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Handelsgesetzbuch Handelsgesetzbuch 

( - HGB) 
vom: 10.05.1897 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 13 Abs. 4 G v. 

10.3.2023 I Nr. 64 
Änderung durch Art. 1 G v. 

19.6.2023 I Nr. 154 

( - HGB) 
vom: 10.05.1897 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 13 Abs. 4 G v. 

10.3.2023 I Nr. 64 
Änderung durch Art. 1 G v. 

19.6.2023 I Nr. 154 

§ 245 § 245 

Unterzeichnung Form 

Der Jahresabschluß ist vom Kaufmann 
unter Angabe des Datums zu unterzeich-
nen. Sind mehrere persönlich haftende Ge-
sellschafter vorhanden, so haben sie alle 
zu unterzeichnen. 

Der Jahresabschluß ist vom Kaufmann 
unter Angabe des Datums schriftlich auf-
zustellen. Sind mehrere persönlich haf-
tende Gesellschafter vorhanden, so haben 
sie alle zu unterzeichnen. 



 - 3 -   

Geltendes Recht Änderungen durch Gesetzentwurf 

§ 264 § 264 

Pflicht zur Aufstellung; Befreiung Pflicht zur Aufstellung; Befreiung 

(1) Die gesetzlichen Vertreter einer 
Kapitalgesellschaft haben den Jahresab-
schluß (§ 242) um einen Anhang zu erwei-
tern, der mit der Bilanz und der Gewinn- 
und Verlustrechnung eine Einheit bildet, 
sowie einen Lagebericht aufzustellen. Die 
gesetzlichen Vertreter einer kapitalmarkto-
rientierten Kapitalgesellschaft, die nicht zur 
Aufstellung eines Konzernabschlusses ver-
pflichtet ist, haben den Jahresabschluss 
um eine Kapitalflussrechnung und einen Ei-
genkapitalspiegel zu erweitern, die mit der 
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und 
dem Anhang eine Einheit bilden; sie kön-
nen den Jahresabschluss um eine Seg-
mentberichterstattung erweitern. Der Jah-
resabschluß und der Lagebericht sind von 
den gesetzlichen Vertretern in den ersten 
drei Monaten des Geschäftsjahrs für das 
vergangene Geschäftsjahr aufzustellen. 
Kleine Kapitalgesellschaften (§ 267 Abs. 1) 
brauchen den Lagebericht nicht aufzustel-
len; sie dürfen den Jahresabschluß auch 
später aufstellen, wenn dies einem ord-
nungsgemäßen Geschäftsgang entspricht, 
jedoch innerhalb der ersten sechs Monate 
des Geschäftsjahres. Kleinstkapitalgesell-
schaften (§ 267a) brauchen den Jahresab-
schluss nicht um einen Anhang zu erwei-
tern, wenn sie  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. die in § 268 Absatz 7 genannten Anga-
ben, 

 

2. die in § 285 Nummer 9 Buchstabe c 
genannten Angaben und 

 

3. im Falle einer Aktiengesellschaft die in 
§ 160 Absatz 3 Satz 2 des Aktienge-
setzes genannten Angaben 

 

unter der Bilanz angeben.  
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(1a) In dem Jahresabschluss 
sind die Firma, der Sitz, das Registerge-
richt und die Nummer, unter der die Gesell-
schaft in das Handelsregister eingetragen 
ist, anzugeben. Befindet sich die Gesell-
schaft in Liquidation oder Abwicklung, ist 
auch diese Tatsache anzugeben. 

(1a) u n v e r ä n d e r t  

(2) Der Jahresabschluß der Kapitalge-
sellschaft hat unter Beachtung der Grunds-
ätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Kapitalgesellschaft zu ver-
mitteln. Führen besondere Umstände dazu, 
daß der Jahresabschluß ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild im 
Sinne des Satzes 1 nicht vermittelt, so sind 
im Anhang zusätzliche Angaben zu ma-
chen. Die Mitglieder des vertretungsbe-
rechtigten Organs einer Kapitalgesell-
schaft, die als Inlandsemittent (§ 2 Absatz 
14 des Wertpapierhandelsgesetzes) Wert-
papiere (§ 2 Absatz 1 des Wertpapierhan-
delsgesetzes) begibt und keine Kapitalge-
sellschaft im Sinne des § 327a ist, haben in 
einer dem Jahresabschluss beizufügenden 
schriftlichen Erklärung zu versichern, dass 
der Jahresabschluss nach bestem Wissen 
ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild im Sinne des Satzes 1 
vermittelt oder der Anhang Angaben nach 
Satz 2 enthält. Macht eine Kleinstkapitalge-
sellschaft von der Erleichterung nach Ab-
satz 1 Satz 5 Gebrauch, sind nach Satz 2 
erforderliche zusätzliche Angaben unter 
der Bilanz zu machen. Es wird vermutet, 
dass ein unter Berücksichtigung der Er-
leichterungen für Kleinstkapitalgesellschaf-
ten aufgestellter Jahresabschluss den Er-
fordernissen des Satzes 1 entspricht. 

(2) Der Jahresabschluß der Kapitalge-
sellschaft hat unter Beachtung der Grunds-
ätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Kapitalgesellschaft zu ver-
mitteln. Führen besondere Umstände dazu, 
daß der Jahresabschluß ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild im 
Sinne des Satzes 1 nicht vermittelt, so sind 
im Anhang zusätzliche Angaben zu ma-
chen. Macht eine Kleinstkapitalgesellschaft 
von der Erleichterung nach Absatz 1 Satz 5 
Gebrauch, sind nach Satz 2 erforderliche 
zusätzliche Angaben unter der Bilanz zu 
machen. Es wird vermutet, dass ein unter 
Berücksichtigung der Erleichterungen für 
Kleinstkapitalgesellschaften aufgestellter 
Jahresabschluss den Erfordernissen des 
Satzes 1 entspricht. 
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(3) Eine Kapitalgesellschaft, die nicht 
im Sinne des § 264d kapitalmarktorientiert 
ist und die als Tochterunternehmen in den 
Konzernabschluss eines Mutterunterneh-
mens mit Sitz in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum einbezogen 
ist, braucht die Vorschriften dieses Unter-
abschnitts und des Dritten und Vierten Un-
terabschnitts dieses Abschnitts nicht anzu-
wenden, wenn alle folgenden Vorausset-
zungen erfüllt sind:  

(3) Eine Kapitalgesellschaft, die nicht 
im Sinne des § 264d kapitalmarktorientiert 
ist und die als Tochterunternehmen in den 
Konzernabschluss eines Mutterunterneh-
mens mit Sitz in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum einbezogen 
ist, braucht die Vorschriften dieses Unter-
abschnitts und des Dritten und Vierten Un-
terabschnitts dieses Abschnitts nicht anzu-
wenden, wenn alle folgenden Vorausset-
zungen erfüllt sind:  

1. alle Gesellschafter des Tochterunter-
nehmens haben der Befreiung für das 
jeweilige Geschäftsjahr zugestimmt; 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. das Mutterunternehmen hat sich bereit 
erklärt, für die von dem Tochterunter-
nehmen bis zum Abschlussstichtag 
eingegangenen Verpflichtungen im fol-
genden Geschäftsjahr einzustehen; 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. der Konzernabschluss und der Kon-
zernlagebericht des Mutterunterneh-
mens sind nach den Rechtsvorschrif-
ten des Staates, in dem das Mutterun-
ternehmen seinen Sitz hat, und im Ein-
klang mit folgenden Richtlinien aufge-
stellt und geprüft worden:  

3. der Konzernabschluss und der Kon-
zernlagebericht des Mutterunterneh-
mens sind nach den Rechtsvorschrif-
ten des Staates, in dem das Mutterun-
ternehmen seinen Sitz hat, und im Ein-
klang mit folgenden Richtlinien aufge-
stellt und geprüft worden:  

a) Richtlinie 2013/34/EU des Europä-
ischen Parlaments und des Rates 
vom 26. Juni 2013 über den Jah-
resabschluss, den konsolidierten 
Abschluss und damit verbundene 
Berichte von Unternehmen be-
stimmter Rechtsformen und zur 
Änderung der Richtlinie 
2006/43/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates und zur 
Aufhebung der Richtlinien 
78/660/EWG und 83/349/EWG 
des Rates (ABl. L 182 vom 
29.6.2013, S. 19), die zuletzt 
durch die Richtlinie (EU) 
2021/2101 (ABl. L 429 vom 
1.12.2021, S. 1) geändert worden 
ist, 

a) Richtlinie 2013/34/EU des Europä-
ischen Parlaments und des Rates 
vom 26. Juni 2013 über den Jah-
resabschluss, den konsolidierten 
Abschluss und damit verbundene 
Berichte von Unternehmen be-
stimmter Rechtsformen und zur 
Änderung der Richtlinie 
2006/43/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates und zur 
Aufhebung der Richtlinien 
78/660/EWG und 83/349/EWG 
des Rates (ABl. L 182 vom 
29.6.2013, S. 19), die zuletzt 
durch die Delegierte Richtlinie 
(EU) 2023/2775 (ABl. L, 
2023/2775 21.12.2023) geändert 
worden ist, 
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b) Richtlinie 2006/43/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates 
vom 17. Mai 2006 über Abschluss-
prüfungen von Jahresabschlüssen 
und konsolidierten Abschlüssen, 
zur Änderung der Richtlinien 
78/660/EWG und 83/349/EWG 
des Rates und zur Aufhebung der 
Richtlinie 84/253/EWG des Rates 
(ABl. L 157 vom 9.6.2006, S. 87), 
die zuletzt durch die Richtlinie 
2014/56/EU (ABl. L 158 vom 
27.5.2014, S. 196) geändert wor-
den ist; 

b) Richtlinie 2006/43/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates 
vom 17. Mai 2006 über Abschluss-
prüfungen von Jahresabschlüssen 
und konsolidierten Abschlüssen, 
zur Änderung der Richtlinien 
78/660/EWG und 83/349/EWG 
des Rates und zur Aufhebung der 
Richtlinie 84/253/EWG des Rates 
(ABl. L 157 vom 9.6.2006, S. 87), 
die zuletzt durch die Richtlinie 
(EU) 2023/2864 (ABl. L, 
2023/2864, 20.12.2023) geändert 
worden ist; 

4. die Befreiung des Tochterunterneh-
mens ist im Anhang des Konzernab-
schlusses des Mutterunternehmens 
angegeben und 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. für das Tochterunternehmen sind nach 
§ 325 Absatz 1 bis 1b offengelegt wor-
den:  

5. u n v e r ä n d e r t  

a) der Beschluss nach Nummer 1,  

b) die Erklärung nach Nummer 2,  

c) der Konzernabschluss,  

d) der Konzernlagebericht und  

e) der Bestätigungsvermerk zum 
Konzernabschluss und Konzernla-
gebericht des Mutterunterneh-
mens nach Nummer 3. 

 

Hat bereits das Mutterunternehmen ein-
zelne oder alle der in Satz 1 Nummer 5 be-
zeichneten Unterlagen offengelegt, braucht 
das Tochterunternehmen die betreffenden 
Unterlagen nicht erneut offenzulegen, 
wenn sie im Unternehmensregister unter 
dem Tochterunternehmen auffindbar sind; 
§ 326 Absatz 2 ist auf diese Offenlegung 
nicht anzuwenden. Satz 2 gilt nur dann, 
wenn das Mutterunternehmen die betref-
fende Unterlage in deutscher oder in engli-
scher Sprache offengelegt hat oder das 
Tochterunternehmen zusätzlich eine be-
glaubigte Übersetzung dieser Unterlage in 
deutscher Sprache nach § 325 Absatz 1 
bis 1b offenlegt. 

Hat bereits das Mutterunternehmen ein-
zelne oder alle der in Satz 1 Nummer 5 be-
zeichneten Unterlagen offengelegt, braucht 
das Tochterunternehmen die betreffenden 
Unterlagen nicht erneut offenzulegen, 
wenn sie im Unternehmensregister unter 
dem Tochterunternehmen auffindbar sind; 
§ 326 Absatz 2 ist auf diese Offenlegung 
nicht anzuwenden. Satz 2 gilt nur dann, 
wenn das Mutterunternehmen die betref-
fende Unterlage in deutscher oder in engli-
scher Sprache offengelegt hat oder das 
Tochterunternehmen zusätzlich eine be-
glaubigte Übersetzung dieser Unterlage in 
deutscher Sprache nach § 325 Absatz 1 
bis 1b offenlegt. 
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(4) Absatz 3 ist nicht anzuwenden, 
wenn eine Kapitalgesellschaft das Tochter-
unternehmen eines Mutterunternehmens 
ist, das einen Konzernabschluss nach den 
Vorschriften des Publizitätsgesetzes aufge-
stellt hat, und wenn in diesem Konzernab-
schluss von dem Wahlrecht des § 13 Ab-
satz 3 Satz 1 des Publizitätsgesetzes Ge-
brauch gemacht worden ist; § 314 Absatz 3 
bleibt unberührt. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 267 § 267 

Umschreibung der Größenklassen Umschreibung der Größenklassen 

(1) Kleine Kapitalgesellschaften sind 
solche, die mindestens zwei der drei nach-
stehenden Merkmale nicht überschreiten:  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. 6 000 000 Euro Bilanzsumme.  

2.  12 000 000 Euro Umsatzerlöse in den 
zwölf Monaten vor dem Abschlußstich-
tag. 

 

3. Im Jahresdurchschnitt fünfzig Arbeit-
nehmer. 

 

(2) Mittelgroße Kapitalgesellschaften 
sind solche, die mindestens zwei der drei in 
Absatz 1 bezeichneten Merkmale über-
schreiten und jeweils mindestens zwei der 
drei nachstehenden Merkmale nicht über-
schreiten:  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. 20 000 000 Euro Bilanzsumme.  

2. 40 000 000 Euro Umsatzerlöse in den 
zwölf Monaten vor dem Abschlußstich-
tag. 

 

3. Im Jahresdurchschnitt zweihundert-
fünfzig Arbeitnehmer. 

 

(3) Große Kapitalgesellschaften sind 
solche, die mindestens zwei der drei in Ab-
satz 2 bezeichneten Merkmale überschrei-
ten. Eine Kapitalgesellschaft im Sinn des § 
264d gilt stets als große. 

(3) Große Kapitalgesellschaften sind 
solche, die mindestens zwei der drei in Ab-
satz 2 bezeichneten Merkmale überschrei-
ten. Eine Kapitalgesellschaft, die kapital-
marktorientiert im Sinne des § 264d ist, 
gilt als große Kapitalgesellschaft, soweit 
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. 
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(4) Die Rechtsfolgen der Merkmale 
nach den Absätzen 1 bis 3 Satz 1 treten 
nur ein, wenn sie an den Abschlußstichta-
gen von zwei aufeinanderfolgenden Ge-
schäftsjahren über- oder unterschritten 
werden. Im Falle der Umwandlung oder 
Neugründung treten die Rechtsfolgen 
schon ein, wenn die Voraussetzungen des 
Absatzes 1, 2 oder 3 am ersten Abschluß-
stichtag nach der Umwandlung oder Neu-
gründung vorliegen. Satz 2 findet im Falle 
des Formwechsels keine Anwendung, so-
fern der formwechselnde Rechtsträger eine 
Kapitalgesellschaft oder eine Personen-
handelsgesellschaft im Sinne des § 264a 
Absatz 1 ist. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(4a) Die Bilanzsumme setzt sich aus 
den Posten zusammen, die in den Buch-
staben A bis E des § 266 Absatz 2 aufge-
führt sind. Ein auf der Aktivseite ausgewie-
sener Fehlbetrag (§ 268 Absatz 3) wird 
nicht in die Bilanzsumme einbezogen. 

(4a) u n v e r ä n d e r t  

(5) Als durchschnittliche Zahl der Ar-
beitnehmer gilt der vierte Teil der Summe 
aus den Zahlen der jeweils am 31. März, 
30. Juni, 30. September und 31. Dezember 
beschäftigten Arbeitnehmer einschließlich 
der im Ausland beschäftigten Arbeitneh-
mer, jedoch ohne die zu ihrer Berufsausbil-
dung Beschäftigten. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Informations- und Auskunftsrechte 
der Arbeitnehmervertretungen nach ande-
ren Gesetzen bleiben unberührt. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

§ 288 § 288 

Größenabhängige Erleichterungen Größenabhängige Erleichterungen 

(1) Kleine Kapitalgesellschaften (§ 
267 Absatz 1) brauchen nicht  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. die Angaben nach § 264c Absatz 2 
Satz 9, § 265 Absatz 4 Satz 2, § 284 
Absatz 2 Nummer 3, Absatz 3, § 285 
Nummer 2, 3, 4, 8, 9 Buchstabe a und 
b, Nummer 10 bis 12, 14, 15, 15a, 17 
bis 19, 21, 22, 24, 26 bis 30, 32 bis 34 
zu machen; 
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2. eine Trennung nach Gruppen bei der 
Angabe nach § 285 Nummer 7 vorzu-
nehmen; 

 

3. bei der Angabe nach § 285 Nummer 
14a den Ort anzugeben, wo der vom 
Mutterunternehmen aufgestellte Kon-
zernabschluss erhältlich ist. 

 

(2) Mittelgroße Kapitalgesellschaften 
(§ 267 Absatz 2) brauchen die Angabe 
nach § 285 Nummer 4, 29 und 32 nicht zu 
machen. Wenn sie die Angabe nach § 285 
Nummer 17 nicht machen, sind sie ver-
pflichtet, diese der Wirtschaftsprüferkam-
mer auf deren schriftliche Anforderung zu 
übermitteln. Sie brauchen die Angaben 
nach § 285 Nummer 21 nur zu machen, so-
fern die Geschäfte direkt oder indirekt mit 
einem Gesellschafter, Unternehmen, an 
denen die Gesellschaft selbst eine Beteili-
gung hält, oder Mitgliedern des Geschäfts-
führungs-, Aufsichts- oder Verwaltungsor-
gans abgeschlossen wurden. 

(2) Mittelgroße Kapitalgesellschaften 
(§ 267 Absatz 2) brauchen die Angabe 
nach § 285 Nummer 4, 29 und 32 nicht zu 
machen. Wenn sie die Angabe nach § 285 
Nummer 17 nicht machen, sind sie ver-
pflichtet, diese der Wirtschaftsprüferkam-
mer auf deren in Textform abzugebende 
Anforderung zu übermitteln. Sie brauchen 
die Angaben nach § 285 Nummer 21 nur 
zu machen, sofern die Geschäfte direkt o-
der indirekt mit einem Gesellschafter, Un-
ternehmen, an denen die Gesellschaft 
selbst eine Beteiligung hält, oder Mitglie-
dern des Geschäftsführungs-, Aufsichts- o-
der Verwaltungsorgans abgeschlossen 
wurden. 
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§ 289 § 289 

Inhalt des Lageberichts Inhalt des Lageberichts 

(1) Im Lagebericht sind der Ge-
schäftsverlauf einschließlich des Ge-
schäftsergebnisses und die Lage der Kapi-
talgesellschaft so darzustellen, dass ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild vermittelt wird. Er hat eine 
ausgewogene und umfassende, dem Um-
fang und der Komplexität der Geschäftstä-
tigkeit entsprechende Analyse des Ge-
schäftsverlaufs und der Lage der Gesell-
schaft zu enthalten. In die Analyse sind die 
für die Geschäftstätigkeit bedeutsamsten fi-
nanziellen Leistungsindikatoren einzube-
ziehen und unter Bezugnahme auf die im 
Jahresabschluss ausgewiesenen Beträge 
und Angaben zu erläutern. Ferner ist im 
Lagebericht die voraussichtliche Entwick-
lung mit ihren wesentlichen Chancen und 
Risiken zu beurteilen und zu erläutern; zu-
grunde liegende Annahmen sind anzuge-
ben. Die Mitglieder des vertretungsberech-
tigten Organs einer Kapitalgesellschaft, die 
als Inlandsemittent (§ 2 Absatz 14 des 
Wertpapierhandelsgesetzes) Wertpapiere 
(§ 2 Absatz 1 des Wertpapierhandelsgeset-
zes) begibt und keine Kapitalgesellschaft 
im Sinne des § 327a ist, haben in einer 
dem Lagebericht beizufügenden schriftli-
chen Erklärung zu versichern, dass im La-
gebericht nach bestem Wissen der Ge-
schäftsverlauf einschließlich des Ge-
schäftsergebnisses und die Lage der Kapi-
talgesellschaft so dargestellt sind, dass ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild vermittelt wird und dass die 
wesentlichen Chancen und Risiken im 
Sinne des Satzes 4 beschrieben sind. 

(1) Im Lagebericht sind der Ge-
schäftsverlauf einschließlich des Ge-
schäftsergebnisses und die Lage der Kapi-
talgesellschaft so darzustellen, dass ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild vermittelt wird. Er hat eine 
ausgewogene und umfassende, dem Um-
fang und der Komplexität der Geschäftstä-
tigkeit entsprechende Analyse des Ge-
schäftsverlaufs und der Lage der Gesell-
schaft zu enthalten. In die Analyse sind die 
für die Geschäftstätigkeit bedeutsamsten fi-
nanziellen Leistungsindikatoren einzube-
ziehen und unter Bezugnahme auf die im 
Jahresabschluss ausgewiesenen Beträge 
und Angaben zu erläutern. Ferner ist im 
Lagebericht die voraussichtliche Entwick-
lung mit ihren wesentlichen Chancen und 
Risiken zu beurteilen und zu erläutern; zu-
grunde liegende Annahmen sind anzuge-
ben. 

(2) Im Lagebericht ist auch einzuge-
hen auf: 

(2) u n v e r ä n d e r t  

1.   
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a) die Risikomanagementziele und -
methoden der Gesellschaft ein-
schließlich ihrer Methoden zur Ab-
sicherung aller wichtigen Arten 
von Transaktionen, die im Rah-
men der Bilanzierung von Siche-
rungsgeschäften erfasst werden, 
sowie 

 

b) die Preisänderungs-, Ausfall- und 
Liquiditätsrisiken sowie die Risiken 
aus Zahlungsstromschwankungen, 
denen die Gesellschaft ausgesetzt 
ist, 

 

jeweils in Bezug auf die Verwendung 
von Finanzinstrumenten durch die Ge-
sellschaft und sofern dies für die Beur-
teilung der Lage oder der voraussichtli-
chen Entwicklung von Belang ist; 

 

2. den Bereich Forschung und Entwick-
lung sowie 

 

3. bestehende Zweigniederlassungen der 
Gesellschaft. 

 

4. (weggefallen)  

Sind im Anhang Angaben nach § 160 Ab-
satz 1 Nummer 2 des Aktiengesetzes zu 
machen, ist im Lagebericht darauf zu ver-
weisen. 

 

(3) Bei einer großen Kapitalgesell-
schaft (§ 267 Abs. 3) gilt Absatz 1 Satz 3 
entsprechend für nichtfinanzielle Leistungs-
indikatoren, wie Informationen über Um-
welt- und Arbeitnehmerbelange, soweit sie 
für das Verständnis des Geschäftsverlaufs 
oder der Lage von Bedeutung sind. 

(3) Bei einer großen Kapitalgesell-
schaft (§ 267 Abs. 3) gilt Absatz 1 Satz 3 
entsprechend für nichtfinanzielle Leistungs-
indikatoren, wie Informationen über Um-
welt- und Arbeitnehmerbelange, soweit sie 
für das Verständnis des Geschäftsverlaufs 
oder der Lage von Bedeutung sind. Die 
Kapitalgesellschaft ist von der Pflicht 
nach Satz 1 befreit, wenn die Kapitalge-
sellschaft 

 1. den Lagebericht im Einklang mit § 
289b Absatz 1 bis 4 und den §§ 289c 
bis 289e aufstellt oder 

 2. den Konzernlagebericht im Einklang 
mit § 315b Absatz 1 bis 4 und § 315c 
aufstellt. 
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 (3a) Eine Kapitalgesellschaft 
hat im Lagebericht auch diejenigen Res-
sourcen ohne physische Substanz an-
zugeben, von denen das Geschäftsmo-
dell der Gesellschaft grundlegend ab-
hängt und die eine Wertschöpfungs-
quelle für die Gesellschaft darstellen, 
wenn die Kapitalgesellschaft 

 1. groß im Sinne des § 267 Absatz 3 
Satz 1 und Absatz 4 bis 5 ist oder 

 2. kapitalmarktorientiert im Sinne des 
§ 264d und keine Kleinstkapitalge-
sellschaft (§ 267a) ist. 

 Dabei ist zu erläutern, inwiefern das Ge-
schäftsmodell der Gesellschaft grundle-
gend von diesen Ressourcen abhängt 
und inwiefern diese Ressourcen eine 
Wertschöpfungsquelle für die Gesell-
schaft darstellen. 

(4) Kapitalgesellschaften im Sinn des 
§ 264d haben im Lagebericht die wesentli-
chen Merkmale des internen Kontroll- und 
des Risikomanagementsystems im Hinblick 
auf den Rechnungslegungsprozess zu be-
schreiben. 

(4) Eine Kapitalgesellschaft, die ka-
pitalmarktorientiert im Sinne des § 264d 
ist, hat im Lagebericht die wesentlichen 
Merkmale des internen Kontroll- und des 
Risikomanagementsystems im Hinblick auf 
den Rechnungslegungsprozess zu be-
schreiben. 

§ 289b § 289b 

Pflicht zur nichtfinanziellen Erklärung; 
Befreiungen 

Pflicht zur Erweiterung des Lagebe-
richts um einen Nachhaltigkeitsbericht; 
Befreiungen; Beteiligung von Arbeitneh-

mervertretern 

(1) Eine Kapitalgesellschaft hat ihren 
Lagebericht um eine nichtfinanzielle Erklä-
rung zu erweitern, wenn sie die folgenden 
Merkmale erfüllt:  

(1) Eine Kapitalgesellschaft hat ihren 
Lagebericht um einen Nachhaltigkeitsbe-
richt zu erweitern, wenn die Kapitalgesell-
schaft 

1. die Kapitalgesellschaft erfüllt die Vo-
raussetzungen des § 267 Absatz 3 
Satz 1, 

1. groß im Sinne des § 267 Absatz 3 
Satz 1 und Absatz 4 bis 5 ist oder 

2. die Kapitalgesellschaft ist kapitalmarkt-
orientiert im Sinne des § 264d und 

2. kapitalmarktorientiert im Sinne des 
§ 264d und keine Kleinstkapitalge-
sellschaft (§ 267a) ist. 
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3. die Kapitalgesellschaft hat im Jahres-
durchschnitt mehr als 500 Arbeitneh-
mer beschäftigt. 

entfällt 

§ 267 Absatz 4 bis 5 ist entsprechend an-
zuwenden. Wenn die nichtfinanzielle Erklä-
rung einen besonderen Abschnitt des La-
geberichts bildet, darf die Kapitalgesell-
schaft auf die an anderer Stelle im Lagebe-
richt enthaltenen nichtfinanziellen Angaben 
verweisen. 

Der Nachhaltigkeitsbericht hat im Lage-
bericht einen dafür vorgesehenen, klar 
erkennbaren Abschnitt zu bilden. 

(2) Eine Kapitalgesellschaft im Sinne 
des Absatzes 1 ist unbeschadet anderer 
Befreiungsvorschriften von der Pflicht zur 
Erweiterung des Lageberichts um eine 
nichtfinanzielle Erklärung befreit, wenn  

(2) Eine Kapitalgesellschaft im Sinne 
des Absatzes 1 ist von der Pflicht zur Er-
weiterung des Lageberichts um einen 
Nachhaltigkeitsbericht befreit, wenn 

1. die Kapitalgesellschaft in den Konzern-
lagebericht eines Mutterunternehmens 
einbezogen ist und 

1. die Kapitalgesellschaft ein Tochterun-
ternehmen eines Mutterunternehmens 
ist, das seinen Sitz in einem Mit-
gliedstaat der Europäischen Union 
oder einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum hat, 

2. der Konzernlagebericht nach Nummer 
1 nach Maßgabe des nationalen 
Rechts eines Mitgliedstaats der Euro-
päischen Union oder eines anderen 
Vertragsstaats des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum im 
Einklang mit der Richtlinie 2013/34/EU 
aufgestellt wird und eine nichtfinanzi-
elle Konzernerklärung enthält. 

2. die Kapitalgesellschaft und seine 
Tochterunternehmen in den Kon-
zernlagebericht des Mutterunterneh-
mens nach Nummer 1 einbezogen 
sind, und 

 3. der Konzernlagebericht des Mutter-
unternehmens nach Nummer 2 nach 
Maßgabe des nationalen Rechts ei-
nes Mitgliedstaats der Europäischen 
Union oder eines anderen Vertrags-
staats des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum im 
Einklang mit der Richtlinie 
2013/34/EU aufgestellt und um einen 
Konzernnachhaltigkeitsbericht er-
weitert ist. 
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Satz 1 gilt entsprechend, wenn das Mutter-
unternehmen im Sinne von Satz 1 einen 
gesonderten nichtfinanziellen Konzernbe-
richt nach § 315b Absatz 3 oder nach Maß-
gabe des nationalen Rechts eines Mitglied-
staats der Europäischen Union oder eines 
anderen Vertragsstaats des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum im 
Einklang mit der Richtlinie 2013/34/EU er-
stellt und öffentlich zugänglich macht. Ist 
eine Kapitalgesellschaft nach Satz 1 oder 2 
von der Pflicht zur Erstellung einer nichtfi-
nanziellen Erklärung befreit, hat sie dies in 
ihrem Lagebericht mit einer Erläuterung an-
zugeben, welches Mutterunternehmen den 
Konzernlagebericht oder den gesonderten 
nichtfinanziellen Konzernbericht öffentlich 
zugänglich macht und wo der Bericht in 
deutscher oder englischer Sprache offen-
gelegt oder veröffentlicht ist. 

Satz 1 gilt nicht für Kapitalgesellschaf-
ten, die kapitalmarktorientiert im Sinne 
des § 264d und groß im Sinne des § 267 
Absatz 3 Satz 1 und Absatz 4 bis 5 sind. 
Andere Befreiungsvorschriften bleiben 
unberührt. 

(3) Eine Kapitalgesellschaft im Sinne 
des Absatzes 1 ist auch dann von der 
Pflicht zur Erweiterung des Lageberichts 
um eine nichtfinanzielle Erklärung befreit, 
wenn die Kapitalgesellschaft für dasselbe 
Geschäftsjahr einen gesonderten nichtfi-
nanziellen Bericht außerhalb des Lagebe-
richts erstellt und folgende Voraussetzun-
gen erfüllt sind:  

(3) Eine Kapitalgesellschaft im Sinne 
des Absatzes 1 ist von der Pflicht zur Er-
weiterung des Lageberichts um einen 
Nachhaltigkeitsbericht befreit, wenn 

1. der gesonderte nichtfinanzielle Bericht 
erfüllt zumindest die inhaltlichen Vor-
gaben nach § 289c und 

1. die Kapitalgesellschaft ein Tochter-
unternehmen eines Mutterunterneh-
mens ist, das seinen Sitz nicht in ei-
nem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum hat, 

2. die Kapitalgesellschaft macht den ge-
sonderten nichtfinanziellen Bericht öf-
fentlich zugänglich durch  

2. die Kapitalgesellschaft und seine 
Tochterunternehmen in einen kon-
solidierten Nachhaltigkeitsbericht 
des Mutterunternehmens nach Num-
mer 1 einbezogen sind, 

a) Offenlegung zusammen mit dem 
Lagebericht nach § 325 oder 

3. der konsolidierte Nachhaltigkeitsbe-
richt des Mutterunternehmens nach 
Nummer 2 
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b) Veröffentlichung auf der Internet-
seite der Kapitalgesellschaft spä-
testens vier Monate nach dem Ab-
schlussstichtag und mindestens 
für zehn Jahre, sofern der Lagebe-
richt auf diese Veröffentlichung un-
ter Angabe der Internetseite Be-
zug nimmt. 

a) im Einklang mit den nach Arti-
kel 29b der Richtlinie 2013/34/EU 
erlassenen Standards für die 
Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung, in der jeweils geltenden 
Fassung, aufgestellt ist oder 

 b) in einer Weise aufgestellt ist, die 
den in Buchstabe a genannten 
Standards gleichwertig ist, was 
in einem gemäß Artikel 23 Ab-
satz 4 Unterabsatz 3 der Richtli-
nie 2004/109/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Ra-
tes vom 15. Dezember 2004 zur 
Harmonisierung der Transpa-
renzanforderungen in Bezug auf 
Informationen über Emittenten, 
deren Wertpapiere zum Handel 
auf einem geregelten Markt zu-
gelassen sind, und zur Ände-
rung der Richtlinie 2001/34/EG 
(ABl. L 390 vom 31.12.2004, S. 
38), die zuletzt durch die Richtli-
nie (EU) 2022/2464 (ABl. L 322 
vom 16.12.2022, S. 15) geändert 
worden ist, in der jeweils gelten-
den Fassung erlassenen Durch-
führungsrechtsakt über die 
Gleichwertigkeit der Standards 
für die Nachhaltigkeitsberichter-
stattung in der jeweils gelten-
den Fassung festgestellt wurde, 

 4. der konsolidierte Nachhaltigkeitsbe-
richt des Mutterunternehmens nach 
den Nummern 2 und 3 sowie das Ur-
teil über die Prüfung dieses konsoli-
dierten Nachhaltigkeitsberichts, das 
von einer oder mehreren Personen 
oder Gesellschaften abgegeben 
wurde, die nach dem für das Mutter-
unternehmen nach Nummer 1 gel-
tenden Recht zur Abgabe eines Ur-
teils über die Prüfung des konsoli-
dierten Nachhaltigkeitsberichts be-
fugt sind, im Einklang mit den §§ 
325, 327a und 328 offengelegt wur-
den, und 
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 5. die in Artikel 8 der Verordnung (EU) 
2020/852 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 18. Juni 
2020 über die Einrichtung eines 
Rahmens zur Erleichterung nachhal-
tiger Investitionen und zur Ände-
rung der Verordnung (EU) 2019/2088 
(ABl. L 198 vom 22.6.2020, S. 13, L 
156 vom 9.6.2022, S. 159; L 142 vom 
1.6.2023, S. 45), die zuletzt durch die 
durch Delegierte Verordnung (EU) 
2021/2178 (ABl. L 443 vom 
10.12.2021, S. 9) geändert worden 
ist, festgelegten Offenlegungen über 
die Tätigkeiten der Kapitalgesell-
schaft und seiner Tochterunterneh-
men aufgenommen wurden 

 a) in den Lagebericht der Kapital-
gesellschaft oder 

 b) in den konsolidierten Nachhal-
tigkeitsbericht des Mutterunter-
nehmens nach den Nummern 2 
bis 4. 

Absatz 1 Satz 3 und die §§ 289d und 289e 
sind auf den gesonderten nichtfinanziellen 
Bericht entsprechend anzuwenden. 

Satz 1 gilt nicht für Kapitalgesellschaf-
ten, die kapitalmarktorientiert im Sinne 
des § 264d und groß im Sinne des § 267 
Absatz 3 Satz 1 und Absatz 4 bis 5 sind. 
Andere Befreiungsvorschriften bleiben 
unberührt. 

(4) Ist die nichtfinanzielle Erklärung o-
der der gesonderte nichtfinanzielle Bericht 
inhaltlich überprüft worden, ist auch die Be-
urteilung des Prüfungsergebnisses in glei-
cher Weise wie die nichtfinanzielle Erklä-
rung oder der gesonderte nichtfinanzielle 
Bericht öffentlich zugänglich zu machen. 

(4) Eine Befreiung nach Absatz 2 o-
der 3 tritt nur ein, wenn der Lagebericht 
der Kapitalgesellschaft alle folgenden 
Angaben enthält: 

 1. Name und Sitz des Mutterunterneh-
mens, das den befreienden Kon-
zernlagebericht (Absatz 2) oder den 
befreienden konsolidierten Nachhal-
tigkeitsbericht (Absatz 3) aufstellt, 

 2. die Internetseite, auf der 
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 a) der befreiende Konzernlagebe-
richt des Mutterunternehmens 
(Absatz 2) oder der befreiende 
konsolidierte Nachhaltigkeitsbe-
richt des Mutterunternehmens 
(Absatz 3) in deutscher oder 
englischer Sprache abrufbar ist 
und 

 b) der Prüfungsvermerk über den 
Nachhaltigkeitsbericht zum be-
freienden Konzernlagebericht 
des Mutterunternehmens (Ab-
satz 2) oder das Urteil über die 
Prüfung des befreienden konso-
lidierten Nachhaltigkeitsberichts 
des Mutterunternehmens (Ab-
satz 3) abrufbar ist, und 

 3. die Information, dass die Kapitalge-
sellschaft von der Pflicht zur Erwei-
terung des Lageberichts um einen 
Nachhaltigkeitsbericht befreit ist. 

 (5) Eine Kapitalgesellschaft im 
Sinne des Absatzes 1 ist von der Pflicht 
zur Erweiterung des Lageberichts um ei-
nen Nachhaltigkeitsbericht befreit, wenn 
sie einen Konzernlagebericht im Ein-
klang mit den §§ 315b und 315c auf-
stellt. Andere Befreiungsvorschriften 
bleiben unberührt. 

 (6) Die Mitglieder des vertretungs-
berechtigten Organs der Kapitalgesell-
schaft haben die Arbeitnehmervertreter 
auf geeigneter Ebene bei der Erstellung 
des Nachhaltigkeitsberichts über die 
vorgesehenen Inhalte des Nachhaltig-
keitsberichts zu unterrichten und mit 
ihnen die einschlägigen Informationen 
und die Mittel zur Einholung und Über-
prüfung von Nachhaltigkeitsinformatio-
nen zu erörtern. Erhalten die Mitglieder 
des vertretungsberechtigten Organs der 
Kapitalgesellschaft von den Arbeitneh-
mervertretern eine Stellungnahme, so 
ist diese Stellungnahme dem für die 
Prüfung des Lageberichts zuständigen 
Organ zu übermitteln. Informations- und 
Auskunftsrechte der Arbeitnehmerver-
tretungen nach anderen Gesetzen blei-
ben unberührt. 
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§ 289c § 289c 

Inhalt der nichtfinanziellen Erklärung Inhalt des Nachhaltigkeitsberichts; Ver-
ordnungsermächtigung 

(1) In der nichtfinanziellen Erklärung 
im Sinne des § 289b ist das Geschäftsmo-
dell der Kapitalgesellschaft kurz zu be-
schreiben. 

(1) In den Nachhaltigkeitsbericht 
sind diejenigen Angaben aufzunehmen, 
die für das Verständnis der Auswirkun-
gen der Tätigkeiten der Kapitalgesell-
schaft auf Nachhaltigkeitsaspekte sowie 
das Verständnis der Auswirkungen von 
Nachhaltigkeitsaspekten auf den Ge-
schäftsverlauf, das Geschäftsergebnis 
und die Lage der Kapitalgesellschaft er-
forderlich sind. Nachhaltigkeitsaspekte 
sind Umwelt-, Sozial- und Menschen-
rechtsfaktoren sowie Governance-Fak-
toren, einschließlich Nachhaltigkeitsfak-
toren im Sinne des Artikels 2 Nummer 24 
der Verordnung (EU) 2019/2088 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. November 2019 über nachhal-
tigkeitsbezogene Offenlegungspflichten 
im Finanzdienstleistungssektor (ABl. L 
317 vom 9.12.2019, S. 1; L 259 vom 
6.10.2022, S. 196; L 310 vom 1.12.2022, 
S. 19), die zuletzt durch die Delegierte 
Verordnung (EU) 2022/1288 (ABl. L 196 
vom 25.7.2022, S. 1) geändert worden 
ist). 

(2) Die nichtfinanzielle Erklärung be-
zieht sich darüber hinaus zumindest auf fol-
gende Aspekte:  

(2) Die in Absatz 1 Satz 1 genann-
ten Angaben müssen Folgendes enthal-
ten: 

1. Umweltbelange, wobei sich die Anga-
ben beispielsweise auf Treibhaus-
gasemissionen, den Wasserverbrauch, 
die Luftverschmutzung, die Nutzung 
von erneuerbaren und nicht erneuerba-
ren Energien oder den Schutz der bio-
logischen Vielfalt beziehen können, 

1. eine kurze Beschreibung von Ge-
schäftsmodell und Strategie der Ka-
pitalgesellschaft, einschließlich An-
gaben 

 a) zur Widerstandsfähigkeit von 
Geschäftsmodell und Strategie 
der Kapitalgesellschaft gegen-
über Risiken im Zusammenhang 
mit Nachhaltigkeitsaspekten, 

 b) zu den Chancen der Kapitalge-
sellschaft im Zusammenhang 
mit Nachhaltigkeitsaspekten, 
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 c) zur Art und Weise, einschließ-
lich Durchführungsmaßnahmen 
und zugehörigen Finanz- und In-
vestitionsplänen, wie die Kapi-
talgesellschaft beabsichtigt si-
cherzustellen, dass sein Ge-
schäftsmodell und seine Strate-
gie mit dem Übergang zu einer 
nachhaltigen Wirtschaft und der 
Begrenzung der Erderwärmung 
auf 1,5 Grad Celsius im Ein-
klang mit dem am 12. Dezember 
2015 angenommenen Überein-
kommen von Paris im Rahmen 
des Rahmenübereinkommens 
der Vereinten Nationen über Kli-
maänderungen und dem in der 
Verordnung (EU) 2021/1119 des 
Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 30. Juni 2021 zur 
Schaffung des Rahmens für die 
Verwirklichung der Klimaneutra-
lität und zur Änderung der Ver-
ordnungen (EG) Nr. 401/2009 
und (EU) 2018/1999 („Europäi-
sches Klimagesetz“) (ABl. L 243 
vom 9.7.2021, S. 1) verankerten 
Ziel der Verwirklichung der Kli-
maneutralität bis zum Jahr 2050 
vereinbar sind, und, soweit vor-
handen, die Exposition der Ka-
pitalgesellschaft gegenüber Ak-
tivitäten mit Bezug zu Kohle, Öl 
und Gas, 

 d) zur Art und Weise, wie die Kapi-
talgesellschaft den Belangen 
seiner Interessenträger und den 
Auswirkungen seiner Tätigkei-
ten auf Nachhaltigkeitsaspekte 
in seinem Geschäftsmodell und 
seiner Strategie Rechnung trägt, 
und 

 e) zur Art und Weise, wie die Stra-
tegie der Kapitalgesellschaft im 
Hinblick auf Nachhaltigkeitsas-
pekte umgesetzt wird, 
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2. Arbeitnehmerbelange, wobei sich die 
Angaben beispielsweise auf die Maß-
nahmen, die zur Gewährleistung der 
Geschlechtergleichstellung ergriffen 
wurden, die Arbeitsbedingungen, die 
Umsetzung der grundlegenden Über-
einkommen der Internationalen Ar-
beitsorganisation, die Achtung der 
Rechte der Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer, informiert und konsultiert 
zu werden, den sozialen Dialog, die 
Achtung der Rechte der Gewerkschaf-
ten, den Gesundheitsschutz oder die 
Sicherheit am Arbeitsplatz beziehen 
können, 

2. eine Beschreibung der zeitgebunde-
nen Nachhaltigkeitsziele, die sich die 
Kapitalgesellschaft gesetzt hat, so-
weit vorhanden, einschließlich der 
absoluten Ziele für die Verringerung 
der Treibhausgasemissionen min-
destens für 2030 und 2050, eine Be-
schreibung der Fortschritte, die die 
Kapitalgesellschaft im Hinblick auf 
die Erreichung dieser Ziele erzielt 
hat, und eine Erklärung, ob die auf 
Umweltfaktoren bezogenen Ziele der 
Kapitalgesellschaft auf schlüssigen 
wissenschaftlichen Beweisen beru-
hen, 

3. Sozialbelange, wobei sich die Angaben 
beispielsweise auf den Dialog auf kom-
munaler oder regionaler Ebene oder 
auf die zur Sicherstellung des Schut-
zes und der Entwicklung lokaler Ge-
meinschaften ergriffenen Maßnahmen 
beziehen können, 

3. eine Beschreibung der Rolle der Ge-
schäftsführungs-, Aufsichts- oder 
Verwaltungsorgane im Zusammen-
hang mit Nachhaltigkeitsaspekten 
sowie ihres Fachwissens und ihrer 
Fähigkeiten zur Wahrnehmung die-
ser Rolle oder ihres Zugangs zu sol-
chem Fachwissen und solchen Fä-
higkeiten, 

4. die Achtung der Menschenrechte, wo-
bei sich die Angaben beispielsweise 
auf die Vermeidung von Menschen-
rechtsverletzungen beziehen können, 
und 

4. eine Beschreibung der Unterneh-
menspolitik hinsichtlich Nachhaltig-
keit, 

5. die Bekämpfung von Korruption und 
Bestechung, wobei sich die Angaben 
beispielsweise auf die bestehenden In-
strumente zur Bekämpfung von Kor-
ruption und Bestechung beziehen kön-
nen. 

5. Angaben über das Vorhandensein 
von mit Nachhaltigkeitsaspekten 
verknüpften Anreizsystemen, die 
Mitgliedern der Geschäftsführungs-, 
Aufsichts- oder Verwaltungsorgane 
angeboten werden, 

 6. eine Beschreibung 

 a) des von der Kapitalgesellschaft 
mit Blick auf Nachhaltigkeitsas-
pekte und, soweit anwendbar, 
im Einklang mit den Anforde-
rungen der Europäischen Union 
für Unternehmen zur Durchfüh-
rung eines Due-Diligence-Pro-
zesses durchgeführten Due-Dili-
gence-Prozesses, 
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 b) der wichtigsten tatsächlichen o-
der potenziellen negativen Aus-
wirkungen, die mit der eigenen 
Geschäftstätigkeit der Kapital-
gesellschaft und mit seiner 
Wertschöpfungskette, ein-
schließlich seiner Produkte und 
Dienstleistungen, seiner Ge-
schäftsbeziehungen und seiner 
Lieferkette, verknüpft sind, der 
Maßnahmen zur Ermittlung und 
Überwachung dieser Auswir-
kungen, und anderer negativer 
Auswirkungen, die die Kapital-
gesellschaft gemäß anderen An-
forderungen der Europäischen 
Union für Unternehmen zur 
Durchführung eines Due-Dili-
gence-Prozesses ermitteln 
muss, 

 c) jeglicher Maßnahmen der Kapi-
talgesellschaft zur Verhinde-
rung, Minderung, Behebung o-
der Beendigung tatsächlicher o-
der potenzieller negativer Aus-
wirkungen und des Erfolgs die-
ser Maßnahmen, 

 7. eine Beschreibung der wichtigsten 
Risiken, denen die Kapitalgesell-
schaft im Zusammenhang mit Nach-
haltigkeitsaspekten ausgesetzt ist, 
einschließlich einer Beschreibung 
der wichtigsten Abhängigkeiten in 
diesem Bereich, und der Handha-
bung dieser Risiken durch die Kapi-
talgesellschaft, und 

 8. Indikatoren, die für die unter den 
Nummern 1 bis 7 genannten Anga-
ben relevant sind. 

(3) Zu den in Absatz 2 genannten As-
pekten sind in der nichtfinanziellen Erklä-
rung jeweils diejenigen Angaben zu ma-
chen, die für das Verständnis des Ge-
schäftsverlaufs, des Geschäftsergebnisses, 
der Lage der Kapitalgesellschaft sowie der 
Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf die in Ab-
satz 2 genannten Aspekte erforderlich sind, 
einschließlich  

(3) Die Kapitalgesellschaft hat im 
Nachhaltigkeitsbericht über den Prozess 
zur Ermittlung der in diesen aufgenom-
menen, den Angaben zugrundeliegenden 
Informationen Bericht zu erstatten. Die 
in Absatz 2 aufgeführten Informationen 
umfassen, soweit geeignet, Informatio-
nen über kurz-, mittel- und langfristige 
Zeiträume. 
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1. einer Beschreibung der von der Kapi-
talgesellschaft verfolgten Konzepte, 
einschließlich der von der Kapitalge-
sellschaft angewandten Due-Diligence-
Prozesse, 

entfällt 

2. der Ergebnisse der Konzepte nach 
Nummer 1, 

entfällt 

3. der wesentlichen Risiken, die mit der 
eigenen Geschäftstätigkeit der Kapital-
gesellschaft verknüpft sind und die 
sehr wahrscheinlich schwerwiegende 
negative Auswirkungen auf die in Ab-
satz 2 genannten Aspekte haben oder 
haben werden, sowie die Handhabung 
dieser Risiken durch die Kapitalgesell-
schaft, 

entfällt 

4. der wesentlichen Risiken, die mit den 
Geschäftsbeziehungen der Kapitalge-
sellschaft, ihren Produkten und Dienst-
leistungen verknüpft sind und die sehr 
wahrscheinlich schwerwiegende nega-
tive Auswirkungen auf die in Absatz 2 
genannten Aspekte haben oder haben 
werden, soweit die Angaben von Be-
deutung sind und die Berichterstattung 
über diese Risiken verhältnismäßig ist, 
sowie die Handhabung dieser Risiken 
durch die Kapitalgesellschaft, 

entfällt 

5. der bedeutsamsten nichtfinanziellen 
Leistungsindikatoren, die für die Ge-
schäftstätigkeit der Kapitalgesellschaft 
von Bedeutung sind, 

entfällt 

6. soweit es für das Verständnis erforder-
lich ist, Hinweisen auf im Jahresab-
schluss ausgewiesene Beträge und zu-
sätzliche Erläuterungen dazu. 

entfällt 

(4) Wenn die Kapitalgesellschaft in 
Bezug auf einen oder mehrere der in Ab-
satz 2 genannten Aspekte kein Konzept 
verfolgt, hat sie dies anstelle der auf den 
jeweiligen Aspekt bezogenen Angaben 
nach Absatz 3 Nummer 1 und 2 in der 
nichtfinanziellen Erklärung klar und begrün-
det zu erläutern. 

(4) Soweit es für das Verständnis 
erforderlich ist, haben die in den Absät-
zen 1 und 2 genannten Angaben auch 
Angaben zur eigenen Geschäftstätigkeit 
der Kapitalgesellschaft und zu seiner 
Wertschöpfungskette zu umfassen, ein-
schließlich Angaben zu seinen Produk-
ten und Dienstleistungen, seinen Ge-
schäftsbeziehungen und seiner Liefer-
kette. 
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 (5) Soweit es für das Verständnis 
erforderlich ist, haben die in den Absät-
zen 1 und 2 genannten Angaben auch 
Verweise auf andere gemäß § 289 in den 
Lagebericht aufgenommene Angaben 
und auf die im Jahresabschluss ausge-
wiesenen Beträge sowie jeweils zusätz-
liche Erläuterungen dazu zu umfassen. 

 (6) Die in den Absätzen 1 bis 5 ge-
nannten Angaben sind im Einklang mit 
den nach Artikel 29b der Richtlinie 
2013/34/EU angenommenen delegierten 
Rechtsakten zu machen. Das Bundesmi-
nisterium der Justiz wird ermächtigt, die 
in Satz 1 genannten Rechtsakte durch 
Rechtsverordnung, die nicht der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf, näher zu 
bezeichnen. 

§ 289d § 289d 

Nutzung von Rahmenwerken Abweichende Vorgaben für bestimmte 
Kapitalgesellschaften; Verordnungser-

mächtigung 

Die Kapitalgesellschaft kann für die Er-
stellung der nichtfinanziellen Erklärung na-
tionale, europäische oder internationale 
Rahmenwerke nutzen. In der Erklärung ist 
anzugeben, ob die Kapitalgesellschaft für 
die Erstellung der nichtfinanziellen Erklä-
rung ein Rahmenwerk genutzt hat und, 
wenn dies der Fall ist, welches Rahmen-
werk genutzt wurde, sowie andernfalls, wa-
rum kein Rahmenwerk genutzt wurde. 

Eine Kapitalgesellschaft, die kapital-
marktorientiert im Sinne des § 264d ist 
und die Voraussetzungen einer mittel-
großen (§ 267 Absatz 2 und 4 bis 5) oder 
kleinen (§ 267 Absatz 1 und 4 bis 5) Ka-
pitalgesellschaft, aber nicht die Voraus-
setzungen einer Kleinstkapitalgesell-
schaft (§ 267a), erfüllt, kann den Nach-
haltigkeitsbericht auf die folgenden An-
gaben beschränken: 

 1. eine kurze Beschreibung von Ge-
schäftsmodell und Strategie der Ka-
pitalgesellschaft, 

 2. eine Beschreibung der Unterneh-
menspolitik hinsichtlich Nachhaltig-
keit, 
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 3. die wichtigsten tatsächlichen oder 
potenziellen negativen Auswirkun-
gen der Kapitalgesellschaft in Be-
zug auf Nachhaltigkeitsaspekte so-
wie jegliche Maßnahmen zur Ermitt-
lung, Überwachung, Verhinderung, 
Minderung oder Behebung solcher 
tatsächlichen oder potenziellen ne-
gativen Auswirkungen, 

 4. die wichtigsten Risiken, denen die 
Kapitalgesellschaft im Zusammen-
hang mit Nachhaltigkeitsaspekten 
ausgesetzt ist, und die Handhabung 
dieser Risiken durch die Kapitalge-
sellschaft, und 

 5. Schlüsselindikatoren, die für die un-
ter den Nummern 1 bis 4 genannten 
Angaben erforderlich sind. 

 Beschränkt eine Kapitalgesellschaft 
den Nachhaltigkeitsbericht nach Satz 1, 
so ist der Nachhaltigkeitsbericht im Ein-
klang mit den nach Artikel 29c der 
Richtlinie 2013/34/EU angenommenen 
delegierten Rechtsakten aufzustellen. 
Das Bundesministerium der Justiz wird 
ermächtigt, die in Satz 2 genannten 
Rechtsakte durch Rechtsverordnung, 
die nicht der Zustimmung des Bundes-
rates bedarf, näher zu bezeichnen. 

§ 289e § 289e 

Weglassen nachteiliger Angaben Weglassen nachteiliger Angaben 

(1) Die Kapitalgesellschaft muss in die 
nichtfinanzielle Erklärung ausnahmsweise 
keine Angaben zu künftigen Entwicklungen 
oder Belangen, über die Verhandlungen 
geführt werden, aufnehmen, wenn  

(1) Die Kapitalgesellschaft muss in 
den Nachhaltigkeitsbericht ausnahms-
weise keine Angaben zu künftigen Entwick-
lungen oder Belangen, über die Verhand-
lungen geführt werden, aufnehmen, wenn  

1. die Angaben nach vernünftiger kauf-
männischer Beurteilung der Mitglieder 
des vertretungsberechtigten Organs 
der Kapitalgesellschaft geeignet sind, 
der Kapitalgesellschaft einen erhebli-
chen Nachteil zuzufügen, und 

1. u n v e r ä n d e r t  
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2. das Weglassen der Angaben ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes und ausgewogenes Verständ-
nis des Geschäftsverlaufs, des Ge-
schäftsergebnisses, der Lage der Kapi-
talgesellschaft und der Auswirkungen 
ihrer Tätigkeit nicht verhindert. 

2. u n v e r ä n d e r t  

(2) Macht eine Kapitalgesellschaft von 
Absatz 1 Gebrauch und entfallen die 
Gründe für die Nichtaufnahme der Anga-
ben nach der Veröffentlichung der nichtfi-
nanziellen Erklärung, sind die Angaben in 
die darauf folgende nichtfinanzielle Erklä-
rung aufzunehmen. 

(2) Macht eine Kapitalgesellschaft von 
Absatz 1 Gebrauch und entfallen die 
Gründe für die Nichtaufnahme der Anga-
ben nach der Offenlegung des Lagebe-
richts, sind die Angaben in den darauf fol-
genden Nachhaltigkeitsbericht aufzuneh-
men. 

§ 289f § 289f 

Erklärung zur Unternehmensführung Erklärung zur Unternehmensführung 

(1) Börsennotierte Aktiengesellschaf-
ten sowie Aktiengesellschaften, die aus-
schließlich andere Wertpapiere als Aktien 
zum Handel an einem organisierten Markt 
im Sinn des § 2 Absatz 11 des Wertpapier-
handelsgesetzes ausgegeben haben und 
deren ausgegebene Aktien auf eigene Ver-
anlassung über ein multilaterales Handels-
system im Sinn des § 2 Absatz 8 Satz 1 
Nummer 8 des Wertpapierhandelsgesetzes 
gehandelt werden, haben eine Erklärung 
zur Unternehmensführung in ihren Lagebe-
richt aufzunehmen, die dort einen geson-
derten Abschnitt bildet. Sie kann auch auf 
der Internetseite der Gesellschaft öffentlich 
zugänglich gemacht werden. In diesem Fall 
ist in den Lagebericht eine Bezugnahme 
aufzunehmen, welche die Angabe der In-
ternetseite enthält. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) In die Erklärung zur Unterneh-
mensführung sind aufzunehmen  

(2) In die Erklärung zur Unterneh-
mensführung sind aufzunehmen  

1. die Erklärung gemäß § 161 des Aktien-
gesetzes; 

1. u n v e r ä n d e r t  
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1a. eine Bezugnahme auf die Internetseite 
der Gesellschaft, auf der der Vergü-
tungsbericht über das letzte Geschäfts-
jahr und der Vermerk des Abschluss-
prüfers gemäß § 162 des Aktiengeset-
zes, das geltende Vergütungssystem 
gemäß § 87a Absatz 1 und 2 Satz 1 
des Aktiengesetzes und der letzte Ver-
gütungsbeschluss gemäß § 113 Ab-
satz 3 des Aktiengesetzes öffentlich 
zugänglich gemacht werden; 

1a. u n v e r ä n d e r t  

2. relevante Angaben zu Unternehmens-
führungspraktiken, die über die gesetz-
lichen Anforderungen hinaus ange-
wandt werden, nebst Hinweis, wo sie 
öffentlich zugänglich sind; 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. eine Beschreibung der Arbeitsweise 
von Vorstand und Aufsichtsrat sowie 
der Zusammensetzung und Arbeits-
weise von deren Ausschüssen; sind 
die Informationen auf der Internetseite 
der Gesellschaft öffentlich zugänglich, 
kann darauf verwiesen werden; 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. bei Aktiengesellschaften im Sinne des 
Absatzes 1, die nach § 76 Absatz 4 
und § 111 Absatz 5 des Aktiengeset-
zes verpflichtet sind, Zielgrößen für 
den Frauenanteil und Fristen für deren 
Erreichung festzulegen und die Festle-
gung der Zielgröße Null zu begründen, 
die vorgeschriebenen Festlegungen 
und Begründungen und die Angabe, 
ob die festgelegten Zielgrößen wäh-
rend des Bezugszeitraums erreicht 
worden sind, und, wenn nicht, Anga-
ben zu den Gründen; 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. bei börsennotierten Aktiengesellschaf-
ten, die nach § 96 Absatz 2 und 3 des 
Aktiengesetzes bei der Besetzung des 
Aufsichtsrats jeweils einen Mindestan-
teil an Frauen und Männern einzuhal-
ten haben, die Angabe, ob die Gesell-
schaft im Bezugszeitraum den Mindes-
tanteil eingehalten hat, und, wenn 
nicht, Angaben zu den Gründen; bei 
börsennotierten Europäischen Gesell-
schaften (SE) tritt an die Stelle des § 
96 Absatz 2 und 3 des Aktiengesetzes 
§ 17 Absatz 2 oder § 24 Absatz 3 des 
SE-Ausführungsgesetzes; 

5. u n v e r ä n d e r t  
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5a. bei börsennotierten Aktiengesellschaf-
ten, die nach § 76 Absatz 3a des Akti-
engesetzes mindestens eine Frau und 
mindestens einen Mann als Vorstands-
mitglied bestellen müssen, die Angabe, 
ob die Gesellschaft im Bezugszeitraum 
diese Vorgabe eingehalten hat, und, 
wenn nicht, Angaben zu den Gründen; 
bei börsennotierten Europäischen Ge-
sellschaften (SE) tritt an die Stelle des 
§ 76 Absatz 3a des Aktiengesetzes § 
16 Absatz 2 oder § 40 Absatz 1a des 
SE-Ausführungsgesetzes; 

5a. u n v e r ä n d e r t  

6. bei Aktiengesellschaften im Sinne des 
Absatzes 1, die nach § 267 Absatz 3 
Satz 1 und Absatz 4 bis 5 große Kapi-
talgesellschaften sind, eine Beschrei-
bung des Diversitätskonzepts, das im 
Hinblick auf die Zusammensetzung 
des vertretungsberechtigten Organs 
und des Aufsichtsrats in Bezug auf As-
pekte wie beispielsweise Alter, Ge-
schlecht, Bildungs- oder Berufshinter-
grund verfolgt wird, sowie der Ziele 
dieses Diversitätskonzepts, der Art und 
Weise seiner Umsetzung und der im 
Geschäftsjahr erreichten Ergebnisse. 

6. bei Aktiengesellschaften im Sinne des 
Absatzes 1, die nach § 267 Absatz 3 
Satz 1 und Absatz 4 bis 5 große Kapi-
talgesellschaften sind, eine Beschrei-
bung des Diversitätskonzepts, das im 
Hinblick auf die Zusammensetzung 
des vertretungsberechtigten Organs 
und des Aufsichtsrats in Bezug auf das 
Geschlecht sowie andere Aspekte 
wie beispielsweise Alter, Behinderun-
gen oder Bildungs- oder Berufshinter-
grund verfolgt wird, sowie der Ziele 
dieses Diversitätskonzepts, der Art und 
Weise seiner Umsetzung und der im 
Geschäftsjahr erreichten Ergebnisse. 

(3) Auf börsennotierte Kommanditge-
sellschaften auf Aktien sind die Absätze 1 
und 2 entsprechend anzuwenden. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Andere Kapitalgesellschaften ha-
ben in ihren Lagebericht als gesonderten 
Abschnitt eine Erklärung zur Unterneh-
mensführung mit den Festlegungen, Be-
gründungen und Angaben nach Absatz 2 
Nummer 4 aufzunehmen, wenn sie nach § 
76 Absatz 4 oder § 111 Absatz 5 des Akti-
engesetzes oder nach § 36 oder § 52 Ab-
satz 2 des Gesetzes betreffend die Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung ver-
pflichtet sind, Zielgrößen für den Frauenan-
teil und Fristen für deren Erreichung festzu-
legen und die Festlegung der Zielgröße 
Null zu begründen. Absatz 1 Satz 2 und 3 
gilt entsprechend. Kapitalgesellschaften, 
die nicht zur Aufstellung eines Lageberichts 
verpflichtet sind, haben eine Erklärung mit 
den Festlegungen, Begründungen und An-
gaben des Satzes 1 zu erstellen und auf 
der Internetseite der Gesellschaft zu veröf-
fentlichen. Sie können diese Pflicht auch 
durch Offenlegung eines unter Berücksich-
tigung von Satz 1 aufgestellten Lagebe-
richts erfüllen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Wenn eine Gesellschaft nach Ab-
satz 2 Nummer 6, auch in Verbindung mit 
Absatz 3, kein Diversitätskonzept verfolgt, 
hat sie dies in der Erklärung zur Unterneh-
mensführung zu erläutern. 

(5) Wenn eine Gesellschaft nach Ab-
satz 2 Nummer 6, auch in Verbindung mit 
Absatz 3, kein Diversitätskonzept verfolgt, 
hat sie dies in der Erklärung zur Unterneh-
mensführung zu erläutern. Die Gesell-
schaft ist von der Pflicht zur Beschrei-
bung des Diversitätskonzepts nach Ab-
satz 2 Nummer 6, auch in Verbindung 
mit Absatz 3, befreit, wenn die Gesell-
schaft 

 1. den Lagebericht gemäß § 289b um 
einen Nachhaltigkeitsbericht zu er-
weitern hat, 

 2. die nach Absatz 2 Nummer 6 erfor-
derlichen Angaben in den Nachhal-
tigkeitsbericht aufnimmt und 

 3. in der Erklärung zur Unternehmens-
führung auf die nach Nummer 2 er-
forderlichen Angaben verweist. 

 

§ 289g 

 Format des Lageberichts, Verordnungs-
ermächtigung 
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 Eine Kapitalgesellschaft, die ihren 
Lagebericht gemäß § 289b um einen 
Nachhaltigkeitsbericht zu erweitern hat, 
hat 

 1. den Lagebericht in dem einheitli-
chen elektronischen Berichtsformat 
nach Maßgabe des Artikels 3 der 
Delegierten Verordnung (EU) 
2019/815 der Kommission vom 17. 
Dezember 2018 zur Ergänzung der 
Richtlinie 2004/109/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates im 
Hinblick auf technische Regulie-
rungsstandards für die Spezifikation 
eines einheitlichen elektronischen 
Berichtsformats (ABl. L 143 vom 
29.5.2019, S. 1; L 145 vom 4.6.2019, 
S. 85), die zuletzt durch die Dele-
gierte Verordnung (EU) 2022/2553 
(ABl. L 339 vom 30.12.2022, S. 1) ge-
ändert worden ist, in der jeweils gel-
tenden Fassung aufzustellen und 

 2. den Nachhaltigkeitsbericht nach 
Maßgabe der Delegierten Verord-
nung (EU) 2019/815 auszuzeichnen. 

 Das Bundesministerium der Justiz wird 
ermächtigt, die Vorschriften der Dele-
gierten Verordnung (EU) 2019/815, die 
nach Satz 1 Nummer 2 zu beachten 
sind, durch Rechtsverordnung, die nicht 
der Zustimmung des Bundesrates be-
darf, näher zu bezeichnen. 

 

§ 289h 

 Versicherungen bei Kapitalgesellschaf-
ten, die Inlandsemittenten sind 
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 (1) Die Mitglieder des vertretungs-
berechtigten Organs einer Kapitalgesell-
schaft, die als Inlandsemittent (§ 2 Ab-
satz 14 des Wertpapierhandelsgesetzes) 
Wertpapiere (§ 2 Absatz 1 des Wertpa-
pierhandelsgesetzes) begibt und keine 
Kapitalgesellschaft im Sinne des § 327a 
ist, haben in einer schriftlichen Erklä-
rung nach bestem Wissen zu versi-
chern, dass der Jahresabschluss ein 
den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild im Sinne des § 264 
Absatz 2 Satz 1 vermittelt oder der An-
hang Angaben nach § 264 Absatz 2 Satz 
2 enthält. 

 (2) Die Personen nach Absatz 1 ha-
ben in einer schriftlichen Erklärung 
nach bestem Wissen zu versichern, 
dass im Lagebericht der Geschäftsver-
lauf einschließlich des Geschäftsergeb-
nisses und die Lage der Kapitalgesell-
schaft so dargestellt sind, dass ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild vermittelt wird, und dass 
die wesentlichen Chancen und Risiken 
im Sinne des § 289 Absatz 1 Satz 4 be-
schrieben sind. Ist der Lagebericht ge-
mäß § 289b um einen Nachhaltigkeitsbe-
richt zu erweitern, haben die Personen 
nach Absatz 1 in der Erklärung nach 
Satz 1 nach bestem Wissen auch zu ver-
sichern, dass der Nachhaltigkeitsbericht 
wie folgt aufgestellt wurde: 

 1. nach Maßgabe der nach den Arti-
keln 29b und 29c der Richtlinie 
2013/34/EU angenommenen Stan-
dards für die Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung in ihrer jeweils geltenden 
Fassung und 
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 2. nach Maßgabe der Artikel 2 bis 8 der 
Delegierten Verordnung (EU) 
2021/2178 der Kommission vom 6. 
Juli 2021 zur Ergänzung der Verord-
nung (EU) 2020/852 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates 
durch Festlegung des Inhalts und 
der Darstellung der Informationen, 
die von Unternehmen, die unter Arti-
kel 19a oder Artikel 29a der Richtli-
nie 2013/34/EU fallen, in Bezug auf 
ökologisch nachhaltige Wirt-
schaftstätigkeiten offenzulegen 
sind, und durch Festlegung der Me-
thode, anhand deren die Einhaltung 
dieser Offenlegungspflicht zu ge-
währleisten ist (ABl. L 443 vom 
10.12.2021, S. 9) in ihrer jeweils gel-
tenden Fassung. 

 (3) Die Erklärungen nach den Ab-
sätzen 1 und 2 dürfen zusammengefasst 
werden. 
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§ 291 § 291 

Befreiende Wirkung von EU/EWR-Kon-
zernabschlüssen 

Befreiende Wirkung von EU/EWR-Kon-
zernabschlüssen 

(1) Ein Mutterunternehmen, das zu-
gleich Tochterunternehmen eines Mutter-
unternehmens mit Sitz in einem Mitglied-
staat der Europäischen Union oder in ei-
nem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschafts-
raum ist, braucht einen Konzernabschluß 
und einen Konzernlagebericht nicht aufzu-
stellen, wenn ein den Anforderungen des 
Absatzes 2 entsprechender Konzernab-
schluß und Konzernlagebericht seines Mut-
terunternehmens einschließlich des Bestä-
tigungsvermerks oder des Vermerks über 
dessen Versagung nach den für den entfal-
lenden Konzernabschluß und Konzernlage-
bericht maßgeblichen Vorschriften in deut-
scher oder englischer Sprache offengelegt 
wird. Ein befreiender Konzernabschluß und 
ein befreiender Konzernlagebericht können 
von jedem Unternehmen unabhängig von 
seiner Rechtsform und Größe aufgestellt 
werden, wenn das Unternehmen als Kapi-
talgesellschaft mit Sitz in einem Mitglied-
staat der Europäischen Union oder in ei-
nem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschafts-
raum zur Aufstellung eines Konzernab-
schlusses unter Einbeziehung des zu be-
freienden Mutterunternehmens und seiner 
Tochterunternehmen verpflichtet wäre. 

(1) Ein Mutterunternehmen, das zu-
gleich Tochterunternehmen eines Mutter-
unternehmens mit Sitz in einem Mitglied-
staat der Europäischen Union oder in ei-
nem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschafts-
raum ist, braucht einen Konzernab-
schluss nicht und einen Konzernlagebe-
richt nicht gemäß den §§ 315, 315a und 
315d aufzustellen, wenn ein den Anforde-
rungen des Absatzes 2 entsprechender 
Konzernabschluß und Konzernlagebericht 
seines Mutterunternehmens einschließlich 
des Bestätigungsvermerks oder des Ver-
merks über dessen Versagung nach den 
für den entfallenden Konzernabschluß und 
Konzernlagebericht maßgeblichen Vor-
schriften in deutscher oder englischer 
Sprache offengelegt wird. Ein befreiender 
Konzernabschluß und ein befreiender Kon-
zernlagebericht können von jedem Unter-
nehmen unabhängig von seiner Rechts-
form und Größe aufgestellt werden, wenn 
das Unternehmen als Kapitalgesellschaft 
mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder in einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum zur Aufstellung 
eines Konzernabschlusses unter Einbezie-
hung des zu befreienden Mutterunterneh-
mens und seiner Tochterunternehmen ver-
pflichtet wäre. 

(2) Der Konzernabschluß und Kon-
zernlagebericht eines Mutterunternehmens 
mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder in einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum haben befrei-
ende Wirkung, wenn  

(2) Der Konzernabschluß und Kon-
zernlagebericht eines Mutterunternehmens 
mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder in einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum haben befrei-
ende Wirkung, wenn  

1. das zu befreiende Mutterunternehmen 
und seine Tochterunternehmen in den 
befreienden Konzernabschluß unbe-
schadet des § 296 einbezogen worden 
sind, 

1. u n v e r ä n d e r t  
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2. der befreiende Konzernabschluss nach 
dem auf das Mutterunternehmen an-
wendbaren Recht im Einklang mit der 
Richtlinie 2013/34/EU oder im Einklang 
mit den in § 315e Absatz 1 bezeichne-
ten internationalen Rechnungslegungs-
standards aufgestellt und im Einklang 
mit der Richtlinie 2006/43/EG geprüft 
worden ist, 

2. der befreiende Konzernabschluss nach 
dem auf das Mutterunternehmen an-
wendbaren Recht im Einklang mit der 
Richtlinie 2013/34/EU oder im Einklang 
mit den in § 315g Absatz 1 bezeichne-
ten internationalen Rechnungslegungs-
standards aufgestellt und im Einklang 
mit der Richtlinie 2006/43/EG geprüft 
worden ist, 

3. der befreiende Konzernlagebericht 
nach dem auf das Mutterunternehmen 
anwendbaren Recht im Einklang mit 
der Richtlinie 2013/34/EU aufgestellt 
und im Einklang mit der Richtlinie 
2006/43/EG geprüft worden ist, 

3. der befreiende Konzernlagebericht 
nach dem auf das Mutterunternehmen 
anwendbaren Recht im Einklang mit 
der Richtlinie 2013/34/EU, ausgenom-
men den Anforderungen des Arti-
kels 29a, aufgestellt und im Einklang 
mit der Richtlinie 2006/43/EG geprüft 
worden ist, 

4. der Anhang des Jahresabschlusses 
des zu befreienden Unternehmens fol-
gende Angaben enthält: 

4. u n v e r ä n d e r t  

a) Name und Sitz des Mutterunter-
nehmens, das den befreienden 
Konzernabschluß und Konzernla-
gebericht aufstellt, 

 

b) einen Hinweis auf die Befreiung 
von der Verpflichtung, einen Kon-
zernabschluß und einen Konzern-
lagebericht aufzustellen, und 

 

c) eine Erläuterung der im befreien-
den Konzernabschluß vom deut-
schen Recht abweichend ange-
wandten Bilanzierungs-, Bewer-
tungs- und Konsolidierungsmetho-
den. 
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Satz 1 gilt für Kreditinstitute und Versiche-
rungsunternehmen entsprechend; unbe-
schadet der übrigen Voraussetzungen in 
Satz 1 hat die Aufstellung des befreienden 
Konzernabschlusses und des befreienden 
Konzernlageberichts bei Kreditinstituten im 
Einklang mit der Richtlinie 86/635/EWG 
des Rates vom 8. Dezember 1986 über 
den Jahresabschluß und den konsolidier-
ten Abschluß von Banken und anderen Fi-
nanzinstituten (ABl. L 372 vom 31.12.1986, 
S. 1; L 316 vom 23.11.1988, S. 51), die zu-
letzt durch die Richtlinie 2006/46/EG (ABl. 
L 224 vom 16.8.2006, S. 1) geändert wor-
den ist, und bei Versicherungsunterneh-
men im Einklang mit der Richtlinie 
91/674/EWG des Rates vom 19. Dezember 
1991 über den Jahresabschluß und den 
konsolidierten Abschluß von Versiche-
rungsunternehmen (ABl. L 374 vom 
31.12.1991, S. 7), die zuletzt durch die 
Richtlinie 2006/46/EG (ABl. L 224 vom 
16.8.2006, S. 1) geändert worden ist, zu er-
folgen. 

Satz 1 gilt für Kreditinstitute und Versiche-
rungsunternehmen entsprechend; unbe-
schadet der übrigen Voraussetzungen in 
Satz 1 hat die Aufstellung des befreienden 
Konzernabschlusses und des befreienden 
Konzernlageberichts bei Kreditinstituten im 
Einklang mit der Richtlinie 86/635/EWG 
des Rates vom 8. Dezember 1986 über 
den Jahresabschluß und den konsolidier-
ten Abschluß von Banken und anderen Fi-
nanzinstituten (ABl. L 372 vom 31.12.1986, 
S. 1; L 316 vom 23.11.1988, S. 51), die zu-
letzt durch die Richtlinie 2006/46/EG (ABl. 
L 224 vom 16.8.2006, S. 1) geändert wor-
den ist, und bei Versicherungsunterneh-
men im Einklang mit der Richtlinie 
91/674/EWG des Rates vom 19. Dezember 
1991 über den Jahresabschluß und den 
konsolidierten Abschluß von Versiche-
rungsunternehmen (ABl. L 374 vom 
31.12.1991, S. 7), die zuletzt durch die 
Richtlinie 2006/46/EG (ABl. L 224 vom 
16.8.2006, S. 1) geändert worden ist, zu er-
folgen. 

(3) Die Befreiung nach Absatz 1 kann 
trotz Vorliegens der Voraussetzungen nach 
Absatz 2 von einem Mutterunternehmen 
nicht in Anspruch genommen werden, 
wenn  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. das zu befreiende Mutterunternehmen 
einen organisierten Markt im Sinn des 
§ 2 Absatz 11 des Wertpapierhandels-
gesetzes durch von ihm ausgegebene 
Wertpapiere im Sinn des § 2 Absatz 1 
des Wertpapierhandelsgesetzes in An-
spruch nimmt, 

 

2. Gesellschafter, denen bei Aktiengesell-
schaften und Kommanditgesellschaf-
ten auf Aktien mindestens 10 vom 
Hundert und bei Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung mindestens 20 vom 
Hundert der Anteile an dem zu befrei-
enden Mutterunternehmen gehören, 
spätestens sechs Monate vor dem Ab-
lauf des Konzerngeschäftsjahrs die 
Aufstellung eines Konzernabschlusses 
und eines Konzernlageberichts bean-
tragt haben. 
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§ 292 § 292 

Befreiende Wirkung von Konzernab-
schlüssen aus Drittstaaten 

Befreiende Wirkung von Konzernab-
schlüssen aus Drittstaaten 

(1) Ein Mutterunternehmen, das zu-
gleich Tochterunternehmen eines Mutter-
unternehmens mit Sitz in einem Staat ist, 
der nicht Mitglied der Europäischen Union 
und auch nicht Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschafts-
raum ist, braucht einen Konzernabschluss 
und einen Konzernlagebericht nicht aufzu-
stellen, wenn dieses andere Mutterunter-
nehmen einen dem § 291 Absatz 2 Num-
mer 1 entsprechenden Konzernabschluss 
(befreiender Konzernabschluss) und Kon-
zernlagebericht (befreiender Konzernlage-
bericht) aufstellt sowie außerdem alle fol-
genden Voraussetzungen erfüllt sind:  

(1) Ein Mutterunternehmen, das zu-
gleich Tochterunternehmen eines Mutter-
unternehmens mit Sitz in einem Staat ist, 
der nicht Mitgliedstaat der Europäischen 
Union und auch nicht Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum ist, braucht einen Konzernab-
schluss nicht und einen Konzernlagebe-
richt nicht gemäß den §§ 315, 315a und 
315d aufzustellen, wenn dieses andere 
Mutterunternehmen einen dem § 291 Ab-
satz 2 Nummer 1 entsprechenden Kon-
zernabschluss (befreiender Konzernab-
schluss) und Konzernlagebericht (befreien-
der Konzernlagebericht) aufstellt sowie au-
ßerdem alle folgenden Voraussetzungen 
erfüllt sind:  

1. der befreiende Konzernabschluss wird 
wie folgt aufgestellt:  

1. der befreiende Konzernabschluss wird 
wie folgt aufgestellt:  

a) nach Maßgabe des Rechts eines 
Mitgliedstaats der Europäischen 
Union oder eines anderen Ver-
tragsstaats des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschafts-
raum im Einklang mit der Richtlinie 
2013/34/EU, 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) im Einklang mit den in § 315e Ab-
satz 1 bezeichneten internationa-
len Rechnungslegungsstandards, 

b) im Einklang mit den in § 315g Ab-
satz 1 bezeichneten internationa-
len Rechnungslegungsstandards, 

c) derart, dass er einem nach den in 
Buchstabe a bezeichneten Vorga-
ben erstellten Konzernabschluss 
gleichwertig ist, oder 

c) u n v e r ä n d e r t  
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d) derart, dass er internationalen 
Rechnungslegungsstandards ent-
spricht, die gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 1569/2007 der Kommis-
sion vom 21. Dezember 2007 über 
die Einrichtung eines Mechanis-
mus zur Festlegung der Gleich-
wertigkeit der von Drittstaatemit-
tenten angewandten Rechnungs-
legungsgrundsätze gemäß den 
Richtlinien 2003/71/EG und 
2004/109/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates (ABl. L 
340 vom 22.12.2007, S. 66), die 
durch die Delegierte Verordnung 
(EU) Nr. 310/2012 (ABl. L 103 
vom 13.4.2012, S. 11) geändert 
worden ist, in ihrer jeweils gelten-
den Fassung festgelegt wurden; 

d) u n v e r ä n d e r t  

2. der befreiende Konzernlagebericht 
wird nach Maßgabe der in Nummer 1 
Buchstabe a genannten Vorgaben auf-
gestellt oder ist einem nach diesen 
Vorgaben aufgestellten Konzernlage-
bericht gleichwertig; 

2. der befreiende Konzernlagebericht 
wird nach Maßgabe des Rechts eines 
Mitgliedstaats der Europäischen 
Union oder eines anderen Vertrags-
staats des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum im 
Einklang mit der Richtlinie 
2013/34/EU, ausgenommen den An-
forderungen des Artikels 29a, aufge-
stellt oder ist einem nach diesen Vor-
gaben aufgestellten Konzernlagebe-
richt gleichwertig; 

3. der befreiende Konzernabschluss ist 
von einem oder mehreren Abschluss-
prüfern oder einer oder mehreren Prü-
fungsgesellschaften geprüft worden, 
die auf Grund der einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften, denen das Unter-
nehmen unterliegt, das diesen Ab-
schluss aufgestellt hat, zur Prüfung 
von Jahresabschlüssen zugelassen 
sind; 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. der befreiende Konzernabschluss, der 
befreiende Konzernlagebericht und der 
Bestätigungsvermerk sind nach den für 
den entfallenden Konzernabschluss 
und Konzernlagebericht maßgeblichen 
Vorschriften in deutscher oder engli-
scher Sprache offengelegt worden. 

4. u n v e r ä n d e r t  
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(2) Die befreiende Wirkung tritt nur 
ein, wenn im Anhang des Jahresabschlus-
ses des zu befreienden Unternehmens die 
in § 291 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 ge-
nannten Angaben gemacht werden und zu-
sätzlich angegeben wird, nach welchen der 
in Absatz 1 Nummer 1 genannten Vorga-
ben sowie gegebenenfalls nach dem Recht 
welchen Staates der befreiende Konzern-
abschluss und der befreiende Konzernla-
gebericht aufgestellt worden sind. Im Übri-
gen ist § 291 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 
entsprechend anzuwenden. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Ist ein nach Absatz 1 zugelasse-
ner Konzernabschluß nicht von einem in 
Übereinstimmung mit den Vorschriften der 
Richtlinie 2006/43/EG zugelassenen Ab-
schlußprüfer geprüft worden, so kommt ihm 
befreiende Wirkung nur zu, wenn der Ab-
schlußprüfer eine den Anforderungen die-
ser Richtlinie gleichwertige Befähigung hat 
und der Konzernabschluß in einer den An-
forderungen des Dritten Unterabschnitts 
entsprechenden Weise geprüft worden ist. 
Nicht in Übereinstimmung mit den Vor-
schriften der Richtlinie 2006/43/EG zuge-
lassene Abschlussprüfer von Unternehmen 
mit Sitz in einem Drittstaat im Sinn des § 3 
Abs. 1 Satz 1 der Wirtschaftsprüferord-
nung, deren Wertpapiere im Sinn des § 2 
Absatz 1 des Wertpapierhandelsgesetzes 
an einer inländischen Börse zum Handel 
am regulierten Markt zugelassen sind, ha-
ben nur dann eine den Anforderungen der 
Richtlinie gleichwertige Befähigung, wenn 
sie bei der Wirtschaftsprüferkammer ge-
mäß § 134 Abs. 1 der Wirtschaftsprüferord-
nung eingetragen sind oder die Gleichwer-
tigkeit gemäß § 134 Abs. 4 der Wirtschafts-
prüferordnung anerkannt ist. Satz 2 ist 
nicht anzuwenden, soweit ausschließlich 
Schuldtitel im Sinne des § 2 Absatz 1 Num-
mer 3 des Wertpapierhandelsgesetzes  

(3) Ist ein nach Absatz 1 zugelasse-
ner Konzernabschluß nicht von einem in 
Übereinstimmung mit den Vorschriften der 
Richtlinie 2006/43/EG zugelassenen Ab-
schlußprüfer geprüft worden, so kommt ihm 
befreiende Wirkung nur zu, wenn der Ab-
schlußprüfer eine den Anforderungen die-
ser Richtlinie gleichwertige Befähigung hat 
und der Konzernabschluß in einer den An-
forderungen des Dritten Unterabschnitts 
entsprechenden Weise geprüft worden ist. 
Nicht in Übereinstimmung mit den Vor-
schriften der Richtlinie 2006/43/EG zuge-
lassene Abschlussprüfer von Unternehmen 
mit Sitz in einem Drittstaat im Sinn des § 3 
Abs. 1 Satz 3 der Wirtschaftsprüferord-
nung, deren Wertpapiere im Sinn des § 2 
Absatz 1 des Wertpapierhandelsgesetzes 
an einer inländischen Börse zum Handel 
am regulierten Markt zugelassen sind, ha-
ben nur dann eine den Anforderungen der 
Richtlinie gleichwertige Befähigung, wenn 
sie bei der Wirtschaftsprüferkammer ge-
mäß § 134 Abs. 1 der Wirtschaftsprüferord-
nung eingetragen sind oder die Gleichwer-
tigkeit gemäß § 134 Abs. 4 der Wirtschafts-
prüferordnung anerkannt ist. Satz 2 ist 
nicht anzuwenden, soweit ausschließlich 
Schuldtitel im Sinne des § 2 Absatz 1 Num-
mer 3 des Wertpapierhandelsgesetzes  

1. mit einer Mindeststückelung zu je 
100 000 Euro oder einem entsprechen-
den Betrag anderer Währung an einer 
inländischen Börse zum Handel am re-
gulierten Markt zugelassen sind oder 

1. u n v e r ä n d e r t  
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2. mit einer Mindeststückelung zu je 
50 000 Euro oder einem entsprechen-
den Betrag anderer Währung an einer 
inländischen Börse zum Handel am re-
gulierten Markt zugelassen sind und 
diese Schuldtitel vor dem 31. Dezem-
ber 2010 begeben worden sind. 

2. u n v e r ä n d e r t  

Im Falle des Satzes 2 ist mit dem Bestäti-
gungsvermerk nach Absatz 1 Nummer 4 
auch eine Bescheinigung der Wirtschafts-
prüferkammer gemäß § 134 Absatz 2a der 
Wirtschaftsprüferordnung über die Eintra-
gung des Abschlussprüfers oder eine Be-
stätigung der Wirtschaftsprüferkammer ge-
mäß § 134 Absatz 4 Satz 8 der Wirtschafts-
prüferordnung über die Befreiung von der 
Eintragungsverpflichtung offenzulegen. 

Im Falle des Satzes 2 ist mit dem Bestäti-
gungsvermerk nach Absatz 1 Nummer 4 
auch eine Bescheinigung der Wirtschafts-
prüferkammer gemäß § 134 Absatz 2a der 
Wirtschaftsprüferordnung über die Eintra-
gung des Abschlussprüfers oder eine Be-
stätigung der Wirtschaftsprüferkammer ge-
mäß § 134 Absatz 4 Satz 8 der Wirt-
schaftsprüferordnung über die Befreiung 
von der Eintragungsverpflichtung offenzule-
gen. 

§ 294 § 294 

Einzubeziehende Unternehmen Vorlage- 
und Auskunftspflichten 

Einzubeziehende Unternehmen Vorlage- 
und Auskunftspflichten 

(1) In den Konzernabschluß sind das 
Mutterunternehmen und alle Tochterunter-
nehmen ohne Rücksicht auf den Sitz und 
die Rechtsform der Tochterunternehmen 
einzubeziehen, sofern die Einbeziehung 
nicht nach § 296 unterbleibt. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Hat sich die Zusammensetzung 
der in den Konzernabschluß einbezogenen 
Unternehmen im Laufe des Geschäftsjahrs 
wesentlich geändert, so sind in den Kon-
zernabschluß Angaben aufzunehmen, die 
es ermöglichen, die aufeinanderfolgenden 
Konzernabschlüsse sinnvoll zu verglei-
chen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Die Tochterunternehmen haben 
dem Mutterunternehmen ihre Jahresab-
schlüsse, Einzelabschlüsse nach § 325 
Abs. 2a, Lageberichte, gesonderten nichtfi-
nanziellen Berichte, Konzernabschlüsse, 
Konzernlageberichte, gesonderten nichtfi-
nanziellen Konzernberichte und, wenn eine 
Abschlussprüfung stattgefunden hat, die 
Prüfungsberichte sowie, wenn ein Zwi-
schenabschluß aufzustellen ist, einen auf 
den Stichtag des Konzernabschlusses auf-
gestellten Abschluß unverzüglich einzu-
reichen. Das Mutterunternehmen kann von 
jedem Tochterunternehmen alle Aufklärun-
gen und Nachweise verlangen, welche die 
Aufstellung des Konzernabschlusses, des 
Konzernlageberichts und des gesonderten 
nichtfinanziellen Konzernberichts erfordert. 

(3) Die Tochterunternehmen haben 
dem Mutterunternehmen folgende Unter-
lagen unverzüglich zu übermitteln: 

 1. ihre Jahresabschlüsse, 

 2. ihre Einzelabschlüsse nach § 325 
Absatz 2a, 

 3. ihre Lageberichte, 

 4. ihre Konzernabschlüsse, 

 5. ihre Konzernlageberichte, 

 6. ihre auf den Stichtag des Konzern-
abschlusses aufgestellten Zwi-
schenabschlüsse, wenn solche Ab-
schlüsse aufzustellen sind, 

 7. die Abschlussprüfungsberichte, 
wenn eine Abschlussprüfung statt-
gefunden hat, 

 8. die Berichte über die Prüfung des 
Nachhaltigkeitsberichts, wenn eine 
solche Prüfung stattgefunden hat. 

 Das Mutterunternehmen kann von je-
dem Tochterunternehmen alle Aufklä-
rungen und Nachweise verlangen, wel-
che die Aufstellung des Konzernab-
schlusses oder des Konzernlagebe-
richts erfordert. 
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§ 297 § 297 

Inhalt Inhalt 

(1) Der Konzernabschluss besteht 
aus der Konzernbilanz, der Konzern-Ge-
winn- und Verlustrechnung, dem Konzern-
anhang, der Kapitalflussrechnung und dem 
Eigenkapitalspiegel. Er kann um eine Seg-
mentberichterstattung erweitert werden. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(1a) Im Konzernabschluss sind die 
Firma, der Sitz, das Registergericht und die 
Nummer, unter der das Mutterunternehmen 
in das Handelsregister eingetragen ist, an-
zugeben. Befindet sich das Mutterunter-
nehmen in Liquidation oder Abwicklung, ist 
auch diese Tatsache anzugeben. 

(1a) u n v e r ä n d e r t  

(2) Der Konzernabschluß ist klar und 
übersichtlich aufzustellen. Er hat unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage des Kon-
zerns zu vermitteln. Führen besondere Um-
stände dazu, daß der Konzernabschluß ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild im Sinne des Satzes 2 nicht 
vermittelt, so sind im Konzernanhang zu-
sätzliche Angaben zu machen. Die Mitglie-
der des vertretungsberechtigten Organs ei-
nes Mutterunternehmens, das als Inlandse-
mittent (§ 2 Absatz 14 des Wertpapierhan-
delsgesetzes) Wertpapiere (§ 2 Absatz 1 
des Wertpapierhandelsgesetzes) begibt 
und keine Kapitalgesellschaft im Sinne des 
§ 327a ist, haben in einer dem Konzernab-
schluss beizufügenden schriftlichen Erklä-
rung zu versichern, dass der Konzernab-
schluss nach bestem Wissen ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild im Sinne des Satzes 2 vermittelt oder 
der Konzernanhang Angaben nach Satz 3 
enthält. 

(2) Der Konzernabschluß ist klar und 
übersichtlich aufzustellen. Er hat unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage des Kon-
zerns zu vermitteln. Führen besondere Um-
stände dazu, daß der Konzernabschluß ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild im Sinne des Satzes 2 nicht 
vermittelt, so sind im Konzernanhang zu-
sätzliche Angaben zu machen. 
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(3) Im Konzernabschluß ist die Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der ein-
bezogenen Unternehmen so darzustellen, 
als ob diese Unternehmen insgesamt ein 
einziges Unternehmen wären. Die auf den 
vorhergehenden Konzernabschluß ange-
wandten Konsolidierungsmethoden sind 
beizubehalten. Abweichungen von Satz 2 
sind in Ausnahmefällen zulässig. Sie sind 
im Konzernanhang anzugeben und zu be-
gründen. Ihr Einfluß auf die Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Konzerns ist 
anzugeben. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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§ 315 § 315 

Inhalt des Konzernlageberichts Inhalt des Konzernlageberichts 

(1) Im Konzernlagebericht sind der 
Geschäftsverlauf einschließlich des Ge-
schäftsergebnisses und die Lage des Kon-
zerns so darzustellen, dass ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild vermittelt wird. Er hat eine ausgewo-
gene und umfassende, dem Umfang und 
der Komplexität der Geschäftstätigkeit ent-
sprechende Analyse des Geschäftsverlaufs 
und der Lage des Konzerns zu enthalten. 
In die Analyse sind die für die Geschäftstä-
tigkeit bedeutsamsten finanziellen Leis-
tungsindikatoren einzubeziehen und unter 
Bezugnahme auf die im Konzernabschluss 
ausgewiesenen Beträge und Angaben zu 
erläutern. Ferner ist im Konzernlagebericht 
die voraussichtliche Entwicklung mit ihren 
wesentlichen Chancen und Risiken zu be-
urteilen und zu erläutern; zugrunde lie-
gende Annahmen sind anzugeben. Die Mit-
glieder des vertretungsberechtigten Organs 
eines Mutterunternehmens, das als In-
landsemittent (§ 2 Absatz 14 des Wertpa-
pierhandelsgesetzes) Wertpapiere (§ 2 Ab-
satz 1 des Wertpapierhandelsgesetzes) be-
gibt und keine Kapitalgesellschaft im Sinne 
des § 327a ist, haben in einer dem Kon-
zernlagebericht beizufügenden schriftlichen 
Erklärung zu versichern, dass im Konzern-
lagebericht nach bestem Wissen der Ge-
schäftsverlauf einschließlich des Ge-
schäftsergebnisses und die Lage des Kon-
zerns so dargestellt sind, dass ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild vermittelt wird und dass die wesentli-
chen Chancen und Risiken im Sinne des 
Satzes 4 beschrieben sind. 

(1) Im Konzernlagebericht sind der 
Geschäftsverlauf einschließlich des Ge-
schäftsergebnisses und die Lage des Kon-
zerns so darzustellen, dass ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild vermittelt wird. Er hat eine ausgewo-
gene und umfassende, dem Umfang und 
der Komplexität der Geschäftstätigkeit ent-
sprechende Analyse des Geschäftsverlaufs 
und der Lage des Konzerns zu enthalten. 
In die Analyse sind die für die Geschäftstä-
tigkeit bedeutsamsten finanziellen Leis-
tungsindikatoren einzubeziehen und unter 
Bezugnahme auf die im Konzernabschluss 
ausgewiesenen Beträge und Angaben zu 
erläutern. Ferner ist im Konzernlagebericht 
die voraussichtliche Entwicklung mit ihren 
wesentlichen Chancen und Risiken zu be-
urteilen und zu erläutern; zugrunde lie-
gende Annahmen sind anzugeben. 

(2) Im Konzernlagebericht ist auch 
einzugehen auf: 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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a) die Risikomanagementziele und -
methoden des Konzerns ein-
schließlich seiner Methoden zur 
Absicherung aller wichtigen Arten 
von Transaktionen, die im Rah-
men der Bilanzierung von Siche-
rungsgeschäften erfasst werden, 
sowie 

 

b) die Preisänderungs-, Ausfall- und 
Liquiditätsrisiken sowie die Risiken 
aus Zahlungsstromschwankungen, 
denen der Konzern ausgesetzt ist, 

 

jeweils in Bezug auf die Verwendung 
von Finanzinstrumenten durch den 
Konzern und sofern dies für die Beur-
teilung der Lage oder der voraussichtli-
chen Entwicklung von Belang ist; 

 

2. den Bereich Forschung und Entwick-
lung des Konzerns und 

 

3. für das Verständnis der Lage des Kon-
zerns wesentliche Zweigniederlassun-
gen der insgesamt in den Konzernab-
schluss einbezogenen Unternehmen. 

 

Ist das Mutterunternehmen eine Aktienge-
sellschaft, hat es im Konzernlagebericht 
auf die nach § 160 Absatz 1 Nummer 2 des 
Aktiengesetzes im Anhang zu machenden 
Angaben zu verweisen. 

 

(3) Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend 
für nichtfinanzielle Leistungsindikatoren, 
wie Informationen über Umwelt- und Arbeit-
nehmerbelange, soweit sie für das Ver-
ständnis des Geschäftsverlaufs oder der 
Lage des Konzerns von Bedeutung sind. 

(3) Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend 
für nichtfinanzielle Leistungsindikatoren, 
wie Informationen über Umwelt- und Arbeit-
nehmerbelange, soweit sie für das Ver-
ständnis des Geschäftsverlaufs oder der 
Lage des Konzerns von Bedeutung sind. 
Das Mutterunternehmen ist von der 
Pflicht nach Satz 1 befreit, wenn es den 
Konzernlagebericht im Einklang mit § 
315b Absatz 1 bis 4 und § 315c aufstellt. 

 (3a) Im Konzernlagebericht sind 
auch diejenigen Ressourcen ohne phy-
sische Substanz anzugeben, von denen 
das Geschäftsmodell des Konzerns 
grundlegend abhängt und die eine 
Wertschöpfungsquelle für den Konzern 
darstellen, wenn 
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 1. die Voraussetzungen für eine grö-
ßenabhängige Befreiung des Mutter-
unternehmens von der Pflicht zur 
Aufstellung eines Konzernlagebe-
richts gemäß § 293 Absatz 1 und 2 
nicht vorliegen oder 

 2. das Mutterunternehmen oder ein in 
den Konzernabschluss einbezoge-
nes Tochterunternehmen kapital-
marktorientiert im Sinne des § 264d 
ist, ohne Kleinstunternehmen im 
Sinne des § 267a zu sein. 

 Dabei ist zu erläutern, inwiefern das Ge-
schäftsmodell des Konzerns grundle-
gend von diesen Ressourcen abhängt 
und inwiefern diese Ressourcen eine 
Wertschöpfungsquelle für den Konzern 
darstellen. 

(4) Ist das Mutterunternehmen oder 
ein in den Konzernabschluss einbezogenes 
Tochterunternehmen kapitalmarktorientiert 
im Sinne des § 264d, ist im Konzernlage-
bericht auch auf die wesentlichen Merk-
male des internen Kontroll- und Risikoma-
nagementsystems im Hinblick auf den Kon-
zernrechnungslegungsprozess einzuge-
hen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) § 298 Absatz 2 über die Zusam-
menfassung von Konzernanhang und An-
hang ist entsprechend anzuwenden. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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§ 315b § 315b 

Pflicht zur nichtfinanziellen Konzerner-
klärung; Befreiungen 

Pflicht zur nichtfinanziellen Konzerner-
klärung; Befreiungen; Beteiligung von 

Arbeitnehmervertretern 

(1) Eine Kapitalgesellschaft, die Mut-
terunternehmen (§ 290) ist, hat ihren Kon-
zernlagebericht um eine nichtfinanzielle 
Konzernerklärung zu erweitern, wenn die 
folgenden Merkmale erfüllt sind:  

(1) Ein Mutterunternehmen (§ 290), 
bei dem die Voraussetzungen für eine 
größenabhängige Befreiung von der 
Pflicht zur Aufstellung eines Konzernla-
geberichts gemäß § 293 Absatz 1 und 2 
nicht vorliegen, hat seinen Konzernlage-
bericht um einen Konzernnachhaltig-
keitsbericht zu erweitern. Der Kon-
zernnachhaltigkeitsbericht hat im Kon-
zernlagebericht einen dafür vorgesehe-
nen, klar erkennbaren Abschnitt zu bil-
den. 

1. die Kapitalgesellschaft ist kapitalmarkt-
orientiert im Sinne des § 264d, 

(2) Ein Mutterunternehmen (§ 290), 
bei dem die Voraussetzungen für eine 
größenabhängige Befreiung von der 
Pflicht zur Aufstellung eines Konzernla-
geberichts gemäß § 293 Absatz 1 und 2 
nicht vorliegen, hat seinen Konzernlage-
bericht um einen Konzernnachhaltig-
keitsbericht zu erweitern. Der Kon-
zernnachhaltigkeitsbericht hat im Kon-
zernlagebericht einen dafür vorgesehe-
nen, klar erkennbaren Abschnitt zu bil-
den. 

2. für die in den Konzernabschluss einzu-
beziehenden Unternehmen gilt:  

(3) Ein Mutterunternehmen im 
Sinne des Absatzes 1 ist von der Pflicht 
zur Erweiterung des Konzernlagebe-
richts um einen Konzernnachhaltigkeits-
bericht befreit, wenn 

a) sie erfüllen die in § 293 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 oder 2 geregel-
ten Voraussetzungen für eine grö-
ßenabhängige Befreiung nicht und 

1. das Mutterunternehmen ein Tochter-
unternehmen eines Mutterunterneh-
mens ist, das seinen Sitz in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum hat, 

b) bei ihnen sind insgesamt im Jah-
resdurchschnitt mehr als 500 Ar-
beitnehmer beschäftigt. 

2. das Mutterunternehmen und seine 
Tochterunternehmen in den Kon-
zernlagebericht des Mutterunterneh-
mens nach Nummer 1 einbezogen 
sind, und 
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§ 267 Absatz 4 bis 5 sowie § 298 Absatz 2 
sind entsprechend anzuwenden. Wenn die 
nichtfinanzielle Konzernerklärung einen be-
sonderen Abschnitt des Konzernlagebe-
richts bildet, darf die Kapitalgesellschaft auf 
die an anderer Stelle im Konzernlagebe-
richt enthaltenen nichtfinanziellen Angaben 
verweisen. 

3. der Konzernlagebericht des Mutter-
unternehmens nach Nummer 2 nach 
Maßgabe des nationalen Rechts ei-
nes Mitgliedstaats der Europäischen 
Union oder eines anderen Vertrags-
staats des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum im 
Einklang mit der Richtlinie 
2013/34/EU aufgestellt und um einen 
Konzernnachhaltigkeitsbericht er-
weitert ist. 

(2) Ein Mutterunternehmen im Sinne 
des Absatzes 1 ist unbeschadet anderer 
Befreiungsvorschriften von der Pflicht zur 
Erweiterung des Konzernlageberichts um 
eine nichtfinanzielle Konzernerklärung be-
freit, wenn  

Satz 1 gilt nicht für Mutterunternehmen, 
die kapitalmarktorientiert im Sinne des 
§ 264d und groß im Sinne des § 267 Ab-
satz 3 Satz 1 und Absatz 4 bis 5 sind. 
Andere Befreiungsvorschriften bleiben un-
berührt. 

1. das Mutterunternehmen zugleich ein 
Tochterunternehmen ist, das in den 
Konzernlagebericht eines anderen 
Mutterunternehmens einbezogen ist, 
und 

(4) Ein Mutterunternehmen im Sinne 
des Absatzes 1 ist von der Pflicht zur Er-
weiterung des Konzernlageberichts um 
einen Konzernnachhaltigkeitsbericht be-
freit, wenn 

2. der Konzernlagebericht nach Nummer 
1 nach Maßgabe des nationalen 
Rechts eines Mitgliedstaats der Euro-
päischen Union oder eines anderen 
Vertragsstaats des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum im 
Einklang mit der Richtlinie 2013/34/EU 
aufgestellt wird und eine nichtfinanzi-
elle Konzernerklärung enthält. 

1. das Mutterunternehmen ein Tochter-
unternehmen eines Mutterunterneh-
mens ist, das seinen Sitz nicht in ei-
nem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum hat, 
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Satz 1 gilt entsprechend, wenn das andere 
Mutterunternehmen im Sinne des Satzes 1 
einen gesonderten nichtfinanziellen Kon-
zernbericht nach Absatz 3 oder nach Maß-
gabe des nationalen Rechts eines Mitglied-
staats der Europäischen Union oder eines 
anderen Vertragsstaats des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum im 
Einklang mit der Richtlinie 2013/34/EU er-
stellt und öffentlich zugänglich macht. Ist 
ein Mutterunternehmen nach Satz 1 oder 2 
von der Pflicht zur Erstellung einer nichtfi-
nanziellen Konzernerklärung befreit, hat es 
dies in seinem Konzernlagebericht mit der 
Erläuterung anzugeben, welches andere 
Mutterunternehmen den Konzernlagebe-
richt oder den gesonderten nichtfinanziel-
len Konzernbericht öffentlich zugänglich 
macht und wo der Bericht in deutscher o-
der englischer Sprache offengelegt oder 
veröffentlicht ist. 

2. das Mutterunternehmen und seine 
Tochterunternehmen in einen kon-
solidierten Nachhaltigkeitsbericht 
des Mutterunternehmens nach Num-
mer 1 einbezogen sind, 

(3) Ein Mutterunternehmen im Sinne 
des Absatzes 1 ist auch dann von der 
Pflicht zur Erweiterung des Konzernlagebe-
richts um eine nichtfinanzielle Konzerner-
klärung befreit, wenn das Mutterunterneh-
men für dasselbe Geschäftsjahr einen ge-
sonderten nichtfinanziellen Konzernbericht 
außerhalb des Konzernlageberichts erstellt 
und folgende Voraussetzungen erfüllt:  

3. der konsolidierte Nachhaltigkeitsbe-
richt des Mutterunternehmens nach 
Nummer 2 

1. der gesonderte nichtfinanzielle Kon-
zernbericht erfüllt zumindest die inhalt-
lichen Vorgaben nach § 315c in Ver-
bindung mit § 289c und 

a) im Einklang mit den nach Arti-
kel 29b der Richtlinie 2013/34/EU 
erlassenen Standards für die 
Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung, in der jeweils geltenden 
Fassung, aufgestellt ist oder 

2. das Mutterunternehmen macht den ge-
sonderten nichtfinanziellen Konzernbe-
richt öffentlich zugänglich durch  

b) in einer Weise aufgestellt ist, die 
den in Buchstabe a genannten 
Standards gleichwertig ist, was 
in einem gemäß Artikel 23 Ab-
satz 4 Unterabsatz 3 der Richtli-
nie 2004/109/EG in der jeweils 
geltenden Fassung erlassenen 
Durchführungsrechtsakt über 
die Gleichwertigkeit der Stan-
dards für die Nachhaltigkeitsbe-
richterstattung in der jeweils 
geltenden Fassung festgestellt 
wurde, 
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a) Offenlegung zusammen mit dem 
Konzernlagebericht nach § 325 o-
der 

4. der konsolidierte Nachhaltigkeitsbe-
richt des Mutterunternehmens nach 
den Nummern 2 und 3 sowie das Ur-
teil über die Prüfung dieses konsoli-
dierten Nachhaltigkeitsberichts, das 
von einer oder mehreren Personen 
oder Gesellschaften abgegeben 
wurde, die nach dem für das Mutter-
unternehmen nach Nummer 1 gel-
tenden Recht zur Abgabe eines Ur-
teils über die Prüfung des konsoli-
dierten Nachhaltigkeitsberichts be-
fugt sind, im Einklang mit den 
§§ 325, 327a und 328 offengelegt 
wurden, und 

b) Veröffentlichung auf der Internet-
seite des Mutterunternehmens 
spätestens vier Monate nach dem 
Abschlussstichtag und mindestens 
für zehn Jahre, sofern der Kon-
zernlagebericht auf diese Veröf-
fentlichung unter Angabe der Inter-
netseite Bezug nimmt. 

5. die in Artikel 8 der Verordnung (EU) 
2020/852 festgelegten Offenlegun-
gen über die Tätigkeiten des Mutter-
unternehmens und seiner Tochterun-
ternehmen aufgenommen wurden 

Absatz 1 Satz 3, die §§ 289d und 289e so-
wie § 298 Absatz 2 sind auf den gesonder-
ten nichtfinanziellen Konzernbericht ent-
sprechend anzuwenden. 

a) in den Nachhaltigkeitsbericht 
des Mutterunternehmens, wenn 
ein solcher Bericht aufzustellen 
ist, 

(4) Ist die nichtfinanzielle Konzerner-
klärung oder der gesonderte nichtfinanzi-
elle Konzernbericht inhaltlich überprüft wor-
den, ist auch die Beurteilung des Prüfungs-
ergebnisses in gleicher Weise wie die 
nichtfinanzielle Konzernerklärung oder der 
gesonderte nichtfinanzielle Konzernbericht 
öffentlich zugänglich zu machen. 

b) in den Lagebericht des Mutter-
unternehmens oder 

 c) in den konsolidierten Nachhal-
tigkeitsbericht des Mutterunter-
nehmens nach den Nummern 2 
bis 4. 

 Satz 1 gilt nicht für Mutterunternehmen, 
die kapitalmarktorientiert im Sinne des 
§ 264d und groß im Sinne des § 267 Ab-
satz 3 Satz 1 und Absatz 4 bis 5 sind. 
Andere Befreiungsvorschriften bleiben 
unberührt. 
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 (5) Eine Befreiung nach Absatz 2 o-
der 3 tritt nur ein, wenn der Lagebericht 
des Mutterunternehmens alle folgenden 
Angaben enthält: 

 1. Name und Sitz des Mutterunterneh-
mens, das den befreienden Kon-
zernlagebericht (Absatz 2) oder den 
befreienden konsolidierten Nachhal-
tigkeitsbericht (Absatz 3) aufstellt, 

 2. die Internetseite, auf der 

 a) der befreiende Konzernlagebe-
richt des Mutterunternehmens 
(Absatz 2) oder der befreiende 
konsolidierte Nachhaltigkeitsbe-
richt des Mutterunternehmens 
(Absatz 3) in deutscher oder 
englischer Sprache abrufbar ist 
und 

 b) der Prüfungsvermerk über den 
Nachhaltigkeitsbericht zum be-
freienden Konzernlagebericht 
des Mutterunternehmens (Ab-
satz 2) oder das Urteil über die 
Prüfung des befreienden konso-
lidierten Nachhaltigkeitsberichts 
des Mutterunternehmens (Ab-
satz 3) abrufbar ist, und 

 3. die Information, dass das Mutterun-
ternehmen von der Pflicht zur Erwei-
terung des Konzernlageberichts um 
einen Konzernnachhaltigkeitsbe-
richt befreit ist. 
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 (6) Die Mitglieder des vertretungs-
berechtigten Organs des Mutterunter-
nehmens haben die Arbeitnehmervertre-
ter auf geeigneter Ebene bei der Erstel-
lung des Konzernnachhaltigkeitsbe-
richts über die vorgesehenen Inhalte 
des Konzernnachhaltigkeitsberichts zu 
unterrichten und mit ihnen die einschlä-
gigen Informationen und die Mittel zur 
Einholung und Überprüfung von Nach-
haltigkeitsinformationen zu erörtern. Er-
halten die Mitglieder des vertretungsbe-
rechtigten Organs des Mutterunterneh-
mens von den Arbeitnehmervertretern 
eine Stellungnahme, ist diese Stellung-
nahme dem für die Prüfung des Kon-
zernlageberichts zuständigen Organ zu 
übermitteln. Informations- und Aus-
kunftsrechte der Arbeitnehmervertretun-
gen nach anderen Gesetzen bleiben un-
berührt. 

§ 315c § 315c 

Inhalt der nichtfinanziellen Konzerner-
klärung 

Inhalt des Konzernnachhaltigkeitsbe-
richts; Verordnungsermächtigung 

(1) Auf den Inhalt der nichtfinanziellen 
Konzernerklärung ist § 289c entsprechend 
anzuwenden. 

(1) Auf den Inhalt des Konzernnach-
haltigkeitsberichts sind die §§ 289c und 
289e mit folgenden Maßgaben entspre-
chend anzuwenden: 

(2) § 289c Absatz 3 gilt mit der Maß-
gabe, dass diejenigen Angaben zu machen 
sind, die für das Verständnis des Ge-
schäftsverlaufs, des Geschäftsergebnisses, 
der Lage des Konzerns sowie der Auswir-
kungen seiner Tätigkeit auf die in § 289c 
Absatz 2 genannten Aspekte erforderlich 
sind. 

1. es sind diejenigen Angaben zu ma-
chen, die für das Verständnis der Aus-
wirkungen des Konzerns auf Nach-
haltigkeitsaspekte und das Ver-
ständnis der Auswirkungen von 
Nachhaltigkeitsaspekten auf den Ge-
schäftsverlauf, das Geschäftsergeb-
nis und die Lage des Konzerns erfor-
derlich sind, 

(3) Die §§ 289d und 289e sind ent-
sprechend anzuwenden. 

2. die Angaben sind im Einklang mit 
den nach Artikel 29b der Richtlinie 
2013/34/EU erlassenen delegierten 
Rechtsakten in der jeweils gelten-
den Fassung zu machen, 
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 3. stellt das Mutterunternehmen erheb-
liche Unterschiede zwischen den Ri-
siken für den Konzern und den Risi-
ken für ein oder mehrere Tochterun-
ternehmen oder zwischen den Aus-
wirkungen des Konzerns und den 
Auswirkungen eines oder mehrerer 
Tochterunternehmen fest, so hat es 
im Konzernnachhaltigkeitsbericht 
ein hinreichendes Verständnis der 
Risiken für das betreffende oder die 
betreffenden Tochterunternehmen 
und der Auswirkungen des betref-
fenden Tochterunternehmens oder 
der betreffenden Tochterunterneh-
men zu vermitteln, und 

 4. das Mutterunternehmen gibt an, 
welche in die Konsolidierung einbe-
zogenen Tochterunternehmen 

 a) nach dem auf das jeweilige 
Tochterunternehmen anwend-
baren Recht im Einklang mit Ar-
tikel 19a Absatz 9 der Richtlinie 
2013/34/EU von der Pflicht zur 
Erweiterung des Lageberichts 
um einen Nachhaltigkeitsbericht 
befreit sind oder 

 b) nach dem auf das jeweilige 
Tochterunternehmen anwend-
baren Recht im Einklang mit Ar-
tikel 29a Absatz 8 der Richtlinie 
2013/34/EU von der Pflicht zur 
Erweiterung des Konzernlage-
berichts um einen Kon-
zernnachhaltigkeitsbericht be-
freit sind. 

 (2) Das Bundesministerium der 
Justiz wird ermächtigt, die in Absatz 1 
Nummer 2 genannten Rechtsakte durch 
Rechtsverordnung, die nicht der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf, näher zu 
bezeichnen. 
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 § 315e 

 

Format des Konzernlageberichts, Ver-
ordnungsermächtigung 

 

Ein Mutterunternehmen, das seinen 
Konzernlagebericht gemäß § 315b um 
einen Konzernnachhaltigkeitsbericht zu 
erweitern hat, hat 

 

1. den Konzernlagebericht in dem ein-
heitlichen elektronischen Berichts-
format nach Maßgabe des Artikels 3 
der Delegierten Verordnung (EU) 
2019/815 aufzustellen und 

 

2. den Konzernnachhaltigkeitsbericht 
nach Maßgabe der Delegierten Ver-
ordnung (EU) 2019/815 auszuzeich-
nen. 

 

Das Bundesministerium der Justiz wird 
ermächtigt, die Vorschriften der Dele-
gierten Verordnung (EU) 2019/815, die 
nach Satz 1 Nummer 2 zu beachten 
sind, durch Rechtsverordnung, die nicht 
der Zustimmung des Bundesrates be-
darf, näher zu bezeichnen. 

 § 315f 

 

Versicherungen bei Mutterunternehmen, 
die Inlandsemittenten sind 

 

(1) Die Mitglieder des vertretungs-
berechtigten Organs einer Kapitalgesell-
schaft, die Mutterunternehmen ist, als 
Inlandsemittent (§ 2 Absatz 14 des Wert-
papierhandelsgesetzes) Wertpapiere 
(§ 2 Absatz 1 des Wertpapierhandelsge-
setzes) begibt und keine Kapitalgesell-
schaft im Sinne des § 327a ist, haben in 
einer schriftlichen Erklärung nach bes-
tem Wissen zu versichern, dass der 
Konzernabschluss ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild 
im Sinne des § 297 Absatz 2 Satz 2 ver-
mittelt oder der Konzernanhang Anga-
ben nach § 297 Absatz 2 Satz 3 enthält. 
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(2) Die Personen nach Absatz 1 ha-
ben in einer schriftlichen Erklärung 
nach bestem Wissen zu versichern, 
dass im Konzernlagebericht der Ge-
schäftsverlauf einschließlich des Ge-
schäftsergebnisses und die Lage des 
Konzerns so dargestellt sind, dass ein 
den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild vermittelt wird, und 
dass die wesentlichen Chancen und Ri-
siken im Sinne des § 315 Absatz 1 
Satz 4 beschrieben sind. Ist der Kon-
zernlagebericht gemäß § 315b um einen 
Konzernnachhaltigkeitsbericht zu erwei-
tern, haben die Personen nach Absatz 1 
in der Erklärung nach Satz 1 nach bes-
tem Wissen auch zu versichern, dass 
der Konzernnachhaltigkeitsbericht wie 
folgt aufgestellt wurde: 

 

1. nach Maßgabe der nach den Arti-
keln 29b und 29c der Richtlinie 
2013/34/EnU angenommenen Stan-
dards für die Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung in ihrer jeweils geltenden 
Fassung und 

 

2. nach Maßgabe der Artikel 2 bis 8 der 
Delegierten Verordnung (EU) 
2021/2178 der Kommission vom 6. 
Juli 2021 zur Ergänzung der Verord-
nung (EU) 2020/852 des Europäi-
schen Parlamentsn und des Rates 
durch Festlegung des Inhalts und 
der Darstellung der Informationen, 
die von Unternehmen, die unter Arti-
kel 19a oder Artikel 29a der Richtli-
nie 2013/34/EU fallen, in Bezug auf 
ökologisch nachhaltige Wirt-
schaftstätigkeiten offenzulegen 
sind, und durch Festlegung der Me-
thode, anhand deren die Einhaltung 
dieser Offenlegungspflicht zu ge-
währleisten ist (ABl. L 443 vom 
10.12.2021, S. 9) in ihrer jeweils gel-
tenden Fassung. 

 

(3) Die Erklärungen nach den Ab-
sätzen 1 und 2 dürfen zusammengefasst 
werden. 

 § 315g 
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(1) Ist ein Mutterunternehmen, das 
nach den Vorschriften des Ersten Titels ei-
nen Konzernabschluss aufzustellen hat, 
nach Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 
1606/2002 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 19. Juli 2002 betref-
fend die Anwendung internationaler Rech-
nungslegungsstandards (ABl. L 243 vom 
11.9.2002, S. 1), die zuletzt durch die Ver-
ordnung (EG) Nr. 297/2008 (ABl. L 97 vom 
9.4.2008, S. 62) geändert worden ist, ver-
pflichtet, die nach den Artikeln 2, 3 und 6 
der genannten Verordnung übernommenen 
internationalen Rechnungslegungsstan-
dards anzuwenden, so sind von den Vor-
schriften des Zweiten bis Achten Titels nur 
§ 294 Abs. 3, § 297 Absatz 1a, 2 Satz 4, § 
298 Abs. 1, dieser jedoch nur in Verbin-
dung mit den §§ 244 und 245, ferner § 313 
Abs. 2 und 3, § 314 Abs. 1 Nr. 4, 6, 8 und 
9, Absatz 3 sowie die Bestimmungen des 
Neunten Titels und die Vorschriften außer-
halb dieses Unterabschnitts, die den Kon-
zernabschluss oder den Konzernlagebe-
richt betreffen, entsprechend anzuwenden. 

(1) Ist ein Mutterunternehmen, das 
nach den Vorschriften des Ersten Titels ei-
nen Konzernabschluss aufzustellen hat, 
nach Artikel 4 der Verordnung (EG) 
Nr. 1606/2002 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 19. Juli 2002 be-
treffend die Anwendung internationaler 
Rechnungslegungsstandards (ABl. L 243 
vom 11.9.2002, S. 1), die zuletzt durch die 
Verordnung (EG) Nr. 297/2008 (ABl. L 97 
vom 9.4.2008, S. 62) geändert worden ist, 
verpflichtet, die nach den Artikeln 2, 3 und 
6 der genannten Verordnung übernomme-
nen internationalen Rechnungslegungs-
standards anzuwenden, so sind von den 
Vorschriften des Zweiten bis Achten Titels 
nur § 294 Absatz 3, § 297 Absatz 1a, 
§ 298 Absatz 1, dieser jedoch nur in Ver-
bindung mit den §§ 244 und 245, ferner 
§ 313 Absatz 2 und 3, § 314 Absatz 1 
Nummer 4, 6, 8 und 9, Absatz 3 sowie die 
Bestimmungen des Neunten Titels, des 
Zehnten Titels und die Vorschriften außer-
halb dieses Unterabschnitts, die den Kon-
zernabschluss oder den Konzernlagebe-
richt betreffen, entsprechend anzuwenden. 

(2) Mutterunternehmen, die nicht un-
ter Absatz 1 fallen, haben ihren Konzernab-
schluss nach den dort genannten internati-
onalen Rechnungslegungsstandards und 
Vorschriften aufzustellen, wenn für sie bis 
zum jeweiligen Bilanzstichtag die Zulas-
sung eines Wertpapiers im Sinne des § 2 
Absatz 1 des Wertpapierhandelsgesetzes 
zum Handel an einem organisierten Markt 
im Sinne des § 2 Absatz 11 des Wertpa-
pierhandelsgesetzes im Inland beantragt 
worden ist. 

(2) Mutterunternehmen, die nicht un-
ter Absatz 1 fallen, haben ihren Konzernab-
schluss nach den dort genannten internati-
onalen Rechnungslegungsstandards und 
Vorschriften aufzustellen, wenn für sie bis 
zum jeweiligen Abschlussstichtag die Zu-
lassung eines Wertpapiers im Sinne des 
§ 2 Absatz 1 des Wertpapierhandelsgeset-
zes zum Handel an einem organisierten 
Markt im Sinne des § 2 Absatz 11 des 
Wertpapierhandelsgesetzes im Inland be-
antragt worden ist. 

(3) Mutterunternehmen, die nicht un-
ter Absatz 1 oder 2 fallen, dürfen ihren 
Konzernabschluss nach den in Absatz 1 
genannten internationalen Rechnungsle-
gungsstandards und Vorschriften aufstel-
len. Ein Unternehmen, das von diesem 
Wahlrecht Gebrauch macht, hat die in Ab-
satz 1 genannten Standards und Vorschrif-
ten vollständig zu befolgen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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 § 315h 

 

Tochterunternehmen mit Sitz im Inland 
von obersten Mutterunternehmen mit 

Sitz in einem Drittstaat 

 

(1) Die Mitglieder des vertretungs-
berechtigten Organs einer Kapitalgesell-
schaft im Sinne des § 289b Absatz 1 mit 
Sitz im Inland, die Tochterunternehmen 
eines obersten Mutterunternehmens ist, 
das eine Rechtsform hat, die mit einer in 
Anhang I der Richtlinie 2013/34/EU ge-
nannten Rechtsform vergleichbar ist, 
und seinen Sitz nicht in einem Mitglied-
staat der Europäischen Union oder ei-
nem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum hat, haben das oberste 
Mutterunternehmen der Kapitalgesell-
schaft jährlich aufzufordern, der Kapital-
gesellschaft für das vergangene Ge-
schäftsjahr 

 

1. einen Konzernnachhaltigkeitsbe-
richt des obersten Mutterunterneh-
mens, der gemäß § 315k Absatz 2 
erstellt worden ist, und 

 

2. ein Bestätigungsurteil zu dem Kon-
zernnachhaltigkeitsbericht nach 
Nummer 1, das von einer oder meh-
reren Personen oder Gesellschaften 
abgegeben wurde, die nach dem 
Recht des Staats, in dem das 
oberste Mutterunternehmen seinen 
Sitz hat, eines Mitgliedstaats der Eu-
ropäischen Union oder eines ande-
ren Vertragsstaats des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschafts-
raum zur Abgabe eines Urteils über 
die Bestätigung der Nachhaltigkeits-
berichterstattung befugt ist oder 
sind, 
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zur Verfügung zu stellen, wenn die Kon-
zernumsatzerlöse des obersten Mutter-
unternehmens und seiner Tochterunter-
nehmen, die in einen Konzernabschluss 
des obersten Mutterunternehmens ein-
zubeziehen wären, in den Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union und den an-
deren Vertragsstaaten des Abkommens 
über den europäischen Wirtschaftsraum 
in den beiden letzten aufeinander fol-
genden Geschäftsjahren den Betrag von 
150 Millionen Euro übersteigen. 

 

(2) Wenn das oberste Mutterunter-
nehmen einen Konzernnachhaltigkeits-
bericht im Sinne des Absatzes 1 Num-
mer 1 nicht zur Verfügung stellt oder der 
zur Verfügung gestellte Bericht nicht 
den gesetzlichen Vorgaben entspricht, 
haben die Mitglieder des vertretungsbe-
rechtigten Organs der Kapitalgesell-
schaft für die Kapitalgesellschaft Fol-
gendes zu erstellen: 

 

1. eine Erklärung darüber, dass das 
oberste Mutterunternehmen einen 
Konzernnachhaltigkeitsbericht nicht 
zur Verfügung gestellt hat oder dass 
der zur Verfügung gestellte Bericht 
nicht den gesetzlichen Vorgaben 
entspricht, und 

 

2. einen Konzernnachhaltigkeitsbe-
richt des obersten Mutterunterneh-
mens gemäß § 315k Absatz 2 mit 
denjenigen Angaben, über die die 
Kapitalgesellschaft verfügt und die 
sie beschaffen kann. 

 

(3) Wenn das oberste Mutterunter-
nehmen ein Bestätigungsurteil im Sinne 
des Absatzes 1 Nummer 2 nicht zur Ver-
fügung stellt, haben die Mitglieder des 
vertretungsberechtigten Organs der Ka-
pitalgesellschaft für die Kapitalgesell-
schaft eine Erklärung darüber zu erstel-
len, dass das oberste Mutterunterneh-
men ein Bestätigungsurteil nicht zur 
Verfügung gestellt hat. 
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(4) Konzernumsatzerlöse nach Ab-
satz 1 sind der Betrag der Konzernum-
satzerlöse, der sich bei Anwendung der 
Rechnungslegungsgrundsätze ergibt, 
die nach dem jeweiligen nationalen 
Recht für die Aufstellung des Konzern-
abschlusses des obersten Mutterunter-
nehmens gelten. 

 § 315i 

 

Inländische Zweigniederlassungen un-
verbundener Unternehmen mit Sitz in ei-

nem Drittstaat 

 

(1) Bei inländischen Zweignieder-
lassungen einer Kapitalgesellschaft, die 
eine Rechtsform hat, die mit einer in An-
hang I der Richtlinie 2013/34/EU genann-
ten Rechtsform vergleichbar ist, ihren 
Sitz nicht in einem Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union oder einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum hat und 
nicht verbundenes Unternehmen nach 
§ 271 Absatz 2 ist, haben die in § 13e 
Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 genannten 
angemeldeten Personen oder, wenn sol-
che nicht vorhanden sind, die Mitglieder 
des vertretungsberechtigten Organs der 
Kapitalgesellschaft die Hauptniederlas-
sung jährlich aufzufordern, ihnen für 
das vergangene Geschäftsjahr 

 

1. einen Nachhaltigkeitsbericht der Ka-
pitalgesellschaft, der gemäß § 315k 
Absatz 1 erstellt worden ist, und 

 

2. ein Bestätigungsurteil zu dem Nach-
haltigkeitsbericht nach Nummer 1, 
das von einer oder mehreren Perso-
nen oder Gesellschaften abgegeben 
wurde, die nach dem Recht des 
Staats, in dem die Kapitalgesell-
schaft ihren Sitz hat, eines Mitglied-
staats der Europäischen Union oder 
eines anderen Vertragsstaats des 
Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum zur Abgabe eines 
Urteils über die Bestätigung der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung be-
fugt ist oder sind, 
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zur Verfügung zu stellen, wenn die der 
Zweigniederlassung zuzuordnenden 
Umsatzerlöse im vorangegangenen Ge-
schäftsjahr einen Betrag von 40 Millio-
nen Euro und die Umsatzerlöse der Ka-
pitalgesellschaft in den Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union und den ande-
ren Vertragsstaaten des Abkommens 
über den europäischen Wirtschaftsraum 
in den beiden letzten aufeinander fol-
genden Geschäftsjahren den Betrag von 
150 Millionen Euro übersteigen. 

 

(2) Wenn die Hauptniederlassung 
einen Nachhaltigkeitsbericht im Sinne 
des Absatzes 1 Nummer 1 nicht zur Ver-
fügung stellt oder der zur Verfügung ge-
stellte Bericht nicht den gesetzlichen 
Vorgaben entspricht, haben die nach 
Absatz 1 Verpflichteten für die Zweignie-
derlassung Folgendes zu erstellen: 

 

1. eine Erklärung darüber, dass die 
Hauptniederlassung einen Nachhal-
tigkeitsbericht nicht zur Verfügung 
gestellt hat oder dass der zur Verfü-
gung gestellte Bericht nicht den ge-
setzlichen Vorgaben entspricht, und 

 

2. einen Nachhaltigkeitsbericht der Ka-
pitalgesellschaft gemäß § 315k Ab-
satz 1 mit denjenigen Angaben, über 
die die Zweigniederlassung verfügt 
und die sie beschaffen kann. 

 

(3) Wenn die Hauptniederlassung 
ein Bestätigungsurteil im Sinne des Ab-
satzes 1 Nummer 2 nicht zur Verfügung 
stellt, haben die nach Absatz 1 Ver-
pflichteten für die Zweigniederlassung 
eine Erklärung darüber zu erstellen, 
dass die Hauptniederlassung ein Bestä-
tigungsurteil nicht zur Verfügung ge-
stellt hat. 

 

(4) Umsatzerlöse der Kapitalgesell-
schaft nach Absatz 1 sind der Betrag 
der Umsatzerlöse, der sich bei Anwen-
dung der Rechnungslegungsgrundätze 
ergibt, die nach dem jeweiligen nationa-
len Recht für die Aufstellung des Jah-
resabschlusses der Kapitalgesellschaft 
gelten. 
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 § 315j 

 

Inländische Zweigniederlassungen ver-
bundener Unternehmen mit Sitz in ei-

nem Drittstaat 

 

(1) Bei inländischen Zweignieder-
lassungen einer Kapitalgesellschaft, die 
eine Rechtsform hat, die mit einer in An-
hang I der Richtlinie 2013/34/EU genann-
ten Rechtsform vergleichbar ist, ihren 
Sitz nicht in einem Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union oder einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum hat und 
verbundenes Unternehmen nach § 271 
Absatz 2 ist, haben die in § 13e Absatz 2 
Satz 5 Nummer 3 genannten angemelde-
ten Personen oder, wenn solche nicht 
vorhanden sind, die Mitglieder des ver-
tretungsberechtigten Organs der Kapi-
talgesellschaft das oberste Mutterunter-
nehmen jährlich aufzufordern, ihnen für 
das vergangene Geschäftsjahr 

 

1. einen Konzernnachhaltigkeitsbe-
richt des obersten Mutterunterneh-
mens, der gemäß § 315k Absatz 2 
erstellt worden ist, und 

 

2. ein Bestätigungsurteil zu dem Kon-
zernnachhaltigkeitsbericht nach 
Nummer 1, das von einer oder meh-
reren Personen oder Gesellschaften 
abgegeben wurde, die nach dem 
Recht des Staats, in dem das 
oberste Mutterunternehmen seinen 
Sitz hat, eines Mitgliedstaats der Eu-
ropäischen Union oder eines ande-
ren Vertragsstaats des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschafts-
raum zur Abgabe eines Urteils über 
die Bestätigung der Nachhaltigkeits-
berichterstattung befugt ist oder 
sind, 



 - 60 -   

Geltendes Recht Änderungen durch Gesetzentwurf 

 

zur Verfügung zu stellen, wenn die der 
Zweigniederlassung zuzuordnenden 
Umsatzerlöse im vorangegangenen Ge-
schäftsjahr den Betrag von 40 Millionen 
Euro übersteigen, die Umsatzerlöse des 
obersten Mutterunternehmens und sei-
ner Tochterunternehmen, die in einen 
Konzernabschluss des obersten Mutter-
unternehmens einzubeziehen wären, in 
den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union und den anderen Vertragsstaaten 
des Abkommens über den europäischen 
Wirtschaftsraum in den beiden letzten 
aufeinander folgenden Geschäftsjahren 
den Betrag von 150 Millionen Euro über-
steigen und das oberste Mutterunter-
nehmen kein Tochterunternehmen hat, 
das den Pflichten nach § 315h Absatz 1, 
2 und 3 oder vergleichbaren Pflichten 
nach Maßgabe des Rechts eines ande-
ren Mitgliedstaats der Europäischen 
Union oder eines anderen Vertrags-
staats des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum im Einklang 
mit Artikel 40a Absatz 1 und 3 der Richt-
linie 2013/34/EU unterliegt. 

 

(2) Wenn das oberste Mutterunter-
nehmen einen Konzernnachhaltigkeits-
bericht im Sinne des Absatzes 1 Num-
mer 1 nicht zur Verfügung stellt oder der 
zur Verfügung gestellte Bericht nicht 
den gesetzlichen Vorgaben entspricht, 
haben die nach Absatz 1 Verpflichteten 
für die Zweigniederlassung Folgendes 
zu erstellen: 

 

1. eine Erklärung darüber, dass das 
oberste Mutterunternehmen einen 
Konzernnachhaltigkeitsbericht nicht 
zur Verfügung gestellt hat oder dass 
der zur Verfügung gestellte Bericht 
nicht den gesetzlichen Vorgaben 
entspricht, und 

 

2. einen Konzernnachhaltigkeitsbe-
richt des obersten Mutterunterneh-
mens gemäß § 315k Absatz 2 mit 
denjenigen Angaben, über die die 
Zweigniederlassung verfügt und die 
sie beschaffen kann. 
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(3) Wenn das oberste Mutterunter-
nehmen ein Bestätigungsurteil im Sinne 
des Absatzes 1 Nummer 2 nicht zur Ver-
fügung stellt, haben die nach Absatz 1 
Verpflichteten für die Zweigniederlas-
sung eine Erklärung darüber zu erstel-
len, dass das oberste Mutterunterneh-
men ein Bestätigungsurteil nicht zur 
Verfügung gestellt hat. 

 

(4) Umsatzerlöse der Kapitalgesell-
schaft und Konzernumsatzerlöse nach 
Absatz 1 sind der Betrag der Umsatzer-
löse oder der Konzernumsatzerlöse, der 
sich bei Anwendung der Rechnungsle-
gungsgrundsätze ergibt, die nach dem 
jeweiligen nationalen Recht für die Auf-
stellung eines Jahresabschlusses oder 
des Konzernabschlusses des obersten 
Mutterunternehmens gelten. 

 § 315k 

 

Inhalt des Nachhaltigkeitsberichts; Ver-
ordnungsermächtigung 

 

(1) Ein Nachhaltigkeitsbericht im 
Sinne dieses Unterabschnitts hat die 
Angaben nach § 289c Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 Buchstabe c bis e, Nummer 2 
bis 6 sowie, soweit die vorstehenden 
Nummern betroffen sind, Nummer 8 zu 
enthalten. Der Nachhaltigkeitsbericht ist 
im Einklang mit den nach Artikel 40b o-
der nach Artikel 29b der Richtlinie 
2013/34/EU angenommenen delegierten 
Rechtsakten zu Standards für die Nach-
haltigkeitsberichterstattung oder in ei-
ner Weise aufzustellen, die den Stan-
dards für die Nachhaltigkeitsberichter-
stattung nach Artikel 29b der Richtlinie 
gleichwertig ist, was in einem gemäß Ar-
tikel 23 Absatz 4 Unterabsatz 3 der 
Richtlinie 2004/109/EG erlassenen 
Durchführungsrechtsakt über die 
Gleichwertigkeit der Standards für die 
Nachhaltigkeitsberichterstattung festge-
stellt wurde. 
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(2) Auf einen Konzernnachhaltig-
keitsbericht ist Absatz 1 entsprechend 
und mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
die Angaben so zu machen sind, wie sie 
für das Verständnis der Auswirkungen 
des Konzerns auf Nachhaltigkeitsas-
pekte und das Verständnis der Auswir-
kungen von Nachhaltigkeitsaspekten 
auf den Konzern erforderlich sind. 

 

(3) Das Bundesministerium der 
Justiz wird ermächtigt, die in Absatz 1 
genannten Rechtsakte durch Rechtsver-
ordnung, die nicht der Zustimmung des 
Bundesrates bedarf, näher zu bezeich-
nen. 

§ 316 § 316 

Pflicht zur Prüfung Pflicht zur Abschlussprüfung 

(1) Der Jahresabschluß und der Lage-
bericht von Kapitalgesellschaften, die nicht 
kleine im Sinne des § 267 Abs. 1 sind, sind 
durch einen Abschlußprüfer zu prüfen. Hat 
keine Prüfung stattgefunden, so kann der 
Jahresabschluß nicht festgestellt werden. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Der Konzernabschluß und der 
Konzernlagebericht von Kapitalgesellschaf-
ten sind durch einen Abschlußprüfer zu 
prüfen. Hat keine Prüfung stattgefunden, 
so kann der Konzernabschluss nicht gebil-
ligt werden. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Werden der Jahresabschluß, der 
Konzernabschluß, der Lagebericht oder der 
Konzernlagebericht nach Vorlage des Prü-
fungsberichts geändert, so hat der Ab-
schlußprüfer diese Unterlagen erneut zu 
prüfen, soweit es die Änderung erfordert. 
Über das Ergebnis der Prüfung ist zu be-
richten; der Bestätigungsvermerk ist ent-
sprechend zu ergänzen. Die Sätze 1 und 2 
gelten entsprechend für diejenige Wieder-
gabe des Jahresabschlusses, des Lagebe-
richts, des Konzernabschlusses und des 
Konzernlageberichts, welche eine Kapital-
gesellschaft, die als Inlandsemittent (§ 2 
Absatz 14 des Wertpapierhandelsgeset-
zes) Wertpapiere (§ 2 Absatz 1 des Wert-
papierhandelsgesetzes) begibt und keine 
Kapitalgesellschaft im Sinne des § 327a ist, 
für Zwecke der Offenlegung erstellt hat. 

(3) Werden der Jahresabschluß, der 
Konzernabschluß, der Lagebericht oder der 
Konzernlagebericht nach Vorlage des Ab-
schlussprüfungsberichts geändert, so 
hat der Abschlußprüfer diese Unterlagen 
erneut zu prüfen, soweit es die Änderung 
erfordert. Über das Ergebnis der Prüfung 
ist zu berichten; der Bestätigungsvermerk 
ist entsprechend zu ergänzen. Die Sätze 1 
und 2 gelten entsprechend für diejenige 
Wiedergabe des Jahresabschlusses, des 
Lageberichts, des Konzernabschlusses 
und des Konzernlageberichts, welche eine 
Kapitalgesellschaft, die als Inlandsemittent 
(§ 2 Absatz 14 des Wertpapierhandelsge-
setzes) Wertpapiere (§ 2 Absatz 1 des 
Wertpapierhandelsgesetzes) begibt und 
keine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 
327a ist, für Zwecke der Offenlegung er-
stellt hat. 

§ 317 § 317 

Gegenstand und Umfang der Prüfung Gegenstand und Umfang der Prüfung; 
Verordnungsermächtigung 

(1) In die Prüfung des Jahresab-
schlusses ist die Buchführung einzubezie-
hen. Die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Konzernabschlusses hat sich da-
rauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vor-
schriften und sie ergänzende Bestimmun-
gen des Gesellschaftsvertrags oder der 
Satzung beachtet worden sind. Die Prüfung 
ist so anzulegen, daß Unrichtigkeiten und 
Verstöße gegen die in Satz 2 aufgeführten 
Bestimmungen, die sich auf die Darstellung 
des sich nach § 264 Abs. 2 ergebenden 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Kapitalgesellschaft wesent-
lich auswirken, bei gewissenhafter Berufs-
ausübung erkannt werden. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Der Lagebericht und der Konzern-
lagebericht sind darauf zu prüfen, ob der 
Lagebericht mit dem Jahresabschluß, ge-
gebenenfalls auch mit dem Einzelab-
schluss nach § 325 Abs. 2a, und der Kon-
zernlagebericht mit dem Konzernabschluß 
sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnissen des Abschlußprüfers in Ein-
klang stehen und ob der Lagebericht insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der Kapitalgesellschaft und der Konzernla-
gebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage des Konzerns vermittelt. Da-
bei ist auch zu prüfen, ob die Chancen und 
Risiken der künftigen Entwicklung zutref-
fend dargestellt sind. Die Prüfung des La-
geberichts und des Konzernlageberichts 
hat sich auch darauf zu erstrecken, ob die 
gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung 
des Lage- oder Konzernlageberichts be-
achtet worden sind. Im Hinblick auf die Vor-
gaben nach den §§ 289b bis 289e und den 
§§ 315b und 315c ist nur zu prüfen, ob die 
nichtfinanzielle Erklärung oder der geson-
derte nichtfinanzielle Bericht, die nichtfinan-
zielle Konzernerklärung oder der geson-
derte nichtfinanzielle Konzernbericht vorge-
legt wurde. Im Fall des § 289b Absatz 3 
Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b ist vier Mo-
nate nach dem Abschlussstichtag eine er-
gänzende Prüfung durch denselben Ab-
schlussprüfer durchzuführen, ob der ge-
sonderte nichtfinanzielle Bericht oder der 
gesonderte nichtfinanzielle Konzernbericht 
vorgelegt wurde; § 316 Absatz 3 Satz 2 gilt 
entsprechend mit der Maßgabe, dass der 
Bestätigungsvermerk nur dann zu ergän-
zen ist, wenn der gesonderte nichtfinanzi-
elle Bericht oder der gesonderte nichtfinan-
zielle Konzernbericht nicht innerhalb von 
vier Monaten nach dem Abschlussstichtag 
vorgelegt worden ist. Die Prüfung der An-
gaben nach § 289f Absatz 2 und 5 sowie § 
315d ist darauf zu beschränken, ob die An-
gaben gemacht wurden. 

(2) Der Lagebericht und der Konzern-
lagebericht sind darauf zu prüfen, ob der 
Lagebericht mit dem Jahresabschluß, ge-
gebenenfalls auch mit dem Einzelab-
schluss nach § 325 Abs. 2a, und der Kon-
zernlagebericht mit dem Konzernabschluß 
sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnissen des Abschlußprüfers in Ein-
klang stehen und ob der Lagebericht insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der Kapitalgesellschaft und der Konzernla-
gebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage des Konzerns vermittelt. Da-
bei ist auch zu prüfen, ob die Chancen und 
Risiken der künftigen Entwicklung zutref-
fend dargestellt sind. Die Prüfung des La-
geberichts und des Konzernlageberichts 
hat sich auch darauf zu erstrecken, ob der 
Lagebericht gemäß den §§ 289, 289a und 
289f und der Konzernlagebericht gemäß 
den §§ 315, 315a und 315d aufgestellt 
worden ist. Die Prüfung der Angaben nach 
§ 289f Absatz 2 und 5 sowie § 315d ist da-
rauf zu beschränken, ob die Angaben ge-
macht wurden. 
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(3) Der Abschlußprüfer des Konzern-
abschlusses hat auch die im Konzernab-
schluß zusammengefaßten Jahresab-
schlüsse, insbesondere die konsolidie-
rungsbedingten Anpassungen, in entspre-
chender Anwendung des Absatzes 1 zu 
prüfen. Sind diese Jahresabschlüsse von 
einem anderen Abschlussprüfer geprüft 
worden, hat der Konzernabschlussprüfer 
dessen Arbeit zu überprüfen und dies zu 
dokumentieren. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(3a) Bei einer Kapitalgesell-
schaft, die als Inlandsemittent (§ 2 Absatz 
14 des Wertpapierhandelsgesetzes) Wert-
papiere (§ 2 Absatz 1 des Wertpapierhan-
delsgesetzes) begibt und keine Kapitalge-
sellschaft im Sinne des § 327a ist, hat der 
Abschlussprüfer im Rahmen der Prüfung 
auch zu beurteilen, ob die für Zwecke der 
Offenlegung erstellte Wiedergabe des Jah-
resabschlusses und die für Zwecke der Of-
fenlegung erstellte Wiedergabe des Lage-
berichts den Vorgaben des § 328 Absatz 1 
entsprechen. Bei einer Kapitalgesellschaft 
im Sinne des Satzes 1 hat der Abschluss-
prüfer des Konzernabschlusses im Rah-
men der Prüfung auch zu beurteilen, ob die 
für Zwecke der Offenlegung erstellte Wie-
dergabe des Konzernabschlusses und die 
für Zwecke der Offenlegung erstellte Wie-
dergabe des Konzernlageberichts den Vor-
gaben des § 328 Absatz 1 entsprechen. 

(3a) u n v e r ä n d e r t  

(3b) Der Abschlussprüfer des 
Jahresabschlusses hat im Rahmen der 
Prüfung auch zu beurteilen, ob die Kapital-
gesellschaft  

(3b) u n v e r ä n d e r t  

1. für das Geschäftsjahr, das demjenigen 
Geschäftsjahr vorausging, für dessen 
Schluss der zu prüfende Jahresab-
schluss aufgestellt wird, zur Offenle-
gung eines Ertragsteuerinformations-
berichts gemäß § 342m Absatz 1 oder 
2 verpflichtet war und 

 

2. im Falle der Nummer 1 ihre dort ge-
nannte Verpflichtung zur Offenlegung 
erfüllt hat. 
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(4) Bei einer börsennotierten Aktien-
gesellschaft ist außerdem im Rahmen der 
Prüfung zu beurteilen, ob der Vorstand die 
ihm nach § 91 Abs. 2 des Aktiengesetzes 
obliegenden Maßnahmen in einer geeigne-
ten Form getroffen hat und ob das danach 
einzurichtende Überwachungssystem seine 
Aufgaben erfüllen kann. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(4a) Soweit nichts anderes be-
stimmt ist, hat die Prüfung sich nicht darauf 
zu erstrecken, ob der Fortbestand der ge-
prüften Kapitalgesellschaft oder die Wirk-
samkeit und Wirtschaftlichkeit der Ge-
schäftsführung zugesichert werden kann. 

(4a) u n v e r ä n d e r t  

(5) Bei der Durchführung einer Prü-
fung hat der Abschlussprüfer die internatio-
nalen Prüfungsstandards anzuwenden, die 
von der Europäischen Kommission in dem 
Verfahren nach Artikel 26 Absatz 3 der 
Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 17. Mai 
2006 über Abschlussprüfungen von Jah-
resabschlüssen und konsolidierten Ab-
schlüssen, zur Änderung der Richtlinien 
78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates 
und zur Aufhebung der Richtlinie 
84/253/EWG des Rates (ABl. EU Nr. L 157 
S. 87), die zuletzt durch die Richtlinie 
2014/56/EU (ABl. L 158 vom 27.5.2014, S. 
196) geändert worden ist, angenommen 
worden sind. 

(5) Bei der Durchführung einer Prü-
fung hat der Abschlussprüfer die internatio-
nalen Prüfungsstandards anzuwenden, die 
von der Europäischen Kommission in dem 
Verfahren nach Artikel 26 Absatz 3 der 
Richtlinie 2006/43/EG angenommen wor-
den sind. 

(6) Das Bundesministerium der Justiz 
wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Wirtschaft und Kli-
maschutz durch Rechtsverordnung, die 
nicht der Zustimmung des Bundesrates be-
darf, zusätzlich zu den bei der Durchfüh-
rung der Abschlussprüfung nach Absatz 5 
anzuwendenden internationalen Prüfungs-
standards weitere Abschlussprüfungsanfor-
derungen vorzuschreiben, wenn dies durch 
den Umfang der Abschlussprüfung bedingt 
ist und den in den Absätzen 1 bis 4 ge-
nannten Prüfungszielen dient. 

(6) u n v e r ä n d e r t  
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§ 318 § 318 

Bestellung und Abberufung des Ab-
schlußprüfers 

Bestellung und Abberufung des Ab-
schlußprüfers 

(1) Der Abschlußprüfer des Jahresab-
schlusses wird von den Gesellschaftern ge-
wählt; den Abschlußprüfer des Konzernab-
schlusses wählen die Gesellschafter des 
Mutterunternehmens. Bei Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung und bei offenen 
Handelsgesellschaften und Kommanditge-
sellschaften im Sinne des § 264a Abs. 1 
kann der Gesellschaftsvertrag etwas ande-
res bestimmen. Der Abschlußprüfer soll je-
weils vor Ablauf des Geschäftsjahrs ge-
wählt werden, auf das sich seine Prüfungs-
tätigkeit erstreckt. Die gesetzlichen Vertre-
ter, bei Zuständigkeit des Aufsichtsrats die-
ser, haben unverzüglich nach der Wahl den 
Prüfungsauftrag zu erteilen. Der Prüfungs-
auftrag kann nur widerrufen werden, wenn 
nach Absatz 3 ein anderer Prüfer bestellt 
worden ist. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(1a) Eine Vereinbarung, die die Wahl-
möglichkeiten nach Absatz 1 auf bestimmte 
Kategorien oder Listen von Prüfern oder 
Prüfungsgesellschaften beschränkt, ist 
nichtig. 

u n v e r ä n d e r t  

(2) Als Abschlußprüfer des Konzern-
abschlusses gilt, wenn kein anderer Prüfer 
bestellt wird, der Prüfer als bestellt, der für 
die Prüfung des in den Konzernabschluß 
einbezogenen Jahresabschlusses des Mut-
terunternehmens bestellt worden ist. Erfolgt 
die Einbeziehung auf Grund eines Zwi-
schenabschlusses, so gilt, wenn kein ande-
rer Prüfer bestellt wird, der Prüfer als be-
stellt, der für die Prüfung des letzten vor 
dem Konzernabschlußstichtag aufgestell-
ten Jahresabschlusses des Mutterunter-
nehmens bestellt worden ist. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Auf Antrag der gesetzlichen Ver-
treter, des Aufsichtsrats oder von Gesell-
schaftern, deren Anteile bei Antragstellung 
zusammen den zwanzigsten Teil der 
Stimmrechte oder des gezeichneten Kapi-
tals oder einen Börsenwert von 500 000 
Euro erreichen, hat das Gericht nach Anhö-
rung der Beteiligten und des gewählten 
Prüfers einen anderen Abschlussprüfer zu 
bestellen, wenn  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. dies aus einem in der Person des ge-
wählten Prüfers liegenden Grund ge-
boten erscheint, insbesondere, wenn 
ein Ausschlussgrund nach § 319 Ab-
satz 2 bis 5 oder nach § 319b besteht 
oder ein Verstoß gegen Artikel 5 Ab-
satz 4 Unterabsatz 1 Satz 1 oder Ab-
satz 5 Unterabsatz 2 Satz 2 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 537/2014 vorliegt, o-
der 

 

2. die Vorschriften zur Bestellung des 
Prüfers nach Artikel 16 der Verordnung 
(EU) Nr. 537/2014 oder die Vorschrif-
ten zur Laufzeit des Prüfungsmandats 
nach Artikel 17 der Verordnung (EU) 
Nr. 537/2014 nicht eingehalten worden 
sind. 
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Der Antrag ist binnen zwei Wochen nach 
dem Tag der Wahl des Abschlussprüfers 
zu stellen; Aktionäre können den Antrag 
nur stellen, wenn sie gegen die Wahl des 
Abschlussprüfers bei der Beschlussfas-
sung Widerspruch erklärt haben. Wird ein 
Grund zur Bestellung eines anderen Ab-
schlussprüfers als des gewählten Prüfers 
erst nach dessen Wahl bekannt oder tritt 
ein solcher Grund erst nach dessen Wahl 
ein, ist der Antrag binnen zwei Wochen 
nach dem Tag zu stellen, an dem der An-
tragsberechtigte Kenntnis von den antrags-
begründenden Umständen erlangt hat oder 
ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen 
müssen. Stellen Aktionäre den Antrag, so 
haben sie glaubhaft zu machen, dass sie 
seit mindestens drei Monaten vor dem Tag 
der Wahl des Abschlussprüfers Inhaber der 
Aktien sind. Zur Glaubhaftmachung genügt 
eine eidesstattliche Versicherung vor ei-
nem Notar. Unterliegt die Gesellschaft ei-
ner staatlichen Aufsicht, so kann auch die 
Aufsichtsbehörde den Antrag stellen. Der 
Antrag kann nach Erteilung des Bestäti-
gungsvermerks, im Fall einer Nachtrags-
prüfung nach § 316 Abs. 3 nach Ergänzung 
des Bestätigungsvermerks nicht mehr ge-
stellt werden. Gegen die Entscheidung ist 
die Beschwerde zulässig. 

 

(4) Ist der Abschlußprüfer bis zum Ab-
lauf des Geschäftsjahrs nicht gewählt wor-
den, so hat das Gericht auf Antrag der ge-
setzlichen Vertreter, des Aufsichtsrats oder 
eines Gesellschafters den Abschlußprüfer 
zu bestellen. Gleiches gilt, wenn ein ge-
wählter Abschlußprüfer die Annahme des 
Prüfungsauftrags abgelehnt hat, weggefal-
len ist oder am rechtzeitigen Abschluß der 
Prüfung verhindert ist und ein anderer Ab-
schlußprüfer nicht gewählt worden ist. Die 
gesetzlichen Vertreter sind verpflichtet, den 
Antrag zu stellen. Gegen die Entscheidung 
des Gerichts findet die Beschwerde statt; 
die Bestellung des Abschlußprüfers ist un-
anfechtbar. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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(5) Der vom Gericht bestellte Ab-
schlußprüfer hat Anspruch auf Ersatz an-
gemessener barer Auslagen und auf Ver-
gütung für seine Tätigkeit. Die Auslagen 
und die Vergütung setzt das Gericht fest. 
Gegen die Entscheidung findet die Be-
schwerde statt; die Rechtsbeschwerde ist 
ausgeschlossen. Aus der rechtskräftigen 
Entscheidung findet die Zwangsvollstre-
ckung nach der Zivilprozeßordnung statt. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Ein von dem Abschlußprüfer ange-
nommener Prüfungsauftrag kann von dem 
Abschlußprüfer nur aus wichtigem Grund 
gekündigt werden. Als wichtiger Grund ist 
es nicht anzusehen, wenn Meinungsver-
schiedenheiten über den Inhalt des Bestäti-
gungsvermerks, seine Einschränkung oder 
Versagung bestehen. Die Kündigung ist 
schriftlich zu begründen. Der Abschlußprü-
fer hat über das Ergebnis seiner bisherigen 
Prüfung zu berichten; § 321 ist entspre-
chend anzuwenden. 

(6) Ein von dem Abschlußprüfer ange-
nommener Prüfungsauftrag kann von dem 
Abschlußprüfer nur aus wichtigem Grund 
gekündigt werden. Als wichtiger Grund ist 
es nicht anzusehen, wenn Meinungsver-
schiedenheiten über den Inhalt des Bestäti-
gungsvermerks, seine Einschränkung oder 
Versagung bestehen. Die Kündigung ist in 
Textform zu begründen. Der Abschlußprü-
fer hat über das Ergebnis seiner bisherigen 
Prüfung zu berichten; § 321 ist entspre-
chend anzuwenden. 

(7) Kündigt der Abschlußprüfer den 
Prüfungsauftrag nach Absatz 6, so haben 
die gesetzlichen Vertreter die Kündigung 
dem Aufsichtsrat, der nächsten Hauptver-
sammlung oder bei Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung den Gesellschaftern 
mitzuteilen. Den Bericht des bisherigen Ab-
schlußprüfers haben die gesetzlichen Ver-
treter unverzüglich dem Aufsichtsrat vorzu-
legen. Jedes Aufsichtsratsmitglied hat das 
Recht, von dem Bericht Kenntnis zu neh-
men. Der Bericht ist auch jedem Aufsichts-
ratsmitglied oder, soweit der Aufsichtsrat 
dies beschlossen hat, den Mitgliedern ei-
nes Ausschusses auszuhändigen. Ist der 
Prüfungsauftrag vom Aufsichtsrat erteilt 
worden, obliegen die Pflichten der gesetzli-
chen Vertreter dem Aufsichtsrat einschließ-
lich der Unterrichtung der gesetzlichen Ver-
treter. 

(7) u n v e r ä n d e r t  

(8) Die Wirtschaftsprüferkammer ist 
unverzüglich und schriftlich begründet 
durch den Abschlussprüfer und die gesetz-
lichen Vertreter der geprüften Gesellschaft 
von der Kündigung oder dem Widerruf des 
Prüfungsauftrages zu unterrichten. 

(8) Die Wirtschaftsprüferkammer ist 
unverzüglich und in Textform begründet 
durch den Abschlussprüfer und die gesetz-
lichen Vertreter der geprüften Gesellschaft 
von der Kündigung oder dem Widerruf des 
Prüfungsauftrages zu unterrichten. 
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§ 319 § 319 

Auswahl der Abschlussprüfer und Aus-
schlussgründe 

Auswahl der Abschlussprüfer und Aus-
schlussgründe 

(1) Abschlussprüfer können Wirt-
schaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaften sein. Abschlussprüfer von Jah-
resabschlüssen und Lageberichten mittel-
großer Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung (§ 267 Abs. 2) oder von mittelgro-
ßen Personenhandelsgesellschaften im 
Sinne des § 264a Abs. 1 können auch ver-
eidigte Buchprüfer und Buchprüfungsge-
sellschaften sein. Die Abschlussprüfer 
nach den Sätzen 1 und 2 müssen über ei-
nen Auszug aus dem Berufsregister verfü-
gen, aus dem sich ergibt, dass die Eintra-
gung nach § 38 Nummer 1 Buchstabe h o-
der Nummer 2 Buchstabe f der Wirtschafts-
prüferordnung vorgenommen worden ist; 
Abschlussprüfer, die erstmalig eine gesetz-
lich vorgeschriebene Abschlussprüfung 
nach § 316 des Handelsgesetzbuchs 
durchführen, müssen spätestens sechs 
Wochen nach Annahme eines Prüfungs-
auftrages über den Auszug aus dem Be-
rufsregister verfügen. Die Abschlussprüfer 
sind während einer laufenden Abschluss-
prüfung verpflichtet, eine Löschung der 
Eintragung unverzüglich gegenüber der 
Gesellschaft anzuzeigen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Ein Wirtschaftsprüfer oder verei-
digter Buchprüfer ist als Abschlussprüfer 
ausgeschlossen, wenn während des Ge-
schäftsjahres, für dessen Schluss der zu 
prüfende Jahresabschluss aufgestellt wird, 
oder während der Abschlussprüfung 
Gründe, insbesondere Beziehungen ge-
schäftlicher, finanzieller oder persönlicher 
Art, vorliegen, nach denen die Besorgnis 
der Befangenheit besteht. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Ein Wirtschaftsprüfer oder verei-
digter Buchprüfer ist insbesondere von der 
Abschlussprüfung ausgeschlossen, wenn 
er oder eine Person, mit der er seinen Be-
ruf gemeinsam ausübt,  

(3) Ein Wirtschaftsprüfer oder verei-
digter Buchprüfer ist insbesondere von der 
Abschlussprüfung ausgeschlossen, wenn 
er oder eine Person, mit der er seinen Be-
ruf gemeinsam ausübt,  
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1. Anteile oder andere nicht nur unwe-
sentliche finanzielle Interessen an der 
zu prüfenden Kapitalgesellschaft oder 
eine Beteiligung an einem Unterneh-
men besitzt, das mit der zu prüfenden 
Kapitalgesellschaft verbunden ist oder 
von dieser mehr als zwanzig vom Hun-
dert der Anteile besitzt; 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. gesetzlicher Vertreter, Mitglied des 
Aufsichtsrats oder Arbeitnehmer der zu 
prüfenden Kapitalgesellschaft oder ei-
nes Unternehmens ist, das mit der zu 
prüfenden Kapitalgesellschaft verbun-
den ist oder von dieser mehr als zwan-
zig vom Hundert der Anteile besitzt; 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. über die Prüfungstätigkeit hinaus bei 
der zu prüfenden oder für die zu prü-
fende Kapitalgesellschaft in dem zu 
prüfenden Geschäftsjahr oder bis zur 
Erteilung des Bestätigungsvermerks 

3. über die Prüfungstätigkeit hinaus bei 
der zu prüfenden oder für die zu prü-
fende Kapitalgesellschaft in dem zu 
prüfenden Geschäftsjahr oder bis zur 
Erteilung des Bestätigungsvermerks 

a) bei der Führung der Bücher oder 
der Aufstellung des zu prüfenden 
Jahresabschlusses mitgewirkt hat, 

a) bei der Führung der Bücher oder 
der Aufstellung des zu prüfenden 
Jahresabschlusses oder des zu 
prüfenden Lageberichts mitge-
wirkt hat, 

b) bei der Durchführung der internen 
Revision in verantwortlicher Posi-
tion mitgewirkt hat, 

b) u n v e r ä n d e r t  

c) Unternehmensleitungs- oder Fi-
nanzdienstleistungen erbracht hat 
oder 

c) u n v e r ä n d e r t  

d) eigenständige versicherungsma-
thematische oder Bewertungsleis-
tungen erbracht hat, die sich auf 
den zu prüfenden Jahresab-
schluss nicht nur unwesentlich 
auswirken, 

d) u n v e r ä n d e r t  
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sofern diese Tätigkeiten nicht von un-
tergeordneter Bedeutung sind; dies gilt 
auch, wenn eine dieser Tätigkeiten von 
einem Unternehmen für die zu prü-
fende Kapitalgesellschaft ausgeübt 
wird, bei dem der Wirtschaftsprüfer o-
der vereidigte Buchprüfer gesetzlicher 
Vertreter, Arbeitnehmer, Mitglied des 
Aufsichtsrats oder Gesellschafter, der 
mehr als zwanzig vom Hundert der den 
Gesellschaftern zustehenden Stimm-
rechte besitzt, ist; 

sofern diese Tätigkeiten nicht von un-
tergeordneter Bedeutung sind; dies gilt 
auch, wenn eine dieser Tätigkeiten von 
einem Unternehmen für die zu prü-
fende Kapitalgesellschaft ausgeübt 
wird, bei dem der Wirtschaftsprüfer o-
der vereidigte Buchprüfer gesetzlicher 
Vertreter, Arbeitnehmer, Mitglied des 
Aufsichtsrats oder Gesellschafter, der 
mehr als zwanzig vom Hundert der den 
Gesellschaftern zustehenden Stimm-
rechte besitzt, ist; 

4. bei der Prüfung eine Person beschäf-
tigt, die nach den Nummern 1 bis 3 
nicht Abschlussprüfer sein darf; 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. in den letzten fünf Jahren jeweils mehr 
als dreißig vom Hundert der Gesamt-
einnahmen aus seiner beruflichen Tä-
tigkeit von der zu prüfenden Kapitalge-
sellschaft und von Unternehmen, an 
denen die zu prüfende Kapitalgesell-
schaft mehr als zwanzig vom Hundert 
der Anteile besitzt, bezogen hat und 
dies auch im laufenden Geschäftsjahr 
zu erwarten ist; zur Vermeidung von 
Härtefällen kann die Wirtschaftsprüfer-
kammer befristete Ausnahmegenehmi-
gungen erteilen. 

5. u n v e r ä n d e r t  

Dies gilt auch, wenn der Ehegatte oder der 
Lebenspartner einen Ausschlussgrund 
nach Satz 1 Nr. 1, 2 oder 3 erfüllt. 

Dies gilt auch, wenn der Ehegatte oder der 
Lebenspartner einen Ausschlussgrund 
nach Satz 1 Nr. 1, 2 oder 3 erfüllt. 
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(4) Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
und Buchprüfungsgesellschaften sind von 
der Abschlussprüfung ausgeschlossen, 
wenn sie selbst, einer ihrer gesetzlichen 
Vertreter, ein Gesellschafter, der mehr als 
zwanzig vom Hundert der den Gesellschaf-
tern zustehenden Stimmrechte besitzt, ein 
verbundenes Unternehmen, ein bei der 
Prüfung in verantwortlicher Position be-
schäftigter Gesellschafter oder eine andere 
von ihr beschäftigte Person, die das Ergeb-
nis der Prüfung beeinflussen kann, nach 
Absatz 2 oder Absatz 3 ausgeschlossen 
sind. Satz 1 gilt auch, wenn ein Mitglied 
des Aufsichtsrats nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 
2 ausgeschlossen ist oder wenn mehrere 
Gesellschafter, die zusammen mehr als 
zwanzig vom Hundert der den Gesellschaf-
tern zustehenden Stimmrechte besitzen, je-
weils einzeln oder zusammen nach Absatz 
2 oder Absatz 3 ausgeschlossen sind. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Absatz 1 Satz 3 sowie die Absätze 
2 bis 4 sind auf den Abschlussprüfer des 
Konzernabschlusses entsprechend anzu-
wenden. 

(5) Absatz 1 Satz 3 und 4 sowie die 
Absätze 2 bis 4 sind auf den Abschlussprü-
fer des Konzernabschlusses entsprechend 
anzuwenden. 



 - 75 -   

Geltendes Recht Änderungen durch Gesetzentwurf 

§ 320 § 320 

Vorlagepflicht. Auskunftsrecht Vorlagepflicht. Auskunftsrecht 

(1) Die gesetzlichen Vertreter der Ka-
pitalgesellschaft haben dem Abschlußprü-
fer den Jahresabschluß, den Lagebericht 
und den gesonderten nichtfinanziellen Be-
richt unverzüglich nach der Aufstellung vor-
zulegen. Sie haben ihm zu gestatten, die 
Bücher und Schriften der Kapitalgesell-
schaft sowie die Vermögensgegenstände 
und Schulden, namentlich die Kasse und 
die Bestände an Wertpapieren und Waren, 
zu prüfen. Die gesetzlichen Vertreter einer 
Kapitalgesellschaft, die als Inlandsemittent 
(§ 2 Absatz 14 des Wertpapierhandelsge-
setzes) Wertpapiere (§ 2 Absatz 1 des 
Wertpapierhandelsgesetzes) begibt und 
keine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 
327a ist, haben dem Abschlussprüfer auch 
die für Zwecke der Offenlegung nach den 
Vorgaben des § 328 Absatz 1 erstellte Wie-
dergabe des Jahresabschlusses und die 
nach diesen Vorgaben erstellte Wieder-
gabe des Lageberichts vorzulegen. 

(1) Die gesetzlichen Vertreter der Ka-
pitalgesellschaft haben dem Abschlußprü-
fer den Jahresabschluss und den Lage-
bericht unverzüglich nach der Aufstellung 
vorzulegen. Sie haben ihm zu gestatten, 
die Bücher und Schriften der Kapitalgesell-
schaft sowie die Vermögensgegenstände 
und Schulden, namentlich die Kasse und 
die Bestände an Wertpapieren und Waren, 
zu prüfen. Die gesetzlichen Vertreter einer 
Kapitalgesellschaft, die als Inlandsemittent 
(§ 2 Absatz 14 des Wertpapierhandelsge-
setzes) Wertpapiere (§ 2 Absatz 1 des 
Wertpapierhandelsgesetzes) begibt und 
keine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 
327a ist, haben dem Abschlussprüfer auch 
die für Zwecke der Offenlegung nach den 
Vorgaben des § 328 Absatz 1 erstellte Wie-
dergabe des Jahresabschlusses und die 
nach diesen Vorgaben erstellte Wieder-
gabe des Lageberichts vorzulegen. 

(2) Der Abschlußprüfer kann von den 
gesetzlichen Vertretern alle Aufklärungen 
und Nachweise verlangen, die für eine 
sorgfältige Prüfung notwendig sind. Soweit 
es die Vorbereitung der Abschlußprüfung 
erfordert, hat der Abschlußprüfer die 
Rechte nach Absatz 1 Satz 2 und nach 
Satz 1 auch schon vor Aufstellung des Jah-
resabschlusses. Soweit es für eine sorgfäl-
tige Prüfung notwendig ist, hat der Ab-
schlußprüfer die Rechte nach den Sätzen 1 
und 2 auch gegenüber Mutter- und Toch-
terunternehmen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Die gesetzlichen Vertreter einer 
Kapitalgesellschaft, die einen Konzernab-
schluß aufzustellen hat, haben dem Ab-
schlußprüfer des Konzernabschlusses den 
Konzernabschluß, den Konzernlagebericht, 
den gesonderten nichtfinanziellen Konzern-
bericht, die Jahresabschlüsse, Lagebe-
richte, die gesonderten nichtfinanziellen 
Berichte und, wenn eine Prüfung stattge-
funden hat, die Prüfungsberichte des Mut-
terunternehmens und der Tochterunterneh-
men vorzulegen. Der Abschlußprüfer hat 
die Rechte nach Absatz 1 Satz 2 und nach 
Absatz 2 bei dem Mutterunternehmen und 
den Tochterunternehmen, die Rechte nach 
Absatz 2 auch gegenüber den Abschluß-
prüfern des Mutterunternehmens und der 
Tochterunternehmen. Die gesetzlichen 
Vertreter einer Kapitalgesellschaft, die als 
Inlandsemittent (§ 2 Absatz 14 des Wertpa-
pierhandelsgesetzes) Wertpapiere (§ 2 Ab-
satz 1 des Wertpapierhandelsgesetzes) be-
gibt und keine Kapitalgesellschaft im Sinne 
des § 327a ist, haben dem Abschlussprüfer 
auch die für Zwecke der Offenlegung nach 
den Vorgaben des § 328 Absatz 1 erstellte 
Wiedergabe des Konzernabschlusses und 
die nach diesen Vorgaben erstellte Wieder-
gabe des Konzernlageberichts vorzulegen. 

(3) Die gesetzlichen Vertreter einer 
Kapitalgesellschaft, die einen Konzernab-
schluss aufzustellen hat, haben dem Ab-
schlussprüfer des Konzernabschlusses 
unverzüglich nach der Aufstellung des 
Konzernabschlusses vorzulegen: 

 1. den Konzernabschluss, 

 2. den Konzernlagebericht, 

 3. die Jahresabschlüsse des Mutterun-
ternehmens und der Tochterunter-
nehmen, 

 4. die Lageberichte des Mutterunter-
nehmens und der Tochterunterneh-
men, 

 5. die auf den Stichtag des Konzernab-
schlusses aufgestellten Zwischen-
abschlüsse der Tochterunterneh-
men, wenn solche Abschlüsse auf-
zustellen sind, 

 6. die Abschlussprüfungsberichte des 
Mutterunternehmens und der Toch-
terunternehmen, wenn eine solche 
Prüfung stattgefunden hat, 
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 7. die Berichte über die Prüfung des 
Nachhaltigkeitsberichts des Mutter-
unternehmens und der Tochterun-
ternehmen, wenn eine solche Prü-
fung stattgefunden hat. 

 Der Abschlußprüfer hat die Rechte nach 
Absatz 1 Satz 2 und nach Absatz 2 bei 
dem Mutterunternehmen und den Toch-
terunternehmen, die Rechte nach Ab-
satz 2 auch gegenüber den Abschluß-
prüfern des Mutterunternehmens und 
der Tochterunternehmen. Die gesetzli-
chen Vertreter einer Kapitalgesellschaft, 
die als Inlandsemittent (§ 2 Absatz 14 
des Wertpapierhandelsgesetzes) Wert-
papiere (§ 2 Absatz 1 des Wertpapier-
handelsgesetzes) begibt und keine Ka-
pitalgesellschaft im Sinne des § 327a 
ist, haben dem Abschlussprüfer auch 
die für Zwecke der Offenlegung nach 
den Vorgaben des § 328 Absatz 1 er-
stellte Wiedergabe des Konzernab-
schlusses und die nach diesen Vorga-
ben erstellte Wiedergabe des Konzernla-
geberichts vorzulegen. 

(4) Der bisherige Abschlussprüfer hat 
dem neuen Abschlussprüfer auf schriftliche 
Anfrage über das Ergebnis der bisherigen 
Prüfung zu berichten; § 321 ist entspre-
chend anzuwenden. 

(4) Der bisherige Abschlussprüfer hat 
dem neuen Abschlussprüfer auf in Text-
form zu übermittelnde Anfrage über das 
Ergebnis der bisherigen Prüfung zu berich-
ten; § 321 ist entsprechend anzuwenden. 

(5) Ist die Kapitalgesellschaft als 
Tochterunternehmen in den Konzernab-
schluss eines Mutterunternehmens einbe-
zogen, das seinen Sitz nicht in einem Mit-
gliedstaat der Europäischen Union oder ei-
nem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschafts-
raum hat, kann der Prüfer nach Absatz 2 
zur Verfügung gestellte Unterlagen an den 
Abschlussprüfer des Konzernabschlusses 
weitergeben, soweit diese für die Prüfung 
des Konzernabschlusses des Mutterunter-
nehmens erforderlich sind. Die Übermitt-
lung personenbezogener Daten muss im 
Einklang mit den Vorgaben der Verordnung 
(EU) 2016/679 und den allgemeinen daten-
schutzrechtlichen Vorschriften stehen. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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§ 321 § 321 

Prüfungsbericht Abschlussprüfungsbericht 

(1) Der Abschlußprüfer hat über Art 
und Umfang sowie über das Ergebnis der 
Prüfung zu berichten; auf den Bericht sind 
die Sätze 2 und 3 sowie die Absätze 2 bis 
4a anzuwenden. Der Bericht ist schriftlich 
und mit der gebotenen Klarheit abzufas-
sen; in ihm ist vorweg zu der Beurteilung 
der Lage der Kapitalgesellschaft oder Kon-
zerns durch die gesetzlichen Vertreter Stel-
lung zu nehmen, wobei insbesondere auf 
die Beurteilung des Fortbestandes und der 
künftigen Entwicklung der Kapitalgesell-
schaft unter Berücksichtigung des Lagebe-
richts und bei der Prüfung des Konzernab-
schlusses von Mutterunternehmen auch 
des Konzerns unter Berücksichtigung des 
Konzernlageberichts einzugehen ist, soweit 
die geprüften Unterlagen und der Lagebe-
richt oder der Konzernlagebericht eine sol-
che Beurteilung erlauben. Außerdem hat 
der Abschlussprüfer über bei Durchführung 
der Prüfung festgestellte Unrichtigkeiten o-
der Verstöße gegen gesetzliche Vorschrif-
ten sowie Tatsachen zu berichten, die den 
Bestand der geprüften Kapitalgesellschaft 
oder des Konzerns gefährden oder seine 
Entwicklung wesentlich beeinträchtigen 
können oder die schwerwiegende Verstöße 
der gesetzlichen Vertreter oder von Arbeit-
nehmern gegen Gesetz, Gesellschaftsver-
trag oder die Satzung erkennen lassen. 

(1) Der Abschlußprüfer hat über Art 
und Umfang sowie über das Ergebnis der 
Prüfung zu berichten; auf den Bericht sind 
die Sätze 2 und 3 sowie die Absätze 2 bis 
4a anzuwenden. Der Bericht ist schriftlich 
und mit der gebotenen Klarheit abzufas-
sen; in ihm ist vorweg zu der Beurteilung 
der Lage der Kapitalgesellschaft oder Kon-
zerns durch die gesetzlichen Vertreter Stel-
lung zu nehmen, wobei insbesondere auf 
die Beurteilung des Fortbestandes und der 
künftigen Entwicklung der Kapitalgesell-
schaft unter Berücksichtigung des Lagebe-
richts und bei der Prüfung des Konzernab-
schlusses von Mutterunternehmen auch 
des Konzerns unter Berücksichtigung des 
Konzernlageberichts einzugehen ist, soweit 
die geprüften Unterlagen und der Lagebe-
richt oder der Konzernlagebericht eine sol-
che Beurteilung erlauben. Außerdem hat 
der Abschlussprüfer über bei Durchführung 
der Prüfung festgestellte Unrichtigkeiten o-
der Verstöße gegen gesetzliche Vorschrif-
ten sowie Tatsachen zu berichten, die den 
Bestand der geprüften Kapitalgesellschaft 
oder des Konzerns gefährden oder die Ent-
wicklung der geprüften Kapitalgesell-
schaft oder des Konzerns wesentlich be-
einträchtigen können oder die schwerwie-
gende Verstöße der gesetzlichen Vertreter 
oder von Arbeitnehmern gegen Gesetz, 
Gesellschaftsvertrag oder die Satzung er-
kennen lassen. 
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(2) Im Hauptteil des Prüfungsberichts 
ist festzustellen, ob die Buchführung und 
die weiteren geprüften Unterlagen, der Jah-
resabschluss, der Lagebericht, der Kon-
zernabschluss und der Konzernlagebericht 
den gesetzlichen Vorschriften und den er-
gänzenden Bestimmungen des Gesell-
schaftsvertrags oder der Satzung entspre-
chen. In diesem Rahmen ist auch über Be-
anstandungen zu berichten, die nicht zur 
Einschränkung oder Versagung des Bestä-
tigungsvermerks geführt haben, soweit dies 
für die Überwachung der Geschäftsführung 
und der geprüften Kapitalgesellschaft von 
Bedeutung ist. Es ist auch darauf einzuge-
hen, ob der Abschluss insgesamt unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung oder sonstiger maßgeblicher 
Rechnungslegungsgrundsätze ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der Kapitalgesellschaft oder des Kon-
zerns vermittelt. Dazu ist auch auf wesentli-
che Bewertungsgrundlagen sowie darauf 
einzugehen, welchen Einfluss Änderungen 
in den Bewertungsgrundlagen einschließ-
lich der Ausübung von Bilanzierungs- und 
Bewertungswahlrechten und der Ausnut-
zung von Ermessensspielräumen sowie 
sachverhaltsgestaltende Maßnahmen ins-
gesamt auf die Darstellung der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage haben. 
Hierzu sind die Posten des Jahres- und 
des Konzernabschlusses aufzugliedern 
und ausreichend zu erläutern, soweit diese 
Angaben nicht im Anhang enthalten sind. 
Es ist darzustellen, ob die gesetzlichen 
Vertreter die verlangten Aufklärungen und 
Nachweise erbracht haben. 

(2) Im Hauptteil des Berichts ist fest-
zustellen, ob die Buchführung und die wei-
teren geprüften Unterlagen, der Jahresab-
schluss, der Lagebericht, der Konzernab-
schluss und der Konzernlagebericht den 
gesetzlichen Vorschriften, die Maßstab 
der Prüfung sind, und den ergänzenden 
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags 
oder der Satzung entsprechen. In diesem 
Rahmen ist auch über Beanstandungen zu 
berichten, die nicht zur Einschränkung oder 
Versagung des Bestätigungsvermerks ge-
führt haben, soweit dies für die Überwa-
chung der Geschäftsführung und der ge-
prüften Kapitalgesellschaft von Bedeutung 
ist. Es ist auch darauf einzugehen, ob der 
Abschluss insgesamt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
oder sonstiger maßgeblicher Rechnungsle-
gungsgrundsätze ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Ka-
pitalgesellschaft oder des Konzerns vermit-
telt. Dazu ist auch auf wesentliche Bewer-
tungsgrundlagen sowie darauf einzugehen, 
welchen Einfluss Änderungen in den Be-
wertungsgrundlagen einschließlich der 
Ausübung von Bilanzierungs- und Bewer-
tungswahlrechten und der Ausnutzung von 
Ermessensspielräumen sowie sachver-
haltsgestaltende Maßnahmen insgesamt 
auf die Darstellung der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage haben. Hierzu sind 
die Posten des Jahres- und des Konzern-
abschlusses aufzugliedern und ausrei-
chend zu erläutern, soweit diese Angaben 
nicht im Anhang enthalten sind. Es ist dar-
zustellen, ob die gesetzlichen Vertreter die 
verlangten Aufklärungen und Nachweise 
erbracht haben. 

(3) In einem besonderen Abschnitt 
des Prüfungsberichts sind Gegenstand, Art 
und Umfang der Prüfung zu erläutern. Da-
bei ist auch auf die angewandten Rech-
nungslegungs- und Prüfungsgrundsätze 
einzugehen. 

(3) In einem besonderen Abschnitt 
des Berichts sind Gegenstand, Art und 
Umfang der Prüfung zu erläutern. Dabei ist 
auch auf die angewandten Rechnungsle-
gungs- und Prüfungsgrundsätze einzuge-
hen. 
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(4) Ist im Rahmen der Prüfung eine 
Beurteilung nach § 317 Abs. 4 abgegeben 
worden, so ist deren Ergebnis in einem be-
sonderen Teil des Prüfungsberichts darzu-
stellen. Es ist darauf einzugehen, ob Maß-
nahmen erforderlich sind, um das interne 
Überwachungssystem zu verbessern. 

(4) Ist im Rahmen der Prüfung eine 
Beurteilung nach § 317 Abs. 4 abgegeben 
worden, so ist deren Ergebnis in einem be-
sonderen Teil des Berichts darzustellen. 
Es ist darauf einzugehen, ob Maßnahmen 
erforderlich sind, um das interne Überwa-
chungssystem zu verbessern. 

(4a) Der Abschlussprüfer hat im 
Prüfungsbericht seine Unabhängigkeit zu 
bestätigen. 

(4a) Der Abschlussprüfer hat im 
Bericht seine Unabhängigkeit zu bestäti-
gen. 

(5) Der Abschlußprüfer hat den Be-
richt unter Angabe des Datums zu unter-
zeichnen und den gesetzlichen Vertretern 
vorzulegen; § 322 Absatz 7 Satz 3 und 4 
gilt entsprechend. Hat der Aufsichtsrat den 
Auftrag erteilt, so ist der Bericht ihm und 
gleichzeitig einem eingerichteten Prüfungs-
ausschuss vorzulegen. Im Fall des Satzes 
2 ist der Bericht unverzüglich nach Vorlage 
dem Geschäftsführungsorgan mit Gelegen-
heit zur Stellungnahme zuzuleiten. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

§ 321a § 321a 

Offenlegung des Prüfungsberichts in 
besonderen Fällen 

Offenlegung des Abschlussprüfungsbe-
richts in besonderen Fällen 

(1) Wird über das Vermögen der Ge-
sellschaft ein Insolvenzverfahren eröffnet 
oder wird der Antrag auf Eröffnung des In-
solvenzverfahren mangels Masse abgewie-
sen, so hat ein Gläubiger oder Gesellschaf-
ter die Wahl, selbst oder durch einen von 
ihm zu bestimmenden Wirtschaftsprüfer o-
der im Fall des § 319 Abs. 1 Satz 2 durch 
einen vereidigten Buchprüfer Einsicht in die 
Prüfungsberichte des Abschlussprüfers 
über die aufgrund gesetzlicher Vorschriften 
durchzuführende Prüfung des Jahresab-
schlusses der letzten drei Geschäftsjahre 
zu nehmen, soweit sich diese auf die nach 
§ 321 geforderte Berichterstattung bezie-
hen. Der Anspruch richtet sich gegen den-
jenigen, der die Prüfungsberichte in seinem 
Besitz hat. 

(1) Wird über das Vermögen der Ge-
sellschaft ein Insolvenzverfahren eröffnet 
oder wird der Antrag auf Eröffnung des In-
solvenzverfahren mangels Masse abgewie-
sen, so hat ein Gläubiger oder Gesellschaf-
ter die Wahl, selbst oder durch einen von 
ihm zu bestimmenden Wirtschaftsprüfer o-
der im Fall des § 319 Abs. 1 Satz 2 durch 
einen vereidigten Buchprüfer Einsicht in die 
Berichte des Abschlussprüfers über die 
aufgrund gesetzlicher Vorschriften durch-
zuführende Prüfung des Jahresabschlus-
ses der letzten drei Geschäftsjahre zu neh-
men, soweit sich diese auf die nach § 321 
geforderte Berichterstattung beziehen. Der 
Anspruch richtet sich gegen denjenigen, 
der die Berichte nach in seinem Besitz 
hat. 
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(2) Bei einer Aktiengesellschaft oder 
einer Kommanditgesellschaft auf Aktien 
stehen den Gesellschaftern die Rechte 
nach Absatz 1 Satz 1 nur zu, wenn ihre An-
teile bei Geltendmachung des Anspruchs 
zusammen den einhundertsten Teil des 
Grundkapitals oder einen Börsenwert von 
100 000 Euro erreichen. Dem Abschluss-
prüfer ist die Erläuterung des Prüfungsbe-
richts gegenüber den in Absatz 1 Satz 1 
aufgeführten Personen gestattet. 

(2) Bei einer Aktiengesellschaft oder 
einer Kommanditgesellschaft auf Aktien 
stehen den Gesellschaftern die Rechte 
nach Absatz 1 Satz 1 nur zu, wenn ihre An-
teile bei Geltendmachung des Anspruchs 
zusammen den einhundertsten Teil des 
Grundkapitals oder einen Börsenwert von 
100 000 Euro erreichen. Dem Abschluss-
prüfer ist die Erläuterung des Berichts ge-
genüber den in Absatz 1 Satz 1 aufgeführ-
ten Personen gestattet. 

(3) Der Insolvenzverwalter oder ein 
gesetzlicher Vertreter des Schuldners kann 
einer Offenlegung von Geheimnissen, na-
mentlich Betriebs- oder Geschäftsgeheim-
nissen, widersprechen, wenn die Offenle-
gung geeignet ist, der Gesellschaft einen 
erheblichen Nachteil zuzufügen. § 323 Abs. 
1 und 3 bleibt im Übrigen unberührt. Unbe-
schadet des Satzes 1 sind die Berechtigten 
nach Absatz 1 Satz 1 zur Verschwiegenheit 
über den Inhalt der von ihnen eingesehe-
nen Unterlagen nach Absatz 1 Satz 1 ver-
pflichtet. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten ent-
sprechend, wenn der Schuldner zur Auf-
stellung eines Konzernabschlusses und 
Konzernlageberichts verpflichtet ist. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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§ 322 § 322 

Bestätigungsvermerk Bestätigungsvermerk 

(1) Der Abschlussprüfer hat das Er-
gebnis der Prüfung schriftlich in einem Be-
stätigungsvermerk zum Jahresabschluss o-
der zum Konzernabschluss zusammenzu-
fassen. Der Bestätigungsvermerk hat Ge-
genstand, Art und Umfang der Prüfung zu 
beschreiben und dabei die angewandten 
Rechnungslegungs- und Prüfungsgrund-
sätze anzugeben; er hat ferner eine Beur-
teilung des Prüfungsergebnisses zu enthal-
ten. In einem einleitenden Abschnitt haben 
zumindest die Beschreibung des Gegen-
stands der Prüfung und die Angabe zu den 
angewandten Rechnungslegungsgrundsät-
zen zu erfolgen. Über das Ergebnis der 
Prüfungen nach § 317 Absatz 3a und 3b ist 
jeweils in einem besonderen Abschnitt zu 
berichten. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(1a) Bei der Erstellung des Bestäti-
gungsvermerks hat der Abschlussprüfer die 
internationalen Prüfungsstandards anzu-
wenden, die von der Europäischen Kom-
mission in dem Verfahren nach Artikel 26 
Absatz 3 der Richtlinie 2006/43/EG ange-
nommen worden sind. 

u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Beurteilung des Prüfungser-
gebnisses muss zweifelsfrei ergeben, ob  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. ein uneingeschränkter Bestätigungs-
vermerk erteilt, 

 

2. ein eingeschränkter Bestätigungsver-
merk erteilt, 

 

3. der Bestätigungsvermerk aufgrund von 
Einwendungen versagt oder 

 

4. der Bestätigungsvermerk deshalb ver-
sagt wird, weil der Abschlussprüfer 
nicht in der Lage ist, ein Prüfungsurteil 
abzugeben. 
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Die Beurteilung des Prüfungsergebnisses 
soll allgemein verständlich und problemori-
entiert unter Berücksichtigung des Umstan-
des erfolgen, dass die gesetzlichen Vertre-
ter den Abschluss zu verantworten haben. 
Auf Risiken, die den Fortbestand der Kapi-
talgesellschaft oder eines Konzernunter-
nehmens gefährden, ist gesondert einzuge-
hen. Auf Risiken, die den Fortbestand ei-
nes Tochterunternehmens gefährden, 
braucht im Bestätigungsvermerk zum Kon-
zernabschluss des Mutterunternehmens 
nicht eingegangen zu werden, wenn das 
Tochterunternehmen für die Vermittlung ei-
nes den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechenden Bildes der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage des Konzerns nur 
von untergeordneter Bedeutung ist. 

 

(3) In einem uneingeschränkten Be-
stätigungsvermerk (Absatz 2 Satz 1 Nr. 1) 
hat der Abschlussprüfer zu erklären, dass 
die von ihm nach § 317 durchgeführte Prü-
fung zu keinen Einwendungen geführt hat 
und dass der von den gesetzlichen Vertre-
tern der Gesellschaft aufgestellte Jahres- 
oder Konzernabschluss aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse des 
Abschlussprüfers nach seiner Beurteilung 
den gesetzlichen Vorschriften entspricht 
und unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung oder sonstiger 
maßgeblicher Rechnungslegungsgrund-
sätze ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage der Kapitalgesell-
schaft oder des Konzerns vermittelt. Der 
Abschlussprüfer kann zusätzlich einen Hin-
weis auf Umstände aufnehmen, auf die er 
in besonderer Weise aufmerksam macht, 
ohne den Bestätigungsvermerk einzu-
schränken. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Sind Einwendungen zu erheben, 
so hat der Abschlussprüfer seine Erklärung 
nach Absatz 3 Satz 1 einzuschränken (Ab-
satz 2 Satz 1 Nr. 2) oder zu versagen (Ab-
satz 2 Satz 1 Nr. 3). Die Versagung ist in 
den Vermerk, der nicht mehr als Bestäti-
gungsvermerk zu bezeichnen ist, aufzu-
nehmen. Die Einschränkung oder Versa-
gung ist zu begründen; Absatz 3 Satz 2 fin-
det Anwendung. Ein eingeschränkter Be-
stätigungsvermerk darf nur erteilt werden, 
wenn der geprüfte Abschluss unter Beach-
tung der vom Abschlussprüfer vorgenom-
menen, in ihrer Tragweite erkennbaren Ein-
schränkung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen im Wesentlichen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage vermittelt. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Der Bestätigungsvermerk ist auch 
dann zu versagen, wenn der Abschlussprü-
fer nach Ausschöpfung aller angemesse-
nen Möglichkeiten zur Klärung des Sach-
verhalts nicht in der Lage ist, ein Prüfungs-
urteil abzugeben (Absatz 2 Satz 1 Nr. 4). 
Absatz 4 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Die Beurteilung des Prüfungser-
gebnisses hat sich auch darauf zu erstre-
cken, ob der Lagebericht oder der Kon-
zernlagebericht nach dem Urteil des Ab-
schlussprüfers mit dem Jahresabschluss 
und gegebenenfalls mit dem Einzelab-
schluss nach § 325 Abs. 2a oder mit dem 
Konzernabschluss in Einklang steht, die 
gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung 
des Lage- oder Konzernlageberichts be-
achtet worden sind und der Lage- oder 
Konzernlagebericht insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der Kapitalgesell-
schaft oder des Konzerns vermittelt. Dabei 
ist auch darauf einzugehen, ob die Chan-
cen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend dargestellt sind. 

(6) Die Beurteilung des Prüfungser-
gebnisses hat sich auch darauf zu erstre-
cken, ob der Lagebericht oder der Kon-
zernlagebericht nach dem Urteil des Ab-
schlussprüfers mit dem Jahresabschluss 
und gegebenenfalls mit dem Einzelab-
schluss nach § 325 Abs. 2a oder mit dem 
Konzernabschluss in Einklang steht, der 
Lagebericht gemäß den §§ 289, 289a 
und 289f oder der Konzernlagebericht 
gemäß den §§ 315, 315a und 315d auf-
gestellt worden ist und der Lage- oder 
Konzernlagebericht insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der Kapitalgesell-
schaft oder des Konzerns vermittelt. Dabei 
ist auch darauf einzugehen, ob die Chan-
cen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend dargestellt sind. 



 - 85 -   

Geltendes Recht Änderungen durch Gesetzentwurf 

(6a) Wurden mehrere Prüfer oder 
Prüfungsgesellschaften gemeinsam zum 
Abschlussprüfer bestellt, soll die Beurtei-
lung des Prüfungsergebnisses einheitlich 
erfolgen. Ist eine einheitliche Beurteilung 
ausnahmsweise nicht möglich, sind die 
Gründe hierfür darzulegen; die Beurteilung 
ist jeweils in einem gesonderten Absatz 
vorzunehmen. Die Sätze 1 und 2 gelten im 
Fall der gemeinsamen Bestellung von  

(6a) u n v e r ä n d e r t  

1. Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften, 

 

2. vereidigten Buchprüfern oder Buchprü-
fungsgesellschaften sowie 

 

3. Prüfern oder Prüfungsgesellschaften 
nach den Nummern 1 und 2. 

 

(7) Der Abschlussprüfer hat den Be-
stätigungsvermerk oder den Vermerk über 
seine Versagung unter Angabe des Ortes 
der Niederlassung des Abschlussprüfers 
und des Tages der Unterzeichnung zu un-
terzeichnen; im Fall des Absatzes 6a hat 
die Unterzeichnung durch alle bestellten 
Personen zu erfolgen. Der Bestätigungs-
vermerk oder der Vermerk über seine Ver-
sagung ist auch in den Prüfungsbericht auf-
zunehmen. Ist der Abschlussprüfer eine 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, so hat die 
Unterzeichnung zumindest durch den Wirt-
schaftsprüfer zu erfolgen, welcher die Ab-
schlussprüfung für die Prüfungsgesell-
schaft durchgeführt hat. Satz 3 ist auf 
Buchprüfungsgesellschaften entsprechend 
anzuwenden. 

(7) Der Abschlussprüfer hat den Be-
stätigungsvermerk oder den Vermerk über 
seine Versagung unter Angabe des Ortes 
der Niederlassung des Abschlussprüfers 
und des Tages der Unterzeichnung zu un-
terzeichnen; im Fall des Absatzes 6a hat 
die Unterzeichnung durch alle bestellten 
Personen zu erfolgen. Der Bestätigungs-
vermerk oder der Vermerk über seine Ver-
sagung ist auch in den Abschlussprü-
fungsbericht aufzunehmen. Ist der Ab-
schlussprüfer eine Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft, so hat die Unterzeichnung zu-
mindest durch den Wirtschaftsprüfer zu er-
folgen, welcher die Abschlussprüfung für 
die Prüfungsgesellschaft durchgeführt hat. 
Satz 3 ist auf Buchprüfungsgesellschaften 
entsprechend anzuwenden. 
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§ 323 § 323 

Verantwortlichkeit des Abschlußprüfers Verantwortlichkeit des Abschlußprüfers 

(1) Der Abschlußprüfer, seine Gehil-
fen und die bei der Prüfung mitwirkenden 
gesetzlichen Vertreter einer Prüfungsge-
sellschaft sind zur gewissenhaften und un-
parteiischen Prüfung und zur Verschwie-
genheit verpflichtet; gesetzliche Mittei-
lungspflichten bleiben unberührt. Sie dürfen 
nicht unbefugt Geschäfts- und Betriebsge-
heimnisse verwerten, die sie bei ihrer Tä-
tigkeit erfahren haben. Wer vorsätzlich o-
der fahrlässig seine Pflichten verletzt, ist 
der Kapitalgesellschaft und, wenn ein ver-
bundenes Unternehmen geschädigt wor-
den ist, auch diesem zum Ersatz des dar-
aus entstehenden Schadens verpflichtet. 
Mehrere Personen haften als Gesamt-
schuldner. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Ersatzpflicht der in Absatz 1 
Satz 1 genannten Personen für eine Prü-
fung ist vorbehaltlich der Sätze 2 bis 4 wie 
folgt beschränkt:  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. bei Kapitalgesellschaften, die ein Un-
ternehmen von öffentlichem Interesse 
nach § 316a Satz 2 Nummer 1 sind: 
auf sechzehn Millionen Euro; 

 

2. bei Kapitalgesellschaften, die ein Un-
ternehmen von öffentlichem Interesse 
nach § 316a Satz 2 Nummer 2 oder 3, 
aber nicht nach § 316a Satz 2 Nummer 
1 sind: auf vier Millionen Euro; 

 

3. bei Kapitalgesellschaften, die nicht in 
den Nummern 1 und 2 genannt sind: 
auf eine Million fünfhunderttausend 
Euro. 
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Dies gilt nicht für Personen, die vorsätzlich 
gehandelt haben, und für den Abschluss-
prüfer einer Kapitalgesellschaft nach Satz 1 
Nummer 1, der grob fahrlässig gehandelt 
hat. Die Ersatzpflicht des Abschlussprüfers 
einer Kapitalgesellschaft nach Satz 1 Num-
mer 2, der grob fahrlässig gehandelt hat, ist 
abweichend von Satz 1 Nummer 2 auf 
zweiunddreißig Millionen Euro für eine Prü-
fung beschränkt. Die Ersatzpflicht des Ab-
schlussprüfers einer Kapitalgesellschaft 
nach Satz 1 Nummer 3, der grob fahrlässig 
gehandelt hat, ist abweichend von Satz 1 
Nummer 3 auf zwölf Millionen Euro für eine 
Prüfung beschränkt. Die Haftungshöchst-
grenzen nach den Sätzen 1, 3 und 4 gelten 
auch, wenn an der Prüfung mehrere Perso-
nen beteiligt gewesen oder mehrere zum 
Ersatz verpflichtende Handlungen began-
gen worden sind, und ohne Rücksicht da-
rauf, ob andere Beteiligte vorsätzlich oder 
grob fahrlässig gehandelt haben. 

 

(3) Die Verpflichtung zur Verschwie-
genheit besteht, wenn eine Prüfungsgesell-
schaft Abschlußprüfer ist, auch gegenüber 
dem Aufsichtsrat und den Mitgliedern des 
Aufsichtsrats der Prüfungsgesellschaft. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Ersatzpflicht nach diesen Vor-
schriften kann durch Vertrag weder ausge-
schlossen noch beschränkt werden. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Die Mitteilung nach Artikel 7 Unter-
absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 
537/2014 ist an die Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht zu richten, bei 
dem Verdacht einer Straftat oder Ord-
nungswidrigkeit auch an die für die Verfol-
gung jeweils zuständige Behörde. 

entfällt 
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§ 324 § 324§ 324 

Prüfungsausschuss entfällt 

(1) Kapitalgesellschaften, die Unter-
nehmen von öffentlichem Interesse (§ 316a 
Satz 2) sind und keinen Aufsichts- oder 
Verwaltungsrat haben, der die Vorausset-
zungen des § 100 Absatz 5 des Aktienge-
setzes erfüllen muss, sind verpflichtet, ei-
nen Prüfungsausschuss nach Absatz 2 ein-
zurichten, der sich insbesondere mit den in 
§ 107 Absatz 3 Satz 2 und 3 des Aktienge-
setzes beschriebenen Aufgaben befasst. 
Dies gilt nicht für Kapitalgesellschaften im 
Sinne des Satzes 1,  

 

1. deren ausschließlicher Zweck in der 
Ausgabe von Wertpapieren im Sinne 
des § 2 Absatz 1 des Wertpapierhan-
delsgesetzes besteht, die durch Ver-
mögensgegenstände besichert sind; 

 

2. die Kreditinstitute im Sinne des § 340 
Absatz 1 sind und einen organisierten 
Markt im Sinne des § 2 Absatz 11 des 
Wertpapierhandelsgesetzes nur durch 
die Ausgabe von Schuldtiteln im Sinne 
des § 2 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe 
a des Wertpapierhandelsgesetzes in 
Anspruch nehmen, wenn deren Nomi-
nalwert 100 Millionen Euro nicht über-
steigt und keine Verpflichtung zur Ver-
öffentlichung eines Prospekts nach der 
Verordnung (EU) 2017/1129 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates 
vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, 
der beim öffentlichen Angebot von 
Wertpapieren oder bei deren Zulas-
sung zum Handel an einem geregelten 
Markt zu veröffentlichen ist und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG 
(ABl. L 168 vom 30.6.2017, S. 12), die 
zuletzt durch die Verordnung (EU) 
2019/2146 (ABl. L 325 vom 
16.12.2019, S. 43) geändert worden 
ist, besteht; 

 

3. die Investmentvermögen im Sinne des 
§ 1 Absatz 1 des Kapitalanlagegesetz-
buchs sind. 
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Im Fall des Satzes 2 Nummer 1 ist im An-
hang darzulegen, weshalb ein Prüfungs-
ausschuss nicht eingerichtet wird. 

 

(2) Die Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses sind von den Gesellschaftern zu 
wählen. Die Mehrheit der Mitglieder, darun-
ter der Vorsitzende, muss unabhängig sein; 
im Übrigen ist § 100 Absatz 5 des Aktien-
gesetzes entsprechend anzuwenden. Der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses darf 
nicht mit der Geschäftsführung betraut 
sein. § 107 Absatz 3 Satz 8, § 124 Abs. 3 
Satz 2 und § 171 Abs. 1 Satz 2 und 3 des 
Aktiengesetzes sind entsprechend anzu-
wenden. Der Prüfungsausschuss hat den 
Gesellschaftern einen Vorschlag für die 
Wahl des Abschlussprüfers zu machen, 
wenn die Kapitalgesellschaft keinen Auf-
sichts- oder Verwaltungsrat hat oder wenn 
der Aufsichts- oder Verwaltungsrat für den 
Vorschlag nicht zuständig ist. 

 

(3) Die Abschlussprüferaufsichtsstelle 
beim Bundesamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle kann zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben gemäß Artikel 27 Absatz 1 Buch-
stabe c der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 
von einer Kapitalgesellschaft, die ein Unter-
nehmen von öffentlichem Interesse (§ 316a 
Satz 2) ist, eine Darstellung und Erläute-
rung des Ergebnisses sowie der Durchfüh-
rung der Tätigkeit seines Prüfungsaus-
schusses verlangen. Die Abschlussprüfer-
aufsichtsstelle soll zunächst auf Informatio-
nen aus öffentlich zugänglichen Quellen 
zurückgreifen. 
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 Zweiter Titel 

 Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts 

 § 324b 

 

Pflicht zur Prüfung des Nachhaltigkeits-
berichts 

 

(1) Ist der Lagebericht gemäß § 
289b um einen Nachhaltigkeitsbericht 
zu erweitern, so ist dieser durch einen 
Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts zu 
prüfen. 

 

(2) Ist der Konzernlagebericht ge-
mäß § 315b um einen Konzernnachhal-
tigkeitsbericht zu erweitern, so ist die-
ser durch einen Prüfer des Nachhaltig-
keitsberichts zu prüfen. 

 

(3) § 316 Absatz 3 Satz 1 und 2 ist 
auf die Prüfung des Nachhaltigkeitsbe-
richts und die Prüfung des Kon-
zernnachhaltigkeitsberichts entspre-
chend anzuwenden. 

 § 324c 

 

Gegenstand und Umfang der Prüfung 
des Nachhaltigkeitsberichts 

 

(1) Die Prüfung des Nachhaltig-
keitsberichts und des Konzernnachhal-
tigkeitsberichts hat sich darauf zu er-
strecken, ob der Lagebericht gemäß den 
§§ 289b bis 289e und 289g oder der 
Konzernlagebericht gemäß den §§ 315b, 
315c und 315e aufgestellt worden ist. 

 

(2) § 317 Absatz 3 Satz 2 ist ent-
sprechend anwendbar. 
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(3) Bei der Durchführung einer Prü-
fung des Nachhaltigkeitsberichts hat 
der Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts 
die Standards für die Prüfung des Nach-
haltigkeitsberichts anzuwenden, die von 
der Europäischen Kommission in dem 
Verfahren nach Artikel 26a Absatz 3 Un-
terabsatz 2 und 3 der Richtlinie 
2006/43/EG angenommen worden sind. 

 § 324d 

 

Bestellung und Abberufung des Prüfers 
des Nachhaltigkeitsberichts 

 

Auf die Bestellung und Abberufung 
des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts 
ist § 318 mit der Maßgabe entsprechend 
anzuwenden, dass § 318 Absatz 3 Satz 1 
nur entsprechend anzuwenden ist, wenn 
dies aus einem in der Person des ge-
wählten Prüfers des Nachhaltigkeitsbe-
richts liegenden Grund geboten er-
scheint, insbesondere, wenn 

 

1. ein Ausschlussgrund nach § 319 
Absatz 2 bis 5 oder nach § 319b be-
steht oder 

 

2. ein Verstoß gegen § 43b der Wirt-
schaftsprüferordnung vorliegt. 

 § 324e 

 

Auswahl der Prüfer des Nachhaltigkeits-
berichts und Ausschlussgründe 

 

(1) Auf die Auswahl der Prüfer des 
Nachhaltigkeitsberichts und Aus-
schlussgründe ist § 319 mit der Maß-
gabe entsprechend anzuwenden, dass 
sich aus dem Auszug aus dem Berufsre-
gister ergeben muss, dass die Eintra-
gung nach § 38 Nummer 1 Buchstabe g 
der Wirtschaftsprüferordnung oder die 
Eintragung einer Registrierung als Prü-
fer für Nachhaltigkeitsberichte nach § 38 
Nummer 2 Buchstabe e der Wirtschafts-
prüferordnung vorgenommen worden 
ist. 
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(2) Prüfer des Nachhaltigkeitsbe-
richts kann auch der Abschlussprüfer 
des Jahresabschlusses sein. 

 § 324f 

 

Netzwerk 

 

§ 319b ist entsprechend anzuwen-
den. 

 § 324g 

 

Vorlagepflicht; Auskunftsrechte 

 

§ 320 Absatz 1 Satz 1 und 2, Absatz 
2 und 3 Satz 1 und 2, Absatz 4 und 5 
über Vorlagepflichten und Auskunfts-
rechte ist entsprechend anzuwenden. 

 § 324h 

 

Bericht über die Prüfung des Nachhal-
tigkeitsberichts 

 

(1) Der Prüfer des Nachhaltigkeits-
berichts hat über Art und Umfang sowie 
über das Ergebnis der Prüfung des 
Nachhaltigkeitsberichts zu berichten. 
Der Bericht ist schriftlich und mit der 
gebotenen Klarheit abzufassen. 

 

(2) Im Bericht über die Prüfung des 
Nachhaltigkeitsberichts ist festzustel-
len, ob der Nachhaltigkeitsbericht den 
gesetzlichen Vorschriften entspricht. Es 
ist darzustellen, ob die gesetzlichen Ver-
treter die verlangten Aufklärungen und 
Nachweise erbracht haben. 
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(3) In einem besonderen Abschnitt 
des Berichts über die Prüfung des 
Nachhaltigkeitsberichts sind Gegen-
stand, Art und Umfang der Prüfung des 
Nachhaltigkeitsberichts zu erläutern. 
Dabei ist auch auf die angewandten 
Standards für den Nachhaltigkeitsbe-
richt und Prüfungsgrundsätze einzuge-
hen. 

 

(4) § 321 Absatz 4a und 5 ist ent-
sprechend anzuwenden. 

 § 324i 

 

Prüfungsvermerk über den Nachhaltig-
keitsbericht 

 

(1) Ist der Lagebericht um einen 
Nachhaltigkeitsbericht oder der Kon-
zernlagebericht um einen Konzernnach-
haltigkeitsbericht zu erweitern, so hat 
der Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts 
das Ergebnis der Prüfung des Nachhal-
tigkeitsberichts oder des Konzernnach-
haltigkeitsberichts schriftlich in einem 
Prüfungsvermerk über den Nachhaltig-
keitsbericht oder über den Kon-
zernnachhaltigkeitsbericht zusammen-
zufassen. Der Prüfungsvermerk hat Ge-
genstand, Art und Umfang der Prüfung 
zu beschreiben und dabei die ange-
wandten Standards für den Nachhaltig-
keitsbericht und Prüfungsgrundsätze 
anzugeben; er hat ferner eine Beurtei-
lung des Prüfungsergebnisses zu ent-
halten. In einem einleitenden Abschnitt 
ist zumindest der Gegenstand der Prü-
fung zu beschreiben und sind die ange-
wandten Standards für den Nachhaltig-
keitsbericht anzugeben. 

 

(2) Bei der Erstellung des Prü-
fungsvermerks hat der Prüfer des Nach-
haltigkeitsberichts die Prüfungsstan-
dards anzuwenden, die von der Europäi-
schen Kommission in dem Verfahren 
nach Artikel 26a Absatz 3 der Richtlinie 
2006/43/EG angenommen worden sind. 
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(3) Die Beurteilung des Prüfungser-
gebnisses muss zweifelsfrei ergeben, 
ob 

 

1. ein uneingeschränkter Prüfungsver-
merk erteilt wird, 

 

2. ein eingeschränkter Prüfungsver-
merk erteilt wird, 

 

3. der Prüfungsvermerk aufgrund von 
Einwendungen versagt wird oder 

 

4. der Prüfungsvermerk deshalb ver-
sagt wird, weil der Prüfer des Nach-
haltigkeitsberichts nicht in der Lage 
ist, ein Prüfungsurteil abzugeben. 

 

Die Beurteilung des Prüfungsergebnis-
ses soll allgemein verständlich und 
problemorientiert erfolgen. 

 

(4) In einem uneingeschränkten 
Prüfungsvermerk (Absatz 3 Satz 1 Num-
mer 1) hat der Prüfer des Nachhaltig-
keitsberichts zu erklären, dass die von 
ihm durchgeführte Prüfung zu keinen 
Einwendungen geführt hat und dass der 
von den gesetzlichen Vertretern der Ge-
sellschaft aufgestellte Nachhaltigkeits-
bericht oder Konzernnachhaltigkeitsbe-
richt nach den bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnissen des Prüfers des 
Nachhaltigkeitsberichts nach seiner Be-
urteilung den gesetzlichen Vorschriften 
entspricht. Der Prüfer des Nachhaltig-
keitsberichts kann zusätzlich einen Hin-
weis auf Umstände aufnehmen, auf die 
er in besonderer Weise aufmerksam 
macht, ohne den Prüfungsvermerk ein-
zuschränken. 

 

(5) Sind Einwendungen zu erheben, 
so hat der Prüfer des Nachhaltigkeitsbe-
richts seine Erklärung nach Absatz 4 
Satz 1 einzuschränken (Absatz 3 Satz 1 
Nummer 2) oder zu versagen (Absatz 3 
Satz 1 Nummer 3). Die Versagung ist in 
den Prüfungsvermerk aufzunehmen. Die 
Einschränkung oder Versagung ist zu 
begründen; Absatz 4 Satz 2 ist anzuwen-
den. 



 - 95 -   

Geltendes Recht Änderungen durch Gesetzentwurf 

 

(6) Der Prüfungsvermerk ist auch 
dann zu versagen, wenn der Prüfer des 
Nachhaltigkeitsberichts nach Aus-
schöpfung aller angemessenen Mög-
lichkeiten zur Klärung des Sachverhalts 
nicht in der Lage ist, ein Prüfungsurteil 
abzugeben (Absatz 3 Satz 1 Nummer 4). 
Absatz 5 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

 

(7) § 322 Absatz 6a und 7 ist ent-
sprechend anzuwenden. 

 § 324j 

 

Verantwortlichkeit des Prüfers des 
Nachhaltigkeitsberichts 

 

§ 323 ist entsprechend anzuwenden. 

 § 324k 

 

Bericht durch eine akkreditierte unab-
hängige dritte Partei 

 

In Gesellschaften im Sinne des § 
289b Absatz 1 oder § 315b Absatz 1, die 
kein Unternehmen von öffentlichem In-
teresse im Sinne des § 316a Satz 2 Num-
mer 1 sind, ist auf Antrag von Gesell-
schaftern, deren Anteile bei Antragstel-
lung zusammen den zwanzigsten Teil 
der Stimmrechte oder des gezeichneten 
Kapitals erreichen, in der Versammlung 
der Gesellschafter darüber zu beschlie-
ßen, ob durch eine akkreditierte dritte 
Partei, die weder Prüfer des Nachhaltig-
keitsberichts ist noch dem Prüfer des 
Nachhaltigkeitsberichts oder seinem 
Netzwerk angehört, ein zusätzlicher Be-
richt über bestimmte Bestandteile des 
Nachhaltigkeitsberichts auszuarbeiten 
und allen Gesellschaftern zur Verfügung 
zu stellen ist. § 126 des Aktiengesetzes 
und § 50 des Gesetzes betreffend die 
Gesellschaften mit beschränkter Haf-
tung bleiben unberührt. 
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 § 324l 

 

Prüfung durch eine akkreditierte unab-
hängige dritte Partei 

 

Ist die Kapitalgesellschaft nach dem 
Unionsrecht verpflichtet, einzelne Anga-
ben, die gemäß den §§ 289b bis 289f im 
Nachhaltigkeitsbericht oder gemäß den 
§§ 315b und 315c im Konzernnachhal-
tigkeitsbericht zu machen sind, auch 
durch eine akkreditierte unabhängige 
dritte Partei überprüfen zu lassen, so ist 
der Prüfungsbericht der akkreditierten 
unabhängigen dritten Partei als Anlage 
zum Lagebericht oder zum Konzernlage-
bericht zu nehmen, falls der Bericht 
nicht auf andere öffentlich zugängliche 
Weise bereitgestellt wird. 

 § 324m 

 Prüfungsausschuss 

 

(1) Kapitalgesellschaften, die Un-
ternehmen von öffentlichem Interesse (§ 
316a Satz 2) sind und keinen Aufsichts- 
oder Verwaltungsrat haben, der die Vo-
raussetzungen des § 100 Absatz 5 des 
Aktiengesetzes erfüllen muss, sind ver-
pflichtet, einen Prüfungsausschuss 
nach Absatz 2 einzurichten, der sich 
insbesondere mit den in § 107 Absatz 3 
Satz 2 und 3 des Aktiengesetzes be-
schriebenen Aufgaben befasst. Dies gilt 
nicht für Kapitalgesellschaften im Sinne 
des Satzes 1, 

 

1. deren ausschließlicher Zweck in der 
Ausgabe von Wertpapieren im Sinne 
des § 2 Absatz 1 des Wertpapierhan-
delsgesetzes besteht, die durch Ver-
mögensgegenstände besichert sind; 
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2. die Kreditinstitute im Sinne des § 
340 Absatz 1 sind und einen organi-
sierten Markt im Sinne des § 2 Ab-
satz 11 des Wertpapierhandelsge-
setzes nur durch die Ausgabe von 
Schuldtiteln im Sinne des § 2 Absatz 
1 Nummer 3 Buchstabe a des Wert-
papierhandelsgesetzes in Anspruch 
nehmen, wenn deren Nominalwert 
100 Millionen Euro nicht übersteigt 
und keine Verpflichtung zur Veröf-
fentlichung eines Prospekts nach 
der Verordnung (EU) 2017/1129 des 
Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 14. Juni 2017 über den 
Prospekt, der beim öffentlichen An-
gebot von Wertpapieren oder bei de-
ren Zulassung zum Handel an einem 
geregelten Markt zu veröffentlichen 
ist und zur Aufhebung der Richtlinie 
2003/71/EG (ABl. L 168 vom 
30.6.2017, S. 12), die zuletzt durch 
die Verordnung (EU) 2021/337 (ABl. 
L 068 vom 26.02.2021, S. 1) geändert 
und durch die Delegierte Verord-
nung (EU) 2021/528 (ABl. L 106 vom 
26.03.2021, S. 32) vervollständigt 
worden ist, besteht; 

 

3. die Investmentvermögen im Sinne 
des § 1 Absatz 1 des Kapitalanlage-
gesetzbuchs sind. 

 

Im Fall des Satzes 2 Nummer 1 ist im 
Anhang darzulegen, weshalb ein Prü-
fungsausschuss nicht eingerichtet wird. 
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(2) Die Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses sind von den Gesellschaftern 
zu wählen. Die Mehrheit der Mitglieder, 
darunter der Vorsitzende, muss unab-
hängig sein; im Übrigen ist § 100 Absatz 
5 des Aktiengesetzes entsprechend an-
zuwenden. Der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses darf nicht mit der 
Geschäftsführung betraut sein. § 107 
Absatz 3 Satz 8, § 124 Absatz 3 Satz 2 
und § 171 Absatz 1 Satz 2 und 3 des Ak-
tiengesetzes sind entsprechend anzu-
wenden. Der Prüfungsausschuss hat 
den Gesellschaftern einen Vorschlag für 
die Wahl des Abschlussprüfers und des 
Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts zu 
machen, wenn die Kapitalgesellschaft 
keinen Aufsichts- oder Verwaltungsrat 
hat oder wenn der Aufsichts- oder Ver-
waltungsrat für den Vorschlag nicht zu-
ständig ist. 

 

(3) Die Abschlussprüferaufsichts-
stelle beim Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle kann zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben gemäß Artikel 27 Ab-
satz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) 
Nr. 537/2014 von einer Kapitalgesell-
schaft, die ein Unternehmen von öffent-
lichem Interesse (§ 316a Satz 2) ist, eine 
Darstellung und Erläuterung des Ergeb-
nisses sowie der Durchführung der Tä-
tigkeit seines Prüfungsausschusses 
verlangen. Die Abschlussprüferauf-
sichtsstelle soll zunächst auf Informati-
onen aus öffentlich zugänglichen Quel-
len zurückgreifen. 

§ 325 § 325 

Offenlegung Offenlegung 

(1) Die Mitglieder des vertretungsbe-
rechtigten Organs einer Kapitalgesellschaft 
haben für die Gesellschaft folgende Unter-
lagen, sofern sie aufzustellen oder zu er-
stellen sind, in deutscher Sprache offenzu-
legen:  

(1) Die Mitglieder des vertretungsbe-
rechtigten Organs einer Kapitalgesellschaft 
haben für die Gesellschaft folgende Unter-
lagen, sofern sie aufzustellen oder zu er-
stellen sind, in deutscher Sprache offenzu-
legen:  
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1. den festgestellten Jahresabschluss, 
den Lagebericht, den Bestätigungsver-
merk oder den Vermerk über dessen 
Versagung und die Erklärungen nach § 
264 Absatz 2 Satz 3 und § 289 Absatz 
1 Satz 5 sowie 

1. den festgestellten Jahresabschluss, 
den Lagebericht, den Bestätigungsver-
merk oder den Vermerk über dessen 
Versagung, den Prüfungsvermerk 
über den Nachhaltigkeitsbericht und 
die Erklärungen nach § 289h Absatz 1 
und 2 sowie 

2. den Bericht des Aufsichtsrats und die 
nach § 161 des Aktiengesetzes vorge-
schriebene Erklärung. 

2. u n v e r ä n d e r t  

Die Unterlagen sind der das Unterneh-
mensregister führenden Stelle elektronisch 
zur Einstellung in das Unternehmensregis-
ter zu übermitteln. 

Die Unterlagen sind der das Unterneh-
mensregister führenden Stelle elektronisch 
zur Einstellung in das Unternehmensregis-
ter zu übermitteln. 

(1a) Die Unterlagen nach Absatz 1 
Satz 1 sind spätestens ein Jahr nach dem 
Abschlussstichtag des Geschäftsjahrs zu 
übermitteln, auf das sie sich beziehen. Lie-
gen die Unterlagen nach Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 nicht innerhalb der Frist vor, 
sind sie unverzüglich nach ihrem Vorliegen 
nach Absatz 1 offenzulegen. 

u n v e r ä n d e r t  

(1b) Wird der Jahresabschluss o-
der der Lagebericht geändert, so ist auch 
die Änderung nach Absatz 1 Satz 1 offen-
zulegen. Ist im Jahresabschluss nur der 
Vorschlag für die Ergebnisverwendung ent-
halten, ist der Beschluss über die Ergebnis-
verwendung nach seinem Vorliegen nach 
Absatz 1 Satz 1 offenzulegen. 

(1b) u n v e r ä n d e r t  

(2) (weggefallen) (2) u n v e r ä n d e r t  
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(2a) Bei der Offenlegung nach 
Absatz 1 in Verbindung mit § 8b Absatz 2 
Nummer 4 kann bei großen Kapitalgesell-
schaften (§ 267 Absatz 3) an die Stelle des 
Jahresabschlusses ein Einzelabschluss 
treten, der nach den in § 315e Absatz 1 be-
zeichneten internationalen Rechnungsle-
gungsstandards aufgestellt worden ist. Ein 
Unternehmen, das von diesem Wahlrecht 
Gebrauch macht, hat die dort genannten 
Standards vollständig zu befolgen. Auf ei-
nen solchen Abschluss sind § 243 Abs. 2, 
die §§ 244, 245, 257, 264 Absatz 1a, 2 
Satz 3, § 285 Nr. 7, 8 Buchstabe b, Nr. 9 
bis 11a, 14 bis 17, § 286 Absatz 1 und 3 
anzuwenden. Die Verpflichtung, einen La-
gebericht offenzulegen, bleibt unberührt; 
der Lagebericht nach § 289 muss in dem 
erforderlichen Umfang auch auf den Einzel-
abschluss nach Satz 1 Bezug nehmen. Die 
übrigen Vorschriften des Zweiten Unterab-
schnitts des Ersten Abschnitts und des Ers-
ten Unterabschnitts des Zweiten Abschnitts 
gelten insoweit nicht. Kann wegen der An-
wendung des § 286 Abs. 1 auf den Anhang 
die in Satz 2 genannte Voraussetzung nicht 
eingehalten werden, entfällt das Wahlrecht 
nach Satz 1. 

(2a) Bei der Offenlegung nach 
Absatz 1 in Verbindung mit § 8b Absatz 2 
Nummer 4 kann bei großen Kapitalgesell-
schaften (§ 267 Absatz 3) an die Stelle des 
Jahresabschlusses ein Einzelabschluss 
treten, der nach den in § 315g Absatz 1 be-
zeichneten internationalen Rechnungsle-
gungsstandards aufgestellt worden ist. Ein 
Unternehmen, das von diesem Wahlrecht 
Gebrauch macht, hat die dort genannten 
Standards vollständig zu befolgen. Auf ei-
nen solchen Abschluss sind § 243 Abs. 2, 
die §§ 244, 245, 257, 264 Absatz 1a, § 285 
Nr. 7, 8 Buchstabe b, Nr. 9 bis 11a, 14 bis 
17, § 286 Absatz 1 und 3 anzuwenden. Die 
Verpflichtung, einen Lagebericht offenzule-
gen, bleibt unberührt; der Lagebericht nach 
§ 289 muss in dem erforderlichen Umfang 
auch auf den Einzelabschluss nach Satz 1 
Bezug nehmen. § 289h ist anzuwenden. 
Die übrigen Vorschriften des Zweiten Un-
terabschnitts des Ersten Abschnitts und 
des Ersten Unterabschnitts des Zweiten 
Abschnitts gelten insoweit nicht. Kann we-
gen der Anwendung des § 286 Abs. 1 auf 
den Anhang die in Satz 2 genannte Vo-
raussetzung nicht eingehalten werden, ent-
fällt das Wahlrecht nach Satz 1. 

(2b) Die befreiende Wirkung der 
Offenlegung des Einzelabschlusses nach 
Absatz 2a tritt ein, wenn  

(2b) u n v e r ä n d e r t  

1. statt des vom Abschlussprüfer zum 
Jahresabschluss erteilten Bestäti-
gungsvermerks oder des Vermerks 
über dessen Versagung der entspre-
chende Vermerk zum Abschluss nach 
Absatz 2a in die Offenlegung nach Ab-
satz 1 einbezogen wird, 

 

2. der Vorschlag für die Verwendung des 
Ergebnisses und gegebenenfalls der 
Beschluss über seine Verwendung un-
ter Angabe des Jahresüberschusses o-
der Jahresfehlbetrags in die Offenle-
gung nach Absatz 1 einbezogen wer-
den und 
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3. der Jahresabschluss mit dem Bestäti-
gungsvermerk oder dem Vermerk über 
dessen Versagung in deutscher Spra-
che nach Maßgabe des Absatzes 1a 
Satz 1 und des Absatzes 4 der das Un-
ternehmensregister führenden Stelle 
elektronisch zur Einstellung in das Un-
ternehmensregister durch dauerhafte 
Hinterlegung übermittelt wird. 

 

(3) Die Absätze 1 bis 1b Satz 1 und 
Absatz 4 Satz 1 gelten entsprechend für 
die Mitglieder des vertretungsberechtigten 
Organs einer Kapitalgesellschaft, die einen 
Konzernabschluss und einen Konzernlage-
bericht aufzustellen haben. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(3a) Wird der Konzernabschluss 
zusammen mit dem Jahresabschluss des 
Mutterunternehmens oder mit einem von 
diesem aufgestellten Einzelabschluss nach 
Absatz 2a offengelegt, können die Ver-
merke des Abschlussprüfers nach § 322 zu 
beiden Abschlüssen zusammengefasst 
werden; in diesem Fall können auch die je-
weiligen Prüfungsberichte zusammenge-
fasst werden. 

(3a) Wird der Konzernabschluss 
zusammen mit dem Jahresabschluss des 
Mutterunternehmens oder mit einem von 
diesem aufgestellten Einzelabschluss nach 
Absatz 2a offengelegt, können die Ver-
merke des Abschlussprüfers nach § 322 zu 
beiden Abschlüssen zusammengefasst 
werden; in diesem Fall können auch die je-
weiligen Abschlussprüfungsberichte zu-
sammengefasst werden. 

(4) Bei einer Kapitalgesellschaft im 
Sinn des § 264d beträgt die Frist nach Ab-
satz 1a Satz 1 längstens vier Monate. Für 
die Wahrung der Fristen nach Satz 1 und 
Absatz 1a Satz 1 ist der Zeitpunkt der 
Übermittlung der Unterlagen maßgebend. 

(4) Bei einer Kapitalgesellschaft, die 
kapitalmarktorientiert im Sinne des § 
264d ist, beträgt die Frist nach Absatz 1a 
Satz 1 längstens vier Monate. Für die Wah-
rung der Fristen nach Satz 1 und Absatz 1a 
Satz 1 ist der Zeitpunkt der Übermittlung 
der Unterlagen maßgebend. 

(5) Auf Gesetz, Gesellschaftsvertrag 
oder Satzung beruhende Pflichten der Ge-
sellschaft, den Jahresabschluss, den Ein-
zelabschluss nach Absatz 2a, den Lagebe-
richt, den Konzernabschluss oder den Kon-
zernlagebericht in anderer Weise bekannt 
zu machen, einzureichen oder Personen 
zugänglich zu machen, bleiben unberührt. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Die §§ 11 und 12 Absatz 2 gelten 
entsprechend für die Unterlagen, die an die 
das Unternehmensregister führende Stelle 
zur Einstellung in das Unternehmensregis-
ter zu übermitteln sind; § 325a Absatz 1 
Satz 5 und § 340l Absatz 2 Satz 6 bleiben 
unberührt. 

(6) Die §§ 11 und 12 Absatz 2 gelten 
entsprechend für die Unterlagen, die an die 
das Unternehmensregister führende Stelle 
zur Einstellung in das Unternehmensregis-
ter zu übermitteln sind; § 328a Absatz 1 
Satz 5 und § 340l Absatz 2 Satz 6 bleiben 
unberührt. 
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§ 325a § 325a 

Zweigniederlassungen von Kapitalge-
sellschaften mit Sitz im Ausland 

entfällt 

(1) Bei inländischen Zweigniederlas-
sungen von Kapitalgesellschaften mit Sitz 
in einem anderen Staat haben die in § 13e 
Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 genannten an-
gemeldeten Personen oder, wenn solche 
nicht vorhanden sind, die Mitglieder des 
vertretungsberechtigten Organs der Gesell-
schaft für diese die Unterlagen der Rech-
nungslegung der Hauptniederlassung, die 
nach dem für die Hauptniederlassung maß-
geblichen Recht aufgestellt, geprüft und of-
fengelegt worden sind, nach den §§ 325, 
327a und 328 offenzulegen; § 329 ist anzu-
wenden. Bestehen mehrere inländische 
Zweigniederlassungen derselben Gesell-
schaft, brauchen die Unterlagen der Rech-
nungslegung der Hauptniederlassung nur 
von den nach Satz 1 verpflichteten Perso-
nen einer dieser Zweigniederlassungen of-
fengelegt zu werden. In diesem Fall be-
schränkt sich die Offenlegungspflicht der 
übrigen Zweigniederlassungen auf die An-
gabe des Namens der Zweigniederlassung, 
des Registers sowie der Registernummer 
der Zweigniederlassung, für die die Offen-
legung gemäß Satz 2 bewirkt worden ist. 
Die Unterlagen sind in deutscher Sprache 
zu übermitteln. Soweit dies nicht die Amts-
sprache am Sitz der Hauptniederlassung 
ist, können die Unterlagen der Hauptnie-
derlassung auch  

 

1. in englischer Sprache oder  

2. in einer von dem Register der Haupt-
niederlassung beglaubigten Abschrift 
oder, 

 

3. wenn eine dem Register vergleichbare 
Einrichtung nicht vorhanden oder diese 
nicht zur Beglaubigung befugt ist, in ei-
ner von einem Wirtschaftsprüfer be-
scheinigten Abschrift, verbunden mit 
der Erklärung, dass entweder eine 
dem Register vergleichbare Einrich-
tung nicht vorhanden oder diese nicht 
zur Beglaubigung befugt ist, 
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übermittelt werden; von der Beglaubigung 
des Registers ist eine beglaubigte Überset-
zung in deutscher Sprache zu übermitteln. 

 

(2) Diese Vorschrift gilt nicht für 
Zweigniederlassungen, die von Kreditinsti-
tuten im Sinne des § 340 oder von Versi-
cherungsunternehmen im Sinne des § 341 
errichtet werden. 

 

(3) Bei der Anwendung von Absatz 1 
ist für die Einstufung einer Kapitalgesell-
schaft als Kleinstkapitalgesellschaft (§ 
267a) und für die Geltung von Erleichterun-
gen bei der Rechnungslegung das Recht 
des anderen Staates maßgeblich. Darf eine 
Kleinstkapitalgesellschaft nach dem für sie 
maßgeblichen Recht die Offenlegungs-
pflicht durch die Hinterlegung der Bilanz er-
füllen, darf sie die Offenlegung nach Ab-
satz 1 ebenfalls durch Hinterlegung bewir-
ken. § 326 Absatz 2 gilt entsprechend. 

 

(4) Die das Unternehmensregister 
führende Stelle fordert die Kapitalgesell-
schaft zur unverzüglichen Offenlegung der 
Änderung der Unterlagen der Rechnungs-
legung gemäß Absatz 1 auf, wenn zum 
Zeitpunkt eines Dateneingangs nach § 9b 
Absatz 4 Satz 2 die Änderung noch nicht 
offengelegt worden ist. 
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§ 328 § 328 

Form, Format und Inhalt der Unterlagen 
bei der Offenlegung, Veröffentlichung 

und Vervielfältigung 

Form, Format und Inhalt der Unterlagen 
bei der Offenlegung, Veröffentlichung 

und Vervielfältigung 

(1) Bei der Offenlegung des Jahres-
abschlusses, des Einzelabschlusses nach 
§ 325 Absatz 2a, des Konzernabschlusses, 
des Lage- oder Konzernlageberichts oder 
der Erklärungen nach § 264 Absatz 2 Satz 
3, § 289 Absatz 1 Satz 5, § 297 Absatz 2 
Satz 4 oder § 315 Absatz 1 Satz 5 sind 
diese Abschlüsse, Lageberichte und Erklä-
rungen so wiederzugeben, dass sie den für 
ihre Aufstellung maßgeblichen Vorschriften 
entsprechen, soweit nicht Erleichterungen 
nach den §§ 326 und 327 in Anspruch ge-
nommen werden oder eine Rechtsverord-
nung des Bundesministeriums der Justiz 
nach Absatz 4 hiervon Abweichungen er-
möglicht. Sie haben in diesem Rahmen 
vollständig und richtig zu sein. Die Sätze 1 
und 2 gelten auch für die teilweise Offenle-
gung sowie für die Veröffentlichung oder 
Vervielfältigung in anderer Form auf Grund 
des Gesellschaftsvertrages oder der Sat-
zung. Eine Kapitalgesellschaft, die als In-
landsemittent (§ 2 Absatz 14 des Wertpa-
pierhandelsgesetzes) Wertpapiere (§ 2 Ab-
satz 1 des Wertpapierhandelsgesetzes) be-
gibt und keine Kapitalgesellschaft im Sinne 
des § 327a ist, hat offenzulegen:  

(1) Bei der Offenlegung des Jahres-
abschlusses, des Einzelabschlusses nach 
§ 325 Absatz 2a, des Konzernabschlusses, 
des Lage- oder Konzernlageberichts oder 
der Erklärungen nach § 289h Absatz 1 o-
der 2 oder § 315f Absatz 1 oder 2 sind 
diese Abschlüsse, Lageberichte und Erklä-
rungen so wiederzugeben, dass sie den für 
ihre Aufstellung maßgeblichen Vorschriften 
entsprechen, soweit nicht Erleichterungen 
nach den §§ 326 und 327 in Anspruch ge-
nommen werden oder eine Rechtsverord-
nung des Bundesministeriums der Justiz 
nach Absatz 4 hiervon Abweichungen er-
möglicht. Sie haben in diesem Rahmen 
vollständig und richtig zu sein. Die Sätze 1 
und 2 gelten auch für die teilweise Offenle-
gung sowie für die Veröffentlichung oder 
Vervielfältigung in anderer Form auf Grund 
des Gesellschaftsvertrages oder der Sat-
zung. Eine Kapitalgesellschaft, die als In-
landsemittent (§ 2 Absatz 14 des Wertpa-
pierhandelsgesetzes) Wertpapiere (§ 2 Ab-
satz 1 des Wertpapierhandelsgesetzes) be-
gibt und keine Kapitalgesellschaft im Sinne 
des § 327a ist, hat offenzulegen:  

1. die in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten 
Unterlagen in dem einheitlichen elekt-
ronischen Berichtsformat nach Maß-
gabe des Artikels 3 der Delegierten 
Verordnung (EU) 2019/815 der Kom-
mission vom 17. Dezember 2018 zur 
Ergänzung der Richtlinie 2004/109/EG 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates im Hinblick auf technische Re-
gulierungsstandards für die Spezifika-
tion eines einheitlichen elektronischen 
Berichtsformats (ABl. L 143 vom 
29.5.2019, S. 1; L 145 vom 4.6.2019, 
S. 85) in der jeweils geltenden Fas-
sung; 

1. die in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten 
Unterlagen in dem einheitlichen elekt-
ronischen Berichtsformat nach Maß-
gabe des Artikels 3 der Delegierten 
Verordnung (EU) 2019/815; 
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2. den Konzernabschluss mit Auszeich-
nungen nach Maßgabe der Artikel 4 
und 6 der Delegierten Verordnung 
(EU) 2019/815. 

2. u n v e r ä n d e r t  

(1a) Das Datum der Feststellung oder 
der Billigung der in Absatz 1 Satz 1 be-
zeichneten Abschlüsse ist anzugeben. 
Wurde der Abschluss auf Grund gesetzli-
cher Vorschriften durch einen Abschluss-
prüfer geprüft, so ist jeweils der vollstän-
dige Wortlaut des Bestätigungsvermerks o-
der des Vermerks über dessen Versagung 
wiederzugeben; wird der Jahresabschluss 
wegen der Inanspruchnahme von Erleich-
terungen nur teilweise offengelegt und be-
zieht sich der Bestätigungsvermerk auf den 
vollständigen Jahresabschluss, ist hierauf 
hinzuweisen. Bei der Offenlegung von Jah-
resabschluss, Einzelabschluss nach § 325 
Absatz 2a oder Konzernabschluss ist gege-
benenfalls darauf hinzuweisen, dass die 
Offenlegung nicht gleichzeitig mit allen an-
deren nach § 325 offenzulegenden Unterla-
gen erfolgt. 

u n v e r ä n d e r t  

(2) Werden Abschlüsse in Veröffentli-
chungen und Vervielfältigungen, die nicht 
durch Gesetz, Gesellschaftsvertrag oder 
Satzung vorgeschrieben sind, nicht in der 
nach Absatz 1 vorgeschriebenen Form o-
der dem vorgeschriebenen Format wieder-
gegeben, so ist jeweils in einer Überschrift 
darauf hinzuweisen, daß es sich nicht um 
eine der gesetzlichen Form oder dem ge-
setzlichen Format entsprechende Veröf-
fentlichung handelt. Ein Bestätigungsver-
merk darf nicht beigefügt werden, wenn die 
Abschlüsse nicht in der nach Absatz 1 vor-
geschriebenen Form wiedergegeben wer-
den. Ist jedoch auf Grund gesetzlicher Vor-
schriften eine Prüfung durch einen Ab-
schlußprüfer erfolgt, so ist anzugeben, zu 
welcher der in § 322 Abs. 2 Satz 1 genann-
ten zusammenfassenden Beurteilungen 
des Prüfungsergebnisses der Abschluss-
prüfer in Bezug auf den in gesetzlicher 
Form erstellten Abschluss gelangt ist und 
ob der Bestätigungsvermerk einen Hinweis 
nach § 322 Abs. 3 Satz 2 enthält. Ferner ist 
anzugeben, ob die Unterlagen der das Un-
ternehmensregister führenden Stelle über-
mittelt worden sind. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Absatz 1 Satz 1 bis 3 ist auf den 
Vorschlag für die Verwendung des Ergeb-
nisses und den Beschluss über seine Ver-
wendung entsprechend anzuwenden. Wer-
den die in Satz 1 bezeichneten Unterlagen 
oder der Lage- oder Konzernlagebericht 
nicht gleichzeitig mit dem Jahresabschluß 
oder dem Konzernabschluß offengelegt, so 
ist bei ihrer nachträglichen Offenlegung je-
weils anzugeben, auf welchen Abschluß 
sie sich beziehen und wo dieser offenge-
legt worden ist; dies gilt auch für die nach-
trägliche Offenlegung des Bestätigungsver-
merks oder des Vermerks über seine Ver-
sagung. 

(3) Absatz 1 Satz 1 bis 3 ist auf den 
Vorschlag für die Verwendung des Ergeb-
nisses und den Beschluss über seine Ver-
wendung entsprechend anzuwenden. Wer-
den die in Satz 1 bezeichneten Unterlagen 
oder der Lage- oder Konzernlagebericht 
nicht gleichzeitig mit dem Jahresab-
schluss oder dem Konzernabschluss of-
fengelegt, so ist bei ihrer nachträglichen 
Offenlegung jeweils anzugeben, auf wel-
chen Abschluss sie sich beziehen und wo 
dieser offengelegt worden ist; dies gilt auch 
für die nachträgliche Offenlegung des Be-
stätigungsvermerks oder des Vermerks 
über seine Versagung sowie des Prü-
fungsvermerks über den Nachhaltig-
keitsbericht. 

(4) Die Rechtsverordnung nach § 330 
Abs. 1 Satz 1, 4 und 5 kann der das Unter-
nehmensregister führenden Stelle Abwei-
chungen von der Kontoform nach § 266 
Abs. 1 Satz 1 gestatten. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Für die Hinterlegung der Bilanz ei-
ner Kleinstkapitalgesellschaft (§ 326 Ab-
satz 2) gelten Absatz 1 Satz 1 bis 3 und 
Absatz 1a Satz 1 entsprechend. 

(5) Absatz 1 Satz 1 bis 3 und Ab-
satz 1a Satz 1 sind auch auf die Offenle-
gung durch Hinterlegung der Bilanz einer 
Kleinstkapitalgesellschaft (§ 326 Absatz 2) 
anzuwenden. 

 

§ 328a 

 Offenlegung der Rechnungslegungsun-
terlagen von Kapitalgesellschaften mit 

Sitz im Ausland 
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 (1) Bei inländischen Zweignieder-
lassungen von Kapitalgesellschaften 
mit Sitz in einem anderen Staat haben 
die in § 13e Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 
genannten angemeldeten Personen o-
der, wenn solche nicht vorhanden sind, 
die Mitglieder des vertretungsberechtig-
ten Organs der Gesellschaft für diese 
die Unterlagen der Rechnungslegung 
der Hauptniederlassung, die nach dem 
für die Hauptniederlassung maßgebli-
chen Recht aufgestellt, geprüft und of-
fengelegt worden sind, nach den §§ 325, 
327a und 328 offenzulegen. Bestehen 
mehrere inländische Zweigniederlas-
sungen derselben Gesellschaft, brau-
chen die Unterlagen der Rechnungsle-
gung der Hauptniederlassung nur von 
den nach Satz 1 verpflichteten Personen 
einer dieser Zweigniederlassungen of-
fengelegt zu werden. In diesem Fall be-
schränkt sich die Offenlegungspflicht 
der übrigen Zweigniederlassungen auf 
die Angabe des Namens der Zweignie-
derlassung, des Registers sowie der Re-
gisternummer der Zweigniederlassung, 
für die die Offenlegung gemäß Satz 2 
bewirkt worden ist. Die Unterlagen sind 
in deutscher Sprache zu übermitteln. 
Soweit dies nicht die Amtssprache am 
Sitz der Hauptniederlassung ist, können 
die Unterlagen der Hauptniederlassung 
auch 

 1. in englischer Sprache oder 

 2. in einer von dem Register der 
Hauptniederlassung beglaubigten 
Abschrift oder, 

 3. wenn eine dem Register vergleich-
bare Einrichtung nicht vorhanden o-
der diese nicht zur Beglaubigung 
befugt ist, in einer von einem Wirt-
schaftsprüfer bescheinigten Ab-
schrift, verbunden mit der Erklä-
rung, dass entweder eine dem Re-
gister vergleichbare Einrichtung 
nicht vorhanden oder diese nicht 
zur Beglaubigung befugt ist, 
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 übermittelt werden; von der Beglaubi-
gung des Registers ist eine beglaubigte 
Übersetzung in deutscher Sprache zu 
übermitteln. 

 (2) Bei der Anwendung von Ab-
satz 1 ist für die Einstufung einer Kapi-
talgesellschaft als Kleinstkapitalgesell-
schaft (§ 267a) und für die Geltung von 
Erleichterungen bei der Rechnungsle-
gung das Recht des anderen Staats 
maßgeblich. Darf eine Kleinstkapitalge-
sellschaft nach dem für sie maßgebli-
chen Recht die Offenlegungspflicht 
durch die Hinterlegung der Bilanz erfül-
len, darf sie die Offenlegung nach Ab-
satz 1 ebenfalls durch Hinterlegung be-
wirken. § 326 Absatz 2 gilt entspre-
chend. 

 (3) Die das Unternehmensregister 
führende Stelle fordert die Kapitalgesell-
schaft zur unverzüglichen Offenlegung 
der Änderung der Unterlagen der Rech-
nungslegung gemäß Absatz 1 auf, wenn 
zum Zeitpunkt eines Dateneingangs 
nach § 9b Absatz 4 Satz 2 die Änderung 
noch nicht offengelegt worden ist. 

 (4) Diese Vorschrift gilt nicht für 
Zweigniederlassungen, die von Kreditin-
stituten im Sinne des § 340 Absatz 1, 
von Finanzdienstleistungsinstituten im 
Sinne des § 340 Absatz 4 oder von Ver-
sicherungsunternehmen im Sinne des 
§ 341 Absatz 1 errichtet werden. 

 

§ 328b 

 Offenlegung der Nachhaltigkeitsberichte 
von Kapitalgesellschaften mit Sitz in ei-

nem Drittstaat 
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 (1) Die Mitglieder des vertretungs-
berechtigten Organs einer Gesellschaft, 
die den Pflichten nach § 315h Absatz 1, 
2 oder 3 unterliegen, haben der das Un-
ternehmensregister führenden Stelle für 
die Gesellschaft folgende Unterlagen 
zur Einstellung in das Unternehmensre-
gister spätestens ein Jahr nach dem 
Ende des Berichtszeitraums in deut-
scher Sprache elektronisch zu übermit-
teln: 

 1. den Bericht nach § 315h Absatz 1 
Nummer 1 und 

 2. das Urteil nach § 315h Absatz 1 
Nummer 2. 

 Wenn das oberste Mutterunternehmen 
einen Bericht nach § 315h Absatz 1 
Nummer 1 nicht zur Verfügung stellt o-
der der zur Verfügung gestellte Bericht 
nicht den gesetzlichen Vorgaben ent-
spricht, haben die Mitglieder des vertre-
tungsberechtigten Organs der Gesell-
schaft für die Gesellschaft anstelle des 
Berichts Folgendes nach Maßgabe des 
Satzes 1 zu übermitteln: 

 1. die Erklärung nach § 315h Absatz 2 
Nummer 1 und 

 2. den Bericht nach § 315h Absatz 2 
Nummer 2. 

 Wenn das oberste Mutterunternehmen 
ein Urteil nach § 315h Absatz 1 Num-
mer 2 nicht zur Verfügung stellt, haben 
die Mitglieder des vertretungsberechtig-
ten Organs der Gesellschaft für die Ge-
sellschaft anstelle des Urteils die Erklä-
rung nach § 315h Absatz 3 nach Maß-
gabe des Satzes 1 zu übermitteln. 
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 (2) Die in § 13e Absatz 2 Satz 5 
Nummer 3 genannten angemeldeten 
Personen oder, wenn solche nicht vor-
handen sind, die Mitglieder des vertre-
tungsberechtigten Organs einer Kapital-
gesellschaft, die den Pflichten nach 
§ 315i Absatz 1, 2 oder 3 unterliegen, ha-
ben der das Unternehmensregister füh-
renden Stelle für die Zweigniederlas-
sung folgende Unterlagen zur Einstel-
lung in das Unternehmensregister spä-
testens ein Jahr nach dem Ende des Be-
richtszeitraums in deutscher Sprache 
elektronisch zu übermitteln: 

 1. den Bericht nach § 315i Absatz 1 
Nummer 1 und 

 2. das Urteil nach § 315i Absatz 1 
Nummer 2. 

 Wenn die Kapitalgesellschaft einen Be-
richt nach § 315i Absatz 1 Nummer 1 
nicht zur Verfügung stellt oder der zur 
Verfügung gestellte Bericht nicht den 
gesetzlichen Vorgaben entspricht, ha-
ben die nach Satz 1 Verpflichteten für 
die Zweigniederlassung anstelle des Be-
richts Folgendes nach Maßgabe des 
Satzes 1 zu übermitteln: 

 1. die Erklärung nach § 315i Absatz 2 
Nummer 1 und 

 2. den Bericht nach § 315i Absatz 2 
Nummer 2. 

 Wenn die Kapitalgesellschaft ein Urteil 
nach § 315i Absatz 1 Nummer 2 nicht 
zur Verfügung stellt, haben die nach 
Satz 1 Verpflichteten für die Zweignie-
derlassung anstelle des Urteils die Er-
klärung nach § 315i Absatz 3 nach Maß-
gabe des Satzes 1 zu übermitteln. 
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 (3) Die in § 13e Absatz 2 Satz 5 
Nummer 3 genannten angemeldeten 
Personen oder, wenn solche nicht vor-
handen sind, die Mitglieder des vertre-
tungsberechtigten Organs einer Kapital-
gesellschaft, die den Pflichten nach 
§ 315j Absatz 1, 2 oder 3 unterliegen, ha-
ben der das Unternehmensregister füh-
renden Stelle für die Zweigniederlas-
sung folgende Unterlagen zur Einstel-
lung in das Unternehmensregister spä-
testens ein Jahr nach dem Ende des Be-
richtszeitraums in deutscher Sprache 
elektronisch zu übermitteln: 

 1. den Bericht nach § 315j Absatz 1 
Nummer 1 und 

 2. das Urteil nach § 315j Absatz 1 
Nummer 2. 

 Wenn das oberste Mutterunternehmen 
einen Bericht nach § 315j Absatz 1 Num-
mer 1 nicht zur Verfügung stellt oder der 
zur Verfügung gestellte Bericht nicht 
den gesetzlichen Vorgaben entspricht, 
haben die nach Satz 1 Verpflichteten für 
die Zweigniederlassung anstelle des Be-
richts Folgendes nach Maßgabe des 
Satzes 1 zu übermitteln: 

 1. die Erklärung nach § 315j Absatz 2 
Nummer 1 und 

 2. den Bericht nach § 315j Absatz 2 
Nummer 2. 

 Wenn das oberste Mutterunternehmen 
ein Urteil nach § 315j Absatz 1 Num-
mer 2 nicht zur Verfügung stellt, haben 
die nach Satz 1 Verpflichteten für die 
Zweigniederlassung anstelle des Urteils 
die Erklärung nach § 315j Absatz 3 nach 
Maßgabe des Satzes 1 zu übermitteln. 

 (4) § 11 und § 328 Absatz 1 Satz 1 
bis 3, Absatz 2 Satz 1 und 4 sind ent-
sprechend anzuwenden. 
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§ 329 § 329 

Prüfungs- und Unterrichtungspflicht der 
das Unternehmensregister führenden 

Stelle 

Prüfungs- und Unterrichtungspflicht der 
das Unternehmensregister führenden 

Stelle 

(1) Die das Unternehmensregister 
führende Stelle prüft, ob die zu übermitteln-
den Unterlagen fristgemäß und vollzählig 
übermittelt worden sind. Soweit dies für die 
Erfüllung der Aufgaben nach Satz 1 erfor-
derlich ist, darf die das Unternehmensre-
gister führende Stelle die von den Landes-
justizverwaltungen nach § 8b Absatz 3 
Satz 2 übermittelten Daten verwenden. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Gibt die Prüfung Anlass zu der An-
nahme, dass von der Größe der Kapitalge-
sellschaft abhängige Erleichterungen oder 
die Erleichterung nach § 327a nicht hätten 
in Anspruch genommen werden dürfen, 
kann die das Unternehmensregister füh-
rende Stelle von der Kapitalgesellschaft in-
nerhalb einer angemessenen Frist die Mit-
teilung der Umsatzerlöse (§ 277 Abs. 1) 
und der durchschnittlichen Zahl der Arbeit-
nehmer (§ 267 Abs. 5) oder Angaben zur 
Eigenschaft als Kapitalgesellschaft im Sinn 
des § 327a verlangen. Unterlässt die Kapi-
talgesellschaft die fristgemäße Mitteilung, 
gelten die Erleichterungen als zu Unrecht 
in Anspruch genommen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) In den Fällen des § 325a Absatz 1 
Satz 5 und des § 340l Absatz 2 Satz 6 
kann im Einzelfall die Vorlage einer Über-
setzung in die deutsche Sprache verlangt 
werden. 

(3) In den Fällen des § 328a Absatz 1 
Satz 5 und des § 340l Absatz 2 Satz 6 
kann im Einzelfall die Vorlage einer Über-
setzung in die deutsche Sprache verlangt 
werden. 

 (3a) Soweit dies für die Erfül-
lung der Aufgaben nach Absatz 1 Satz 1 
erforderlich ist, kann die das Unterneh-
mensregister führende Stelle 
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 1. von den nach § 315h Absatz 1, 2 o-
der 3 oder § 315j Absatz 1, 2 oder 3 
verpflichteten Personen verlangen, 
ihr innerhalb einer angemessenen 
Frist die Umsatzerlöse der in den 
Konzernabschluss des obersten 
Mutterunternehmens einzubeziehen-
den Unternehmen im Inland oder in 
den Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union und den anderen Ver-
tragsstaaten des Abkommens über 
den europäischen Wirtschaftsraum 
für die letzten beiden Geschäfts-
jahre mitzuteilen, oder 

 2. von den nach § 315i Absatz 1, 2 o-
der 3 verpflichteten Personen ver-
langen, ihr innerhalb einer ange-
messenen Frist die Umsatzerlöse 
der Kapitalgesellschaft im Inland o-
der in den Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union und den anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens 
über den europäischen Wirtschafts-
raum für die letzten beiden Ge-
schäftsjahre mitzuteilen. 

(4) Ergibt die Prüfung nach Absatz 1 
Satz 1, dass die offen zu legenden Unterla-
gen nicht oder unvollständig übermittelt 
wurden, wird die jeweils für die Durchfüh-
rung von Ordnungsgeldverfahren nach den 
§§ 335, 340o und 341o zuständige Verwal-
tungsbehörde unterrichtet. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 331 § 331 

Unrichtige Darstellung Unrichtige Darstellung 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jah-
ren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer  

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jah-
ren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer  

1. als Mitglied des vertretungsberechtig-
ten Organs oder des Aufsichtsrats ei-
ner Kapitalgesellschaft die Verhält-
nisse der Kapitalgesellschaft in der Er-
öffnungsbilanz, im Jahresabschluß, im 
Lagebericht einschließlich der nichtfi-
nanziellen Erklärung, im gesonderten 
nichtfinanziellen Bericht oder im Zwi-
schenabschluß nach § 340a Abs. 3 un-
richtig wiedergibt oder verschleiert, 

1. als Mitglied des vertretungsberechtig-
ten Organs oder des Aufsichtsrats ei-
ner Kapitalgesellschaft die Verhält-
nisse der Kapitalgesellschaft in der Er-
öffnungsbilanz, im Jahresabschluss, 
im Lagebericht oder im Zwischenab-
schluss nach § 340a Absatz 3 Satz 1 
unrichtig wiedergibt oder verschleiert, 
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1a. als Mitglied des vertretungsberechtig-
ten Organs einer Kapitalgesellschaft 
zum Zwecke der Befreiung nach § 325 
Abs. 2a Satz 1, Abs. 2b einen Einzel-
abschluss nach den in § 315e Absatz 1 
genannten internationalen Rechnungs-
legungsstandards, in dem die Verhält-
nisse der Kapitalgesellschaft unrichtig 
wiedergegeben oder verschleiert wor-
den sind, offen legt, 

1a. als Mitglied des vertretungsberechtig-
ten Organs einer Kapitalgesellschaft 
zum Zwecke der Befreiung nach § 325 
Abs. 2a Satz 1, Abs. 2b einen Einzel-
abschluss nach den in § 315g Absatz 
1 genannten internationalen Rech-
nungslegungsstandards, in dem die 
Verhältnisse der Kapitalgesellschaft 
unrichtig wiedergegeben oder ver-
schleiert worden sind, offen legt, 

2. als Mitglied des vertretungsberechtig-
ten Organs oder des Aufsichtsrats ei-
ner Kapitalgesellschaft die Verhält-
nisse des Konzerns im Konzernab-
schluß, im Konzernlagebericht ein-
schließlich der nichtfinanziellen Kon-
zernerklärung, im gesonderten nichtfi-
nanziellen Konzernbericht oder im 
Konzernzwischenabschluß nach § 340i 
Abs. 4 unrichtig wiedergibt oder ver-
schleiert, 

2. als Mitglied des vertretungsberechtig-
ten Organs oder des Aufsichtsrats ei-
ner Kapitalgesellschaft die Verhält-
nisse des Konzerns im Konzernab-
schluss, im Konzernlagebericht oder 
im Konzernzwischenabschluss nach 
§ 340i Absatz 4 Satz 1 unrichtig wie-
dergibt oder verschleiert, 

3. als Mitglied des vertretungsberechtig-
ten Organs einer Kapitalgesellschaft 
zum Zwecke der Befreiung nach § 291 
Abs. 1 und 2 oder nach § 292 einen 
Konzernabschluß oder Konzernlagebe-
richt, in dem die Verhältnisse des Kon-
zerns unrichtig wiedergegeben oder 
verschleiert worden sind, offenlegt o-
der, 

3. u n v e r ä n d e r t  

3a. (weggefallen) 3a. u n v e r ä n d e r t  
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4. als Mitglied des vertretungsberechtig-
ten Organs einer Kapitalgesellschaft o-
der als Mitglied des vertretungsberech-
tigten Organs oder als vertretungsbe-
rechtigter Gesellschafter eines ihrer 
Tochterunternehmen (§ 290 Abs. 1, 2) 
in Aufklärungen oder Nachweisen, die 
nach § 320 einem Abschlußprüfer der 
Kapitalgesellschaft, eines verbundenen 
Unternehmens oder des Konzerns zu 
geben sind, unrichtige Angaben macht 
oder die Verhältnisse der Kapitalgesell-
schaft, eines Tochterunternehmens o-
der des Konzerns unrichtig wiedergibt 
oder verschleiert. 

4. als Mitglied des vertretungsberechtig-
ten Organs einer Kapitalgesellschaft o-
der als Mitglied des vertretungsberech-
tigten Organs oder als vertretungsbe-
rechtigter Gesellschafter eines ihrer 
Tochterunternehmen (§ 290 Abs. 1, 2) 
in Aufklärungen oder Nachweisen, die 
nach § 320 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 
oder Absatz 3 Satz 1, jeweils auch in 
Verbindung mit § 324g, oder nach § 
320 Absatz 1 Satz 3 oder Absatz 3 
Satz 3 einem Abschlussprüfer oder 
einem Prüfer des Nachhaltigkeitsbe-
richts der Kapitalgesellschaft, eines 
verbundenen Unternehmens oder des 
Konzerns zu geben sind, unrichtige 
Angaben macht oder die Verhältnisse 
der Kapitalgesellschaft, eines Tochter-
unternehmens oder des Konzerns un-
richtig wiedergibt oder verschleiert. 

(2) Handelt der Täter in den Fällen 
des Absatzes 1 Nummer 1a oder 3 leicht-
fertig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu 
einem Jahr oder Geldstrafe. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

§ 331a § 331a 

Unrichtige Versicherung Unrichtige Versicherung 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jah-
ren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 
entgegen § 264 Absatz 2 Satz 3, auch in 
Verbindung mit § 325 Absatz 2a Satz 3, 
entgegen § 289 Absatz 1 Satz 5, auch in 
Verbindung mit § 325 Absatz 2a Satz 4, o-
der entgegen § 297 Absatz 2 Satz 4 oder § 
315 Absatz 1 Satz 5, jeweils auch in Ver-
bindung mit § 315e Absatz 1, eine unrich-
tige Versicherung abgibt. 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jah-
ren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 

 

1. entgegen § 289h Absatz 1 oder Ab-
satz 2 Satz 1, jeweils auch in Verbin-
dung mit § 325 Absatz 2a Satz 5, o-
der 

 2. entgegen § 315f Absatz 1 oder Ab-
satz 2 Satz 1, jeweils auch in Verbin-
dung mit § 315g Absatz 1, 
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eine unrichtige Versicherung abgibt. 

(2) Handelt der Täter leichtfertig, so 
ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren oder Geldstrafe. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

§ 332 § 332 

Verletzung der Berichtspflicht Verletzung der Berichtspflicht 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jah-
ren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 
als Abschlußprüfer oder Gehilfe eines Ab-
schlußprüfers über das Ergebnis der Prü-
fung eines Jahresabschlusses, eines Ein-
zelabschlusses nach § 325 Abs. 2a, eines 
Lageberichts, eines Konzernabschlusses, 
eines Konzernlageberichts einer Kapitalge-
sellschaft oder eines Zwischenabschlusses 
nach § 340a Abs. 3 oder eines Konzern-
zwischenabschlusses gemäß § 340i Abs. 4 
unrichtig berichtet, im Prüfungsbericht (§ 
321) erhebliche Umstände verschweigt o-
der einen inhaltlich unrichtigen Bestäti-
gungsvermerk (§ 322) erteilt. 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jah-
ren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 
als Abschlussprüfer oder Gehilfe eines 
Abschlussprüfers über das Ergebnis der 
Prüfung eines Jahresabschlusses, eines 
Einzelabschlusses nach § 325 Abs. 2a, ei-
nes Lageberichts, eines Konzernabschlus-
ses, eines Konzernlageberichts einer Kapi-
talgesellschaft oder eines Zwischenab-
schlusses nach § 340a Absatz 3 Satz 1 o-
der eines Konzernzwischenabschlusses 
gemäß § 340i Absatz 4 Satz 1 unrichtig 
berichtet, im Abschlussprüfungsbericht 
(§ 321) erhebliche Umstände verschweigt 
oder einen inhaltlich unrichtigen Bestäti-
gungsvermerk (§ 322) oder einen inhalt-
lich unrichtigen Prüfungsvermerk über 
den Nachhaltigkeitsbericht (§ 322a) er-
teilt. 

 (1a) Ebenso wird bestraft, wer 

 1. entgegen § 324h Absatz 1 Satz 1 über 
das Ergebnis der Prüfung nicht richtig 
oder nicht vollständig berichtet, oder 

 2. entgegen § 324i Absatz 4 Satz 1 eine 
dort genannte Erklärung nicht richtig o-
der nicht vollständig abgibt. 
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(2) Handelt der Täter gegen Entgelt o-
der in der Absicht, sich oder einen anderen 
zu bereichern oder einen anderen zu schä-
digen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis 
zu fünf Jahren oder Geldstrafe. Ebenso 
wird bestraft, wer einen inhaltlich unrichti-
gen Bestätigungsvermerk erteilt zu dem 
Jahresabschluss, zu dem Einzelabschluss 
nach § 325 Absatz 2a oder zu dem Kon-
zernabschluss einer Kapitalgesellschaft, 
die ein Unternehmen von öffentlichem Inte-
resse nach § 316a Satz 2 ist. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Handelt der Täter in den Fällen 
des Absatzes 2 Satz 2 leichtfertig, so ist die 
Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren o-
der Geldstrafe. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 333a § 333a 

Verletzung der Pflichten bei Abschluss-
prüfungen 

Verletzung der Pflichten bei Abschluss-
prüfungen 

Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr o-
der mit Geldstrafe wird bestraft, wer als Mit-
glied eines nach § 324 Absatz 1 Satz 1 ein-
gerichteten Prüfungsausschusses 

Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr o-
der mit Geldstrafe wird bestraft, wer als 
Mitglied eines nach § 324m Absatz 1 Satz 
1 eingerichteten Prüfungsausschusses 

1. eine in § 334 Absatz 2a bezeichnete 
Handlung begeht und dafür einen Ver-
mögensvorteil erhält oder sich verspre-
chen lässt oder 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. eine in § 334 Absatz 2a bezeichnete 
Handlung beharrlich wiederholt. 

2. u n v e r ä n d e r t  

§ 334 § 334 

Bußgeldvorschriften Bußgeldvorschriften; Verordnungser-
mächtigung 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als 
Mitglied des vertretungsberechtigten Or-
gans oder des Aufsichtsrats einer Kapital-
gesellschaft  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als 
Mitglied des vertretungsberechtigten Or-
gans oder des Aufsichtsrats einer Kapital-
gesellschaft  

1. bei der Aufstellung oder Feststellung 
des Jahresabschlusses einer Vorschrift 

1. u n v e r ä n d e r t  
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a) des § 243 Abs. 1 oder 2, der §§ 
244, 245, 246, 247, 248, 249 Abs. 
1 Satz 1 oder Abs. 2, des § 250 
Abs. 1 oder 2, des § 251 oder des 
§ 264 Absatz 1a oder Absatz 2 
über Form oder Inhalt, 

 

b) des § 253 Absatz 1 Satz 1, 2, 3, 4, 
5 oder Satz 6, Abs. 2 Satz 1, auch 
in Verbindung mit Satz 2, Absatz 3 
Satz 1, 2, 3, 4 oder Satz 5, Abs. 4 
oder 5, des § 254 oder des § 256a 
über die Bewertung, 

 

c) des § 265 Abs. 2, 3, 4 oder 6, der 
§§ 266, 268 Absatz 3, 4, 5, 6 oder 
Absatz 7, der §§ 272, 274, 275 o-
der des § 277 über die Gliederung 
oder 

 

d) des § 284 oder des § 285 über die 
in der Bilanz, unter der Bilanz oder 
im Anhang zu machenden Anga-
ben, 

 

2. bei der Aufstellung des Konzernab-
schlusses einer Vorschrift 

2. u n v e r ä n d e r t  

a) des § 294 Abs. 1 über den Konso-
lidierungskreis, 

 

b) des § 297 Absatz 1a, 2 oder 3 o-
der des § 298 Abs. 1 in Verbin-
dung mit den §§ 244, 245, 246, 
247, 248, 249 Abs. 1 Satz 1 oder 
Abs. 2, dem § 250 Abs. 1 oder 
dem § 251 über Inhalt oder Form, 

 

c) des § 300 über die Konsolidie-
rungsgrundsätze oder das Voll-
ständigkeitsgebot, 

 

d) des § 308 Abs. 1 Satz 1 in Verbin-
dung mit den in Nummer 1 Buch-
stabe b bezeichneten Vorschriften, 
des § 308 Abs. 2 oder des § 308a 
über die Bewertung, 

 

e) des § 311 Abs. 1 Satz 1 in Verbin-
dung mit § 312 über die Behand-
lung assoziierter Unternehmen o-
der 
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f) des § 308 Abs. 1 Satz 3, des § 
313 oder des § 314 über die im 
Konzernanhang zu machenden 
Angaben, 

 

3. bei der Aufstellung des Lageberichts o-
der der Erstellung eines gesonderten 
nichtfinanziellen Berichts einer Vor-
schrift der §§ 289 bis 289b Absatz 1, 
§§ 289c, 289d, 289e Absatz 2, auch in 
Verbindung mit § 289b Absatz 2 oder 
3, oder des § 289f über den Inhalt des 
Lageberichts oder des gesonderten 
nichtfinanziellen Berichts, 

3. bei der Aufstellung des Lageberichts 
einer Vorschrift des 

 a) § 289 Absatz 1, Absatz 2, Ab-
satz 3 Satz 1, Absatz 3a oder 
Absatz 4, 

 b) § 289a Satz 1 oder Satz 3, 

 c) § 289b Absatz 1, 

 d) § 289c Absatz 1 Satz 1 oder Ab-
satz 3 Satz 1, 

 e) § 289d Absatz 1 Satz 2, 

 f) § 289e Absatz 2, 

 g) § 289f Absatz 1 Satz 1 oder Ab-
satz 2, jeweils auch in Verbin-
dung mit § 289f Absatz 3, 

 h) § 289f Absatz 1 Satz 3, auch in 
Verbindung mit § 289f Absatz 3 
oder Absatz 4 Satz 2, 

 i) § 289f Absatz 4 Satz 1 oder Ab-
satz 5 Satz 1oder 
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 j) § 289g Satz 1 Nummer 1 in Ver-
bindung mit Artikel 3 der Dele-
gierten Verordnung (EU) 
2019/815 der Kommission vom 
17. Dezember 2018 zur Ergän-
zung der Richtlinie 2004/109/EG 
des Europäischen Parlaments 
und des Rates im Hinblick auf 
technische Regulierungsstan-
dards für die Spezifikation eines 
einheitlichen elektronischen Be-
richtsformats (ABl. L 143 vom 
29.5.2019, S. 1; L 145 vom 
4.6.2019, S. 85), die zuletzt 
durch die Delegierte Verord-
nung (EU) 2022/2553 (ABl. L 339 
vom 30.12.2022, S. 1) geändert 
worden ist, 

 über den Inhalt oder das Format des La-
geberichts, 

3a. bei der Erstellung einer Erklärung zur 
Unternehmensführung einer Vorschrift 
des § 289f Absatz 4 Satz 3 in Verbin-
dung mit Satz 1 und Absatz 2 Nummer 
4 über den Inhalt, 

3a. u n v e r ä n d e r t  

4. bei der Aufstellung des Konzernlage-
berichts oder der Erstellung eines ge-
sonderten nichtfinanziellen Konzernbe-
richts einer Vorschrift der §§ 315 bis 
315b Absatz 1, des § 315c, auch in 
Verbindung mit § 315b Absatz 2 oder 
3, oder des § 315d über den Inhalt des 
Konzernlageberichts oder des geson-
derten nichtfinanziellen Konzernbe-
richts, 

4. bei der Aufstellung des Konzernlage-
berichts einer Vorschrift des 

 a) § 315 Absatz 1, Absatz 2, Ab-
satz 3 Satz 1, Absatz 3a oder 
Absatz 4, 

 b) § 315a Satz 1 oder Satz 3, 

 c) § 315b Absatz 1 Satz 1, 

 d) § 315c Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 oder Nummer 4, jeweils in 
Verbindung mit § 289c Absatz 1 
Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1 oder 
§ 289e Absatz 2, 
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 e) § 315c Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 3, 

 f) § 315d Satz 1 oder Satz 2 in Ver-
bindung mit § 289f Absatz 1 
Satz 3, Absatz 2 oder Absatz 5 
Satz 1 oder 

 g) § 315e Satz 1 Nummer 1 in Ver-
bindung mit Artikel 3 der Dele-
gierten Verordnung (EU) 
2019/815 der Kommission vom 
17. Dezember 2018 zur Ergän-
zung der Richtlinie 2004/109/EG 
des Europäischen Parlaments 
und des Rates im Hinblick auf 
technische Regulierungsstan-
dards für die Spezifikation eines 
einheitlichen elektronischen Be-
richtsformats (ABl. L 143 vom 
29.5.2019, S. 1; L 145 vom 
4.6.2019, S. 85), die zuletzt 
durch die Delegierte Verord-
nung (EU) 2022/255 (ABl. L 339 
vom 30.12.2022, S. 1) geändert 
worden ist, 

 über den Inhalt oder das Format des 
Konzernlageberichts, 

 4a.  oder als in § 13e Absatz 2 Satz 5 
Nummer 3 genannte angemeldete 
Person einer Kapitalgesellschaft bei 
der Erstellung des Nachhaltigkeits-
berichts einer Vorschrift des 

 a) § 315h Absatz 2 Nummer 2 in 
Verbindung mit § 315k Absatz 1 
Satz 1, 

 b) § 315i Absatz 2 Nummer 2 in 
Verbindung mit § 315k Absatz 1 
Satz 1 oder 

 c) § 315j Absatz 2 Nummer 2 in 
Verbindung mit § 315k Absatz 1 
Satz 1 

 über den Inhalt des Nachhaltigkeitsbe-
richts, 
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5. oder als in § 13e Absatz 2 Satz 5 Num-
mer 3 genannte angemeldete Person 
einer Kapitalgesellschaft bei der Offen-
legung, Hinterlegung, Veröffentlichung 
oder Vervielfältigung einer Vorschrift 
des § 328, auch in Verbindung mit § 
325a Absatz 1 Satz 1 erster Halbsatz, 
über Form, Format oder Inhalt oder 

5. oder als in § 13e Absatz 2 Satz 5 Num-
mer 3 genannte angemeldete Person 
einer Kapitalgesellschaft bei der Offen-
legung, Veröffentlichung oder Verviel-
fältigung einer Vorschrift des § 328, 
auch in Verbindung mit § 328a Absatz 
1 Satz 1 erster Halbsatz, über Form, 
Format oder Inhalt oder 

6. einer auf Grund des § 330 Abs. 1 Satz 
1 erlassenen Rechtsverordnung, so-
weit sie für einen bestimmten Tatbe-
stand auf diese Bußgeldvorschrift ver-
weist, 

6. u n v e r ä n d e r t  

zuwiderhandelt. In den Fällen des Satzes 1 
Nummer 3 und 3a wird eine Zuwiderhand-
lung gegen eine Vorschrift des § 289f Ab-
satz 2 Nummer 4, auch in Verbindung mit 
Absatz 3 oder 4, nicht dadurch ausge-
schlossen, dass die Festlegungen oder Be-
gründungen nach § 76 Absatz 4 oder § 111 
Absatz 5 des Aktiengesetzes oder nach § 
36 oder § 52 Absatz 2 des Gesetzes be-
treffend die Gesellschaften mit beschränk-
ter Haftung ganz oder zum Teil unterblie-
ben sind. In den Fällen des Satzes 1 Num-
mer 4 wird eine Zuwiderhandlung gegen 
eine Vorschrift des § 315d in Verbindung 
mit § 289f Absatz 2 Nummer 4 nicht 
dadurch ausgeschlossen, dass die Festle-
gungen oder Begründungen nach § 76 Ab-
satz 4 oder § 111 Absatz 5 des Aktienge-
setzes ganz oder zum Teil unterblieben 
sind. 

zuwiderhandelt. In den Fällen des Satzes 1 
Nummer 3 Buchstabe g und i sowie 
Nummer 3a wird eine Zuwiderhandlung 
gegen eine Vorschrift des § 289f Absatz 2 
Nummer 4, auch in Verbindung mit Absatz 
3 oder 4, nicht dadurch ausgeschlossen, 
dass die Festlegungen oder Begründungen 
nach § 76 Absatz 4 oder § 111 Absatz 5 
des Aktiengesetzes oder nach § 36 oder § 
52 Absatz 2 des Gesetzes betreffend die 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung 
ganz oder zum Teil unterblieben sind. In 
den Fällen des Satzes 1 Nummer 4 Buch-
stabe f wird eine Zuwiderhandlung gegen 
eine Vorschrift des § 315d in Verbindung 
mit § 289f Absatz 2 Nummer 4 nicht 
dadurch ausgeschlossen, dass die Festle-
gungen oder Begründungen nach § 76 Ab-
satz 4 oder § 111 Absatz 5 des Aktienge-
setzes ganz oder zum Teil unterblieben 
sind. 

 (1a) Ordnungswidrig handelt, wer ei-
ner unmittelbar geltenden Vorschrift in 
Rechtsakten der Europäischen Union 
zuwiderhandelt, die inhaltlich einem in 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe d, 
Nummer 4 Buchstabe d oder Nummer 
4a bezeichneten Gebot oder Verbot ent-
spricht, soweit eine Rechtsverordnung 
nach Absatz 6 für einen bestimmten Tat-
bestand auf diese Bußgeldvorschrift 
verweist. 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer einen 
Bestätigungsvermerk nach § 322 Absatz 1 
erteilt zu dem Abschluss  

(2) Ordnungswidrig handelt, wer einen 
Bestätigungsvermerk nach § 322 Absatz 1 
erteilt zu dem Abschluss  
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1. einer Kapitalgesellschaft, die ein Unter-
nehmen von öffentlichem Interesse 
nach § 316a Satz 2 Nummer 1 ist, oder 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. einer Kapitalgesellschaft, die nicht in 
Nummer 1 genannt ist, 

2. u n v e r ä n d e r t  

obwohl nach § 319 Absatz 2 oder 3, jeweils 
auch in Verbindung mit Absatz 5, oder 
nach § 319b Absatz 1 Satz 1 oder 2, je-
weils auch in Verbindung mit Absatz 2, er 
oder nach § 319 Absatz 4 Satz 1 oder 2, je-
weils auch in Verbindung mit Absatz 5, o-
der nach § 319b Absatz 1 Satz 1 oder 2, je-
weils auch in Verbindung mit Absatz 2, die 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder die 
Buchführungsgesellschaft, für die er tätig 
wird, nicht Abschlussprüfer sein darf. Ord-
nungswidrig handelt auch, wer einen Be-
stätigungsvermerk nach § 322 Absatz 1 er-
teilt zu dem Abschluss einer Kapitalgesell-
schaft, die ein Unternehmen von öffentli-
chem Interesse nach § 316a Satz 2 Num-
mer 1 ist, obwohl  

obwohl nach § 319 Absatz 2 oder 3, jeweils 
auch in Verbindung mit Absatz 5, oder 
nach § 319b Absatz 1 Satz 1 oder 2, je-
weils auch in Verbindung mit Absatz 2, er 
oder nach § 319 Absatz 4 Satz 1 oder 2, je-
weils auch in Verbindung mit Absatz 5, o-
der nach § 319b Absatz 1 Satz 1 oder 2, je-
weils auch in Verbindung mit Absatz 2, die 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder die 
Buchprüfungsgesellschaft, für die er tätig 
wird, nicht Abschlussprüfer sein darf. Ord-
nungswidrig handelt auch, wer einen Be-
stätigungsvermerk nach § 322 Absatz 1 er-
teilt zu dem Abschluss einer Kapitalgesell-
schaft, die ein Unternehmen von öffentli-
chem Interesse nach § 316a Satz 2 Num-
mer 1 ist, obwohl  

1. er oder die Prüfungsgesellschaft, für 
die er tätig wird, oder ein Mitglied des 
Netzwerks, dem er oder die Prüfungs-
gesellschaft, für die er tätig wird, ange-
hört, einer Vorschrift des Artikels 5 Ab-
satz 4 Unterabsatz 1 Satz 1 oder Ab-
satz 5 Unterabsatz 2 Satz 2 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 537/2014 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates 
vom 16. April 2014 über spezifische 
Anforderungen an die Abschlussprü-
fung bei Unternehmen von öffentli-
chem Interesse und zur Aufhebung 
des Beschlusses 2005/909/EG der 
Kommission (ABl. L 158 vom 
27.5.2014, S. 77; L 170 vom 
11.6.2014, S. 66) zuwiderhandelt oder 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. er oder die Prüfungsgesellschaft, für 
die er tätig wird, nach Artikel 17 Absatz 
3 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 
die Abschlussprüfung nicht durchfüh-
ren darf. 

2. u n v e r ä n d e r t  

 Ordnungswidrig handelt ferner, wer ei-
nen Prüfungsvermerk über den Nach-
haltigkeitsbericht nach § 324i erteilt zu 
dem Abschluss 
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 1. einer Kapitalgesellschaft, die ein 
Unternehmen von öffentlichem Inte-
resse nach § 316a Satz 2 Nummer 1 
ist, oder 

 2. einer Kapitalgesellschaft, die nicht 
in Nummer 1 genannt ist, 

Abschluss im Sinne der Sätze 1 und 2 ist 
ein Jahresabschluss, ein Einzelabschluss 
nach § 325 Absatz 2a oder ein Konzernab-
schluss, der aufgrund gesetzlicher Vor-
schriften zu prüfen ist. 

obwohl nach § 319 Absatz 2 oder 3, je-
weils auch in Verbindung mit Absatz 5, 
in Verbindung mit § 324e Absatz 1, oder 
nach § 319b Absatz 1 Satz 1 oder 2, je-
weils auch in Verbindung mit Absatz 2, 
in Verbindung mit § 324f, er oder nach § 
319 Absatz 4 Satz 1 oder 2, jeweils auch 
in Verbindung mit Absatz 5, in Verbin-
dung mit § 324e Absatz 1, oder nach § 
319b Absatz 1 Satz 1 oder 2, jeweils 
auch in Verbindung mit Absatz 2, in Ver-
bindung mit § 324f, die Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft oder die Buchprü-
fungsgesellschaft, für die er tätig wird, 
nicht Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts 
sein darf. Abschluss im Sinne der Sätze 1, 
2 und 3 ist ein Jahresabschluss, ein Einzel-
abschluss nach § 325 Absatz 2a oder ein 
Konzernabschluss, der aufgrund gesetzli-
cher Vorschriften zu prüfen ist. Nachhaltig-
keitsbericht im Sinne des Satzes 3 ist 
ein Nachhaltigkeitsbericht oder ein Kon-
zernnachhaltigkeitsbericht, der auf-
grund gesetzlicher Vorschriften zu prü-
fen ist. 

(2a) Ordnungswidrig handelt, wer 
als Mitglied eines nach § 324 Absatz 1 
Satz 1 eingerichteten Prüfungsausschus-
ses einer Kapitalgesellschaft 

(2a) Ordnungswidrig handelt, wer 
als Mitglied eines nach § 324m Absatz 1 
Satz 1 eingerichteten Prüfungsausschus-
ses einer Kapitalgesellschaft 

1. die Unabhängigkeit des Abschlussprü-
fers oder der Prüfungsgesellschaft 
nicht nach Maßgabe des Artikels 4 Ab-
satz 3 Unterabsatz 2, des Artikels 5 
Absatz 4 Unterabsatz 1 Satz 1 oder 
des Artikels 6 Absatz 2 der Verordnung 
(EU) Nr. 537/2014 überwacht, 

1. u n v e r ä n d e r t  
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2. eine Empfehlung für die Bestellung ei-
nes Abschlussprüfers oder einer Prü-
fungsgesellschaft vorlegt, die den An-
forderungen nach Artikel 16 Absatz 2 
Unterabsatz 2 oder 3 der Verordnung 
(EU) Nr. 537/2014 nicht entspricht oder 
der ein Auswahlverfahren nach Artikel 
16 Absatz 3 Unterabsatz 1 der Verord-
nung (EU) Nr. 537/2014 nicht vorange-
gangen ist, oder 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. den Gesellschaftern einen Vorschlag 
für die Bestellung eines Abschlussprü-
fers oder einer Prüfungsgesellschaft 
vorlegt, der den Anforderungen nach 
Artikel 16 Absatz 5 Unterabsatz 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 537/2014 nicht 
entspricht. 

3. u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in 
den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 
1 und Satz 2 sowie des Absatzes 2a mit ei-
ner Geldbuße bis zu fünfhunderttausend 
Euro, in den Fällen der Absätze 1 und 2 
Satz 1 Nummer 2 mit einer Geldbuße bis 
zu fünfzigtausend Euro geahndet werden. 
Ist die Kapitalgesellschaft kapitalmarktori-
entiert im Sinne des § 264d, beträgt die 
Geldbuße in den Fällen des Absatzes 1 
höchstens den höheren der folgenden Be-
träge:  

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in 
den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 
1, Satz 2 und Satz 3 Nummer 1 und des 
Absatzes 2a mit einer Geldbuße bis zu 
fünfhunderttausend Euro, in den Fällen der 
Absätze 1 bis 2 Satz 1 Nummer 2 mit einer 
Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro ge-
ahndet werden. Ist die Kapitalgesellschaft 
kapitalmarktorientiert im Sinne des § 264d, 
beträgt die Geldbuße in den Fällen der Ab-
sätze 1, 1a und und 1a höchstens den hö-
heren der folgenden Beträge:  

1. zwei Millionen Euro oder 1. u n v e r ä n d e r t  

2. das Zweifache des aus der Ordnungs-
widrigkeit gezogenen wirtschaftlichen 
Vorteils, wobei der wirtschaftliche Vor-
teil erzielte Gewinne und vermiedene 
Verluste umfasst und geschätzt wer-
den kann. 

2. u n v e r ä n d e r t  

(3a) Wird gegen eine kapital-
marktorientierte Kapitalgesellschaft im 
Sinne des § 264d in den Fällen des Absat-
zes 1 eine Geldbuße nach § 30 des Geset-
zes über Ordnungswidrigkeiten verhängt, 
beträgt diese Geldbuße höchstens den 
höchsten der folgenden Beträge:  

(3a) u n v e r ä n d e r t  

1. zehn Millionen Euro,  
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2. 5 Prozent des jährlichen Gesamtum-
satzes, den die Kapitalgesellschaft in 
dem der Behördenentscheidung vo-
rausgegangenen Geschäftsjahr erzielt 
hat oder 

 

3. das Zweifache des aus der Ordnungs-
widrigkeit gezogenen wirtschaftlichen 
Vorteils, wobei der wirtschaftliche Vor-
teil erzielte Gewinne und vermiedene 
Verluste umfasst und geschätzt wer-
den kann. 

 

In den Fällen des Absatzes 3 Satz 1 in Ver-
bindung mit Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 o-
der Satz 2 ist § 30 Absatz 2 Satz 3 des Ge-
setzes über Ordnungswidrigkeiten anzu-
wenden. 

 

(3b) Gesamtumsatz im Sinne des 
Absatzes 3a Satz 1 Nummer 2 ist  

(3b) u n v e r ä n d e r t  

1. im Falle von Kapitalgesellschaften, die 
ihren Jahresabschluss nach den han-
delsrechtlichen Vorschriften oder dem 
Recht eines anderen Mitgliedstaats der 
Europäischen Union oder eines ande-
ren Vertragsstaats des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschafts-
raum im Einklang mit der Richtlinie 
2013/34/EU aufstellen, der Betrag der 
Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 o-
der der Betrag der Nettoumsatzerlöse 
nach Maßgabe des auf die Gesell-
schaft anwendbaren nationalen Rechts 
im Einklang mit Artikel 2 Nummer 5 der 
Richtlinie 2013/34/EU, 

 

2. in allen Fällen, die nicht in Nummer 1 
genannt sind, der Betrag der Umsatz-
erlöse, der sich bei Anwendung der 
Rechnungslegungsgrundsätze ergibt, 
die nach dem jeweiligen nationalen 
Recht für die Aufstellung des Jahres-
abschlusses der Kapitalgesellschaft 
gelten. 
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Handelt es sich bei der Kapitalgesellschaft 
um ein Mutterunternehmen oder um ein 
Tochterunternehmen im Sinne des § 290, 
ist anstelle des Gesamtumsatzes der Kapi-
talgesellschaft der Gesamtumsatz im Kon-
zernabschluss des Mutterunternehmens 
maßgeblich, der für den größten Kreis von 
Unternehmen aufgestellt wird. Ist ein Jah-
res- oder Konzernabschluss für das maß-
gebliche Geschäftsjahr nicht verfügbar, ist 
der Jahres- oder Konzernabschluss für das 
unmittelbar vorausgehende Geschäftsjahr 
maßgeblich; ist auch dieser nicht verfüg-
bar, kann der Gesamtumsatz geschätzt 
werden. 

 

(4) Verwaltungsbehörde im Sinne des 
§ 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten ist  

(4) Verwaltungsbehörde im Sinne des 
§ 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten ist  

1. die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht in den Fällen des Absat-
zes 1 bei Kapitalgesellschaften, die ka-
pitalmarktorientiert im Sinne des § 
264d sind, 

1. die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht in den Fällen der Ab-
sätze 1 und 1a bei Kapitalgesellschaf-
ten, die kapitalmarktorientiert im Sinne 
des § 264d sind, 

2. das Bundesamt für Justiz  2. das Bundesamt für Justiz  

a) in den Fällen des Absatzes 1, in 
denen nicht die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht 
nach Nummer 1 Verwaltungsbe-
hörde ist, und 

a) in den Fällen der Absätze 1 und 
1a, in denen nicht die Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht nach Nummer 1 Verwal-
tungsbehörde ist, und 

b) in den Fällen des Absatzes 2a, b) u n v e r ä n d e r t  

3. die Abschlussprüferaufsichtsstelle 
beim Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle in den Fällen des Ab-
satzes 2. 

3. u n v e r ä n d e r t  

(5) Die Absätze 1 bis 4 sind nicht an-
zuwenden auf:  

(5) u n v e r ä n d e r t  

1. Kreditinstitute im Sinne des § 340 Ab-
satz 1 Satz 1, 

 

2. Finanzdienstleistungsinstitute im Sinne 
des § 340 Absatz 4 Satz 1, 

 

3. Wertpapierinstitute im Sinne des § 340 
Absatz 4a Satz 1 
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4. Institute im Sinne des § 1 Absatz 3 des 
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes, 

 

5. Versicherungsunternehmen im Sinne 
des § 341 Absatz 1 und 

 

6. Pensionsfonds im Sinne des § 341 Ab-
satz 4 Satz 1. 

 

 (6) Das Bundesministerium der 
Justiz wird ermächtigt, soweit dies zur 
Durchsetzung der Rechtsakte der Euro-
päischen Union erforderlich ist, durch 
Rechtsverordnung, die nicht der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf, die Tat-
bestände zu bezeichnen, die als Ord-
nungswidrigkeit nach Absatz 1a geahn-
det werden können. 

§ 335 § 335 

Festsetzung von Ordnungsgeld; Verord-
nungsermächtigungen 

Festsetzung von Ordnungsgeld; Verord-
nungsermächtigungen 

(1) Gegen die Mitglieder des vertre-
tungsberechtigten Organs einer Kapitalge-
sellschaft, die  

(1) Gegen die Mitglieder des vertre-
tungsberechtigten Organs einer Kapitalge-
sellschaft, die  

1. § 325 über die Pflicht zur Offenlegung 
des Jahresabschlusses, des Lagebe-
richts, des Konzernabschlusses, des 
Konzernlageberichts und anderer Un-
terlagen der Rechnungslegung oder 

1. § 325 über die Pflicht zur Offenlegung 
des Jahresabschlusses, des Lagebe-
richts, des Konzernabschlusses, des 
Konzernlageberichts und anderer Un-
terlagen der Rechnungslegung, 

2. § 325a über die Pflicht zur Offenlegung 
der Rechnungslegungsunterlagen der 
Hauptniederlassung 

2. § 328a über die Pflicht zur Offenlegung 
der Rechnungslegungsunterlagen der 
Hauptniederlassung oder 

 3. § 328b über die Pflicht zur Offenle-
gung des Nachhaltigkeitsberichts 
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nicht befolgen, ist wegen des pflichtwidri-
gen Unterlassens der rechtzeitigen Offenle-
gung vom Bundesamt für Justiz (Bundes-
amt) ein Ordnungsgeldverfahren nach den 
Absätzen 2 bis 6 durchzuführen; im Fall der 
Nummer 2 treten die in § 13e Absatz 2 
Satz 5 Nummer 3 genannten angemelde-
ten Personen, sobald sie angemeldet sind, 
an die Stelle der Mitglieder des vertre-
tungsberechtigten Organs der Kapitalge-
sellschaft. Das Ordnungsgeldverfahren 
kann auch gegen die Kapitalgesellschaft 
durchgeführt werden, für die die Mitglieder 
des vertretungsberechtigten Organs die in 
Satz 1 Nr. 1 und 2 genannten Pflichten zu 
erfüllen haben. Dem Verfahren steht nicht 
entgegen, dass eine der Offenlegung vo-
rausgehende Pflicht, insbesondere die Auf-
stellung des Jahres- oder Konzernab-
schlusses oder die unverzügliche Erteilung 
des Prüfauftrags, noch nicht erfüllt ist. Das 
Ordnungsgeld beträgt mindestens zweitau-
sendfünfhundert und höchstens fünfund-
zwanzigtausend Euro. Eingenommene 
Ordnungsgelder fließen dem Bundesamt 
zu. 

nicht befolgen, ist wegen des pflichtwidri-
gen Unterlassens der rechtzeitigen Offenle-
gung vom Bundesamt für Justiz (Bundes-
amt) ein Ordnungsgeldverfahren nach den 
Absätzen 2 bis 6 durchzuführen; in den 
Fällen der Nummern 2 und 3 treten die in 
§ 13e Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 genann-
ten angemeldeten Personen, sobald sie 
angemeldet sind, an die Stelle der Mitglie-
der des vertretungsberechtigten Organs 
der Kapitalgesellschaft. Das Ordnungsgeld-
verfahren kann auch gegen die Kapitalge-
sellschaft durchgeführt werden, für die die 
Mitglieder des vertretungsberechtigten Or-
gans die in Satz 1 Nummer 1 bis 3 ge-
nannten Pflichten zu erfüllen haben. Dem 
Verfahren steht nicht entgegen, dass eine 
der Offenlegung vorausgehende Pflicht, 
insbesondere die Aufstellung des Jahres- 
oder Konzernabschlusses oder die unver-
zügliche Erteilung des Prüfauftrags, noch 
nicht erfüllt ist. Das Ordnungsgeld beträgt 
mindestens zweitausendfünfhundert und 
höchstens fünfundzwanzigtausend Euro. 
Eingenommene Ordnungsgelder fließen 
dem Bundesamt zu. 

(1a) Ist die Kapitalgesellschaft kapital-
marktorientiert im Sinne des § 264d, be-
trägt das Ordnungsgeld höchstens den hö-
heren der folgenden Beträge:  

u n v e r ä n d e r t  

1. zehn Millionen Euro,  

2. 5 Prozent des jährlichen Gesamtum-
satzes, den die Kapitalgesellschaft im 
der Behördenentscheidung vorausge-
gangenen Geschäftsjahr erzielt hat, o-
der 

 

3. das Zweifache des aus der unterlasse-
nen Offenlegung gezogenen wirt-
schaftlichen Vorteils; der wirtschaftli-
che Vorteil umfasst erzielte Gewinne 
und vermiedene Verluste und kann ge-
schätzt werden. 

 

Wird das Ordnungsgeld einem Mitglied des 
gesetzlichen Vertretungsorgans der Kapi-
talgesellschaft angedroht, beträgt das Ord-
nungsgeld abweichend von Satz 1 höchs-
tens den höheren der folgenden Beträge:  

 

1. zwei Millionen Euro oder  
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2. das Zweifache des aus der unterlasse-
nen Offenlegung gezogenen Vorteils; 
der wirtschaftliche Vorteil umfasst er-
zielte Gewinne und vermiedene Ver-
luste und kann geschätzt werden. 

 

(1b) Gesamtumsatz im Sinne des 
Absatzes 1a Satz 1 Nummer 2 ist  

(1b) u n v e r ä n d e r t  

1. im Falle von Kapitalgesellschaften, die 
ihren Jahresabschluss nach den han-
delsrechtlichen Vorschriften oder dem 
Recht eines anderen Mitgliedstaats der 
Europäischen Union oder eines ande-
ren Vertragsstaats des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschafts-
raum im Einklang mit der Richtlinie 
2013/34/EU aufstellen, der Betrag der 
Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 o-
der der Betrag der Nettoumsatzerlöse 
nach Maßgabe des auf die Gesell-
schaft anwendbaren nationalen Rechts 
im Einklang mit Artikel 2 Nummer 5 der 
Richtlinie 2013/34/EU, 

 

2. in allen Fällen, die nicht in Nummer 1 
genannt sind, der Betrag der Umsatz-
erlöse, der sich bei Anwendung der 
Rechnungslegungsgrundsätze ergibt, 
die nach dem jeweiligen nationalen 
Recht für die Aufstellung des Jahres-
abschlusses der Kapitalgesellschaft 
gelten. 

 

Handelt es sich bei der Kapitalgesellschaft 
um ein Mutterunternehmen oder um ein 
Tochterunternehmen im Sinne von § 290, 
ist anstelle des Gesamtumsatzes der Kapi-
talgesellschaft der Gesamtumsatz im Kon-
zernabschluss des Mutterunternehmens 
maßgeblich, der für den größten Kreis von 
Unternehmen aufgestellt wird. Ist ein Jah-
resabschluss oder Konzernabschluss für 
das maßgebliche Geschäftsjahr nicht ver-
fügbar, ist der Jahres- oder Konzernab-
schluss für das unmittelbar vorausgehende 
Geschäftsjahr maßgeblich; ist auch dieser 
nicht verfügbar, kann der Gesamtumsatz 
geschätzt werden. 

 

(1c) Soweit dem Bundesamt Er-
messen bei der Höhe eines Ordnungsgel-
des zusteht, hat es auch frühere Verstöße 
der betroffenen Person zu berücksichtigen. 

(1c) u n v e r ä n d e r t  
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(1d) Das Bundesamt unterrichtet 
die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht unverzüglich über jedes Ord-
nungsgeld, das gemäß Absatz 1 gegen 
eine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 
264d oder gegen ein Mitglied ihrer Vertre-
tungsorgane festgesetzt wird. Wird gegen 
eine solche Ordnungsgeldfestsetzung Be-
schwerde eingelegt, unterrichtet das Bun-
desamt die Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht über diesen Umstand so-
wie über den Ausgang des Beschwerde-
verfahrens. 

(1d) u n v e r ä n d e r t  

(2) Auf das Verfahren sind die §§ 15 
bis 19 Absatz 1 und 3, § 40 Abs. 1, § 388 
Abs. 1, § 389 Abs. 3, § 390 Abs. 2 bis 6 
des Gesetzes über das Verfahren in Famili-
ensachen und in den Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit sowie im Übri-
gen § 11 Nr. 1 und 2, § 12 Abs. 1 Nr. 1 bis 
3, Abs. 2 und 3, §§ 14, 15, 20 Abs. 1 und 3, 
§ 21 Abs. 1, §§ 23 und 26 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes nach Maßgabe 
der nachfolgenden Absätze entsprechend 
anzuwenden. Das Ordnungsgeldverfahren 
ist ein Justizverwaltungsverfahren. Zur Ver-
tretung der Beteiligten sind auch befugt  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buch-
prüfer, 

 

2. Steuerberater und Steuerbevollmäch-
tigte, 

 

3. Personen und Vereinigungen im Sinne 
der §§ 3a und 3c des Steuerberatungs-
gesetzes im Rahmen ihrer Befugnisse 
nach § 3a des Steuerberatungsgeset-
zes, 

 

4. zu beschränkter geschäftsmäßiger Hil-
feleistung in Steuersachen nach den 
§§ 3d und 3e des Steuerberatungsge-
setzes berechtigte Personen im Rah-
men dieser Befugnisse sowie 

 

5. Gesellschaften im Sinne des § 3 Satz 
1 Nummer 2 und 3 des Steuerbera-
tungsgesetzes, die durch Personen im 
Sinne des § 3 Satz 2 des Steuerbera-
tungsgesetzes handeln. 
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(2a) Die Akten einschließlich der 
Verfahrensakten in der Zwangsvollstre-
ckung werden elektronisch geführt. Auf die 
elektronische Aktenführung und die elektro-
nische Kommunikation ist § 110c des Ge-
setzes über Ordnungswidrigkeiten entspre-
chend anzuwenden, jedoch dessen Satz 1  

(2a) u n v e r ä n d e r t  

1. nicht in Verbindung mit dessen Satz 2 
und § 32b der Strafprozessordnung auf  

 

a) die Androhung eines Ordnungs-
geldes nach Absatz 3 Satz 1, 

 

b) die Kostenentscheidung nach Ab-
satz 3 Satz 2 und 

 

c) den Erlass von Zwischenverfügun-
gen; 

 

2. nicht in Verbindung mit den §§ 32d und 
32e Absatz 3 Satz 1 und 2 der Straf-
prozessordnung auf das Verfahren ins-
gesamt sowie 

 

3. einschließlich dessen Sätze 2 und 3 
nicht auf die Beitreibung nach dem 
Justizbeitreibungsgesetz. 

 

Satz 2 gilt entsprechend auch für Verfügun-
gen im Sinne der Absätze 3 und 4, die au-
tomatisiert erlassen werden können. 

 

(3) Den in Absatz 1 Satz 1 und 2 be-
zeichneten Beteiligten ist unter Androhung 
eines Ordnungsgeldes in bestimmter Höhe 
aufzugeben, innerhalb einer Frist von 
sechs Wochen vom Zugang der Androhung 
an ihrer gesetzlichen Verpflichtung nachzu-
kommen oder die Unterlassung mittels Ein-
spruchs gegen die Verfügung zu rechtferti-
gen. Mit der Androhung des Ordnungsgel-
des sind den Beteiligten zugleich die Kos-
ten des Verfahrens aufzuerlegen. Der Ein-
spruch kann auf Einwendungen gegen die 
Entscheidung über die Kosten beschränkt 
werden. Der Einspruch gegen die Andro-
hung des Ordnungsgeldes und gegen die 
Entscheidung über die Kosten hat keine 
aufschiebende Wirkung. Führt der Ein-
spruch zu einer Einstellung des Verfah-
rens, ist zugleich auch die Kostenentschei-
dung nach Satz 2 aufzuheben. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Wenn die Beteiligten nicht spätes-
tens sechs Wochen nach dem Zugang der 
Androhung der gesetzlichen Pflicht ent-
sprochen oder die Unterlassung mittels 
Einspruchs gerechtfertigt haben, ist das 
Ordnungsgeld festzusetzen und zugleich 
die frühere Verfügung unter Androhung ei-
nes erneuten Ordnungsgeldes zu wieder-
holen. Haben die Beteiligten die gesetzli-
che Pflicht erst nach Ablauf der Sechswo-
chenfrist erfüllt, hat das Bundesamt das 
Ordnungsgeld wie folgt herabzusetzen:  

(4) u n v e r ä n d e r t  

1. auf einen Betrag von 500 Euro, wenn 
die Beteiligten von dem Recht einer 
Kleinstkapitalgesellschaft nach § 326 
Absatz 2 Gebrauch gemacht haben; 

 

2. auf einen Betrag von 1 000 Euro, wenn 
es sich um eine kleine Kapitalgesell-
schaft im Sinne des § 267 Absatz 1 
handelt; 

 

3. auf einen Betrag von 2 500 Euro, wenn 
ein höheres Ordnungsgeld angedroht 
worden ist und die Voraussetzungen 
der Nummern 1 und 2 nicht vorliegen, 
oder 

 

4. jeweils auf einen geringeren Betrag, 
wenn die Beteiligten die Sechswochen-
frist nur geringfügig überschritten ha-
ben. 

 

Bei der Herabsetzung sind nur Umstände 
zu berücksichtigen, die vor der Entschei-
dung des Bundesamtes eingetreten sind. 
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(5) Waren die Beteiligten unverschul-
det gehindert, in der Sechswochenfrist 
nach Absatz 4 Einspruch einzulegen oder 
ihrer gesetzlichen Verpflichtung nachzu-
kommen, hat ihnen das Bundesamt auf An-
trag Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand zu gewähren. Das Verschulden ei-
nes Vertreters ist der vertretenen Person 
zuzurechnen. Ein Fehlen des Verschuldens 
wird vermutet, wenn eine Rechtsbehelfsbe-
lehrung unterblieben ist oder fehlerhaft ist. 
Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist bin-
nen zwei Wochen nach Wegfall des Hin-
dernisses schriftlich beim Bundesamt zu 
stellen. Die Tatsachen zur Begründung des 
Antrags sind bei der Antragstellung oder im 
Verfahren über den Antrag glaubhaft zu 
machen. Die versäumte Handlung ist spä-
testens sechs Wochen nach Wegfall des 
Hindernisses nachzuholen. Ist innerhalb ei-
nes Jahres seit dem Ablauf der Sechswo-
chenfrist nach Absatz 4 weder Wiederein-
setzung beantragt noch die versäumte 
Handlung nachgeholt worden, kann Wie-
dereinsetzung nicht mehr gewährt werden. 
Die Wiedereinsetzung ist nicht anfechtbar; 
§ 335a Absatz 3 Satz 4 bleibt unberührt. 
Haben die Beteiligten Wiedereinsetzung 
nicht beantragt oder ist die Ablehnung des 
Wiedereinsetzungsantrags bestandskräftig 
geworden, können sich die Beteiligten mit 
der Beschwerde nicht mehr darauf berufen, 
dass sie unverschuldet gehindert waren, in 
der Sechswochenfrist Einspruch einzule-
gen oder ihrer gesetzlichen Verpflichtung 
nachzukommen. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(5a) (weggefallen) (5a) u n v e r ä n d e r t  
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(6) Liegen dem Bundesamt in einem 
Verfahren nach den Absätzen 1 bis 5 keine 
Anhaltspunkte über die Einstufung einer 
Gesellschaft im Sinne des § 267 Absatz 1 
bis 3 oder des § 267a vor, kann es den in 
Absatz 1 Satz 1 und 2 bezeichneten Betei-
ligten aufgeben, die Bilanzsumme nach Ab-
zug eines auf der Aktivseite ausgewiese-
nen Fehlbetrags (§ 268 Absatz 3), die Um-
satzerlöse (§ 277 Absatz 1) und die durch-
schnittliche Zahl der Arbeitnehmer (§ 267 
Absatz 5) für das betreffende Geschäfts-
jahr und für diejenigen Geschäftsjahre, die 
für die Einstufung erforderlich sind, anzu-
geben. Unterbleiben die Angaben nach 
Satz 1, so wird für das weitere Verfahren 
vermutet, dass die Erleichterungen der §§ 
326 und 327 nicht in Anspruch genommen 
werden können. Die Sätze 1 und 2 gelten 
für den Konzernabschluss und den Kon-
zernlagebericht entsprechend mit der Maß-
gabe, dass an die Stelle der §§ 267, 326 
und 327 der § 293 tritt. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) Das Bundesministerium der Justiz 
kann zur näheren Ausgestaltung der elekt-
ronischen Aktenführung und elektronischen 
Kommunikation nach Absatz 2a in der ab 
dem 1. Januar 2018 geltenden Fassung 
durch Rechtsverordnung, die nicht der Zu-
stimmung des Bundesrates bedarf,  

(7) u n v e r ä n d e r t  

1. die Weiterführung von Akten in Papier-
form gestatten, die bereits vor Einfüh-
rung der elektronischen Aktenführung 
in Papierform angelegt wurden, 

 

2. die organisatorischen und dem Stand 
der Technik entsprechenden techni-
schen Rahmenbedingungen für die 
elektronische Aktenführung einschließ-
lich der einzuhaltenden Anforderungen 
des Datenschutzes, der Datensicher-
heit und der Barrierefreiheit festlegen, 

 

3. die Standards für die Übermittlung 
elektronischer Akten zwischen dem 
Bundesamt und einer anderen Be-
hörde oder einem Gericht näher be-
stimmen, 

 

4. die Standards für die Einsicht in elekt-
ronische Akten vorgeben, 
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5. elektronische Formulare einführen und   

a) bestimmen, dass die in den For-
mularen enthaltenen Angaben 
ganz oder teilweise in strukturier-
ter maschinenlesbarer Form zu 
übermitteln sind, 

 

b) eine Kommunikationsplattform vor-
geben, auf der die Formulare im 
Internet zur Nutzung bereitzustel-
len sind, und 

 

c) bestimmen, dass eine Identifika-
tion des Formularverwenders ab-
weichend von Absatz 2a in Verbin-
dung mit § 110c des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten und § 
32a Absatz 3 der Strafprozessord-
nung durch Nutzung des elektroni-
schen Identitätsnachweises nach 
§ 18 des Personalausweisgeset-
zes, § 12 des eID-Karte-Gesetzes 
oder § 78 Absatz 5 des Aufent-
haltsgesetzes erfolgen kann, 

 

6. Formanforderungen und weitere Ein-
zelheiten für den automatisierten Er-
lass von Entscheidungen festlegen, 

 

7. die Einreichung elektronischer Doku-
mente, abweichend von Absatz 2a in 
Verbindung mit § 110c des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten und § 32a 
der Strafprozessordnung, erst zum 1. 
Januar des Jahres 2019 oder 2020 zu-
lassen und 

 

8. die Weiterführung der Akten in der bis-
herigen elektronischen Form bis zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt vor dem 1. 
Januar 2026 gestatten. 

 

Das Bundesministerium der Justiz kann die 
Ermächtigungen des Satzes 1 durch 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des 
Bundesrates auf das Bundesamt für Justiz 
übertragen. 

 



 - 137 -   

Geltendes Recht Änderungen durch Gesetzentwurf 

§ 336 § 336 

Pflicht zur Aufstellung von Jahresab-
schluß und Lagebericht 

Pflicht zur Aufstellung von Jahresab-
schluß und Lagebericht 

(1) Der Vorstand einer Genossen-
schaft hat den Jahresabschluß (§ 242) um 
einen Anhang zu erweitern, der mit der Bi-
lanz und der Gewinn- und Verlustrechnung 
eine Einheit bildet, sowie einen Lagebericht 
aufzustellen. Der Jahresabschluß und der 
Lagebericht sind in den ersten fünf Mona-
ten des Geschäftsjahrs für das vergangene 
Geschäftsjahr aufzustellen. Ist die Genos-
senschaft kapitalmarktorientiert im Sinne 
des § 264d und begibt sie nicht ausschließ-
lich die von § 327a erfassten Schuldtitel, 
beträgt die Frist nach Satz 2 vier Monate. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Auf den Jahresabschluss und den 
Lagebericht sind, soweit in diesem Ab-
schnitt nichts anderes bestimmt ist, die fol-
genden Vorschriften entsprechend anzu-
wenden:  

(2) Auf den Jahresabschluss und den 
Lagebericht sind, soweit in diesem Ab-
schnitt nichts anderes bestimmt ist, die fol-
genden Vorschriften entsprechend anzu-
wenden:  

1. § 264 Absatz 1 Satz 4 erster Halbsatz 
und Absatz 1a, 2, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. die §§ 265 bis 289e, mit Ausnahme 
von § 277 Absatz 3 Satz 1 und § 285 
Nummer 17, 

2. die §§ 265 bis 289a, mit Ausnahme 
von § 277 Absatz 3 Satz 1 und § 285 
Nummer 17, 

 2a. bei einer Genossenschaft, die groß 
im Sinne des § 267 Absatz 3 Satz 1 
und Absatz 4 bis 5 ist, kapitalmarkt-
orientiert im Sinne des § 264d ist 
und im Jahresdurchschnitt mehr als 
500 Arbeitnehmer beschäftigt, § 
289b Absatz 1, 5 und 6 sowie die §§ 
289c, 289e und 289g, 

3. § 289f Absatz 4 nach Maßgabe des § 
9 Absatz 3 und 4 des Genossen-
schaftsgesetzes. 

3. u n v e r ä n d e r t  
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Sonstige Vorschriften, die durch den Ge-
schäftszweig bedingt sind, bleiben unbe-
rührt. Genossenschaften, die die Merkmale 
für Kleinstkapitalgesellschaften nach § 
267a Absatz 1 erfüllen (Kleinstgenossen-
schaften), dürfen auch die Erleichterungen 
für Kleinstkapitalgesellschaften nach nähe-
rer Maßgabe des § 337 Absatz 4 und § 338 
Absatz 4 anwenden. 

Sonstige Vorschriften, die durch den Ge-
schäftszweig bedingt sind, bleiben unbe-
rührt. Genossenschaften, die die Merkmale 
für Kleinstkapitalgesellschaften nach § 
267a Absatz 1 erfüllen (Kleinstgenossen-
schaften), dürfen auch die Erleichterungen 
für Kleinstkapitalgesellschaften nach nähe-
rer Maßgabe des § 337 Absatz 4 und § 338 
Absatz 4 anwenden. 

(3) § 330 Abs. 1 über den Erlaß von 
Rechtsverordnungen ist entsprechend an-
zuwenden. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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§ 339 § 339 

Offenlegung Offenlegung 
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(1) Der Vorstand hat unverzüglich 
nach der Generalversammlung über den 
Jahresabschluß, jedoch spätestens vor Ab-
lauf des zwölften Monats des dem Ab-
schlussstichtag nachfolgenden Geschäfts-
jahrs, den festgestellten Jahresabschluß, 
den Lagebericht, die Erklärungen nach § 
264 Absatz 2 Satz 3 und § 289 Absatz 1 
Satz 5 und den Bericht des Aufsichtsrats in 
deutscher Sprache der das Unternehmens-
register führenden Stelle elektronisch zur 
Einstellung in das Unternehmensregister 
zu übermitteln. Ist die Erteilung eines Be-
stätigungsvermerks nach § 58 Abs. 2 des 
Genossenschaftsgesetzes oder nach Arti-
kel 10 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 
537/2014 vorgeschrieben, so ist dieser mit 
dem Jahresabschluß zu übermitteln; hat 
der Prüfungsverband die Bestätigung des 
Jahresabschlusses versagt, so muß dies 
auf dem übermittelten Jahresabschluß ver-
merkt und der Vermerk vom Prüfungsver-
band unterschrieben sein. Ist die Prüfung 
des Jahresabschlusses im Zeitpunkt der 
Übermittlung der Unterlagen nach Satz 1 
nicht abgeschlossen, so ist der Bestäti-
gungsvermerk oder der Vermerk über 
seine Versagung unverzüglich nach Ab-
schluß der Prüfung zu übermitteln. Wird 
der Jahresabschluß oder der Lagebericht 
nach der Übermittlung geändert, so ist 
auch die geänderte Fassung zu übermit-
teln. 

(1) Der Vorstand hat unverzüglich 
nach der Generalversammlung über den 
Jahresabschluss, jedoch spätestens vor 
Ablauf des zwölften Monats des dem Ab-
schlussstichtag nachfolgenden Geschäfts-
jahrs, den festgestellten Jahresabschluss, 
den Lagebericht, die Erklärungen nach § 
289h Absatz 1 und 2 und den Bericht des 
Aufsichtsrats in deutscher Sprache der das 
Unternehmensregister führenden Stelle 
elektronisch zur Einstellung in das Unter-
nehmensregister zu übermitteln. Ist die Er-
teilung eines Bestätigungsvermerks nach § 
58 Abs. 2 des Genossenschaftsgesetzes o-
der nach Artikel 10 Absatz 1 der Verord-
nung (EU) Nr. 537/2014 vorgeschrieben, 
so ist dieser mit dem Jahresabschluß zu 
übermitteln; hat der Prüfungsverband die 
Bestätigung des Jahresabschlusses ver-
sagt, so muß dies auf dem übermittelten 
Jahresabschluß vermerkt und der Vermerk 
vom Prüfungsverband unterschrieben sein. 
Ist die Prüfung des Jahresabschlusses im 
Zeitpunkt der Übermittlung der Unterlagen 
nach Satz 1 nicht abgeschlossen, so ist der 
Bestätigungsvermerk oder der Vermerk 
über seine Versagung unverzüglich nach 
Abschluß der Prüfung zu übermitteln. Ist 
die Erteilung eines Prüfungsvermerks 
über den Nachhaltigkeitsbericht nach § 
58 Absatz 2 des Genossenschaftsgeset-
zes vorgeschrieben, so ist dieser mit 
dem Lagebericht zu übermitteln; hat der 
Prüfungsverband die Erteilung eines 
Prüfungsvermerks über den Nachhaltig-
keitsbericht versagt, so ist dem übermit-
telten Lagebericht eine vom Prüfungs-
verband unterschriebene Erklärung dar-
über beizufügen, dass die Erteilung ei-
nes Prüfungsvermerks über den Nach-
haltigkeitsbericht versagt wurde. Ist die 
Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts im 
Zeitpunkt der Übermittlung der Unterla-
gen nach Satz 1 nicht abgeschlossen, 
so ist der Prüfungsvermerk über den 
Nachhaltigkeitsbericht oder die Erklä-
rung über seine Versagung unverzüg-
lich nach Abschluss der Prüfung zu 
übermitteln. Wird der Jahresabschluß o-
der der Lagebericht nach der Übermittlung 
geändert, so ist auch die geänderte Fas-
sung zu übermitteln. 
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(2) § 325 Absatz 2a, 2b, 4 und 6 so-
wie die §§ 326 bis 329 sind entsprechend 
anzuwenden. 

(2) § 325 Absatz 2a, 2b, 4 und 6 so-
wie die §§ 326 bis 328 und § 329 sind ent-
sprechend anzuwenden. 

(3) Die §§ 335 und 335a finden mit 
den Maßgaben entsprechende Anwen-
dung, dass sich das Ordnungsgeldverfah-
ren gegen die Mitglieder des Vorstands der 
Genossenschaft richtet und nur auf Antrag 
des Prüfungsverbandes, dem die Genos-
senschaft angehört, oder eines Mitglieds, 
Gläubigers oder Arbeitnehmers der Genos-
senschaft durchzuführen ist. Das Ord-
nungsgeldverfahren kann auch gegen die 
Genossenschaft durchgeführt werden, für 
die die Mitglieder des Vorstands die in Ab-
satz 1 genannten Pflichten zu erfüllen ha-
ben. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 340a § 340a 

Anzuwendende Vorschriften Anzuwendende Vorschriften 

(1) Kreditinstitute, auch wenn sie nicht 
in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft 
betrieben werden, haben auf ihren Jahres-
abschluß die für große Kapitalgesellschaf-
ten geltenden Vorschriften des Ersten Un-
terabschnitts des Zweiten Abschnitts anzu-
wenden, soweit in den Vorschriften dieses 
Unterabschnitts nichts anderes bestimmt 
ist. Kreditinstitute haben außerdem einen 
Lagebericht nach den für große Kapitalge-
sellschaften geltenden Bestimmungen auf-
zustellen. 

(1) Kreditinstitute, auch wenn sie nicht 
in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft 
betrieben werden, haben auf ihren Jahres-
abschluß die für große Kapitalgesellschaf-
ten geltenden Vorschriften des Ersten Un-
terabschnitts des Zweiten Abschnitts anzu-
wenden, soweit in den Vorschriften dieses 
Unterabschnitts nichts anderes bestimmt 
ist. Kreditinstitute haben außerdem einen 
Lagebericht nach den für große Kapitalge-
sellschaften geltenden Bestimmungen auf-
zustellen, soweit in den Absätzen 5 und 
6 nichts anderes bestimmt ist. 

(1a) Ein Kreditinstitut hat seinen Lage-
bericht um eine nichtfinanzielle Erklärung 
zu erweitern, wenn es in entsprechender 
Anwendung des § 267 Absatz 3 Satz 1 und 
Absatz 4 bis 5 als groß gilt und im Jahres-
durchschnitt mehr als 500 Arbeitnehmer 
beschäftigt. Wenn die nichtfinanzielle Er-
klärung einen besonderen Abschnitt des 
Lageberichts bildet, darf das Kreditinstitut 
auf die an anderer Stelle im Lagebericht 
enthaltenen nichtfinanziellen Angaben ver-
weisen. § 289b Absatz 2 bis 4 und die §§ 
289c bis 289e sind entsprechend anzuwen-
den. 

entfällt 
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(1b) Ein Kreditinstitut, das nach 
Absatz 1 in Verbindung mit § 289f Absatz 1 
eine Erklärung zur Unternehmensführung 
zu erstellen hat, hat darin Angaben nach § 
289f Absatz 2 Nummer 6 aufzunehmen, 
wenn es in entsprechender Anwendung 
des § 267 Absatz 3 Satz 1 und Absatz 4 
bis 5 als groß gilt. Ein Kreditinstitut, das 
eine Genossenschaft ist, hat § 289f Absatz 
4 nach Maßgabe des § 9 Absatz 3 und 4 
des Genossenschaftsgesetzes anzuwen-
den. 

entfällt 

(2) § 264 Absatz 3, §§ 264b, 265 Ab-
satz 6 und 7, §§ 267, 268 Abs. 4 Satz 1, 
Abs. 5 Satz 1 und 2, §§ 276, 277 Abs. 1, 2, 
3 Satz 1, § 284 Absatz 2 Nummer 3, § 285 
Nr. 8 und 12, § 288 sind nicht anzuwenden. 
An Stelle von § 247 Abs. 1, §§ 251, 266, 
268 Absatz 7, §§ 275, 284 Absatz 3, § 285 
Nummer 1, 2, 4, 9 Buchstabe c und Num-
mer 27 sind die durch Rechtsverordnung 
erlassenen Formblätter und anderen Vor-
schriften anzuwenden. § 246 Abs. 2 ist 
nicht anzuwenden, soweit abweichende 
Vorschriften bestehen. § 285 Nummer 31 
ist nicht anzuwenden; unter den Posten 
„außerordentliche Erträge“ und „außeror-
dentliche Aufwendungen“ sind Erträge und 
Aufwendungen auszuweisen, die außer-
halb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 
anfallen. Im Anhang sind diese Posten hin-
sichtlich ihres Betrags und ihrer Art zu er-
läutern, soweit die ausgewiesenen Beträge 
für die Beurteilung der Ertragslage nicht 
von untergeordneter Bedeutung sind. 

(2) § 264 Absatz 3, §§ 264b, 265 Ab-
satz 6 und 7, 268 Abs. 4 Satz 1, Abs. 5 
Satz 1 und 2, 274a, §§ 276, 277 Abs. 1, 2, 
3 Satz 1, § 284 Absatz 2 Nummer 3, § 285 
Nr. 8 und 12, § 288 sind nicht anzuwenden. 
An Stelle von § 247 Abs. 1, §§ 251, 266, 
268 Absatz 7, §§ 275, 284 Absatz 3, § 285 
Nummer 1, 2, 4, 9 Buchstabe c und Num-
mer 27 sind die durch Rechtsverordnung 
erlassenen Formblätter und anderen Vor-
schriften anzuwenden. § 246 Abs. 2 ist 
nicht anzuwenden, soweit abweichende 
Vorschriften bestehen. § 285 Nummer 31 
ist nicht anzuwenden; unter den Posten 
„außerordentliche Erträge“ und „außeror-
dentliche Aufwendungen“ sind Erträge und 
Aufwendungen auszuweisen, die außer-
halb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 
anfallen. Im Anhang sind diese Posten hin-
sichtlich ihres Betrags und ihrer Art zu er-
läutern, soweit die ausgewiesenen Beträge 
für die Beurteilung der Ertragslage nicht 
von untergeordneter Bedeutung sind. Die 
§§ 267 und 267a sind mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass 

 1. die Bilanzsumme sich anstelle der 
in § 267 Absatz 4a Satz 1 aufgeführ-
ten Posten aus denjenigen Posten 
zusammensetzt, die nach dem 
durch Rechtsverordnung erlasse-
nen Formblatt für die Jahresbilanz 
die Posten der Aktivseite der Bilanz 
bilden, und 
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 2. die Umsatzerlöse der Gesamtbetrag 
derjenigen Posten sind, die nach 
den durch Rechtsverordnung erlas-
senen Formblättern für die Gewinn- 
und Verlustrechnung den in Arti-
kel 27 Nummer 1, 3, 4, 6 und 7 oder 
Artikel 28 Buchstabe B Nummer 1 
bis 4 und 7 der Richtlinie 
86/635/EWG genannten Posten ent-
sprechen. 

(3) Sofern Kreditinstitute einer prüferi-
schen Durchsicht zu unterziehende Zwi-
schenabschlüsse zur Ermittlung von Zwi-
schenergebnissen im Sinne des Artikels 26 
Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 
575/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 26. Juni 2013 über Auf-
sichtsanforderungen an Kreditinstitute und 
Wertpapierfirmen und zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 646/2012 (ABl. L 176 
vom 27.6.2013, S. 1) aufstellen, sind auf 
diese die für den Jahresabschluss gelten-
den Rechnungslegungsgrundsätze anzu-
wenden. Die Vorschriften über die Bestel-
lung des Abschlussprüfers sind auf die prü-
ferische Durchsicht entsprechend anzu-
wenden. Die prüferische Durchsicht ist so 
anzulegen, dass bei gewissenhafter Be-
rufsausübung ausgeschlossen werden 
kann, dass der Zwischenabschluss in we-
sentlichen Belangen den anzuwendenden 
Rechnungslegungsgrundsätzen wider-
spricht. Der Abschlussprüfer hat das Er-
gebnis der prüferischen Durchsicht in einer 
Bescheinigung zusammenzufassen. § 320 
und § 323 gelten entsprechend. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Zusätzlich haben Kreditinstitute im 
Anhang zum Jahresabschluß anzugeben:  

(4) u n v e r ä n d e r t  

1. alle Mandate in gesetzlich zu bilden-
den Aufsichtsgremien von großen Ka-
pitalgesellschaften (§ 267 Abs. 3), die 
von gesetzlichen Vertretern oder ande-
ren Mitarbeitern wahrgenommen wer-
den; 

 

2. alle Beteiligungen an großen Kapital-
gesellschaften, die fünf vom Hundert 
der Stimmrechte überschreiten. 
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 (5) § 289 Absatz 3a und die §§ 289b 
bis 289e und 289g sind nur anzuwen-
den, wenn das Kreditinstitut  

 1. groß im Sinne des Absatzes 2 Satz 6 
in Verbindung mit § 267 Absatz 3 
Satz 1 und Absatz 4 bis 5 ist oder 

 2. kapitalmarktorientiert im Sinne des 
§ 264d und kein Kleinstkreditinstitut 
im Sinne des Absatzes 2 Satz 6 in 
Verbindung mit § 267a ist. 

 § 289b Absatz 2 bis 4 ist mit der Maß-
gabe anzuwenden, dass in Fällen, in de-
nen Artikel 10 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 26. Juni 2013 
über Aufsichtsanforderungen an Kredit-
institute und zur Änderung der Verord-
nung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 
27.6.2013, S. 1) Anwendung findet, CRR-
Kreditinstitute im Sinne des § 1 Ab-
satz 3d Satz 1 des Gesetzes über das 
Kreditwesen, die einer Zentralorganisa-
tion ständig zugeordnet sind, welche sie 
unter den in Artikel 10 der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013 festgelegten Bedin-
gungen beaufsichtigt, wie Tochterunter-
nehmen dieser Zentralorganisation be-
handelt werden. Kleine und nicht kom-
plexe Institute im Sinne des Artikels 4 
Absatz 1 Nummer 145 der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013 dürfen den Nachhal-
tigkeitsbericht in entsprechender An-
wendung von § 289d beschränken. 

 (6) Ein Kreditinstitut, das nach Ab-
satz 1 Satz 2 in Verbindung mit § 289f 
Absatz 1 eine Erklärung zur Unterneh-
mensführung zu erstellen hat, hat darin 
Angaben nach § 289f Absatz 2 Num-
mer 6 aufzunehmen, wenn es groß im 
Sinne des Absatzes 2 Satz 6 in Verbin-
dung mit § 267 Absatz 3 Satz 1 und Ab-
satz 4 bis 5 ist. Ein Kreditinstitut, das 
eine Genossenschaft ist, hat § 289f Ab-
satz 4 nach Maßgabe des § 9 Absatz 3 
und 4 des Genossenschaftsgesetzes an-
zuwenden. 
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§ 340i § 340i 

Pflicht zur Aufstellung Pflicht zur Aufstellung 

(1) Kreditinstitute, auch wenn sie nicht 
in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft 
betrieben werden, haben unabhängig von 
ihrer Größe einen Konzernabschluß und ei-
nen Konzernlagebericht nach den Vor-
schriften des Zweiten Unterabschnitts des 
Zweiten Abschnitts über den Konzernab-
schluß und Konzernlagebericht aufzustel-
len, soweit in den Vorschriften dieses Un-
terabschnitts nichts anderes bestimmt ist. 
Zusätzliche Anforderungen auf Grund von 
Vorschriften, die wegen der Rechtsform be-
stehen, bleiben unberührt. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Auf den Konzernabschluß sind, 
soweit seine Eigenart keine Abweichung 
bedingt, die §§ 340a bis 340g über den 
Jahresabschluß und die für die Rechtsform 
und den Geschäftszweig der in den Kon-
zernabschluß einbezogenen Unternehmen 
mit Sitz im Geltungsbereich dieses Geset-
zes geltenden Vorschriften entsprechend 
anzuwenden, soweit sie für große Kapital-
gesellschaften gelten. Die §§ 293, 298 Ab-
satz 1, § 314 Abs. 1 Nr. 1, 3, 6 Buchstabe c 
und Nummer 23 sind nicht anzuwenden. In 
den Fällen des § 315e Abs. 1 finden von 
den in Absatz 1 genannten Vorschriften nur 
die §§ 290 bis 292, 315e Anwendung; die 
Sätze 1 und 2 dieses Absatzes sowie § 
340j sind nicht anzuwenden. Soweit § 315e 
Absatz 1 auf § 314 Absatz 1 Nummer 6 
Buchstabe c verweist, tritt an dessen Stelle 
§ 34 Absatz 2 Nummer 2 in Verbindung mit 
§ 37 der Kreditinstituts-Rechnungslegungs-
verordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 11. Dezember 1998 (BGBl. I 
S. 3658), die zuletzt durch Artikel 8 Absatz 
13 des Gesetzes vom 17. Juli 2015 (BGBl. 
I S. 1245) geändert worden ist, in der je-
weils geltenden Fassung. Im Übrigen findet 
die Kreditinstituts-Rechnungslegungsver-
ordnung in den Fällen des § 315e Absatz 1 
keine Anwendung. 

(2) Auf den Konzernabschluß sind, 
soweit seine Eigenart keine Abweichung 
bedingt, die §§ 340a bis 340g über den 
Jahresabschluß und die für die Rechtsform 
und den Geschäftszweig der in den Kon-
zernabschluß einbezogenen Unternehmen 
mit Sitz im Geltungsbereich dieses Geset-
zes geltenden Vorschriften entsprechend 
anzuwenden, soweit sie für große Kapital-
gesellschaften gelten. Die §§ 293, 298 Ab-
satz 1, § 314 Abs. 1 Nr. 1, 3, 6 Buchstabe c 
und Nummer 23 sind nicht anzuwenden. In 
den Fällen des § 315g Abs. 1 finden von 
den in Absatz 1 genannten Vorschriften nur 
die §§ 290 bis 292, 315g Anwendung; die 
Sätze 1 und 2 dieses Absatzes sowie § 
340j sind nicht anzuwenden. Soweit § 315e 
Absatz 1 auf § 314 Absatz 1 Nummer 6 
Buchstabe c verweist, tritt an dessen Stelle 
§ 34 Absatz 2 Nummer 2 in Verbindung mit 
§ 37 der Kreditinstituts-Rechnungslegungs-
verordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 11. Dezember 1998 (BGBl. I 
S. 3658), die zuletzt durch Artikel 8 Absatz 
13 des Gesetzes vom 17. Juli 2015 (BGBl. 
I S. 1245) geändert worden ist, in der je-
weils geltenden Fassung. Im Übrigen findet 
die Kreditinstituts-Rechnungslegungsver-
ordnung in den Fällen des § 315g Absatz 1 
keine Anwendung. 
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(3) Als Kreditinstitute im Sinne dieses 
Titels gelten auch Mutterunternehmen, de-
ren einziger Zweck darin besteht, Beteili-
gungen an Tochterunternehmen zu erwer-
ben sowie die Verwaltung und Verwertung 
dieser Beteiligungen wahrzunehmen, so-
fern diese Tochterunternehmen aus-
schließlich oder überwiegend Kreditinstitute 
sind. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Sofern Kreditinstitute einer prüferi-
schen Durchsicht zu unterziehende Kon-
zernzwischenabschlüsse zur Ermittlung 
von Konzernzwischenergebnissen im 
Sinne des Artikels 26 Absatz 2 in Verbin-
dung mit Artikel 11 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 aufstellen, sind auf diese die 
für den Konzernabschluss geltenden Rech-
nungslegungsgrundsätze anzuwenden. Die 
Vorschriften über die Bestellung des Ab-
schlussprüfers sind auf die prüferische 
Durchsicht entsprechend anzuwenden. Die 
prüferische Durchsicht ist so anzulegen, 
dass bei gewissenhafter Berufsausübung 
ausgeschlossen werden kann, dass der 
Zwischenabschluss in wesentlichen Belan-
gen den anzuwendenden Rechnungsle-
gungsgrundsätzen widerspricht. Der Ab-
schlussprüfer hat das Ergebnis der prüferi-
schen Durchsicht in einer Bescheinigung 
zusammenzufassen. § 320 und § 323 gel-
ten entsprechend. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Ein Kreditinstitut, das ein Mutter-
unternehmen (§ 290) ist, hat den Konzern-
lagebericht um eine nichtfinanzielle Kon-
zernerklärung zu erweitern, wenn auf die in 
den Konzernabschluss einzubeziehenden 
Unternehmen die folgenden Merkmale zu-
treffen:  

(5) Auf den Konzernlagebericht ist § 
315 Absatz 3a nur anzuwenden, wenn 

1. sie erfüllen die in § 293 Absatz 1 Satz 
1 Nummer 1 oder 2 geregelten Voraus-
setzungen für eine größenabhängige 
Befreiung nicht und 

1. die Voraussetzungen für eine grö-
ßenabhängige Befreiung des Kredit-
instituts von der Pflicht zur Aufstel-
lung eines Konzernlageberichts ge-
mäß § 293 Absatz 1 und 2 nicht vor-
liegen oder 

2. bei ihnen sind insgesamt im Jahres-
durchschnitt mehr als 500 Arbeitneh-
mer beschäftigt. 

2. das Kreditinstitut oder ein in den 
Konzernabschluss einbezogenes 
Tochterunternehmen kapitalmarkto-
rientiert im Sinne des § 264d ist, 
ohne Kleinstunternehmen im Sinne 
des § 267a zu sein. 
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§ 267 Absatz 4 bis 5, § 298 Absatz 2, § 
315b Absatz 2 bis 4 und § 315c sind ent-
sprechend anzuwenden. Wenn die nichtfi-
nanzielle Konzernerklärung einen besonde-
ren Abschnitt des Konzernlageberichts bil-
det, darf das Kreditinstitut auf die an ande-
rer Stelle im Konzernlagebericht enthalte-
nen nichtfinanziellen Angaben verweisen. 

Die §§ 315b, 315c und 315e sind nur an-
zuwenden, wenn bei dem Kreditinstitut 
die Voraussetzungen für eine größenab-
hängige Befreiung von der Pflicht zur 
Aufstellung eines Konzernlageberichts 
gemäß § 293 Absatz 1 und 2 nicht vorlie-
gen. § 315b Absatz 2 bis 4 sind mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass in Fällen, in 
denen Artikel 10 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 Anwendung findet, CRR-
Kreditinstitute im Sinne des § 1 Absatz 
3d Satz 1 des Gesetzes über das Kredit-
wesen, die einer Zentralorganisation 
ständig zugeordnet sind, welche sie un-
ter den in Artikel 10 der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013 festgelegten Bedin-
gungen beaufsichtigt, wie Tochterunter-
nehmen dieser Zentralorganisation be-
handelt werden. 

(6) Ein Kreditinstitut, das nach Absatz 
1 in Verbindung mit § 315d eine Konzern-
erklärung zur Unternehmensführung zu er-
stellen hat, hat darin Angaben nach § 315d 
in Verbindung mit § 289f Absatz 2 Nummer 
6 aufzunehmen, wenn die in den Konzern-
abschluss einzubeziehenden Unternehmen 
die in § 293 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 o-
der 2 geregelten Voraussetzungen für eine 
Befreiung nicht erfüllen. 

(6) Ein Kreditinstitut, das nach Absatz 
1 Satz 1 in Verbindung mit § 315d eine 
Konzernerklärung zur Unternehmensfüh-
rung zu erstellen hat, hat darin Angaben 
nach § 315d in Verbindung mit § 289f Ab-
satz 2 Nummer 6 aufzunehmen, wenn die 
Voraussetzungen für eine größenabhän-
gige Befreiung des Kreditinstituts von 
der Pflicht zur Aufstellung eines Kon-
zernlageberichts gemäß § 293 Absatz 1 
und 2 nicht vorliegen. 
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§ 340k § 340k 

(1) Kreditinstitute haben unabhängig 
von ihrer Größe ihren Jahresabschluß und 
Lagebericht sowie ihren Konzernabschluß 
und Konzernlagebericht unbeschadet der 
Vorschriften der §§ 28 und 29 des Geset-
zes über das Kreditwesen nach den Vor-
schriften des Dritten Unterabschnitts des 
Zweiten Abschnitts über die Prüfung prüfen 
zu lassen; § 319 Absatz 1 Satz 2 ist nicht 
anzuwenden. Die Prüfung ist spätestens 
vor Ablauf des fünften Monats des dem Ab-
schlußstichtag nachfolgenden Geschäfts-
jahrs vorzunehmen. Der Jahresabschluß ist 
nach der Prüfung unverzüglich festzustel-
len. Die Vorschriften des Dritten Unterab-
schnitts des Zweiten Abschnitts sind auf 
Kreditinstitute, die Unternehmen von öffent-
lichem Interesse nach § 316a Satz 2 Num-
mer 1 oder 2 sind, nur insoweit anzuwen-
den, als nicht die Verordnung (EU) Nr. 
537/2014 anzuwenden ist. 

(1) Kreditinstitute haben unabhängig 
von ihrer Größe ihren Jahresabschluß und 
Lagebericht sowie ihren Konzernabschluß 
und Konzernlagebericht unbeschadet der 
Vorschriften der §§ 28 und 29 des Geset-
zes über das Kreditwesen nach den Vor-
schriften des Dritten Unterabschnitts des 
Zweiten Abschnitts über die Prüfung prüfen 
zu lassen; § 319 Absatz 1 Satz 2, auch in 
Verbindung mit § 324e Absatz 1, ist nicht 
anzuwenden. Die Prüfung ist spätestens 
vor Ablauf des fünften Monats des dem Ab-
schlußstichtag nachfolgenden Geschäfts-
jahrs vorzunehmen. Der Jahresabschluß ist 
nach der Prüfung unverzüglich festzustel-
len. Die Vorschriften des Dritten Unterab-
schnitts des Zweiten Abschnitts sind auf 
Kreditinstitute, die Unternehmen von öffent-
lichem Interesse nach § 316a Satz 2 Num-
mer 1 oder 2 sind, nur insoweit anzuwen-
den, als nicht die Verordnung (EU) Nr. 
537/2014 anzuwenden ist. 
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(2) Ist das Kreditinstitut eine Genos-
senschaft oder ein rechtsfähiger wirtschaft-
licher Verein, so ist die Prüfung abwei-
chend von § 319 Abs. 1 Satz 1 von dem 
Prüfungsverband durchzuführen, dem das 
Kreditinstitut als Mitglied angehört, sofern 
mehr als die Hälfte der geschäftsführenden 
Mitglieder des Vorstands dieses Prüfungs-
verbands Wirtschaftsprüfer sind. Hat der 
Prüfungsverband nur zwei Vorstandsmit-
glieder, so muß einer von ihnen Wirt-
schaftsprüfer sein. § 319 Abs. 2 und 3 ist 
auf die gesetzlichen Vertreter des Prü-
fungsverbandes und auf alle vom Prü-
fungsverband beschäftigten Personen, die 
das Ergebnis der Prüfung beeinflussen 
können, entsprechend anzuwenden; § 319 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 ist auf Mitglieder des 
Aufsichtsorgans des Prüfungsverbandes 
nicht anzuwenden, sofern sichergestellt ist, 
dass der Abschlussprüfer die Prüfung un-
abhängig von den Weisungen durch das 
Aufsichtsorgan durchführen kann. § 319 
Absatz 1 Satz 3 und 4 gilt entsprechend mit 
der Maßgabe, dass der Prüfungsverband 
über einen Auszug hinsichtlich seiner Ein-
tragung nach § 40a der Wirtschaftsprüfer-
ordnung verfügen muss, bei erstmaliger 
Durchführung einer Prüfung nach Absatz 1 
Satz 1 spätestens sechs Wochen nach de-
ren Beginn. Ist das Mutterunternehmen 
eine Genossenschaft, so ist der Prüfungs-
verband, dem die Genossenschaft ange-
hört, unter den Voraussetzungen der Sätze 
1 bis 4 auch Abschlußprüfer des Konzern-
abschlusses und des Konzernlageberichts. 

(2) Ist das Kreditinstitut eine Genos-
senschaft oder ein rechtsfähiger wirtschaft-
licher Verein, so ist die Prüfung abwei-
chend von § 319 Absatz 1 Satz 1 und § 
324e Absatz 1 von dem Prüfungsverband 
durchzuführen, dem das Kreditinstitut als 
Mitglied angehört, sofern mehr als die 
Hälfte der geschäftsführenden Mitglieder 
des Vorstands dieses Prüfungsverbands 
Wirtschaftsprüfer sind. Hat der Prüfungs-
verband nur zwei Vorstandsmitglieder, so 
muß einer von ihnen Wirtschaftsprüfer 
sein. § 319 Abs. 2 und 3 ist auf die gesetz-
lichen Vertreter des Prüfungsverbandes 
und auf alle vom Prüfungsverband be-
schäftigten Personen, die das Ergebnis der 
Prüfung beeinflussen können, entspre-
chend anzuwenden; § 319 Abs. 3 Satz 1 
Nr. 2 ist auf Mitglieder des Aufsichtsorgans 
des Prüfungsverbandes nicht anzuwenden, 
sofern sichergestellt ist, dass der Prüfer 
die Prüfung unabhängig von den Weisun-
gen durch das Aufsichtsorgan durchführen 
kann. § 319 Absatz 1 Satz 3 und 4, auch 
in Verbindung mit § 324e Absatz 1, gilt 
entsprechend mit der Maßgabe, dass der 
Prüfungsverband über einen Auszug hin-
sichtlich seiner Eintragung nach § 40a der 
Wirtschaftsprüferordnung verfügen muss, 
bei erstmaliger Durchführung einer Prüfung 
nach Absatz 1 Satz 1 spätestens sechs 
Wochen nach deren Beginn. Ist das Mutter-
unternehmen eine Genossenschaft, so ist 
der Prüfungsverband, dem die Genossen-
schaft angehört, unter den Voraussetzun-
gen der Sätze 1 bis 4 auch Prüfer des 
Konzernabschlusses und des Konzernlage-
berichts. 
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(2a) Bei der Prüfung des Jahres-
abschlusses der in Absatz 2 bezeichneten 
Kreditinstitute durch einen Prüfungsver-
band darf der gesetzlich vorgeschriebene 
Bestätigungsvermerk nur von Wirtschafts-
prüfern unterzeichnet werden. Die im Prü-
fungsverband tätigen Wirtschaftsprüfer ha-
ben ihre Prüfungstätigkeit unabhängig, ge-
wissenhaft, verschwiegen und eigenverant-
wortlich auszuüben. Sie haben sich insbe-
sondere bei der Erstattung von Prüfungs-
berichten unparteiisch zu verhalten. Wei-
sungen dürfen ihnen hinsichtlich ihrer Prü-
fungstätigkeit von Personen, die nicht Wirt-
schaftsprüfer sind, nicht erteilt werden. Die 
Zahl der im Verband tätigen Wirtschafts-
prüfer muss so bemessen sein, dass die 
den Bestätigungsvermerk unterschreiben-
den Wirtschaftsprüfer die Prüfung verant-
wortlich durchführen können. 

(2a) Bei der Prüfung der in Ab-
satz 2 bezeichneten Kreditinstitute durch 
einen Prüfungsverband darf der gesetzlich 
vorgeschriebene Bestätigungsvermerk und 
der gesetzlich vorgeschriebene Prü-
fungsvermerk über den Nachhaltigkeits-
bericht nur von Wirtschaftsprüfern unter-
zeichnet werden. Die im Prüfungsverband 
tätigen Wirtschaftsprüfer haben ihre Prü-
fungstätigkeit unabhängig, gewissenhaft, 
verschwiegen und eigenverantwortlich aus-
zuüben. Sie haben sich insbesondere bei 
der Erstattung von Abschlussprüfungs-
berichten und Berichten über die Prü-
fung des Nachhaltigkeitsberichts unpar-
teiisch zu verhalten. Weisungen dürfen 
ihnen hinsichtlich ihrer Prüfungstätigkeit 
von Personen, die nicht Wirtschaftsprüfer 
sind, nicht erteilt werden. Die Zahl der im 
Verband tätigen Wirtschaftsprüfer muss so 
bemessen sein, dass die den Bestäti-
gungsvermerk und den Prüfungsvermerk 
über den Nachhaltigkeitsbericht unter-
schreibenden Wirtschaftsprüfer die Prüfung 
verantwortlich durchführen können. 
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(3) Ist das Kreditinstitut eine Spar-
kasse, so dürfen die nach Absatz 1 vorge-
schriebenen Prüfungen abweichend von § 
319 Abs. 1 Satz 1 von der Prüfungsstelle 
eines Sparkassen- und Giroverbands 
durchgeführt werden. Die Prüfung darf von 
der Prüfungsstelle jedoch nur durchgeführt 
werden, wenn der Leiter der Prüfungsstelle 
die Voraussetzungen des § 319 Abs. 1 
Satz 1 und 2 erfüllt; § 319 Absatz 2, 3 und 
5 sowie Artikel 5 Absatz 1, 4 Unterabsatz 1 
und Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 
537/2014 sind auf alle vom Sparkassen- 
und Giroverband beschäftigten Personen, 
die das Ergebnis der Prüfung beeinflussen 
können, entsprechend anzuwenden. Auf 
die Prüfungsstellen findet Artikel 5 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 537/2014 keine Anwen-
dung. Außerdem muß sichergestellt sein, 
daß der Abschlußprüfer die Prüfung unab-
hängig von den Weisungen der Organe 
des Sparkassen- und Giroverbands durch-
führen kann. Soweit das Landesrecht 
nichts anderes vorsieht, findet § 319 Ab-
satz 1 Satz 3 und 4 mit der Maßgabe An-
wendung, dass die Prüfungsstelle über ei-
nen Auszug hinsichtlich ihrer Eintragung 
nach § 40a der Wirtschaftsprüferordnung 
verfügen muss, bei erstmaliger Durchfüh-
rung einer Prüfung nach Absatz 1 Satz 1 
spätestens sechs Wochen nach deren Be-
ginn. 

(3) Ist das Kreditinstitut eine Spar-
kasse, so dürfen die nach Absatz 1 vorge-
schriebenen Prüfungen abweichend von § 
319 Absatz 1 Satz 1 und § 324e Absatz 1 
von der Prüfungsstelle eines Sparkassen- 
und Giroverbands durchgeführt werden. 
Die Prüfung darf von der Prüfungsstelle je-
doch nur durchgeführt werden, wenn der 
Leiter der Prüfungsstelle die Voraussetzun-
gen des § 319 Abs. 1 Satz 1 und 2 erfüllt; § 
319 Absatz 2, 3 und 5 sowie Artikel 5 Ab-
satz 1, 4 Unterabsatz 1 und Absatz 5 der 
Verordnung (EU) Nr. 537/2014 sind auf alle 
vom Sparkassen- und Giroverband be-
schäftigten Personen, die das Ergebnis der 
Prüfung beeinflussen können, entspre-
chend anzuwenden. Auf die Prüfungsstel-
len findet Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 
537/2014 keine Anwendung. Außerdem 
muß sichergestellt sein, daß der Prüfer die 
Prüfung unabhängig von den Weisungen 
der Organe des Sparkassen- und Girover-
bands durchführen kann. Soweit das Lan-
desrecht nichts anderes vorsieht, findet § 
319 Absatz 1 Satz 3 und 4, auch in Ver-
bindung mit § 324e Absatz 1, mit der 
Maßgabe Anwendung, dass die Prüfungs-
stelle über einen Auszug hinsichtlich ihrer 
Eintragung nach § 40a der Wirtschaftsprü-
ferordnung verfügen muss, bei erstmaliger 
Durchführung einer Prüfung nach Absatz 1 
Satz 1 spätestens sechs Wochen nach de-
ren Beginn. 

(4) Ist das Kreditinstitut eine Spar-
kasse, finden Artikel 4 Absatz 3 Unterab-
satz 2 sowie die Artikel 16, 17 und 19 der 
Verordnung (EU) Nr. 537/2014 keine An-
wendung. Artikel 4 Absatz 3 Unterabsatz 1 
sowie Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe g der 
Verordnung (EU) Nr. 537/2014 finden auf 
alle vom Sparkassen- und Giroverband be-
schäftigten Personen, die das Ergebnis der 
Prüfung beeinflussen können, entspre-
chende Anwendung. Auf die Prüfungsstel-
len finden Artikel 4 Absatz 2 und 3 Unter-
absatz 1 sowie Artikel 10 Absatz 2 Buch-
stabe g der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 
keine Anwendung. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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(5) Kreditinstitute, die Unternehmen 
von öffentlichem Interesse nach § 316a 
Satz 2 Nummer 1 oder 2 sind und keinen 
Aufsichts- oder Verwaltungsrat haben, der 
die Voraussetzungen des § 100 Absatz 5 
des Aktiengesetzes erfüllen muss, haben § 
324 anzuwenden, auch wenn sie nicht in 
der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft o-
der einer Personenhandelsgesellschaft im 
Sinne des § 264a Absatz 1 betrieben wer-
den. Dies gilt für Sparkassen im Sinn des 
Absatzes 3 sowie sonstige landesrechtliche 
öffentlich-rechtliche Kreditinstitute nur, so-
weit das Landesrecht nichts anderes vor-
sieht. § 36 Absatz 4 und § 53 Absatz 3 des 
Genossenschaftsgesetzes bleiben unbe-
rührt. § 324 Absatz 3 Satz 1 ist nicht an-
wendbar auf Kreditinstitute in der Rechts-
form der Genossenschaft, auf Sparkassen 
und auf sonstige landesrechtliche öffent-
lich-rechtliche Kreditinstitute. 

(5) Kreditinstitute, die Unternehmen 
von öffentlichem Interesse nach § 316a 
Satz 2 Nummer 1 oder 2 sind und keinen 
Aufsichts- oder Verwaltungsrat haben, der 
die Voraussetzungen des § 100 Absatz 5 
des Aktiengesetzes erfüllen muss, haben § 
324m anzuwenden, auch wenn sie nicht in 
der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft o-
der einer Personenhandelsgesellschaft im 
Sinne des § 264a Absatz 1 betrieben wer-
den. Dies gilt für Sparkassen im Sinn des 
Absatzes 3 sowie sonstige landesrechtliche 
öffentlich-rechtliche Kreditinstitute nur, so-
weit das Landesrecht nichts anderes vor-
sieht. § 36 Absatz 4 und § 53 Absatz 3 des 
Genossenschaftsgesetzes bleiben unbe-
rührt. § 324m Absatz 3 Satz 1 ist nicht an-
wendbar auf Kreditinstitute in der Rechts-
form der Genossenschaft, auf Sparkassen 
und auf sonstige landesrechtliche öffent-
lich-rechtliche Kreditinstitute. 

§ 340l § 340l 

(1) Kreditinstitute haben den Jahres-
abschluß und den Lagebericht sowie den 
Konzernabschluß und den Konzernlagebe-
richt und die anderen in § 325 bezeichne-
ten Unterlagen, sofern sie zu erstellen sind, 
in deutscher Sprache nach § 325 Absatz 1 
Satz 2 und Absatz 1a bis 5 sowie den §§ 
327a und 328 offenzulegen; § 329 Absatz 
1, 2 und 4 ist entsprechend anzuwenden. 
Kreditinstitute, die nicht Zweigniederlassun-
gen sind, haben die in Satz 1 bezeichneten 
Unterlagen außerdem in jedem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Gemein-
schaft und in jedem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum offenzulegen, in dem sie 
eine Zweigniederlassung errichtet haben. 
Die Offenlegung nach Satz 2 richtet sich 
nach dem Recht des jeweiligen Mitglied-
staats oder Vertragsstaats. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Zweigniederlassungen im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes von Unter-
nehmen mit Sitz in einem anderen Staat 
haben die in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten 
Unterlagen ihrer Hauptniederlassung, die 
nach deren Recht aufgestellt und geprüft 
worden sind, nach § 325 Absatz 1 Satz 2 
und Absatz 1a bis 5 sowie den §§ 327a 
und 328 offenzulegen; § 329 ist entspre-
chend anzuwenden. Unternehmen mit Sitz 
in einem Drittstaat im Sinn des § 3 Abs. 1 
Satz 1 der Wirtschaftsprüferordnung, deren 
Wertpapiere im Sinn des § 2 Absatz 1 des 
Wertpapierhandelsgesetzes an einer inlän-
dischen Börse zum Handel am regulierten 
Markt zugelassen sind, haben zudem eine 
Bescheinigung der Wirtschaftsprüferkam-
mer gemäß § 134 Abs. 2a der Wirtschafts-
prüferordnung über die Eintragung des Ab-
schlussprüfers oder eine Bestätigung der 
Wirtschaftsprüferkammer gemäß § 134 
Abs. 4 Satz 8 der Wirtschaftsprüferordnung 
über die Befreiung von der Eintragungsver-
pflichtung offenzulegen. Satz 2 ist nicht an-
zuwenden, soweit ausschließlich Schuldti-
tel im Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 3 
des Wertpapierhandelsgesetzes  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. mit einer Mindeststückelung zu je 
100 000 Euro oder einem entsprechen-
den Betrag anderer Währung an einer 
inländischen Börse zum Handel am re-
gulierten Markt zugelassen sind oder 

 

2. mit einer Mindeststückelung zu je 
50 000 Euro oder einem entsprechen-
den Betrag anderer Währung an einer 
inländischen Börse zum Handel am re-
gulierten Markt zugelassen sind und 
diese Schuldtitel vor dem 31. Dezem-
ber 2010 begeben worden sind. 
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Zweigniederlassungen im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes von Unternehmen mit Sitz 
in einem Staat, der nicht Mitglied der Euro-
päischen Gemeinschaft und auch nicht 
Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum ist, brau-
chen auf ihre eigene Geschäftstätigkeit be-
zogene gesonderte Rechnungslegungsun-
terlagen nach Absatz 1 Satz 1 nicht offen-
zulegen, sofern die nach den Sätzen 1 und 
2 offenzulegenden Unterlagen nach einem 
an die Richtlinie 86/635/EWG angepaßten 
Recht aufgestellt und geprüft worden oder 
den nach einem dieser Rechte aufgestell-
ten Unterlagen gleichwertig sind. Die Un-
terlagen sind in deutscher Sprache zu 
übermitteln. Soweit dies nicht die Amts-
sprache am Sitz der Hauptniederlassung 
ist, können die Unterlagen der Hauptnie-
derlassung auch  

 

1. in englischer Sprache oder  

2. in einer von dem Register der Haupt-
niederlassung beglaubigten Abschrift 
oder, 

 

3. wenn eine dem Register vergleichbare 
Einrichtung nicht vorhanden oder diese 
nicht zur Beglaubigung befugt ist, in ei-
ner von einem Wirtschaftsprüfer be-
scheinigten Abschrift, verbunden mit 
der Erklärung, dass entweder eine 
dem Register vergleichbare Einrich-
tung nicht vorhanden oder diese nicht 
zur Beglaubigung befugt ist, 

 

übermittelt werden; von der Beglaubigung 
des Registers ist eine beglaubigte Überset-
zung in deutscher Sprache zu übermitteln. 

 

(3) § 339 ist auf Kreditinstitute, die 
Genossenschaften sind, nicht anzuwen-
den. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Macht ein Kreditinstitut von dem 
Wahlrecht nach § 325 Absatz 2a Satz 1 
Gebrauch, sind § 325 Absatz 2a Satz 3 
und 5 mit folgenden Maßgaben anzuwen-
den:  

(4) Macht ein Kreditinstitut von dem 
Wahlrecht nach § 325 Absatz 2a Satz 1 
Gebrauch, sind § 325 Absatz 2a Satz 3, 5 
und 6 mit folgenden Maßgaben anzuwen-
den:  
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1. Die in § 325 Abs. 2a Satz 3 genannten 
Vorschriften des Ersten Unterab-
schnitts des Zweiten Abschnitts des 
Dritten Buchs sind auch auf Kreditinsti-
tute anzuwenden, die nicht in der 
Rechtsform einer Kapitalgesellschaft 
betrieben werden. 

1. Die in § 325 Abs. 2a Satz 3 und 5 ge-
nannten Vorschriften des Ersten Unter-
abschnitts des Zweiten Abschnitts des 
Dritten Buchs sind auch auf Kreditinsti-
tute anzuwenden, die nicht in der 
Rechtsform einer Kapitalgesellschaft 
betrieben werden. 

2. § 285 Nummer 8 Buchstabe b findet 
keine Anwendung; der Personalauf-
wand des Geschäftsjahrs ist jedoch im 
Anhang zum Einzelabschluss nach § 
325 Absatz 2a gemäß der Gliederung 
nach Formblatt 3 im Posten Allge-
meine Verwaltungsaufwendungen Un-
terposten Buchstabe a Personalauf-
wand der Kreditinstituts-Rechnungsle-
gungsverordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 11. Dezember 
1998 (BGBl. I S. 3658) in der jeweils 
geltenden Fassung anzugeben, sofern 
diese Angaben nicht gesondert in der 
Gewinn- und Verlustrechnung erschei-
nen. 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. An Stelle des § 285 Nr. 9 Buchstabe c 
gilt § 34 Abs. 2 Nr. 2 der Kreditinstituts-
Rechnungslegungsverordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
11. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3658) 
in der jeweils geltenden Fassung. 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. Für den Anhang gilt zusätzlich die Vor-
schrift des § 340a Abs. 4. 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. Im Übrigen finden die Bestimmungen 
des Zweiten bis Vierten Titels dieses 
Unterabschnitts sowie der Kreditinsti-
tuts-Rechnungslegungsverordnung 
keine Anwendung. 

5. u n v e r ä n d e r t  
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§ 340m § 340m 

Strafvorschriften Strafvorschriften 

(1) Die Strafvorschriften der §§ 331 
bis 333 sind auch auf nicht in der Rechts-
form einer Kapitalgesellschaft betriebene 
Kreditinstitute, auf Finanzdienstleistungsin-
stitute im Sinne des § 340 Absatz 4, auf 
Wertpapierinstitute im Sinne des § 340 Ab-
satz 4a Satz 1 sowie auf Institute im Sinne 
des § 340 Absatz 5 anzuwenden. § 331 ist 
darüber hinaus auch anzuwenden auf die 
Verletzung von Pflichten durch  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. den Geschäftsleiter (§ 1 Absatz 2 des 
Kreditwesengesetzes) eines nicht in 
der Rechtsform der Kapitalgesellschaft 
betriebenen Kreditinstituts oder Fi-
nanzdienstleistungsinstituts im Sinne 
des § 340 Absatz 4 Satz 1, 

 

1a. den Geschäftsleiter (§ 2 Absatz 36 des 
Wertpapierinstitutsgesetzes) eines 
nicht in der Rechtsform der Kapitalge-
sellschaft betriebenen Wertpapierinsti-
tuts im Sinne des § 340 Absatz 4a 
Satz 1, 

 

2. den Geschäftsleiter (§ 1 Absatz 8 Satz 
1 und 2 des Zahlungsdiensteaufsichts-
gesetzes) eines nicht in der Rechts-
form der Kapitalgesellschaft betriebe-
nen Instituts im Sinne des § 340 Ab-
satz 5, 

 

3. den Inhaber eines in der Rechtsform 
des Einzelkaufmanns betriebenen Fi-
nanzdienstleistungsinstituts im Sinne 
des § 340 Absatz 4 Satz 1 oder Wert-
papierinstituts im Sinne des § 340 Ab-
satz 4a Satz 1 und 

 

4. den Geschäftsleiter im Sinne des § 53 
Absatz 2 Nummer 1 des Kreditwesen-
gesetzes. 
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(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 
als Mitglied eines nach § 340k Absatz 5 
Satz 1 in Verbindung mit § 324 Absatz 1 
Satz 1 eingerichteten Prüfungsausschus-
ses eines Kreditinstituts im Sinne des § 
340 Absatz 1 Satz 1, eines Finanzdienst-
leistungsinstituts im Sinne des § 340 Ab-
satz 4 Satz 1, eines Wertpapierinstituts im 
Sinne des § 340 Absatz 4a Satz 1 oder ei-
nes Instituts im Sinne des § 1 Absatz 3 des 
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes  

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 
als Mitglied eines nach § 340k Absatz 5 
Satz 1 in Verbindung mit § 324m Absatz 1 
Satz 1 eingerichteten Prüfungsausschus-
ses eines Kreditinstituts im Sinne des § 
340 Absatz 1 Satz 1, eines Finanzdienst-
leistungsinstituts im Sinne des § 340 Ab-
satz 4 Satz 1, eines Wertpapierinstituts im 
Sinne des § 340 Absatz 4a Satz 1 oder ei-
nes Instituts im Sinne des § 1 Absatz 3 des 
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes  

1. eine in § 340n Absatz 2a bezeichnete 
Handlung begeht und dafür einen Ver-
mögensvorteil erhält oder sich verspre-
chen lässt oder 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. eine in § 340n Absatz 2a bezeichnete 
Handlung beharrlich wiederholt. 

2. u n v e r ä n d e r t  

(3) § 335c Absatz 2 gilt in den Fällen 
des Absatzes 1 Satz 1 in Verbindung mit § 
332 oder § 333 und des Absatzes 2 ent-
sprechend. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 340n § 340n 

Bußgeldvorschriften Bußgeldvorschriften; Verordnungser-
mächtigung 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als 
Geschäftsleiter im Sinne des § 1 Absatz 2 
oder des § 53 Absatz 2 Nummer 1 des Kre-
ditwesengesetzes eines Kreditinstituts oder 
Finanzdienstleistungsinstituts im Sinne des 
§ 340 Absatz 4 Satz 1 oder als Geschäfts-
leiter im Sinne des § 2 Absatz 36 des Wert-
papierinstitutsgesetzes eines Wertpapierin-
stituts im Sinne des § 340 Absatz 4a Satz 1 
oder als Geschäftsleiter im Sinne des § 1 
Absatz 8 Satz 1 und 2 des Zahlungs-
diensteaufsichtsgesetzes eines Instituts im 
Sinne des § 1 Absatz 3 des Zahlungs-
diensteaufsichtsgesetzes oder als Inhaber 
eines in der Rechtsform des Einzelkauf-
manns betriebenen Finanzdienstleistungs-
instituts im Sinne des § 340 Absatz 4 Satz 
1 oder Wertpapierinstituts im Sinne des § 
340 Absatz 4a Satz 1 oder als Mitglied des 
Aufsichtsrats eines der vorgenannten Un-
ternehmen  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als 
Geschäftsleiter im Sinne des § 1 Absatz 2 
oder des § 53 Absatz 2 Nummer 1 des Kre-
ditwesengesetzes eines Kreditinstituts oder 
Finanzdienstleistungsinstituts im Sinne des 
§ 340 Absatz 4 Satz 1 oder als Geschäfts-
leiter im Sinne des § 2 Absatz 36 des Wert-
papierinstitutsgesetzes eines Wertpapierin-
stituts im Sinne des § 340 Absatz 4a Satz 1 
oder als Geschäftsleiter im Sinne des § 1 
Absatz 8 Satz 1 und 2 des Zahlungs-
diensteaufsichtsgesetzes eines Instituts im 
Sinne des § 1 Absatz 3 des Zahlungs-
diensteaufsichtsgesetzes oder als Inhaber 
eines in der Rechtsform des Einzelkauf-
manns betriebenen Finanzdienstleistungs-
instituts im Sinne des § 340 Absatz 4 Satz 
1 oder Wertpapierinstituts im Sinne des § 
340 Absatz 4a Satz 1 oder als Mitglied des 
Aufsichtsrats eines der vorgenannten Un-
ternehmen  
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1. bei der Aufstellung oder Feststellung 
des Jahresabschlusses oder bei der 
Aufstellung des Zwischenabschlusses 
gemäß § 340a Abs. 3 einer Vorschrift 

1. u n v e r ä n d e r t  

a) des § 243 Abs. 1 oder 2, der §§ 
244, 245, 246 Abs. 1 oder 2, die-
ser in Verbindung mit § 340a Abs. 
2 Satz 3, des § 246 Abs. 3 Satz 1, 
des § 247 Abs. 2 oder 3, der §§ 
248, 249 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 
2, des § 250 Abs. 1 oder Abs. 2, 
des § 264 Absatz 1a oder Absatz 
2, des § 340b Abs. 4 oder 5 oder 
des § 340c Abs. 1 über Form oder 
Inhalt, 

 

b) des § 253 Abs. 1 Satz 1, 2, 3 oder 
4, Abs. 2 Satz 1, auch in Verbin-
dung mit Satz 2, Absatz 3 Satz 1, 
2, 3, 4 oder Satz 5, Abs. 4 oder 5, 
der §§ 254, 256a, 340e Abs. 1 
Satz 1 oder 2, Abs. 3 Satz 1, 2, 3 
oder 4 Halbsatz 2, Abs. 4 Satz 1 
oder 2, des § 340f Abs. 1 Satz 2 o-
der des § 340g Abs. 2 über die 
Bewertung, 

 

c) des § 265 Abs. 2, 3 oder 4, des § 
268 Abs. 3 oder 6, der §§ 272, 274 
oder des § 277 Abs. 3 Satz 2 über 
die Gliederung, 

 

d) des § 284 Absatz 1, 2 Nummer 1, 
2 oder Nummer 4, Absatz 3 oder 
des § 285 Nummer 3, 3a, 7, 9 
Buchstabe a oder Buchstabe b, 
Nummer 10 bis 11b, 13 bis 15a, 
16 bis 26, 28 bis 33 oder Nummer 
34 über die im Anhang zu ma-
chenden Angaben, 

 

2. bei der Aufstellung des Konzernab-
schlusses oder des Konzernzwischen-
abschlusses gemäß § 340i Abs. 4 ei-
ner Vorschrift 

2. u n v e r ä n d e r t  

a) des § 294 Abs. 1 über den Konso-
lidierungskreis, 
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b) des § 297 Absatz 1a, 2 oder Ab-
satz 3 oder des § 340i Abs. 2 Satz 
1 in Verbindung mit einer der in 
Nummer 1 Buchstabe a bezeich-
neten Vorschriften über Form oder 
Inhalt, 

 

c) des § 300 über die Konsolidie-
rungsgrundsätze oder das Voll-
ständigkeitsgebot, 

 

d) des § 308 Abs. 1 Satz 1 in Verbin-
dung mit den in Nummer 1 Buch-
stabe b bezeichneten Vorschriften, 
des § 308 Abs. 2 oder des § 308a 
über die Bewertung, 

 

e) des § 311 Abs. 1 Satz 1 in Verbin-
dung mit § 312 über die Behand-
lung assoziierter Unternehmen o-
der 

 

f) des § 308 Abs. 1 Satz 3, des § 
313 oder des § 314 über die im 
Konzernanhang zu machenden 
Angaben, 

 

3. bei der Aufstellung des Lageberichts o-
der der Erstellung eines gesonderten 
nichtfinanziellen Berichts einer Vor-
schrift des § 289 oder des § 289a, des 
§ 289f, auch in Verbindung mit § 340a 
Absatz 1b, oder des § 340a Absatz 1a, 
auch in Verbindung mit § 289b Absatz 
2 oder 3 oder mit den §§ 289c, 289d o-
der § 289e Absatz 2, über den Inhalt 
des Lageberichts oder des gesonder-
ten nichtfinanziellen Berichts, 

3. bei der Aufstellung des Lageberichts 
einer Vorschrift des 

 a) § 289 Absatz 1, Absatz 2, Ab-
satz 3 Satz 1, Absatz 3a oder 
Absatz 4, 

 b) § 289a Satz 1 oder Satz 3, 

 c) § 289b Absatz 1, 

 d) § 289c Absatz 1 Satz 1 oder Ab-
satz 3 Satz 1, 

 e) § 289d Absatz 1 Satz 2, 

 f) § 289e Absatz 2, 
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 g) § 289f Absatz 1 Satz 1 oder Ab-
satz 2, jeweils auch in Verbin-
dung mit § 289f Absatz 3, 

 h) § 289f Absatz 1 Satz 3, auch in 
Verbindung mit § 289f Absatz 3 
oder Absatz 4 Satz 2 

 i) § 289f Absatz 4 Satz 1 oder Ab-
satz 5 Satz 1 oder 

 j) § 289g Satz 1 Nummer 1 in Ver-
bindung mit Artikel 3 der Dele-
gierten Verordnung (EU) 
2019/815 der Kommission vom 
17. Dezember 2018 zur Ergän-
zung der Richtlinie 2004/109/EG 
des Europäischen Parlaments 
und des Rates im Hinblick auf 
technische Regulierungsstan-
dards für die Spezifikation eines 
einheitlichen elektronischen Be-
richtsformats (ABl. L 143 vom 
29.5.2019, S. 1; L 145 vom 
4.6.2019, S. 85), die zuletzt 
durch die Delegierte Verord-
nung (EU) 2022/255 (ABl. L 339 
vom 30.12.2022, S. 1) geändert 
worden ist, 

 jeweils auch in Verbindung mit § 340a 
Absatz 1 Satz 2, über den Inhalt oder 
das Format des Lageberichts, 

4. bei der Aufstellung des Konzernlage-
berichts oder der Erstellung eines ge-
sonderten nichtfinanziellen Konzernbe-
richts einer Vorschrift des § 315 oder 
des § 315a, des § 315d, auch in Ver-
bindung mit § 340i Absatz 6, oder des 
§ 340i Absatz 5, auch in Verbindung 
mit § 315b Absatz 2 oder 3 oder § 
315c, über den Inhalt des Konzernla-
geberichts oder des gesonderten nicht-
finanziellen Konzernberichts, 

4. bei der Aufstellung des Konzernlage-
berichts einer Vorschrift des 

 a) § 315 Absatz 1, Absatz 2, Ab-
satz 3 Satz 1, Absatz 3a oder 
Absatz 4, 

 b) § 315a Satz 1 oder Satz 3, 

 c) § 315b Absatz 1 Satz 1, 
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 d) § 315c Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 oder Nummer 4, jeweils in 
Verbindung mit § 289c Absatz 1 
Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1 oder 
§ 289e Absatz 2, 

 e) § 315c Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 3, 

 f) § 315d Satz 1 oder Satz 2 in Ver-
bindung mit § 289f Absatz 1 
Satz 3, Absatz 2 oder Absatz 5 
Satz 1 oder 

 g) § 315e Satz 1 Nummer 1 in Ver-
bindung mit Artikel 3 der Dele-
gierten Verordnung (EU) 
2019/815 der Kommission vom 
17. Dezember 2018 zur Ergän-
zung der Richtlinie 2004/109/EG 
des Europäischen Parlaments 
und des Rates im Hinblick auf 
technische Regulierungsstan-
dards für die Spezifikation eines 
einheitlichen elektronischen Be-
richtsformats (ABl. L 143 vom 
29.5.2019, S. 1; L 145 vom 
4.6.2019, S. 85), die zuletzt 
durch die Delegierte Verord-
nung (EU) 2022/255 (ABl. L 339 
vom 30.12.2022, S. 1) geändert 
worden ist, 

 , 

 jeweils auch in Verbindung mit § 340i 
Absatz 1 Satz 1, über den Inhalt oder 
das Format des Konzernlageberichts, 

5. bei der Offenlegung, Veröffentlichung 
oder Vervielfältigung einer Vorschrift 
des § 328 über Form, Format oder In-
halt oder 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. einer auf Grund des § 330 Abs. 2 in 
Verbindung mit Abs. 1 Satz 1 erlasse-
nen Rechtsverordnung, soweit sie für 
einen bestimmten Tatbestand auf 
diese Bußgeldvorschrift verweist, 

6. u n v e r ä n d e r t  
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zuwiderhandelt. In den Fällen des Satzes 1 
Nummer 3 wird eine Zuwiderhandlung ge-
gen eine Vorschrift des § 289f Absatz 2 
Nummer 4, auch in Verbindung mit Absatz 
3 oder 4 Satz 1, nicht dadurch ausge-
schlossen, dass die Festlegungen oder Be-
gründungen nach § 76 Absatz 4 oder § 111 
Absatz 5 des Aktiengesetzes, nach § 36 o-
der § 52 Absatz 2 des Gesetzes betreffend 
die Gesellschaften mit beschränkter Haf-
tung oder nach § 9 Absatz 3 oder 4 des 
Genossenschaftsgesetzes ganz oder zum 
Teil unterblieben sind. In den Fällen des 
Satzes 1 Nummer 4 wird eine Zuwider-
handlung gegen eine Vorschrift des § 315d 
in Verbindung mit § 289f Absatz 2 Nummer 
4 nicht dadurch ausgeschlossen, dass die 
Festlegungen oder Begründungen nach § 
76 Absatz 4 oder § 111 Absatz 5 des Akti-
engesetzes ganz oder zum Teil unterblie-
ben sind. 

zuwiderhandelt. In den Fällen des Satzes 1 
Nummer 3 Buchstabe g und i wird eine 
Zuwiderhandlung gegen eine Vorschrift des 
§ 289f Absatz 2 Nummer 4, auch in Verbin-
dung mit Absatz 3 oder 4 Satz 1, nicht 
dadurch ausgeschlossen, dass die Festle-
gungen oder Begründungen nach § 76 Ab-
satz 4 oder § 111 Absatz 5 des Aktienge-
setzes, nach § 36 oder § 52 Absatz 2 des 
Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung oder nach § 9 Absatz 
3 oder 4 des Genossenschaftsgesetzes 
ganz oder zum Teil unterblieben sind. In 
den Fällen des Satzes 1 Nummer 4 Buch-
stabe f wird eine Zuwiderhandlung gegen 
eine Vorschrift des § 315d in Verbindung 
mit § 289f Absatz 2 Nummer 4 nicht 
dadurch ausgeschlossen, dass die Festle-
gungen oder Begründungen nach § 76 Ab-
satz 4 oder § 111 Absatz 5 des Aktienge-
setzes ganz oder zum Teil unterblieben 
sind. 

 (1a) Ordnungswidrig handelt, wer ei-
ner unmittelbar geltenden Vorschrift in 
Rechtsakten der Europäischen Union 
zuwiderhandelt, die inhaltlich einem in 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe d 
oder Nummer 4 Buchstabe d bezeichne-
ten Gebot oder Verbot entspricht, soweit 
eine Rechtsverordnung nach Absatz 6 
für einen bestimmten Tatbestand auf 
diese Bußgeldvorschrift verweist. 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer einen 
Bestätigungsvermerk nach § 322 Absatz 1 
erteilt zu dem Abschluss  

(2) Ordnungswidrig handelt, wer einen 
Bestätigungsvermerk nach § 322 Absatz 1 
erteilt zu dem Abschluss  

1. eines Instituts, das ein Unternehmen 
von öffentlichem Interesse nach § 
316a Satz 2 Nummer 1 oder 2 ist, oder 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. eines Instituts, das nicht in Nummer 1 
genannt ist, 

2. u n v e r ä n d e r t  
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obwohl nach § 319 Absatz 2 oder 3, jeweils 
auch in Verbindung mit Absatz 5, oder 
nach § 319b Absatz 1 Satz 1 oder 2, je-
weils auch in Verbindung mit Absatz 2, er, 
nach § 319 Absatz 4 Satz 1 oder 2, jeweils 
auch in Verbindung mit Absatz 5, oder 
nach § 319b Absatz 1 Satz 1 oder 2, je-
weils auch in Verbindung mit Absatz 2, die 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder die 
Buchführungsgesellschaft, für die er tätig 
wird, oder nach § 340k Absatz 2 Satz 1 
und 2 oder Absatz 3 Satz 2 erster Halbsatz 
der Prüfungsverband oder die Prüfungs-
stelle, für den oder für die er tätig wird, 
nicht Abschlussprüfer sein darf. Ordnungs-
widrig handelt auch, wer einen Bestäti-
gungsvermerk nach § 322 Absatz 1 erteilt 
zu dem Abschluss eines Instituts, das ein 
Unternehmen von öffentlichem Interesse 
nach § 316a Satz 2 Nummer 1 oder 2 ist, 
obwohl  

obwohl nach § 319 Absatz 2 oder 3, jeweils 
auch in Verbindung mit Absatz 5, oder 
nach § 319b Absatz 1 Satz 1 oder 2, je-
weils auch in Verbindung mit Absatz 2, er, 
nach § 319 Absatz 4 Satz 1 oder 2, jeweils 
auch in Verbindung mit Absatz 5, oder 
nach § 319b Absatz 1 Satz 1 oder 2, je-
weils auch in Verbindung mit Absatz 2, die 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder die 
Buchprüfungsgesellschaft, für die er tätig 
wird, oder nach § 340k Absatz 2 Satz 1 
und 2 oder Absatz 3 Satz 2 erster Halbsatz 
der Prüfungsverband oder die Prüfungs-
stelle, für den oder für die er tätig wird, 
nicht Abschlussprüfer sein darf. Ordnungs-
widrig handelt auch, wer einen Bestäti-
gungsvermerk nach § 322 Absatz 1 erteilt 
zu dem Abschluss eines Instituts, das ein 
Unternehmen von öffentlichem Interesse 
nach § 316a Satz 2 Nummer 1 oder 2 ist, 
obwohl  

1. er oder die Prüfungsgesellschaft, für 
die er tätig wird, oder ein Mitglied des 
Netzwerks, dem er oder die Prüfungs-
gesellschaft, für die er tätig wird, ange-
hört, einer Vorschrift des Artikels 5 Ab-
satz 4 Unterabsatz 1 Satz 1 oder Ab-
satz 5 Unterabsatz 2 Satz 2 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 537/2014 zuwider-
handelt oder 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. er oder die Prüfungsgesellschaft, für 
die er tätig wird, nach Artikel 17 Absatz 
3 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 
die Abschlussprüfung nicht durchfüh-
ren darf. 

2. u n v e r ä n d e r t  

 Ordnungswidrig handelt ferner, wer ei-
nen Prüfungsvermerk über den Nach-
haltigkeitsbericht nach § 324i erteilt zu 
dem Abschluss 

 1. eines Instituts, das ein Unterneh-
men von öffentlichem Interesse 
nach § 316a Satz 2 Nummer 1 oder 
Nummer 2 ist, oder 

 2. eines Instituts, das nicht in Nummer 
1 genannt ist, 
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Abschluss im Sinne der Sätze 1 und 2 ist 
ein Jahresabschluss, ein Einzelabschluss 
nach § 325 Absatz 2a oder ein Konzernab-
schluss, der aufgrund gesetzlicher Vor-
schriften zu prüfen ist. Institut im Sinne der 
Sätze 1 und 2 ist ein Kreditinstitut im Sinne 
des § 340 Absatz 1 Satz 1, ein Finanz-
dienstleistungsinstitut im Sinne des § 340 
Absatz 4 Satz 1, ein Wertpapierinstitut im 
Sinne des § 340 Absatz 4a Satz 1 oder ein 
Institut im Sinne des § 1 Absatz 3 des Zah-
lungsdiensteaufsichtsgesetzes. 

obwohl nach § 319 Absatz 2 oder 3, je-
weils auch in Verbindung mit Absatz 5, 
in Verbindung mit § 324e Absatz 1, oder 
nach § 319b Absatz 1 Satz 1 oder 2, je-
weils auch in Verbindung mit Absatz 2, 
in Verbindung mit § 324f, er oder nach § 
319 Absatz 4 Satz 1 oder 2, jeweils auch 
in Verbindung mit Absatz 5, in Verbin-
dung mit § 324e Absatz 1, oder nach § 
319b Absatz 1 Satz 1 oder 2, jeweils 
auch in Verbindung mit Absatz 2, in Ver-
bindung mit § 324f, die Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft oder die Buchprü-
fungsgesellschaft, für die er tätig wird, 
oder nach § 340k Absatz 2 Satz 1 und 2 
oder Absatz 3 Satz 2 erster Halbsatz der 
Prüfungsverband oder die Prüfungs-
stelle, für den oder für die er tätig wird, 
nicht Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts 
sein darf. Abschluss im Sinne der Sätze 1, 
2 und 3 ist ein Jahresabschluss, ein Einzel-
abschluss nach § 325 Absatz 2a oder ein 
Konzernabschluss, der aufgrund gesetzli-
cher Vorschriften zu prüfen ist. Institut im 
Sinne der Sätze 1, 2 und 3 ist ein Kreditin-
stitut im Sinne des § 340 Absatz 1 Satz 1, 
ein Finanzdienstleistungsinstitut im Sinne 
des § 340 Absatz 4 Satz 1, ein Wertpapier-
institut im Sinne des § 340 Absatz 4a Satz 
1 oder ein Institut im Sinne des § 1 Absatz 
3 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes. 
Nachhaltigkeitsbericht im Sinne des 
Satzes 3 ist ein Nachhaltigkeitsbericht 
oder ein Konzernnachhaltigkeitsbericht, 
der aufgrund gesetzlicher Vorschriften 
zu prüfen ist 

(2a) Ordnungswidrig handelt, wer  (2a) Ordnungswidrig handelt, wer  

1. als Mitglied eines nach § 324 Absatz 1 
Satz 1, auch in Verbindung mit § 340k 
Absatz 5 Satz 1, eingerichteten Prü-
fungsausschusses eines Instituts im 
Sinne des Absatzes 2 Satz 4, das 
keine Sparkasse ist,  

1. als Mitglied eines nach § 324m Absatz 
1 Satz 1, auch in Verbindung mit § 
340k Absatz 5 Satz 1, eingerichteten 
Prüfungsausschusses eines Instituts 
im Sinne des Absatzes 2 Satz 4, das 
keine Sparkasse ist,  

a) die Unabhängigkeit des Ab-
schlussprüfers oder der Prüfungs-
gesellschaft nicht nach Maßgabe 
des Artikels 4 Absatz 3 Unterab-
satz 2, des Artikels 5 Absatz 4 Un-
terabsatz 1 Satz 1 oder des Arti-
kels 6 Absatz 2 der Verordnung 
(EU) Nr. 537/2014 überwacht, 

a) u n v e r ä n d e r t  
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b) eine Empfehlung für die Bestel-
lung eines Abschlussprüfers oder 
einer Prüfungsgesellschaft vorlegt, 
die den Anforderungen nach Arti-
kel 16 Absatz 2 Unterabsatz 2 o-
der 3 der Verordnung (EU) Nr. 
537/2014 nicht entspricht oder der 
ein Auswahlverfahren nach Artikel 
16 Absatz 3 Unterabsatz 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 537/2014 
nicht vorangegangen ist, oder 

b) u n v e r ä n d e r t  

c) den Gesellschaftern oder der 
sonst für die Bestellung des Ab-
schlussprüfers zuständigen Stelle 
einen Vorschlag für die Bestellung 
eines Abschlussprüfers oder einer 
Prüfungsgesellschaft vorlegt, der 
den Anforderungen nach Artikel 16 
Absatz 5 Unterabsatz 1 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 537/2014 nicht 
entspricht, oder 

c) u n v e r ä n d e r t  

2. als Mitglied eines nach § 340k Absatz 
5 in Verbindung mit § 324 Absatz 1 
Satz 1 eingerichteten Prüfungsaus-
schusses eines Instituts im Sinne des 
Absatzes 2 Satz 4, das eine Sparkasse 
ist, die Unabhängigkeit der in § 340k 
Absatz 3 Satz 2 zweiter Halbsatz ge-
nannten Personen nicht nach Maß-
gabe des Artikels 5 Absatz 4 Unterab-
satz 1 Satz 1 der Verordnung (EU) Nr. 
537/2014 in Verbindung mit § 340k Ab-
satz 3 Satz 2 oder nach Maßgabe des 
Artikels 6 Absatz 2 der Verordnung 
(EU) Nr. 537/2014 überwacht. 

2. als Mitglied eines nach § 340k Absatz 
5 in Verbindung mit § 324m Absatz 1 
Satz 1 eingerichteten Prüfungsaus-
schusses eines Instituts im Sinne des 
Absatzes 2 Satz 4, das eine Sparkasse 
ist, die Unabhängigkeit der in § 340k 
Absatz 3 Satz 2 zweiter Halbsatz ge-
nannten Personen nicht nach Maß-
gabe des Artikels 5 Absatz 4 Unterab-
satz 1 Satz 1 der Verordnung (EU) Nr. 
537/2014 in Verbindung mit § 340k Ab-
satz 3 Satz 2 oder nach Maßgabe des 
Artikels 6 Absatz 2 der Verordnung 
(EU) Nr. 537/2014 überwacht. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in 
den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 
1 und Satz 2 sowie des Absatzes 2a mit ei-
ner Geldbuße bis zu fünfhunderttausend 
Euro, in den Fällen der Absätze 1 und 2 
Satz 1 Nummer 2 mit einer Geldbuße bis 
zu fünfzigtausend Euro geahndet werden. 
Ist das Kreditinstitut kapitalmarktorientiert 
im Sinne des § 264d, beträgt die Geldbuße 
in den Fällen des Absatzes 1 höchstens 
den höheren der folgenden Beträge:  

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in 
den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 
1, Satz 2 und Satz 3 Nummer 1 und des 
Absatzes 2a mit einer Geldbuße bis zu 
fünfhunderttausend Euro, in den Fällen der 
Absätze 1, 1a und 2 Satz 1 Nummer 2 mit 
einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro 
geahndet werden. Ist das Kreditinstitut ka-
pitalmarktorientiert im Sinne des § 264d, 
beträgt die Geldbuße in den Fällen der Ab-
sätze 1 und 1a höchstens den höheren der 
folgenden Beträge:  

1. zwei Millionen Euro oder 1. u n v e r ä n d e r t  
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2. das Zweifache des aus der Ordnungs-
widrigkeit gezogenen wirtschaftlichen 
Vorteils, wobei der wirtschaftliche Vor-
teil erzielte Gewinne und vermiedene 
Verluste umfasst und geschätzt wer-
den kann. 

2. u n v e r ä n d e r t  

(3a) Wird gegen ein Kreditinstitut, 
das kapitalmarktorientiert im Sinne des § 
264d ist, in den Fällen des Absatzes 1 eine 
Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten verhängt, beträgt 
diese Geldbuße höchstens den höchsten 
der folgenden Beträge:  

(3a) u n v e r ä n d e r t  

1. zehn Millionen Euro,  

2. 5 Prozent des jährlichen Gesamtum-
satzes, den das Kreditinstitut im der 
Behördenentscheidung vorausgegan-
genen Geschäftsjahr erzielt hat oder 

 

3. das Zweifache des aus der Ordnungs-
widrigkeit gezogenen wirtschaftlichen 
Vorteils, wobei der wirtschaftliche Vor-
teil erzielte Gewinne und vermiedene 
Verluste umfasst und geschätzt wer-
den kann. 

 

In den Fällen des Absatzes 3 Satz 1 in Ver-
bindung mit Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 o-
der Satz 2 ist § 30 Absatz 2 Satz 3 des Ge-
setzes über Ordnungswidrigkeiten anzu-
wenden. 

 

(3b) Gesamtumsatz im Sinne des 
Absatzes 3a Satz 1 Nummer 2 ist  

(3b) u n v e r ä n d e r t  
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1. im Falle von Kreditinstituten, die ihren 
Jahresabschluss nach den handels-
rechtlichen Vorschriften oder dem 
Recht eines anderen Mitgliedstaats der 
Europäischen Union oder eines ande-
ren Vertragsstaats des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschafts-
raum im Einklang mit der Richtlinie 
86/635/EWG des Rates vom 8. De-
zember 1986 über den Jahresabschluß 
und den konsolidierten Abschluß von 
Banken und anderen Finanzinstituten 
(ABl. L 372 vom 31.12.1986, S. 1; L 
316 vom 23.11.1988, S. 51), die zuletzt 
durch die Richtlinie 2006/46/EG (ABl. L 
224 vom 16.8.2006, S. 1) geändert 
worden ist, aufstellen, der Gesamtbe-
trag derjenigen Posten, die nach den 
auf das Kreditinstitut anwendbaren 
handelsrechtlichen Vorschriften oder 
nach dem auf das Kreditinstitut an-
wendbaren nationalen Recht den in Ar-
tikel 27 Nummer 1, 3, 4, 6 und 7 oder 
Artikel 28 Buchstabe B Nummer 1 bis 
4 und 7 der Richtlinie 86/635/EWG ge-
nannten Posten entsprechen, 

 

2. in Fällen, die nicht in Nummer 1 ge-
nannt sind, der Betrag der Umsatzer-
löse, der sich bei Anwendung der 
Rechnungslegungsgrundsätze ergibt, 
die nach dem jeweiligen nationalen 
Recht für die Aufstellung des Jahres-
abschlusses des Unternehmens gel-
ten. 

 

Handelt es sich bei dem Kreditinstitut um 
ein Mutterunternehmen oder um ein Toch-
terunternehmen im Sinne des § 290, ist an-
stelle des Gesamtumsatzes des Kreditinsti-
tuts der jeweilige Gesamtbetrag im Kon-
zernabschluss des Mutterunternehmens 
maßgeblich, der für den größten Kreis von 
Unternehmen aufgestellt wird. Ist ein Jah-
res- oder Konzernabschluss für das maß-
gebliche Geschäftsjahr nicht verfügbar, ist 
der Jahres- oder Konzernabschluss für das 
unmittelbar vorausgehende Geschäftsjahr 
maßgeblich; ist auch dieser nicht verfüg-
bar, kann der Gesamtumsatz geschätzt 
werden. 
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(4) Verwaltungsbehörde im Sinn des 
§ 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten ist in den Fällen der Ab-
sätze 1 und 2a die Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht, in den Fällen 
des Absatzes 2 die Abschlussprüferauf-
sichtsstelle beim Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle. 

(4) Verwaltungsbehörde im Sinn des 
§ 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten ist in den Fällen der Ab-
sätze 1, 1a und 2a die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht, in den Fäl-
len des Absatzes 2 die Abschlussprüferauf-
sichtsstelle beim Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle. 

(5) Die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht übermittelt der Ab-
schlussprüferaufsichtsstelle beim Bundes-
amt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle alle 
Bußgeldentscheidungen nach Absatz 2a. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

 (6) Das Bundesministerium der 
Justiz wird ermächtigt, soweit dies zur 
Durchsetzung der Rechtsakte der Euro-
päischen Union erforderlich ist, durch 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung 
des Bundesrates die Tatbestände zu be-
zeichnen, die als Ordnungswidrigkeit 
nach Absatz 1a geahndet werden kön-
nen. 

§ 341 § 341 

(1) Dieser Unterabschnitt ist, soweit 
nichts anderes bestimmt ist, auf Unterneh-
men, die den Betrieb von Versicherungsge-
schäften zum Gegenstand haben und nicht 
Träger der Sozialversicherung sind (Versi-
cherungsunternehmen), anzuwenden. Dies 
gilt nicht für solche Versicherungsunterneh-
men, die auf Grund von Gesetz, Tarifver-
trag oder Satzung ausschließlich für ihre 
Mitglieder oder die durch Gesetz oder Sat-
zung begünstigten Personen Leistungen 
erbringen oder als nicht rechtsfähige Ein-
richtungen ihre Aufwendungen im Umlage-
verfahren decken, es sei denn, sie sind Ak-
tiengesellschaften, Versicherungsvereine 
auf Gegenseitigkeit oder rechtsfähige kom-
munale Schadenversicherungsunterneh-
men. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Versicherungsunternehmen im 
Sinne des Absatzes 1 sind auch Niederlas-
sungen im Geltungsbereich dieses Geset-
zes von Versicherungsunternehmen mit 
Sitz in einem anderen Staat, wenn sie zum 
Betrieb des Direktversicherungsgeschäfts 
der Erlaubnis durch die deutsche Versiche-
rungsaufsichtsbehörde bedürfen. Nieder-
lassungen von Versicherungsunternehmen 
mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum, die keiner Erlaub-
nis zum Betrieb des Direktversicherungs-
geschäfts durch die deutsche Versiche-
rungsaufsichtsbehörde bedürfen, haben die 
ergänzenden Vorschriften über den Ansatz 
und die Bewertung von Vermögensgegen-
ständen und Schulden des Ersten bis Vier-
ten Titels dieses Unterabschnitts und der 
Versicherungsunternehmens-Rechnungsle-
gungsverordnung in ihrer jeweils geltenden 
Fassung anzuwenden. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Zusätzliche Anforderungen auf 
Grund von Vorschriften, die wegen der 
Rechtsform oder für Niederlassungen be-
stehen, bleiben unberührt. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Die Vorschriften des Ersten bis 
Siebenten Titels dieses Unterabschnitts 
sind mit Ausnahme von Absatz 1 Satz 2 
auf Pensionsfonds (§ 236 Absatz 1 des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes) entspre-
chend anzuwenden. § 341d ist mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass Kapitalanla-
gen für Rechnung und Risiko von Arbeit-
nehmern und Arbeitgebern mit dem Zeit-
wert unter Berücksichtigung des Grundsat-
zes der Vorsicht zu bewerten sind; §§ 
341b, 341c sind insoweit nicht anzuwen-
den. 

(4) Die Vorschriften des Ersten bis 
Siebenten Titels dieses Unterabschnitts 
sind mit Ausnahme von Absatz 1 Satz 2 
auf Pensionsfonds (§ 236 Absatz 1 des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes) entspre-
chend anzuwenden. § 341a Absatz 2a ist 
mit der Maßgabe anzuwenden, dass ein 
Pensionsfonds, der nicht in der Rechts-
form der Aktiengesellschaft oder Euro-
päischen Gesellschaft betrieben wird, § 
341a Absatz 2a in Verbindung mit den 
§§ 289b bis 289e und § 289g nur anzu-
wenden hat, wenn er groß im Sinne des 
§ 267 Absatz 3 Satz 1 und Absatz 4 bis 5 
ist und im Jahresdurchschnitt mehr als 
500 Arbeitnehmer beschäftigt. § 341d ist 
mit der Maßgabe anzuwenden, dass Kapi-
talanlagen für Rechnung und Risiko von 
Arbeitnehmern und Arbeitgebern mit dem 
Zeitwert unter Berücksichtigung des Grund-
satzes der Vorsicht zu bewerten sind; §§ 
341b, 341c sind insoweit nicht anzuwen-
den. § 341j Absatz 2a ist mit der Maß-
gabe anzuwenden, dass ein Pensions-
fonds, der nicht in der Rechtsform der 
Aktiengesellschaft oder Europäischen 
Gesellschaft betrieben wird, § 341j Ab-
satz 2a in Verbindung mit den §§ 315b, 
315c und 315e nur anzuwenden hat, 
wenn die Voraussetzungen für eine grö-
ßenabhängige Befreiung des Pensions-
fonds von der Pflicht zur Aufstellung ei-
nes Konzernlageberichts gemäß § 293 
Absatz 1 und 2 nicht vorliegen und die 
in den Konzernlagebericht einzubezie-
henden Unternehmen insgesamt im Jah-
resdurchschnitt mehr als 500 Arbeitneh-
mer beschäftigen. 
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§ 341a § 341a 

Anzuwendende Vorschriften Anzuwendende Vorschriften 

(1) Versicherungsunternehmen haben 
einen Jahresabschluß und einen Lagebe-
richt nach den für große Kapitalgesellschaf-
ten geltenden Vorschriften des Ersten Un-
terabschnitts des Zweiten Abschnitts in den 
ersten vier Monaten des Geschäftsjahres 
für das vergangene Geschäftsjahr aufzu-
stellen und dem Abschlußprüfer zur Durch-
führung der Prüfung vorzulegen; die Frist 
des § 264 Abs. 1 Satz 3 gilt nicht. Ist das 
Versicherungsunternehmen eine Kapitalge-
sellschaft im Sinn des § 325 Abs. 4 Satz 1 
und nicht zugleich im Sinn des § 327a, be-
trägt die Frist nach Satz 1 vier Monate. 

(1) Versicherungsunternehmen haben 
einen Jahresabschluß und einen Lagebe-
richt nach den für große Kapitalgesellschaf-
ten geltenden Vorschriften des Ersten Un-
terabschnitts des Zweiten Abschnitts in den 
ersten vier Monaten des Geschäftsjahres 
für das vergangene Geschäftsjahr aufzu-
stellen und dem Abschlussprüfer und 
dem Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts 
zur Durchführung der Prüfung vorzulegen, 
soweit in den Vorschriften dieses Unter-
abschnitts nichts anderes bestimmt ist; 
die Frist des § 264 Abs. 1 Satz 3 gilt nicht. 
Ist das Versicherungsunternehmen eine 
Kapitalgesellschaft im Sinn des § 325 Abs. 
4 Satz 1 und nicht zugleich im Sinn des § 
327a, beträgt die Frist nach Satz 1 vier Mo-
nate. 

(1a) Ein Versicherungsunternehmen 
hat seinen Lagebericht um eine nichtfinan-
zielle Erklärung zu erweitern, wenn es in 
entsprechender Anwendung des § 267 Ab-
satz 3 Satz 1 und Absatz 4 bis 5 als groß 
gilt und im Jahresdurchschnitt mehr als 500 
Arbeitnehmer beschäftigt. Wenn die nichtfi-
nanzielle Erklärung einen besonderen Ab-
schnitt des Lageberichts bildet, darf das 
Versicherungsunternehmen auf die an an-
derer Stelle im Lagebericht enthaltenen 
nichtfinanziellen Angaben verweisen. § 
289b Absatz 2 bis 4 und die §§ 289c bis 
289e sind entsprechend anzuwenden. 

entfällt 

(1b) Ein Versicherungsunterneh-
men, das nach Absatz 1 in Verbindung mit 
§ 289f Absatz 1 eine Erklärung zur Unter-
nehmensführung zu erstellen hat, hat darin 
Angaben nach § 289f Absatz 2 Nummer 6 
aufzunehmen, wenn es in entsprechender 
Anwendung des § 267 Absatz 3 Satz 1 und 
Absatz 4 bis 5 als groß gilt. 

entfällt 
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(2) § 264 Absatz 3, § 265 Absatz 6, 
§§ 267, 268 Abs. 4 Satz 1, Abs. 5 Satz 1 
und 2, §§ 276, 277 Abs. 1 und 2, § 285 Nr. 
8 Buchstabe a und § 288 sind nicht anzu-
wenden. Anstelle von § 247 Abs. 1, §§ 251, 
265 Abs. 7, §§ 266, 268 Absatz 7, §§ 275, 
284 Absatz 3, § 285 Nummer 4 und 8 
Buchstabe b sowie § 286 Abs. 2 sind die 
durch Rechtsverordnung erlassenen Form-
blätter und anderen Vorschriften anzuwen-
den. § 246 Abs. 2 ist nicht anzuwenden, 
soweit abweichende Vorschriften bestehen. 
§ 285 Nr. 3a gilt mit der Maßgabe, daß die 
Angaben für solche finanzielle Verpflichtun-
gen nicht zu machen sind, die im Rahmen 
des Versicherungsgeschäfts entstehen. § 
285 Nummer 31 ist nicht anzuwenden; un-
ter den Posten „außerordentliche Erträge“ 
und „außerordentliche Aufwendungen“ sind 
Erträge und Aufwendungen auszuweisen, 
die außerhalb der gewöhnlichen Ge-
schäftstätigkeit anfallen. Im Anhang sind 
diese Posten hinsichtlich ihres Betrags und 
ihrer Art zu erläutern, soweit die ausgewie-
senen Beträge für die Beurteilung der Er-
tragslage nicht von untergeordneter Bedeu-
tung sind. 

(2) § 264 Absatz 3, § 265 Absatz 6, § 
268 Abs. 4 Satz 1, Abs. 5 Satz 1 und 2, §§ 
274a, 276, 277 Abs. 1 und 2, § 285 Nr. 8 
Buchstabe a und § 288 sind nicht anzu-
wenden. Anstelle von § 247 Abs. 1, §§ 251, 
265 Abs. 7, §§ 266, 268 Absatz 7, 274a, §§ 
275, 284 Absatz 3, § 285 Nummer 4 und 8 
Buchstabe b sowie § 286 Abs. 2 sind die 
durch Rechtsverordnung erlassenen Form-
blätter und anderen Vorschriften anzuwen-
den. § 246 Abs. 2 ist nicht anzuwenden, 
soweit abweichende Vorschriften bestehen. 
§ 285 Nr. 3a gilt mit der Maßgabe, daß die 
Angaben für solche finanzielle Verpflichtun-
gen nicht zu machen sind, die im Rahmen 
des Versicherungsgeschäfts entstehen. § 
285 Nummer 31 ist nicht anzuwenden; un-
ter den Posten „außerordentliche Erträge“ 
und „außerordentliche Aufwendungen“ sind 
Erträge und Aufwendungen auszuweisen, 
die außerhalb der gewöhnlichen Ge-
schäftstätigkeit anfallen. Im Anhang sind 
diese Posten hinsichtlich ihres Betrags und 
ihrer Art zu erläutern, soweit die ausgewie-
senen Beträge für die Beurteilung der Er-
tragslage nicht von untergeordneter Bedeu-
tung sind. Die §§ 267 und 267a sind mit 
der Maßgabe anzuwenden, dass 

 1. die Bilanzsumme sich anstelle der 
in § 267 Absatz 4a Satz 1 aufgeführ-
ten Posten aus denjenigen Posten 
zusammensetzt, die nach dem 
durch Rechtsverordnung erlasse-
nen Formblatt für die Jahresbilanz 
die Posten der Aktivseite der Bilanz 
bilden, und 

 2. die Umsatzerlöse der Betrag der ge-
buchten Bruttobeiträge sind. 

 (2a) § 289 Absatz 3a, die 
§§ 289b bis 289e und 289g sind nur an-
zuwenden, wenn das Versicherungsun-
ternehmen 

 1. groß im Sinne des Absatzes 2 Satz 7 
in Verbindung mit § 267 Absatz 3 
Satz 1 und Absatz 4 bis 5 ist oder 
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 2. kapitalmarktorientiert im Sinne des 
§ 264d und kein Kleinstversiche-
rungsunternehmen im Sinne des 
Absatzes 2 Satz 7 in Verbindung mit 
§ 267a ist. 

 Ist das Versicherungsunternehmen eine 
Pensionskasse gemäß § 232 Absatz 1 
des Versicherungsaufsichtsgesetzes, 
die nicht in der Rechtsform der Aktien-
gesellschaft oder Europäischen Gesell-
schaft betrieben wird, sind § 289 Absatz 
3a, die §§ 289b bis 289e und 289g nur 
anzuwenden, wenn die Pensionskasse 
groß im Sinne des § 267 Absatz 3 Satz 1 
und Absatz 4 bis 5 ist und im Jahres-
durchschnitt mehr als 500 Arbeitnehmer 
beschäftigt. § 289b Absatz 2 bis 4 ist mit 
der Maßgabe anzuwenden, dass Versi-
cherungsunternehmen, die auf der 
Grundlage einer in Artikel 212 Absatz 1 
Buchstabe c Ziffer ii der Richtlinie 
2009/138/EG genannten finanziellen Be-
ziehung einer Gruppe angehören und 
gemäß Artikel 213 Absatz 2 Buchstabe a 
bis c der Richtlinie 2009/138/EG der 
Gruppenaufsicht unterliegen, wie Toch-
terunternehmen des Mutterunterneh-
mens der Gruppe zu behandeln sind. 
Firmeneigene Versicherungsunterneh-
men im Sinne des Artikels 13 Nummer 2 
der Richtlinie 2009/138/EG und firmenei-
gene Rückversicherungsunternehmen 
im Sinne des Artikels 13 Nummer 5 der 
Richtlinie 2009/138/EG dürfen den Nach-
haltigkeitsbericht in entsprechender An-
wendung von § 289d beschränken. 

 (2b) Ein Versicherungsunter-
nehmen, das nach Absatz 1 Satz 1 in 
Verbindung mit § 289f Absatz 1 eine Er-
klärung zur Unternehmensführung zu 
erstellen hat, hat darin Angaben nach 
§ 289f Absatz 2 Nummer 6 aufzuneh-
men, wenn es groß im Sinne des Absat-
zes 2 Satz 7 in Verbindung mit § 267 Ab-
satz 3 Satz 1 und Absatz 4 bis 5 ist. 
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(3) Auf Krankenversicherungsunter-
nehmen, die das Krankenversicherungsge-
schäft ausschließlich oder überwiegend 
nach Art der Lebensversicherung betrei-
ben, sind die für die Rechnungslegung der 
Lebensversicherungsunternehmen gelten-
den Vorschriften entsprechend anzuwen-
den. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Auf Versicherungsunternehmen, 
die nicht Aktiengesellschaften, Kommandit-
gesellschaften auf Aktien oder kleinere 
Vereine sind, sind § 152 Abs. 2 und 3 so-
wie die §§ 170 bis 176 des Aktiengesetzes 
entsprechend anzuwenden. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Bei Versicherungsunternehmen, 
die ausschließlich die Rückversicherung 
betreiben oder deren Beiträge aus in Rück-
deckung übernommenen Versicherungen 
die übrigen Beiträge übersteigen, verlän-
gert sich die in Absatz 1 Satz 1 erster Halb-
satz genannte Frist von vier Monaten auf 
zehn Monate, sofern das Geschäftsjahr mit 
dem Kalenderjahr übereinstimmt; die 
Hauptversammlung oder die Versammlung 
der obersten Vertretung, die den Jahresab-
schluß entgegennimmt oder festzustellen 
hat, muß abweichend von § 175 Abs. 1 
Satz 2 des Aktiengesetzes spätestens 14 
Monate nach dem Ende des vergangenen 
Geschäftsjahres stattfinden. Die Frist von 
vier Monaten nach Absatz 1 Satz 2 verlän-
gert sich in den Fällen des Satzes 1 nicht. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

§ 341i § 341i 

Aufstellung, Fristen Aufstellung, Fristen 

(1) Versicherungsunternehmen, auch 
wenn sie nicht in der Rechtsform einer Ka-
pitalgesellschaft betrieben werden, haben 
unabhängig von ihrer Größe einen Kon-
zernabschluß und einen Konzernlagebe-
richt aufzustellen. Zusätzliche Anforderun-
gen auf Grund von Vorschriften, die wegen 
der Rechtsform bestehen, bleiben unbe-
rührt. 

(1) u n v e r ä n d e r t  



 - 175 -   

Geltendes Recht Änderungen durch Gesetzentwurf 

(2) Als Versicherungsunternehmen im 
Sinne dieses Titels gelten auch Mutterun-
ternehmen, deren einziger oder hauptsäch-
licher Zweck darin besteht, Beteiligungen 
an Tochterunternehmen zu erwerben, 
diese Beteiligungen zu verwalten und ren-
tabel zu machen, sofern diese Tochterun-
ternehmen ausschließlich oder überwie-
gend Versicherungsunternehmen sind. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die gesetzlichen Vertreter eines 
Mutterunternehmens haben den Konzern-
abschluß und den Konzernlagebericht ab-
weichend von § 290 Abs. 1 innerhalb von 
zwei Monaten nach Ablauf der Aufstel-
lungsfrist für den zuletzt aufzustellenden 
und in den Konzernabschluß einzubezie-
henden Abschluß, spätestens jedoch inner-
halb von zwölf Monaten nach dem Stichtag 
des Konzernabschlusses, für das vergan-
gene Konzerngeschäftsjahr aufzustellen 
und dem Abschlußprüfer des Konzernab-
schlusses vorzulegen; ist das Mutterunter-
nehmen eine Kapitalgesellschaft im Sinn 
des § 325 Abs. 4 Satz 1 und nicht zugleich 
im Sinn des § 327a, tritt an die Stelle der 
Frist von längstens zwölf eine Frist von 
längstens vier Monaten. § 299 Abs. 2 Satz 
2 ist mit der Maßgabe anzuwenden, daß 
der Stichtag des Jahresabschlusses eines 
Unternehmens nicht länger als sechs Mo-
nate vor dem Stichtag des Konzernab-
schlusses liegen darf. 

(3) Die gesetzlichen Vertreter eines 
Mutterunternehmens haben den Konzern-
abschluß und den Konzernlagebericht ab-
weichend von § 290 Abs. 1 innerhalb von 
zwei Monaten nach Ablauf der Aufstel-
lungsfrist für den zuletzt aufzustellenden 
und in den Konzernabschluß einzubezie-
henden Abschluß, spätestens jedoch inner-
halb von zwölf Monaten nach dem Stichtag 
des Konzernabschlusses, für das vergan-
gene Konzerngeschäftsjahr aufzustellen 
und dem Abschlussprüfer des Konzern-
abschlusses und dem Prüfer des Kon-
zernnachhaltigkeitsberichts vorzulegen; 
ist das Mutterunternehmen eine Kapitalge-
sellschaft im Sinn des § 325 Abs. 4 Satz 1 
und nicht zugleich im Sinn des § 327a, tritt 
an die Stelle der Frist von längstens zwölf 
eine Frist von längstens vier Monaten. § 
299 Abs. 2 Satz 2 ist mit der Maßgabe an-
zuwenden, daß der Stichtag des Jahresab-
schlusses eines Unternehmens nicht län-
ger als sechs Monate vor dem Stichtag des 
Konzernabschlusses liegen darf. 

(4) Der Konzernabschluß und der 
Konzernlagebericht sind abweichend von § 
175 Abs. 1 Satz 1 des Aktiengesetzes spä-
testens der nächsten nach Ablauf der Auf-
stellungsfrist für den Konzernabschluß und 
Konzernlagebericht einzuberufenden 
Hauptversammlung, die einen Jahresab-
schluß des Mutterunternehmens entgegen-
nimmt oder festzustellen hat, vorzulegen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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§ 341j § 341j 

Anzuwendende Vorschriften Anzuwendende Vorschriften 

(1) Auf den Konzernabschluß und den 
Konzernlagebericht sind die Vorschriften 
des Zweiten Unterabschnitts des Zweiten 
Abschnitts über den Konzernabschluß und 
den Konzernlagebericht und, soweit die Ei-
genart des Konzernabschlusses keine Ab-
weichungen bedingt, die §§ 341a bis 341h 
über den Jahresabschluß sowie die für die 
Rechtsform und den Geschäftszweig der in 
den Konzernabschluß einbezogenen Un-
ternehmen mit Sitz im Geltungsbereich die-
ses Gesetzes geltenden Vorschriften ent-
sprechend anzuwenden, soweit sie für 
große Kapitalgesellschaften gelten. Die §§ 
293, 298 Absatz 1 sowie § 314 Absatz 1 
Nummer 3 und 23 sind nicht anzuwenden. 
§ 314 Abs. 1 Nr. 2a gilt mit der Maßgabe, 
daß die Angaben für solche finanzielle Ver-
pflichtungen nicht zu machen sind, die im 
Rahmen des Versicherungsgeschäfts ent-
stehen. In den Fällen des § 315e Abs. 1 
finden abweichend von Satz 1 nur die §§ 
290 bis 292, 315e Anwendung; die Sätze 2 
und 3 dieses Absatzes und Absatz 2, § 
341i Abs. 3 Satz 2 sowie die Bestimmun-
gen der Versicherungsunternehmens-
Rechnungslegungsverordnung vom 8. No-
vember 1994 (BGBl. I S. 3378) und der 
Pensionsfonds-Rechnungslegungsverord-
nung vom 25. Februar 2003 (BGBl. I S. 
246) in ihren jeweils geltenden Fassungen 
sind nicht anzuwenden. 

(1) Auf den Konzernabschluß und den 
Konzernlagebericht sind die Vorschriften 
des Zweiten Unterabschnitts des Zweiten 
Abschnitts über den Konzernabschluß und 
den Konzernlagebericht und, soweit die Ei-
genart des Konzernabschlusses keine Ab-
weichungen bedingt, die §§ 341a bis 341h 
über den Jahresabschluß sowie die für die 
Rechtsform und den Geschäftszweig der in 
den Konzernabschluß einbezogenen Un-
ternehmen mit Sitz im Geltungsbereich die-
ses Gesetzes geltenden Vorschriften ent-
sprechend anzuwenden, soweit sie für 
große Kapitalgesellschaften gelten und so-
weit in den Vorschriften dieses Unterab-
schnitts nichts anderes bestimmt ist. 
Die §§ 293, 298 Absatz 1 sowie § 314 Ab-
satz 1 Nummer 3 und 23 sind nicht anzu-
wenden. § 314 Abs. 1 Nr. 2a gilt mit der 
Maßgabe, daß die Angaben für solche fi-
nanzielle Verpflichtungen nicht zu machen 
sind, die im Rahmen des Versicherungsge-
schäfts entstehen. In den Fällen des § 
315g Abs. 1 finden abweichend von Satz 1 
nur die §§ 290 bis 292, 315g Anwendung; 
die Sätze 2 und 3 dieses Absatzes und Ab-
satz 2, § 341i Abs. 3 Satz 2 sowie die Best-
immungen der Versicherungsunterneh-
mens-Rechnungslegungsverordnung vom 
8. November 1994 (BGBl. I S. 3378) und 
der Pensionsfonds-Rechnungslegungsver-
ordnung vom 25. Februar 2003 (BGBl. I S. 
246) in ihren jeweils geltenden Fassungen 
sind nicht anzuwenden. 

(2) § 304 Abs. 1 braucht nicht ange-
wendet zu werden, wenn die Lieferungen 
oder Leistungen zu üblichen Marktbedin-
gungen vorgenommen worden sind und 
Rechtsansprüche der Versicherungsneh-
mer begründet haben. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

 (2a) Auf den Konzernlagebe-
richt ist § 315 Absatz 3a nur anzuwen-
den, wenn 
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 1. die Voraussetzungen für eine grö-
ßenabhängige Befreiung des Versi-
cherungsunternehmens von der 
Pflicht zur Aufstellung eines Kon-
zernlageberichts gemäß § 293 Ab-
satz 1 und 2 nicht vorliegen oder 

 2. das Versicherungsunternehmen o-
der ein in den Konzernabschluss 
einbezogenes Tochterunternehmen 
kapitalmarktorientiert im Sinne des 
§ 264d ist, ohne Kleinstunterneh-
men im Sinne des § 267a zu sein. 

 Die §§ 315b, 315c und 315e sind nur an-
zuwenden, wenn bei dem Versiche-
rungsunternehmen die Voraussetzun-
gen für eine größenabhängige Befreiung 
von der Pflicht zur Aufstellung eines 
Konzernlageberichts gemäß § 293 Ab-
satz 1 und 2 nicht vorliegen. § 315b Ab-
satz 2 bis 4 ist mit der Maßgabe anzu-
wenden, dass Versicherungsunterneh-
men, die auf der Grundlage einer in Arti-
kel 212 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii 
der Richtlinie 2009/138/EG genannten fi-
nanziellen Beziehung einer Gruppe an-
gehören und gemäß Artikel 213 Absatz 2 
Buchstaben a bis c der Richtlinie 
2009/138/EG der Gruppenaufsicht unter-
liegen, wie Tochterunternehmen des 
Mutterunternehmens der Gruppe zu be-
handeln sind. 

 (2b) Ein Versicherungsunter-
nehmen, das nach Absatz 1 Satz 1 in 
Verbindung mit § 315d eine Konzerner-
klärung zur Unternehmensführung zu 
erstellen hat, hat darin Angaben nach § 
315d in Verbindung mit § 289f Absatz 2 
Nummer 6 aufzunehmen, wenn die Vo-
raussetzungen für eine größenabhän-
gige Befreiung des Versicherungsunter-
nehmens von der Pflicht zur Aufstellung 
eines Konzernlageberichts gemäß § 293 
Absatz 1 und 2 nicht vorliegen. 

(3) Auf Versicherungsunternehmen, 
die nicht Aktiengesellschaften, Kommandit-
gesellschaften auf Aktien oder kleinere 
Vereine sind, ist § 170 Abs. 1 und 3 des 
Aktiengesetzes entsprechend anzuwen-
den. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Ein Versicherungsunternehmen, 
das ein Mutterunternehmen (§ 290) ist, hat 
den Konzernlagebericht um eine nichtfinan-
zielle Konzernerklärung zu erweitern, wenn 
auf die in den Konzernabschluss einzube-
ziehenden Unternehmen die folgenden 
Merkmale zutreffen:  

entfällt 

1. sie erfüllen die in § 293 Absatz 1 Satz 
1 Nummer 1 oder 2 geregelten Voraus-
setzungen für eine größenabhängige 
Befreiung nicht und 

 

2. bei ihnen sind insgesamt im Jahres-
durchschnitt mehr als 500 Arbeitneh-
mer beschäftigt. 

 

§ 267 Absatz 4 bis 5, § 298 Absatz 2, § 
315b Absatz 2 bis 4 und § 315c sind ent-
sprechend anzuwenden. Wenn die nichtfi-
nanzielle Erklärung einen besonderen Ab-
schnitt des Konzernlageberichts bildet, darf 
das Versicherungsunternehmen auf die an 
anderer Stelle im Konzernlagebericht ent-
haltenen nichtfinanziellen Angaben verwei-
sen. 

 

(5) Ein Versicherungsunternehmen, 
das nach Absatz 1 in Verbindung mit § 
315d eine Konzernerklärung zur Unterneh-
mensführung zu erstellen hat, hat darin An-
gaben nach § 315d in Verbindung mit § 
289f Absatz 2 Nummer 6 aufzunehmen, 
wenn die in den Konzernabschluss einzu-
beziehenden Unternehmen die in § 293 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder 2 geregel-
ten Voraussetzungen für eine Befreiung 
nicht erfüllen. 

entfällt 
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§ 341k § 341k 

(1) Versicherungsunternehmen haben 
unabhängig von ihrer Größe ihren Jahres-
abschluß und Lagebericht sowie ihren Kon-
zernabschluß und Konzernlagebericht nach 
den Vorschriften des Dritten Unterab-
schnitts des Zweiten Abschnitts prüfen zu 
lassen. § 319 Absatz 1 Satz 2 ist nicht an-
zuwenden. Hat keine Prüfung stattgefun-
den, so kann der Jahresabschluß nicht 
festgestellt werden. Die Vorschriften des 
Dritten Unterabschnitts des Zweiten Ab-
schnitts sind auf Versicherungsunterneh-
men, die Unternehmen von öffentlichem In-
teresse nach § 316a Satz 2 Nummer 1 o-
der 3 sind, nur insoweit anzuwenden, als 
nicht die Verordnung (EU) Nr. 537/2014 
anzuwenden ist. 

(1) Versicherungsunternehmen haben 
unabhängig von ihrer Größe ihren Jahres-
abschluß und Lagebericht sowie ihren Kon-
zernabschluß und Konzernlagebericht nach 
den Vorschriften des Dritten Unterab-
schnitts des Zweiten Abschnitts prüfen zu 
lassen. § 319 Absatz 1 Satz 2, auch in 
Verbindung mit § 324e Absatz 1, ist nicht 
anzuwenden. Hat keine Prüfung stattgefun-
den, so kann der Jahresabschluß nicht 
festgestellt werden. Die Vorschriften des 
Dritten Unterabschnitts des Zweiten Ab-
schnitts sind auf Versicherungsunterneh-
men, die Unternehmen von öffentlichem In-
teresse nach § 316a Satz 2 Nummer 1 o-
der 3 sind, nur insoweit anzuwenden, als 
nicht die Verordnung (EU) Nr. 537/2014 
anzuwenden ist. 

(2) In den Fällen des § 321 Abs. 1 
Satz 3 hat der Abschlußprüfer die Auf-
sichtsbehörde unverzüglich zu unterrichten. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Versicherungsunternehmen, die 
Unternehmen von öffentlichem Interesse 
nach § 316a Satz 2 Nummer 1 oder 3 sind 
und keinen Aufsichts- oder Verwaltungsrat 
haben, der die Voraussetzungen des § 100 
Absatz 5 des Aktiengesetzes erfüllen 
muss, haben § 324 anzuwenden, auch 
wenn sie nicht in der Rechtsform einer Ka-
pitalgesellschaft betrieben werden. Dies gilt 
für landesrechtliche öffentlich-rechtliche 
Versicherungsunternehmen nur, soweit das 
Landesrecht nichts anderes vorsieht. § 324 
Absatz 3 ist auf Versicherungsunterneh-
men anzuwenden, auch wenn sie nicht in 
der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft 
betrieben werden. 

(3) Versicherungsunternehmen, die 
Unternehmen von öffentlichem Interesse 
nach § 316a Satz 2 Nummer 1 oder 3 sind 
und keinen Aufsichts- oder Verwaltungsrat 
haben, der die Voraussetzungen des § 100 
Absatz 5 des Aktiengesetzes erfüllen 
muss, haben § 324m anzuwenden, auch 
wenn sie nicht in der Rechtsform einer Ka-
pitalgesellschaft betrieben werden. Dies gilt 
für landesrechtliche öffentlich-rechtliche 
Versicherungsunternehmen nur, soweit das 
Landesrecht nichts anderes vorsieht. § 
324m Absatz 3 ist auf Versicherungsunter-
nehmen anzuwenden, auch wenn sie nicht 
in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft 
betrieben werden. 
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§ 341l § 341l 

(1) Versicherungsunternehmen haben 
den Jahresabschluß und den Lagebericht 
sowie den Konzernabschluß und den Kon-
zernlagebericht und die anderen in § 325 
bezeichneten Unterlagen, sofern sie zu er-
stellen sind, in deutscher Sprache nach § 
325 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 1a bis 5 
sowie den §§ 327a und 328 offenzulegen; 
§ 329 Absatz 1, 2 und 4 ist entsprechend 
anzuwenden. Von einem in § 341a Absatz 
5 Satz 1 genannten Versicherungsunter-
nehmen ist Satz 1 mit der Maßgabe anzu-
wenden, dass die Frist zur Offenlegung 15 
Monate beträgt, es sei denn, das Versiche-
rungsunternehmen ist kapitalmarktorientiert 
im Sinne des § 264d und begibt nicht aus-
schließlich die von § 327a erfassten 
Schuldtitel; in diesem Fall beträgt die Frist 
zur Offenlegung gemäß Satz 1 in Verbin-
dung mit § 325 Absatz 4 Satz 1 vier Mo-
nate. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Soweit Absatz 1 Satz 1 auf § 325 
Abs. 2a Satz 3 und 5 verweist, gelten die 
folgenden Maßgaben und ergänzenden 
Bestimmungen:  

(2) Soweit Absatz 1 Satz 1 auf § 325 
Absatz 2a Satz 3, 5 und 6 verweist, gelten 
die folgenden Maßgaben und ergänzenden 
Bestimmungen:  

1. Die in § 325 Abs. 2a Satz 3 genannten 
Vorschriften des Ersten Unterab-
schnitts des Zweiten Abschnitts des 
Dritten Buchs sind auch auf Versiche-
rungsunternehmen anzuwenden, die 
nicht in der Rechtsform einer Kapital-
gesellschaft betrieben werden. 

1. Die in § 325 Abs. 2a Satz 3 und 5 ge-
nannten Vorschriften des Ersten Unter-
abschnitts des Zweiten Abschnitts des 
Dritten Buchs sind auch auf Versiche-
rungsunternehmen anzuwenden, die 
nicht in der Rechtsform einer Kapital-
gesellschaft betrieben werden. 

2. An Stelle des § 285 Nr. 8 Buchstabe b 
gilt die Vorschrift des § 51 Abs. 5 in 
Verbindung mit Muster 2 der Versiche-
rungsunternehmens-Rechnungsle-
gungsverordnung vom 8. November 
1994 (BGBl. I S. 3378) in der jeweils 
geltenden Fassung. 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. § 341a Abs. 4 ist anzuwenden, soweit 
er auf die Bestimmungen der §§ 170, 
171 und 175 des Aktiengesetzes über 
den Einzelabschluss nach § 325 Abs. 
2a dieses Gesetzes verweist. 

3. u n v e r ä n d e r t  
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4. Im Übrigen finden die Bestimmungen 
des Zweiten bis Vierten Titels dieses 
Unterabschnitts sowie der Versiche-
rungsunternehmens-Rechnungsle-
gungsverordnung keine Anwendung. 

4. u n v e r ä n d e r t  

§ 341m § 341m 

Strafvorschriften Strafvorschriften 

(1) Die Strafvorschriften der §§ 331 
bis 333 sind auch auf nicht in der Rechts-
form einer Kapitalgesellschaft betriebene 
Versicherungsunternehmen und Pensions-
fonds anzuwenden. § 331 ist darüber hin-
aus auch anzuwenden auf die Verletzung 
von Pflichten durch den Hauptbevollmäch-
tigten (§ 68 Absatz 2 des Versicherungs-
aufsichtsgesetzes). 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 
als Mitglied eines nach § 341k Absatz 3 
Satz 1 in Verbindung mit § 324 Absatz 1 
Satz 1 eingerichteten Prüfungsausschus-
ses eines Versicherungsunternehmens 

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 
als Mitglied eines nach § 341k Absatz 3 
Satz 1 in Verbindung mit § 324m Absatz 1 
Satz 1 eingerichteten Prüfungsausschus-
ses eines Versicherungsunternehmens 

1. eine in § 341n Absatz 2a bezeichnete 
Handlung begeht und dafür einen Ver-
mögensvorteil erhält oder sich verspre-
chen lässt oder 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. eine in § 341n Absatz 2a bezeichnete 
Handlung beharrlich wiederholt. 

2. u n v e r ä n d e r t  

(3) § 335c Absatz 2 gilt in den Fällen 
des Absatzes 1 Satz 1 in Verbindung mit § 
332 oder § 333 und des Absatzes 2 ent-
sprechend. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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§ 341n § 341n 

Bußgeldvorschriften Bußgeldvorschriften, Verordnungser-
mächtigung 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als 
Mitglied des vertretungsberechtigten Or-
gans oder des Aufsichtsrats eines Versi-
cherungsunternehmens oder eines Pensi-
onsfonds oder als Hauptbevollmächtigter (§ 
68 Absatz 2 des Versicherungsaufsichtsge-
setzes)  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als 
Mitglied des vertretungsberechtigten Or-
gans oder des Aufsichtsrats eines Versi-
cherungsunternehmens oder eines Pensi-
onsfonds oder als Hauptbevollmächtigter (§ 
68 Absatz 2 des Versicherungsaufsichtsge-
setzes)  

1. bei der Aufstellung oder Feststellung 
des Jahresabschlusses einer Vorschrift 

1. u n v e r ä n d e r t  

a) des § 243 Abs. 1 oder 2, der §§ 
244, 245, 246 Abs. 1 oder 2, die-
ser in Verbindung mit § 341a Abs. 
2 Satz 3, des § 246 Abs. 3 Satz 1, 
des § 247 Abs. 3, der §§ 248, 249 
Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2, des § 
250 Abs. 1 oder Abs. 2, des § 264 
Absatz 1a oder Absatz 2, des § 
341e Abs. 1 oder 2 oder der §§ 
341f, 341g oder 341h über Form 
oder Inhalt, 

 

b) des § 253 Abs. 1 Satz 1, 2, 3 oder 
Satz 4, Abs. 2 Satz 1, auch in Ver-
bindung mit Satz 2, Absatz 3 Satz 
1, 2, 3, 4 oder Satz 5, Abs. 4, 5, 
der §§ 254, 256a, 341b Abs. 1 
Satz 1 oder des § 341d über die 
Bewertung, 

 

c) des § 265 Abs. 2, 3 oder 4, des § 
268 Abs. 3 oder 6, der §§ 272, 274 
oder des § 277 Abs. 3 Satz 2 über 
die Gliederung, 

 

d) der §§ 284, 285 Nr. 1, 2 oder Nr. 
3, auch in Verbindung mit § 341a 
Absatz 2 Satz 4, oder des § 285 
Nummer 3a, 7, 9 bis 14a, 15a, 16 
bis 33 oder Nummer 34 über die 
im Anhang zu machenden Anga-
ben, 

 

2. bei der Aufstellung des Konzernab-
schlusses einer Vorschrift 

2. u n v e r ä n d e r t  
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a) des § 294 Abs. 1 über den Konso-
lidierungskreis, 

 

b) des § 297 Absatz 1a, 2 oder Ab-
satz 3 oder des § 341j Abs. 1 Satz 
1 in Verbindung mit einer der in 
Nummer 1 Buchstabe a bezeich-
neten Vorschriften über Form oder 
Inhalt, 

 

c) des § 300 über die Konsolidie-
rungsgrundsätze oder das Voll-
ständigkeitsgebot, 

 

d) des § 308 Abs. 1 Satz 1 in Verbin-
dung mit den in Nummer 1 Buch-
stabe b bezeichneten Vorschriften, 
des § 308 Abs. 2 oder des § 308a 
über die Bewertung, 

 

e) des § 311 Abs. 1 Satz 1 in Verbin-
dung mit § 312 über die Behand-
lung assoziierter Unternehmen o-
der 

 

f) des § 308 Abs. 1 Satz 3, des § 
313 oder des § 314 in Verbindung 
mit § 341j Abs. 1 Satz 2 oder 3 
über die im Konzernanhang zu 
machenden Angaben, 

 

3. bei der Aufstellung des Lageberichts o-
der der Erstellung eines gesonderten 
nichtfinanziellen Berichts einer Vor-
schrift des § 289 oder des § 289a, des 
§ 289f, auch in Verbindung mit § 341a 
Absatz 1b, oder des § 341a Absatz 1a, 
auch in Verbindung mit § 289b Absatz 
2 oder 3 oder mit den §§ 289c, 289d o-
der § 289e Absatz 2, über den Inhalt 
des Lageberichts oder des gesonder-
ten nichtfinanziellen Berichts, 

3. bei der Aufstellung des Lageberichts 
einer Vorschrift des 

 a) § 289 Absatz 1, Absatz 2, Ab-
satz 3 Satz 1, Absatz 3a oder 
Absatz 4, 

 b) § 289a Satz 1 oder Satz 3, 

 c) § 289b Absatz 1, 

 d) § 289c Absatz 1 Satz 1 oder Ab-
satz 3 Satz 1, 
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 e) § 289d Absatz 1 Satz 2, 

 f) § 289e Absatz 2, 

 g) § 289f Absatz 1 Satz 1 oder Ab-
satz 2, jeweils auch in Verbin-
dung mit § 289f Absatz 3, 

 h) § 289f Absatz 1 Satz 3, auch in 
Verbindung mit § 289f Absatz 3 
oder Absatz 4 Satz 2, 

 i) § 289f Absatz 4 Satz 1 oder Ab-
satz 5 Satz 1 oder 

 j) § 289g Satz 1 Nummer 1 in Ver-
bindung mit Artikel 3 der Dele-
gierten Verordnung (EU) 
2019/815 der Kommission vom 
17. Dezember 2018 zur Ergän-
zung der Richtlinie 2004/109/EG 
des Europäischen Parlaments 
und des Rates im Hinblick auf 
technische Regulierungsstan-
dards für die Spezifikation eines 
einheitlichen elektronischen Be-
richtsformats (ABl. L 143 vom 
29.5.2019, S. 1; L 145 vom 
4.6.2019, S. 85), die zuletzt 
durch die Delegierte Verord-
nung (EU) 2022/255 (ABl. L 339 
vom 30.12.2022, S. 1) geändert 
worden ist, 

 jeweils auch in Verbindung mit 
§ 341a Absatz 1 Satz 1, über den 
Inhalt oder das Format des La-
geberichts, 

4. bei der Aufstellung des Konzernlage-
berichts oder der Erstellung eines ge-
sonderten nichtfinanziellen Konzernbe-
richts einer Vorschrift des § 315 oder 
des § 315a, des § 315d, auch in Ver-
bindung mit § 341j Absatz 5, oder des 
§ 341j Absatz 4, auch in Verbindung 
mit § 315b Absatz 2 oder 3 oder § 
315c, über den Inhalt des Konzernla-
geberichts oder des gesonderten nicht-
finanziellen Konzernberichts, 

4. bei der Aufstellung des Konzernlage-
berichts einer Vorschrift des 

 a) § 315 Absatz 1, Absatz 2, Ab-
satz 3 Satz 1, Absatz 3a oder 
Absatz 4, 
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 b) § 315a Satz 1 oder Satz 3, 

 c) § 315b Absatz 1 Satz 1, 

 d) § 315c Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 oder Nummer 4, jeweils in 
Verbindung mit § 289c Absatz 1 
Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1 oder 
§ 289e Absatz 2, 

 e) § 315c Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 3, 

 f) § 315d Satz 1 oder Satz 2 in Ver-
bindung mit § 289f Absatz 1 
Satz 3, Absatz 2 oder Absatz 5 
Satz 1 oder 

 g) § 315e Satz 1 Nummer 1 in Ver-
bindung mit Artikel 3 der Dele-
gierten Verordnung (EU) 
2019/815 der Kommission vom 
17. Dezember 2018 zur Ergän-
zung der Richtlinie 2004/109/EG 
des Europäischen Parlaments 
und des Rates im Hinblick auf 
technische Regulierungsstan-
dards für die Spezifikation eines 
einheitlichen elektronischen Be-
richtsformats (ABl. L 143 vom 
29.5.2019, S. 1; L 145 vom 
4.6.2019, S. 85), die zuletzt 
durch die Delegierte Verord-
nung (EU) 2022/255 (ABl. L 339 
vom 30.12.2022, S. 1) geändert 
worden ist, 

 jeweils auch in Verbindung mit 
§ 341i Absatz 1 Satz 1, über den 
Inhalt oder das Format des Kon-
zernlageberichts, 

5. bei der Offenlegung, Veröffentlichung 
oder Vervielfältigung einer Vorschrift 
des § 328 über Form, Format oder In-
halt oder 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. einer auf Grund des § 330 Abs. 3 und 
4 in Verbindung mit Abs. 1 Satz 1 er-
lassenen Rechtsverordnung, soweit sie 
für einen bestimmten Tatbestand auf 
diese Bußgeldvorschrift verweist, 

6. u n v e r ä n d e r t  
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zuwiderhandelt. In den Fällen des Satzes 1 
Nummer 3 wird eine Zuwiderhandlung ge-
gen eine Vorschrift des § 289f Absatz 2 
Nummer 4, auch in Verbindung mit Absatz 
4 Satz 1, nicht dadurch ausgeschlossen, 
dass die Festlegungen oder Begründungen 
nach § 76 Absatz 4 des Aktiengesetzes, 
auch in Verbindung mit § 188 Absatz 1 
Satz 2 des Versicherungsaufsichtsgeset-
zes, oder nach § 111 Absatz 5 des Aktien-
gesetzes, auch in Verbindung mit § 189 
Absatz 3 Satz 1 des Versicherungsauf-
sichtsgesetzes, ganz oder zum Teil unter-
blieben sind. In den Fällen des Satzes 1 
Nummer 4 wird eine Zuwiderhandlung ge-
gen eine Vorschrift des § 315d in Verbin-
dung mit § 289f Absatz 2 Nummer 4 nicht 
dadurch ausgeschlossen, dass die Festle-
gungen oder Begründungen nach § 76 Ab-
satz 4 oder § 111 Absatz 5 des Aktienge-
setzes ganz oder zum Teil unterblieben 
sind. 

zuwiderhandelt. In den Fällen des Satzes 1 
Nummer 3 Buchstabe g und i wird eine 
Zuwiderhandlung gegen eine Vorschrift des 
§ 289f Absatz 2 Nummer 4, auch in Verbin-
dung mit Absatz 4 Satz 1, nicht dadurch 
ausgeschlossen, dass die Festlegungen o-
der Begründungen nach § 76 Absatz 4 des 
Aktiengesetzes, auch in Verbindung mit § 
188 Absatz 1 Satz 2 des Versicherungsauf-
sichtsgesetzes, oder nach § 111 Absatz 5 
des Aktiengesetzes, auch in Verbindung 
mit § 189 Absatz 3 Satz 1 des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes, ganz oder zum 
Teil unterblieben sind. In den Fällen des 
Satzes 1 Nummer 4 Buchstabe f wird eine 
Zuwiderhandlung gegen eine Vorschrift des 
§ 315d in Verbindung mit § 289f Absatz 2 
Nummer 4 nicht dadurch ausgeschlossen, 
dass die Festlegungen oder Begründungen 
nach § 76 Absatz 4 oder § 111 Absatz 5 
des Aktiengesetzes ganz oder zum Teil un-
terblieben sind. 

 (1a) Ordnungswidrig handelt, wer ei-
ner unmittelbar geltenden Vorschrift in 
Rechtsakten der Europäischen Union 
zuwiderhandelt, die inhaltlich einem in 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe d 
oder Nummer 4 Buchstabe d bezeichne-
ten Gebot oder Verbot entspricht, soweit 
eine Rechtsverordnung nach Absatz 6 
für einen bestimmten Tatbestand auf 
diese Bußgeldvorschrift verweist. 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer einen 
Bestätigungsvermerk nach § 322 Absatz 1 
erteilt zu dem Abschluss  

(2) Ordnungswidrig handelt, wer einen 
Bestätigungsvermerk nach § 322 Absatz 1 
erteilt zu dem Abschluss  

1. eines Versicherungsunternehmens, 
das ein Unternehmen von öffentlichem 
Interesse nach § 316a Satz 2 Nummer 
1 oder 3 ist, oder 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. eines Versicherungsunternehmens, 
das nicht in Nummer 1 genannt ist, 

2. u n v e r ä n d e r t  
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obwohl nach § 319 Absatz 2 oder 3, jeweils 
auch in Verbindung mit Absatz 5, oder 
nach § 319b Absatz 1 Satz 1 oder 2, je-
weils auch in Verbindung mit Absatz 2, er 
oder nach § 319 Absatz 4 Satz 1 oder 2, je-
weils auch in Verbindung mit Absatz 5, o-
der nach § 319b Absatz 1 Satz 1 oder 2, je-
weils auch in Verbindung mit Absatz 2, die 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder die 
Buchführungsgesellschaft, für die er tätig 
wird, nicht Abschlussprüfer sein darf. Ord-
nungswidrig handelt auch, wer einen Be-
stätigungsvermerk nach § 322 Absatz 1 er-
teilt zu dem Abschluss eines Versiche-
rungsunternehmens, das ein Unternehmen 
von öffentlichem Interesse nach § 316a 
Satz 2 Nummer 1 oder 3 ist, obwohl  

obwohl nach § 319 Absatz 2 oder 3, jeweils 
auch in Verbindung mit Absatz 5, oder 
nach § 319b Absatz 1 Satz 1 oder 2, je-
weils auch in Verbindung mit Absatz 2, er 
oder nach § 319 Absatz 4 Satz 1 oder 2, je-
weils auch in Verbindung mit Absatz 5, o-
der nach § 319b Absatz 1 Satz 1 oder 2, je-
weils auch in Verbindung mit Absatz 2, die 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder die 
Buchprüfungsgesellschaft, für die er tätig 
wird, nicht Abschlussprüfer sein darf. Ord-
nungswidrig handelt auch, wer einen Be-
stätigungsvermerk nach § 322 Absatz 1 er-
teilt zu dem Abschluss eines Versiche-
rungsunternehmens, das ein Unternehmen 
von öffentlichem Interesse nach § 316a 
Satz 2 Nummer 1 oder 3 ist, obwohl  

1. er oder die Prüfungsgesellschaft, für 
die er tätig wird, oder ein Mitglied des 
Netzwerks, dem er oder die Prüfungs-
gesellschaft, für die er tätig wird, ange-
hört, einer Vorschrift des Artikels 5 Ab-
satz 4 Unterabsatz 1 Satz 1 oder Ab-
satz 5 Unterabsatz 2 Satz 2 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 537/2014 zuwider-
handelt oder 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. er oder die Prüfungsgesellschaft, für 
die er tätig wird, nach Artikel 17 Absatz 
3 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 
die Abschlussprüfung nicht durchfüh-
ren darf. 

2. u n v e r ä n d e r t  

Abschluss im Sinne der Sätze 1 und 2 ist 
ein Jahresabschluss, ein Einzelabschluss 
nach § 325 Absatz 2a oder ein Konzernab-
schluss, der aufgrund gesetzlicher Vor-
schriften zu prüfen ist. 

Abschluss im Sinne der Sätze 1 und 2 ist 
ein Jahresabschluss, ein Einzelabschluss 
nach § 325 Absatz 2a oder ein Konzernab-
schluss, der aufgrund gesetzlicher Vor-
schriften zu prüfen ist. Ordnungswidrig 
handelt ferner, wer einen Prüfungsver-
merk über den Nachhaltigkeitsbericht 
nach § 324i erteilt zu dem Abschluss 

 1. eines Versicherungsunternehmens, 
das ein Unternehmen von öffentli-
chem Interesse nach § 316a Satz 2 
Nummer 1 oder Nummer 3 ist, oder 

 2. eines Versicherungsunternehmens, 
das nicht in Nummer 1 genannt ist, 
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 obwohl nach § 319 Absatz 2 oder 3, je-
weils auch in Verbindung mit Absatz 5, 
in Verbindung mit § 324e Absatz 1, oder 
nach § 319b Absatz 1 Satz 1 oder 2, je-
weils auch in Verbindung mit Absatz 2, 
in Verbindung mit § 324f, er oder nach § 
319 Absatz 4 Satz 1 oder 2, jeweils auch 
in Verbindung mit Absatz 5, in Verbin-
dung mit § 324e Absatz 1, oder nach § 
319b Absatz 1 Satz 1 oder 2, jeweils 
auch in Verbindung mit Absatz 2, in Ver-
bindung mit § 324f, die Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft oder die Buchprü-
fungsgesellschaft, für die er tätig wird, 
nicht Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts 
sein darf. Nachhaltigkeitsbericht im 
Sinne des Satzes 4 ist ein Nachhaltig-
keitsbericht oder ein Konzernnachhal-
tigkeitsbericht, der aufgrund gesetzli-
cher Vorschriften zu prüfen ist. 

(2a) Ordnungswidrig handelt, wer 
als Mitglied eines nach § 324 Absatz 1 
Satz 1, auch in Verbindung mit § 341k Ab-
satz 3 Satz 1, eingerichteten Prüfungsaus-
schusses eines Versicherungsunterneh-
mens  

(2a) Ordnungswidrig handelt, wer 
als Mitglied eines nach § 324m Absatz 1 
Satz 1, auch in Verbindung mit § 341k Ab-
satz 3 Satz 1, eingerichteten Prüfungsaus-
schusses eines Versicherungsunterneh-
mens  

1. die Unabhängigkeit des Abschlussprü-
fers oder der Prüfungsgesellschaft 
nicht nach Maßgabe des Artikels 4 Ab-
satz 3 Unterabsatz 2, des Artikels 5 
Absatz 4 Unterabsatz 1 Satz 1 oder 
des Artikels 6 Absatz 2 der Verordnung 
(EU) Nr. 537/2014 überwacht, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. dem Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan 
eine Empfehlung für die Bestellung ei-
nes Abschlussprüfers oder einer Prü-
fungsgesellschaft vorlegt, die den An-
forderungen nach Artikel 16 Absatz 2 
Unterabsatz 2 oder 3 der Verordnung 
(EU) Nr. 537/2014 nicht entspricht oder 
der ein Auswahlverfahren nach Artikel 
16 Absatz 3 Unterabsatz 1 der Verord-
nung (EU) Nr. 537/2014 nicht vorange-
gangen ist, oder 

2. u n v e r ä n d e r t  
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3. den Gesellschaftern oder der sonst für 
die Bestellung des Abschlussprüfers 
zuständigen Stelle einen Vorschlag für 
die Bestellung eines Abschlussprüfers 
oder einer Prüfungsgesellschaft vor-
legt, der den Anforderungen nach Arti-
kel 16 Absatz 5 Unterabsatz 1 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 537/2014 nicht ent-
spricht. 

3. u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in 
den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 
1 und Satz 2 sowie des Absatzes 2a mit ei-
ner Geldbuße bis zu fünfhunderttausend 
Euro, in den Fällen der Absätze 1 und 2 
Satz 1 Nummer 2 mit einer Geldbuße bis 
zu fünfzigtausend Euro geahndet werden. 
Ist das Versicherungsunternehmen kapital-
marktorientiert im Sinne des § 264d, be-
trägt die Geldbuße in den Fällen des Ab-
satzes 1 höchstens den höheren der fol-
genden Beträge:  

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in 
den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 
1, Satz 2 und Satz 4 Nummer 1 und des 
Absatzes 2a mit einer Geldbuße bis zu 
fünfhunderttausend Euro, in den Fällen der 
Absätze 1p 2 Satz 1 Nummer 2 mit einer 
Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro ge-
ahndet werden. Ist das Versicherungsun-
ternehmen kapitalmarktorientiert im Sinne 
des § 264d, beträgt die Geldbuße in den 
Fällen der Absätze 1 und 1a höchstens 
den höheren der folgenden Beträge:  

1. zwei Millionen Euro oder 1. u n v e r ä n d e r t  

2. das Zweifache des aus der Ordnungs-
widrigkeit gezogenen wirtschaftlichen 
Vorteils, wobei der wirtschaftliche Vor-
teil erzielte Gewinne und vermiedene 
Verluste umfasst und geschätzt wer-
den kann. 

2. u n v e r ä n d e r t  

(3a) Wird gegen ein Versiche-
rungsunternehmen, das kapitalmarktorien-
tiert im Sinne des § 264d ist, in den Fällen 
des Absatzes 1 eine Geldbuße nach § 30 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
verhängt, beträgt diese Geldbuße höchs-
tens den höchsten der folgenden Beträge:  

(3a) u n v e r ä n d e r t  

1. zehn Millionen Euro,  

2. 5 Prozent des jährlichen Gesamtum-
satzes, den das Versicherungsunter-
nehmen im der Behördenentscheidung 
vorausgegangenen Geschäftsjahr er-
zielt hat oder 

 

3. das Zweifache des aus der Ordnungs-
widrigkeit gezogenen wirtschaftlichen 
Vorteils, wobei der wirtschaftliche Vor-
teil erzielte Gewinne und vermiedene 
Verluste umfasst und geschätzt wer-
den kann. 
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In den Fällen des Absatzes 3 Satz 1 in Ver-
bindung mit Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 o-
der Satz 2 ist § 30 Absatz 2 Satz 3 des Ge-
setzes über Ordnungswidrigkeiten anzu-
wenden. 

 

(3b) Gesamtumsatz im Sinne des 
Absatzes 3a Satz 1 Nummer 2 ist  

(3b) u n v e r ä n d e r t  

1. im Falle von Versicherungsunterneh-
men, die ihren Jahresabschluss nach 
den handelsrechtlichen Vorschriften o-
der dem Recht eines anderen Mitglied-
staats der Europäischen Union oder ei-
nes anderen Vertragsstaats des Ab-
kommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum im Einklang mit der Richt-
linie 91/674/EWG des Rates vom 19. 
Dezember 1991 über den Jahresab-
schluß und den konsolidierten Ab-
schluß von Versicherungsunternehmen 
(ABl. L 374 vom 31.12.1991, S. 7), die 
zuletzt durch die Richtlinie 2006/46/EG 
(ABl. L 224 vom 16.8.2006, S. 1) geän-
dert worden ist, aufstellen, der Betrag 
der gebuchten Bruttobeiträge nach 
Maßgabe der handelsrechtlichen Vor-
schriften oder des auf das Versiche-
rungsunternehmen anwendbaren nati-
onalen Rechts im Einklang mit Artikel 
35 der Richtlinie 91/674/EWG, 

 

2. in Fällen, die nicht in Nummer 1 ge-
nannt sind, der Betrag der Umsatzer-
löse, der sich bei Anwendung der 
Rechnungslegungsgrundsätze ergibt, 
die nach dem jeweiligen nationalen 
Recht für die Aufstellung des Jahres-
abschlusses des Versicherungsunter-
nehmens gelten. 
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Handelt es sich bei dem Versicherungsun-
ternehmen um ein Mutterunternehmen o-
der um ein Tochterunternehmen im Sinne 
des § 290, ist anstelle des Gesamtumsat-
zes des Versicherungsunternehmens der 
jeweilige Gesamtbetrag im Konzernab-
schluss des Mutterunternehmens maßgeb-
lich, der für den größten Kreis von Unter-
nehmen aufgestellt wird. Ist ein Jahres- o-
der Konzernabschluss für das maßgebliche 
Geschäftsjahr nicht verfügbar, ist der Jah-
res- oder Konzernabschluss für das unmit-
telbar vorausgehende Geschäftsjahr maß-
geblich; ist auch dieser nicht verfügbar, 
kann der Gesamtumsatz geschätzt werden. 

 

(4) Verwaltungsbehörde im Sinne des 
§ 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten ist in den Fällen der Ab-
sätze 1 und 2a die Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht für die ihrer 
Aufsicht unterliegenden Versicherungsun-
ternehmen und Pensionsfonds. Unterliegt 
ein Versicherungsunternehmen und Pensi-
onsfonds der Aufsicht einer Landesbe-
hörde, so ist diese in den Fällen der Ab-
sätze 1 und 2a zuständig. In den Fällen 
des Absatzes 2 ist die Abschlussprüferauf-
sichtsstelle beim Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle zuständig. 

(4) Verwaltungsbehörde im Sinne des 
§ 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten ist in den Fällen der Ab-
sätze 1, 1a und 2a die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht für die ihrer 
Aufsicht unterliegenden Versicherungsun-
ternehmen und Pensionsfonds. Unterliegt 
ein Versicherungsunternehmen und Pensi-
onsfonds der Aufsicht einer Landesbe-
hörde, so ist diese in den Fällen der Ab-
sätze 1, 1a und 2a zuständig. In den Fällen 
des Absatzes 2 ist die Abschlussprüferauf-
sichtsstelle beim Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle zuständig. 

(5) Die nach Absatz 4 Satz 1 oder 2 
zuständige Verwaltungsbehörde übermittelt 
der Abschlussprüferaufsichtsstelle beim 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkon-
trolle alle Bußgeldentscheidungen nach 
Absatz 2a. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

 (6) Das Bundesministerium der 
Justiz wird ermächtigt, soweit dies zur 
Durchsetzung der Rechtsakte der Euro-
päischen Union erforderlich ist, durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates die Tatbestände zu be-
zeichnen, die als Ordnungswidrigkeit 
nach Absatz 1a geahndet werden kön-
nen. 
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§ 341p § 341p 

Anwendung der Straf- und Bußgeld- so-
wie der Ordnungsgeldvorschriften auf 

Pensionsfonds 

Anwendung der Straf- und Bußgeld- so-
wie der Ordnungsgeldvorschriften auf 

Pensionsfonds 

Die Strafvorschriften des § 341m Ab-
satz 1, die Bußgeldvorschrift des § 341n 
Absatz 1 und 2 sowie die Ordnungsgeld-
vorschrift des § 341o gelten auch für Pensi-
onsfonds im Sinn des § 341 Abs. 4 Satz 1. 

Die Strafvorschriften des § 341m Ab-
satz 1, die Bußgeldvorschrift des § 341n 
Absatz 1, 1a, 2 und 2a sowie die Ord-
nungsgeldvorschrift des § 341o gelten 
auch für Pensionsfonds im Sinn des § 341 
Abs. 4 Satz 1. 

§ 341s § 341s 

Pflicht zur Erstellung des Zahlungsbe-
richts; Befreiungen 

Pflicht zur Erstellung des Zahlungsbe-
richts; Befreiungen 

(1) Kapitalgesellschaften im Sinne 
des § 341q haben jährlich einen Zahlungs-
bericht zu erstellen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Ist die Kapitalgesellschaft in den 
von ihr oder einem anderen Unternehmen 
mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum erstellten Konzern-
zahlungsbericht einbezogen, braucht sie 
keinen Zahlungsbericht zu erstellen. In die-
sem Fall hat die Kapitalgesellschaft im An-
hang des Jahresabschlusses anzugeben, 
bei welchem Unternehmen sie in den Kon-
zernzahlungsbericht einbezogen ist und wo 
dieser erhältlich ist. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Hat die Kapitalgesellschaft einen 
Bericht im Einklang mit den Rechtsvor-
schriften eines Drittstaats, dessen Berichts-
pflichten die Europäische Kommission im 
Verfahren nach Artikel 47 der Richtlinie 
2013/34/EU als gleichwertig bewertet hat, 
erstellt und diesen Bericht nach § 341w of-
fengelegt, braucht sie den Zahlungsbericht 
nicht zu erstellen. Auf die Offenlegung die-
ses Berichts ist § 325a Absatz 1 Satz 5 
entsprechend anzuwenden. 

(3) Hat die Kapitalgesellschaft einen 
Bericht im Einklang mit den Rechtsvor-
schriften eines Drittstaats, dessen Berichts-
pflichten die Europäische Kommission im 
Verfahren nach Artikel 47 der Richtlinie 
2013/34/EU als gleichwertig bewertet hat, 
erstellt und diesen Bericht nach § 341w of-
fengelegt, braucht sie den Zahlungsbericht 
nicht zu erstellen. Auf die Offenlegung die-
ses Berichts ist § 328a Absatz 1 Satz 5 
entsprechend anzuwenden. 
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§ 342q § 342q 

Privates Rechnungslegungsgremium Privates Rechnungslegungsgremium 

(1) Das Bundesministerium der Justiz 
kann eine privatrechtlich organisierte Ein-
richtung durch Vertrag anerkennen und ihr 
folgende Aufgaben übertragen:  

(1) Das Bundesministerium der Justiz 
kann eine privatrechtlich organisierte Ein-
richtung durch Vertrag anerkennen und ihr 
folgende Aufgaben übertragen:  

1. Entwicklung von Empfehlungen zur 
Anwendung der Grundsätze über die 
Konzernrechnungslegung, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Beratung des Bundesministeriums der 
Justiz bei Gesetzgebungsvorhaben zu 
Rechnungslegungsvorschriften, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. Vertretung der Bundesrepublik 
Deutschland in internationalen Stan-
dardisierungsgremien und 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. Erarbeitung von Interpretationen der 
internationalen Rechnungslegungs-
standards im Sinn des § 315e Absatz 
1. 

4. Erarbeitung von Interpretationen der 
internationalen Rechnungslegungs-
standards im Sinn des § 315g Absatz 
1. 

Es darf jedoch nur eine solche Einrichtung 
anerkannt werden, die aufgrund ihrer Sat-
zung gewährleistet, daß die Empfehlungen 
und Interpretationen unabhängig und aus-
schließlich von Rechnungslegern in einem 
Verfahren entwickelt und beschlossen wer-
den, das die fachlich interessierte Öffent-
lichkeit einbezieht. Soweit Unternehmen o-
der Organisationen von Rechnungslegern 
Mitglied einer solchen Einrichtung sind, 
dürfen die Mitgliedschaftsrechte nur von 
Rechnungslegern ausgeübt werden. 

Es darf jedoch nur eine solche Einrichtung 
anerkannt werden, die aufgrund ihrer Sat-
zung gewährleistet, daß die Empfehlungen 
und Interpretationen unabhängig und aus-
schließlich von Rechnungslegern in einem 
Verfahren entwickelt und beschlossen wer-
den, das die fachlich interessierte Öffent-
lichkeit einbezieht. Soweit Unternehmen o-
der Organisationen von Rechnungslegern 
Mitglied einer solchen Einrichtung sind, 
dürfen die Mitgliedschaftsrechte nur von 
Rechnungslegern ausgeübt werden. 

(2) Die Beachtung der die Konzern-
rechnungslegung betreffenden Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung wird vermu-
tet, soweit vom Bundesministerium der Jus-
tiz bekanntgemachte Empfehlungen einer 
nach Absatz 1 Satz 1 anerkannten Einrich-
tung beachtet worden sind. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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Einführungsgesetz zum Han-

delsgesetzbuch 

 A b s c h n i t t  1 …  [ e i n s e t z e n :  
n ä c h s t e r  b e i  d e r  V e r k ü n -
d u n g  f r e i e r  A b s c h n i t t  m i t  

Z ä h l b e z e i c h n u n g ]  A b -
s c h n i t t  

 Ü b e r g a n g s v o r s c h r i f t  z u m  
G e s e t z  z u r  U m s e t z u n g  d e r  
R i c h t l i n i e  ( E U )  2 0 2 2 / 2 4 6 4  
d e s  E u r o p ä i s c h e n  P a r l a -

m e n t s  u n d  d e s  R a t e s  v o m  
1 4 .  D e z e m b e r  2 0 2 2  z u r  

Ä n d e r u n g  d e r  V e r o r d n u n g  
( E U )  N r .  5 3 7 / 2 0 1 4  u n d  d e r  
R i c h t l i n i e n  2 0 0 4 / 1 0 9 / E G ,  

2 0 0 6 / 4 3 / E G  u n d  
2 0 1 3 / 3 4 / E U  h i n s i c h t l i c h  
d e r  N a c h h a l t i g k e i t s b e -

r i c h t e r s t a t t u n g  v o n  U n -
t e r n e h m e n  

 Artikel … [einsetzen: nächster 
bei der Verkündung freier Arti-

kel mit Zählbezeichnung] 
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 (1) § 289 Absatz 3 und 3a, die 
§§ 289b bis 289e, 289f Absatz 2 Num-
mer 6, Absatz 5, die §§ 289g, 289h Ab-
satz 2 Satz 2, § 317 Absatz 2 und 5, 
§ 319 Absatz 3 Satz 1, § 320 Absatz 1 
und 3, § 321 Absatz 2, § 322 Absatz 6, 
die §§ 324b bis 324m, § 325 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 hinsichtlich des Prü-
fungsvermerks, § 328 Absatz 3, § 331 
Absatz 1 Nummer 1, § 332 Absatz 1 und 
1a, § 333a, § 334 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 3, Absatz 1a, 2 Satz 4 und Absatz 
2a, § 336 Absatz 2 Satz 1, § 339 Ab-
satz 1, § 340a Absatz 1, 5 und 6, § 340k 
Absatz 1, 2, 2a, 3 und 5, § 340m Absatz 
2, § 340n Absatz 1 Satz 1 Nummer 3, Ab-
satz 1a, 2 Satz 4 und Absatz 2a, § 341 
Absatz 4, § 341a Absatz 1, 2a und 2b, § 
341k Absatz 1 und 3, § 341m, § 341n Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 3, Absatz 1a, 2 
Satz 4 und Absatz 2a und § 341p des 
Handelsgesetzbuchs in der jeweils ab 
dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttre-
tens nach Artikel 31 Absatz 1 dieses Ge-
setzes] geltenden Fassung sind erst-
mals anzuwenden auf Unterlagen der 
Einzelrechnungslegung für ein nach 
dem 31. Dezember 2023 beginnendes 
Geschäftsjahr von Unternehmen, die 

 1. groß sind im Sinne des § 267 Ab-
satz 3 Satz 1 und Absatz 4 bis 5 des 
Handelsgesetzbuchs, auch in Ver-
bindung mit § 340a Absatz 2 Satz 6 
oder § 341a Absatz 2 Satz 7 des 
Handelsgesetzbuchs, 

 2. kapitalmarktorientiert im Sinne des 
§ 264d des Handelsgesetzbuchs o-
der den Vorschriften des Ersten o-
der Zweiten Unterabschnitts des 
Vierten Abschnitts des Dritten 
Buchs des Handelsgesetzbuchs un-
terworfen sind, und 

 3. im Jahresdurchschnitt mehr als 500 
Arbeitnehmer beschäftigen. 
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 § 289 Absatz 3, die §§ 289b bis 289e, 
289f Absatz 2 Nummer 6, Absatz 5, § 317 
Absatz 2 und 5, § 319 Absatz 3 Satz 1, 
§ 320 Absatz 1 und 3, § 321 Absatz 2, 
§ 322 Absatz 6, § 323 Absatz 5 und § 
324, § 325 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
hinsichtlich des Prüfungsvermerks, 
§ 328 Absatz 3, § 331 Absatz 1 Num-
mer 1, § 332 Absatz 1, § 333a, § 334 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 3 und Absatz 2a, 
§ 336 Absatz 2 Satz 1, § 339 Absatz 1, 
§ 340a Absatz 1 bis 1b, § 340k Absatz 1, 
2, 2a, 3 und 5, § 340m Absatz 2, § 340n 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und Absatz 
2a, § 341 Absatz 4, § 341a Absatz 1 bis 
1b, § 341k Absatz 1 und 3, § 341m, 
§ 341n Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und 
Absatz 2a, § 341p des Handelsgesetz-
buchs in der bis einschließlich … [ein-
setzen: Datum des Tages vor dem In-
krafttreten nach Artikel 31 Absatz 1 die-
ses Gesetzes] geltenden Fassung sind 
von den Unternehmen nach Satz 1 letzt-
mals anzuwenden auf Unterlagen der 
Einzelrechnungslegung für das vor dem 
1. Januar 2024 beginnende Geschäfts-
jahr. 

 (1a) Als Prüfer des Nachhaltigkeitsbe-
richts eines im Sinne des Absatz 1 be-
richtspflichtigen Unternehmens, der 
sich auf ein Geschäftsjahr bezieht, das 
vor dem 1. Januar 2025 beginnt, gilt, 
wenn der Prüfer des Jahresabschlusses 
vor dem … [einsetzen: Datum des In-
krafttretens nach Artikel 32 Absatz 1 die-
ses Gesetzes] bestellt wurde und kein 
Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts be-
stellt worden ist, der Prüfer als bestellt, 
der für die Prüfung des Jahresabschlus-
ses bestellt worden ist, sofern der Prü-
fer vor dem 1. Januar 2024 für die 
Durchführung von Abschlussprüfungen 
zugelassen oder anerkannt wurde. Die 
Vorschriften der Wirtschaftsprüferord-
nung bleiben unberührt. 
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 (2) § 289 Absatz 3 und 3a, die 
§§ 289b bis 289e, 289f Absatz 2 Num-
mer 6, Absatz 5, die §§ 289g, 289h Ab-
satz 2 Satz 2, § 317 Absatz 2 und 5, 
§ 319 Absatz 3 Satz 1, § 320 Absatz 1 
und 3, § 321 Absatz 2, § 322 Absatz 6, 
die §§ 324b bis 324m, § 325 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 hinsichtlich des Prü-
fungsvermerks, § 328 Absatz 3, § 331 
Absatz 1 Nummer 1, § 332 Absatz 1 und 
1a, § 333a, § 334 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 3, Absatz 1a, 2 Satz 4 und Absatz 
2a, § 336 Absatz 2 Satz 1, § 339 Ab-
satz 1, § 340a Absatz 1, 5 und 6, § 340k 
Absatz 1, 2, 2a, 3 und 5, § 340m Absatz 
2, § 340n Absatz 1 Satz 1 Nummer 3, Ab-
satz 1a, 2 Satz 4 und Absatz 2a, § 341 
Absatz 4, § 341a Absatz 1, 2a und 2b, § 
341k Absatz 1 und 3, § 341m, § 341n Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 3, Absatz 1a, 2 
Satz 4 und Absatz 2a und § 341p des 
Handelsgesetzbuchs in der jeweils ab 
dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttre-
tens nach Artikel 31 Absatz 1 dieses Ge-
setzes] geltenden Fassung sind erst-
mals anzuwenden auf Unterlagen der 
Einzelrechnungslegung für ein nach 
dem 31. Dezember 2024 beginnendes 
Geschäftsjahr von Unternehmen, die 

 1. groß sind im Sinne des § 267 Ab-
satz 3 Satz 1 und Absatz 4 bis 5 des 
Handelsgesetzbuchs, auch in Ver-
bindung mit § 340a Absatz 2 Satz 6 
oder § 341a Absatz 2 Satz 7 des 
Handelsgesetzbuchs, und nicht be-
reits Absatz 1 unterliegen, 

 2. kein kleines und nicht komplexes 
Institut im Sinne des Artikels 4 Ab-
satz 1 Nummer 145 der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. 
Juni 2013 über Aufsichtsanforde-
rungen an Kreditinstitute und zur 
Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 
27.6.2013, S. 1) sind und 
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 3. kein firmeneigenes Versicherungs-
unternehmen im Sinne des Artikels 
13 Nummer 2 der Richtlinie 
2009/138/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 25. No-
vember 2009 betreffend die Auf-
nahme und Ausübung der Versiche-
rungs- und der Rückversiche-
rungstätigkeit (Solvabilität II) (ABl. L 
335 vom 17.12.2009, S. 1) und kein 
firmeneigenes Rückversicherungs-
unternehmen im Sinne des Artikels 
13 Nummer 5 der Richtlinie 
2009/138/EG sind. 

 § 289 Absatz 3, die §§ 289b bis 289e, 
289f Absatz 2 Nummer 6, Absatz 5, § 317 
Absatz 2 und 5, § 319 Absatz 3 Satz 1, 
§ 320 Absatz 1 und 3, § 321 Absatz 2, 
§ 322 Absatz 6, § 323 Absatz 5 und § 
324, § 325 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
hinsichtlich des Prüfungsvermerks, 
§ 328 Absatz 3, § 331 Absatz 1 Num-
mer 1, § 332 Absatz 1, § 333a, § 334 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 3 und Absatz 2a, 
§ 336 Absatz 2 Satz 1, § 339 Absatz 1, 
§ 340a Absatz 1 bis 1b, § 340k Absatz 1, 
2, 2a, 3 und 5, § 340m Absatz 2, § 340n 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und Absatz 
2a, § 341 Absatz 4, § 341a Absatz 1 bis 
1b, § 341k Absatz 1 und 3, § 341m, 
§ 341n Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und 
Absatz 2a, § 341p des Handelsgesetz-
buchs in der bis einschließlich … [ein-
setzen: Datum des Tages vor dem In-
krafttreten nach Artikel 31 Absatz 1 die-
ses Gesetzes] geltenden Fassung sind 
von den Unternehmen nach Satz 1 letzt-
mals anzuwenden auf Unterlagen der 
Einzelrechnungslegung für das vor dem 
1. Januar 2025 beginnende Geschäfts-
jahr. 
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 (3) § 289 Absatz 3 und 3a, die 
§§ 289b bis 289e, 289f Absatz 2 Num-
mer 6, Absatz 5, die §§ 289g, 289h Ab-
satz 2 Satz 2, § 317 Absatz 2 und 5, 
§ 319 Absatz 3 Satz 1, § 320 Absatz 1 
und 3, § 321 Absatz 2, § 322 Absatz 6, 
die §§ 324b bis 324m, § 325 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 hinsichtlich des Prü-
fungsvermerks, § 328 Absatz 3, § 331 
Absatz 1 Nummer 1, § 332 Absatz 1 und 
1a, § 333a, § 334 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 3, Absatz 1a, 2 Satz 4 und Absatz 
2a, § 336 Absatz 2 Satz 1, § 339 Ab-
satz 1, § 340a Absatz 1, 5 und 6, § 340k 
Absatz 1, 2, 2a, 3 und 5, § 340m Absatz 
2, § 340n Absatz 1 Satz 1 Nummer 3, Ab-
satz 1a, 2 Satz 4 und Absatz 2a, § 341 
Absatz 4, § 341a Absatz 1, 2a und 2b, § 
341k Absatz 1 und 3, § 341m, § 341n Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 3, Absatz 1a, 2 
Satz 4 und Absatz 2a und § 341p des 
Handelsgesetzbuchs in der jeweils ab 
dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttre-
tens nach Artikel 31 Absatz 1 dieses Ge-
setzes] geltenden Fassung sind erst-
mals anzuwenden auf Unterlagen der 
Einzelrechnungslegung für ein nach 
dem 31. Dezember 2025 beginnendes 
Geschäftsjahr von Unternehmen, die 
nicht bereits den Absätzen 1 oder 2 un-
terliegen. Unternehmen im Sinne des 
Satzes 1 können für vor dem 1. Januar 
2028 beginnende Geschäftsjahre be-
schließen, § 289c des Handelsgesetz-
buchs nicht anzuwenden. Beschließt ein 
Unternehmen die in Satz 2 genannte 
Vorschrift nach Satz 2 nicht anzuwen-
den, gibt es im Lagebericht kurz an, wa-
rum die in Satz 2 genannte Vorschrift 
nicht angewendet wurde. § 289 Ab-
satz 3, die §§ 289b bis 289e, 289f Ab-
satz 2 Nummer 6, Absatz 5, § 317 Ab-
satz 2 und 5, § 319 Absatz 3 Satz 1, 
§ 320 Absatz 1 und 3, § 321 Absatz 2, 
§ 322 Absatz 6, § 323 Absatz 5 und § 
324, § 325 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
hinsichtlich des Prüfungsvermerks, 
§ 328 Absatz 3, § 331 Absatz 1 Num-
mer 1, § 332 Absatz 1, § 333a, § 334 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 3 und Absatz 2a, 
§ 336 Absatz 2 Satz 1, § 339 Absatz 1, 
§ 340a Absatz 1 bis 1b, § 340k Absatz 1, 
2, 2a, 3 und 5, § 340m Absatz 2, § 340n 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und Absatz 
2a, § 341 Absatz 4, § 341a Absatz 1 bis 
1b, § 341k Absatz 1 und 3, § 341m, 
§ 341n Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und 
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Absatz 2a, § 341p des Handelsgesetz-
buchs in der bis einschließlich … [ein-
setzen: Datum des Tages vor dem In-
krafttreten nach Artikel 31 Absatz 1 die-
ses Gesetzes] geltenden Fassung sind 
von den Unternehmen nach Satz 1 letzt-
mals anzuwenden auf Unterlagen der 
Einzelrechnungslegung für das vor dem 
1. Januar 2026 beginnende Geschäfts-
jahr. 

 (4) Ein Unternehmen im Sinne der 
Absätze 1 bis 3 ist im Geschäftsjahr, für 
das es nach diesen Absätzen erstmals 
zu berichten hat, oder in einem der bei-
den darauffolgenden Geschäftsjahre 
von der Pflicht, die erforderlichen Infor-
mationen über die Wertschöpfungskette 
im Sinne des § 289c Absatz 2 Nummer 6 
Buchstabe b und Absatz 4 des Handels-
gesetzbuchs anzugeben, befreit, wenn 
es im betreffenden Geschäftsjahr statt 
der vorgenannten Angaben 

 1. erläutert, welche Anstrengungen un-
ternommen wurden, um die erfor-
derlichen Informationen über die 
Wertschöpfungskette zu erhalten, 

 2. begründet, warum nicht alle erfor-
derlichen Informationen eingeholt 
werden konnten, und 

 3. die Pläne erläutert, um künftig die 
erforderlichen Informationen einzu-
holen. 

 (5) Ein Unternehmen im Sinne des 
§ 289b Absatz 1 des Handelsgesetz-
buchs, auch in Verbindung mit § 340a 
Absatz 5 Satz 1 oder § 341a Absatz 2a 
Satz 1 des Handelsgesetzbuchs, ist von 
der Pflicht zur Erweiterung des Lagebe-
richts um einen Nachhaltigkeitsbericht 
befreit, wenn 

 1. das Unternehmen ein Tochterunter-
nehmen eines Mutterunternehmens 
ist, das seinen Sitz nicht in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum hat, 
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 2. das Unternehmen ein Tochterunter-
nehmen eines weiteren Mutterunter-
nehmens ist, das 

 a) seinen Sitz in einem Mitglied-
staat der Europäischen Union o-
der einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum 
hat, 

 b) Tochterunternehmen des Mut-
terunternehmens nach Num-
mer 1 ist und 

 c) die Anwendungsvoraussetzun-
gen nach Artikel 19a Absatz 1 
Unterabsatz 1 oder Artikel 29a 
Absatz 1 Unterabsatz 1 der 
Richtlinie 2013/34/EU des Euro-
päischen Parlaments und des 
Rates vom 26. Juni 2013 über 
den Jahresabschluss, den kon-
solidierten Abschluss und damit 
verbundene Berichte von Unter-
nehmen bestimmter Rechtsfor-
men und zur Änderung der 
Richtlinie 2006/43/EG des Euro-
päischen Parlaments und des 
Rates und zur Aufhebung der 
Richtlinien 78/660/EWG und 
83/349/EWG des Rates (ABl. L 
182 vom 29.6.2013, S. 19), die 
zuletzt durch die Richtlinie (EU) 
2022/2464 (ABl. L 322 vom 
16.12.2022, S. 15) geändert wor-
den ist, erfüllt, 
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 3. das Mutterunternehmen nach Num-
mer 2 einen konsolidierten Nachhal-
tigkeitsbericht im Einklang mit den 
Anforderungen des Artikels 29a der 
Richtlinie 2013/34/EU erstellt hat, 
der alle Tochterunternehmen des 
Mutterunternehmens nach Num-
mer 2 einschließt, die ihren Sitz in 
einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum 
haben und die die Anwendungsvo-
raussetzungen nach Artikel 19a Ab-
satz 1 Unterabsatz 1 oder Artikel 29a 
Absatz 1 Unterabsatz 1 der Richtli-
nie 2013/34/EU erfüllen, 

 4. der konsolidierte Nachhaltigkeitsbe-
richt nach Nummer 3 bis zum 6. Ja-
nuar 2030 erstellt wurde, 

 5. der konsolidierte Nachhaltigkeitsbe-
richt nach den Nummern 3 und 4 die 
in Artikel 8 der Verordnung (EU) 
2020/852 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 18. Juni 
2020 über die Einrichtung eines 
Rahmens zur Erleichterung nachhal-
tiger Investitionen und zur Ände-
rung der Verordnung (EU) 2019/2088 
(ABl. L 198 vom 22.6.2020, S. 13, L 
156 vom 9.6.2022, S. 159) festgeleg-
ten Offenlegungen enthält, die sich 
auf die Tätigkeiten aller Tochterun-
ternehmen des Mutterunternehmens 
nach Nummer 2 beziehen, die ihren 
Sitz in einem Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union oder einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum 
haben und die die Anwendungsvo-
raussetzungen nach Artikel 19a Ab-
satz 1 Unterabsatz 1 oder Artikel 29a 
Absatz 1 Unterabsatz 1 der Richtli-
nie 2013/34/EU erfüllen, 

 6. das Mutterunternehmen nach Num-
mer 2 eines der Tochterunterneh-
men des Mutterunternehmens nach 
Nummer 1 ist, 
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 a) die ihren Sitz in einem Mitglied-
staat der Europäischen Union o-
der einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum 
haben und 

 b) dessen Jahresabschluss oder 
Konzernabschluss in mindes-
tens einem der fünf vorange-
gangenen Geschäftsjahre die 
höchsten Umsatzerlöse des 
Konzerns des Mutterunterneh-
mens nach Nummer 1 in der Eu-
ropäischen Union und den Ver-
tragsstaaten des Abkommens 
über den europäischen Wirt-
schaftsraum auswies, 

 7. der konsolidierte Nachhaltigkeitsbe-
richt nach den Nummern 3 bis 5 so-
wie das Urteil über die Prüfung die-
ses Nachhaltigkeitsberichts, das 
von einer oder mehreren Personen 
oder Gesellschaften abgegeben 
wurde, die nach dem für das Mutter-
unternehmen nach Nummer 2 gel-
tenden Recht zur Abgabe eines Ur-
teils über die Prüfung des Nachhal-
tigkeitsberichts befugt sind, im Ein-
klang mit Artikel 30 der Richtlinie 
2013/34/EU offengelegt wurden und 

 8. der Lagebericht des Unternehmens 
alle folgenden Angaben enthält: 

 a) Name und Sitz des konsolidiert 
berichtenden Mutterunterneh-
mens, 

 b) die Internetseite, auf der der be-
freiende konsolidierte Nachhal-
tigkeitsbericht des Mutterunter-
nehmens in deutscher oder eng-
lischer Sprache und das Urteil 
über die Prüfung des befreien-
den konsolidierten Nachhaltig-
keitsberichts des Mutterunter-
nehmens abrufbar ist, und 
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 c) die Information, dass das Unter-
nehmen von der Pflicht zur Er-
weiterung des Lageberichts um 
einen Nachhaltigkeitsbericht be-
freit ist. 

 Satz 1 gilt nicht für Unternehmen, die 
kapitalmarktorientiert im Sinne des 
§ 264d des Handelsgesetzbuchs und 
groß im Sinne des § 267 Absatz 3 Satz 1 
und Absatz 4 bis 5 des Handelsgesetz-
buchs sind. Andere Befreiungsvor-
schriften bleiben unberührt. 

 Artikel … [einsetzen: nächster 
bei der Verkündung freier Arti-

kel mit Zählbezeichnung] 

 (1) § 291 Absatz 1 Satz 1 und Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 3, § 292 Absatz 1 
Satzteil vor Nummer 1 und Absatz 1 
Nummer 2, § 294 Absatz 3, § 315 Ab-
satz 3 und 3a, die §§ 315b, 315c, 315e, 
315f Absatz 2 Satz 2, § 315g, § 317 Ab-
satz 2 und 5, § 319 Absatz 3 Satz 1, 
§ 320 Absatz 1 und 3, § 321 Absatz 2, 
§ 322 Absatz 6, die §§ 324b bis 324m, 
§ 325 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 in Ver-
bindung mit Absatz 3 hinsichtlich des 
Prüfungsvermerks, § 328 Absatz 3, § 331 
Absatz 1 Nummer 2, § 332 Absatz 1 und 
1a, § 333a, § 334 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 4, Absatz 1a, 2 Satz 4 und Absatz 
2a, § 340i Absatz 5 und 6, § 340k Ab-
satz 1, 2, 2a, 3 und 5, § 340n Absatz 1 
Satz 1 Nummer 4, Absatz 1a, 2 Satz 4 
und Absatz 2a, § 341 Absatz 4, § 341i 
Absatz 3 Satz 1, § 341j Absatz 2a und 
2b, § 341m, § 341n Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 4, Absatz 1a, 2 Satz 4 und Absatz 
2a, § 341p des Handelsgesetzbuchs in 
der jeweils ab dem … [einsetzen: Datum 
des Inkrafttretens nach Artikel 31 Absatz 
1 dieses Gesetzes] geltenden Fassung 
sind erstmals anzuwenden auf Unterla-
gen der Konzernrechnungslegung für 
ein nach dem 31. Dezember 2023 begin-
nendes Geschäftsjahr von Mutterunter-
nehmen, 
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 1. bei denen die Voraussetzungen für 
eine größenabhängige Befreiung 
von der Pflicht zur Aufstellung eines 
Konzernabschlusses und Konzern-
lageberichts gemäß § 293 Absatz 1 
und 2 des Handelsgesetzbuchs 
nicht vorliegen, 

 2. die kapitalmarktorientiert im Sinne 
des § 264d des Handelsgesetzbuchs 
oder den Vorschriften des Ersten o-
der Zweiten Unterabschnitts des 
Vierten Abschnitts des Dritten 
Buchs des Handelsgesetzbuchs un-
terworfen sind und 

 3. die zusammen mit den anderen in 
den Konzernabschluss einzubezie-
henden Unternehmen insgesamt im 
Jahresdurchschnitt mehr als 500 Ar-
beitnehmer beschäftigen. 

 § 291 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 
Satz 1 Nummer 3, § 292 Absatz 1 Satzteil 
vor Nummer 1 und Absatz 1 Nummer 2, 
§ 294 Absatz 3, § 315 Absatz 3, die 
§§ 315b, 315c, 315e, § 317 Absatz 2 und 
5, § 319 Absatz 3 Satz 1, § 320 Absatz 1 
und 3, § 321 Absatz 2, § 322 Absatz 6, 
§ 323 Absatz 5 und § 324, § 325 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Ab-
satz 3 hinsichtlich des Prüfungsver-
merks, § 328 Absatz 3, § 331 Absatz 1 
Nummer 2, § 332 Absatz 1, § 333a, § 334 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und Absatz 
2a, § 340i Absatz 5 und 6, § 340k Ab-
satz 1, 2, 2a, 3 und 5, § 340n Absatz 1 
Satz 1 Nummer 4 und Absatz 2a, § 341 
Absatz 4, § 341i Absatz 3 Satz 1, § 341j 
Absatz 4 und 5, § 341m, § 341n Absatz 1 
Satz 1 Nummer 4 und Absatz 2a, § 341p 
des Handelsgesetzbuchs in der bis ein-
schließlich … [einsetzen: Datum des Ta-
ges vor dem Inkrafttreten nach Artikel 
31 Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden 
Fassung sind von Mutterunternehmen 
nach Satz 1 letztmals anzuwenden auf 
Unterlagen der Konzernrechnungsle-
gung für das vor dem 1. Januar 2024 be-
ginnende Geschäftsjahr. 
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 (2) § 291 Absatz 1 Satz 1 und Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 3, § 292 Absatz 1 
Satzteil vor Nummer 1 und Absatz 1 
Nummer 2, § 294 Absatz 3, § 315 Ab-
satz 3 und 3a, die §§ 315b, 315c, 315e, 
315f Absatz 2 Satz 2, § 315g, § 317 Ab-
satz 2 und 5, § 319 Absatz 3 Satz 1, 
§ 320 Absatz 1 und 3, § 321 Absatz 2, 
§ 322 Absatz 6, die §§ 324b bis 324m, 
§ 325 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 in Ver-
bindung mit Absatz 3 hinsichtlich des 
Prüfungsvermerks, § 328 Absatz 3, § 331 
Absatz 1 Nummer 2, § 332 Absatz 1 und 
1a, § 333a, § 334 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 4, Absatz 1a, 2 Satz 4 und Absatz 
2a, § 340i Absatz 5 und 6, § 340k Ab-
satz 1, 2, 2a, 3 und 5, § 340n Absatz 1 
Satz 1 Nummer 4, Absatz 1a, 2 Satz 4 
und Absatz 2a, § 341 Absatz 4, § 341i 
Absatz 3 Satz 1, § 341j Absatz 2a und 
2b, § 341m, § 341n Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 4, Absatz 1a, 2 Satz 4 und Absatz 
2a, § 341p des Handelsgesetzbuchs in 
der jeweils ab dem … [einsetzen: Datum 
des Inkrafttretens nach Artikel 31 Absatz 
1 dieses Gesetzes] geltenden Fassung 
sind erstmals anzuwenden auf Unterla-
gen der Konzernrechnungslegung für 
ein nach dem 31. Dezember 2024 begin-
nendes Geschäftsjahr von Mutterunter-
nehmen, bei denen die Voraussetzun-
gen für eine größenabhängige Befreiung 
von der Pflicht zur Aufstellung eines 
Konzernabschlusses und Konzernlage-
berichts gemäß § 293 Absatz 1 und 2 
des Handelsgesetzbuchs nicht vorliegen 
und die nicht bereits Absatz 1 unterlie-
gen. § 291 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 
Satz 1 Nummer 3, § 292 Absatz 1 Satzteil 
vor Nummer 1 und Absatz 1 Nummer 2, 
§ 294 Absatz 3, § 315 Absatz 3, die 
§§ 315b, 315c, 315e, § 317 Absatz 2 und 
5, § 319 Absatz 3 Satz 1, § 320 Absatz 1 
und 3, § 321 Absatz 2, § 322 Absatz 6, 
§ 323 Absatz 5 und § 324, § 325 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Ab-
satz 3 hinsichtlich des Prüfungsver-
merks, § 328 Absatz 3, § 331 Absatz 1 
Nummer 2, § 332 Absatz 1, § 333a, § 334 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und Absatz 
2a, § 340i Absatz 5 und 6, § 340k Ab-
satz 1, 2, 2a, 3 und 5, § 340n Absatz 1 
Satz 1 Nummer 4 und Absatz 2a, § 341 
Absatz 4, § 341i Absatz 3 Satz 1, § 341j 
Absatz 4 und 5, § 341m, § 341n Absatz 1 
Satz 1 Nummer 4 und Absatz 2a, § 341p 
des Handelsgesetzbuchs in der bis 
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einschließlich … [einsetzen: Datum des 
Tages vor dem Inkrafttreten nach Artikel 
31 Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden 
Fassung sind von Mutterunternehmen 
nach Satz 1 letztmals anzuwenden auf 
Unterlagen der Konzernrechnungsle-
gung für das vor dem 1. Januar 2025 be-
ginnende Geschäftsjahr. 

 (3) Ein Mutterunternehmen im 
Sinne der Absätze 1 und 2 ist im Ge-
schäftsjahr, für das es nach diesen Ab-
sätzen erstmals zu berichten hat, oder in 
einem der beiden darauffolgenden Ge-
schäftsjahre von der Pflicht, die erfor-
derlichen Informationen über die Wert-
schöpfungskette im Sinne des § 289c 
Absatz 2 Nummer 6 Buchstabe b und 
Absatz 4 in Verbindung mit § 315c des 
Handelsgesetzbuchs anzugeben, befreit, 
wenn es im betreffenden Geschäftsjahr 
statt der vorgenannten Angaben 

 1. erläutert, welche Anstrengungen un-
ternommen wurden, um die erfor-
derlichen Informationen über die 
Wertschöpfungskette zu erhalten, 

 2. begründet, warum nicht alle erfor-
derlichen Informationen eingeholt 
werden konnten, und 

 3. die Pläne erläutert, um künftig die 
erforderlichen Informationen einzu-
holen. 

 (4) Ein Mutterunternehmen im 
Sinne des § 315b Absatz 1 des Handels-
gesetzbuchs, auch in Verbindung mit 
§ 340i Absatz 5 Satz 2 oder § 341j Ab-
satz 2a Satz 2 des Handelsgesetzbuchs, 
ist von der Pflicht zur Erweiterung des 
Konzernlageberichts um einen Kon-
zernnachhaltigkeitsbericht befreit, wenn 

 1. das Mutterunternehmen ein Tochter-
unternehmen eines Mutterunterneh-
mens ist, das seinen Sitz nicht in ei-
nem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum hat, 
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 2. das Mutterunternehmen ein Tochter-
unternehmen eines weiteren Mutter-
unternehmens ist, das 

 a) seinen Sitz in einem Mitglied-
staat der Europäischen Union o-
der einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum 
hat, 

 b) Tochterunternehmen des Mut-
terunternehmens nach Num-
mer 1 ist und 

 c) die Anwendungsvoraussetzun-
gen nach Artikel 19a Absatz 1 
Unterabsatz 1 oder Artikel 29a 
Absatz 1 Unterabsatz 1 der 
Richtlinie 2013/34/EU erfüllt, 

 3. das Mutterunternehmen nach Num-
mer 2 einen konsolidierten Nachhal-
tigkeitsbericht im Einklang mit den 
Anforderungen des Artikels 29a der 
Richtlinie 2013/34/EU erstellt hat, 
der alle Tochterunternehmen des 
Mutterunternehmens nach Num-
mer 2 einschließt, die ihren Sitz in 
einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum 
haben und die die Anwendungsvo-
raussetzungen nach Artikel 19a Ab-
satz 1 Unterabsatz 1 oder Artikel 29a 
Absatz 1 Unterabsatz 1 der Richtli-
nie 2013/34/EU erfüllen, 

 4. der konsolidierte Nachhaltigkeitsbe-
richt nach Nummer 3 bis zum 6. Ja-
nuar 2030 erstellt wurde, 
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 5. der konsolidierte Nachhaltigkeitsbe-
richt nach den Nummern 3 und 4 die 
in Artikel 8 der Verordnung (EU) 
2020/852 festgelegten Offenlegun-
gen enthält, die sich auf die Tätig-
keiten aller Tochterunternehmen 
des Mutterunternehmens nach Num-
mer 2 beziehen, die ihren Sitz in ei-
nem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum haben 
und die die Anwendungsvorausset-
zungen nach Artikel 19a Absatz 1 
Unterabsatz 1 oder Artikel 29a Ab-
satz 1 Unterabsatz 1 der Richtlinie 
2013/34/EU erfüllen, 

 6. das Mutterunternehmen nach Num-
mer 2 eines der Tochterunterneh-
men des Mutterunternehmens nach 
Nummer 1 ist, 

 a)  die ihren Sitz in einem Mit-
gliedstaat der Europäischen 
Union oder einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirt-
schaftsraum haben und 

 b) dessen Jahresabschluss oder 
Konzernabschluss in mindes-
tens einem der fünf vorange-
gangenen Geschäftsjahre die 
höchsten Umsatzerlöse des 
Konzerns des Mutterunterneh-
mens nach Nummer 1 in der Eu-
ropäischen Union und den Ver-
tragsstaaten des Abkommens 
über den europäischen Wirt-
schaftsraum auswies, 
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 7. der konsolidierte Nachhaltigkeitsbe-
richt nach den Nummern 3 bis 5 so-
wie das Urteil über die Prüfung die-
ses Nachhaltigkeitsberichts, das 
von einer oder mehreren Personen 
oder Gesellschaften abgegeben 
wurde, die nach dem für das Mutter-
unternehmen nach Nummer 2 gel-
tenden Recht zur Abgabe eines Ur-
teils über die Prüfung des Nachhal-
tigkeitsberichts befugt sind, im Ein-
klang mit Artikel 30 der Richtlinie 
2013/34/EU offengelegt wurden und. 

 8. der Lagebericht des Mutterunter-
nehmens alle folgenden Angaben 
enthält: 

 a) Name und Sitz des konsolidiert 
berichtenden Mutterunterneh-
mens, 

 b) die Internetseite, auf der der be-
freiende konsolidierte Nachhal-
tigkeitsbericht des Mutterunter-
nehmens in deutscher oder eng-
lischer Sprache und das Urteil 
über die Prüfung des befreien-
den konsolidierten Nachhaltig-
keitsberichts des Mutterunter-
nehmens abrufbar ist, und 

 c) die Information, dass das Mut-
terunternehmen von der Pflicht 
zur Erweiterung des Konzernla-
geberichts um einen Kon-
zernnachhaltigkeitsbericht be-
freit ist. 

 Satz 1 gilt nicht für Mutterunternehmen, 
die kapitalmarktorientiert im Sinne des 
§ 264d des Handelsgesetzbuchs und 
groß im Sinne des § 267 Absatz 3 Satz 1 
und Absatz 4 bis 5 des Handelsgesetz-
buchs sind. Andere Befreiungsvor-
schriften bleiben unberührt. 
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 Artikel … [einsetzen: nächster 
bei der Verkündung freier Arti-

kel mit Zählbezeichnung] 

 (1) § 325 Absatz 6, die §§ 328a und 
329 Absatz 3, § 334 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 5, § 335 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 und § 341s Absatz 3 des Handels-
gesetzbuchs in der jeweils ab dem … 
[einsetzen: Datum des Inkrafttretens 
nach Artikel 31 Absatz 1 dieses Geset-
zes] geltenden Fassung sind erstmals 
anzuwenden auf Rechnungslegungsun-
terlagen für ein nach dem 31. Dezember 
2023 beginnendes Geschäftsjahr. § 325 
Absatz 6, die §§ 325a und 329 Absatz 3, 
§ 334 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5, § 335 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und § 341s 
Absatz 3 des Handelsgesetzbuchs in der 
bis einschließlich bis zum … [einsetzen: 
Datum des Tages vor dem Inkrafttreten 
nach Artikel 31 Absatz 1 dieses Geset-
zes] geltenden Fassung sind letztmals 
anzuwenden auf Rechnungslegungsun-
terlagen für das vor dem 1. Januar 2024 
beginnende Geschäftsjahr. 

 (2) Die §§ 315h, 315i, 315j, 315k, 
328b und 329 Absatz 3a, § 334 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 4a, 2 Satz 4 und Ab-
satz 2a, § 335 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 
des Handelsgesetzbuchs in der jeweils 
ab dem … [einsetzen: Datum des Inkraft-
tretens nach Artikel 31 Absatz 1 dieses 
Gesetzes] geltenden Fassung sind erst-
mals auf Rechnungslegungsunterlagen 
für ein nach dem 31. Dezember 2027 be-
ginnendes Geschäftsjahr anzuwenden. 
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 Artikel … [einsetzen: nächster 
bei der Verkündung freier Arti-

kel mit Zählbezeichnung] 

 Hat die Europäische Kommission 
noch keine Standards zur Erlangung 
hinreichender Prüfungssicherheit für die 
Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts in 
dem Verfahren nach Artikel 26a Absatz 3 
Unterabsatz 2 und 3 der Richtlinie 
2006/43/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 17. Mai 2006 
über Abschlussprüfungen von Jahres-
abschlüssen und konsolidierten Ab-
schlüssen, zur Änderung der Richtlinien 
78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates 
und zur Aufhebung der Richtlinie 
84/253/EWG des Rates (ABl. L 157 vom 
9.6.2006, S. 87), die zuletzt durch die 
Richtlinie (EU) 2022/2464 (ABl. L 322 
vom 16.12.2022, S. 15) geändert worden 
ist, angenommen oder sind die in dem 
Verfahren angenommenen Standards 
noch nicht anzuwenden, sind § 317 Ab-
satz 2 Satz 3, Absatz 5, § 324h Absatz 2 
Satz 1 und § 324i Absatz 2 und 4 Satz 1 
des Handelsgesetzbuchs mit folgenden 
Maßgaben anzuwenden: 
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 1. der Lagebericht oder der Konzernla-
gebericht sind im Hinblick auf die 
Vorgaben nach den §§ 289b bis 
289e und 289g des Handelsgesetz-
buchs oder den §§ 315b, 315c und 
315e des Handelsgesetzbuchs so-
wie Artikel 8 der Verordnung (EU) 
2020/852 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 18. Juni 
2020 über die Einrichtung eines 
Rahmens zur Erleichterung nachhal-
tiger Investitionen und zur Ände-
rung der Verordnung (EU) 2019/2088 
(ABl. L 198 vom 22.6.2020, S. 13, L 
156 vom 9.6.2022, S. 159) einer prü-
ferischen Durchsicht zu unterzie-
hen; die prüferische Durchsicht ist 
so anzulegen, dass bei kritischer 
Würdigung mit einer gewissen Si-
cherheit ausgeschlossen werden 
kann, dass der Lagebericht oder der 
Konzernlagebericht in wesentlichen 
Belangen nicht in Übereinstimmung 
mit den in dieser Nummer genann-
ten Vorgaben erstellt worden ist, 
und 

 2. bei der Durchführung einer Prüfung 
und der Erstellung des Prüfungsver-
merks hat der Abschlussprüfer die 
Standards für die Prüfung des Nach-
haltigkeitsberichts anzuwenden, die 
von der Europäischen Kommission 
in dem Verfahren nach Artikel 26a 
Absatz 3 Unterabsatz 1 und 3 der 
Richtlinie 2006/43/EG angenommen 
worden sind. 
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Gesetz über die unternehmeri-
schen Sorgfaltspflichten zur 
Vermeidung von Menschen-

rechtsverletzungen in Lieferket-
ten 

Gesetz über die unternehmeri-
schen Sorgfaltspflichten zur 
Vermeidung von Menschen-

rechtsverletzungen in Lieferket-
ten 

(Lieferkettensorgfaltspflichten-
gesetz - LkSG) 

vom: 16.07.2021 

(Lieferkettensorgfaltspflichten-
gesetz - LkSG) 

vom: 16.07.2021 

§ 10 § 10 

Dokumentations- und Berichtspflicht Dokumentations- und Berichtspflicht 

(1) Die Erfüllung der Sorgfaltspflichten 
nach § 3 ist unternehmensintern fortlaufend 
zu dokumentieren. Die Dokumentation ist 
ab ihrer Erstellung mindestens sieben 
Jahre lang aufzubewahren. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Das Unternehmen hat jährlich ei-
nen Bericht über die Erfüllung seiner Sorg-
faltspflichten im vergangenen Geschäfts-
jahr zu erstellen und spätestens vier Mo-
nate nach dem Schluss des Geschäftsjahrs 
auf der Internetseite des Unternehmens für 
einen Zeitraum von sieben Jahren kosten-
frei öffentlich zugänglich zu machen. In 
dem Bericht ist nachvollziehbar mindestens 
darzulegen,  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. ob und falls ja, welche menschenrecht-
lichen und umweltbezogenen Risiken 
oder Verletzungen einer menschen-
rechtsbezogenen oder umweltbezoge-
nen Pflicht das Unternehmen identifi-
ziert hat, 

 

2. was das Unternehmen, unter Bezug-
nahme auf die in den §§ 4 bis 9 be-
schriebenen Maßnahmen, zur Erfül-
lung seiner Sorgfaltspflichten unter-
nommen hat; dazu zählen auch die 
Elemente der Grundsatzerklärung ge-
mäß § 6 Absatz 2, sowie die Maßnah-
men, die das Unternehmen aufgrund 
von Beschwerden nach § 8 oder nach 
§ 9 Absatz 1 getroffen hat, 
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3. wie das Unternehmen die Auswirkun-
gen und die Wirksamkeit der Maßnah-
men bewertet und 

 

4. welche Schlussfolgerungen es aus der 
Bewertung für zukünftige Maßnahmen 
zieht. 

 

(3) Hat das Unternehmen kein men-
schenrechtliches oder umweltbezogenes 
Risiko und keine Verletzung einer men-
schenrechtsbezogenen oder einer umwelt-
bezogenen Pflicht festgestellt und dies in 
seinem Bericht plausibel dargelegt, sind 
keine weiteren Ausführungen nach Absatz 
2 Satz 2 Nummer 2 bis 4 erforderlich. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Der Wahrung von Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnissen ist dabei gebüh-
rend Rechnung zu tragen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

 (5) Statt einen Bericht nach Absatz 
2 Satz 1 zu erstellen, kann ein Unterneh-
men, das nach § 289b Absatz 1 des Han-
delsgesetzbuchs verpflichtet ist, seinen 
Lagebericht um einen Nachhaltigkeits-
bericht zu erweitern, den nach den ge-
setzlichen Vorgaben erstellten Nachhal-
tigkeitsbericht spätestens ein Jahr nach 
dem Abschlussstichtag des Geschäfts-
jahrs, auf das er sich bezieht, auf der In-
ternetseite des Unternehmens für einen 
Zeitraum von sieben Jahren kostenfrei 
öffentlich zugänglich machen. Soweit 
sich aus den handelsrechtlichen Vor-
schriften eine kürzere Frist für die Offen-
legung des Berichts ergibt, ist der Be-
richt innerhalb der kürzeren Frist öffent-
lich zugänglich zu machen. Ist ein Unter-
nehmen als Tochter eines Mutterunter-
nehmens in den Konzernnachhaltig-
keitsbericht oder den konsolidierten 
Nachhaltigkeitsbericht des Mutterunter-
nehmens einbezogen und deshalb nach 
§ 289b Absatz 2 bis 4 des Handelsge-
setzbuchs befreit, genügt es, wenn das 
Mutterunternehmen den Konzernnach-
haltigkeitsbericht oder den konsolidier-
ten Nachhaltigkeitsbericht auf seiner In-
ternetseite innerhalb der in Satz 1 oder 2 
genannten Frist für einen Zeitraum von 
sieben Jahren kostenfrei öffentlich zu-
gänglich macht. 
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 (6) Statt des Berichts nach Absatz 
2 Satz 1 kann ein Unternehmen, das 
nicht nach § 289b Absatz 1 des Handels-
gesetzbuchs verpflichtet ist, seinen La-
gebericht um einen Nachhaltigkeitsbe-
richt zu erweitern, einen Nachhaltig-
keitsbericht nach den gesetzlichen Vor-
gaben des § 289c des Handelsgesetz-
buchs erstellen. Der Bericht ist entspre-
chend § 324b Absatz 1 des Handelsge-
setzbuchs durch einen Prüfer zu prüfen. 
Der Bericht ist spätestens ein Jahr nach 
dem Abschlussstichtag des Geschäfts-
jahrs, auf das er sich bezieht, auf der In-
ternetseite des Unternehmens für einen 
Zeitraum von sieben Jahren kostenfrei 
öffentlich zugänglich zu machen. Absatz 
5 Satz 3 gilt entsprechend. 

§ 12 § 12 

Einreichung des Berichts Einreichung des Berichts 

(1) Der Bericht nach § 10 Absatz 2 
Satz 1 ist in deutscher Sprache und elekt-
ronisch über einen von der zuständigen 
Behörde bereitgestellten Zugang einzu-
reichen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Der Bericht ist spätestens vier Mo-
nate nach dem Schluss des Geschäftsjah-
res, auf das er sich bezieht, einzureichen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

 (3) Der Bericht nach § 10 Absatz 5 
Satz 1 ist über einen von der zuständi-
gen Behörde bereitgestellten Zugang 
spätestens ein Jahr nach dem Ab-
schlussstichtag des Geschäftsjahrs, auf 
das er sich bezieht, einzureichen. So-
weit sich aus den handelsrechtlichen 
Vorschriften eine kürzere Frist für die 
Offenlegung des Berichts ergibt, ist der 
Bericht innerhalb der kürzeren Frist bei 
der zuständigen Behörde einzureichen. 
In den Fällen des § 10 Absatz 5 Satz 3 
hat das Unternehmen innerhalb der in 
§ 10 Absatz 5 Satz 1 oder 2 genannten 
Frist anzugeben, ob es in den Bericht ei-
nes Mutterunternehmens einbezogen ist 
und das Mutterunternehmen mitzuteilen. 
Die Sätze 1 bis 3 geltend entsprechend 
für einen Bericht nach § 10 Absatz 6. 
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Geltendes Recht Änderungen durch Gesetzentwurf 

 (4) Abweichend von Absatz 2 und 
Absatz 3 Satz 1 und 4 sind Berichte für 
Geschäftsjahre, die vor dem 1. Januar 
2024 begonnen haben, bis zum 31. De-
zember 2024 einzureichen, wenn sich 
nicht aus Absatz 2 und Absatz 3 Satz 1 
und 4 ein späterer Zeitpunkt ergibt. 

§ 13 § 13 

Behördliche Berichtsprüfung; Verord-
nungsermächtigung 

Behördliche Berichtsprüfung; Verord-
nungsermächtigung 

(1) Die zuständige Behörde prüft, ob  (1) Die zuständige Behörde prüft, ob 
der Bericht nach § 10 Absatz 2, 5 oder 6 
vorliegt.  

1. der Bericht nach § 10 Absatz 2 Satz 1 
vorliegt und 

entfällt 

2. die Anforderungen nach § 10 Absatz 2 
und 3 eingehalten wurden. 

entfällt 

(2) Werden die Anforderungen nach § 
10 Absatz 2 und 3 nicht erfüllt, kann die zu-
ständige Behörde verlangen, dass das Un-
ternehmen den Bericht innerhalb einer an-
gemessenen Frist nachbessert. 

(2) In den Fällen des § 10 Absatz 2 
Satz 1 prüft sie, ob die Anforderungen 
des § 10 Absatz 2 und 3 eingehalten 
wurden. Werden die Anforderungen des § 
10 Absatz 2 und 3 nicht eingehalten, kann 
die zuständige Behörde verlangen, dass 
das Unternehmen den Bericht innerhalb ei-
ner angemessenen Frist nachbessert. Dies 
gilt nicht für Berichte nach § 10 Absatz 5 
und 6. 

(3) Das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie ohne Zustimmung des Bundesra-
tes folgende Verfahren näher zu regeln:  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. das Verfahren der Einreichung des Be-
richts nach § 12 sowie 

 

2. das Verfahren der behördlichen Be-
richtsprüfung nach den Absätzen 1 und 
2. 
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Geltendes Recht Änderungen durch Gesetzentwurf 

Aktiengesetz Aktiengesetz 

( - AktG) 
vom: 06.09.1965 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 7 G v. 22.2.2023 

I Nr. 51 
Änderung durch Art. 6 G v. 

19.6.2023 I Nr. 154 

( - AktG) 
vom: 06.09.1965 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 7 G v. 22.2.2023 

I Nr. 51 
Änderung durch Art. 6 G v. 

19.6.2023 I Nr. 154 

§ 30 § 30 

Bestellung des Aufsichtsrats, des Vor-
stands und des Abschlußprüfers 

Bestellung des Aufsichtsrats, des Vor-
stands, des Abschlussprüfers und des 

Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts 

(1) Die Gründer haben den ersten 
Aufsichtsrat der Gesellschaft und den Ab-
schlußprüfer für das erste Voll- oder 
Rumpfgeschäftsjahr zu bestellen. Die Be-
stellung bedarf notarieller Beurkundung. 

(1) Die Gründer haben den ersten 
Aufsichtsrat der Gesellschaft, den Ab-
schlussprüfer und den Prüfer des Nach-
haltigkeitsberichts für das erste Voll- oder 
Rumpfgeschäftsjahr zu bestellen. Die Be-
stellung bedarf notarieller Beurkundung. 

(2) Auf die Zusammensetzung und die 
Bestellung des ersten Aufsichtsrats sind 
die Vorschriften über die Bestellung von 
Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer 
nicht anzuwenden. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Mitglieder des ersten Auf-
sichtsrats können nicht für längere Zeit als 
bis zur Beendigung der Hauptversammlung 
bestellt werden, die über die Entlastung für 
das erste Voll- oder Rumpfgeschäftsjahr 
beschließt. Der Vorstand hat rechtzeitig vor 
Ablauf der Amtszeit des ersten Aufsichts-
rats bekanntzumachen, nach welchen ge-
setzlichen Vorschriften der nächste Auf-
sichtsrat nach seiner Ansicht zusammenzu-
setzen ist; §§ 96 bis 99 sind anzuwenden. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(4) Der Aufsichtsrat bestellt den ers-
ten Vorstand. 

(5) u n v e r ä n d e r t  



 - 219 -   

§ 107 § 107 

Innere Ordnung des Aufsichtsrats Innere Ordnung des Aufsichtsrats 

(1) Der Aufsichtsrat hat nach näherer 
Bestimmung der Satzung aus seiner Mitte 
einen Vorsitzenden und mindestens einen 
Stellvertreter zu wählen. Der Vorstand hat 
zum Handelsregister anzumelden, wer ge-
wählt ist. Der Stellvertreter hat nur dann die 
Rechte und Pflichten des Vorsitzenden, 
wenn dieser verhindert ist. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Über die Sitzungen des Aufsichts-
rats ist eine Niederschrift anzufertigen, die 
der Vorsitzende zu unterzeichnen hat. In 
der Niederschrift sind der Ort und der Tag 
der Sitzung, die Teilnehmer, die Gegen-
stände der Tagesordnung, der wesentliche 
Inhalt der Verhandlungen und die Be-
schlüsse des Aufsichtsrats anzugeben. Ein 
Verstoß gegen Satz 1 oder Satz 2 macht 
einen Beschluß nicht unwirksam. Jedem 
Mitglied des Aufsichtsrats ist auf Verlangen 
eine Abschrift der Sitzungsniederschrift 
auszuhändigen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Der Aufsichtsrat kann aus seiner 
Mitte einen oder mehrere Ausschüsse be-
stellen, namentlich, um seine Verhandlun-
gen und Beschlüsse vorzubereiten oder die 
Ausführung seiner Beschlüsse zu überwa-
chen. Er kann insbesondere einen Prü-
fungsausschuss bestellen, der sich mit der 
Überwachung des Rechnungslegungspro-
zesses, der Wirksamkeit des internen Kon-
trollsystems, des Risikomanagementsys-
tems und des internen Revisionssystems 
sowie der Abschlussprüfung, hier insbe-
sondere der Auswahl und der Unabhängig-
keit des Abschlussprüfers, der Qualität der 
Abschlussprüfung und der vom Abschluss-
prüfer zusätzlich erbrachten Leistungen, 
befasst. Der Prüfungsausschuss kann 
Empfehlungen oder Vorschläge zur Ge-
währleistung der Integrität des Rechnungs-
legungsprozesses unterbreiten. Der Auf-
sichtsrat der börsennotierten Gesellschaft 
kann außerdem einen Ausschuss bestel-
len, der über die Zustimmung nach § 111b 
Absatz 1 beschließt. An dem Geschäft be-
teiligte nahestehende Personen im Sinne 
des § 111a Absatz 1 Satz 2 können nicht 
Mitglieder des Ausschusses sein. Er muss 
mehrheitlich aus Mitgliedern zusammenge-
setzt sein, bei denen keine Besorgnis eines 
Interessenkonfliktes auf Grund ihrer Bezie-
hungen zu einer nahestehenden Person 
besteht. Die Aufgaben nach Absatz 1 Satz 
1, § 59 Abs. 3, § 77 Abs. 2 Satz 1, § 84 
Abs. 1 Satz 1 und 3, Absatz 2, 3 Satz 2 
und 3 sowie Absatz 4 Satz 1, § 87 Abs. 1 
und Abs. 2 Satz 1 und 2, § 111 Abs. 3, §§ 
171, 314 Abs. 2 und 3 sowie Beschlüsse, 
daß bestimmte Arten von Geschäften nur 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats vorge-
nommen werden dürfen, können einem 
Ausschuß nicht an Stelle des Aufsichtsrats 
zur Beschlußfassung überwiesen werden. 
Dem Aufsichtsrat ist regelmäßig über die 
Arbeit der Ausschüsse zu berichten. 

(3) Der Aufsichtsrat kann aus seiner 
Mitte einen oder mehrere Ausschüsse be-
stellen, namentlich, um seine Verhandlun-
gen und Beschlüsse vorzubereiten oder die 
Ausführung seiner Beschlüsse zu überwa-
chen. Er kann insbesondere einen Prü-
fungsausschuss bestellen, der sich befasst 
mit 

 1. der Überwachung des Rechnungsle-
gungsprozesses einschließlich des 
Prozesses der Nachhaltigkeitsbe-
richterstattung,  

 2. der Bereitstellung von Berichten ak-
kreditierter unabhängiger dritter 
Parteien als Anlage zum Lagebe-
richt oder auf andere öffentlich zu-
gängliche Weise, 
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 3. der Wirksamkeit des internen Kon-
trollsystems, des Risikomanage-
mentsystems und des internen Re-
visionssystems sowie  

 4. der Abschlussprüfung, hier insbe-
sondere der Auswahl und der Unab-
hängigkeit des Abschlussprüfers, 
der Qualität der Abschlussprüfung 
und der vom Abschlussprüfer zu-
sätzlich erbrachten Leistungen. 

Der Prüfungsausschuss kann Empfeh-
lungen oder Vorschläge zur Gewährleis-
tung der Integrität des Rechnungslegungs-
prozesses unterbreiten. Der Aufsichtsrat 
der börsennotierten Gesellschaft kann au-
ßerdem einen Ausschuss bestellen, der 
über die Zustimmung nach § 111b Absatz 
1 beschließt. An dem Geschäft beteiligte 
nahestehende Personen im Sinne des § 
111a Absatz 1 Satz 2 können nicht Mitglie-
der des Ausschusses sein. Er muss mehr-
heitlich aus Mitgliedern zusammengesetzt 
sein, bei denen keine Besorgnis eines Inte-
ressenkonfliktes auf Grund ihrer Beziehun-
gen zu einer nahestehenden Person be-
steht. Die Aufgaben nach Absatz 1 Satz 1, 
§ 59 Abs. 3, § 77 Abs. 2 Satz 1, § 84 Abs. 
1 Satz 1 und 3, Absatz 2, 3 Satz 2 und 3 
sowie Absatz 4 Satz 1, § 87 Abs. 1 und 
Abs. 2 Satz 1 und 2, § 111 Abs. 3, §§ 171, 
314 Abs. 2 und 3 sowie Beschlüsse, daß 
bestimmte Arten von Geschäften nur mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats vorgenom-
men werden dürfen, können einem Aus-
schuß nicht an Stelle des Aufsichtsrats zur 
Beschlußfassung überwiesen werden. Dem 
Aufsichtsrat ist regelmäßig über die Arbeit 
der Ausschüsse zu berichten. 

Der Prüfungsausschuss kann Empfeh-
lungen oder Vorschläge zur Gewähr-
leistung der Integrität des Rechnungs-
legungsprozesses einschließlich des 
Prozesses der Nachhaltigkeitsbe-
richterstattung unterbreiten. Der Auf-
sichtsrat der börsennotierten Gesell-
schaft kann außerdem einen Aus-
schuss bestellen, der über die Zustim-
mung nach § 111b Absatz 1 be-
schließt. An dem Geschäft beteiligte 
nahestehende Personen im Sinne des 
§ 111a Absatz 1 Satz 2 können nicht 
Mitglieder des Ausschusses sein. Er 
muss mehrheitlich aus Mitgliedern zu-
sammengesetzt sein, bei denen keine 
Besorgnis eines Interessenkonfliktes 
auf Grund ihrer Beziehungen zu einer 
nahestehenden Person besteht. Die 
Aufgaben nach Absatz 1 Satz 1, § 59 
Abs. 3, § 77 Abs. 2 Satz 1, § 84 Abs. 1 
Satz 1 und 3, Absatz 2, 3 Satz 2 und 3 
sowie Absatz 4 Satz 1, § 87 Abs. 1 und 
Abs. 2 Satz 1 und 2, § 111 Abs. 3, §§ 
171, 314 Abs. 2 und 3 sowie Be-
schlüsse, daß bestimmte Arten von 
Geschäften nur mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats vorgenommen werden 
dürfen, können einem Ausschuß nicht 
an Stelle des Aufsichtsrats zur Be-
schlußfassung überwiesen werden. 
Dem Aufsichtsrat ist regelmäßig über 
die Arbeit der Ausschüsse zu berich-
ten. 



 - 222 -   

(4) Der Aufsichtsrat einer Gesell-
schaft, die Unternehmen von öffentlichem 
Interesse nach § 316a Satz 2 des Handels-
gesetzbuchs ist, hat einen Prüfungsaus-
schuss im Sinne des Absatzes 3 Satz 2 
einzurichten. Besteht der Aufsichtsrat nur 
aus drei Mitgliedern, ist dieser auch der 
Prüfungsausschuss. Der Prüfungsaus-
schuss muss die Voraussetzungen des § 
100 Absatz 5 erfüllen. Jedes Mitglied des 
Prüfungsausschusses kann über den Aus-
schussvorsitzenden unmittelbar bei den 
Leitern derjenigen Zentralbereiche der Ge-
sellschaft, die in der Gesellschaft für die 
Aufgaben zuständig sind, die den Prü-
fungsausschuss nach Absatz 3 Satz 2 be-
treffen, Auskünfte einholen. Der Aus-
schussvorsitzende hat die eingeholte Aus-
kunft allen Mitgliedern des Prüfungsaus-
schusses mitzuteilen. Werden Auskünfte 
nach Satz 4 eingeholt, ist der Vorstand 
hierüber unverzüglich zu unterrichten. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 119 § 119 

Rechte der Hauptversammlung Rechte der Hauptversammlung 

(1) Die Hauptversammlung beschließt 
in den im Gesetz und in der Satzung aus-
drücklich bestimmten Fällen, namentlich 
über  

(1) Die Hauptversammlung beschließt 
in den im Gesetz und in der Satzung aus-
drücklich bestimmten Fällen, namentlich 
über  

1. die Bestellung der Mitglieder des Auf-
sichtsrats, soweit sie nicht in den Auf-
sichtsrat zu entsenden oder als Auf-
sichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer 
nach dem Mitbestimmungsgesetz, dem 
Mitbestimmungsergänzungsgesetz, 
dem Drittelbeteiligungsgesetz, dem 
Gesetz über die Mitbestimmung der 
Arbeitnehmer bei einer grenzüber-
schreitenden Verschmelzung oder dem 
Gesetz über die Mitbestimmung der 
Arbeitnehmer bei grenzüberschreiten-
dem Formwechsel und grenzüber-
schreitender Spaltung zu wählen sind; 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. die Verwendung des Bilanzgewinns; 2. u n v e r ä n d e r t  

3. das Vergütungssystem und den Vergü-
tungsbericht für Mitglieder des Vor-
stands und des Aufsichtsrats der bör-
sennotierten Gesellschaft; 

3. u n v e r ä n d e r t  
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4. die Entlastung der Mitglieder des Vor-
stands und des Aufsichtsrats; 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. die Bestellung des Abschlußprüfers; 5. die Bestellung des Abschlussprüfers 
und des Prüfers des Nachhaltig-
keitsberichts; 

6. Satzungsänderungen; 6. u n v e r ä n d e r t  

7. Maßnahmen der Kapitalbeschaffung 
und der Kapitalherabsetzung; 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. die Bestellung von Prüfern zur Prüfung 
von Vorgängen bei der Gründung oder 
der Geschäftsführung; 

8. u n v e r ä n d e r t  

9. die Auflösung der Gesellschaft. 9. u n v e r ä n d e r t  

(2) Über Fragen der Geschäftsfüh-
rung kann die Hauptversammlung nur ent-
scheiden, wenn der Vorstand es verlangt. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

§ 111 § 111 

Aufgaben und Rechte des Aufsichtsrats Aufgaben und Rechte des Aufsichtsrats 

(1) Der Aufsichtsrat hat die Ge-
schäftsführung zu überwachen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Der Aufsichtsrat kann die Bücher 
und Schriften der Gesellschaft sowie die 
Vermögensgegenstände, namentlich die 
Gesellschaftskasse und die Bestände an 
Wertpapieren und Waren, einsehen und 
prüfen. Er kann damit auch einzelne Mit-
glieder oder für bestimmte Aufgaben be-
sondere Sachverständige beauftragen. Er 
erteilt dem Abschlußprüfer den Prüfungs-
auftrag für den Jahres- und den Konzern-
abschluß gemäß § 290 des Handelsge-
setzbuchs. Er kann darüber hinaus eine ex-
terne inhaltliche Überprüfung der nichtfi-
nanziellen Erklärung oder des gesonderten 
nichtfinanziellen Berichts (§ 289b des Han-
delsgesetzbuchs), der nichtfinanziellen 
Konzernerklärung oder des gesonderten 
nichtfinanziellen Konzernberichts (§ 315b 
des Handelsgesetzbuchs) beauftragen. 

(2) Der Aufsichtsrat kann die Bücher 
und Schriften der Gesellschaft sowie die 
Vermögensgegenstände, namentlich die 
Gesellschaftskasse und die Bestände an 
Wertpapieren und Waren, einsehen und 
prüfen. Er kann damit auch einzelne Mit-
glieder oder für bestimmte Aufgaben be-
sondere Sachverständige beauftragen. Er 
erteilt dem Abschlußprüfer den Prüfungs-
auftrag für den Jahres- und den Konzern-
abschluß gemäß § 290 des Handelsgesetz-
buchs. 

(3) Der Aufsichtsrat hat eine Haupt-
versammlung einzuberufen, wenn das 
Wohl der Gesellschaft es fordert. Für den 
Beschluß genügt die einfache Mehrheit. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Maßnahmen der Geschäftsfüh-
rung können dem Aufsichtsrat nicht über-
tragen werden. Die Satzung oder der Auf-
sichtsrat hat jedoch zu bestimmen, daß be-
stimmte Arten von Geschäften nur mit sei-
ner Zustimmung vorgenommen werden 
dürfen. Verweigert der Aufsichtsrat seine 
Zustimmung, so kann der Vorstand verlan-
gen, daß die Hauptversammlung über die 
Zustimmung beschließt. Der Beschluß, 
durch den die Hauptversammlung zu-
stimmt, bedarf einer Mehrheit, die mindes-
tens drei Viertel der abgegebenen Stimmen 
umfaßt. Die Satzung kann weder eine an-
dere Mehrheit noch weitere Erfordernisse 
bestimmen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Der Aufsichtsrat von Gesellschaf-
ten, die börsennotiert sind oder der Mitbe-
stimmung unterliegen, legt für den Frauen-
anteil im Aufsichtsrat und im Vorstand Ziel-
größen fest. Die Zielgrößen müssen den 
angestrebten Frauenanteil am jeweiligen 
Gesamtgremium beschreiben und bei An-
gaben in Prozent vollen Personenzahlen 
entsprechen. Legt der Aufsichtsrat für den 
Aufsichtsrat oder den Vorstand die Ziel-
größe Null fest, so hat er diesen Beschluss 
klar und verständlich zu begründen. Die 
Begründung muss ausführlich die Erwä-
gungen darlegen, die der Entscheidung zu-
grunde liegen. Liegt der Frauenanteil bei 
Festlegung der Zielgrößen unter 30 Pro-
zent, so dürfen die Zielgrößen den jeweils 
erreichten Anteil nicht mehr unterschreiten. 
Gleichzeitig sind Fristen zur Erreichung der 
Zielgrößen festzulegen. Die Fristen dürfen 
jeweils nicht länger als fünf Jahre sein. 
Wenn für den Aufsichtsrat bereits das Min-
destanteilsgebot nach § 96 Absatz 2 oder 3 
gilt, sind die Festlegungen nur für den Vor-
stand vorzunehmen. Gilt für den Vorstand 
das Beteiligungsgebot nach § 76 Absatz 
3a, entfällt auch die Pflicht zur Zielgrößen-
setzung für den Vorstand. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Die Aufsichtsratsmitglieder können 
ihre Aufgaben nicht durch andere wahrneh-
men lassen. 

(6) u n v e r ä n d e r t  
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§ 111b § 111b 

Zustimmungsvorbehalt des Aufsichts-
rats bei Geschäften mit nahestehenden 

Personen 

Zustimmungsvorbehalt des Aufsichts-
rats bei Geschäften mit nahestehenden 

Personen 

(1) Ein Geschäft der börsennotierten 
Gesellschaft mit nahestehenden Personen, 
dessen wirtschaftlicher Wert allein oder zu-
sammen mit den innerhalb des laufenden 
Geschäftsjahres vor Abschluss des Ge-
schäfts mit derselben Person getätigten 
Geschäften 1,5 Prozent der Summe aus 
dem Anlage- und Umlaufvermögen der Ge-
sellschaft gemäß § 266 Absatz 2 Buch-
stabe A und B des Handelsgesetzbuchs 
nach Maßgabe des zuletzt festgestellten 
Jahresabschlusses übersteigt, bedarf der 
vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrats 
oder eines gemäß § 107 Absatz 3 Satz 4 
bis 6 bestellten Ausschusses. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Bei der Beschlussfassung des 
Aufsichtsrats nach Absatz 1 können dieje-
nigen Mitglieder des Aufsichtsrats ihr 
Stimmrecht nicht ausüben, die an dem Ge-
schäft als nahestehende Personen beteiligt 
sind oder bei denen die Besorgnis eines In-
teressenkonfliktes auf Grund ihrer Bezie-
hungen zu der nahestehenden Person be-
steht. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Ist die Gesellschaft Mutterunter-
nehmen (§ 290 Absatz 1 und 2 des Han-
delsgesetzbuchs) und nicht gemäß § 290 
Absatz 5 oder den §§ 291 bis 293 des Han-
delsgesetzbuchs von der Konzernrech-
nungslegungspflicht befreit, so tritt an die 
Stelle der Summe des Anlage- und Umlauf-
vermögens der Gesellschaft die Summe 
aus dem Anlage- und Umlaufvermögen des 
Konzerns gemäß § 298 Absatz 1 in Verbin-
dung mit § 266 Absatz 2 Buchstabe A und 
B des Handelsgesetzbuchs nach Maßgabe 
des zuletzt gebilligten Konzernabschlusses 
oder in den Fällen des § 315e des Han-
delsgesetzbuchs die Summe aus den ent-
sprechenden Vermögenswerten des Kon-
zernabschlusses nach den internationalen 
Rechnungslegungsstandards. 

(3) Ist die Gesellschaft Mutterunter-
nehmen (§ 290 Absatz 1 und 2 des Han-
delsgesetzbuchs) und nicht gemäß § 290 
Absatz 5 oder den §§ 291 bis 293 des Han-
delsgesetzbuchs von der Konzernrech-
nungslegungspflicht befreit, so tritt an die 
Stelle der Summe des Anlage- und Umlauf-
vermögens der Gesellschaft die Summe 
aus dem Anlage- und Umlaufvermögen des 
Konzerns gemäß § 298 Absatz 1 in Verbin-
dung mit § 266 Absatz 2 Buchstabe A und 
B des Handelsgesetzbuchs nach Maßgabe 
des zuletzt gebilligten Konzernabschlusses 
oder in den Fällen des § 315g des Han-
delsgesetzbuchs die Summe aus den ent-
sprechenden Vermögenswerten des Kon-
zernabschlusses nach den internationalen 
Rechnungslegungsstandards. 
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(4) Verweigert der Aufsichtsrat seine 
Zustimmung, so kann der Vorstand verlan-
gen, dass die Hauptversammlung über die 
Zustimmung beschließt. Die an dem Ge-
schäft beteiligten nahestehenden Personen 
dürfen ihr Stimmrecht bei der Beschluss-
fassung der Hauptversammlung weder für 
sich noch für einen anderen ausüben. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 170 § 170 

Vorlage an den Aufsichtsrat Vorlage an den Aufsichtsrat 

(1) Der Vorstand hat den Jahresab-
schluß und den Lagebericht unverzüglich 
nach ihrer Aufstellung dem Aufsichtsrat 
vorzulegen. Satz 1 gilt entsprechend für ei-
nen Einzelabschluss nach § 325 Abs. 2a 
des Handelsgesetzbuchs sowie bei Mutter-
unternehmen (§ 290 Abs. 1, 2 des Han-
delsgesetzbuchs) für den Konzernab-
schluss und den Konzernlagebericht. Nach 
Satz 1 vorzulegen sind auch der geson-
derte nichtfinanzielle Bericht (§ 289b des 
Handelsgesetzbuchs), der gesonderte 
nichtfinanzielle Konzernbericht (§ 315b des 
Handelsgesetzbuchs), der Ertragsteuerin-
formationsbericht (§§ 342b, 342c, 342d Ab-
satz 2 Nummer 2 des Handelsgesetz-
buchs) und die Erklärung nach § 342d Ab-
satz 2 Nummer 1 des Handelsgesetz-
buchs, sofern sie erstellt wurden. 

(1) Der Vorstand hat den Jahresab-
schluß und den Lagebericht unverzüglich 
nach ihrer Aufstellung dem Aufsichtsrat 
vorzulegen. Satz 1 gilt entsprechend für ei-
nen Einzelabschluss nach § 325 Abs. 2a 
des Handelsgesetzbuchs sowie bei Mutter-
unternehmen (§ 290 Abs. 1, 2 des Han-
delsgesetzbuchs) für den Konzernab-
schluss und den Konzernlagebericht. Nach 
Satz 1 vorzulegen sind auch der Ertrag-
steuerinformationsbericht (§§ 342b, 342c, 
342d Absatz 2 Nummer 2 des Handelsge-
setzbuchs) und die Erklärung nach § 342d 
Absatz 2 Nummer 1 des Handelsgesetz-
buchs, sofern sie erstellt wurden. 

(2) Zugleich hat der Vorstand dem 
Aufsichtsrat den Vorschlag vorzulegen, den 
er der Hauptversammlung für die Verwen-
dung des Bilanzgewinns machen will. Der 
Vorschlag ist, sofern er keine abweichende 
Gliederung bedingt, wie folgt zu gliedern:  

(2) u n v e r ä n d e r t  

Geltendes Recht 

1. Verteilung an die Aktionäre ... 

2. Einstellung in Gewinnrücklagen ... 

3. Gewinnvortrag ... 

4. Bilanzgewinn ... 

Änderungen durch Gesetzentwurf 

u n v e r ä n d e r t  
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(3) Jedes Aufsichtsratsmitglied hat 
das Recht, von den Vorlagen und Prü-
fungsberichten Kenntnis zu nehmen. Die 
Vorlagen und Prüfungsberichte sind auch 
jedem Aufsichtsratsmitglied oder, soweit 
der Aufsichtsrat dies beschlossen hat, den 
Mitgliedern eines Ausschusses zu übermit-
teln. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 171 § 171 

Prüfung durch den Aufsichtsrat Prüfung durch den Aufsichtsrat 

(1) Der Aufsichtsrat hat den Jahresab-
schluß, den Lagebericht und den Vorschlag 
für die Verwendung des Bilanzgewinns zu 
prüfen, bei Mutterunternehmen (§ 290 Abs. 
1, 2 des Handelsgesetzbuchs) auch den 
Konzernabschluß und den Konzernlagebe-
richt. Ist der Jahresabschluss oder der 
Konzernabschluss durch einen Abschluss-
prüfer zu prüfen, so hat dieser an den Ver-
handlungen des Aufsichtsrats oder des 
Prüfungsausschusses über diese Vorlagen 
teilzunehmen und über die wesentlichen 
Ergebnisse seiner Prüfung, insbesondere 
wesentliche Schwächen des internen Kon-
troll- und des Risikomanagementsystems 
bezogen auf den Rechnungslegungspro-
zess, zu berichten. Er informiert über Um-
stände, die seine Befangenheit besorgen 
lassen und über Leistungen, die er zusätz-
lich zu den Abschlussprüfungsleistungen 
erbracht hat. Der Aufsichtsrat hat auch den 
gesonderten nichtfinanziellen Bericht (§ 
289b des Handelsgesetzbuchs), den ge-
sonderten nichtfinanziellen Konzernbericht 
(§ 315b des Handelsgesetzbuchs), den Er-
tragsteuerinformationsbericht (§§ 342b, 
342c, 342d Absatz 2 Nummer 2 des Han-
delsgesetzbuchs) und die Erklärung nach § 
342d Absatz 2 Nummer 1 des Handelsge-
setzbuchs zu prüfen, sofern sie erstellt wur-
den. 

(1) Der Aufsichtsrat hat den Jahresab-
schluß, den Lagebericht und den Vorschlag 
für die Verwendung des Bilanzgewinns zu 
prüfen, bei Mutterunternehmen (§ 290 Abs. 
1, 2 des Handelsgesetzbuchs) auch den 
Konzernabschluß und den Konzernlagebe-
richt. Ist der Jahresabschluss oder der 
Konzernabschluss durch einen Abschluss-
prüfer zu prüfen, so hat dieser an den Ver-
handlungen des Aufsichtsrats oder des 
Prüfungsausschusses über diese Vorlagen 
teilzunehmen und über die wesentlichen 
Ergebnisse seiner Prüfung, insbesondere 
wesentliche Schwächen des internen Kon-
troll- und des Risikomanagementsystems 
bezogen auf den Rechnungslegungspro-
zess, zu berichten. Er informiert über Um-
stände, die seine Befangenheit besorgen 
lassen und über Leistungen, die er zusätz-
lich zu den Abschlussprüfungsleistungen 
erbracht hat. Der Aufsichtsrat hat auch den 
Ertragsteuerinformationsbericht (§§ 342b, 
342c, 342d Absatz 2 Nummer 2 des Han-
delsgesetzbuchs) und die Erklärung nach § 
342d Absatz 2 Nummer 1 des Handelsge-
setzbuchs zu prüfen, sofern sie erstellt wur-
den. 
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(2) Der Aufsichtsrat hat über das Er-
gebnis der Prüfung schriftlich an die Haupt-
versammlung zu berichten. In dem Bericht 
hat der Aufsichtsrat auch mitzuteilen, in 
welcher Art und in welchem Umfang er die 
Geschäftsführung der Gesellschaft wäh-
rend des Geschäftsjahrs geprüft hat; bei 
börsennotierten Gesellschaften hat er ins-
besondere anzugeben, welche Ausschüsse 
gebildet worden sind, sowie die Zahl seiner 
Sitzungen und die der Ausschüsse mitzu-
teilen. Ist der Jahresabschluß durch einen 
Abschlußprüfer zu prüfen, so hat der Auf-
sichtsrat ferner zu dem Ergebnis der Prü-
fung des Jahresabschlusses durch den Ab-
schlußprüfer Stellung zu nehmen. Am 
Schluß des Berichts hat der Aufsichtsrat zu 
erklären, ob nach dem abschließenden Er-
gebnis seiner Prüfung Einwendungen zu 
erheben sind und ob er den vom Vorstand 
aufgestellten Jahresabschluß billigt. Bei 
Mutterunternehmen (§ 290 Abs. 1, 2 des 
Handelsgesetzbuchs) finden die Sätze 3 
und 4 entsprechende Anwendung auf den 
Konzernabschluss. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Der Aufsichtsrat hat seinen Bericht 
innerhalb eines Monats, nachdem ihm die 
Vorlagen zugegangen sind, dem Vorstand 
zuzuleiten. Wird der Bericht dem Vorstand 
nicht innerhalb der Frist zugeleitet, hat der 
Vorstand dem Aufsichtsrat unverzüglich 
eine weitere Frist von nicht mehr als einem 
Monat zu setzen. Wird der Bericht dem 
Vorstand nicht vor Ablauf der weiteren Frist 
zugeleitet, gilt der Jahresabschluß als vom 
Aufsichtsrat nicht gebilligt; bei Mutterunter-
nehmen (§ 290 Abs. 1, 2 des Handelsge-
setzbuchs) gilt das Gleiche hinsichtlich des 
Konzernabschlusses. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch 
hinsichtlich eines Einzelabschlusses nach 
§ 325 Abs. 2a des Handelsgesetzbuchs. 
Der Vorstand darf den in Satz 1 genannten 
Abschluss erst nach dessen Billigung durch 
den Aufsichtsrat offen legen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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§ 270 § 270 

Eröffnungsbilanz. Jahresabschluß und 
Lagebericht 

Eröffnungsbilanz. Jahresabschluß und 
Lagebericht 

(1) Die Abwickler haben für den Be-
ginn der Abwicklung eine Bilanz (Eröff-
nungsbilanz) und einen die Eröffnungsbi-
lanz erläuternden Bericht sowie für den 
Schluß eines jeden Jahres einen Jahresab-
schluß und einen Lagebericht aufzustellen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Hauptversammlung beschließt 
über die Feststellung der Eröffnungsbilanz 
und des Jahresabschlusses sowie über die 
Entlastung der Abwickler und der Mitglieder 
des Aufsichtsrats. Auf die Eröffnungsbilanz 
und den erläuternden Bericht sind die Vor-
schriften über den Jahresabschluß entspre-
chend anzuwenden. Vermögensgegen-
stände des Anlagevermögens sind jedoch 
wie Umlaufvermögen zu bewerten, soweit 
ihre Veräußerung innerhalb eines überseh-
baren Zeitraums beabsichtigt ist oder diese 
Vermögensgegenstände nicht mehr dem 
Geschäftsbetrieb dienen; dies gilt auch für 
den Jahresabschluß. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Das Gericht kann von der Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts durch einen Abschlußprüfer befreien, 
wenn die Verhältnisse der Gesellschaft so 
überschaubar sind, daß eine Prüfung im In-
teresse der Gläubiger und Aktionäre nicht 
geboten erscheint. Gegen die Entschei-
dung ist die Beschwerde zulässig. 

(3) Das Gericht kann von der Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts durch Prüfer befreien, wenn die Ver-
hältnisse der Gesellschaft so überschaubar 
sind, daß eine Prüfung im Interesse der 
Gläubiger und Aktionäre nicht geboten er-
scheint. Gegen die Entscheidung ist die 
Beschwerde zulässig. 

§ 283 § 283 

Persönlich haftende Gesellschafter Persönlich haftende Gesellschafter 

Für die persönlich haftenden Gesell-
schafter gelten sinngemäß die für den Vor-
stand der Aktiengesellschaft geltenden 
Vorschriften über  

Für die persönlich haftenden Gesell-
schafter gelten sinngemäß die für den Vor-
stand der Aktiengesellschaft geltenden 
Vorschriften über  

1. die Anmeldungen, Einreichungen, Er-
klärungen und Nachweise zum Han-
delsregister sowie über Bekanntma-
chungen; 

1. u n v e r ä n d e r t  
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2. die Gründungsprüfung; 2. u n v e r ä n d e r t  

3. die Sorgfaltspflicht und Verantwortlich-
keit; 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. die Pflichten gegenüber dem Aufsichts-
rat; 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. die Zulässigkeit einer Kreditgewäh-
rung; 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. die Einberufung der Hauptversamm-
lung; 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. die Sonderprüfung; 7. u n v e r ä n d e r t  

8. die Geltendmachung von Ersatzan-
sprüchen wegen der Geschäftsfüh-
rung; 

8. u n v e r ä n d e r t  

9. die Aufstellung, Vorlegung und Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Vor-
schlags für die Verwendung des Bi-
lanzgewinns; 

9. u n v e r ä n d e r t  

10. die Vorlage und Prüfung des Lagebe-
richts, eines gesonderten nichtfinanzi-
ellen Berichts sowie eines Konzernab-
schlusses, eines Konzernlageberichts 
und eines gesonderten nichtfinanziel-
len Konzernberichts; 

10. die Vorlage und Prüfung des Lagebe-
richts, eines Konzernabschlusses und 
eines Konzernlageberichts; 

11. die Vorlegung, Prüfung und Offenle-
gung eines Einzelabschlusses nach § 
325 Abs. 2a des Handelsgesetzbuchs; 

11. u n v e r ä n d e r t  

11a. die Vorlage eines Ertragsteuerinfor-
mationsberichts (§§ 342b, 342c, 342d 
Absatz 2 Nummer 2 des Handelsge-
setzbuchs) und einer Erklärung nach § 
342d Absatz 2 Nummer 1 des Han-
delsgesetzbuchs; 

11a. u n v e r ä n d e r t  

12. die Ausgabe von Aktien bei bedingter 
Kapitalerhöhung, bei genehmigtem Ka-
pital und bei Kapitalerhöhung aus Ge-
sellschaftsmitteln; 

12. u n v e r ä n d e r t  

13. die Nichtigkeit und Anfechtung von 
Hauptversammlungsbeschlüssen; 

13. u n v e r ä n d e r t  

14. den Antrag auf Eröffnung des Insol-
venzverfahrens. 

14. u n v e r ä n d e r t  
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§ 285 § 285 

Hauptversammlung Hauptversammlung 

(1) In der Hauptversammlung haben 
die persönlich haftenden Gesellschafter nur 
ein Stimmrecht für ihre Aktien. Sie können 
das Stimmrecht weder für sich noch für ei-
nen anderen ausüben bei Beschlußfassun-
gen über  

(1) In der Hauptversammlung haben 
die persönlich haftenden Gesellschafter nur 
ein Stimmrecht für ihre Aktien. Sie können 
das Stimmrecht weder für sich noch für ei-
nen anderen ausüben bei Beschlußfassun-
gen über  

1. die Wahl und Abberufung des Auf-
sichtsrats; 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. die Entlastung der persönlich haften-
den Gesellschafter und der Mitglieder 
des Aufsichtsrats; 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. die Bestellung von Sonderprüfern; 3. u n v e r ä n d e r t  

4. die Geltendmachung von Ersatzan-
sprüchen; 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. den Verzicht auf Ersatzansprüche; 5. u n v e r ä n d e r t  

6. die Wahl von Abschlußprüfern. 6. die Wahl von Abschlussprüfern und 
Prüfern des Nachhaltigkeitsberichts. 

Bei diesen Beschlußfassungen kann ihr 
Stimmrecht auch nicht durch einen ande-
ren ausgeübt werden. 

Bei diesen Beschlußfassungen kann ihr 
Stimmrecht auch nicht durch einen ande-
ren ausgeübt werden. 

(2) Die Beschlüsse der Hauptver-
sammlung bedürfen der Zustimmung der 
persönlich haftenden Gesellschafter, so-
weit sie Angelegenheiten betreffen, für die 
bei einer Kommanditgesellschaft das Ein-
verständnis der persönlich haftenden Ge-
sellschafter und der Kommanditisten erfor-
derlich ist. Die Ausübung der Befugnisse, 
die der Hauptversammlung oder einer Min-
derheit von Kommanditaktionären bei der 
Bestellung von Prüfern und der Geltendma-
chung von Ansprüchen der Gesellschaft 
aus der Gründung oder der Geschäftsfüh-
rung zustehen, bedarf nicht der Zustim-
mung der persönlich haftenden Gesell-
schafter. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Beschlüsse der Hauptversamm-
lung, die der Zustimmung der persönlich 
haftenden Gesellschafter bedürfen, sind 
zum Handelsregister erst einzureichen, 
wenn die Zustimmung vorliegt. Bei Be-
schlüssen, die in das Handelsregister ein-
zutragen sind, ist die Zustimmung in der 
Verhandlungsniederschrift oder in einem 
Anhang zur Niederschrift zu beurkunden. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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Einführungsgesetz zum Aktien-
gesetz 

Einführungsgesetz zum Aktien-
gesetz 

 § 26 [einsetzen: bei der Verkündung 
nächster freier Buchstabenzusatz] 

 Übergangsvorschrift zum Gesetz zur 
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2464 
des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 14. Dezember 2022 zur Ände-
rung der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 

und der Richtlinien 2004/109/EG, 
2006/43/EG und 2013/34/EU hinsichtlich 

der Nachhaltigkeitsberichterstattung 
von Unternehmen 

 § 30 Absatz 1, § 107 Absatz 3, § 111 
Absatz 2, § 119 Absatz 1, § 170 Absatz 1 
und 3, § 171 Absatz 1, § 270 Absatz 3, 
und die §§ 283 und § 285 Absatz 1 des 
Aktiengesetzes in der ab dem … [einset-
zen: Datum des Inkrafttretens nach Arti-
kel 31 Absatz 1 dieses Gesetzes] gelten-
den Fassung sind erstmals für das nach 
dem 31. Dezember 2023 beginnen-de 
Geschäftsjahr anzuwenden. Die in Satz 
1 bezeichneten Vorschriften in der bis 
ein-schließlich … [einsetzen: Datum des 
Tages vor dem Inkrafttreten nach Artikel 
31 Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden 
Fassung sind letztmals anzuwenden für 
das vor dem 1. Januar 2024 beginnende 
Geschäftsjahr. 
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Gesetz betreffend die Gesell-
schaften mit beschränkter Haf-

tung 

Gesetz betreffend die Gesell-
schaften mit beschränkter Haf-

tung 

( - GmbHG) 
vom: 20.04.1892 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 9 G v. 22.2.2023 

I Nr. 51 

( - GmbHG) 
vom: 20.04.1892 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 9 G v. 22.2.2023 

I Nr. 51 

§ 42a § 42a 

Vorlage des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts 

Vorlage des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts 

(1) Die Geschäftsführer haben den 
Jahresabschluß und den Lagebericht un-
verzüglich nach der Aufstellung den Gesell-
schaftern zum Zwecke der Feststellung des 
Jahresabschlusses vorzulegen. Ist der Jah-
resabschluß durch einen Abschlußprüfer zu 
prüfen, so haben die Geschäftsführer ihn 
zusammen mit dem Lagebericht und dem 
Prüfungsbericht des Abschlußprüfers un-
verzüglich nach Eingang des Prüfungsbe-
richts vorzulegen. Hat die Gesellschaft ei-
nen Aufsichtsrat, so ist dessen Bericht über 
das Ergebnis seiner Prüfung ebenfalls un-
verzüglich vorzulegen. 

(1) Die Geschäftsführer haben den 
Jahresabschluß und den Lagebericht un-
verzüglich nach der Aufstellung den Gesell-
schaftern zum Zwecke der Feststellung des 
Jahresabschlusses vorzulegen. Ist der Jah-
resabschluß durch einen Abschlußprüfer zu 
prüfen, so haben die Geschäftsführer ihn 
zusammen mit dem Lagebericht und dem 
Abschlussprüfungsbericht unverzüglich 
nach Eingang des Abschlussprüfungsbe-
richts vorzulegen. Hat die Gesellschaft ei-
nen Aufsichtsrat, so ist dessen Bericht über 
das Ergebnis seiner Prüfung ebenfalls un-
verzüglich vorzulegen. 

(2) Die Gesellschafter haben spätes-
tens bis zum Ablauf der ersten acht Monate 
oder, wenn es sich um eine kleine Gesell-
schaft handelt (§ 267 Abs. 1 des Handels-
gesetzbuchs), bis zum Ablauf der ersten elf 
Monate des Geschäftsjahrs über die Fest-
stellung des Jahresabschlusses und über 
die Ergebnisverwendung zu beschließen. 
Der Gesellschaftsvertrag kann die Frist 
nicht verlängern. Auf den Jahresabschluß 
sind bei der Feststellung die für seine Auf-
stellung geltenden Vorschriften anzuwen-
den. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Hat ein Abschlußprüfer den Jah-
resabschluß geprüft, so hat er auf Verlan-
gen eines Gesellschafters an den Verhand-
lungen über die Feststellung des Jahresab-
schlusses teilzunehmen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Ist die Gesellschaft zur Aufstellung 
eines Konzernabschlusses und eines Kon-
zernlageberichts verpflichtet, so sind die 
Absätze 1 bis 3 entsprechend anzuwen-
den. Das Gleiche gilt hinsichtlich eines Ein-
zelabschlusses nach § 325 Abs. 2a des 
Handelsgesetzbuchs, wenn die Gesell-
schafter die Offenlegung eines solchen be-
schlossen haben. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 71 § 71 

Eröffnungsbilanz; Rechte und Pflichten Eröffnungsbilanz; Rechte und Pflichten 

(1) Die Liquidatoren haben für den 
Beginn der Liquidation eine Bilanz (Eröff-
nungsbilanz) und einen die Eröffnungsbi-
lanz erläuternden Bericht sowie für den 
Schluß eines jeden Jahres einen Jahresab-
schluß und einen Lagebericht aufzustellen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Gesellschafter beschließen 
über die Feststellung der Eröffnungsbilanz 
und des Jahresabschlusses sowie über die 
Entlastung der Liquidatoren. Auf die Eröff-
nungsbilanz und den erläuternden Bericht 
sind die Vorschriften über den Jahresab-
schluß entsprechend anzuwenden. Vermö-
gensgegenstände des Anlagevermögens 
sind jedoch wie Umlaufvermögen zu be-
werten, soweit ihre Veräußerung innerhalb 
eines übersehbaren Zeitraums beabsichtigt 
ist oder diese Vermögensgegenstände 
nicht mehr dem Geschäftsbetrieb dienen; 
dies gilt auch für den Jahresabschluß. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Das Gericht kann von der Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts durch einen Abschlußprüfer befreien, 
wenn die Verhältnisse der Gesellschaft so 
überschaubar sind, daß eine Prüfung im In-
teresse der Gläubiger und der Gesellschaf-
ter nicht geboten erscheint. Gegen die Ent-
scheidung ist die Beschwerde zulässig. 

(3) Das Gericht kann von der Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts durch einen Prüfer befreien, wenn 
die Verhältnisse der Gesellschaft so über-
schaubar sind, daß eine Prüfung im Inte-
resse der Gläubiger und der Gesellschafter 
nicht geboten erscheint. Gegen die Ent-
scheidung ist die Beschwerde zulässig. 

(4) Im übrigen haben sie die aus §§ 
37, 41, 43 Abs. 1, 2 und 4, § 49 Abs. 1 und 
2 und aus § 15b der Insolvenzordnung sich 
ergebenden Rechte und Pflichten der Ge-
schäftsführer. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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(5) Auf den Geschäftsbriefen ist anzu-
geben, dass sich die Gesellschaft in Liqui-
dation befindet; im Übrigen gilt § 35a ent-
sprechend. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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Einführungsgesetz zum Gesetz 
betreffend die Gesellschaften 

mit beschränkter Haftung 

Einführungsgesetz zum Gesetz 
betreffend die Gesellschaften 

mit beschränkter Haftung 

(GmbHG-Einführungsgesetz – 
EGGmbHG) 

(GmbHG-Einführungsgesetz – 
EGGmbHG) 

23.10.2008 - Zuletzt geändert durch Art. 
66 G v. 10.8.2021 I 3436 

u n v e r ä n d e r t  

-- u n v e r ä n d e r t  

 § 13 

 Übergangsvorschrift zum Gesetz zur 
Umsetzung der Richtlinie (EU) 

2022/2464 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 14. Dezember 2022 
zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 

537/2014 und der Richtlinien 
2004/109/EG, 2006/43/EG und 

2013/34/EU hinsichtlich der Nachhaltig-
keitsberichterstattung von Unternehmen 

 § 42a Absatz 1 und § 71 Absatz 3 des 
Gesetzes betreffend die Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung in der ab dem 
… [einsetzen: Datum des Inkrafttretens 
nach Artikel 31 Absatz 1 dieses Geset-
zes] geltenden Fassung sind erstmals 
für das nach dem 31. Dezember 2023 be-
ginnende Geschäftsjahr anzuwenden. 
Die in Satz 1 bezeichneten Vorschriften 
in der bis einschließlich … [einsetzen: 
Datum des Tages vor dem Inkrafttreten 
nach Artikel 31 Absatz 1 dieses Geset-
zes] geltenden Fassung sind letztmals 
anzuwenden für das vor dem 1. Januar 
2024 beginnende Geschäftsjahr. 
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Gesetz zur Ausführung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 2157/2001 des 

Rates vom 8. Oktober 2001 
über das Statut der Europäi-

schen Gesellschaft (SE) 

Gesetz zur Ausführung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 2157/2001 des 

Rates vom 8. Oktober 2001 
über das Statut der Europäi-

schen Gesellschaft (SE) 

(SE-Ausführungsgesetz - 
SEAG) 

vom: 22.12.2004 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 8 G v. 19.6.2023 

I Nr. 154 

(SE-Ausführungsgesetz - 
SEAG) 

vom: 22.12.2004 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 8 G v. 19.6.2023 

I Nr. 154 

§ 22 § 22 

Aufgaben und Rechte des Verwaltungs-
rats 

Aufgaben und Rechte des Verwaltungs-
rats 

(1) Der Verwaltungsrat leitet die Ge-
sellschaft, bestimmt die Grundlinien ihrer 
Tätigkeit und überwacht deren Umsetzung. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Der Verwaltungsrat hat eine 
Hauptversammlung einzuberufen, wenn 
das Wohl der Gesellschaft es fordert. Für 
den Beschluss genügt die einfache Mehr-
heit. Für die Vorbereitung und Ausführung 
von Hauptversammlungsbeschlüssen gilt § 
83 des Aktiengesetzes entsprechend; der 
Verwaltungsrat kann einzelne damit ver-
bundene Aufgaben auf die geschäftsfüh-
renden Direktoren übertragen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Der Verwaltungsrat hat dafür zu 
sorgen, dass die erforderlichen Handelsbü-
cher geführt werden. Der Verwaltungsrat 
hat geeignete Maßnahmen zu treffen, ins-
besondere ein Überwachungssystem ein-
zurichten, damit den Fortbestand der Ge-
sellschaft gefährdende Entwicklungen früh 
erkannt werden. Der Verwaltungsrat einer 
börsennotierten Gesellschaft hat darüber 
hinaus ein im Hinblick auf den Umfang der 
Geschäftstätigkeit und die Risikolage des 
Unternehmens angemessenes und wirksa-
mes internes Kontrollsystem und Risikoma-
nagementsystem einzurichten. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Der Verwaltungsrat kann die Bü-
cher und Schriften der Gesellschaft sowie 
die Vermögensgegenstände, namentlich 
die Gesellschaftskasse und die Bestände 
an Wertpapieren und Waren, einsehen und 
prüfen. Er kann damit auch einzelne Mit-
glieder oder für bestimmte Aufgaben be-
sondere Sachverständige beauftragen. Er 
erteilt dem Abschlussprüfer den Prüfungs-
auftrag für den Jahres- und Konzernab-
schluss gemäß § 290 des Handelsgesetz-
buchs. 

(4) Der Verwaltungsrat kann die Bü-
cher und Schriften der Gesellschaft sowie 
die Vermögensgegenstände, namentlich 
die Gesellschaftskasse und die Bestände 
an Wertpapieren und Waren, einsehen und 
prüfen. Er kann damit auch einzelne Mit-
glieder oder für bestimmte Aufgaben be-
sondere Sachverständige beauftragen. Er 
erteilt dem Abschlussprüfer den Prüfungs-
auftrag für den Jahres- und Konzernab-
schluss gemäß § 290 des Handelsgesetz-
buchs und dem Prüfer des Nachhaltig-
keits-berichts den Prüfungsauftrag für 
den Nachhaltigkeitsbericht und den 
Konzernnachhaltigkeitsbericht. 

(5) Ergibt sich bei Aufstellung der Jah-
resbilanz oder einer Zwischenbilanz oder 
ist bei pflichtmäßigem Ermessen anzuneh-
men, dass ein Verlust in der Hälfte des 
Grundkapitals besteht, so hat der Verwal-
tungsrat unverzüglich die Hauptversamm-
lung einzuberufen und ihr dies anzuzeigen. 
Bei Zahlungsunfähigkeit oder Überschul-
dung der Gesellschaft hat der Verwaltungs-
rat den Insolvenzantrag nach § 15a Abs. 1 
der Insolvenzordnung zu stellen; § 15b der 
Insolvenzordnung gilt entsprechend. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Rechtsvorschriften, die außerhalb 
dieses Gesetzes dem Vorstand oder dem 
Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft 
Rechte oder Pflichten zuweisen, gelten 
sinngemäß für den Verwaltungsrat, soweit 
nicht in diesem Gesetz für den Verwal-
tungsrat und für geschäftsführende Direkto-
ren besondere Regelungen enthalten sind. 

(6) u n v e r ä n d e r t  
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§ 47 § 47 

Prüfung und Feststellung des Jahresab-
schlusses 

Prüfung und Feststellung des Jahresab-
schlusses 

(1) Die geschäftsführenden Direktoren 
haben den Jahresabschluss und den Lage-
bericht unverzüglich nach ihrer Aufstellung 
dem Verwaltungsrat vorzulegen. Zugleich 
haben die geschäftsführenden Direktoren 
einen Vorschlag vorzulegen, den der Ver-
waltungsrat der Hauptversammlung für die 
Verwendung des Bilanzgewinns machen 
soll; § 170 Abs. 2 Satz 2 des Aktiengeset-
zes gilt entsprechend. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Jedes Verwaltungsratsmitglied hat 
das Recht, von den Vorlagen und Prü-
fungsberichten Kenntnis zu nehmen. Die 
Vorlagen und Prüfungsberichte sind auch 
jedem Verwaltungsratsmitglied oder, soweit 
der Verwaltungsrat dies beschlossen hat 
und ein Bilanzausschuss besteht, den Mit-
gliedern des Ausschusses auszuhändigen. 

(2) Jedes Verwaltungsratsmitglied hat 
das Recht, von den Vorlagen, Abschluss-
prüfungsberichten und Berichten über 
die Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts 
Kenntnis zu nehmen. Die Vorlagen und Be-
richte im Sinne von Satz 1 sind auch je-
dem Verwaltungsratsmitglied oder, soweit 
der Verwaltungsrat dies beschlossen hat 
und ein Bilanzausschuss besteht, den Mit-
gliedern des Ausschusses auszuhändigen. 

(3) Für die Prüfung durch den Verwal-
tungsrat gilt § 171 Abs. 1 und 2 des Aktien-
gesetzes entsprechend. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 gel-
ten entsprechend für einen Einzelab-
schluss nach § 325 Abs. 2a Satz 1 des 
Handelsgesetzbuchs sowie bei Mutterun-
ternehmen (§ 290 Abs. 1, 2 des Handels-
gesetzbuchs) für den Konzernabschluss 
und den Konzernlagebericht. Der Einzelab-
schluss nach § 325 Abs. 2a Satz 1 des 
Handelsgesetzbuchs darf erst nach Billi-
gung durch den Verwaltungsrat offen ge-
legt werden. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(4a) Absatz 1 Satz 1 und Absatz 
3 gelten entsprechend für einen Ertragsteu-
erinformationsbericht (§§ 342b, 342c, 342d 
Absatz 2 Nummer 2 des Handelsgesetz-
buchs) und eine Erklärung nach § 342d Ab-
satz 2 Nummer 1 des Handelsgesetz-
buchs. 

(4a) u n v e r ä n d e r t  
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(5) Billigt der Verwaltungsrat den Jah-
resabschluss, so ist dieser festgestellt, so-
fern nicht der Verwaltungsrat beschließt, 
die Feststellung des Jahresabschlusses 
der Hauptversammlung zu überlassen. Die 
Beschlüsse des Verwaltungsrats sind in 
den Bericht des Verwaltungsrats an die 
Hauptversammlung aufzunehmen. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Hat der Verwaltungsrat beschlos-
sen, die Feststellung des Jahresabschlus-
ses der Hauptversammlung zu überlassen, 
oder hat der Verwaltungsrat den Jahresab-
schluss nicht gebilligt, so stellt die Haupt-
versammlung den Jahresabschluss fest. 
Hat der Verwaltungsrat eines Mutterunter-
nehmens (§ 290 Abs. 1, 2 des Handelsge-
setzbuchs) den Konzernabschluss nicht 
gebilligt, so entscheidet die Hauptver-
sammlung über die Billigung. Für die Fest-
stellung des Jahresabschlusses oder die 
Billigung des Konzernabschlusses durch 
die Hauptversammlung gilt § 173 Abs. 2 
und 3 des Aktiengesetzes entsprechend. 

(6) u n v e r ä n d e r t  
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Gesetz betreffend die Erwerbs- 
und Wirtschaftsgenossenschaf-

ten 

Gesetz betreffend die Erwerbs- 
und Wirtschaftsgenossenschaf-

ten 

(Genossenschaftsgesetz - 
GenG) 

vom: 01.05.1889 - zuletzt geän-
dert durch Art. 6 G v. 20.7.2022 

I 1166 

(Genossenschaftsgesetz - 
GenG) 

vom: 01.05.1889 - zuletzt geän-
dert durch Art. 6 G v. 20.7.2022 

I 1166 

§ 38 § 38 

Aufgaben des Aufsichtsrats Aufgaben des Aufsichtsrats 

(1) Der Aufsichtsrat hat den Vorstand 
bei dessen Geschäftsführung zu überwa-
chen. Er kann zu diesem Zweck von dem 
Vorstand jederzeit Auskünfte über alle An-
gelegenheiten der Genossenschaft verlan-
gen und die Bücher und Schriften der Ge-
nossenschaft sowie den Bestand der Ge-
nossenschaftskasse und die Bestände an 
Wertpapieren und Waren einsehen und 
prüfen. Er kann einzelne seiner Mitglieder 
beauftragen, die Einsichtnahme und Prü-
fung durchzuführen. Auch ein einzelnes 
Mitglied des Aufsichtsrats kann Auskünfte, 
jedoch nur an den Aufsichtsrat, verlangen. 
Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, 
den Lagebericht und den Vorschlag für die 
Verwendung des Jahresüberschusses oder 
die Deckung des Jahresfehlbetrags zu prü-
fen; über das Ergebnis der Prüfung hat er 
der Generalversammlung vor der Feststel-
lung des Jahresabschlusses zu berichten. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(1a) Der Aufsichtsrat kann einen Prü-
fungsausschuss bestellen, der sich mit der 
Überwachung des Rechnungslegungspro-
zesses sowie der Wirksamkeit des internen 
Kontrollsystems, des Risikomanagement-
systems und des internen Revisionssys-
tems sowie der Abschlussprüfung befasst. 
Der Prüfungsausschuss kann Empfehlun-
gen oder Vorschläge zur Gewährleistung 
der Integrität des Rechnungslegungspro-
zesses unterbreiten. Richtet der Aufsichts-
rat einer Genossenschaft, die ein Unter-
nehmen von öffentlichem Interesse nach § 
316a Satz 2 Nummer 1 oder 2 des Han-
delsgesetzbuchs ist, einen Prüfungsaus-
schuss ein, so muss dieser die Vorausset-
zungen des § 36 Absatz 4 erfüllen. Artikel 6 
Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) 
Nr. 537/2014 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 16. April 2014 
über spezifische Anforderungen an die Ab-
schlussprüfung bei Unternehmen von öf-
fentlichem Interesse und zur Aufhebung 
des Beschlusses 2005/909/EG der Kom-
mission (ABl. L 158 vom 27.5.2014, S. 77, 
L 170 vom 11.6.2014, S. 66) findet mit der 
Maßgabe Anwendung, dass die Erklärung 
bezogen auf die gesetzlichen Vertreter des 
Verbandes und die vom Verband beschäf-
tigten Personen, die das Ergebnis der Prü-
fung beeinflussen können, abzugeben ist. 

(1a) Der Aufsichtsrat kann einen Prü-
fungsausschuss bestellen, der sich mit der 
Überwachung des Rechnungslegungspro-
zesses einschließlich des Prozesses der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung sowie 
der Wirksamkeit des internen Kontrollsys-
tems, des Risikomanagementsystems und 
des internen Revisionssystems sowie der 
Abschlussprüfung befasst. Der Prüfungs-
ausschuss kann Empfehlungen oder Vor-
schläge zur Gewährleistung der Integrität 
des Rechnungslegungsprozesses unter-
breiten. Richtet der Aufsichtsrat einer Ge-
nossenschaft, die ein Unternehmen von öf-
fentlichem Interesse nach § 316a Satz 2 
Nummer 1 oder 2 des Handelsgesetzbuchs 
ist, einen Prüfungsausschuss ein, so muss 
dieser die Voraussetzungen des § 36 Ab-
satz 4 erfüllen. Artikel 6 Absatz 2 Buch-
stabe a der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 
des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 16. April 2014 über spezifische An-
forderungen an die Abschlussprüfung bei 
Unternehmen von öffentlichem Interesse 
und zur Aufhebung des Beschlusses 
2005/909/EG der Kommission (ABl. L 158 
vom 27.5.2014, S. 77, L 170 vom 
11.6.2014, S. 66) findet mit der Maßgabe 
Anwendung, dass die Erklärung bezogen 
auf die gesetzlichen Vertreter des Verban-
des und die vom Verband beschäftigten 
Personen, die das Ergebnis der Prüfung 
beeinflussen können, abzugeben ist. 

(1b) Der Aufsichtsrat hat auch 
den gesonderten nichtfinanziellen Bericht 
(§ 289b des Handelsgesetzbuchs) zu prü-
fen, sofern er erstellt wurde. 

(1b) u n v e r ä n d e r t  

(2) Der Aufsichtsrat hat eine General-
versammlung einzuberufen, wenn dies im 
Interesse der Genossenschaft erforderlich 
ist. Ist nach der Satzung kein Aufsichtsrat 
zu bilden, gilt § 44. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Weitere Aufgaben des Aufsichts-
rats werden durch die Satzung bestimmt. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Mitglieder des Aufsichtsrats 
können ihre Aufgaben nicht durch andere 
Personen wahrnehmen lassen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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§ 53 § 53 

Pflichtprüfung Pflichtprüfung 

(1) Zwecks Feststellung der wirt-
schaftlichen Verhältnisse und der Ord-
nungsmäßigkeit der Geschäftsführung sind 
die Einrichtungen, die Vermögenslage so-
wie die Geschäftsführung der Genossen-
schaft mindestens in jedem zweiten Ge-
schäftsjahr zu prüfen. Bei Genossenschaf-
ten, deren Bilanzsumme 2 Millionen Euro 
übersteigt, muss die Prüfung in jedem Ge-
schäftsjahr stattfinden. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Im Rahmen der Prüfung nach Ab-
satz 1 ist bei Genossenschaften, deren Bi-
lanzsumme 1,5 Millionen Euro und deren 
Umsatzerlöse 3 Millionen Euro überstei-
gen, der Jahresabschluss unter Einbezie-
hung der Buchführung und des Lagebe-
richts zu prüfen. § 316 Absatz 3 Satz 1 und 
2, § 317 Abs. 1 Satz 2 und 3, Abs. 2 des 
Handelsgesetzbuchs sind entsprechend 
anzuwenden; Artikel 17 der Verordnung 
(EU) Nr. 537/2014 findet keine Anwen-
dung. Bei der Prüfung großer Genossen-
schaften im Sinn des § 58 Abs. 2 ist § 317 
Abs. 5 und 6 des Handelsgesetzbuchs ent-
sprechend anzuwenden. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Für Genossenschaften, die Unter-
nehmen von öffentlichem Interesse nach § 
316a Satz 2 Nummer 1 oder 2 des Han-
delsgesetzbuchs sind und keinen Auf-
sichtsrat haben, gilt § 324 Absatz 1 und 2 
des Handelsgesetzbuchs entsprechend mit 
der Maßgabe, dass mindestens ein Mit-
glied über Sachverstand auf den Gebieten 
Rechnungslegung oder Abschlussprüfung 
verfügen muss. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Bei der Prüfung einer Genossen-
schaft, die als Inlandsemittent (§ 2 Absatz 
14 des Wertpapierhandelsgesetzes) Wert-
papiere (§ 2 Absatz 1 des Wertpapierhan-
delsgesetzes), aber nicht ausschließlich die 
von § 327a erfassten Schuldtitel, begibt, 
sind § 316 Absatz 3 Satz 3, § 317 Absatz 
3a Satz 1, § 320 Absatz 1 Satz 3 und § 322 
Absatz 1 Satz 4 des Handelsgesetzbuchs 
entsprechend anzuwenden. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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 (5) Für Genossenschaften, die ih-
ren Lagebericht nach § 336 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 2a des Handelsgesetz-
buchs um einen Nachhaltigkeitsbericht 
erweitern müssen, gilt § 323a Satz 1 des 
Handelsgesetzbuchs entsprechend. 

§ 55 § 55 

Prüfung durch den Verband Prüfung durch den Verband 

(1) Die Genossenschaft wird durch 
den Verband geprüft, dem sie angehört. 
Der Verband bedient sich zum Prüfen der 
von ihm angestellten Prüfer. Diese sollen 
im genossenschaftlichen Prüfungswesen 
ausreichend vorgebildet und erfahren sein. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Ein gesetzlicher Vertreter des Ver-
bandes oder eine vom Verband beschäf-
tigte Person, die das Ergebnis der Prüfung 
beeinflussen kann, ist von der Prüfung der 
Genossenschaft ausgeschlossen, wenn 
Gründe, insbesondere Beziehungen ge-
schäftlicher, finanzieller oder persönlicher 
Art, vorliegen, nach denen die Besorgnis 
der Befangenheit besteht. Dies ist insbe-
sondere der Fall, wenn der Vertreter oder 
die Person  

(2) Ein gesetzlicher Vertreter des Ver-
bandes oder eine vom Verband beschäf-
tigte Person, die das Ergebnis der Prüfung 
beeinflussen kann, ist von der Prüfung der 
Genossenschaft ausgeschlossen, wenn 
Gründe, insbesondere Beziehungen ge-
schäftlicher, finanzieller oder persönlicher 
Art, vorliegen, nach denen die Besorgnis 
der Befangenheit besteht. Dies ist insbe-
sondere der Fall, wenn der Vertreter oder 
die Person  

1. Mitglied der zu prüfenden Genossen-
schaft ist; 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Mitglied des Vorstands oder Aufsichts-
rats oder Arbeitnehmer der zu prüfen-
den Genossenschaft ist; 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. über die Prüfungstätigkeit hinaus bei 
der zu prüfenden Genossenschaft oder 
für diese in dem zu prüfenden Ge-
schäftsjahr oder bis zur Erteilung des 
Bestätigungsvermerks 

3. über die Prüfungstätigkeit hinaus bei 
der zu prüfenden Genossenschaft oder 
für diese in dem zu prüfenden Ge-
schäftsjahr oder bis zur Erteilung des 
Bestätigungsvermerks oder des Prü-
fungsvermerks über den Nachhaltig-
keitsbericht 

a) bei der Führung der Bücher oder 
der Aufstellung des zu prüfenden 
Jahresabschlusses mitgewirkt hat, 

a) bei der Führung der Bücher oder 
der Aufstellung des zu prüfenden 
Jahresabschlusses oder der Auf-
stellung des zu prüfenden Lage-
berichts mitgewirkt hat, 
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b) bei der Durchführung der internen 
Revision in verantwortlicher Posi-
tion mitgewirkt hat, 

b) u n v e r ä n d e r t  

c) Unternehmensleitungs- oder Fi-
nanzdienstleistungen erbracht hat 
oder 

c) u n v e r ä n d e r t  

d) eigenständige versicherungsma-
thematische oder Bewertungsleis-
tungen erbracht hat, die sich auf 
den zu prüfenden Jahresab-
schluss nicht nur unwesentlich 
auswirken, 

d) u n v e r ä n d e r t  

sofern diese Tätigkeiten nicht von un-
tergeordneter Bedeutung sind; dies gilt 
auch, wenn eine dieser Tätigkeiten von 
einem Unternehmen für die zu prü-
fende Genossenschaft ausgeübt wird, 
bei dem der gesetzliche Vertreter des 
Verbandes oder die vom Verband be-
schäftigte Person als gesetzlicher Ver-
treter, Arbeitnehmer, Mitglied des Auf-
sichtsrats oder Gesellschafter, der 
mehr als 20 Prozent der den Gesell-
schaftern zustehenden Stimmrechte 
besitzt, diese Tätigkeit ausübt oder de-
ren Ergebnis beeinflussen kann. 

sofern diese Tätigkeiten nicht von un-
tergeordneter Bedeutung sind; dies gilt 
auch, wenn eine dieser Tätigkeiten von 
einem Unternehmen für die zu prü-
fende Genossenschaft ausgeübt wird, 
bei dem der gesetzliche Vertreter des 
Verbandes oder die vom Verband be-
schäftigte Person als gesetzlicher Ver-
treter, Arbeitnehmer, Mitglied des Auf-
sichtsrats oder Gesellschafter, der 
mehr als 20 Prozent der den Gesell-
schaftern zustehenden Stimmrechte 
besitzt, diese Tätigkeit ausübt oder de-
ren Ergebnis beeinflussen kann. 

Satz 2 Nr. 2 ist auf Mitglieder des Auf-
sichtsorgans des Verbandes nicht anzu-
wenden, sofern sichergestellt ist, dass der 
Prüfer die Prüfung unabhängig von den 
Weisungen durch das Aufsichtsorgan 
durchführen kann. Die Sätze 2 und 3 gelten 
auch, wenn der Ehegatte oder der Lebens-
partner einen Ausschlussgrund erfüllt. Ist 
die zu prüfende Genossenschaft ein Unter-
nehmen von öffentlichem Interesse nach § 
316a Satz 2 Nummer 1 oder 2 des Han-
delsgesetzbuchs, ist über die in den Sätzen 
1 bis 4 genannten Gründe hinaus Artikel 5 
Absatz 1, 4 Unterabsatz 1 und Absatz 5 
der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 auf die 
in Satz 1 genannten Vertreter und Perso-
nen des Verbandes entsprechend anzu-
wenden; auf den Verband findet Artikel 5 
der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 keine 
Anwendung. 

Satz 2 Nr. 2 ist auf Mitglieder des Auf-
sichtsorgans des Verbandes nicht anzu-
wenden, sofern sichergestellt ist, dass der 
Prüfer die Prüfung unabhängig von den 
Weisungen durch das Aufsichtsorgan 
durchführen kann. Die Sätze 2 und 3 gelten 
auch, wenn der Ehegatte oder der Lebens-
partner einen Ausschlussgrund erfüllt. Ist 
die zu prüfende Genossenschaft ein Unter-
nehmen von öffentlichem Interesse nach § 
316a Satz 2 Nummer 1 oder 2 des Han-
delsgesetzbuchs, ist über die in den Sätzen 
1 bis 4 genannten Gründe hinaus Artikel 5 
Absatz 1, 4 Unterabsatz 1 und Absatz 5 
der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 auf die 
in Satz 1 genannten Vertreter und Perso-
nen des Verbandes entsprechend anzu-
wenden; auf den Verband findet Artikel 5 
der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 keine 
Anwendung. 
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(2a) Artikel 4 Absatz 3 Unterab-
satz 1 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 
findet auf alle in Absatz 2 Satz 1 genannten 
Vertreter und Personen des Verbandes 
entsprechende Anwendung; auf den Ver-
band findet Artikel 4 Absatz 2 und 3 Unter-
absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 
537/2014 keine Anwendung. Artikel 4 Ab-
satz 3 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 537/2014 findet keine Anwendung. 

(2a) u n v e r ä n d e r t  

(3) Der Verband kann sich eines von 
ihm nicht angestellten Prüfers bedienen, 
wenn dies im Einzelfall notwendig ist, um 
eine gesetzmäßige sowie sach- und ter-
mingerechte Prüfung zu gewährleisten. Der 
Verband darf jedoch nur einen anderen 
Prüfungsverband, einen Wirtschaftsprüfer 
oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
mit der Prüfung beauftragen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Gehört die Genossenschaft meh-
reren Verbänden an, wird die Prüfung 
durch denjenigen Verband durchgeführt, 
bei dem die Genossenschaft die Mitglied-
schaft zuerst erworben hat, es sei denn, 
dieser Verband, die Genossenschaft und 
der andere Verband, der künftig die Prü-
fung durchführen soll, einigen sich darauf, 
dass der andere Verband die Prüfung 
durchführt. 

(4) u n v e r ä n d e r t  



 - 248 -   

Geltendes Recht Änderungen durch Gesetzentwurf 

§ 56 § 56 

Ruhen des Prüfungsrechts des Verban-
des 

Ruhen des Prüfungsrechts des Verban-
des 

(1) Die Aufsichtsbehörde kann das 
Ruhen des Prüfungsrechts des Verbandes 
anordnen, wenn dieser sich einer angeord-
neten Untersuchung nach § 64 Absatz 2 
Satz 2 Nummer 4 entzieht oder wenn nach 
den Ergebnissen einer solchen Untersu-
chung ein Ruhen des Prüfungsrechts erfor-
derlich erscheint, um weitere Feststellun-
gen dazu treffen zu können, ob der Ver-
band seine Aufgaben ordnungsgemäß er-
füllt. Das Prüfungsrecht eines Verbandes, 
der sich nach § 63e Absatz 1 einer Quali-
tätskontrolle zu unterziehen hat, ruht, wenn 
der Verband nicht mehr gemäß § 40a Ab-
satz 1 Satz 1 der Wirtschaftsprüferordnung 
im Register eingetragen ist. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Ruht das Prüfungsrecht des Ver-
bandes, so hat der Spitzenverband, dem 
der Verband angehört, auf Antrag des Vor-
stands der Genossenschaft oder des Ver-
bandes einen anderen Prüfungsverband, 
einen Wirtschaftsprüfer oder eine Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft als Prüfer zu 
bestellen. Bestellt der Spitzenverband kei-
nen Prüfer oder gehört der Verband kei-
nem Spitzenverband an, so hat das Regis-
tergericht auf Antrag des Vorstands der 
Genossenschaft oder des Verbandes einen 
Prüfer im Sinne des Satzes 1 zu bestellen. 
Der Vorstand ist verpflichtet, die Anträge 
unverzüglich zu stellen, soweit diese nicht 
vom Verband gestellt werden. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Rechte und Pflichten des nach 
Absatz 2 bestellten Prüfers bestimmen sich 
nach den für den Verband geltenden Vor-
schriften dieses Gesetzes. Der Prüfer hat 
dem Verband eine Abschrift seines Prü-
fungsberichts vorzulegen. 

(3) Die Rechte und Pflichten des nach 
Absatz 2 bestellten Prüfers bestimmen sich 
nach den für den Verband geltenden Vor-
schriften dieses Gesetzes. Der Prüfer hat 
dem Verband eine Abschrift seines Prü-
fungsberichts und des Berichts über die 
Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts 
vorzulegen. 
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§ 58 § 58 

Prüfungsbericht Prüfungsbericht; Bericht über die Prü-
fung des Nachhaltigkeitsberichts 

(1) Der Verband hat über das Ergeb-
nis der Prüfung schriftlich zu berichten. Auf 
den Prüfungsbericht ist, soweit er den Jah-
resabschluss und den Lagebericht betrifft, 
§ 321 Abs. 1 bis 3 sowie 4a des Handels-
gesetzbuchs entsprechend anzuwenden. 
Im Prüfungsbericht ist Stellung dazu zu 
nehmen, ob und auf welche Weise die Ge-
nossenschaft im Prüfungszeitraum einen 
zulässigen Förderzweck verfolgt hat. 

(1) Der Verband hat über das Ergeb-
nis der Prüfung schriftlich zu berichten; ist 
eine Nachhaltigkeitsberichterstattung 
vorgeschrieben, ist über die Prüfung 
des Nachhaltigkeitsberichts gesondert 
schriftlich zu berichten. Auf den Prü-
fungsbericht ist, soweit er den Jahresab-
schluss und den Lagebericht betrifft, § 321 
Abs. 1 bis 3 sowie 4a des Handelsgesetz-
buchs entsprechend anzuwenden. Im Prü-
fungsbericht ist Stellung dazu zu nehmen, 
ob und auf welche Weise die Genossen-
schaft im Prüfungszeitraum einen zulässi-
gen Förderzweck verfolgt hat. Auf den Be-
richt über die Prüfung des Nachhaltig-
keitsberichts ist § 324h Absatz 1 bis 3 
und Absatz 4 in Verbindung mit § 317 
Absatz 4a des Handelsgesetzbuchs ent-
sprechend anzuwenden. 

(2) Auf die Prüfung von Genossen-
schaften, die die Größenmerkmale des § 
267 Abs. 3 des Handelsgesetzbuchs erfül-
len, ist § 322 des Handelsgesetzbuchs 
über den Bestätigungsvermerk entspre-
chend anzuwenden. Artikel 10 Absatz 2 
Buchstabe g der Verordnung (EU) Nr. 
537/2014 findet auf alle in § 55 Absatz 2 
Satz 1 genannten Vertreter und Personen 
des Verbandes entsprechende Anwen-
dung; auf den Verband findet Artikel 10 Ab-
satz 2 Buchstabe g der Verordnung (EU) 
Nr. 537/2014 keine Anwendung. 

(2) Auf die Prüfung von Genossen-
schaften, die die Größenmerkmale des § 
267 Abs. 3 des Handelsgesetzbuchs erfül-
len, ist § 322 des Handelsgesetzbuchs 
über den Bestätigungsvermerk entspre-
chend anzuwenden. Artikel 10 Absatz 2 
Buchstabe g der Verordnung (EU) Nr. 
537/2014 findet auf alle in § 55 Absatz 2 
Satz 1 genannten Vertreter und Personen 
des Verbandes entsprechende Anwen-
dung; auf den Verband findet Artikel 10 Ab-
satz 2 Buchstabe g der Verordnung (EU) 
Nr. 537/2014 keine Anwendung. Auf die 
Prüfung von Genossenschaften, die ih-
ren Lagebericht nach § 336 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 2a des Handelsgesetz-
buchs um einen Nachhaltigkeitsbericht 
erweitern müssen, ist § 322a des Han-
delsgesetzbuchs über den Prüfungsver-
merk über den Nachhaltigkeitsbericht 
entsprechend anzuwenden. 
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(3) Der Verband hat den Prüfungsbe-
richt zu unterzeichnen und dem Vorstand 
der Genossenschaft sowie dem Vorsitzen-
den des Aufsichtsrats vorzulegen; § 57 Ab-
satz 6 ist entsprechend anzuwenden, Arti-
kel 11 Absatz 1, 2 Satz 1 und Absatz 4 der 
Verordnung (EU) Nr. 537/2014 ist nicht an-
zuwenden. Jedes Mitglied des Aufsichts-
rats hat den Inhalt des Prüfungsberichts 
zur Kenntnis zu nehmen. 

(3) Der Verband hat den Prüfungsbe-
richt und, soweit dieser erforderlich ist, 
den Bericht über die Prüfung des Nach-
haltigkeitsberichts zu unterzeichnen und 
dem Vorstand der Genossenschaft sowie 
dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats vorzu-
legen; § 57 Absatz 6 ist entsprechend an-
zuwenden, Artikel 11 Absatz 1, 2 Satz 1 
und Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 
537/2014 ist nicht anzuwenden. Jedes Mit-
glied des Aufsichtsrats hat den Inhalt des 
Prüfungsberichts und des Berichts über 
die Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts 
zur Kenntnis zu nehmen. 

(4) Über das Ergebnis der Prüfung 
haben Vorstand und Aufsichtsrat der Ge-
nossenschaft in gemeinsamer Sitzung un-
verzüglich nach Eingang des Prüfungsbe-
richts zu beraten; ist die Genossenschaft 
ein Unternehmen von öffentlichem Inte-
resse nach § 316a Satz 2 Nummer 1 oder 
2 des Handelsgesetzbuchs, so hat der Auf-
sichtsrat darzulegen, wie die Prüfung sowie 
die Befassung des Aufsichtsrats oder Prü-
fungsausschusses mit der Abschlussprü-
fung dazu beigetragen hat, dass die Rech-
nungslegung ordnungsgemäß ist. Verband 
und Prüfer sind berechtigt, an der Sitzung 
teilzunehmen; der Vorstand ist verpflichtet, 
den Verband von der Sitzung in Kenntnis 
zu setzen. 

(4) Über das Ergebnis der Prüfung 
haben Vorstand und Aufsichtsrat der Ge-
nossenschaft in gemeinsamer Sitzung un-
verzüglich nach Eingang des Prüfungsbe-
richts oder des Berichts über die Prü-
fung des Nachhaltigkeitsberichts zu be-
raten; ist die Genossenschaft ein Unterneh-
men von öffentlichem Interesse nach § 
316a Satz 2 Nummer 1 oder 2 des Han-
delsgesetzbuchs, so hat der Aufsichtsrat 
darzulegen, wie die Prüfung sowie die Be-
fassung des Aufsichtsrats oder Prüfungs-
ausschusses mit der Prüfung dazu beige-
tragen hat, dass die Rechnungslegung ord-
nungsgemäß ist. Verband und Prüfer sind 
berechtigt, an der Sitzung teilzunehmen; 
der Vorstand ist verpflichtet, den Verband 
von der Sitzung in Kenntnis zu setzen. 

§ 59 § 59 

Befassung der Generalversammlung Befassung der Generalversammlung 

(1) Der Vorstand hat den Prüfungsbe-
richt bei der Einberufung der nächsten Ge-
neralversammlung als Gegenstand der Be-
ratung und möglichen Beschlussfassung 
anzukündigen. Jedes Mitglied hat das 
Recht, Einsicht in das zusammengefasste 
Ergebnis des Prüfungsberichts zu nehmen. 

(1) Der Vorstand hat den Prüfungsbe-
richt und, soweit dieser erforderlich ist, 
den Bericht über die Prüfung des Nach-
haltigkeitsberichts bei der Einberufung 
der nächsten Generalversammlung als Ge-
genstand der Beratung und möglichen Be-
schlussfassung anzukündigen. Jedes Mit-
glied hat das Recht, Einsicht in das zusam-
mengefasste Ergebnis des Prüfungsbe-
richts und des Berichts über die Prüfung 
des Nachhaltigkeitsberichts zu nehmen. 
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(2) In der Generalversammlung hat 
sich der Aufsichtsrat über wesentliche 
Feststellungen oder Beanstandungen der 
Prüfung zu erklären. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Der Verband ist berechtigt, an der 
Generalversammlung beratend teilzuneh-
men; auf seinen Antrag oder auf Beschluss 
der Generalversammlung ist der Bericht 
ganz oder in bestimmten Teilen zu verle-
sen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 62 § 62 

Verantwortlichkeit der Prüfungsorgane Verantwortlichkeit der Prüfungsorgane 

(1) Verbände, Prüfer und Prüfungsge-
sellschaften sind zur gewissenhaften und 
unparteiischen Prüfung und zur Verschwie-
genheit verpflichtet. Sie dürfen Geschäfts- 
und Betriebsgeheimnisse, die sie bei ihrer 
Tätigkeit erfahren haben, nicht unbefugt 
verwerten. Wer seine Pflichten vorsätzlich 
oder fahrlässig verletzt, haftet der Genos-
senschaft für den daraus entstehenden 
Schaden. Mehrere Personen haften als 
Gesamtschuldner. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Ersatzpflicht von Personen, 
die fahrlässig gehandelt haben, beschränkt 
sich auf eine Million Euro für eine Prüfung. 
Dies gilt auch, wenn an der Prüfung meh-
rere Personen beteiligt gewesen oder meh-
rere zum Ersatz verpflichtende Handlungen 
begangen worden sind, und ohne Rück-
sicht darauf, ob andere Beteiligte vorsätz-
lich gehandelt haben. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Der Verband kann einem Spitzen-
verband, dem er angehört, Abschriften der 
Prüfungsberichte mitteilen; der Spitzenver-
band darf sie so verwerten, wie es die Er-
füllung der ihm obliegenden Pflichten erfor-
dert. Der Verband ist berechtigt, der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht eine Abschrift eines Prüfungsberichts 
ganz oder auszugsweise zur Verfügung zu 
stellen, wenn sich aus diesem Anhalts-
punkte dafür ergeben, dass die geprüfte 
Genossenschaft keinen zulässigen Förder-
zweck verfolgt, sondern ihr Vermögen ge-
mäß einer festgelegten Anlagestrategie in-
vestiert, so dass ein Investmentvermögen 
im Sinne des § 1 Absatz 1 des Kapitalanla-
gegesetzbuchs vorliegen könnte. 

(3) Der Verband kann einem Spitzen-
verband, dem er angehört, Abschriften der 
Prüfungsberichte und der Berichte über 
die Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts 
mitteilen; der Spitzenverband darf sie so 
verwerten, wie es die Erfüllung der ihm ob-
liegenden Pflichten erfordert. Der Verband 
ist berechtigt, der Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht eine Abschrift 
eines Prüfungsberichts ganz oder auszugs-
weise zur Verfügung zu stellen, wenn sich 
aus diesem Anhaltspunkte dafür ergeben, 
dass die geprüfte Genossenschaft keinen 
zulässigen Förderzweck verfolgt, sondern 
ihr Vermögen gemäß einer festgelegten 
Anlagestrategie investiert, so dass ein In-
vestmentvermögen im Sinne des § 1 Ab-
satz 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs vor-
liegen könnte. 

(4) Die Verpflichtung zur Verschwie-
genheit nach Absatz 1 Satz 1 besteht, 
wenn eine Prüfungsgesellschaft die Prü-
fung vornimmt, auch gegenüber dem Auf-
sichtsrat und den Mitgliedern des Auf-
sichtsrats der Prüfungsgesellschaft. Der 
Vorsitzende des Aufsichtsrats der Prü-
fungsgesellschaft und sein Stellvertreter 
dürfen jedoch die von der Prüfungsgesell-
schaft erstatteten Berichte einsehen, die 
hierbei erlangten Kenntnisse aber nur ver-
werten, soweit es die Erfüllung der Über-
wachungspflicht des Aufsichtsrats erfor-
dert. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Die Haftung nach diesen Vor-
schriften kann durch Vertrag weder ausge-
schlossen noch beschränkt werden; das 
Gleiche gilt von der Haftung des Verban-
des für die Personen, deren er sich zur 
Vornahme der Prüfung bedient. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

§ 63c § 63c 

Satzung des Prüfungsverbandes Satzung des Prüfungsverbandes 

(1) Die Satzung des Verbandes muss 
enthalten:  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. die Zwecke des Verbandes; 1. u n v e r ä n d e r t  
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2. den Namen; er soll sich von dem Na-
men anderer bereits bestehender Ver-
bände deutlich unterscheiden; 

1. u n v e r ä n d e r t  

3. den Sitz; 2. u n v e r ä n d e r t  

4. den Bezirk. 3. u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Satzung soll ferner Bestim-
mungen enthalten über Auswahl und Befä-
higungsnachweis der anzustellenden Prü-
fer, über Art und Umfang der Prüfungen so-
wie, soweit der Prüfungsverband gesetzlich 
vorgeschriebene Abschlussprüfungen von 
Genossenschaften im Sinne des § 53 Ab-
satz 2, im Sinn des § 340k Abs. 2 Satz 1 
des Handelsgesetzbuchs, im Sinn des Arti-
kels 25 Abs. 1 Satz 1 des Einführungsge-
setzes zum Handelsgesetzbuch durchführt 
oder den Konzernabschluss einer Genos-
senschaft nach § 14 Abs. 1 des Publizitäts-
gesetzes prüft, über die Registrierung als 
Abschlussprüfer, über die Bindung an die 
Berufsgrundsätze und die Beachtung der 
Prüfungsstandards entsprechend den für 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften gelten-
den Bestimmungen, über Berufung, Sitz, 
Aufgaben und Befugnisse des Vorstands 
und über die sonstigen Organe des Ver-
bandes. 

(2) Die Satzung soll ferner Bestim-
mungen enthalten über Auswahl und Befä-
higungsnachweis der anzustellenden Prü-
fer, über Art und Umfang der Prüfungen so-
wie, soweit der Prüfungsverband gesetzlich 
vorgeschriebene Abschlussprüfungen oder 
Prüfungen des Nachhaltigkeitsberichts 
von Genossenschaften im Sinne des § 53 
Absatz 2, im Sinn des § 340k Abs. 2 Satz 1 
des Handelsgesetzbuchs, im Sinn des Arti-
kels 25 Abs. 1 Satz 1 des Einführungsge-
setzes zum Handelsgesetzbuch durchführt 
oder den Konzernabschluss einer Genos-
senschaft nach § 14 Abs. 1 des Publizitäts-
gesetzes prüft, über die Registrierung als 
Abschlussprüfer oder Prüfer des Nach-
haltigkeitsberichts, über die Bindung an 
die Berufsgrundsätze und die Beachtung 
der Prüfungsstandards entsprechend den 
für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften gel-
tenden Bestimmungen, über Berufung, 
Sitz, Aufgaben und Befugnisse des Vor-
stands und über die sonstigen Organe des 
Verbandes. 

(3) Änderungen der Satzung, die nach 
den Absätzen 1 und 2 notwendige Bestim-
mungen zum Gegenstand haben, sind der 
Aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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§ 63e § 63e 

Qualitätskontrolle für Prüfungsverbände Qualitätskontrolle für Prüfungsverbände 

(1) Die Prüfungsverbände sind ver-
pflichtet, sich im Abstand von jeweils sechs 
Jahren einer Qualitätskontrolle nach Maß-
gabe der §§ 63f und 63g zu unterziehen. 
Prüft ein Prüfungsverband auch eine Ge-
nossenschaft, eine in Artikel 25 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1 des Einführungsgesetzes zum Han-
delsgesetzbuch genannte Gesellschaft o-
der ein in Artikel 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des 
Einführungsgesetzes zum Handelsgesetz-
buch genanntes Unternehmen, die Unter-
nehmen von öffentlichem Interesse nach § 
316a Satz 2 Nummer 1 oder 2 des Han-
delsgesetzbuchs sind, verringert sich der 
Abstand auf drei Jahre. Ein Prüfungsver-
band, der keine gesetzlich vorgeschriebene 
Abschlussprüfung durchführt, ist nicht ver-
pflichtet, sich einer Qualitätskontrolle zu 
unterziehen. 

(1) Die Prüfungsverbände sind ver-
pflichtet, sich im Abstand von jeweils sechs 
Jahren einer Qualitätskontrolle nach Maß-
gabe der §§ 63f und 63g zu unterziehen. 
Prüft ein Prüfungsverband auch eine Ge-
nossenschaft, eine in Artikel 25 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1 des Einführungsgesetzes zum Han-
delsgesetzbuch genannte Gesellschaft o-
der ein in Artikel 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des 
Einführungsgesetzes zum Handelsgesetz-
buch genanntes Unternehmen, die Unter-
nehmen von öffentlichem Interesse nach § 
316a Satz 2 Nummer 1 oder 2 des Han-
delsgesetzbuchs sind, verringert sich der 
Abstand auf drei Jahre. Ein Prüfungsver-
band, der keine gesetzlich vorgeschriebene 
Prüfung durchführt, ist nicht verpflichtet, 
sich einer Qualitätskontrolle zu unterzie-
hen. 

(2) Die Qualitätskontrolle dient der 
Überwachung, ob die Grundsätze und 
Maßnahmen zur Qualitätssicherung nach 
Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften ins-
gesamt und bei der Durchführung einzelner 
Aufträge eingehalten werden. Sie erstreckt 
sich auf die Prüfungen nach § 53 Abs. 1 
und 2 bei den in § 53 Abs. 2 Satz 1 be-
zeichneten Genossenschaften und die Prü-
fungen bei den in Artikel 25 Abs. 1 Satz 1 
des Einführungsgesetzes zum Handelsge-
setzbuche genannten Gesellschaften und 
Unternehmen, die keine kleinen Kapitalge-
sellschaften im Sinne des § 267 Absatz 1 
des Handelsgesetzbuchs sind. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Der Prüfungsverband hat der zu-
ständigen Aufsichtsbehörde die erfolgte 
Durchführung einer Qualitätskontrolle mit-
zuteilen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Ein Prüfungsverband, der erstma-
lig eine gesetzlich vorgeschriebene Ab-
schlussprüfung durchführt, hat sich spätes-
tens drei Jahre nach deren Beginn einer 
Qualitätskontrolle zu unterziehen. 

(4) Ein Prüfungsverband, der erstma-
lig eine gesetzlich vorgeschriebene Prü-
fung durchführt, hat sich spätestens drei 
Jahre nach deren Beginn einer Qualitäts-
kontrolle zu unterziehen. 
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§ 63h § 63h 

Inspektionen Inspektionen 

Führt ein Prüfungsverband die gesetz-
lich vorgeschriebene Abschlussprüfung bei 
einem Unternehmen durch, das kapital-
marktorientiert im Sinne des § 264d des 
Handelsgesetzbuchs ist, können bei die-
sem Prüfungsverband Inspektionen in ent-
sprechender Anwendung des § 62b der 
Wirtschaftsprüferordnung stichprobenartig 
ohne besonderen Anlass durchgeführt wer-
den. § 57e Absatz 6 Satz 2, § 62 Absatz 4 
und 5 sowie die §§ 66a und 66b der Wirt-
schaftsprüferordnung gelten entsprechend. 
Die Wirtschaftsprüferkammer hat der Auf-
sichtsbehörde das Ergebnis der Inspektion 
mitzuteilen. Im Übrigen findet Artikel 26 der 
Verordnung (EU) Nr. 537/2014 keine An-
wendung. 

Führt ein Prüfungsverband die gesetz-
lich vorgeschriebene Abschlussprüfung o-
der Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts 
bei einem Unternehmen durch, das kapital-
marktorientiert im Sinne des § 264d des 
Handelsgesetzbuchs ist, können bei die-
sem Prüfungsverband Inspektionen in ent-
sprechender Anwendung des § 62b der 
Wirtschaftsprüferordnung stichprobenartig 
ohne besonderen Anlass durchgeführt wer-
den. § 57e Absatz 6 Satz 2, § 62 Absatz 4 
und 5 sowie die §§ 66a und 66b der Wirt-
schaftsprüferordnung gelten entsprechend. 
Die Wirtschaftsprüferkammer hat der Auf-
sichtsbehörde das Ergebnis der Inspektion 
mitzuteilen. Im Übrigen findet Artikel 26 der 
Verordnung (EU) Nr. 537/2014 keine An-
wendung. 

§ 64 § 64 

Staatsaufsicht Staatsaufsicht 

(1) Die genossenschaftlichen Prü-
fungsverbände unterliegen der Aufsicht 
durch die zuständige Aufsichtsbehörde. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Aufsichtsbehörde kann die er-
forderlichen Maßnahmen ergreifen, um si-
cherzustellen, dass der Verband die ihm 
nach diesem Gesetz obliegenden Aufga-
ben ordnungsgemäß erfüllt. Die Aufsichts-
behörde ist insbesondere befugt,  

(2) Die Aufsichtsbehörde kann die er-
forderlichen Maßnahmen ergreifen, um si-
cherzustellen, dass der Verband die ihm 
nach diesem Gesetz obliegenden Aufga-
ben ordnungsgemäß erfüllt. Die Aufsichts-
behörde ist insbesondere befugt,  

1. von dem Verband Auskunft über alle 
seine Aufgabenerfüllung betreffenden 
Angelegenheiten sowie Vorlage von 
Prüfungsberichten und anderen ge-
schäftlichen Unterlagen zu verlangen, 

1. von dem Verband Auskunft über alle 
seine Aufgabenerfüllung betreffenden 
Angelegenheiten sowie Vorlage von 
Prüfungsberichten, Berichten über 
die Prüfung des Nachhaltigkeitsbe-
richts und anderen geschäftlichen Un-
terlagen zu verlangen, 

2. von dem Verband regelmäßige Be-
richte nach festgelegten Kriterien zu 
verlangen, 

2. u n v e r ä n d e r t  
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3. an der Mitgliederversammlung des 
Verbandes durch einen Beauftragten 
teilzunehmen, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. bei Bedarf Untersuchungen bei dem 
Verband durchzuführen und hierzu 
Dritte heranzuziehen. 

4. u n v e r ä n d e r t  

Die mit der Durchführung von Aufsichts-
maßnahmen betrauten Personen und die 
mit Untersuchungen beauftragten Dritten 
sind berechtigt, die Geschäftsräume des 
Verbandes während der Geschäfts- und 
Arbeitszeiten zu betreten, um Untersuchun-
gen vorzunehmen oder sonst Feststellun-
gen zu treffen, die zur Ausübung der Auf-
sicht erforderlich sind. Bei einem Verband, 
der nur solche Genossenschaften prüft, die 
nicht unter § 53 Absatz 2 Satz 1 fallen, hat 
die Aufsichtsbehörde mindestens alle zehn 
Jahre eine Untersuchung nach Satz 2 
Nummer 4 durchzuführen, es sei denn, der 
Verband weist die freiwillige Durchführung 
einer Qualitätskontrolle oder einer anderen 
geeigneten Organisationsuntersuchung 
nach. 

Die mit der Durchführung von Aufsichts-
maßnahmen betrauten Personen und die 
mit Untersuchungen beauftragten Dritten 
sind berechtigt, die Geschäftsräume des 
Verbandes während der Geschäfts- und 
Arbeitszeiten zu betreten, um Untersuchun-
gen vorzunehmen oder sonst Feststellun-
gen zu treffen, die zur Ausübung der Auf-
sicht erforderlich sind. Bei einem Verband, 
der nur solche Genossenschaften prüft, die 
nicht unter § 53 Absatz 2 Satz 1 fallen, hat 
die Aufsichtsbehörde mindestens alle zehn 
Jahre eine Untersuchung nach Satz 2 
Nummer 4 durchzuführen, es sei denn, der 
Verband weist die freiwillige Durchführung 
einer Qualitätskontrolle oder einer anderen 
geeigneten Organisationsuntersuchung 
nach. 

(3) Für Amtshandlungen nach dieser 
Vorschrift kann die zuständige Behörde zur 
Deckung des Verwaltungsaufwands Kosten 
(Gebühren und Auslagen) erheben. Die 
Landesregierungen werden ermächtigt, 
durch Verordnung die Gebührentatbe-
stände sowie die Gebührenhöhe festzule-
gen. Sie können die Ermächtigung auf die 
zuständigen obersten Landesbehörden 
übertragen. Die Kosten, die der Aufsichts-
behörde durch eine nach Absatz 2 Satz 2 
Nummer 4 vorgenommene Untersuchung 
entstehen, sind ihr von dem betroffenen 
Verband gesondert zu erstatten und auf 
Verlangen vorzuschießen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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§ 151a § 151a 

Verletzung der Pflichten bei Abschluss-
prüfungen 

Verletzung der Pflichten bei Prüfungen 

Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr o-
der mit Geldstrafe wird bestraft, wer als 
Mitglied des Aufsichtsrats oder als Mitglied 
eines Prüfungsausschusses einer Genos-
senschaft, die ein Unternehmen von öffent-
lichem Interesse nach § 316a Satz 2 Num-
mer 1 oder 2 des Handelsgesetzbuchs ist,  

u n v e r ä n d e r t  

1. eine in § 152 Absatz 1a bezeichnete 
Handlung begeht und dafür einen Ver-
mögensvorteil erhält oder sich verspre-
chen lässt oder 

 

2. eine in § 152 Absatz 1a bezeichnete 
Handlung beharrlich wiederholt. 

 

 

§ [einsetzen: nächster bei der Verkün-
dung freier Paragraph mit Zählbezeich-

nung] 

 Übergangsvorschrift zum Gesetz zur 
Umsetzung der Richtlinie (EU) 

2022/2464 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 14. Dezember 2022 
zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 

537/2014 und der Richtlinien 
2004/109/EG, 2006/43/EG und 

2013/34/EU hinsichtlich der Nachhaltig-
keitsberichterstattung von Unternehmen 
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 § 38 Absatz 1a, die §§ 53, 55 Absatz 
2 Satz 2 Nummer 3 und § 58 Absatz 2 in 
der jeweils ab dem … [einsetzen: Datum 
des Inkrafttretens nach Artikel 31 Ab-
satz 1 dieses Gesetzes] geltenden Fas-
sung sind erstmals auf alle gesetzlich 
vorgeschriebenen Prüfungen für das 
nach dem 31. Dezember 2023 begin-
nende Geschäftsjahr anzuwenden. Die 
in Satz 1 genannten Vorschriften in der 
bis einschließlich … [einsetzen: Datum 
des Tages vor dem Inkrafttreten nach 
Artikel 31 Absatz 1 dieses Gesetzes] 
geltenden Fassung sind letztmals anzu-
wenden auf alle gesetzlich vorgeschrie-
benen Prüfungen für das vor dem 1. Ja-
nuar 2024 beginnende Geschäftsjahr. 
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Gesetz zur Ausführung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1435/2003 des 

Rates vom 22. Juli 2003 über 
das Statut der Europäischen 

Genossenschaft (SCE) 

Gesetz zur Ausführung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1435/2003 des 

Rates vom 22. Juli 2003 über 
das Statut der Europäischen 

Genossenschaft (SCE) 

(SCE-Ausführungsgesetz - 
SCEAG) 

vom: 14.08.2006 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 10 G v. 

22.2.2023 I Nr. 51 

(SCE-Ausführungsgesetz - 
SCEAG) 

vom: 14.08.2006 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 10 G v. 

22.2.2023 I Nr. 51 

§ 19 § 19 

Zahl der Mitglieder und Zusammenset-
zung des Verwaltungsrats 

Zahl der Mitglieder und Zusammenset-
zung des Verwaltungsrats 

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus 
mindestens fünf Personen, bei einer Euro-
päischen Genossenschaft, die nicht mehr 
als 20 Mitglieder hat, aus mindestens drei 
Personen. Die Beteiligung der Arbeitneh-
mer nach dem SCE-Beteiligungsgesetz 
bleibt unberührt. Bei einer Europäischen 
Genossenschaft, die kapitalmarktorientiert 
im Sinne des § 264d des Handelsgesetz-
buchs oder die CRR-Kreditinstitut im Sinne 
des § 1 Absatz 3d Satz 1 des Kreditwesen-
gesetzes, mit Ausnahme der in § 2 Absatz 
1 Nummer 1 und 2 des Kreditwesengeset-
zes genannten Institute, ist, müssen die 
Voraussetzungen des § 100 Absatz 5 des 
Aktiengesetzes erfüllt sein. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Auf die Zusammensetzung des 
Verwaltungsrats sind § 96 Absatz 4 sowie 
die §§ 97 bis 99 und 104 des Aktiengeset-
zes entsprechend anzuwenden, wobei  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. die dem Vorstand zugewiesenen 
Rechte und Pflichten vom Vorsitzen-
den des Verwaltungsrats wahrzuneh-
men sind; 
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2. auch der SCE-Betriebsrat entspre-
chend § 98 Abs. 2 und § 104 Abs. 1 
des Aktiengesetzes antragsberechtigt 
ist. 

 

(3) Für die Anfechtung der Wahl von 
Verwaltungsratsmitgliedern gilt § 51 des 
Genossenschaftsgesetzes entsprechend, 
wobei das gesetzwidrige Zustandekommen 
von Wahlvorschlägen für die Arbeitnehmer-
vertreter im Verwaltungsrat nur nach den 
Vorschriften der Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union über die Besetzung der 
ihnen zugewiesenen Sitze geltend gemacht 
werden kann. Für die Arbeitnehmervertre-
ter aus dem Inland gilt § 37 Abs. 2 des 
SCE-Beteiligungsgesetzes. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Der Verwaltungsrat kann aus sei-
ner Mitte einen Prüfungsausschuss bestel-
len, der sich mit der Überwachung des 
Rechnungslegungsprozesses sowie der 
Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, 
des Risikomanagementsystems und des in-
ternen Revisionssystems sowie der Ab-
schlussprüfung befasst. Der Prüfungsaus-
schuss kann Empfehlungen oder Vor-
schläge zur Gewährleistung der Integrität 
des Rechnungslegungsprozesses unter-
breiten. Richtet der Aufsichtsrat einer Euro-
päischen Genossenschaft, die kapitalmark-
torientiert im Sinne des § 264d des Han-
delsgesetzbuchs oder die CRR-Kreditinsti-
tut im Sinne des § 1 Absatz 3d Satz 1 des 
Kreditwesengesetzes, mit Ausnahme der in 
§ 2 Absatz 1 Nummer 1 und 2 des Kredit-
wesengesetzes genannten Institute, ist, ei-
nen Prüfungsausschuss ein, so muss die-
ser die Voraussetzungen des § 100 Absatz 
5 des Aktiengesetzes erfüllen. 

(4) Der Verwaltungsrat kann aus sei-
ner Mitte einen Prüfungsausschuss bestel-
len, der sich mit der Überwachung des 
Rechnungslegungsprozesses einschließ-
lich des Prozesses der Nachhaltigkeits-
berichterstattung sowie der Wirksamkeit 
des internen Kontrollsystems, des Risiko-
managementsystems und des internen Re-
visionssystems sowie der Abschlussprü-
fung befasst. Der Prüfungsausschuss kann 
Empfehlungen oder Vorschläge zur Ge-
währleistung der Integrität des Rechnungs-
legungsprozesses einschließlich des Pro-
zesses der Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung unterbreiten. Richtet der Aufsichtsrat 
einer Europäischen Genossenschaft, die 
kapitalmarktorientiert im Sinne des § 264d 
des Handelsgesetzbuchs oder die CRR-
Kreditinstitut im Sinne des § 1 Absatz 3d 
Satz 1 des Kreditwesengesetzes, mit Aus-
nahme der in § 2 Absatz 1 Nummer 1 und 
2 des Kreditwesengesetzes genannten In-
stitute, ist, einen Prüfungsausschuss ein, 
so muss dieser die Voraussetzungen des § 
100 Absatz 5 des Aktiengesetzes erfüllen. 
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§ 27 § 27 

Aufstellung, Prüfung und Feststellung 
des Jahresabschlusses 

Aufstellung, Prüfung und Feststellung 
des Jahresabschlusses 

(1) Die geschäftsführenden Direktoren 
haben den Jahresabschluss und den Lage-
bericht aufzustellen und danach unverzüg-
lich dem Verwaltungsrat zur Prüfung vorzu-
legen. Der Vorsitzende des Verwaltungs-
rats legt den Jahresabschluss und den La-
gebericht unverzüglich der Generalver-
sammlung zum Zweck der Feststellung vor. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Jedes Verwaltungsratsmitglied hat 
das Recht, von den Vorlagen und Prü-
fungsberichten Kenntnis zu nehmen. Die 
Vorlagen und Prüfungsberichte sind jedem 
Verwaltungsratsmitglied auszuhändigen. 

(2) Jedes Verwaltungsratsmitglied hat 
das Recht, von den Vorlagen, Prüfungsbe-
richten und Berichten über die Prüfung 
des Nachhaltigkeitsberichts Kenntnis zu 
nehmen. Die Vorlagen, Prüfungsberichte 
und Berichte über die Prüfung des Nach-
haltigkeitsberichts sind jedem Verwal-
tungsratsmitglied auszuhändigen. 

 

§ 40 

 Übergangsvorschrift zum Gesetz zur 
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2464 
des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 14. Dezember 2022 zur Ände-
rung der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 

und der Richtlinien 2004/109/EG, 
2006/43/EG und 2013/34/EU hinsichtlich 

der Nachhaltigkeitsberichterstattung 
von Unternehmen 

 § 19 Absatz 4 und § 27 Absatz 2 in 
der jeweils ab dem … [einsetzen: Datum 
des Inkrafttretens nach Artikel 31 Absatz 
1 dieses Gesetzes] geltenden Fassung 
ist erstmals auf alle gesetzlich vorge-
schriebenen Prüfungen für das nach 
dem 31. Dezember 2023 beginnende Ge-
schäftsjahr anzuwenden. Die in Satz 1 
genannte Vorschrift in der bis ein-
schließlich … [einsetzen: Datum des Ta-
ges vor dem Inkrafttreten nach Artikel 
31 Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden 
Fassung ist letztmals anzuwenden auf 
alle gesetzlich vorgeschriebenen Prü-
fungen für das vor dem 1. Januar 2024 
beginnende Geschäftsjahr. 
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Gesetz über die Rechnungsle-
gung von bestimmten Unter-

nehmen und Konzernen 

Gesetz über die Rechnungsle-
gung von bestimmten Unter-

nehmen und Konzernen 

(Publizitätsgesetz - PublG) 
vom: 15.08.1969 - Zuletzt geän-

dert durch Art. 59 G v. 
10.8.2021 I 3436 

(Publizitätsgesetz - PublG) 
vom: 15.08.1969 - Zuletzt geän-

dert durch Art. 59 G v. 
10.8.2021 I 3436 

§ 6 § 6 

Prüfung durch die Abschlußprüfer Prüfung durch die Abschlußprüfer 

(1) Der Jahresabschluß und der Lage-
bericht sind durch einen Abschlußprüfer zu 
prüfen. Soweit in den Absätzen 2 und 3 
nichts anderes bestimmt ist, gelten § 316 
Absatz 3, § 317 Absatz 1, 2 Satz 1 bis 3, 
Absatz 3a, 4a bis 6, § 318 Absatz 1, 1a, 3 
bis 8, § 319 Absatz 1 bis 4, § 319b Absatz 
1, § 320 Absatz 1, 2 und 4 sowie die §§ 
321 bis 324 des Handelsgesetzbuchs über 
die Prüfung des Jahresabschlusses sinn-
gemäß, bei einem Unternehmen, das ein 
Unternehmen von öffentlichem Interesse 
nach § 316a Satz 2 Nummer 1 des Han-
delsgesetzbuchs ist, jedoch nur insoweit, 
als nicht die Verordnung (EU) Nr. 537/2014 
des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 16. April 2014 über spezifische An-
forderungen an die Abschlussprüfung bei 
Unternehmen von öffentlichem Interesse 
und zur Aufhebung des Beschlusses 
2005/909/EG der Kommission (ABl. L 158 
vom 27.5.2014, S. 77; L 170 vom 
11.6.2014, S. 66) anzuwenden ist. Die 
Sätze 1 und 2 gelten auch für einen Einzel-
abschluss nach § 9 Absatz 1 Satz 1 in Ver-
bindung mit § 325 Absatz 2a des Handels-
gesetzbuchs. 

(1) Der Jahresabschluß und der Lage-
bericht sind durch einen Abschlußprüfer zu 
prüfen. Soweit in den Absätzen 2 und 3 
nichts anderes bestimmt ist, gelten § 316 
Absatz 3, § 317 Absatz 1, 2 Satz 1 bis 3, 
Absatz 3a, 4a bis 6, § 318 Absatz 1, 1a, 3 
bis 8, § 319 Absatz 1 bis 4, § 319b Absatz 
1, § 320 Absatz 1, 2 und 4 sowie die §§ 
321 bis 323 und 324m des Handelsgesetz-
buchs über die Prüfung des Jahresab-
schlusses sinngemäß, bei einem Unterneh-
men, das ein Unternehmen von öffentli-
chem Interesse nach § 316a Satz 2 Num-
mer 1 des Handelsgesetzbuchs ist, jedoch 
nur insoweit, als nicht die Verordnung (EU) 
Nr. 537/2014 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 16. April 2014 
über spezifische Anforderungen an die Ab-
schlussprüfung bei Unternehmen von öf-
fentlichem Interesse und zur Aufhebung 
des Beschlusses 2005/909/EG der Kom-
mission (ABl. L 158 vom 27.5.2014, S. 77; 
L 170 vom 11.6.2014, S. 66) anzuwenden 
ist. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für einen 
Einzelabschluss nach § 9 Absatz 1 Satz 1 
in Verbindung mit § 325 Absatz 2a des 
Handelsgesetzbuchs. 

(2) Handelt es sich um das Unterneh-
men einer Personenhandelsgesellschaft o-
der eines Einzelkaufmanns, so hat sich die 
Prüfung auch darauf zu erstrecken, ob § 5 
Abs. 4 beachtet worden ist. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Der Abschlußprüfer wird bei Per-
sonenhandelsgesellschaften, soweit nicht 
das Gesetz, die Satzung oder der Gesell-
schaftsvertrag etwas anderes vorsehen, 
von den Gesellschaftern gewählt. Handelt 
es sich um das Unternehmen eines Einzel-
kaufmanns, so bestellt dieser den Ab-
schlußprüfer. Bei anderen Unternehmen 
wird der Abschlußprüfer, sofern über seine 
Bestellung nichts anderes bestimmt ist, 
vom Aufsichtsrat gewählt; hat das Unter-
nehmen keinen Aufsichtsrat, so bestellen 
die gesetzlichen Vertreter den Abschluß-
prüfer. Bei einem Unternehmen, das ein 
Unternehmen von öffentlichem Interesse 
nach § 316a Satz 2 Nummer 1 des Han-
delsgesetzbuchs ist, ist der Vorschlag zur 
Wahl des Abschlussprüfers auf die Emp-
fehlung des Prüfungsausschusses zu stüt-
zen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 11 § 11 

Zur Rechnungslegung verpflichtete Mut-
terunternehmen 

Zur Rechnungslegung verpflichtete Mut-
terunternehmen 

(1) Kann ein Unternehmen mit Sitz 
(Hauptniederlassung) im Inland unmittelbar 
oder mittelbar einen beherrschenden Ein-
fluss auf ein anderes Unternehmen ausü-
ben, so hat dieses Unternehmen (Mutter-
unternehmen) nach den folgenden Vor-
schriften Rechnung zu legen, wenn für drei 
aufeinander folgende Konzernabschluß-
stichtage jeweils mindestens zwei der drei 
folgenden Merkmale zutreffen:  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. Die Bilanzsumme einer auf den Kon-
zernabschlußstichtag aufgestellten 
Konzernbilanz übersteigt 65 Millionen 
Euro. 

 

2. Die Umsatzerlöse einer auf den Kon-
zernabschlußstichtag aufgestellten 
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 
in den zwölf Monaten vor dem Ab-
schlußstichtag übersteigen 130 Millio-
nen Euro. 
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3. Die Konzernunternehmen mit Sitz im 
Inland haben in den zwölf Monaten vor 
dem Konzernabschlußstichtag insge-
samt durchschnittlich mehr als fünftau-
send Arbeitnehmer beschäftigt. 

 

(2) Bilanzsumme nach Absatz 1 Nr. 1 
ist die Bilanzsumme einer nach § 13 Abs. 2 
aufgestellten Konzernbilanz; § 1 Abs. 2 
Satz 2 bis 5 gilt sinngemäß. Braucht das 
Mutterunternehmen einen Jahresabschluß 
nicht aufzustellen, so ist der Abschlußstich-
tag des größten Unternehmens mit Sitz im 
Inland maßgebend. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Kann ein Unternehmen mit Sitz 
(Hauptniederlassung) im Ausland unmittel-
bar oder mittelbar einen beherrschenden 
Einfluss auf ein anderes Unternehmen aus-
üben und beherrscht dieses Unternehmen 
über ein oder mehrere zum Konzern gehö-
rende Unternehmen mit Sitz (Hauptnieder-
lassung) im Inland andere Unternehmen, 
so haben die Unternehmen mit Sitz im In-
land, die der Konzernleitung am nächsten 
stehen (Mutterunternehmen), für ihren Kon-
zernbereich (Teilkonzern) nach diesem Ab-
schnitt Rechnung zu legen, wenn für drei 
aufeinander folgende Abschlußstichtage 
des Mutterunternehmens mindestens zwei 
der drei Merkmale des Absatzes 1 für den 
Teilkonzern zutreffen. Absatz 2 gilt sinnge-
mäß. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) (weggefallen) (4) u n v e r ä n d e r t  
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(5) Dieser Abschnitt ist nicht anzu-
wenden, wenn das Mutterunternehmen 
eine Aktiengesellschaft, eine Kommandit-
gesellschaft auf Aktien, eine Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung, ein Kreditinstitut 
im Sinne des § 340 des Handelsgesetz-
buchs oder eine in § 2 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 
des Gesetzes über das Kreditwesen ge-
nannte Person oder ein Versicherungsun-
ternehmen im Sinne des § 341 des Han-
delsgesetzbuchs ist oder als Personenhan-
delsgesellschaft nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
1 den ersten Abschnitt nicht anzuwenden 
hat. Weiterhin sind Personenhandelsgesell-
schaften und Einzelkaufleute zur Aufstel-
lung eines Konzernabschlusses nach die-
sem Abschnitt nicht verpflichtet, wenn sich 
ihr Gewerbebetrieb auf die Vermögensver-
waltung beschränkt und sie nicht die Auf-
gaben der Konzernleitung wahrnehmen. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Folgende Bestimmungen des Han-
delsgesetzbuchs gelten sinngemäß:  

(6) Folgende Bestimmungen des Han-
delsgesetzbuchs gelten sinngemäß:  

1. § 290 Abs. 2 bis 5 über die Pflicht zur 
Aufstellung sowie die §§ 291 und 292 
über befreiende Konzernabschlüsse 
und Konzernlageberichte; 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. § 315e über den Konzernabschluss 
nach internationalen Rechnungsle-
gungsstandards, Absatz 2 der Vor-
schrift jedoch nur, wenn das Mutterun-
ternehmen seiner Rechtsform nach in 
den Anwendungsbereich der Verord-
nung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 
19. Juli 2002 betreffend die Anwen-
dung internationaler Rechnungsle-
gungsstandards (ABl. EG Nr. L 243 S. 
1) in ihrer jeweils geltenden Fassung 
fällt. 

2. § 315g über den Konzernabschluss 
nach internationalen Rechnungsle-
gungsstandards, Absatz 2 der Vor-
schrift jedoch nur, wenn das Mutterun-
ternehmen seiner Rechtsform nach in 
den Anwendungsbereich der Verord-
nung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 
19. Juli 2002 betreffend die Anwen-
dung internationaler Rechnungsle-
gungsstandards (ABl. EG Nr. L 243 S. 
1) in ihrer jeweils geltenden Fassung 
fällt. 

Sind die Voraussetzungen des § 315e des 
Handelsgesetzbuchs erfüllt, so gilt § 13 
Abs. 2 Satz 1 und 2, Abs. 3 Satz 1 und 2 in 
Verbindung mit § 5 Abs. 5 dieses Gesetzes 
nicht. 

Sind die Voraussetzungen des § 315e des 
Handelsgesetzbuchs erfüllt, so gilt § 13 
Abs. 2 Satz 1 und 2, Abs. 3 Satz 1 und 2 in 
Verbindung mit § 5 Abs. 5 dieses Gesetzes 
nicht. 
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§ 14 § 14 

Prüfung des Konzernabschlusses Prüfung des Konzernabschlusses 

(1) Der Konzernabschluß oder Teil-
konzernabschluß ist unter Einbeziehung 
des Konzernlageberichts oder des Teilkon-
zernlageberichts durch einen Abschlußprü-
fer zu prüfen. § 316 Abs. 3, §§ 317 bis 324 
des Handelsgesetzbuchs über die Prüfung 
sowie § 6 Abs. 2, 3 dieses Gesetzes gelten 
sinngemäß. 

(1) Der Konzernabschluß oder Teil-
konzernabschluß ist unter Einbeziehung 
des Konzernlageberichts oder des Teilkon-
zernlageberichts durch einen Abschlußprü-
fer zu prüfen. § 316 Abs. 3, §§ 317 bis 323 
und 324m des Handelsgesetzbuchs über 
die Prüfung sowie § 6 Abs. 2, 3 dieses Ge-
setzes gelten sinngemäß. 

(2) Ist das Mutterunternehmen eine 
Genossenschaft, so ist der Prüfungsver-
band, dem die Genossenschaft angehört, 
auch Abschlußprüfer des Konzernab-
schlusses. Der von einem Prüfungsver-
band geprüfte Konzernabschluß oder Teil-
konzernabschluß hat befreiende Wirkung 
nach nach den §§ 291 und 292 des Han-
delsgesetzbuchs nur, wenn das befreite 
Tochterunternehmen, das gleichzeitig Mut-
terunternehmen ist, seinen Konzernab-
schluß oder Teilkonzernabschluß von die-
ser Person hätte prüfen lassen können. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Hat das Mutterunternehmen einen 
Aufsichtsrat, so haben die gesetzlichen 
Vertreter den Konzernabschluß oder den 
Teilkonzernabschluß, den Konzernlagebe-
richt oder den Teilkonzernlagebericht und 
den Prüfungsbericht des Abschlußprüfers 
des Konzernabschlusses unverzüglich 
nach Eingang des Prüfungsberichts dem 
Aufsichtsrat zur Kenntnisnahme vorzule-
gen. Jedes Aufsichtsratsmitglied hat das 
Recht, von den Vorlagen Kenntnis zu neh-
men. Die Vorlagen sind auch jedem Auf-
sichtsratsmitglied auf Verlangen auszuhän-
digen, soweit der Aufsichtsrat nichts ande-
res beschlossen hat. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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§ 17 § 17 

Unrichtige Darstellung Unrichtige Darstellung 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jah-
ren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 
als gesetzlicher Vertreter (§ 4 Abs. 1 Satz 
1) eines Unternehmens oder eines Mutter-
unternehmens, beim Einzelkaufmann als 
Inhaber oder dessen gesetzlicher Vertreter,  

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jah-
ren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 
als gesetzlicher Vertreter (§ 4 Abs. 1 Satz 
1) eines Unternehmens oder eines Mutter-
unternehmens, beim Einzelkaufmann als 
Inhaber oder dessen gesetzlicher Vertreter,  

1. die Verhältnisse des Unternehmens im 
Jahresabschluß oder Lagebericht un-
richtig wiedergibt oder verschleiert, 

1. u n v e r ä n d e r t  

1a. zum Zwecke der Befreiung nach § 9 
Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 325 
Abs. 2a Satz 1, Abs. 2b des Handels-
gesetzbuchs einen Einzelabschluss 
nach den in § 315e Absatz 1 des Han-
delsgesetzbuchs genannten internatio-
nalen Rechnungslegungsstandards, in 
dem die Verhältnisse des Unterneh-
mens unrichtig wiedergegeben oder 
verschleiert worden sind, offen legt, 

1a. zum Zwecke der Befreiung nach § 9 
Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 325 
Abs. 2a Satz 1, Abs. 2b des Handels-
gesetzbuchs einen Einzelabschluss 
nach den in § 315g Absatz 1 des Han-
delsgesetzbuchs genannten internatio-
nalen Rechnungslegungsstandards, in 
dem die Verhältnisse des Unterneh-
mens unrichtig wiedergegeben oder 
verschleiert worden sind, offen legt, 

2. die Verhältnisse des Konzerns oder 
Teilkonzerns im Konzernabschluß, 
Konzernlagebericht, Teilkonzernab-
schluß oder Teilkonzernlagebericht un-
richtig wiedergibt oder verschleiert, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. zum Zwecke der Befreiung nach § 11 
Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 in Verbindung mit 
den §§ 291 und 292 des Handelsge-
setzbuchs einen Konzernabschluß, 
Konzernlagebericht, Teilkonzernab-
schluß oder Teilkonzernlagebericht, in 
dem die Verhältnisse des Konzerns o-
der Teilkonzerns unrichtig wiedergege-
ben oder verschleiert worden sind, of-
fenlegt oder 

3. u n v e r ä n d e r t  
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4. in Aufklärungen oder Nachweisen, die 
nach § 2 Abs. 3 Satz 4 in Verbindung 
mit § 145 Abs. 2 und 3 des Aktienge-
setzes, § 6 Abs. 1 Satz 2 in Verbin-
dung mit § 320 Abs. 1, 2 des Handels-
gesetzbuchs, § 12 Abs. 3 Satz 3 in 
Verbindung mit § 2 Abs. 3 Satz 4 und § 
145 Abs. 2 und 3 des Aktiengesetzes 
oder § 14 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung 
mit § 320 Abs. 3 des Handelsgesetz-
buchs einem Abschlußprüfer des Un-
ternehmens, eines verbundenen Unter-
nehmens, des Konzerns oder des Teil-
konzerns zu geben sind, unrichtige An-
gaben macht oder die Verhältnisse des 
Unternehmens, eines Tochterunter-
nehmens, des Konzerns oder des Teil-
konzerns unrichtig wiedergibt oder ver-
schleiert. 

4. u n v e r ä n d e r t  

(2) Handelt der Täter in den Fällen 
des Absatzes 1 Nummer 1a oder 3 leicht-
fertig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu 
einem Jahr oder Geldstrafe. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

§ 19a § 19a 

Verletzung der Pflichten bei Abschluss-
prüfungen 

Verletzung der Pflichten bei Abschluss-
prüfungen 

Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr o-
der mit Geldstrafe wird bestraft, wer als 
Mitglied eines Aufsichtsrats nach § 7 Satz 
5 oder als Mitglied eines nach § 6 Absatz 1 
Satz 2 in Verbindung mit § 324 Absatz 1 
Satz 1 des Handelsgesetzbuchs oder nach 
§ 7 Satz 6 eingerichteten Prüfungsaus-
schusses eines Unternehmens, das kapi-
talmarktorientiert im Sinne des § 264d des 
Handelsgesetzbuchs ist,  

Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr o-
der mit Geldstrafe wird bestraft, wer als 
Mitglied eines Aufsichtsrats nach § 7 Satz 
5 oder als Mitglied eines nach § 6 Absatz 1 
Satz 2 in Verbindung mit § 324m Absatz 1 
Satz 1 des Handelsgesetzbuchs oder nach 
§ 7 Satz 6 eingerichteten Prüfungsaus-
schusses eines Unternehmens, das kapi-
talmarktorientiert im Sinne des § 264d des 
Handelsgesetzbuchs ist,  

1. eine in § 20 Absatz 2a, 2b oder Absatz 
2c bezeichnete Handlung begeht und 
dafür einen Vermögensvorteil erhält o-
der sich versprechen lässt oder 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. eine in § 20 Absatz 2a, 2b oder Absatz 
2c bezeichnete Handlung beharrlich 
wiederholt. 

2. u n v e r ä n d e r t  
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§ 20 § 20 

Bußgeldvorschriften Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als 
gesetzlicher Vertreter (§ 4 Abs. 1 Satz 1) 
eines Unternehmens oder eines Mutterun-
ternehmens, beim Einzelkaufmann als In-
haber oder dessen gesetzlicher Vertreter,  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. bei der Aufstellung oder Feststellung 
des Jahresabschlusses einer Vorschrift 

 

a) des § 243 Abs. 1 oder 2, der §§ 
244, 245, 246, 247, 248, 249 Abs. 
1 Satz 1 oder Abs. 2, des § 250 
Abs. 1 oder Abs. 2 oder des § 251 
des Handelsgesetzbuchs über 
Form oder Inhalt, 

 

b) des § 253 Abs. 1 Satz 1, 2, 3 oder 
Satz 4, Abs. 2 Satz 1, auch in Ver-
bindung mit Satz 2, Absatz 3 Satz 
1, 2, 3, 4 oder Satz 5, Abs. 4 oder 
Abs. 5 des Handelsgesetzbuchs 
über die Bewertung; 

 

c) (weggefallen)  

d) des § 5 Abs. 1 Satz 2 in Verbin-
dung mit einer Vorschrift des § 
264 Absatz 1a, des § 265 Abs. 2, 
3, 4 oder 6, der §§ 266, 268 Ab-
satz 3, 4, 5, 6 oder Absatz 7, der 
§§ 272, 274 oder des § 275 oder 
des § 277 des Handelsgesetz-
buchs über die Gliederung oder 

 

e) des § 5 Abs. 2 Satz 2 in Verbin-
dung mit § 284 oder des § 285 
Nummer 1 bis 4, 7 bis 13, 15a, 17 
bis 33 oder Nummer 34 des Han-
delsgesetzbuchs über die im An-
hang zu machenden Angaben, 

 

2. bei der Aufstellung des Konzernab-
schlusses oder Teilkonzernabschlus-
ses einer Vorschrift des § 13 Abs. 2 
Satz 1 in Verbindung mit einer Vor-
schrift 
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a) des § 294 Abs. 1 des Handelsge-
setzbuchs über den Konsolidie-
rungskreis, 

 

b) des § 297 Absatz 1a, 2 oder 3 o-
der des § 298 Abs. 1 in Verbin-
dung mit den §§ 244, 245, 246, 
247, 248, 249 Abs. 1 Satz 1 oder 
Abs. 2, des § 250 Abs. 1 oder Abs. 
2 oder dem § 251 des Handelsge-
setzbuchs über Inhalt oder Form 
des Konzernabschlusses, 

 

c) des § 300 des Handelsgesetz-
buchs über die Konsolidierungs-
grundsätze oder das Vollständig-
keitsgebot, 

 

d) des § 308 Abs. 1 Satz 1 in Verbin-
dung mit den in Nummer 1 Buch-
stabe b bezeichneten Vorschriften 
des Handelsgesetzbuchs, des § 
308 Abs. 2 oder des § 308a des 
Handelsgesetzbuchs über die Be-
wertung, 

 

e) des § 311 Abs. 1 Satz 1 in Verbin-
dung mit § 312 des Handelsge-
setzbuchs über die Behandlung 
assoziierter Unternehmen oder 

 

f) des § 308 Abs. 1 Satz 3, des § 
313 oder des § 314 des Handels-
gesetzbuchs über die im Konzern-
anhang zu machenden Angaben, 

 

3. bei der Aufstellung des Lageberichts 
der Vorschrift des § 5 Abs. 2 Satz 2 in 
Verbindung mit § 289 Abs. 1 des Han-
delsgesetzbuchs über den Inhalt des 
Lageberichts, 

 

4. bei der Aufstellung des Konzernlage-
berichts oder des Teilkonzernlagebe-
richts der Vorschrift des § 13 Abs. 2 
Satz 3 in Verbindung mit § 315 Absatz 
1, auch in Verbindung mit Absatz 3, 
des Handelsgesetzbuchs über den In-
halt des Konzernlageberichts, 

 



 - 271 -   

Geltendes Recht Änderungen durch Gesetzentwurf 

5. bei der Offenlegung, Veröffentlichung 
oder Vervielfältigung einer Vorschrift 
des § 9 Abs. 1 oder des § 15 Abs. 2, 
jeweils in Verbindung mit § 328 des 
Handelsgesetzbuchs über Form oder 
Inhalt, oder 

 

6. einer auf Grund des § 5 Abs. 3 oder 
des § 13 Abs. 4, jeweils in Verbindung 
mit § 330 Satz 1 des Handelsgesetz-
buchs, erlassenen Rechtsverordnung, 
soweit sie für einen bestimmten Tatbe-
stand auf diese Bußgeldvorschrift ver-
weist, 

 

zuwiderhandelt.  

(1a) Ordnungswidrig handelt auch, wer 
entgegen § 2 Abs. 2 oder § 12 Abs. 2 die 
dort vorgeschriebene Erklärung an die das 
Unternehmensregister führende Stelle nicht 
oder nicht rechtzeitig übermittelt. 

u n v e r ä n d e r t  

(2) Ordnungswidrig handelt, wer einen 
Bestätigungsvermerk nach § 322 Absatz 1 
des Handelsgesetzbuchs erteilt zu einem 
nach § 6 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbin-
dung mit Satz 3, zu prüfenden Abschluss  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. eines Unternehmens, das ein Unter-
nehmen von öffentlichem Interesse 
nach § 316a Satz 2 Nummer 1 des 
Handelsgesetzbuchs ist, oder 

 

2. eines Unternehmens, das nicht in 
Nummer 1 genannt ist, 

 

obwohl nach § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbin-
dung mit § 319 Absatz 2 oder 3 oder mit § 
319b Absatz 1 Satz 1 oder 2 des Handels-
gesetzbuchs er oder nach § 6 Absatz 1 
Satz 2 in Verbindung mit § 319 Absatz 4 o-
der mit § 319b Absatz 1 Satz 1 oder 2 des 
Handelsgesetzbuchs die Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft oder die Buchführungs-
gesellschaft, für die er tätig wird, nicht Ab-
schlussprüfer sein darf. Ordnungswidrig 
handelt auch, wer einen Bestätigungsver-
merk nach § 322 Absatz 1 des Handelsge-
setzbuchs erteilt zu einem nach § 14 Ab-
satz 1 Satz 1 zu prüfenden Abschluss  
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1. eines Mutterunternehmens, das ein 
Unternehmen von öffentlichem Inte-
resse nach § 316a Satz 2 Nummer 1 
des Handelsgesetzbuchs ist, oder 

 

2. eines Mutterunternehmens, das nicht 
in Nummer 1 genannt ist, 

 

obwohl nach § 14 Absatz 1 Satz 2 in Ver-
bindung mit § 319 Absatz 2 oder 3 und Ab-
satz 5 oder mit § 319b Absatz 1 Satz 1 o-
der 2 und Absatz 2 des Handelsgesetz-
buchs er oder nach § 14 Absatz 1 Satz 2 in 
Verbindung mit § 319 Absatz 4 und 5 oder 
mit § 319b Absatz 1 Satz 1 oder 2 und Ab-
satz 2 des Handelsgesetzbuchs die Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft oder die Buch-
führungsgesellschaft, für die er tätig wird, 
nicht Abschlussprüfer sein darf. Ordnungs-
widrig handelt ferner, wer einen Bestäti-
gungsvermerk nach § 322 Absatz 1 des 
Handelsgesetzbuchs erteilt zu einem nach 
§ 6 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung 
mit Satz 3, oder nach § 14 Absatz 1 Satz 1 
zu prüfenden Abschluss eines Unterneh-
mens oder Mutterunternehmens, das ein 
Unternehmen von öffentlichem Interesse 
nach § 316a Satz 2 Nummer 1 des Han-
delsgesetzbuchs ist, obwohl  

 

1. er oder die Prüfungsgesellschaft, für 
die er tätig wird, oder ein Mitglied des 
Netzwerks, dem er oder die Prüfungs-
gesellschaft, für die er tätig wird, ange-
hört, einer Vorschrift des Artikels 5 Ab-
satz 4 Unterabsatz 1 Satz 1 oder Ab-
satz 5 Unterabsatz 2 Satz 2 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 537/2014 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates 
vom 16. April 2014 über spezifische 
Anforderungen an die Abschlussprü-
fung bei Unternehmen von öffentli-
chem Interesse und zur Aufhebung 
des Beschlusses 2005/909/EG der 
Kommission (ABl. L 158 vom 
27.5.2014, S. 77; L 170 vom 
11.6.2014, S. 66) zuwiderhandelt oder 

 

2. er oder die Prüfungsgesellschaft, für 
die er tätig wird, nach Artikel 17 Absatz 
3 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 
die Abschlussprüfung nicht durchfüh-
ren darf. 
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(2a) Ordnungswidrig handelt, wer 
als Mitglied eines nach § 6 Absatz 1 Satz 2 
in Verbindung mit § 324 Absatz 1 Satz 1 
des Handelsgesetzbuchs oder nach § 7 
Satz 5 in Verbindung mit § 107 Absatz 4 
Satz 1 des Aktiengesetzes eingerichteten 
Prüfungsausschusses eines Unterneh-
mens, das ein Unternehmen von öffentli-
chem Interesse nach § 316a Satz 2 Num-
mer 1 des Handelsgesetzbuchs ist,  

(2a) Ordnungswidrig handelt, wer 
als Mitglied eines nach § 6 Absatz 1 Satz 2 
in Verbindung mit § 324m Absatz 1 Satz 1 
des Handelsgesetzbuchs oder nach § 7 
Satz 5 in Verbindung mit § 107 Absatz 4 
Satz 1 des Aktiengesetzes eingerichteten 
Prüfungsausschusses eines Unterneh-
mens, das ein Unternehmen von öffentli-
chem Interesse nach § 316a Satz 2 Num-
mer 1 des Handelsgesetzbuchs ist,  

1. die Unabhängigkeit des Abschlussprü-
fers oder der Prüfungsgesellschaft 
nicht nach Maßgabe des Artikels 4 Ab-
satz 3 Unterabsatz 2, des Artikels 5 
Absatz 4 Unterabsatz 1 Satz 1 oder 
des Artikels 6 Absatz 2 der Verordnung 
(EU) Nr. 537/2014 überwacht oder 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. eine Empfehlung für die Bestellung ei-
nes Abschlussprüfers oder einer Prü-
fungsgesellschaft vorlegt, die den An-
forderungen nach Artikel 16 Absatz 2 
Unterabsatz 2 oder 3 der Verordnung 
(EU) Nr. 537/2014 nicht entspricht oder 
der ein Auswahlverfahren nach Artikel 
16 Absatz 3 Unterabsatz 1 der Verord-
nung (EU) Nr. 537/2014 nicht vorange-
gangen ist. 

2. u n v e r ä n d e r t  

(2b) Ordnungswidrig handelt, wer 
als Mitglied eines nach § 6 Absatz 1 Satz 2 
in Verbindung mit § 324 Absatz 1 Satz 1 
des Handelsgesetzbuchs eingerichteten 
Prüfungsausschusses eines in Absatz 2a 
genannten Unternehmens den Gesell-
schaftern oder der sonst für die Bestellung 
des Abschlussprüfers zuständigen Stelle 
einen Vorschlag für die Bestellung eines 
Abschlussprüfers oder einer Prüfungsge-
sellschaft vorlegt, der den Anforderungen 
nach Artikel 16 Absatz 5 Unterabsatz 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 537/2014 nicht ent-
spricht. 

(2b) Ordnungswidrig handelt, wer 
als Mitglied eines nach § 6 Absatz 1 Satz 2 
in Verbindung mit § 324m Absatz 1 Satz 1 
des Handelsgesetzbuchs eingerichteten 
Prüfungsausschusses eines in Absatz 2a 
genannten Unternehmens den Gesell-
schaftern oder der sonst für die Bestellung 
des Abschlussprüfers zuständigen Stelle 
einen Vorschlag für die Bestellung eines 
Abschlussprüfers oder einer Prüfungsge-
sellschaft vorlegt, der den Anforderungen 
nach Artikel 16 Absatz 5 Unterabsatz 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 537/2014 nicht ent-
spricht. 
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(2c) Ordnungswidrig handelt, wer 
als Mitglied eines Aufsichtsrats nach § 7 
Satz 5 eines in Absatz 2a genannten Un-
ternehmens den Gesellschaftern oder der 
sonst für die Bestellung des Abschlussprü-
fers zuständigen Stelle einen Vorschlag für 
die Bestellung eines Abschlussprüfers oder 
einer Prüfungsgesellschaft vorlegt, der den 
Anforderungen nach Artikel 16 Absatz 5 
Unterabsatz 1 oder Unterabsatz 2 Satz 1 o-
der Satz 2 der Verordnung (EU) Nr. 
537/2014 nicht entspricht. 

(2c) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in 
den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 
1, Satz 2 Nummer 1 und Satz 3 sowie der 
Absätze 2a bis 2c mit einer Geldbuße bis 
zu fünfhunderttausend Euro, in den Fällen 
der Absätze 1, 1a und 2 Satz 1 Nummer 2 
und Satz 2 Nummer 2 mit einer Geldbuße 
bis zu fünfzigtausend Euro geahndet wer-
den. Ist das Unternehmen kapitalmarktori-
entiert im Sinne des § 264d des Handels-
gesetzbuchs, beträgt die Geldbuße in den 
Fällen des Absatzes 1 höchstens den hö-
heren der folgenden Beträge:  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. zwei Millionen Euro,  

2. das Zweifache des aus der Ordnungs-
widrigkeit gezogenen wirtschaftlichen 
Vorteils, wobei der wirtschaftliche Vor-
teil erzielte Gewinne und vermiedene 
Verluste umfasst und geschätzt wer-
den kann. 

 

(3a) Wird gegen ein kapitalmarkt-
orientiertes Unternehmen im Sinne des § 
264d des Handelsgesetzbuchs in den Fäl-
len des Absatzes 1 eine Geldbuße nach § 
30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkei-
ten verhängt, beträgt diese Geldbuße 
höchstens den höheren der folgenden Be-
träge:  

(3a) u n v e r ä n d e r t  

1. zehn Millionen Euro,  

2. 5 Prozent des jährlichen Gesamtum-
satzes, den das Unternehmen in dem 
der Behördenentscheidung vorausge-
gangenen Geschäftsjahr erzielt hat, o-
der 
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3. das Zweifache des aus der Ordnungs-
widrigkeit gezogenen wirtschaftlichen 
Vorteils, wobei der wirtschaftliche Vor-
teil erzielte Gewinne und vermiedene 
Verluste umfasst und geschätzt wer-
den kann. 

 

§ 334 Absatz 3b des Handelsgesetzbuchs 
ist entsprechend anzuwenden. In den Fäl-
len des Absatzes 3 Satz 1 in Verbindung 
mit Absatz 2 Satz 1 Nummer 1, Satz 2 
Nummer 1 oder Satz 3 ist § 30 Absatz 2 
Satz 3 des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten anzuwenden. 

 

(4) Verwaltungsbehörde im Sinne des 
§ 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten ist  

(4) u n v e r ä n d e r t  

1. die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht in den Fällen des Absat-
zes 1 bei Unternehmen, die kapital-
marktorientiert im Sinne des § 264d 
des Handelsgesetzbuchs sind, 

 

2. das Bundesamt für Justiz   

a) in den Fällen des Absatzes 1, in 
denen nicht die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht 
nach Nummer 1 Verwaltungsbe-
hörde ist, 

 

b) in den Fällen des Absatzes 1a und  

c) in den Fällen der Absätze 2a bis 
2c, 

 

3. die Abschlussprüferaufsichtsstelle 
beim Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle in den Fällen des Ab-
satzes 2. 
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Gesetz über das Kreditwesen Gesetz über das Kreditwesen 

(Kreditwesengesetz - KredWG) 
vom: 10.07.1961 - zuletzt geän-

dert durch Art. 12 G v. 
22.2.2023 I Nr. 51 

(Kreditwesengesetz - KredWG) 
vom: 10.07.1961 - zuletzt geän-

dert durch Art. 12 G v. 
22.2.2023 I Nr. 51 

§ 3 § 3 

Verbotene Geschäfte Verbotene Geschäfte 

(1) Verboten sind  (1) u n v e r ä n d e r t  

1. der Betrieb des Einlagengeschäftes, 
wenn der Kreis der Einleger überwie-
gend aus Betriebsangehörigen des Un-
ternehmens besteht (Werksparkassen) 
und nicht sonstige Bankgeschäfte be-
trieben werden, die den Umfang dieses 
Einlagengeschäftes übersteigen; 

 

2. die Annahme von Geldbeträgen, wenn 
der überwiegende Teil der Geldgeber 
einen Rechtsanspruch darauf hat, daß 
ihnen aus diesen Geldbeträgen Darle-
hen gewährt oder Gegenstände auf 
Kredit verschafft werden (Zweckspar-
unternehmen); dies gilt nicht für Baus-
parkassen; 

 

3. der Betrieb des Kreditgeschäftes oder 
des Einlagengeschäftes, wenn es 
durch Vereinbarung oder geschäftliche 
Gepflogenheit ausgeschlossen oder 
erheblich erschwert ist, über den Kre-
ditbetrag oder die Einlagen durch Bar-
abhebung zu verfügen. 

 

(2) CRR-Kreditinstituten und Unter-
nehmen, die einer Institutsgruppe, einer Fi-
nanzholding-Gruppe oder einer gemischten 
Finanzholding-Gruppe angehören, der ein 
CRR-Kreditinstitut angehört, ist das Betrei-
ben der in Satz 2 genannten Geschäfte 
nach Ablauf von 12 Monaten nach Über-
schreiten eines der folgenden Schwellen-
werte verboten, wenn  

(2) CRR-Kreditinstituten und Unter-
nehmen, die einer Institutsgruppe, einer Fi-
nanzholding-Gruppe oder einer gemischten 
Finanzholding-Gruppe angehören, der ein 
CRR-Kreditinstitut angehört, ist das Betrei-
ben der in Satz 2 genannten Geschäfte 
nach Ablauf von 12 Monaten nach Über-
schreiten eines der folgenden Schwellen-
werte verboten, wenn  
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1. bei nach internationalen Rechnungsle-
gungsstandards im Sinne des § 315e 
des Handelsgesetzbuchs bilanzieren-
den CRR-Kreditinstituten und Instituts-
gruppen, Finanzholding-Gruppen oder 
gemischten Finanzholding-Gruppen, 
denen ein CRR-Kreditinstitut angehört, 
die erfolgsneutral zum beizulegenden 
Zeitwert im sonstigen Ergebnis sowie 
die erfolgswirksam zum beizulegenden 
Zeitwert bewerteten finanziellen Ver-
mögenswerte im Sinne von Nummer 
4.1. des International Financial Report-
ing Standard 9 in der jeweils geltenden 
Fassung des Anhangs zur Verordnung 
(EG) Nr. 1126/2008 der Kommission 
vom 3. November 2008 zur Über-
nahme bestimmter internationaler 
Rechnungslegungsstandards gemäß 
der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates (ABl. L 320 vom 29.11.2008, S. 
1; L 347 vom 24.12.2009, S. 32; L 29 
vom 2.2.2010, S. 34; L 238 vom 
6.9.2013, S. 23), die zuletzt durch die 
Verordnung (EU) 2020/551 (ABl. L 127 
vom 22.4.2020, S. 13) geändert wor-
den ist, zum Abschlussstichtag des vo-
rangegangenen Geschäftsjahrs den 
Wert von 100 Milliarden Euro überstei-
gen oder, wenn die Bilanzsumme des 
CRR-Kreditinstituts oder der Instituts-
gruppe, Finanzholding-Gruppe oder 
gemischten Finanzholding-Gruppe, der 
ein CRR-Kreditinstitut angehört, zum 
Abschlussstichtag der letzten drei Ge-
schäftsjahre jeweils mindestens 90 Mil-
liarden Euro erreicht, 20 Prozent der 
Bilanzsumme des CRR-Kreditinstituts, 
der Institutsgruppe, Finanzholding-
Gruppe oder gemischten Finanzhol-
ding-Gruppe, der ein CRR-Kreditinsti-
tut angehört, des vorausgegangenen 
Geschäftsjahrs übersteigen, es sei 
denn, die Geschäfte werden in einem 
Finanzhandelsinstitut im Sinne des § 
25f Absatz 1 betrieben, oder 

1. bei nach internationalen Rechnungsle-
gungsstandards im Sinne des § 315g 
des Handelsgesetzbuchs bilanzieren-
den CRR-Kreditinstituten und Instituts-
gruppen, Finanzholding-Gruppen oder 
gemischten Finanzholding-Gruppen, 
denen ein CRR-Kreditinstitut angehört, 
die erfolgsneutral zum beizulegenden 
Zeitwert im sonstigen Ergebnis sowie 
die erfolgswirksam zum beizulegenden 
Zeitwert bewerteten finanziellen Ver-
mögenswerte im Sinne von Nummer 
4.1. des International Financial Report-
ing Standard 9 in der jeweils geltenden 
Fassung des Anhangs zur Verordnung 
(EG) Nr. 1126/2008 der Kommission 
vom 3. November 2008 zur Über-
nahme bestimmter internationaler 
Rechnungslegungsstandards gemäß 
der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates (ABl. L 320 vom 29.11.2008, S. 
1; L 347 vom 24.12.2009, S. 32; L 29 
vom 2.2.2010, S. 34; L 238 vom 
6.9.2013, S. 23), die zuletzt durch die 
Verordnung (EU) 2020/551 (ABl. L 127 
vom 22.4.2020, S. 13) geändert wor-
den ist, zum Abschlussstichtag des vo-
rangegangenen Geschäftsjahrs den 
Wert von 100 Milliarden Euro überstei-
gen oder, wenn die Bilanzsumme des 
CRR-Kreditinstituts oder der Instituts-
gruppe, Finanzholding-Gruppe oder 
gemischten Finanzholding-Gruppe, der 
ein CRR-Kreditinstitut angehört, zum 
Abschlussstichtag der letzten drei Ge-
schäftsjahre jeweils mindestens 90 Mil-
liarden Euro erreicht, 20 Prozent der 
Bilanzsumme des CRR-Kreditinstituts, 
der Institutsgruppe, Finanzholding-
Gruppe oder gemischten Finanzhol-
ding-Gruppe, der ein CRR-Kreditinsti-
tut angehört, des vorausgegangenen 
Geschäftsjahrs übersteigen, es sei 
denn, die Geschäfte werden in einem 
Finanzhandelsinstitut im Sinne des § 
25f Absatz 1 betrieben, oder 
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2. bei den sonstigen der Rechnungsle-
gung des Handelsgesetzbuchs unter-
liegenden CRR-Kreditinstituten und In-
stitutsgruppen, Finanzholding-Gruppen 
oder gemischten Finanzholding-Grup-
pen, denen ein CRR-Kreditinstitut an-
gehört, die dem Handelsbestand nach 
§ 340e Absatz 3 des Handelsgesetz-
buchs und der Liquiditätsreserve nach 
§ 340e Absatz 1 Satz 2 des Handels-
gesetzbuchs zuzuordnenden Positio-
nen zum Abschlussstichtag des voran-
gegangenen Geschäftsjahrs den Wert 
von 100 Milliarden Euro übersteigen o-
der, wenn die Bilanzsumme des CRR-
Kreditinstituts oder der Institutsgruppe, 
Finanzholding-Gruppe oder gemisch-
ten Finanzholding-Gruppe, der ein 
CRR-Kreditinstitut angehört, zum Ab-
schlussstichtag der letzten drei Ge-
schäftsjahre jeweils mindestens 90 Mil-
liarden Euro erreicht, 20 Prozent der 
Bilanzsumme des CRR-Kreditinstituts, 
der Institutsgruppe, Finanzholding-
Gruppe oder gemischten Finanzhol-
ding-Gruppe, der ein CRR-Kreditinsti-
tut angehört, des vorausgegangenen 
Geschäftsjahrs übersteigen, es sei 
denn, die Geschäfte werden in einem 
Finanzhandelsinstitut im Sinne des § 
25f Absatz 1 betrieben. 

2. u n v e r ä n d e r t  

Nach Maßgabe von Satz 1 verbotene Ge-
schäfte sind  

Nach Maßgabe von Satz 1 verbotene Ge-
schäfte sind  

1. Eigengeschäfte; 1. u n v e r ä n d e r t  

2. Kredit- und Garantiegeschäfte mit  2. u n v e r ä n d e r t  

a) Hedgefonds im Sinne des § 283 
Absatz 1 des Kapitalanlagegesetz-
buches oder Dach-Hedgefonds im 
Sinne des § 225 Absatz 1 des Ka-
pitalanlagegesetzbuches oder, so-
fern die Geschäfte im Rahmen der 
Verwaltung eines Hedgefonds o-
der Dach-Hedgefonds getätigt 
werden, mit deren Verwaltungsge-
sellschaften; 
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b) EU-AIF oder ausländischen AIF im 
Sinne des Kapitalanlagegesetzbu-
ches, die im beträchtlichem Um-
fang Leverage im Sinne des Arti-
kels 111 der Delegierten Verord-
nung (EU) Nr. 231/2013 der Kom-
mission vom 19. Dezember 2012 
zur Ergänzung der Richtlinie 
2011/61/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates im Hin-
blick auf Ausnahmen, die Bedin-
gungen für die Ausübung der Tä-
tigkeit, Verwahrstellen, Hebelfinan-
zierung, Transparenz und Beauf-
sichtigung (ABl. L 83 vom 
22.3.2013, S. 1) einsetzen, oder, 
sofern die Geschäfte im Rahmen 
der Verwaltung des EU-AIF oder 
ausländischen AIF getätigt wer-
den, mit deren EU-AIF-Verwal-
tungsgesellschaften oder ausländi-
schen AIF-Verwaltungsgesell-
schaften; 

 

3. der Eigenhandel im Sinne des § 1 Ab-
satz 1a Satz 2 Nummer 4 Buchstabe d 
mit Ausnahme der Market-Making-Tä-
tigkeiten im Sinne des Artikels 2 Ab-
satz 1 Buchstabe k der Verordnung 
(EU) Nr. 236/2012 vom 14. März 2012 
über Leerverkäufe und bestimmte As-
pekte von Credit Default Swaps (ABl. L 
86 vom 24.3.2012, S. 1) (Market-Ma-
king-Tätigkeiten); die Ermächtigung 
der Bundesanstalt zu Einzelfallregelun-
gen nach Absatz 4 Satz 1 bleibt unbe-
rührt. 

3. u n v e r ä n d e r t  

Nicht unter die Geschäfte im Sinne des 
Satzes 2 fallen:  

Nicht unter die Geschäfte im Sinne des 
Satzes 2 fallen:  

1. Geschäfte zur Absicherung von Ge-
schäften mit Kunden außer AIF oder 
Verwaltungsgesellschaften im Sinne 
von Satz 2 Nummer 2; 

1. u n v e r ä n d e r t  
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2. Geschäfte, die der Zins-, Währungs-, 
Liquiditäts-, und Kreditrisikosteuerung 
des CRR-Kreditinstituts, der Instituts-
gruppe, der Finanzholding-Gruppe, der 
gemischten Finanzholding-Gruppe o-
der des Verbundes dienen; einen Ver-
bund in diesem Sinne bilden Institute, 
die demselben institutsbezogenen Si-
cherungssystem im Sinne des Artikels 
113 Nummer 7 Buchstabe c der Ver-
ordnung des Europäischen Parlaments 
und des Rates über Aufsichtsanforde-
rungen an Kreditinstitute und Wertpa-
pierfirmen angehören; 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. Geschäfte im Dienste des Erwerbs und 
der Veräußerung langfristig angelegter 
Beteiligungen sowie Geschäfte, die 
nicht zu dem Zweck geschlossen wer-
den, bestehende oder erwartete Unter-
schiede zwischen den Kauf- und Ver-
kaufspreisen oder Schwankungen von 
Marktkursen, -preisen, -werten oder 
Zinssätzen kurzfristig zu nutzen, um so 
Gewinne zu erzielen. 

3. u n v e r ä n d e r t  

(3) CRR-Kreditinstitute und Unterneh-
men, die einer Institutsgruppe, einer Fi-
nanzholdinggruppe oder einer gemischten 
Finanzholdinggruppe angehören, der ein 
CRR-Kreditinstitut angehört, und die einen 
der Schwellenwerte des § 3 Absatz 2 Satz 
1 Nummer 1 oder Nummer 2 überschrei-
ten, haben  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. binnen sechs Monaten nach dem 
Überschreiten eines der Schwellen-
werte anhand einer Risikoanalyse zu 
ermitteln, welche ihrer Geschäfte im 
Sinne des Absatzes 2 Satz 1 verboten 
sind, und 

 

2. binnen 12 Monaten nach dem Über-
schreiten eines der Schwellenwerte die 
nach Satz 1 Nummer 1 ermittelten be-
reits betriebenen verbotenen Ge-
schäfte zu beenden oder auf ein Fi-
nanzhandelsinstitut zu übertragen. 
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Die Risikoanalyse nach Satz 1 Nummer 1 
hat plausibel, umfassend und nachvollzieh-
bar zu sein und ist schriftlich zu dokumen-
tieren. Die Bundesanstalt kann die Frist 
nach Satz 1 Nummer 2 im Einzelfall um bis 
zu 12 Monate verlängern; der Antrag ist zu 
begründen. 

 

(4) Die Bundesanstalt kann einem 
CRR-Kreditinstitut oder einem Unterneh-
men, das einer Institutsgruppe, einer Fi-
nanzholding-Gruppe oder einer gemischten 
Finanzholding-Gruppe angehört, der auch 
ein CRR-Kreditinstitut angehört, unabhän-
gig davon, ob die Geschäfte nach Absatz 2 
den Wert nach Absatz 2 Satz 1 überschrei-
ten, die nachfolgenden Geschäfte verbie-
ten und anordnen, dass die Geschäfte ein-
zustellen oder auf ein Finanzhandelsinstitut 
im Sinne des § 25f Absatz 1 zu übertragen 
sind, wenn zu besorgen ist, dass diese Ge-
schäfte, insbesondere gemessen am sons-
tigen Geschäftsvolumen, am Ertrag oder 
an der Risikostruktur des CRR-Kreditinsti-
tuts oder des Unternehmens, das einer In-
stitutsgruppe, einer Finanzholding-Gruppe 
oder einer gemischten Finanzholding-
Gruppe angehört, der auch ein CRR-Kre-
ditinstitut angehört, die Solvenz des CRR-
Kreditinstituts oder des Unternehmens, das 
einer Institutsgruppe, einer Finanzholding-
Gruppe oder einer gemischten Finanzhol-
ding-Gruppe angehört, der auch ein CRR-
Kreditinstitut angehört, zu gefährden dro-
hen:  

(4) u n v e r ä n d e r t  

1. Market-Making-Tätigkeiten;  

2. sonstige Geschäfte im Sinne von Ab-
satz 2 Satz 2 oder Geschäfte mit Fi-
nanzinstrumenten, die ihrer Art nach in 
der Risikointensität mit den Geschäften 
des Absatzes 2 Satz 2 oder des Sat-
zes 1 Nummer 1 vergleichbar sind. 

 

Die Bundesanstalt hat bei Anordnung im 
Sinne des Satzes 1 dem Institut eine ange-
messene Frist einzuräumen. 
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§ 10a § 4a 

Ermittlung der Eigenmittelausstattung 
von Institutsgruppen, Finanzholding-
Gruppen und gemischten Finanzhol-

ding-Gruppen; Verordnungsermächti-
gung 

Ermittlung der Eigenmittelausstattung 
von Institutsgruppen, Finanzholding-
Gruppen und gemischten Finanzhol-

ding-Gruppen; Verordnungsermächti-
gung 

(1) Eine Institutsgruppe besteht aus 
einem übergeordneten Unternehmen und 
einem oder mehreren nachgeordneten Un-
ternehmen. Übergeordnete Unternehmen 
sind CRR-Kreditinstitute, die nach Artikel 
11 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 die 
Konsolidierung vorzunehmen haben, sowie 
Institute, die nach § 1a in Verbindung mit 
Artikel 11 der Verordnung (EU) Nr. 
575/2013 die Konsolidierung vorzunehmen 
haben. Nachgeordnete Unternehmen sind 
Unternehmen, die nach Artikel 18 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 575/2013 zu konsolidie-
ren sind oder freiwillig konsolidiert werden; 
Institute, die nach § 1a als CRR-Kreditinsti-
tute gelten und die nicht ausschließlich 
über eine Erlaubnis verfügen, die Tätigkeit 
einer zentralen Gegenpartei im Sinne des § 
1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 12 auszuüben, 
gelten hierbei als Institute im Sinne des Ar-
tikels 18 der Verordnung (EU) Nr. 
575/2013. Abweichend von Satz 2 kann die 
Bundesanstalt auf Antrag des übergeord-
neten Unternehmens ein anderes gruppen-
angehöriges Institut als übergeordnetes 
Unternehmen bestimmen; das gruppenan-
gehörige Institut ist vorab anzuhören. Erfüllt 
bei wechselseitigen Beteiligungen kein Un-
ternehmen der Institutsgruppe die Voraus-
setzungen des Satzes 2, bestimmt die Bun-
desanstalt das übergeordnete Unterneh-
men der Gruppe. Ist das übergeordnete 
Unternehmen ein Kreditinstitut, das aus-
schließlich über eine Erlaubnis verfügt, die 
Tätigkeit einer zentralen Gegenpartei im 
Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 12 
auszuüben, oder ein Finanzdienstleistungs-
institut, das ausschließlich Finanzdienst-
leistungen im Sinne von § 1 Absatz 1a Satz 
2 Nummer 9 oder 10 erbringt, besteht nur 
dann eine Institutsgruppe im Sinne dieser 
Vorschrift, wenn ihm mindestens ein CRR-
Kreditinstitut mit Sitz im Inland als Tochter-
unternehmen nachgeordnet ist. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Eine Finanzholding-Gruppe oder 
eine gemischte Finanzholding-Gruppe be-
steht aus einem übergeordneten Unterneh-
men und einem oder mehreren nachgeord-
neten Unternehmen. Übergeordnetes Un-
ternehmen ist das Unternehmen, das nach 
Artikel 11 der Verordnung (EU) Nr. 
575/2013 die Konsolidierung vorzunehmen 
hat. Nachgeordnete Unternehmen sind Un-
ternehmen, die nach Artikel 18 der Verord-
nung (EU) Nr. 575/2013 zu konsolidieren 
sind oder freiwillig konsolidiert werden. In-
stitute, die nach § 1a als CRR-Kreditinsti-
tute gelten und die nicht ausschließlich 
über eine Erlaubnis verfügen, die Tätigkeit 
einer zentralen Gegenpartei im Sinne des § 
1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 12 auszuüben, 
gelten hierbei als Institute im Sinne des Ar-
tikels 18 der Verordnung (EU) Nr. 
575/2013. Die Bundesanstalt hat gegen-
über einem übergeordneten Unternehmen 
nach Satz 2 und seinen Organen alle Be-
fugnisse, die ihr gegenüber einem Institut 
als übergeordnetem Unternehmen und 
dessen Organen zustehen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) (weggefallen) (3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Zur Ermittlung der Angemessen-
heit der Eigenmittel nach den Artikeln 92 
bis 386 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
in der jeweils geltenden Fassung auf kon-
solidierter Ebene und zur Begrenzung der 
Großkreditrisiken nach den Artikeln 387 bis 
403 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ha-
ben die übergeordneten Unternehmen je-
weils die Eigenmittel und die maßgeblichen 
Risikopositionen der Gruppe zusammenzu-
fassen. Von den nach Satz 1 zusammen-
zufassenden Eigenmitteln sind die auf 
gruppenangehörige Unternehmen entfal-
lenden Buchwerte der Kapitalinstrumente 
gemäß Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe a, 
Artikel 51 Buchstabe a und Artikel 62 Buch-
stabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
in der jeweils geltenden Fassung abzuzie-
hen. Bei Beteiligungen, die über nicht grup-
penangehörige Unternehmen vermittelt 
werden, sind solche Buchwerte jeweils 
quotal in Höhe desjenigen Anteils abzuzie-
hen, der der durchgerechneten Kapitalbe-
teiligung entspricht. Ist der Buchwert einer 
Beteiligung höher als der nach Satz 1 unter 
Eigenmitteln zusammenzufassende Teil 
der Posten des harten Kernkapitals nach 
Artikel 26 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 in der jeweils geltenden Fas-
sung des nachgeordneten Unternehmens, 
hat das übergeordnete Unternehmen den 
Unterschiedsbetrag von dem harten Kern-
kapital gemäß Artikel 50 der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013 in der jeweils geltenden 
Fassung der Gruppe abzuziehen. Die Ad-
ressenausfallpositionen, die sich aus 
Rechtsverhältnissen zwischen gruppenan-
gehörigen Unternehmen ergeben, sind 
nicht zu berücksichtigen. Bei nachgeordne-
ten Unternehmen, die keine Tochterunter-
nehmen sind, hat das übergeordnete Un-
ternehmen seine Eigenmittel und die im 
Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 
575/2013 in der jeweils geltenden Fassung 
maßgeblichen Risikopositionen mit den Ei-
genmitteln und den maßgeblichen Risi-
kopositionen der nachgeordneten Unter-
nehmen jeweils quotal in Höhe desjenigen 
Anteils zusammenzufassen, der seiner Ka-
pitalbeteiligung an dem nachgeordneten 
Unternehmen entspricht. Im Übrigen gelten 
die Sätze 2 bis 5, jeweils auch in Verbin-
dung mit der Rechtsverordnung nach Ab-
satz 7, entsprechend. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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(5) Ist das übergeordnete Unterneh-
men einer Institutsgruppe verpflichtet, nach 
den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs 
einen Konzernabschluss aufzustellen, oder 
ist es nach Artikel 4 der Verordnung (EG) 
Nr. 1606/2002 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 19. Juli 2002 be-
treffend die Anwendung internationaler 
Rechnungslegungsstandards (ABl. L 243 
vom 11.9.2002, S. 1) in der jeweils gelten-
den Fassung oder nach Maßgabe von § 
315e Absatz 2 des Handelsgesetzbuchs 
verpflichtet, bei der Aufstellung des Kon-
zernabschlusses die nach den Artikeln 3 
und 6 der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 
übernommenen internationalen Rech-
nungslegungsstandards anzuwenden, so 
hat es spätestens nach Ablauf von fünf 
Jahren nach Entstehen der jeweiligen Ver-
pflichtung bei der Ermittlung der zusam-
mengefassten Eigenmittel sowie der zu-
sammengefassten Risikopositionen nach 
Maßgabe der Artikel 24 bis 386 der Verord-
nung (EU) Nr. 575/2013 in der jeweils gel-
tenden Fassung den Konzernabschluss zu-
grunde zu legen. Wendet das übergeord-
nete Unternehmen einer Institutsgruppe die 
genannten internationalen Rechnungsle-
gungsstandards nach Maßgabe von § 315e 
Absatz 3 des Handelsgesetzbuchs an, sind 
die Sätze 1 und 2 entsprechend anzuwen-
den; an die Stelle des Entstehens der Ver-
pflichtung zur Anwendung der internationa-
len Rechnungslegungsstandards tritt deren 
erstmalige Anwendung. Absatz 4 ist in den 
Fällen der Sätze 1 bis 3 nicht anzuwenden. 
In diesen Fällen bleiben die Eigenmittel 
und sonstigen maßgeblichen Risikopositio-
nen von Unternehmen, die in den Konzern-
abschluss einbezogen und keine gruppen-
angehörigen Unternehmen im Sinne dieser 
Vorschrift sind, unberücksichtigt. Eigenmit-
tel und sonstige maßgebliche Risikopositio-
nen nicht in den Konzernabschluss einbe-
zogener Unternehmen, die gruppenange-
hörige Unternehmen im Sinne dieser Vor-
schrift sind, sind hinzuzurechnen, wobei 
das Verfahren nach Absatz 4 angewendet 
werden darf. Die Sätze 1 bis 6 gelten ent-
sprechend für eine Finanzholding-Gruppe 
oder eine gemischte Finanzholding-
Gruppe, wenn die Finanzholding-Gesell-
schaft oder die gemischte Finanzholding-
Gesellschaft nach den genannten Vor-
schriften verpflichtet ist, einen Konzernab-
schluss aufzustellen oder nach § 315e Ab-
satz 3 des Handelsgesetzbuchs einen 

(5) Ist das übergeordnete Unterneh-
men einer Institutsgruppe verpflichtet, nach 
den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs 
einen Konzernabschluss aufzustellen, oder 
ist es nach Artikel 4 der Verordnung (EG) 
Nr. 1606/2002 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 19. Juli 2002 be-
treffend die Anwendung internationaler 
Rechnungslegungsstandards (ABl. L 243 
vom 11.9.2002, S. 1) in der jeweils gelten-
den Fassung oder nach Maßgabe von § 
315g Absatz 2 des Handelsgesetzbuchs 
verpflichtet, bei der Aufstellung des Kon-
zernabschlusses die nach den Artikeln 3 
und 6 der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 
übernommenen internationalen Rech-
nungslegungsstandards anzuwenden, so 
hat es spätestens nach Ablauf von fünf 
Jahren nach Entstehen der jeweiligen Ver-
pflichtung bei der Ermittlung der zusam-
mengefassten Eigenmittel sowie der zu-
sammengefassten Risikopositionen nach 
Maßgabe der Artikel 24 bis 386 der Verord-
nung (EU) Nr. 575/2013 in der jeweils gel-
tenden Fassung den Konzernabschluss zu-
grunde zu legen. Wendet das übergeord-
nete Unternehmen einer Institutsgruppe die 
genannten internationalen Rechnungsle-
gungsstandards nach Maßgabe von § 
315g Absatz 3 des Handelsgesetzbuchs 
an, sind die Sätze 1 und 2 entsprechend 
anzuwenden; an die Stelle des Entstehens 
der Verpflichtung zur Anwendung der inter-
nationalen Rechnungslegungsstandards 
tritt deren erstmalige Anwendung. Absatz 4 
ist in den Fällen der Sätze 1 bis 3 nicht an-
zuwenden. In diesen Fällen bleiben die Ei-
genmittel und sonstigen maßgeblichen Ri-
sikopositionen von Unternehmen, die in 
den Konzernabschluss einbezogen und 
keine gruppenangehörigen Unternehmen 
im Sinne dieser Vorschrift sind, unberück-
sichtigt. Eigenmittel und sonstige maßgebli-
che Risikopositionen nicht in den Konzern-
abschluss einbezogener Unternehmen, die 
gruppenangehörige Unternehmen im Sinne 
dieser Vorschrift sind, sind hinzuzurech-
nen, wobei das Verfahren nach Absatz 4 
angewendet werden darf. Die Sätze 1 bis 6 
gelten entsprechend für eine Finanzhol-
ding-Gruppe oder eine gemischte Finanz-
holding-Gruppe, wenn die Finanzholding-
Gesellschaft oder die gemischte Finanzhol-
ding-Gesellschaft nach den genannten Vor-
schriften verpflichtet ist, einen Konzernab-
schluss aufzustellen oder nach § 315g Ab-
satz 3 des Handelsgesetzbuchs einen 
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Konzernabschluss nach den genannten in-
ternationalen Rechnungslegungsstandards 
aufstellt. 

Konzernabschluss nach den genannten in-
ternationalen Rechnungslegungsstandards 
aufstellt. 

(6) Eine Gruppe, die nach Absatz 5 
bei der Ermittlung der zusammengefassten 
Eigenmittel sowie der zusammengefassten 
Risikopositionen den Konzernabschluss 
zugrunde zu legen hat, darf mit Zustim-
mung der Bundesanstalt für diese Zwecke 
das Verfahren nach Absatz 4 nutzen, wenn 
die Heranziehung des Konzernabschlusses 
im Einzelfall ungeeignet ist. Das überge-
ordnete Unternehmen der Gruppe muss 
das Verfahren nach Absatz 4 in diesem 
Fall in mindestens drei aufeinander folgen-
den Jahren anwenden. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) Das Bundesministerium der Finan-
zen wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung, die nicht der Zustimmung des Bun-
desrates bedarf, im Benehmen mit der 
Deutschen Bundesbank nähere Bestim-
mungen über die Ermittlung der Eigenmit-
telausstattung von Gruppen zu erlassen, 
insbesondere über  

(7) u n v e r ä n d e r t  

1. die Überleitung von Angaben aus dem 
Konzernabschluss in die Ermittlung der 
zusammengefassten Eigenmittelaus-
stattung bei Anwendung des Verfah-
rens nach Absatz 5, 

 

2. die Behandlung der nach der Äquiva-
lenzmethode bewerteten Beteiligungen 
bei Anwendung des Verfahrens nach 
Absatz 5. 

 

Das Bundesministerium der Finanzen kann 
die Ermächtigung durch Rechtsverordnung 
auf die Bundesanstalt mit der Maßgabe 
übertragen, dass die Rechtsverordnung im 
Einvernehmen mit der Deutschen Bundes-
bank ergeht. Vor Erlass der Rechtsverord-
nung sind die Spitzenverbände der Institute 
anzuhören. 
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(8) Das übergeordnete Unternehmen 
ist für eine angemessene Eigenmittelaus-
stattung der Gruppe verantwortlich. Es darf 
jedoch zur Erfüllung seiner Verpflichtungen 
nach Satz 1 auf die gruppenangehörigen 
Unternehmen nur einwirken, soweit dem 
das allgemein geltende Gesellschaftsrecht 
nicht entgegensteht. 

(8) u n v e r ä n d e r t  

(9) Gruppen sind von der Anwendung 
der Anforderungen nach den Artikeln 11 bis 
23 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 auf 
zusammengefasster Basis befreit, wenn 
sämtliche gruppenangehörigen Institute die 
Artikel 92 bis 386, 429 bis 429g sowie 430 
Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a, b, e 
bis g und Absatz 2 bis 5 sowie die Artikel 
430a und 430b der Verordnung (EU) Nr. 
575/2013 nicht auf Einzelinstitutsebene an-
zuwenden haben, es sei denn, sie wurden 
nach Artikel 7 der Verordnung (EU) Nr. 
575/2013 von der Anwendung der Artikel 
92 bis 386, 429 bis 429g, des Artikels 430 
Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a, b, e 
bis g und Absatz 2 bis 5 sowie der Artikel 
430a und 430b der Verordnung (EU) Nr. 
575/2013 auf Einzelinstitutsebene freige-
stellt. 

(9) u n v e r ä n d e r t  

(10) Für die Teilkonsolidierung gemäß 
Artikel 22 der Verordnung (EU) Nr. 
575/2013 sind die Absätze 4 bis 9 entspre-
chend anzuwenden. 

(10) u n v e r ä n d e r t  
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§ 25d § 25d 

Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan 

(1) Die Mitglieder des Verwaltungs- o-
der Aufsichtsorgans eines Instituts, einer 
Finanzholding-Gesellschaft oder einer ge-
mischten Finanzholding-Gesellschaft müs-
sen zuverlässig sein, die erforderliche 
Sachkunde zur Wahrnehmung der Kontroll-
funktion sowie zur Beurteilung und Über-
wachung der Geschäfte, die das jeweilige 
Unternehmen betreibt, besitzen und der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben ausreichend 
Zeit widmen. Bei der Prüfung, ob eine der 
in Satz 1 genannten Personen die erforder-
liche Sachkunde besitzt, berücksichtigt die 
Bundesanstalt den Umfang und die Kom-
plexität der von dem Institut, der Instituts-
gruppe oder Finanzholding-Gruppe, der Fi-
nanzholding-Gesellschaft oder der ge-
mischten Finanzholding-Gesellschaft be-
triebenen Geschäfte. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Das Verwaltungs- oder Aufsichts-
organ muss in seiner Gesamtheit die 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen 
haben, die zur Wahrnehmung der Kontroll-
funktion sowie zur Beurteilung und Über-
wachung der Geschäftsleitung des Instituts 
oder der Institutsgruppe oder Finanzhol-
ding-Gruppe, der Finanzholding-Gesell-
schaft oder der gemischten Finanzholding-
Gesellschaft notwendig sind. Die Vorschrif-
ten der Mitbestimmungsgesetze über die 
Wahl und Abberufung der Arbeitnehmer-
vertreter im Verwaltungs- oder Aufsichtsor-
gan bleiben unberührt. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Mitglied des Verwaltungs- oder 
Aufsichtsorgans eines CRR-Kreditinstituts, 
das bedeutend im Sinne des § 1 Absatz 3c 
ist, kann nicht sein,  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. wer in demselben Unternehmen Ge-
schäftsleiter ist; im Fall einer Europäi-
schen Gesellschaft (SE) mit monisti-
schem System gilt dies mit der Maß-
gabe, dass ein geschäftsführender Di-
rektor nicht zugleich Vorsitzender oder 
geschäftsführendes Mitglied des Ver-
waltungsrates sein kann; 
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2. wer in dem betreffenden Unternehmen 
Geschäftsleiter war, wenn bereits zwei 
ehemalige Geschäftsleiter des Unter-
nehmens Mitglied des Verwaltungs- o-
der Aufsichtsorgans sind; 

 

3. wer in einem Unternehmen Geschäfts-
leiter ist und zugleich in mehr als zwei 
Unternehmen Mitglied des Verwal-
tungs- oder Aufsichtsorgans ist oder 

 

4. wer in mehr als vier Unternehmen Mit-
glied des Verwaltungs- oder Aufsichts-
organs ist. 

 

Satz 1 gilt jeweils auch für Mitglieder der 
Verwaltungs- oder Aufsichtsorgane einer 
Finanzholding-Gesellschaft oder gemisch-
ten Finanzholding-Gesellschaft, wenn 
diese übergeordnetes Unternehmen ge-
mäß § 10a Absatz 2 Satz 2 sind oder nach 
§ 12 Absatz 2 des Finanzkonglomerate-
Aufsichtsgesetzes als übergeordnetes Un-
ternehmen bestimmt worden ist und ihr ein 
CRR-Kreditinstitut nachgeordnet ist. Dabei 
gelten im Sinne von Satz 1 Nummer 3 und 
4 mehrere Mandate als ein Mandat, wenn 
die Mandate bei Unternehmen wahrgenom-
men werden,  

 

1. die derselben Gruppe im Sinne des Ar-
tikels 4 Absatz 1 Nummer 138 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 575/2013 angehören, 

 

2. die demselben institutsbezogenen Si-
cherungssystem angehören oder 

 

3. an denen das Institut eine bedeutende 
Beteiligung hält. 

 



 - 290 -   

Geltendes Recht Änderungen durch Gesetzentwurf 

Mehrere Mandate gelten auch dann im 
Sinne von Satz 3 als ein Mandat, wenn 
sich darunter sowohl Mandate als Ge-
schäftsleiter als auch Mandate als Mitglied 
des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans be-
finden. Sie zählen in diesem Fall zusam-
men als ein Geschäftsleitermandat. Man-
date bei Organisationen und Unternehmen, 
die nicht überwiegend gewerbliche Ziele 
verfolgen, insbesondere Unternehmen, die 
der kommunalen Daseinsvorsorge dienen, 
werden bei den nach Satz 1 Nummer 3 und 
4 höchstens zulässigen Mandaten nicht be-
rücksichtigt. Die Aufsichtsbehörde kann ei-
nem Mitglied des Verwaltungs- oder Auf-
sichtsorgans unter Berücksichtigung der 
Umstände im Einzelfall und der Art, des 
Umfangs und der Komplexität der Tätigkei-
ten des Instituts, der Institutsgruppe oder 
Finanzholding-Gruppe, der Finanzholding-
Gesellschaft oder der gemischten Finanz-
holding-Gesellschaft über die Anzahl der 
nach Satz 1 Nummern 3 und 4 höchstens 
zulässigen Mandate hinaus gestatten, ein 
zusätzliches Mandat in einem Verwaltungs- 
oder Aufsichtsorgan innezuhaben, wenn 
dies das Mitglied nicht daran hindert, der 
Wahrnehmung seiner Aufgaben in dem be-
treffenden Unternehmen ausreichend Zeit 
zu widmen. Das zusätzliche Mandat darf 
erst nach Erteilung der Gestattung durch 
die Aufsichtsbehörde angenommen wer-
den. Mandate als Vertreter des Bundes o-
der der Länder werden bei den nach Satz 1 
Nummer 3 und 4 höchstens zulässigen 
Mandaten nicht berücksichtigt. Satz 1 
Nummer 4 gilt nicht für kommunale Haupt-
verwaltungsbeamte, die kraft kommunaler 
Satzung zur Wahrnehmung eines Mandats 
in einem kommunalen Unternehmen oder 
einem kommunalen Zweckverband ver-
pflichtet sind. 

 

(3a) Mitglied des Verwaltungs- o-
der Aufsichtsorgans eines Instituts, das 
kein CRR-Kreditinstitut ist, das bedeutend 
im Sinne des § 1 Absatz 3c ist, oder einer 
Finanzholding-Gesellschaft kann nicht sein,  

(3a) u n v e r ä n d e r t  
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1. wer in demselben Unternehmen Ge-
schäftsleiter ist; im Fall einer Europäi-
schen Gesellschaft (SE) mit monisti-
schem System gilt dies mit der Maß-
gabe, dass ein geschäftsführender Di-
rektor nicht zugleich Vorsitzender oder 
geschäftsführendes Mitglied des Ver-
waltungsrates sein kann, 

 

2. wer in dem betreffenden Unternehmen 
Geschäftsleiter war, wenn bereits zwei 
ehemalige Geschäftsleiter des Unter-
nehmens Mitglied des Verwaltungs- o-
der Aufsichtsorgans sind, oder 

 

3. wer in mehr als fünf Unternehmen, die 
unter der Aufsicht der Bundesanstalt 
stehen, Mitglied des Verwaltungs- oder 
Aufsichtsorgans ist, es sei denn, diese 
Unternehmen gehören demselben in-
stitutsbezogenen Sicherungssystem 
an. 

 

(4) Institute, Finanzholding-Gesell-
schaften und gemischte Finanzholding-Ge-
sellschaften müssen angemessene perso-
nelle und finanzielle Ressourcen einsetzen, 
um den Mitgliedern des Verwaltungs- oder 
Aufsichtsorgans die Einführung in ihr Amt 
zu erleichtern und die Fortbildung zu er-
möglichen, die zur Aufrechterhaltung der 
erforderlichen Sachkunde notwendig ist. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Die Ausgestaltung der Vergü-
tungssysteme für Mitglieder des Verwal-
tungs- oder Aufsichtsorgans darf im Hin-
blick auf die wirksame Wahrnehmung der 
Überwachungsfunktion des Verwaltungs- 
oder Aufsichtsorgans keine Interessenkon-
flikte erzeugen. Die Vergütung ist ge-
schlechtsneutral. Eine Entgeltbenachteili-
gung wegen des Geschlechts ist unzuläs-
sig. Für die Tätigkeit im Verwaltungs- oder 
Aufsichtsorgan dürfen dessen Mitglieder 
keine variablen Vergütungsbestandteile er-
halten. Artikel 450 der Verordnung (EU) Nr. 
575/2013 ist auch in Bezug auf die Vergü-
tung der Mitglieder des Verwaltungs- oder 
Aufsichtsorgans anzuwenden. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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(6) Das Verwaltungs- oder Aufsichts-
organ muss die Geschäftsleiter auch im 
Hinblick auf die Einhaltung der einschlägi-
gen bankaufsichtsrechtlichen Regelungen 
überwachen. Es muss der Erörterung von 
Strategien, Risiken und Vergütungssyste-
men für Geschäftsleiter und Mitarbeiter 
ausreichend Zeit widmen. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) Das Verwaltungs- oder Aufsichts-
organ eines Instituts, einer Finanzholding-
Gesellschaft oder einer gemischten Finanz-
holding-Gesellschaft soll abhängig von der 
Größe, der internen Organisation und der 
Art, des Umfangs, der Komplexität und 
dem Risikogehalt der Geschäfte des Unter-
nehmens aus seiner Mitte, im Fall einer Eu-
ropäischen Gesellschaft (SE) mit monisti-
schem System aus dem Kreis der nicht ge-
schäftsführenden Mitglieder des Verwal-
tungsrates, Ausschüsse gemäß den Absät-
zen 8 bis 12 bestellen, die es bei seinen 
Aufgaben beraten und unterstützen. Das 
Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan eines 
bedeutenden Instituts im Sinne des § 1 Ab-
satz 3c sowie eines in Absatz 3 Satz 2 ge-
nannten Unternehmens hat aus seiner 
Mitte, im Fall einer Europäischen Gesell-
schaft (SE) mit monistischem System aus 
dem Kreis der nicht geschäftsführenden 
Mitglieder des Verwaltungsrates, zwingend 
einen Risiko-, einen Prüfungs-, einen No-
minierungs- und einen Vergütungskontroll-
ausschuss zu bestellen. Jeder Ausschuss 
soll eines seiner Mitglieder zum Vorsitzen-
den ernennen. Die Mitglieder der Aus-
schüsse müssen die zur Erfüllung der je-
weiligen Ausschussaufgaben erforderlichen 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen 
haben. Um die Zusammenarbeit und den 
fachlichen Austausch zwischen den einzel-
nen Ausschüssen sicherzustellen, soll min-
destens ein Mitglied eines jeden Ausschus-
ses einem weiteren Ausschuss angehören. 
Die Bundesanstalt kann die Bildung eines 
oder mehrerer Ausschüsse verlangen, 
wenn dies insbesondere unter Berücksich-
tigung der Kriterien nach Satz 1 oder zur 
ordnungsgemäßen Wahrnehmung der 
Kontrollfunktion des Verwaltungs- oder Auf-
sichtsorgans erforderlich erscheint. 

(7) u n v e r ä n d e r t  
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(8) Der Risikoausschuss berät das 
Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan zur aktu-
ellen und zur künftigen Gesamtrisikobereit-
schaft und -strategie des Unternehmens 
und unterstützt es bei der Überwachung 
der Umsetzung dieser Strategie durch die 
obere Leitungsebene. Der Risikoausschuss 
wacht darüber, dass die Konditionen im 
Kundengeschäft mit dem Geschäftsmodell 
und der Risikostruktur des Unternehmens 
im Einklang stehen. Soweit dies nicht der 
Fall ist, verlangt der Risikoausschuss von 
der Geschäftsleitung Vorschläge, wie die 
Konditionen im Kundengeschäft in Überein-
stimmung mit dem Geschäftsmodell und 
der Risikostruktur ausgestaltet werden kön-
nen, und überwacht deren Umsetzung. Der 
Risikoausschuss prüft, ob die durch das 
Vergütungssystem gesetzten Anreize die 
Risiko-, Kapital- und Liquiditätsstruktur des 
Unternehmens sowie die Wahrscheinlich-
keit und Fälligkeit von Einnahmen berück-
sichtigen. Die Aufgaben des Vergütungs-
kontrollausschusses nach Absatz 12 blei-
ben unberührt. Der Vorsitzende des Risiko-
ausschusses soll weder Vorsitzender des 
Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans noch 
Vorsitzender eines anderen Ausschusses 
sein. Der Vorsitzende des Risikoausschus-
ses oder, falls ein Risikoausschuss nicht 
eingerichtet wurde, der Vorsitzende des 
Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans, kann 
unmittelbar beim Leiter der Internen Revi-
sion und beim Leiter des Risikocontrollings 
Auskünfte einholen. Die Geschäftsleitung 
muss hierüber unterrichtet werden. Der Ri-
sikoausschuss kann, soweit erforderlich, 
den Rat externer Sachverständiger einho-
len. Der Risikoausschuss oder, falls ein 
solcher nicht eingerichtet wurde, das Ver-
waltungs- oder Aufsichtsorgan bestimmt 
Art, Umfang, Format und Häufigkeit der In-
formationen, die die Geschäftsleitung zum 
Thema Strategie und Risiko vorlegen 
muss. 

(8) u n v e r ä n d e r t  

(9) Der Prüfungsausschuss unter-
stützt das Verwaltungs- oder Aufsichtsor-
gan insbesondere bei der Überwachung  

(9) Der Prüfungsausschuss unter-
stützt das Verwaltungs- oder Aufsichtsor-
gan insbesondere bei der Überwachung  

1. des Rechnungslegungsprozesses; 1. des Rechnungslegungsprozesses ein-
schließlich des Prozesses der Nach-
haltigkeitsberichterstattung; 
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2. der Wirksamkeit des Risikomanage-
mentsystems, insbesondere des inter-
nen Kontrollsystems und der Internen 
Revision; 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. der Durchführung der Abschlussprü-
fungen, insbesondere hinsichtlich der 
Unabhängigkeit des Abschlussprüfers 
und der vom Abschlussprüfer erbrach-
ten Leistungen (Umfang, Häufigkeit, 
Berichterstattung). Der Prüfungsaus-
schuss soll dem Verwaltungs- oder 
Aufsichtsorgan Vorschläge für die Be-
stellung eines Abschlussprüfers sowie 
für die Höhe seiner Vergütung unter-
breiten und das Verwaltungs- oder Auf-
sichtsorgan zur Kündigung oder Fort-
setzung des Prüfauftrags beraten und 

3. der Durchführung der Abschlussprü-
fungen und der Prüfungen des Nach-
haltigkeitsberichts“, insbesondere 
hinsichtlich der Unabhängigkeit des 
Abschlussprüfers und des Prüfers des 
Nachhaltigkeitsberichts und der vom 
Abschlussprüfer und den Prüfern des 
Nachhaltigkeitsberichts erbrachten 
Leistungen (Umfang, Häufigkeit, Be-
richterstattung). Der Prüfungsaus-
schuss soll dem Verwaltungs- oder 
Aufsichtsorgan Vorschläge für die Be-
stellung eines Abschlussprüfers und 
eines Prüfers des Nachhaltigkeits-
berichts sowie für die Höhe ihrer Ver-
gütung unterbreiten und das Verwal-
tungs- oder Aufsichtsorgan zur Kündi-
gung oder Fortsetzung der Prüfauf-
träge beraten und 

4. der zügigen Behebung der vom Prüfer 
festgestellten Mängel durch die Ge-
schäftsleitung mittels geeigneter Maß-
nahmen. 

4. u n v e r ä n d e r t  

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
muss über Sachverstand auf den Gebieten 
Rechnungslegung und Abschlussprüfung 
verfügen. Der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses oder, falls ein Prüfungsaus-
schuss nicht eingerichtet wurde, der Vorsit-
zende des Verwaltungs- oder Aufsichtsor-
gans, kann unmittelbar beim Leiter der In-
ternen Revision und beim Leiter des Risi-
kocontrollings Auskünfte einholen. Die Ge-
schäftsleitung muss hierüber unterrichtet 
werden. 

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
muss über Sachverstand auf den Gebieten 
Rechnungslegung und Abschlussprüfung 
sowie Prüfung des Nachhaltigkeitsbe-
richts verfügen. Der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses oder, falls ein Prüfungs-
ausschuss nicht eingerichtet wurde, der 
Vorsitzende des Verwaltungs- oder Auf-
sichtsorgans, kann unmittelbar beim Leiter 
der Internen Revision und beim Leiter des 
Risikocontrollings Auskünfte einholen. Die 
Geschäftsleitung muss hierüber unterrich-
tet werden. 
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(10) Das Verwaltungs- oder Aufsichts-
organ eines in Absatz 3a Satz 1 genannten 
Unternehmens kann einen gemeinsamen 
Risiko- und Prüfungsausschuss bestellen, 
wenn dies unter Berücksichtigung der Kri-
terien nach Absatz 7 Satz 1 sinnvoll ist. 
Dies ist der Bundesanstalt mitzuteilen. Die 
Gründe für eine Zusammenlegung sind von 
dem Unternehmen zu dokumentieren. Auf 
den gemeinsamen Prüfungs- und Risiko-
ausschuss finden die Absätze 8 und 9 ent-
sprechende Anwendung. 

(10) u n v e r ä n d e r t  

(11) Der Nominierungsausschuss un-
terstützt das Verwaltungs- oder Aufsichts-
organ bei der  

(11) u n v e r ä n d e r t  

1. Ermittlung von Bewerbern für die Be-
setzung einer Stelle in der Geschäfts-
leitung und bei der Vorbereitung von 
Wahlvorschlägen für die Wahl der Mit-
glieder des Verwaltungs- oder Auf-
sichtsorgans; hierbei berücksichtigt der 
Nominierungsausschuss die Ausgewo-
genheit und Unterschiedlichkeit der 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrun-
gen aller Mitglieder des betreffenden 
Organs, entwirft eine Stellenbeschrei-
bung mit Bewerberprofil und gibt den 
mit der Aufgabe verbundenen Zeitauf-
wand an; 

 

2. Erarbeitung einer Zielsetzung zur För-
derung der Vertretung des unterreprä-
sentierten Geschlechts im Verwal-
tungs- oder Aufsichtsorgan sowie einer 
Strategie zu deren Erreichung; 

 

3. regelmäßig, mindestens einmal jähr-
lich, durchzuführenden Bewertung der 
Struktur, Größe, Zusammensetzung 
und Leistung der Geschäftsleitung und 
des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans 
und spricht dem Verwaltungs- oder 
Aufsichtsorgan gegenüber diesbezügli-
che Empfehlungen aus; 

 

4. regelmäßig, mindestens einmal jähr-
lich, durchzuführenden Bewertung der 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrung 
sowohl der einzelnen Geschäftsleiter 
und Mitglieder des Verwaltungs- oder 
Aufsichtsorgans als auch des jeweili-
gen Organs in seiner Gesamtheit und 
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5. Überprüfung der Grundsätze der Ge-
schäftsleitung für die Auswahl und Be-
stellung der Personen der oberen Lei-
tungsebene und bei diesbezüglichen 
Empfehlungen an die Geschäftslei-
tung. 

 

Bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach 
Satz 1 Nummer 3 achtet der Nominierungs-
ausschuss darauf, dass die Entscheidungs-
findung innerhalb der Geschäftsleitung 
durch einzelne Personen oder Gruppen 
nicht in einer Weise beeinflusst wird, die 
dem Unternehmen schadet. Der Umstand, 
ein Organmitglied eines verbundenen Un-
ternehmens oder einer verbundenen Orga-
nisation zu sein, stellt an sich kein Hinder-
nis für das erforderliche unvoreingenom-
mene Handeln der Mitglieder der Ge-
schäftsleitung und des Verwaltungs- oder 
Aufsichtsorgans dar. Bei der Wahrneh-
mung seiner Aufgaben kann der Nominie-
rungsausschuss auf alle Ressourcen zu-
rückgreifen, die er für angemessen hält, 
und auch externe Berater einschalten. Zu 
diesem Zwecke soll er vom Unternehmen 
angemessene Finanzmittel erhalten. 

 

(12) Der Vergütungskontrollausschuss  (12) u n v e r ä n d e r t  

1. überwacht die angemessene Ausge-
staltung der Vergütungssysteme der 
Geschäftsleiter und Mitarbeiter, und 
insbesondere die angemessene Aus-
gestaltung der Vergütungen für die Lei-
ter der Risikocontrolling-Funktion und 
der Compliance-Funktion sowie sol-
cher Mitarbeiter, die einen wesentli-
chen Einfluss auf das Gesamtrisikopro-
fil des Instituts haben, und unterstützt 
das Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan 
bei der Überwachung der angemesse-
nen Ausgestaltung der Vergütungssys-
teme für die Mitarbeiter des Unterneh-
mens; die Auswirkungen der Vergü-
tungssysteme auf das Risiko-, Kapital- 
und Liquiditätsmanagement sind zu 
bewerten; 
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2. bereitet die Beschlüsse des Verwal-
tungs- oder Aufsichtsorgans über die 
Vergütung der Geschäftsleiter vor und 
berücksichtigt dabei besonders die 
Auswirkungen der Beschlüsse auf die 
Risiken und das Risikomanagement 
des Unternehmens; den langfristigen 
Interessen von Anteilseignern, Anle-
gern, sonstiger Beteiligter und dem öf-
fentlichen Interesse ist Rechnung zu 
tragen; 

 

3. unterstützt das Verwaltungs- oder Auf-
sichtsorgan bei der Überwachung der 
ordnungsgemäßen Einbeziehung der 
internen Kontroll- und aller sonstigen 
maßgeblichen Bereiche bei der Ausge-
staltung der Vergütungssysteme. 

 

Mindestens ein Mitglied des Vergütungs-
kontrollausschusses muss über ausrei-
chend Sachverstand und Berufserfahrung 
im Bereich Risikomanagement und Risi-
kocontrolling verfügen, insbesondere im 
Hinblick auf Mechanismen zur Ausrichtung 
der Vergütungssysteme an der Gesamtrisi-
kobereitschaft und -strategie und an der Ei-
genmittelausstattung des Unternehmens. 
Wenn dem Verwaltungs- oder Aufsichtsor-
gan entsprechend den Mitbestimmungsge-
setzen Arbeitnehmervertreter angehören, 
muss dem Vergütungskontrollausschuss 
mindestens ein Arbeitnehmervertreter an-
gehören. Der Vergütungskontrollausschuss 
soll mit dem Risikoausschuss zusammen-
arbeiten und soll sich intern beispielsweise 
durch das Risikocontrolling und extern von 
Personen beraten lassen, die unabhängig 
von der Geschäftsleitung sind. Geschäfts-
leiter dürfen nicht zu den Tagesordnungs-
punkten an Sitzungen des Vergütungskon-
trollausschusses teilnehmen, unter denen 
über ihre Vergütung beraten wird. Der Vor-
sitzende des Vergütungskontrollausschus-
ses oder, falls ein Vergütungskontrollaus-
schuss nicht eingerichtet wurde, der Vorsit-
zende des Verwaltungs- oder Aufsichtsor-
gans, kann unmittelbar beim Leiter der In-
ternen Revision und bei den Leitern der für 
die Ausgestaltung der Vergütungssysteme 
zuständigen Organisationseinheiten Aus-
künfte einholen. Die Geschäftsleitung muss 
hierüber unterrichtet werden. 
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(13) Für die Mitglieder des Verwal-
tungs- oder Aufsichtsorgans eines Daten-
bereitstellungsdienstes gilt § 25d Absatz 1 
und 2 entsprechend. Die Mitglieder des 
Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans müssen 
den Anforderungen des Artikels 27f Absatz 
1 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014, auch 
in Verbindung mit einer delegierten Verord-
nung gemäß Artikel 27f Absatz 5 dieser 
Verordnung genügen. 

(13) u n v e r ä n d e r t  

§ 26 § 26 

Vorlage von Jahresabschluß, Lagebe-
richt und Prüfungsberichten 

Vorlage von Jahresabschluß, Lagebe-
richt und Prüfungsberichten 

(1) Die Institute haben den Jahresab-
schluß in den ersten drei Monaten des Ge-
schäftsjahres für das vergangene Ge-
schäftsjahr aufzustellen und den aufgestell-
ten sowie später den festgestellten Jahres-
abschluß und den Lagebericht der Bundes-
anstalt und der Deutschen Bundesbank 
nach Maßgabe des Satzes 2 jeweils unver-
züglich einzureichen. Der Jahresabschluß 
muß mit dem Bestätigungsvermerk oder ei-
nem Vermerk über die Versagung der Be-
stätigung versehen sein. Der Abschlußprü-
fer hat den Bericht über die Prüfung des 
Jahresabschlusses (Prüfungsbericht) un-
verzüglich nach Beendigung der Prüfung 
der Bundesanstalt und der Deutschen Bun-
desbank einzureichen. Bei Kreditinstituten, 
die einem genossenschaftlichen Prüfungs-
verband angehören oder durch die Prü-
fungsstelle eines Sparkassen- und Girover-
bandes geprüft werden, hat der Abschluß-
prüfer den Prüfungsbericht nur auf Anfor-
derung der Bundesanstalt einzureichen. 

(1) Die Institute haben den Jahresab-
schluß in den ersten drei Monaten des Ge-
schäftsjahres für das vergangene Ge-
schäftsjahr aufzustellen und den aufgestell-
ten sowie später den festgestellten Jahres-
abschluß und den Lagebericht der Bundes-
anstalt und der Deutschen Bundesbank 
nach Maßgabe des Satzes 2 jeweils unver-
züglich einzureichen. Der Jahresabschluß 
muß mit dem Bestätigungsvermerk oder ei-
nem Vermerk über die Versagung der Be-
stätigung, der Nachhaltigkeitsbericht 
muß mit dem Prüfungsvermerk versehen 
sein. Der Abschlußprüfer hat den Ab-
schlussprüfungsbericht unverzüglich 
nach Beendigung der Prüfung der Bundes-
anstalt und der Deutschen Bundesbank 
einzureichen. Bei Kreditinstituten, die ei-
nem genossenschaftlichen Prüfungsver-
band angehören oder durch die Prüfungs-
stelle eines Sparkassen- und Giroverban-
des geprüft werden, hat der Abschlußprüfer 
den Prüfungsbericht nur auf Anforderung 
der Bundesanstalt einzureichen. 

(2) Hat im Zusammenhang mit einer 
Sicherungseinrichtung eine zusätzliche 
Prüfung stattgefunden, hat der Prüfer oder 
der Prüfungsverband den Bericht über 
diese Prüfung der Bundesanstalt und der 
Deutschen Bundesbank unverzüglich ein-
zureichen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Ein Institut, das einen Konzernab-
schluß oder einen Konzernlagebericht auf-
stellt, hat diese Unterlagen der Bundesan-
stalt und der Deutschen Bundesbank un-
verzüglich einzureichen. Das übergeord-
nete Unternehmen einer Finanzholding-
Gruppe im Sinne des § 10a, einer gemisch-
ten Finanzholding-Gruppe im Sinne des § 
10a oder eines Finanzkonglomerats hat ei-
nen Konzernabschluss oder einen Kon-
zernlagebericht unverzüglich einzureichen, 
wenn die Finanzholding-Gesellschaft an 
der Spitze der Finanzholding-Gruppe oder 
die gemischte Finanzholding-Gesellschaft 
an der Spitze der gemischten Finanzhol-
ding-Gruppe oder des Finanzkonglomerats 
einen Konzernabschluss oder Konzernla-
gebericht aufstellt. Der Konzernabschluss-
prüfer hat die Prüfungsberichte über die in 
den Sätzen 1 und 2 genannten Konzernab-
schlüsse und Konzernlageberichte unver-
züglich nach Beendigung seiner Prüfung 
bei der Bundesanstalt und der Deutschen 
Bundesbank einzureichen. Bei Kreditinsti-
tuten, die einem genossenschaftlichen Prü-
fungsverband angehören oder durch die 
Prüfungsstelle eines Sparkassen- und Gi-
roverbandes geprüft werden, hat der Prüfer 
den Prüfungsbericht nur auf Anforderung 
der Bundesanstalt einzureichen. 

(3) Ein Institut, das einen Konzernab-
schluß oder einen Konzernlagebericht auf-
stellt, hat diese Unterlagen der Bundesan-
stalt und der Deutschen Bundesbank un-
verzüglich einzureichen. Das übergeord-
nete Unternehmen einer Finanzholding-
Gruppe im Sinne des § 10a, einer gemisch-
ten Finanzholding-Gruppe im Sinne des § 
10a oder eines Finanzkonglomerats hat ei-
nen Konzernabschluss oder einen Kon-
zernlagebericht unverzüglich einzureichen, 
wenn die Finanzholding-Gesellschaft an 
der Spitze der Finanzholding-Gruppe oder 
die gemischte Finanzholding-Gesellschaft 
an der Spitze der gemischten Finanzhol-
ding-Gruppe oder des Finanzkonglomerats 
einen Konzernabschluss oder Konzernla-
gebericht aufstellt. Der Konzernabschluss-
prüfer hat die Berichte über die Prüfung 
der in den Sätzen 1 und 2 genannten Kon-
zernabschlüsse und Konzernlageberichte 
unverzüglich nach Beendigung seiner Prü-
fung bei der Bundesanstalt und der Deut-
schen Bundesbank einzureichen. Bei Kre-
ditinstituten, die einem genossenschaftli-
chen Prüfungsverband angehören oder 
durch die Prüfungsstelle eines Sparkassen- 
und Giroverbandes geprüft werden, hat der 
Prüfer den Prüfungsbericht nur auf Anfor-
derung der Bundesanstalt einzureichen. 

(4) Die Bestimmungen des Absatzes 
3 gelten entsprechend für einen Einzelab-
schluss nach § 325 Abs. 2a des Handels-
gesetzbuchs. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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§ 28 § 28 

Bestellung des Prüfers in besonderen 
Fällen 

Bestellung des Abschlussprüfers in be-
sonderen Fällen 

(1) Die Institute haben der Bundesan-
stalt und der Deutschen Bundesbank den 
von ihnen bestellten Prüfer unverzüglich 
nach der Bestellung anzuzeigen. Die Bun-
desanstalt kann innerhalb von zwei Mona-
ten nach Zugang der Anzeige die Bestel-
lung eines anderen Prüfers verlangen, 
wenn dies zur Erreichung des Prüfungs-
zwecks geboten ist. Die Bestellung eines 
anderen Prüfers ist in der Regel zur Errei-
chung des Prüfungszwecks geboten, wenn 
ein Institut, das kein Unternehmen von öf-
fentlichem Interesse nach § 316a Satz 2 
Nummer 1 oder 2 des Handelsgesetzbuchs 
ist, der Bundesanstalt für mindestens elf 
aufeinanderfolgende Geschäftsjahre den-
selben Prüfer angezeigt hat. Hat das Insti-
tut eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
zum Prüfer bestellt, die in einem der beiden 
vorangegangenen Geschäftsjahre Prüfer 
des Instituts war, kann die Bundesanstalt 
den Wechsel des verantwortlichen Prü-
fungspartners verlangen, wenn die voran-
gegangene Prüfung einschließlich des Prü-
fungsberichts den Prüfungszweck nicht er-
füllt hat; § 43 Absatz 3 Satz 3 der Wirt-
schaftsprüferordnung gilt entsprechend. 
Die Bundesanstalt kann die Bestellung ei-
nes anderen Prüfers oder den Wechsel des 
verantwortlichen Prüfungspartners auch 
dann verlangen, wenn ihr Tatsachen be-
kannt werden, die die Annahme rechtferti-
gen, dass der Prüfer seine Pflichten nach § 
29 Absatz 3 verletzt hat. Widerspruch und 
Anfechtungsklage gegen Maßnahmen 
nach den Sätzen 2, 4 oder 5 haben keine 
aufschiebende Wirkung. 

(1) Die Institute haben der Bundesan-
stalt und der Deutschen Bundesbank den 
von ihnen bestellten Abschlussprüfer un-
verzüglich nach der Bestellung anzuzeigen. 
Die Bundesanstalt kann innerhalb von zwei 
Monaten nach Zugang der Anzeige die Be-
stellung eines anderen Abschlussprüfers 
verlangen, wenn dies zur Erreichung des 
Prüfungszwecks geboten ist. Die Bestel-
lung eines anderen Abschlussprüfers ist 
in der Regel zur Erreichung des Prüfungs-
zwecks geboten, wenn ein Institut, das kein 
Unternehmen von öffentlichem Interesse 
nach § 316a Satz 2 Nummer 1 oder 2 des 
Handelsgesetzbuchs ist, der Bundesanstalt 
für mindestens elf aufeinanderfolgende Ge-
schäftsjahre denselben Abschlussprüfer 
angezeigt hat. Hat das Institut eine Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft zum Ab-
schlussprüfer bestellt, die in einem der 
beiden vorangegangenen Geschäftsjahre 
Abschlussprüfer des Instituts war, kann 
die Bundesanstalt den Wechsel des verant-
wortlichen Prüfungspartners verlangen, 
wenn die vorangegangene Abschlussprü-
fung einschließlich des Abschlussprü-
fungsberichts den Prüfungszweck nicht 
erfüllt hat; § 43 Absatz 3 Satz 3 der Wirt-
schaftsprüferordnung gilt entsprechend. 
Die Bundesanstalt kann die Bestellung ei-
nes anderen Abschlussprüfers oder den 
Wechsel des verantwortlichen Prüfungs-
partners auch dann verlangen, wenn ihr 
Tatsachen bekannt werden, die die An-
nahme rechtfertigen, dass der Abschluss-
prüfer seine Pflichten nach § 29 Absatz 3 
verletzt hat. Widerspruch und Anfechtungs-
klage gegen Maßnahmen nach den Sätzen 
2, 4 oder 5 haben keine aufschiebende 
Wirkung. 

(2) Das Gericht des Sitzes des Insti-
tuts hat auf Antrag der Bundesanstalt einen 
Prüfer zu bestellen, wenn  

(2) Das Gericht des Sitzes des Insti-
tuts hat auf Antrag der Bundesanstalt einen 
Abschlussprüfer zu bestellen, wenn  
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1. die Anzeige nach Absatz 1 Satz 1 nicht 
unverzüglich nach Ablauf des Ge-
schäftsjahres erstattet wird; 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. das Institut dem Verlangen auf Bestel-
lung eines anderen Prüfers nach Ab-
satz 1 Satz 2 oder 5 nicht unverzüglich 
nachkommt; 

2. das Institut dem Verlangen auf Bestel-
lung eines anderen Abschlussprüfers 
nach Absatz 1 Satz 2 oder 5 nicht un-
verzüglich nachkommt; 

3. der gewählte Prüfer die Annahme des 
Prüfungsauftrages abgelehnt hat, weg-
gefallen ist oder am rechtzeitigen Ab-
schluß der Prüfung verhindert ist und 
das Institut nicht unverzüglich einen 
anderen Prüfer bestellt hat. 

3. der gewählte Abschlussprüfer die An-
nahme des Prüfungsauftrages abge-
lehnt hat, weggefallen ist oder am 
rechtzeitigen Abschluß der Prüfung 
verhindert ist und das Institut nicht un-
verzüglich einen anderen Abschluss-
prüfer bestellt hat. 

Die Bestellung durch das Gericht ist end-
gültig. § 318 Abs. 5 des Handelsgesetz-
buchs ist entsprechend anzuwenden. Das 
Gericht kann auf Antrag der Bundesanstalt 
einen nach Satz 1 bestellten Prüfer abberu-
fen. 

Die Bestellung durch das Gericht ist end-
gültig. § 318 Abs. 5 des Handelsgesetz-
buchs ist entsprechend anzuwenden. Das 
Gericht kann auf Antrag der Bundesanstalt 
einen nach Satz 1 bestellten Abschluss-
prüfer abberufen. 

(3) Absatz 1 Satz 1 bis 3 und Absatz 
2 gelten nicht für Kreditinstitute, die einem 
genossenschaftlichen Prüfungsverband an-
gehören oder durch die Prüfungsstelle ei-
nes Sparkassen- und Giroverbandes ge-
prüft werden. Absatz 1 Satz 4 bis 6 gelten 
gegenüber diesen Kreditinstituten mit der 
Maßgabe entsprechend, dass die Bundes-
anstalt den Wechsel des verantwortlichen 
Prüfungspartners verlangen kann. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 29 § 29 

Besondere Pflichten des Prüfers Besondere Pflichten des Abschlussprü-
fers 

(1) Als Teil der Prüfung des Jahresab-
schlusses sowie eines Zwischenabschlus-
ses hat der Prüfer auch die wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Instituts zu prüfen. Bei der 
Prüfung des Jahresabschlusses hat er ins-
besondere festzustellen, ob das Institut die 
folgenden Anzeigepflichten und Anforde-
rungen erfüllt hat:  

(1) Als Teil der Prüfung des Jahresab-
schlusses sowie eines Zwischenabschlus-
ses hat der Prüfer auch die wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Instituts zu prüfen. Bei der 
Prüfung des Jahresabschlusses hat er ins-
besondere festzustellen, ob das Institut die 
folgenden Anzeigepflichten und Anforde-
rungen erfüllt hat:  
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1. die Anzeigepflichten nach den §§ 11, 
12a, 14 Absatz 1 sowie nach der Ver-
ordnung (EU) Nr. 575/2013 in ihrer je-
weils geltenden Fassung, nach den §§ 
15, 24 und 24a jeweils auch in Verbin-
dung mit einer Rechtsverordnung nach 
§ 24 Absatz 4 Satz 1, nach § 24a auch 
in Verbindung mit einer Rechtsverord-
nung nach § 24a Absatz 5, sowie 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. die Anforderungen  2. u n v e r ä n d e r t  

a) nach den §§ 10a, 10c bis 10j je-
weils auch in Verbindung mit einer 
Rechtsverordnung nach § 10 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 5, nach den 
§§ 11, 13 bis 13c, 18, 18a, 25 Ab-
satz 1 und 2, § 25a Absatz 1 Satz 
3 jeweils auch in Verbindung mit 
einer Rechtsverordnung nach § 25 
Absatz 3 und § 25a Absatz 5 auch 
in Verbindung mit einer Rechtsver-
ordnung nach § 25a Absatz 6, 
nach § 25a Absatz 1 Satz 6 Num-
mer 1, Absatz 3, nach den §§ 25b, 
25c Absatz 2 bis 4b, § 25d Absatz 
3 bis 12, § 26a, nach den §§ 13 
und 14 Absatz 1, jeweils auch in 
Verbindung mit einer Rechtsver-
ordnung nach § 22, nach § 51a 
Absatz 1 auch in Verbindung mit 
einer Rechtsverordnung nach § 
51a Absatz 1, nach § 51b Absatz 
1 auch in Verbindung mit einer 
Rechtsverordnung nach § 51b Ab-
satz 2 und nach § 51c Absatz 1, 

 

b) nach den §§ 17, 20, 23, 25 und 27 
des Finanzkonglomerate-Auf-
sichtsgesetzes, 

 

c) nach Artikel 4 Absatz 1, 2 und 3 
Unterabsatz 2, nach den Artikeln 
4a und 9 Absatz 1 bis 4 sowie Arti-
kel 11 Absatz 1 bis 10, 11 Unter-
absatz 1 und Absatz 12 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 648/2012, 
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d) nach den Artikeln 92 bis 386 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
auch in Verbindung mit einer 
Rechtsverordnung nach § 10 Ab-
satz 1 Satz 1, nach den Artikeln 
387 bis 403 und 411 bis 430b der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
auch in Verbindung mit einer 
Rechtsverordnung nach § 13 Ab-
satz 1 Satz 1, 

 

e) nach Artikel 4 Absatz 1 Unterab-
satz 1, Artikel 5a Absatz 1 sowie 
nach den Artikeln 8b bis 8d der 
Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 in 
der jeweils geltenden Fassung, so-
weit es nicht nach § 29 Absatz 2 in 
Verbindung mit § 89 Absatz 1 Satz 
1 des Wertpapierhandelsgesetzes 
geprüft wird, 

 

f) nach Artikel 9 der Verordnung 
(EU) Nr. 909/2014 sowie von der 
Europäischen Kommission erlas-
sener darauf basierender techni-
scher Regulierungs- und Durch-
führungsstandards, 

 

g) nach Artikel 4 Absatz 1 bis 5 und 
Artikel 15 der Verordnung (EU) 
2015/2365 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 25. 
November 2015 über die Transpa-
renz von Wertpapierfinanzierungs-
geschäften und der Weiterverwen-
dung sowie zur Änderung der Ver-
ordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 
337 vom 23.12.2015, S. 1), 
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h) nach den Artikeln 16, 23 Absatz 3 
Satz 1, Absatz 5, 6 und 10, nach 
Artikel 28 Absatz 2 sowie nach Ar-
tikel 29 der Verordnung (EU) 
2016/1011 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 8. 
Juni 2016 über Indizes, die bei Fi-
nanzinstrumenten und Finanzkon-
trakten als Referenzwert oder zur 
Messung der Weiterentwicklung 
eines Investmentfonds verwendet 
werden, und zur Änderung der 
Richtlinien 2008/48/EG und 
2014/17/EU sowie der Verordnung 
(EU) Nr. 596/2014 (ABl. L 171 
vom 29.6.2016, S. 1), 

 

i) nach Artikel 28 Absatz 1 bis 3 der 
Verordnung (EU) Nr. 600/2014, 

 

j) nach den Artikeln 5 bis 9, 18 bis 
26, 26b bis 26e, 27 Absatz 1 und 4 
sowie nach Artikel 43 Absatz 5 
und 6 der Verordnung (EU) 
2017/2402 und 

 

k) nach den §§ 7 bis 14 und 16 bis 
22 des Gesetzes über elektroni-
sche Wertpapiere, auch in Verbin-
dung mit einer Rechtsverordnung 
nach § 15 oder § 23 des Gesetzes 
über elektronische Wertpapiere. 
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Ist ein Institut nach § 2a Absatz 1 freige-
stellt, hat der Prüfer den Fortbestand der in 
Artikel 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
in der jeweils geltenden Fassung genann-
ten Voraussetzungen zu prüfen. Ist ein 
Institut nach § 2a Absatz 3 freigestellt, hat 
der Prüfer den Fortbestand der in Artikel 8 
der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in der 
jeweils geltenden Fassung genannten Vo-
raussetzungen zu prüfen. Hat die Bundes-
anstalt nach § 30 gegenüber dem Institut 
Bestimmungen über den Inhalt der Prüfung 
getroffen, sind diese vom Prüfer zu berück-
sichtigen. Sofern dem haftenden Eigenka-
pital des Instituts nicht realisierte Reserven 
zugerechnet werden, hat der Prüfer bei der 
Prüfung des Jahresabschlusses auch zu 
prüfen, ob bei der Ermittlung dieser Reser-
ven § 10 Abs. 4a bis 4c in der bis zum 31. 
Dezember 2013 geltenden Fassung beach-
tet worden ist. Bei einem Kreditinstitut, das 
aufgefordert wurde, einen Sanierungsplan 
nach § 12 des Sanierungs- und Abwick-
lungsgesetzes aufzustellen, hat der Prüfer 
auch zu prüfen, ob der Sanierungsplan die 
Voraussetzungen nach § 12 Absatz 1 so-
wie nach § 13 Absatz 1 bis 4 des Sanie-
rungs- und Abwicklungsgesetzes erfüllt. 
Das Ergebnis ist in den Prüfungsbericht 
aufzunehmen. 

Ist ein Institut nach § 2a Absatz 1 freige-
stellt, hat der Abschlussprüfer den Fort-
bestand der in Artikel 7 der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013 in der jeweils geltenden 
Fassung genannten Voraussetzungen zu 
prüfen. Ist ein Institut nach § 2a Absatz 3 
freigestellt, hat der Abschlussprüfer den 
Fortbestand der in Artikel 8 der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013 in der jeweils geltenden 
Fassung genannten Voraussetzungen zu 
prüfen. Hat die Bundesanstalt nach § 30 
gegenüber dem Institut Bestimmungen 
über den Inhalt der Prüfung getroffen, sind 
diese vom Abschlussprüfer zu berück-
sichtigen. Sofern dem haftenden Eigenka-
pital des Instituts nicht realisierte Reserven 
zugerechnet werden, hat der Abschluss-
prüfer bei der Prüfung des Jahresab-
schlusses auch zu prüfen, ob bei der Er-
mittlung dieser Reserven § 10 Abs. 4a bis 
4c in der bis zum 31. Dezember 2013 gel-
tenden Fassung beachtet worden ist. Bei 
einem Kreditinstitut, das aufgefordert 
wurde, einen Sanierungsplan nach § 12 
des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes 
aufzustellen, hat der Abschlussprüfer 
auch zu prüfen, ob der Sanierungsplan die 
Voraussetzungen nach § 12 Absatz 1 so-
wie nach § 13 Absatz 1 bis 4 des Sanie-
rungs- und Abwicklungsgesetzes erfüllt. 
Das Ergebnis ist in den Abschlussprü-
fungsbericht aufzunehmen. 

(1a) Absatz 1 gilt hinsichtlich der Anfor-
derungen nach Artikel 4 Absatz 1, 2 und 3 
Unterabsatz 2, nach den Artikeln 4a und 9 
Absatz 1 bis 4 sowie Artikel 11 Absatz 1 bis 
10, 11 Unterabsatz 1 und Absatz 12 der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012 für die Prü-
fung des Jahresabschlusses von zentralen 
Gegenparteien mit der Maßgabe, dass der 
Prüfer zusätzlich zu prüfen hat, ob die An-
forderungen nach Artikel 7 Absatz 1 bis 4, 
Artikel 8 Absatz 1 bis 4, den Artikeln 26, 29 
und 33 bis 54 der Verordnung (EU) Nr. 
648/2012 und nach Artikel 29 Absatz 2, 
den Artikeln 30 und 35 der Verordnung 
(EU) Nr. 600/2014 sowie der gemäß diesen 
Artikeln erlassenen technischen Regulie-
rungsstandards eingehalten sind. Satz 1 
gilt entsprechend für den verkürzten Ab-
schluss einer zentralen Gegenpartei, wenn 
ein solcher nach den gesetzlichen Vorga-
ben zu erstellen ist. 

(1a) Absatz 1 gilt hinsichtlich der Anfor-
derungen nach Artikel 4 Absatz 1, 2 und 3 
Unterabsatz 2, nach den Artikeln 4a und 9 
Absatz 1 bis 4 sowie Artikel 11 Absatz 1 bis 
10, 11 Unterabsatz 1 und Absatz 12 der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012 für die Prü-
fung des Jahresabschlusses von zentralen 
Gegenparteien mit der Maßgabe, dass der 
Abschlussprüfer zusätzlich zu prüfen hat, 
ob die Anforderungen nach Artikel 7 Absatz 
1 bis 4, Artikel 8 Absatz 1 bis 4, den Arti-
keln 26, 29 und 33 bis 54 der Verordnung 
(EU) Nr. 648/2012 und nach Artikel 29 Ab-
satz 2, den Artikeln 30 und 35 der Verord-
nung (EU) Nr. 600/2014 sowie der gemäß 
diesen Artikeln erlassenen technischen Re-
gulierungsstandards eingehalten sind. Satz 
1 gilt entsprechend für den verkürzten Ab-
schluss einer zentralen Gegenpartei, wenn 
ein solcher nach den gesetzlichen Vorga-
ben zu erstellen ist. 
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(1b) Bei der Prüfung des Jahres-
abschlusses eines Zentralverwahrers ist 
auch zu prüfen, ob die Anforderungen nach 
den Artikeln 6, 7, 26 bis 53, 54 Absatz 3 
und nach Artikel 59 der Verordnung (EU) 
Nr. 909/2014 sowie nach den gemäß die-
sen Artikeln von der Europäischen Kom-
mission erlassenen technischen Regulie-
rungs- und Durchführungsstandards einge-
halten sind. Bei der Prüfung des Jahresab-
schlusses eines Kreditinstituts, das von ei-
nem Zentralverwahrer nach Artikel 54 Ab-
satz 4 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 
dazu benannt wurde, bankartige Neben-
dienstleistungen zu erbringen, ist zudem zu 
prüfen, ob die Anforderungen nach Artikel 
54 Absatz 4 und Artikel 59 der Verordnung 
(EU) Nr. 909/2014 sowie nach den gemäß 
diesen Artikeln von der Europäischen Kom-
mission erlassenen technischen Regulie-
rungs- und Durchführungsstandards einge-
halten sind. Die Sätze 1 und 2 gelten ent-
sprechend für den verkürzten Abschluss ei-
nes Zentralverwahrers, wenn ein solcher 
nach den gesetzlichen Vorgaben zu erstel-
len ist. 

(1b) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Der Prüfer hat auch zu prüfen, ob 
das Institut seinen Verpflichtungen nach 
den §§ 24c und 25g Absatz 1 und 2, den 
§§ 25h bis 25m und dem Geldwäschege-
setz nachgekommen ist; bei Kreditinstituten 
hat der Prüfer auch zu prüfen, ob das Kre-
ditinstitut seinen Verpflichtungen nach der 
Verordnung (EG) Nr. 924/2009, der Verord-
nung (EU) Nr. 260/2012, der Verordnung 
(EU) 2015/847 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 20. Mai 2015 
über die Übermittlung von Angaben bei 
Geldtransfers und zur Aufhebung der Ver-
ordnung (EU) Nr. 1781/2006 (ABl. L 141 
vom 5.6.2015, S. 1), der Verordnung (EU) 
2015/751, dem Zahlungskontengesetz und 
den §§ 45, 46 und 48 bis 55 des Zahlungs-
diensteaufsichtsgesetzes nachgekommen 
ist. Zudem hat er die Einhaltung der Mittei-
lungs- und Veröffentlichungspflichten und 
sonstigen Anforderungen der Artikel 5 bis 
10 und 12 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 
236/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 14. März 2012 über 
Leerverkäufe und bestimmte Aspekte von 
Credit Default Swaps (ABl. L 86 vom 
24.3.2012, S. 1) zu prüfen. Bei Instituten, 
Zweigniederlassungen im Sinne des § 53b 
und Zweigstellen im Sinne des § 53, die 
das Depotgeschäft betreiben, hat er dieses 
Geschäft besonders zu prüfen, soweit es 
nicht nach § 89 Absatz 1 Satz 2 des Wert-
papierhandelsgesetzes zu prüfen ist; diese 
Prüfung hat sich auch auf die Einhaltung 
des § 67a Absatz 3 und des § 67b, jeweils 
auch in Verbindung mit § 125 Absatz 1, 2 
und 5 des Aktiengesetzes über Mitteilungs-
pflichten und des § 135 des Aktiengesetzes 
über die Ausübung des Stimmrechts zu er-
strecken. Bei Zentralverwahrern ist auch 
besonders zu prüfen, ob die Bestimmun-
gen des Depotgesetzes, der §§ 7 bis 10 
und 12 und 13 des Gesetzes über elektro-
nische Wertpapiere, auch in Verbindung 
mit einer Rechtsverordnung nach § 15 des 
Gesetzes über elektronische Wertpapiere, 
sowie des § 67a Absatz 3, des § 67b, je-
weils auch in Verbindung mit § 125 Absatz 
1, 2 und 5 und des § 135 des Aktiengeset-
zes eingehalten werden. Bei Pfandbrief-
banken im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 1 
des Pfandbriefgesetzes ist die Einhaltung 
der organisatorischen Anforderungen an 
die Verfahren und Systeme aus § 4 Absatz 
4, den §§ 5, 16, 24, 26d, 27, 27a sowie 28 
des Pfandbriefgesetzes zu prüfen. Über die 
Prüfungen nach den Sätzen 1 bis 5 ist 

(2) Der Abschlussprüfer hat auch zu 
prüfen, ob das Institut seinen Verpflichtun-
gen nach den §§ 24c und 25g Absatz 1 
und 2, den §§ 25h bis 25m und dem Geld-
wäschegesetz nachgekommen ist; bei Kre-
ditinstituten hat der Abschlussprüfer auch 
zu prüfen, ob das Kreditinstitut seinen Ver-
pflichtungen nach der Verordnung (EG) Nr. 
924/2009, der Verordnung (EU) Nr. 
260/2012, der Verordnung (EU) 2015/847 
des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 20. Mai 2015 über die Übermitt-
lung von Angaben bei Geldtransfers und 
zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 
1781/2006 (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 1), 
der Verordnung (EU) 2015/751, dem Zah-
lungskontengesetz und den §§ 45, 46 und 
48 bis 55 des Zahlungsdiensteaufsichtsge-
setzes nachgekommen ist. Zudem hat er 
die Einhaltung der Mitteilungs- und Veröf-
fentlichungspflichten und sonstigen Anfor-
derungen der Artikel 5 bis 10 und 12 bis 14 
der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 
14. März 2012 über Leerverkäufe und be-
stimmte Aspekte von Credit Default Swaps 
(ABl. L 86 vom 24.3.2012, S. 1) zu prüfen. 
Bei Instituten, Zweigniederlassungen im 
Sinne des § 53b und Zweigstellen im Sinne 
des § 53, die das Depotgeschäft betreiben, 
hat er dieses Geschäft besonders zu prü-
fen, soweit es nicht nach § 89 Absatz 1 
Satz 2 des Wertpapierhandelsgesetzes zu 
prüfen ist; diese Prüfung hat sich auch auf 
die Einhaltung des § 67a Absatz 3 und des 
§ 67b, jeweils auch in Verbindung mit § 
125 Absatz 1, 2 und 5 des Aktiengesetzes 
über Mitteilungspflichten und des § 135 des 
Aktiengesetzes über die Ausübung des 
Stimmrechts zu erstrecken. Bei Zentralver-
wahrern ist auch besonders zu prüfen, ob 
die Bestimmungen des Depotgesetzes, der 
§§ 7 bis 10 und 12 und 13 des Gesetzes 
über elektronische Wertpapiere, auch in 
Verbindung mit einer Rechtsverordnung 
nach § 15 des Gesetzes über elektronische 
Wertpapiere, sowie des § 67a Absatz 3, 
des § 67b, jeweils auch in Verbindung mit § 
125 Absatz 1, 2 und 5 und des § 135 des 
Aktiengesetzes eingehalten werden. Bei 
Pfandbriefbanken im Sinne des § 1 Absatz 
1 Satz 1 des Pfandbriefgesetzes ist die 
Einhaltung der organisatorischen Anforde-
rungen an die Verfahren und Systeme aus 
§ 4 Absatz 4, den §§ 5, 16, 24, 26d, 27, 
27a sowie 28 des Pfandbriefgesetzes zu 
prüfen. Über die Prüfungen nach den 
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jeweils gesondert zu berichten; § 26 Abs. 1 
Satz 3 gilt entsprechend. 

Sätzen 1 bis 5 ist jeweils gesondert zu be-
richten; § 26 Abs. 1 Satz 3 gilt entspre-
chend. 

(3) Der Prüfer hat unverzüglich der 
Bundesanstalt und der Deutschen Bundes-
bank anzuzeigen, wenn ihm bei der Prü-
fung Tatsachen bekannt werden, welche 
die Einschränkung oder Versagung des 
Bestätigungsvermerkes rechtfertigen, die 
den Bestand des Instituts gefährden oder 
seine Entwicklung wesentlich beeinträchti-
gen können, die einen erheblichen Verstoß 
gegen die Vorschriften über die Zulas-
sungsvoraussetzungen des Instituts oder 
die Ausübung einer Tätigkeit nach diesem 
Gesetz darstellen oder die schwerwie-
gende Verstöße der Geschäftsleiter gegen 
Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag 
erkennen lassen. Auf Verlangen der Bun-
desanstalt oder der Deutschen Bundes-
bank hat der Prüfer ihnen die Art und den 
Umfang seines Vorgehens darzustellen, 
den Prüfungsbericht zu erläutern und sons-
tige bei der Prüfung bekannt gewordene 
Tatsachen mitzuteilen, die gegen eine ord-
nungsgemäße Durchführung der Geschäfte 
des Instituts sprechen. Die Anzeige-, Erläu-
terungs- und Mitteilungspflichten nach den 
Sätzen 1 und 2 bestehen auch in Bezug 
auf ein Unternehmen, das mit dem Institut 
in enger Verbindung steht, sofern dem Prü-
fer die Tatsachen im Rahmen der Prüfung 
des Instituts bekannt werden. Der Prüfer 
haftet nicht für die Richtigkeit von Tatsa-
chen, die er nach diesem Absatz in gutem 
Glauben anzeigt. 

(3) Der Abschlussprüfer hat unver-
züglich der Bundesanstalt und der Deut-
schen Bundesbank anzuzeigen, wenn ihm 
bei der Prüfung Tatsachen bekannt wer-
den, welche die Einschränkung oder Ver-
sagung des Bestätigungsvermerkes recht-
fertigen, die den Bestand des Instituts ge-
fährden oder seine Entwicklung wesentlich 
beeinträchtigen können, die einen erhebli-
chen Verstoß gegen die Vorschriften über 
die Zulassungsvoraussetzungen des Insti-
tuts oder die Ausübung einer Tätigkeit nach 
diesem Gesetz darstellen oder die schwer-
wiegende Verstöße der Geschäftsleiter ge-
gen Gesetz, Satzung oder Gesellschafts-
vertrag erkennen lassen. Auf Verlangen 
der Bundesanstalt oder der Deutschen 
Bundesbank hat der Abschlussprüfer 
ihnen die Art und den Umfang seines Vor-
gehens darzustellen, den Abschlussprü-
fungsbericht zu erläutern und sonstige bei 
der Abschlussprüfung bekannt gewor-
dene Tatsachen mitzuteilen, die gegen 
eine ordnungsgemäße Durchführung der 
Geschäfte des Instituts sprechen. Die An-
zeige-, Erläuterungs- und Mitteilungspflich-
ten nach den Sätzen 1 und 2 bestehen 
auch in Bezug auf ein Unternehmen, das 
mit dem Institut in enger Verbindung steht, 
sofern dem Abschlussprüfer die Tatsa-
chen im Rahmen der Abschlussprüfung 
des Instituts bekannt werden. Der Ab-
schlussprüfer haftet nicht für die Richtig-
keit von Tatsachen, die er nach diesem Ab-
satz in gutem Glauben anzeigt. 

(4) Das Bundesministerium der Finan-
zen wird ermächtigt, im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz und nach Anhörung der 
Deutschen Bundesbank durch Rechtsver-
ordnung nähere Bestimmungen über  

(4) Das Bundesministerium der Finan-
zen wird ermächtigt, im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium der Justiz und 
nach Anhörung der Deutschen Bundes-
bank durch Rechtsverordnung nähere 
Bestimmungen über  

1. den Gegenstand der Prüfung nach den 
Absätzen 1 bis 2, 

1. den Gegenstand der Abschlussprü-
fung nach den Absätzen 1 bis 2, 

2. den Zeitpunkt ihrer Durchführung und 2. u n v e r ä n d e r t  
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3. den Inhalt und die Form der Prüfungs-
berichte 

3. Inhalt der Berichte über die Ab-
schlussprüfung sowie die Form ihrer 
Einreichung 

zu erlassen, soweit dies zur Erfüllung der 
Aufgaben der Bundesanstalt erforderlich 
ist, insbesondere um Missstände, welche 
die Sicherheit der einem Institut anvertrau-
ten Vermögenswerte gefährden oder die 
ordnungsgemäße Durchführung der Bank-
geschäfte oder Finanzdienstleistungen be-
einträchtigen können, zu erkennen sowie 
einheitliche Unterlagen zur Beurteilung der 
von den Instituten durchgeführten Ge-
schäfte zu erhalten. In der Rechtsverord-
nung kann bestimmt werden, dass die in 
den Absätzen 1 bis 3 geregelten Pflichten 
auch bei der Prüfung des Konzernab-
schlusses einer Institutsgruppe, Finanzhol-
ding-Gruppe oder gemischten Finanzhol-
ding-Gruppe oder eines Finanzkonglome-
rats einzuhalten sind; nähere Bestimmun-
gen über den Gegenstand der Prüfung, 
den Zeitpunkt ihrer Durchführung und den 
Inhalt des Prüfungsberichts können dabei 
nach Maßgabe des Satzes 1 erlassen wer-
den. Das Bundesministerium der Finanzen 
kann die Ermächtigung durch Rechtsver-
ordnung auf die Bundesanstalt übertragen. 

zu erlassen, soweit dies zur Erfüllung der 
Aufgaben der Bundesanstalt erforderlich 
ist, insbesondere um Missstände, welche 
die Sicherheit der einem Institut anvertrau-
ten Vermögenswerte gefährden oder die 
ordnungsgemäße Durchführung der Bank-
geschäfte oder Finanzdienstleistungen be-
einträchtigen können, zu erkennen sowie 
einheitliche Unterlagen zur Beurteilung der 
von den Instituten durchgeführten Ge-
schäfte zu erhalten. In der Rechtsverord-
nung kann bestimmt werden, dass die in 
den Absätzen 1 bis 3 geregelten Pflichten 
auch bei der Abschlussprüfung des Kon-
zernabschlusses einer Institutsgruppe, Fi-
nanzholding-Gruppe oder gemischten Fi-
nanzholding-Gruppe oder eines Finanzkon-
glomerats einzuhalten sind; nähere Bestim-
mungen über den Gegenstand der Ab-
schlussprüfung, den Zeitpunkt ihrer 
Durchführung und den Inhalt des Ab-
schlussprüfungsberichts können dabei 
nach Maßgabe des Satzes 1 erlassen wer-
den. Das Bundesministerium der Finanzen 
kann die Ermächtigung durch Rechtsver-
ordnung auf die Bundesanstalt übertragen. 

§ 32 § 32 

Erlaubnis Erlaubnis 

(1) Wer im Inland gewerbsmäßig oder 
in einem Umfang, der einen in kaufmänni-
scher Weise eingerichteten Geschäftsbe-
trieb erfordert, Bankgeschäfte betreiben o-
der Finanzdienstleistungen erbringen will, 
bedarf der schriftlichen Erlaubnis der Auf-
sichtsbehörde; die Bundesanstalt hat § 37 
Absatz 4 des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes anzuwenden. Soweit diese Geschäfte 
durch eine Erlaubnis nach § 15 des Wert-
papierinstitutsgesetzes gedeckt sind, tritt 
dahinter der Erlaubnisvorbehalt nach Satz 
1 zurück und gilt das Unternehmen nicht 
als Institut im Sinne dieses Gesetzes bis zu 
dem Tag, an dem  

(1) Wer im Inland gewerbsmäßig oder 
in einem Umfang, der einen in kaufmänni-
scher Weise eingerichteten Geschäftsbe-
trieb erfordert, Bankgeschäfte betreiben o-
der Finanzdienstleistungen erbringen will, 
bedarf der schriftlichen Erlaubnis der Auf-
sichtsbehörde; die Bundesanstalt hat § 37 
Absatz 4 des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes anzuwenden. Soweit diese Geschäfte 
durch eine Erlaubnis nach § 15 des Wert-
papierinstitutsgesetzes gedeckt sind, tritt 
dahinter der Erlaubnisvorbehalt nach Satz 
1 zurück und gilt das Unternehmen nicht 
als Institut im Sinne dieses Gesetzes bis zu 
dem Tag, an dem  
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1. der über einen Zeitraum von zwölf auf-
einander folgenden Monaten berech-
nete Monatsdurchschnitt der gesamten 
Vermögenswerte des Unternehmens 
30 Milliarden Euro überschreitet und es 
das Emissionsgeschäft, den Eigenhan-
del oder das Eigengeschäft betreibt o-
der 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. der über einen Zeitraum von zwölf auf-
einander folgenden Monaten berech-
nete Monatsdurchschnitt der gesamten 
konsolidierten Vermögenswerte aller 
Unternehmen der Gruppe, die das 
Emissionsgeschäft, den Eigenhandel 
oder das Eigengeschäft betreiben, 30 
Milliarden Euro überschreitet. 

2. u n v e r ä n d e r t  

Gegebenenfalls ist der Antrag auf Erteilung 
einer Erlaubnis nach Satz 1 unverzüglich 
nachzuholen. War das Unternehmen zu 
dem Zeitpunkt, da es oder die Gruppe die 
in Satz 2 bestimmte Grenze überschreitet, 
nach § 15 des Wertpapierinstitutsgesetzes 
erlaubt tätig, darf es im Rahmen dieser Er-
laubnis sein Wertpapiergeschäft fortsetzen, 
bis die Aufsichtsbehörde über den Erlaub-
nisantrag bestandskräftig entschieden hat. 
Der Erlaubnisantrag muß enthalten 

Gegebenenfalls ist der Antrag auf Erteilung 
einer Erlaubnis nach Satz 1 unverzüglich 
nachzuholen. War das Unternehmen zu 
dem Zeitpunkt, da es oder die Gruppe die 
in Satz 2 bestimmte Grenze überschreitet, 
nach § 15 des Wertpapierinstitutsgesetzes 
erlaubt tätig, darf es im Rahmen dieser Er-
laubnis sein Wertpapiergeschäft fortsetzen, 
bis die Aufsichtsbehörde über den Erlaub-
nisantrag bestandskräftig entschieden hat. 
Der Erlaubnisantrag muß enthalten 

1. einen geeigneten Nachweis der zum 
Geschäftsbetrieb erforderlichen Mittel; 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. die Angabe der Geschäftsleiter; 2. u n v e r ä n d e r t  

3. die Angaben, die für die Beurteilung 
der Zuverlässigkeit der Antragsteller 
und der in § 1 Abs. 2 Satz 1 bezeich-
neten Personen erforderlich sind; 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. die Angaben, die für die Beurteilung 
der zur Leitung des Instituts erforderli-
chen fachlichen Eignung der Inhaber 
und der in § 1 Abs. 2 Satz 1 bezeich-
neten Personen erforderlich sind; 

4. u n v e r ä n d e r t  

4a. die Angaben, die für die Beurteilung, 
ob die Geschäftsleiter über die zur 
Wahrnehmung ihrer Aufgabe ausrei-
chende Zeit verfügen, erforderlich sind; 

4a. u n v e r ä n d e r t  

5. einen tragfähigen Geschäftsplan; aus 
dem Geschäftsplan muss hervorge-
hen:  

5. u n v e r ä n d e r t  
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a) die Art der geplanten Geschäfte,  

b) der organisatorische Aufbau des 
Instituts unter Angabe von Mutter-
unternehmen, Finanzholding-Ge-
sellschaften und gemischten Fi-
nanzholding-Gesellschaften inner-
halb der Gruppe und 

 

c) die Angaben, die für die Beurtei-
lung der ordnungsgemäßen Ge-
schäftsorganisation des Instituts 
gemäß § 25a Absatz 1 einschließ-
lich der geplanten internen Kon-
trollverfahren erforderlich sind; 

 

6. sofern an dem Institut bedeutende Be-
teiligungen gehalten werden: 

6. sofern an dem Institut bedeutende Be-
teiligungen gehalten werden: 

a) die Angabe der Inhaber bedeuten-
der Beteiligungen, 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) die Höhe dieser Beteiligungen, b) u n v e r ä n d e r t  

c) die für die Beurteilung der Zuver-
lässigkeit dieser Inhaber oder ge-
setzlichen Vertreter oder persön-
lich haftenden Gesellschafter er-
forderlichen Angaben, 

c) u n v e r ä n d e r t  

d) sofern diese Inhaber Jahresab-
schlüsse aufzustellen haben: die 
Jahresabschlüsse der letzten drei 
Geschäftsjahre nebst Prüfungsbe-
richten von unabhängigen Ab-
schlußprüfern, sofern solche zu er-
stellen sind, und 

d) sofern diese Inhaber Jahresab-
schlüsse aufzustellen haben: die 
Jahresabschlüsse der letzten drei 
Geschäftsjahre nebst Abschluss-
prüfungsberichten von unabhän-
gigen Abschlußprüfern, sofern sol-
che zu erstellen sind, und 

e) sofern diese Inhaber einem Kon-
zern angehören: die Angabe der 
Konzernstruktur und, sofern sol-
che Abschlüsse aufzustellen sind, 
die konsolidierten Konzernab-
schlüsse der letzten drei Ge-
schäftsjahre nebst Prüfungsberich-
ten von unabhängigen Abschluß-
prüfern, sofern solche zu erstellen 
sind; 

e) sofern diese Inhaber einem Kon-
zern angehören: die Angabe der 
Konzernstruktur und, sofern sol-
che Abschlüsse aufzustellen sind, 
die konsolidierten Konzernab-
schlüsse der letzten drei Ge-
schäftsjahre nebst Abschlussprü-
fungsberichten von unabhängi-
gen Abschlußprüfern, sofern sol-
che zu erstellen sind; 

6a. sofern an dem Institut keine bedeuten-
den Beteiligungen gehalten werden, 
die maximal 20 größten Anteilseigner; 

6a. u n v e r ä n d e r t  
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7. die Angabe der Tatsachen, die auf 
eine enge Verbindung zwischen dem 
Institut und anderen natürlichen Perso-
nen oder anderen Unternehmen hin-
weisen; 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. die Angabe der Mitglieder des Verwal-
tungs- oder Aufsichtsorgans nebst der 
zur Beurteilung ihrer Zuverlässigkeit 
und Sachkunde erforderlichen Tatsa-
chen sowie Angaben, die für die Beur-
teilung erforderlich sind, ob sie der 
Wahrnehmung ihrer Aufgabe ausrei-
chende Zeit widmen können. 

8. u n v e r ä n d e r t  

Die nach Satz 2 einzureichenden Anzeigen 
und vorzulegenden Unterlagen sind durch 
Rechtsverordnung nach § 24 Abs. 4 näher 
zu bestimmen. Die Pflichten nach Satz 2 
Nr. 6 Buchstabe d und e bestehen nicht für 
Finanzdienstleistungsinstitute. Die Auf-
sichtsbehörde berücksichtigt im Rahmen 
des Erlaubniserteilungsverfahrens in ange-
messener Weise die aufgrund der beste-
henden Erlaubnis nach dem Wertpapierin-
stitutsgesetz bereits vorliegenden Anga-
ben. 

Die nach Satz 2 einzureichenden Anzeigen 
und vorzulegenden Unterlagen sind durch 
Rechtsverordnung nach § 24 Abs. 4 näher 
zu bestimmen. Die Pflichten nach Satz 2 
Nr. 6 Buchstabe d und e bestehen nicht für 
Finanzdienstleistungsinstitute. Die Auf-
sichtsbehörde berücksichtigt im Rahmen 
des Erlaubniserteilungsverfahrens in ange-
messener Weise die aufgrund der beste-
henden Erlaubnis nach dem Wertpapierin-
stitutsgesetz bereits vorliegenden Anga-
ben. 

(1a) Wer neben einer Erlaubnis nach 
Absatz 1 und neben dem Betreiben von 
Bankgeschäften oder der Erbringung von 
Finanzdienstleistungen im Sinne des § 1 
Absatz 1a Satz 2 Nummer 1 bis 5 und 11 
auch Eigengeschäft betreiben will, bedarf 
auch hierfür der schriftlichen Erlaubnis der 
Bundesanstalt. Dies gilt unabhängig von 
dem Bestehen einer Erlaubnis nach Absatz 
1 und von einem Betreiben von Bankge-
schäften oder dem Erbringen von Finanz-
dienstleistungen im Sinne des § 1 Absatz 
1a Satz 2 Nummer 1 bis 5 und 11 auch 
dann, wenn das Unternehmen das Eigen-
geschäft als Mitglied oder Teilnehmer eines 
organisierten Marktes oder eines multilate-
ralen Handelssystems oder mit einem di-
rekten elektronischen Zugang zu einem 
Handelsplatz oder mit Warenderivaten, 
Emissionszertifikaten oder Derivaten auf 
Emissionszertifikate betreibt. Einer schriftli-
chen Erlaubnis der Bundesanstalt bedarf 
es in den Fällen des Satzes 2 nicht, wenn  

u n v e r ä n d e r t  
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1. das Eigengeschäft von einem Unter-
nehmen, das keine Bankgeschäfte be-
treibt oder Finanzdienstleistungen er-
bringt, betrieben wird  

 

a) als Mitglied oder Teilnehmer eines 
organisierten Marktes oder eines 
multilateralen Handelssystems o-
der 

 

b) mit einem direkten elektronischen 
Zugang zu einem Handelsplatz, 

 

um objektiv messbar die Risiken aus 
der Geschäftstätigkeit oder dem Liqui-
ditäts- und Finanzmanagement des 
Unternehmens oder der Gruppe, dem 
das Unternehmen angehört, zu redu-
zieren, 

 

2. das Eigengeschäft mit Emissionszertifi-
katen von einem Betreiber im Sinne 
des § 3 Nummer 4 des Treibhausgas-
Emissionshandelsgesetzes betrieben 
wird, der keine Bankgeschäfte betreibt 
und Finanzdienstleistungen im Sinne 
des § 1 Absatz 1a Satz 2 Nummer 1 
bis 4 erbringt, 

 

3. das Eigengeschäft ausschließlich mit 
Warentermingeschäften, Emissions-
zertifikaten und Derivaten auf Emissi-
onszertifikate betrieben wird und  

 

a) das Unternehmen nicht Teil einer 
Unternehmensgruppe ist, die in 
der Haupttätigkeit Bankgeschäfte 
betreibt oder Finanzdienstleistun-
gen im Sinne des § 1 Absatz 1a 
Satz 2 Nummer 1 bis 4 erbringt, 

 

b) das Eigengeschäft in jedem dieser 
Fälle sowohl auf individueller als 
auch auf auf Ebene der Unterneh-
mensgruppe aggregierter Basis 
eine Nebentätigkeit zur Haupttätig-
keit darstellt; die Kriterien, wann 
eine Nebentätigkeit vorliegt, wer-
den in einem auf der Grundlage 
von Artikel 2 Absatz 4 und Artikel 
89 der Richtlinie 2014/65/EU er-
lassenen delegierten Rechtsakt 
der Kommission bestimmt, 
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c) das Unternehmen der Bundesan-
stalt auf Anforderung die Um-
stände mitteilt, auf Grund derer es 
zu der Auffassung gelangt, dass 
seine Tätigkeit eine Nebentätigkeit 
zu seiner Haupttätigkeit darstellt. 

 

d) das Unternehmen auf Anforderung 
der Bundesanstalt unverzüglich 
mitteilt, aufgrund welcher Tatsa-
chen und Berechnungsverfahren 
gemäß der Delegierten Verord-
nung (EU) 2017/592 es die Aus-
nahme in Anspruch nimmt, 

 

4. das Eigengeschäft als Mitglied einer 
Börse oder Teilnehmer eines Handels-
platzes von einem in einem Drittstaat 
ansässigen Unternehmen betrieben 
wird; dies gilt bis zu einer Entschei-
dung der Europäischen Wertpapier- 
und Marktaufsichtsbehörde über eine 
Eintragung des Unternehmens in das 
Register nach Artikel 48 der Verord-
nung (EU) Nr. 600/2014. 

 

Einer schriftlichen Erlaubnis der Bundesan-
stalt bedarf es auch, wenn ein Institut, dem 
eine Erlaubnis nach § 32 Absatz 1 Satz 1 
erteilt wurde, eigene Finanzinstrumente 
vertreibt, soweit dies nicht ohnehin bereits 
als Betreiben eines Bankgeschäfts oder als 
Erbringen einer Finanzdienstleistung nach 
Absatz 1 Satz 1 oder als Betreiben des Ei-
gengeschäfts nach Satz 1 unter Erlaubnis-
vorbehalt steht. Ein Unternehmen, das 
nach Satz 2 der schriftlichen Erlaubnis der 
Bundesanstalt bedarf, gilt als Finanzdienst-
leistungsinstitut. Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 
2 und die Absätze 2, 4 und 5 sowie die §§ 
33 bis 38 sind entsprechend anzuwenden. 

 

(1b) Die Erlaubnis für das einge-
schränkte Verwahrgeschäft im Sinne des § 
1 Absatz 1a Satz 2 Nummer 12 kann nur 
erteilt werden, wenn die Erlaubnis zur Er-
bringung mindestens einer Finanzdienst-
leistung im Sinne des § 1 Absatz 1a Satz 2 
Nummer 1 bis 4 oder zum Betreiben eines 
Bankgeschäfts im Sinne des § 1 Absatz 1 
Satz 2 vorliegt oder gleichzeitig erteilt wird; 
mit Erlöschen oder Aufhebung dieser Er-
laubnis erlischt die Erlaubnis für das einge-
schränkte Verwahrgeschäft. 

(1b) u n v e r ä n d e r t  
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(1c) Zentralverwahrer, die nach 
Artikel 16 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 909/2014 zugelassen sind, benötigen 
für das Erbringen von Kerndienstleistungen 
im Sinne des Abschnitts A des Anhangs 
zur Verordnung (EU) Nr. 909/2014 und von 
nichtbankartigen Nebendienstleistungen im 
Sinne des Abschnitts B des Anhangs zur 
Verordnung (EU) Nr. 909/2014 sowie für 
das Betreiben von Bankgeschäften und 
das Erbringen von Finanzdienstleistungen, 
die zugleich Wertpapierdienstleistungen im 
Sinne des § 2 Absatz 8 des Wertpapier-
handelsgesetzes sind, keine Erlaubnis 
nach Absatz 1 Satz 1, soweit das Betreiben 
dieser Bankgeschäfte oder das Erbringen 
dieser Finanzdienstleistungen von der Zu-
lassung nach Artikel 16 Absatz 1 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 909/2014 umfasst ist. 
Satz 1 gilt für das Betreiben des Eigenge-
schäfts entsprechend. 

(1c) u n v e r ä n d e r t  

(1d) Zentralverwahrer im Sinne 
des Artikels 54 Absatz 3 der Verordnung 
(EU) Nr. 909/2014, die eine Erlaubnis nach 
Absatz 1 Satz 1 zum Betreiben von Bank-
geschäften nach § 1 Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 1 und 2 haben, benötigen für das Er-
bringen von bankartigen Nebendienstleis-
tungen im Sinne des Abschnitts C des An-
hangs zur Verordnung (EU) Nr. 909/2014 
keine weitere Erlaubnis nach Absatz 1 Satz 
1 für das Betreiben von Bankgeschäften o-
der das Erbringen von Finanzdienstleistun-
gen, soweit das Erbringen der bankartigen 
Nebendienstleistungen von der Genehmi-
gung nach Artikel 54 Absatz 2 der Verord-
nung (EU) Nr. 909/2014 umfasst ist. 

(1d) u n v e r ä n d e r t  
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(1e) Benannte Kreditinstitute im 
Sinne des Artikels 54 Absatz 4 der Verord-
nung (EU) Nr. 909/2014, die eine Erlaubnis 
nach Absatz 1 Satz 1 zum Betreiben von 
Bankgeschäften nach § 1 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 1 und 2 haben, benötigen für das 
Erbringen von bankartigen Nebendienst-
leistungen im Sinne des Abschnitts C des 
Anhangs zur Verordnung (EU) Nr. 
909/2014 keine weitere Erlaubnis nach Ab-
satz 1 Satz 1 für das Betreiben von Bank-
geschäften oder das Erbringen von Finanz-
dienstleistungen, soweit das Erbringen der 
bankartigen Nebendienstleistungen von der 
Genehmigung nach Artikel 54 Absatz 2 der 
Verordnung (EU) Nr. 909/2014 umfasst ist. 

(1e) u n v e r ä n d e r t  

(1f) Wer im Inland gewerbsmä-
ßig oder in einem Umfang, der einen in 
kaufmännischer Weise eingerichteten Ge-
schäftsbetrieb erfordert, als Datenbereit-
stellungsdienst tätig werden will, bedarf der 
schriftlichen Erlaubnis der Bundesanstalt; 
die Bundesanstalt hat § 37 Absatz 4 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes anzuwen-
den. Der Erlaubnisantrag muss enthalten:  

(1f) u n v e r ä n d e r t  

1. die Angabe der Geschäftsleiter;  

2. die Angaben, die für die Beurteilung 
der Zuverlässigkeit der Geschäftsleiter 
erforderlich sind; 

 

3. die Angaben, die für die Beurteilung 
der zur Leitung des Unternehmens er-
forderlichen fachlichen Eignung der in 
§ 1 Absatz 2 Satz 1 bezeichneten Per-
sonen erforderlich sind; 

 

4. die Angaben, die für die Beurteilung, 
ob die Geschäftsleiter über die zur 
Wahrnehmung ihrer Aufgabe ausrei-
chende Zeit verfügen, erforderlich sind; 

 

5. einen tragfähigen Geschäftsplan, aus 
dem die Art der geplanten Geschäfte, 
der organisatorische Aufbau und die 
geplanten internen Kontrollverfahren 
des Unternehmens hervorgehen; 
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6. die Angabe der Mitglieder des Verwal-
tungs- oder Aufsichtsorgans nebst der 
zur Beurteilung ihrer Zuverlässigkeit 
und Sachkunde erforderlichen Tatsa-
chen sowie Angaben, die für die Beur-
teilung erforderlich sind, ob sie der 
Wahrnehmung ihrer Aufgabe ausrei-
chend Zeit widmen können. 

 

Das Nähere zu Inhalt und Form des Er-
laubnisantrages regeln die technischen Re-
gulierungs- und Durchführungsstandards 
gemäß Artikel 27d Absatz 4 und 5 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 600/2014. Abweichend 
von den Sätzen 1 bis 3 ist Instituten und 
Trägern einer inländischen Börse, die eine 
Börse, ein multilaterales Handelssystem o-
der ein organisiertes Handelssystem betrei-
ben, die Tätigkeit als Datenbereitstellungs-
dienst gestattet, sofern festgestellt wurde, 
dass sie den Anforderungen des Titels IVa 
der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 genü-
gen. Diese Dienstleistungen sind in ihre Er-
laubnis eingeschlossen. 

 

(2) Die Bundesanstalt kann die Er-
laubnis unter Auflagen erteilen, die sich im 
Rahmen des mit diesem Gesetz verfolgten 
Zweckes halten müssen. Sie kann die Er-
laubnis auf einzelne Bankgeschäfte oder 
Finanzdienstleistungen beschränken. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(2a) Die Erlaubnis nach § 32 Ab-
satz 1 Satz 1 zum Betreiben der Bankge-
schäfte nach § 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 
4 und 10 sowie zum Erbringen der Finanz-
dienstleistungen nach § 1 Absatz 1a Satz 2 
Nummer 1 bis 4 kann nur erteilt werden, 
wenn die Erlaubnis zur Erbringung mindes-
tens eines anderen Bankgeschäfts vorliegt 
oder gleichzeitig erteilt wird. Satz 1 gilt 
nicht, wenn zugleich eine Erlaubnis für das 
Kryptoverwahrgeschäft erteilt wird und sich 
die betriebenen Bankgeschäfte sowie die 
erbrachten Finanzdienstleistungen auf 
Rechnungseinheiten im Sinne des § 1 Ab-
satz 11 Nummer 7 oder Kryptowerte im 
Sinne des § 1 Absatz 11 Nummer 10 be-
ziehen. 

(2a) u n v e r ä n d e r t  

(3) Vor Erteilung der Erlaubnis hat die 
Bundesanstalt die für das Institut in Be-
tracht kommende Sicherungseinrichtung zu 
hören. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(3a) Mit der Erteilung der Erlaub-
nis ist dem Institut, sofern es nach den Vor-
schriften des Zweiten Abschnittes des Ein-
lagensicherungsgesetzes oder nach § 8 
Absatz 1 des Anlegerentschädigungsgeset-
zes beitragspflichtig ist, die Entschädi-
gungseinrichtung mitzuteilen, der das Insti-
tut zugeordnet ist. Bezieht sich die Tätigkeit 
eines Wertpapierdienstleistungsunterneh-
mens im Sinne des § 2 Absatz 10 des 
Wertpapierhandelsgesetzes auf struktu-
rierte Einlagen im Sinne des Wertpapier-
handelsgesetzes und wird die strukturierte 
Einlage von einem Kreditinstitut ausgege-
ben, das Mitglied eines Einlagensiche-
rungssystems im Sinne des Einlagensiche-
rungsgesetzes ist, so deckt das Einlagensi-
cherungssystem des Kreditinstituts auch 
die von dem Kreditinstitut ausgegebenen 
strukturierten Einlagen ab. 

(3a) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Bundesanstalt hat die Ertei-
lung der Erlaubnis im Bundesanzeiger be-
kannt zu machen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Die Bundesanstalt hat auf ihrer In-
ternetseite ein Institutsregister zu führen, in 
das sie alle inländischen Institute, denen 
eine Erlaubnis nach Absatz 1, auch in Ver-
bindung mit § 53 Abs. 1 und 2, erteilt wor-
den ist, mit dem Datum der Erteilung und 
dem Umfang der Erlaubnis und gegebe-
nenfalls dem Datum des Erlöschens oder 
der Aufhebung der Erlaubnis einzutragen 
hat. Das Bundesministerium der Finanzen 
kann durch Rechtsverordnung, die nicht 
der Zustimmung des Bundesrates bedarf, 
nähere Bestimmungen zum Inhalt des Re-
gisters und den Mitwirkungspflichten der In-
stitute bei der Führung des Registers erlas-
sen. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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(5a) Die Bundesanstalt führt auf 
ihrer Internetseite ein öffentlich zugängli-
ches Register, in das sie alle Datenbereit-
stellungsdienste, denen eine Erlaubnis 
nach § 32 Absatz 1f erteilt worden ist, mit 
dem Datum der Erteilung und dem Umfang 
der Erlaubnis und gegebenenfalls dem Da-
tum des Erlöschens oder der Aufhebung 
der Erlaubnis einträgt. Das Erlöschen oder 
die Aufhebung der Erlaubnis bleibt für ei-
nen Zeitraum von fünf Jahren ab der ent-
sprechenden Entscheidung im Register 
eingetragen. 

(5a) u n v e r ä n d e r t  

(6) Soweit einem Zahlungsinstitut eine 
Erlaubnis nach § 10 Absatz 1 Satz 1 des 
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes oder ei-
nem E-Geld-Institut eine Erlaubnis nach § 
11 Absatz 1 Satz 1 des Zahlungsdienste-
aufsichtsgesetzes erteilt worden ist und 
dieses zusätzlich Finanzdienstleistungen 
im Sinne des § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9 er-
bringt, bedarf dieses Zahlungsinstitut oder 
E-Geld-Institut keiner Erlaubnis nach Ab-
satz 1. Die Anzeigepflicht nach § 14 Abs. 1 
ist zu erfüllen und § 14 Abs. 2 bis 4 anzu-
wenden. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) Auf den Beschlussentwurf der 
Bundesanstalt nach Artikel 14 Absatz 2 der 
Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 sind die 
Absätze 1, 2 Satz 1 und Absatz 3 entspre-
chend anzuwenden. Die Aufgaben nach 
den Absätzen 3a bis 5 obliegen der Bun-
desanstalt unbeschadet davon, ob die Er-
laubnis durch die Europäische Zentralbank 
oder die Bundesanstalt erteilt wird. 

(7) u n v e r ä n d e r t  

(8) Die Absätze 1 bis 7 finden auch 
dann Anwendung, wenn im Zuge einer Um-
wandlung nach § 305, § 320 oder § 333 
des Umwandlungsgesetzes eine juristische 
Person, die nach den Absätzen 1 bis 1f er-
laubnispflichtige Geschäfte betreibt, ihren 
juristischen Sitz vom Ausland ins Inland 
verlegt. 

(8) u n v e r ä n d e r t  

 

§ 66 
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 Übergangsvorschrift zum Gesetz zur 
Umsetzung der Richtlinie (EU) 

2022/2464 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 14. Dezember 2022 
zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 

537/2014 und der Richtlinien 
2004/109/EG, 2006/43/EG und 

2013/34/EU hinsichtlich der Nachhaltig-
keitsberichterstattung von Unternehmen 

 § 25d Absatz 9 Satz 1 in der ab dem 
… [einsetzen: Datum des Inkrafttretens 
nach Artikel 31 Absatz 1 dieses Geset-
zes] geltenden Fassung ist erstmals für 
das nach dem 31. Dezember 2023 begin-
nende Geschäftsjahr anzuwenden. Die 
in Satz 1 bezeichnete Vorschrift in der 
bis einschließlich … [einsetzen: Datum 
des Tages vor dem Inkrafttreten nach 
Artikel 31 Absatz 1 dieses Gesetzes] 
geltenden Fassung ist letztmals anzu-
wenden für das vor dem 1. Januar 2024 
beginnende Geschäftsjahr. 
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Kapitalanlagegesetzbuch Kapitalanlagegesetzbuch 

( - KAGB) 
vom: 04.07.2013 - Zuletzt geän-

dert durch Art. 15 G v. 
22.2.2023 I Nr. 51 

( - KAGB) 
vom: 04.07.2013 - Zuletzt geän-

dert durch Art. 15 G v. 
22.2.2023 I Nr. 51 

§ 44 § 44 

Registrierung und Berichtspflichten Registrierung und Berichtspflichten 

(1) AIF-Kapitalverwaltungsgesell-
schaften, bei denen die Voraussetzungen 
nach § 2 Absatz 4 Satz 2 vorliegen,  

(1) AIF-Kapitalverwaltungsgesell-
schaften, bei denen die Voraussetzungen 
nach § 2 Absatz 4 Satz 2 vorliegen,  

1. sind zur Registrierung bei der Bundes-
anstalt verpflichtet, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. weisen sich und die von ihnen zum 
Zeitpunkt der Registrierung verwalte-
ten AIF gegenüber der Bundesanstalt 
aus, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. legen der Bundesanstalt zum Zeitpunkt 
ihrer Registrierung Informationen zu 
den Anlagestrategien der von ihnen 
verwalteten AIF vor, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. unterrichten die Bundesanstalt regel-
mäßig über  

4. u n v e r ä n d e r t  

a) die wichtigsten Instrumente, mit 
denen sie handeln und 

 

b) die größten Risiken und die Kon-
zentrationen der von ihnen verwal-
teten AIF, 

 

um der Bundesanstalt eine effektive 
Überwachung der Systemrisiken zu er-
möglichen, 

 

5. teilen der Bundesanstalt unverzüglich 
mit, wenn die in § 2 Absatz 4 genann-
ten Voraussetzungen nicht mehr erfüllt 
sind, 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. müssen juristische Personen oder Per-
sonenhandelsgesellschaften sein und 

6. u n v e r ä n d e r t  
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7. dürfen nur AIF in der Rechtsform  7. u n v e r ä n d e r t  

a) einer juristischen Person oder  

b) einer Personenhandelsgesell-
schaft, bei der persönlich haften-
der Gesellschafter ausschließlich 
eine Aktiengesellschaft, eine Ge-
sellschaft mit beschränkter Haf-
tung oder eine Kommanditgesell-
schaft ist, bei der persönlich haf-
tender Gesellschafter ausschließ-
lich eine Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung ist, und 

 

bei der die Nachschusspflicht der Anle-
ger ausgeschlossen ist, verwalten. 

 

Wird der AIF als offener AIF in der Rechts-
form der Investmentaktiengesellschaft mit 
veränderlichem Kapital oder der offenen In-
vestmentkommanditgesellschaft aufgelegt, 
gelten die §§ 108 bis 123 oder die §§ 124 
bis 138. Wird der AIF als geschlossener 
AIF in der Rechtsform der Investmentakti-
engesellschaft mit fixem Kapital oder als 
geschlossene Investmentkommanditgesell-
schaft aufgelegt, gelten die §§ 140 bis 148 
oder die §§ 149 bis 161. 

Wird der AIF als offener AIF in der Rechts-
form der Investmentaktiengesellschaft mit 
veränderlichem Kapital oder der offenen In-
vestmentkommanditgesellschaft aufgelegt, 
gelten die §§ 108 bis 123 oder die §§ 124 
bis 138. Wird der AIF als geschlossener 
AIF in der Rechtsform der Investmentakti-
engesellschaft mit fixem Kapital oder als 
geschlossene Investmentkommanditgesell-
schaft aufgelegt, gelten die §§ 140 bis 148 
oder die §§ 149 bis 161. Wird der AIF 
nicht in den in den Sätzen 2 und 3 ge-
nannten Rechtsformen aufgelegt und ist 
der AIF nach handelsrechtlichen Vor-
schriften zur Aufstellung eines Lagebe-
richts oder Konzernlageberichts ver-
pflichtet, so sind die §§ 289b bis 289e, 
289g, 315b, 315c und 315e des Handels-
gesetzbuchs nicht anzuwenden. 

(2) AIF-Kapitalverwaltungsgesell-
schaften, bei denen die Voraussetzungen 
nach § 2 Absatz 4 Satz 2 vorliegen, über-
mitteln der Bundesanstalt mit dem Antrag 
auf Registrierung zusätzlich zu den in Ab-
satz 1 genannten Angaben eine Erklärung, 
nach der  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. die Voraussetzungen nach Absatz 1 
Satz 1 Nummer 7 und § 2 Absatz 4 
Satz 2 und 3 erfüllt sind und 
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2. die eingereichten Unterlagen im Hin-
blick auf die Angaben nach Absatz 1 
Nummer 2 und 3 sowie auf das Vorlie-
gen der Voraussetzungen nach Absatz 
1 Nummern 6 und 7 vollständig und 
richtig sind. 

 

(3) (weggefallen) (3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Bundesanstalt bestätigt der 
AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft die Re-
gistrierung innerhalb einer Frist von zwei 
Wochen nach Eingang des vollständigen 
Registrierungsantrags, wenn die Voraus-
setzungen für die Registrierung erfüllt sind. 
Die Bundesanstalt versagt der AIF-Kapital-
verwaltungsgesellschaft die Registrierung, 
wenn  

(4) u n v e r ä n d e r t  

1. nicht alle zum Zeitpunkt der Registrie-
rung erforderlichen Informationen und 
Unterlagen gemäß den Absätzen 1, 2 
und 7 übermittelt oder nicht in der er-
forderlichen Form übermittelt wurden, 

 

2. die AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft 
keine juristische Person oder Perso-
nenhandelsgesellschaft ist, 

 

3. die AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft 
AIF in einer anderen als den in Absatz 
1 Nummer 7 genannten Rechtsformen 
verwaltet oder 

 

4. die Hauptverwaltung oder der sat-
zungsmäßige Sitz der AIF-Kapitalver-
waltungsgesellschaft sich nicht im In-
land befindet. 

 

(5) Die Bundesanstalt kann die Re-
gistrierung außer nach den Vorschriften 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes aufhe-
ben, wenn  

(5) u n v e r ä n d e r t  

1. die AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft 
die Registrierung auf Grund falscher 
Erklärungen oder auf sonstige rechts-
widrige Weise erwirkt hat, 

 

2. der Bundesanstalt Tatsachen bekannt 
werden, die eine Versagung der Re-
gistrierung nach Absatz 4 rechtfertigen 
würden, 
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3. die AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft 
nachhaltig gegen die Bestimmungen 
dieser Vorschrift oder die weiteren ge-
mäß § 2 Absatz 4 anzuwendenden 
Bestimmungen dieses Gesetzes ver-
stößt, 

 

4. die AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft 
schwerwiegend, wiederholt oder syste-
matisch gegen die Bestimmungen des 
Geldwäschegesetzes verstoßen hat. 

 

Statt der Aufhebung der Registrierung kann 
die Bundesanstalt die verantwortlichen Ge-
schäftsleiter verwarnen oder ihre Abberu-
fung verlangen und ihnen die Ausübung ih-
rer Tätigkeit untersagen. § 40 Absatz 2 fin-
det entsprechend Anwendung. 

 

(5a) Die Registrierung erlischt, 
wenn die AIF-Kapitalverwaltungsgesell-
schaft  

(5a) u n v e r ä n d e r t  

1. von ihr nicht innerhalb eines Jahres 
seit ihrer Erteilung Gebrauch macht, 

 

2. den Geschäftsbetrieb, auf den sich die 
Registrierung bezieht, seit mehr als 
sechs Monaten nicht mehr ausübt, 

 

3. ausdrücklich auf sie verzichtet oder  

4. im Zuge einer Umwandlung nach § 
305, § 320 oder § 333 des Umwand-
lungsgesetzes ihren satzungsmäßigen 
Sitz ins Ausland verlegt. 

 

§ 39 Absatz 1 Satz 2 findet entsprechend 
Anwendung. 

 

(6) Sind die in § 2 Absatz 4 genann-
ten Voraussetzungen nicht mehr erfüllt, hat 
die AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft die 
Erlaubnis nach den §§ 20 und 22 innerhalb 
von 30 Kalendertagen zu beantragen. 

(6) u n v e r ä n d e r t  
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(7) Nähere Bestimmungen zu den 
Pflichten der AIF-Kapitalverwaltungsgesell-
schaften zur Registrierung und zur Vorlage 
von Informationen, um eine effektive Über-
wachung von Systemrisiken zu ermögli-
chen und zur Mitteilungspflicht gegenüber 
den zuständigen Behörden nach Absatz 1 
ergeben sich aus den Artikeln 2 bis 5 der 
Delegierten Verordnung (EU) Nr. 231/2013. 

(7) u n v e r ä n d e r t  

(8) AIF-Kapitalverwaltungsgesell-
schaften haben die Meldungen nach Ab-
satz 1 Nummer 4 elektronisch über das 
Melde- und Veröffentlichungssystem der 
Bundesanstalt zu übermitteln. 

(8) u n v e r ä n d e r t  

(9) Die Bundesanstalt kann durch All-
gemeinverfügung nähere Bestimmungen 
über Art, Umfang, Form und Turnus der 
einzureichenden Meldungen nach Absatz 8 
und über die zulässigen Datenträger, Da-
tenstrukturen und Übertragungswege fest-
legen. 

(9) u n v e r ä n d e r t  

§ 120 § 120 

Jahresabschluss und Lagebericht; Ver-
ordnungsermächtigung 

Jahresabschluss und Lagebericht; Ver-
ordnungsermächtigung 

(1) Auf den Jahresabschluss und den 
Lagebericht einer Investmentaktiengesell-
schaft mit veränderlichem Kapital sind die 
Vorschriften des Ersten Unterabschnitts 
des Zweiten Abschnitts des Dritten Buches 
des Handelsgesetzbuchs anzuwenden, so-
weit sich aus den folgenden Vorschriften 
nichts anderes ergibt. Die gesetzlichen 
Vertreter einer OGAW-Investmentaktienge-
sellschaft mit veränderlichem Kapital haben 
den Jahresabschluss und den Lagebericht 
spätestens vier Monate und die gesetzli-
chen Vertreter einer AIF-Publikumsinvest-
mentaktiengesellschaft mit veränderlichem 
Kapital und einer Spezialinvestmentaktien-
gesellschaft mit veränderlichem Kapital 
spätestens sechs Monate nach Ende des 
Geschäftsjahres aufzustellen. § 264 Absatz 
1 Satz 4, Absatz 3 und 4 des Handelsge-
setzbuchs ist nicht anzuwenden. 

(1) Auf den Jahresabschluss und den 
Lagebericht einer Investmentaktiengesell-
schaft mit veränderlichem Kapital sind die 
Vorschriften des Ersten Unterabschnitts 
des Zweiten Abschnitts des Dritten Buches 
des Handelsgesetzbuchs anzuwenden, so-
weit sich aus den folgenden Vorschriften 
nichts anderes ergibt. Die gesetzlichen 
Vertreter einer OGAW-Investmentaktienge-
sellschaft mit veränderlichem Kapital haben 
den Jahresabschluss und den Lagebericht 
spätestens vier Monate und die gesetzli-
chen Vertreter einer AIF-Publikumsinvest-
mentaktiengesellschaft mit veränderlichem 
Kapital und einer Spezialinvestmentaktien-
gesellschaft mit veränderlichem Kapital 
spätestens sechs Monate nach Ende des 
Geschäftsjahres aufzustellen. § 264 Absatz 
1 Satz 4, Absatz 3 und 4 sowie die §§ 
289b bis 289e und 289g des Handelsge-
setzbuchs sind nicht anzuwenden. 
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(2) Die Bilanz ist in Staffelform aufzu-
stellen. Auf Gliederung, Ansatz und Bewer-
tung von dem Sondervermögen vergleich-
baren Vermögensgegenständen und 
Schulden (Investmentanlagevermögen) ist 
§ 101 Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 anzu-
wenden. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Auf die Gliederung und den Aus-
weis der Aufwendungen und Erträge in der 
Gewinn- und Verlustrechnung ist § 101 Ab-
satz 1 Satz 3 Nummer 4 anzuwenden. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Der Anhang ist um die Angaben 
nach § 101 Absatz 1, bei Spezialinvest-
mentaktiengesellschaften mit veränderli-
chem Kapital ohne die Angabe nach § 101 
Absatz 1 Satz 3 Nummer 6, zu ergänzen, 
die nicht bereits nach den Absätzen 3, 5 
und 6 zu machen sind. Bei Publikumsin-
vestmentaktiengesellschaften mit veränder-
lichem Kapital sind in den Anhang die An-
gaben nach § 101 Absatz 2 aufzunehmen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Zusätzlich zu den in den Absätzen 
1 bis 4 und 6 genannten Angaben sind im 
Anhang des Jahresabschlusses einer AIF-
Investmentaktiengesellschaft mit veränder-
lichem Kapital noch die Angaben nach § 
101 Absatz 3 zu machen. § 101 Absatz 3 
Satz 2 ist anzuwenden. Zusätzlich zu den 
in den Absätzen 1 bis 4 und 6 genannten 
Angaben sind im Anhang des Jahresab-
schlusses einer OGAW-Investmentaktien-
gesellschaft mit veränderlichem Kapital 
noch die Angaben nach § 101 Absatz 4 zu 
machen mit der Maßgabe, dass an die 
Stelle des inländischen OGAW-Sonderver-
mögens in § 101 Absatz 4 Nummer 1 die 
OGAW-Investmentaktiengesellschaft mit 
veränderlichem Kapital tritt. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Der Lagebericht ist um die Anga-
ben nach § 101 Absatz 1 Satz 2 zu ergän-
zen. Die Tätigkeiten einer Kapitalverwal-
tungsgesellschaft, die diese als externe Ka-
pitalverwaltungsgesellschaft ausübt, sind 
gesondert aufzuführen. 

(6) u n v e r ä n d e r t  
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(7) Soweit die AIF-Investmentaktien-
gesellschaft mit veränderlichem Kapital 
nach § 114 des Wertpapierhandelsgeset-
zes verpflichtet ist, einen Jahresfinanzbe-
richt zu erstellen, sind den Anlegern auf 
Antrag lediglich die Angaben nach den Ab-
sätzen 3 bis 6 zusätzlich vorzulegen. Die 
Übermittlung dieser Angaben kann geson-
dert oder in Form einer Ergänzung zum 
Jahresfinanzbericht erfolgen. Im letzteren 
Fall ist der Jahresfinanzbericht spätestens 
vier Monate nach Ende des Geschäftsjah-
res zu veröffentlichen. 

(7) u n v e r ä n d e r t  

(8) Das Bundesministerium der Finan-
zen wird ermächtigt, im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz durch Rechtsverord-
nung, die nicht der Zustimmung des Bun-
desrates bedarf, nähere Bestimmungen 
über weitere Inhalte, Umfang und Darstel-
lung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts sowie zur Art und Weise ihrer Ein-
reichung bei der Bundesanstalt zu erlas-
sen, soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben 
der Bundesanstalt erforderlich ist, insbe-
sondere, um einheitliche Unterlagen zur 
Beurteilung der Tätigkeit der Investmentak-
tiengesellschaft mit veränderlichem Kapital 
zu erhalten. Das Bundesministerium der Fi-
nanzen kann die Ermächtigung durch 
Rechtsverordnung auf die Bundesanstalt 
übertragen. 

(8) u n v e r ä n d e r t  
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 § 120a 

 

Konzernlagebericht 

 

Ist die Investmentaktiengesellschaft 
mit veränderlichem Kapital nach han-
delsrechtlichen Vorschriften zur Aufstel-
lung eines Konzernlageberichts ver-
pflichtet, so sind die §§ 315b, 315c und 
315e des Handelsgesetzbuchs nicht an-
zuwenden. 

§ 135 § 135 

Jahresbericht; Verordnungsermächti-
gung 

Jahresbericht; Verordnungsermächti-
gung 

(1) Die Kapitalverwaltungsgesellschaft 
hat für die offene Investmentkommanditge-
sellschaft, auch wenn auf diese § 264a des 
Handelsgesetzbuchs nicht anzuwenden ist, 
für den Schluss eines jeden Geschäftsjah-
res spätestens sechs Monate nach Ende 
des Geschäftsjahres einen Jahresbericht 
nach Maßgabe der folgenden Absätze zu 
erstellen. Der Jahresbericht besteht min-
destens aus  

(1) Die Kapitalverwaltungsgesellschaft 
hat für die offene Investmentkommanditge-
sellschaft, auch wenn auf diese § 264a des 
Handelsgesetzbuchs nicht anzuwenden ist, 
für den Schluss eines jeden Geschäftsjah-
res spätestens sechs Monate nach Ende 
des Geschäftsjahres einen Jahresbericht 
nach Maßgabe der folgenden Absätze zu 
erstellen. Der Jahresbericht besteht min-
destens aus  

1. dem nach Maßgabe der folgenden Ab-
sätze aufgestellten und von einem Ab-
schlussprüfer geprüften Jahresab-
schluss, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. dem nach Maßgabe der folgenden Ab-
sätze aufgestellten und von einem Ab-
schlussprüfer geprüften Lagebericht, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. einer den Vorgaben von § 264 Absatz 
2 Satz 3, § 289 Absatz 1 Satz 5 des 
Handelsgesetzbuchs entsprechenden 
Erklärung der gesetzlichen Vertreter 
der offenen Investmentkommanditge-
sellschaft sowie 

entfällt 

4. den Bestätigungen des Abschlussprü-
fers nach § 136. 

4. u n v e r ä n d e r t  
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(2) Auf den Jahresabschluss der offe-
nen Investmentkommanditgesellschaft sind 
die Bestimmungen des Ersten Unterab-
schnitts des Zweiten Abschnitts des Dritten 
Buches des Handelsgesetzbuchs und für 
den Lagebericht die Bestimmungen des § 
289 des Handelsgesetzbuchs anzuwen-
den, soweit sich aus den folgenden Vor-
schriften nichts anderes ergibt. § 264 Ab-
satz 1 Satz 4, Absatz 3, 4 und § 264b des 
Handelsgesetzbuchs sind nicht anzuwen-
den. 

(2) Auf den Jahresabschluss der offe-
nen Investmentkommanditgesellschaft sind 
die Bestimmungen des Ersten Unterab-
schnitts des Zweiten Abschnitts des Dritten 
Buches des Handelsgesetzbuchs und für 
den Lagebericht die Bestimmungen des § 
289 des Handelsgesetzbuchs anzuwen-
den, soweit sich aus den folgenden Vor-
schriften nichts anderes ergibt. § 264 Ab-
satz 1 Satz 4, Absatz 3, 4 Absatz 3, 4 so-
wie die §§ 264b, 289b bis 289e und 289g 
des Handelsgesetzbuchs sind nicht anzu-
wenden. 

(3) Die Bilanz ist in Staffelform aufzu-
stellen. Auf Gliederung, Ansatz und Bewer-
tung der dem Sondervermögen vergleich-
baren Vermögensgegenstände und Schul-
den ist § 101 Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 
anzuwenden. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Auf die Gliederung und den Aus-
weis der Aufwendungen und Erträge in der 
Gewinn- und Verlustrechnung ist § 101 Ab-
satz 1 Satz 3 Nummer 4 anzuwenden. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Der Anhang ist um die Angaben 
nach § 101 Absatz 1, ohne die Angabe 
nach § 101 Absatz 1 Satz 3 Nummer 6, zu 
ergänzen, die nicht bereits nach den Absät-
zen 3, 4, 6 und 7 zu machen sind. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Der Anhang hat zusätzlich die An-
gaben nach § 101 Absatz 3 zu enthalten. § 
101 Absatz 3 Satz 2 ist anzuwenden. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) Der Lagebericht ist um die Anga-
ben nach § 101 Absatz 1 Satz 2 zu ergän-
zen. Die Tätigkeiten einer Kapitalverwal-
tungsgesellschaft, die diese als externe Ka-
pitalverwaltungsgesellschaft ausübt, sind 
gesondert aufzuführen. 

(7) u n v e r ä n d e r t  

(8) Soweit die offene Investmentkom-
manditgesellschaft nach § 114 des Wertpa-
pierhandelsgesetzes verpflichtet ist, einen 
Jahresfinanzbericht zu erstellen, sind den 
Anlegern auf Antrag lediglich die ergänzen-
den Angaben nach den Absätzen 5 bis 7 
zusätzlich vorzulegen. Die Übermittlung 
dieser Angaben kann gesondert spätestens 
vier Monate nach Ende des Geschäftsjah-
res oder in Form einer Ergänzung zum 
Jahresfinanzbericht erfolgen. 

(8) u n v e r ä n d e r t  
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(9) Das sonstige Vermögen der Ge-
sellschafter (Privatvermögen) darf nicht in 
die Bilanz und die auf das Privatvermögen 
entfallenden Aufwendungen und Erträge 
dürfen nicht in die Gewinn- und Verlust-
rechnung aufgenommen werden. 

(9) u n v e r ä n d e r t  

(10) Bei der intern verwalteten offenen 
Investmentkommanditgesellschaft im Sinne 
des Absatzes 1 Satz 1 hat in der Bilanz 
und in der Gewinn- und Verlustrechnung 
ein gesonderter Ausweis des Investment-
betriebsvermögens und des Investmentan-
lagevermögens sowie der diesen zuzuord-
nenden Aufwendungen und Erträge zu er-
folgen. 

(10) u n v e r ä n d e r t  

(11) Das Bundesministerium der Finan-
zen wird ermächtigt, im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz durch Rechtsverord-
nung, die nicht der Zustimmung des Bun-
desrates bedarf, nähere Bestimmungen 
über weitere Inhalte, Umfang und Darstel-
lung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts sowie zur Art und Weise ihrer Ein-
reichung bei der Bundesanstalt zu erlas-
sen, soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben 
der Bundesanstalt erforderlich ist, insbe-
sondere, um einheitliche Unterlagen zur 
Beurteilung der Tätigkeit der offenen In-
vestmentkommanditgesellschaft zu erhal-
ten. Das Bundesministerium der Finanzen 
kann die Ermächtigung durch Rechtsver-
ordnung auf die Bundesanstalt übertragen. 

(11) u n v e r ä n d e r t  
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 § 135a 

 

Konzernlagebericht 

 

Ist die offene Investmentkommandit-
gesellschaft nach handelsrechtlichen 
Vorschriften zur Aufstellung eines Kon-
zernlageberichts verpflichtet, so sind 
die §§ 315b, 315c und 315e des Handels-
gesetzbuchs nicht anzuwenden. 

§ 148 § 148 

Rechnungslegung Rechnungslegung 

(1) Auf den Jahresabschluss und den 
Lagebericht einer Investmentaktiengesell-
schaft mit fixem Kapital sind die §§ 120, 
121, 122 Absatz 2 und § 123 entsprechend 
anzuwenden. Bei Publikumsinvestmentakti-
engesellschaften mit fixem Kapital, bei de-
nen die Hauptversammlung den Jahresab-
schluss feststellt, ist § 123 Absatz 1 mit der 
Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass 
die Offenlegung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts spätestens neun Mo-
nate nach Ablauf des Geschäftsjahres zu 
erfolgen hat. In diesem Fall ist spätestens 
sechs Monate nach Ende des Geschäfts-
jahres die Hauptversammlung zur Feststel-
lung des Jahresabschlusses einzuberufen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Zusätzlich zu den Angaben nach 
Absatz 1 sind bei einer Publikumsinvest-
mentaktiengesellschaft mit fixem Kapital 
bei einer Beteiligung nach § 261 Absatz 1 
Nummer 2 bis 6 im Anhang des Jahresab-
schlusses anzugeben:  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. die Firma, die Rechtsform und der Sitz 
der Gesellschaften im Sinne des § 261 
Absatz 1 Nummer 2 bis 6, 

 

2. das jeweilige Gesellschaftskapital die-
ser Gesellschaften, 

 

3. die Höhe der Beteiligung und der Zeit-
punkt ihres Erwerbs durch die AIF-Ka-
pitalverwaltungsgesellschaft. 
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Als Verkehrswert der Beteiligung ist der 
nach § 271 Absatz 3 Satz 3 ermittelte Wert 
anzusetzen. 

 

 (3) § 120a ist entsprechend anzu-
wenden. 

§ 158 § 158 

Jahresbericht Rechnungslegung 

Auf den Jahresbericht einer geschlos-
senen Investmentkommanditgesellschaft 
ist § 135 anzuwenden. Zusätzlich zu Satz 1 
sind bei geschlossenen Publikumsinvest-
mentkommanditgesellschaften die in § 101 
Absatz 2 genannten Angaben und bei einer 
Beteiligung nach § 261 Absatz 1 Nummer 2 
bis 6 die in § 148 Absatz 2 genannten An-
gaben im Anhang zu machen. 

Auf den Jahresbericht einer geschlos-
senen Investmentkommanditgesellschaft 
ist § 135 anzuwenden. Zusätzlich zu Satz 1 
sind bei geschlossenen Publikumsinvest-
mentkommanditgesellschaften die in § 101 
Absatz 2 genannten Angaben und bei einer 
Beteiligung nach § 261 Absatz 1 Nummer 2 
bis 6 die in § 148 Absatz 2 genannten An-
gaben im Anhang zu machen. § 135a ist 
entsprechend anzuwenden. 

§ 353 § 353 

Besondere Übergangsvorschriften für 
AIF-Verwaltungsgesellschaften, die ge-
schlossene AIF verwalten, und für ge-

schlossene AIF 

Besondere Übergangsvorschriften für 
AIF-Verwaltungsgesellschaften, die ge-
schlossene AIF verwalten, und für ge-

schlossene AIF 

(1) Sofern AIF-Kapitalverwaltungsge-
sellschaften vor dem 22. Juli 2013 ge-
schlossene AIF verwalten, die nach dem 
21. Juli 2013 keine zusätzlichen Anlagen 
tätigen, können sie weiterhin solche AIF 
verwalten, ohne eine Erlaubnis oder Re-
gistrierung nach diesem Gesetz zu haben. 

(1) u n v e r ä n d e r t  



 - 333 -   

Geltendes Recht Änderungen durch Gesetzentwurf 

(2) Sofern EU-AIF-Verwaltungsgesell-
schaften oder ausländische AIF-Verwal-
tungsgesellschaften keine Erlaubnis oder 
Registrierung nach den zur Umsetzung der 
Richtlinie 2011/61/EU erlassenen Rechts-
vorschriften der anderen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union oder der anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum benötigen 
und im Inland ausschließlich geschlossene 
inländische AIF verwalten, die nach dem 
21. Juli 2013 keine zusätzlichen Anlagen 
tätigen, können sie diese weiterhin verwal-
ten, ohne die Vorschriften dieses Gesetzes 
einhalten zu müssen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Sofern AIF-Kapitalverwaltungsge-
sellschaften ausschließlich geschlossene 
AIF verwalten, deren Zeichnungsfrist für 
Anleger vor Inkrafttreten der Richtlinie 
2011/61/EU ablief und die für einen Zeit-
raum aufgelegt wurden, der spätestens am 
21. Juli 2016 abläuft, können sie weiterhin 
solche AIF verwalten, ohne dass sie die 
Vorschriften dieses Gesetzes mit Aus-
nahme der §§ 67, 148 oder 158 und gege-
benenfalls des § 261 Absatz 7 und der §§ 
287 bis 292 einhalten oder eine Erlaubnis 
oder Registrierung gemäß diesem Gesetz 
benötigen. Satz 1 findet auf die Verwaltung 
von inländischen geschlossenen AIF, de-
ren Zeichnungsfrist vor Inkrafttreten der 
Richtlinie 2011/61/EU ablief und die für ei-
nen Zeitraum aufgelegt wurden, der spä-
testens am 21. Juli 2016 abläuft, durch EU-
AIF-Verwaltungsgesellschaften oder aus-
ländische AIF-Verwaltungsgesellschaften 
entsprechend Anwendung. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Für AIF-Kapitalverwaltungsgesell-
schaften, die nicht die Voraussetzungen 
des § 2 Absatz 4 erfüllen und die geschlos-
sene inländische AIF verwalten, deren 
Zeichnungsfrist vor dem 22. Juli 2013 ab-
gelaufen ist und die nach dem 21. Juli 2013 
Anlagen tätigen, gelten ab Eingang des Er-
laubnisantrags gemäß § 22 bei der Bun-
desanstalt für die Verwaltung dieser ge-
schlossenen inländischen AIF nur die §§ 1 
bis 43, 53 bis 67, 80 bis 90, 158 Satz 1 in 
Verbindung mit § 135 Absatz 6 und 8, § 
158 Satz 2, § 261 Absatz 1 Nummer 8 und 
Absatz 7, § 263 Absatz 2, die §§ 271, 272, 
274, 285 Absatz 2 und 3, §§ 286 bis 292, 
300, 303, 308 und 339 bis 344, 352 bis 354 
entsprechend; sofern allerdings der Gesell-
schaftsvertrag oder eine sonstige Verein-
barung, die das Rechtsverhältnis zwischen 
den Anlegern und einem solchen geschlos-
senen inländischen AIF regelt, bereits vor 
dem 18. März 2016 Regelungen im recht-
lich zulässigen Rahmen zur Vergabe von 
Gelddarlehen an Unternehmen, an denen 
der AIF bereits beteiligt ist, für Rechnung 
des AIF enthält, können auch ab dem 18. 
März 2016 Gelddarlehen entsprechend die-
sen Regelungen vergeben werden und fin-
den die darüber hinausgehenden Be-
schränkungen des § 285 Absatz 3, auch in 
Verbindung mit § 261 Absatz 1 Nummer 8, 
keine Anwendung. Treffen Vorschriften, die 
nach Satz 1 entsprechend anzuwenden 
sind, Regelungen für geschlossene AIF, 
sind geschlossene AIF nach Satz 1 auch 
geschlossene AIF im Sinne dieser Vor-
schriften. Abweichend von Satz 2 sind sie 
jedoch nur dann geschlossene AIF im 
Sinne der §§ 30, 272 und 286 Absatz 2, 
wenn sie die Voraussetzungen von Artikel 
1 Absatz 3 der Delegierten Verordnung 
(EU) Nr. 694/2014 erfüllen. Erfüllen ge-
schlossene AIF im Sinne von Satz 1 nicht 
zugleich die Voraussetzungen von Artikel 1 
Absatz 3 der Delegierten Verordnung (EU) 
Nr. 694/2014, gilt für die Häufigkeit der Be-
wertung der Vermögensgegenstände und 
die Berechnung des Nettoinventarwertes je 
Anteil oder Aktie § 217 Absatz 1 und 2 ent-
sprechend. Die Sätze 1 bis 4 sind auf die 
Verwaltung von inländischen geschlosse-
nen Spezial-AIF, deren Zeichnungsfrist vor 
dem 22. Juli 2013 abgelaufen ist und die 
nach dem 21. Juli 2013 Anlagen tätigen, 
durch EU-AIF-Verwaltungsgesellschaften 
entsprechend anzuwenden. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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(5) Für AIF-Kapitalverwaltungsgesell-
schaften, die geschlossene inländische 
Publikums-AIF verwalten und am 16. Au-
gust 2021 nach § 44 Absatz 1 und 4 in der 
bis zum 16. August 2021 geltenden Fas-
sung registriert waren, weil sie die Bedin-
gungen nach § 2 Absatz 4a oder 5 in der 
bis zum 16. August 2021 geltenden Fas-
sung dieses Gesetzes erfüllt haben, sind 
für die von ihnen bis zum 16. August 2021 
aufgelegten Publikums-AIF die Vorschriften 
dieses Gesetzes in der bis zum 16. August 
2021 gültigen Fassung anzuwenden. § 45 
Absatz 1 in der bis einschließlich 16. Au-
gust 2021 geltenden Fassung ist mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass der Jahresbe-
richt nicht beim Betreiber des Bundesan-
zeigers elektronisch einzureichen ist, son-
dern der das Unternehmensregister führen-
den Stelle elektronisch zur Einstellung in 
das Unternehmensregister zu übermitteln 
ist; § 45 Absatz 3 Satz 1 und 5 sowie Ab-
satz 4 in der bis einschließlich 16. August 
2021 geltenden Fassung ist nicht anzuwen-
den. Für am 17. August 2021 bestehende 
AIF dürfen keine neuen Anteile ausgege-
ben werden. 

(5) Für AIF-Kapitalverwaltungsgesell-
schaften, die geschlossene inländische 
Publikums-AIF verwalten und am 16. Au-
gust 2021 nach § 44 Absatz 1 und 4 in der 
bis zum 16. August 2021 geltenden Fas-
sung registriert waren, weil sie die Bedin-
gungen nach § 2 Absatz 4a oder 5 in der 
bis zum 16. August 2021 geltenden Fas-
sung dieses Gesetzes erfüllt haben, sind 
für die von ihnen bis zum 16. August 2021 
aufgelegten Publikums-AIF die Vorschriften 
dieses Gesetzes in der bis zum 16. August 
2021 gültigen Fassung anzuwenden. § 45 
Absatz 1 in der bis einschließlich 16. Au-
gust 2021 geltenden Fassung ist mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass der Jahresbe-
richt nicht beim Betreiber des Bundesan-
zeigers elektronisch einzureichen ist, son-
dern der das Unternehmensregister führen-
den Stelle elektronisch zur Einstellung in 
das Unternehmensregister zu übermitteln 
ist; § 45 Absatz 3 Satz 1 und 5 sowie Ab-
satz 4 in der bis einschließlich 16. August 
2021 geltenden Fassung ist nicht anzuwen-
den. Für am 17. August 2021 bestehende 
AIF dürfen keine neuen Anteile ausgege-
ben werden. Ist der AIF nach handels-
rechtlichen Vorschriften zur Aufstellung 
eines Lageberichts oder Konzernlagebe-
richts verpflichtet, so sind die §§ 289b 
bis 289e, 289g, 315b, 315c und 315e des 
Handelsgesetzbuchs nicht anzuwenden. 

 

§ 365 

 Übergangsvorschrift zum Gesetz zur 
Umsetzung der Richtlinie (EU) 

2022/2464 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 14. Dezember 2022 
zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 

537/2014 und der Richtlinien 
2004/109/EG, 2006/43/EG und 

2013/34/EU hinsichtlich der Nachhaltig-
keitsberichterstattung von Unternehmen 
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 § 44 Absatz 1, § 120 Absatz 1 Satz 3, 
die §§ 120a, 135 Absatz 1 und 2, die 
§§ 135a, 148 Absatz 3 sowie die 
§§ 158 und 353 Absatz 5 in der je-
weils ab dem … [einsetzen: Datum 
des Inkrafttretens nach Artikel 31 
Absatz 1 dieses Gesetzes] gelten-
den Fassung sind erstmals auf 
Lage- und Konzernlageberichte für 
das nach dem 31. Dezember 2023 
beginnende Geschäftsjahr anzuwen-
den. § 44 Absatz 1, § 120 Absatz 1 
Satz 3, § 135 Absatz 1 und 2, die 
§§ 148, 158 und 353 Absatz 5 in der 
bis einschließlich … [einsetzen: Da-
tum des Tages vor dem Inkrafttreten 
nach Artikel 31 Absatz 1 dieses Ge-
setzes] geltenden Fassung sind 
letztmals anzuwenden auf Lage- und 
Konzernlageberichte für das vor 
dem 1. Januar 2024 beginnende Ge-
schäftsjahr. 



 - 337 -   

Geltendes Recht Änderungen durch Gesetzentwurf 

(6) Für AIF-Kapitalverwaltungsgesell-
schaften, die geschlossene inländische AIF 
verwalten, die vor dem 22. Juli 2013 aufge-
legt wurden, deren Zeichnungsfrist nicht 
vor dem 22. Juli 2013 abgelaufen ist und 
die nach dem 21. Juli 2013 Anlagen täti-
gen, gilt für die Verwaltung dieser ge-
schlossenen AIF § 351 Absatz 1 bis 4 ent-
sprechend. Für AIF-Verwaltungsgesell-
schaften, die geschlossene EU-AIF oder 
geschlossene ausländische AIF verwalten, 
die im Inland vor dem 22. Juli 2013 vertrie-
ben werden durften und deren Zeichnungs-
frist nicht vor dem 22. Juli 2013 abgelaufen 
ist, gilt § 351 Absatz 5 entsprechend. Ge-
schlossene AIF im Sinne von Satz 1 gelten 
auch in den übrigen Vorschriften dieses 
Gesetzes, die Regelungen für geschlos-
sene AIF treffen, als geschlossene AIF. Ab-
weichend von Satz 3 sind sie jedoch nur 
geschlossene AIF im Sinne der §§ 30, 272 
und 286 Absatz 2, wenn sie die Vorausset-
zungen von Artikel 1 Absatz 3 der Delegier-
ten Verordnung (EU) Nr. 694/2014 erfüllen. 
Erfüllen geschlossene AIF im Sinne von 
Satz 1 nicht zugleich die Voraussetzungen 
von Artikel 1 Absatz 3 der Delegierten Ver-
ordnung (EU) Nr. 694/2014, ist § 161 Ab-
satz 1 nicht anzuwenden und gilt für die 
Häufigkeit der Bewertung der Vermögens-
gegenstände und die Berechnung des Net-
toinventarwertes je Anteil oder Aktie § 217 
Absatz 1 und 2 entsprechend. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) Soweit sich aus den Absätzen 1 
bis 3 nichts anderes ergibt, ist für AIF-Kapi-
talverwaltungsgesellschaften, die geschlos-
sene AIF verwalten, § 343 anzuwenden. 

(7) u n v e r ä n d e r t  

(8) (weggefallen) (8) u n v e r ä n d e r t  

(9) Inländische geschlossene AIF gel-
ten auch in den übrigen Vorschriften dieses 
Gesetzes als geschlossene AIF, wenn sie  

(9) u n v e r ä n d e r t  

1. nicht die Voraussetzungen von Artikel 
1 Absatz 3 der Delegierten Verordnung 
(EU) Nr. 694/2014 erfüllen und 

 

2. zwischen dem 22. Juli 2013 und dem 
19. Juli 2014 nach den Vorschriften 
dieses Gesetzes im Sinne von § 343 
Absatz 4 aufgelegt wurden. 
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Abweichend von Satz 1 gelten sie als of-
fene Investmentvermögen im Sinne von § 
30, anstelle der §§ 272 und 286 Absatz 2 
gilt für die Häufigkeit der Bewertung der 
Vermögensgegenstände und die Berech-
nung des Nettoinventarwertes je Anteil o-
der Aktie § 217 Absatz 1 und 2 entspre-
chend und § 161 Absatz 1 ist nicht anzu-
wenden. 

 

(10) Die einem inländischen AIF, der  (10) u n v e r ä n d e r t  

1. nicht die Voraussetzungen von Artikel 
1 Absatz 3 der Delegierten Verordnung 
(EU) Nr. 694/2014 erfüllt und 

 

2. die Voraussetzungen von § 1 Absatz 5 
dieses Gesetzes in seiner bis zum 18. 
Juli 2014 geltenden Fassung erfüllt, 

 

vor dem 19. Juli 2014 erteilte Genehmi-
gung von Anlagebedingungen gemäß § 
268 oder mitgeteilte Vertriebsfreigabe ge-
mäß § 316 Absatz 3 oder § 321 Absatz 3 
erlöschen am 19. Juli 2014, wenn der in-
ländische AIF nicht vor dem 19. Juli 2014 
im Sinne von § 343 Absatz 4 aufgelegt 
wurde. Der Antrag einer AIF-Kapitalverwal-
tungsgesellschaft, der auf eine Genehmi-
gung der Anlagebedingungen eines inländi-
schen AIF im Sinne von Satz 1 durch die 
Bundesanstalt nach diesem Gesetz in der 
bis zum 18. Juli 2014 geltenden Fassung 
gerichtet ist und der vor dem 19. Juli 2014 
bei der Bundesanstalt eingegangen ist, je-
doch bis zum Ablauf des 18. Juli 2014 noch 
nicht genehmigt war, gilt als am 19. Juli 
2014 gestellter Antrag auf Genehmigung 
der Anlagebedingungen nach diesem Ge-
setz in der ab 19. Juli 2014 geltenden Fas-
sung. Sofern erforderliche Angaben oder 
Dokumente fehlen, hat die Bundesanstalt 
diese nachzufordern. 

 

(11) Inländische AIF, die  (11) u n v e r ä n d e r t  

1. die Voraussetzungen von § 1 Absatz 5 
dieses Gesetzes in seiner bis zum 18. 
Juli 2014 geltenden Fassung erfüllen, 

 

2. nicht die Voraussetzungen von Artikel 
1 Absatz 3 und 5 der Delegierten Ver-
ordnung (EU) Nr. 694/2014 erfüllen 
und 
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3. vor dem 19. Juli 2014 im Sinne von § 
343 Absatz 4 aufgelegt wurden, 

 

gelten auch in den übrigen Vorschriften 
dieses Gesetzes als geschlossene AIF, 
wenn ihre Anlagebedingungen und gege-
benenfalls die Satzung oder der Gesell-
schaftsvertrag der AIF an die Vorausset-
zungen nach Artikel 1 Absatz 5 der Dele-
gierten Verordnung (EU) Nr. 694/2014 an-
gepasst werden und die Anpassungen spä-
testens am 19. Januar 2015 in Kraft treten. 
Abweichend von Satz 1 gelten sie als of-
fene Investmentvermögen im Sinne von § 
30, anstelle der §§ 272 und 286 Absatz 2 
gilt für die Häufigkeit der Bewertung der 
Vermögensgegenstände und die Berech-
nung des Nettoinventarwertes je Anteil o-
der Aktie § 217 Absatz 1 und 2 entspre-
chend und § 161 Absatz 1 ist nicht anzu-
wenden. Die vor dem 19. Juli 2015 erteilte 
Genehmigung von Anlagebedingungen 
nach § 268 oder mitgeteilte Vertriebsfrei-
gabe gemäß § 316 Absatz 3 oder § 321 
Absatz 3 erlöschen am 19. Januar 2015, 
wenn die nach Satz 1 geänderten Anlage-
bedingungen und gegebenenfalls die Sat-
zung oder der Gesellschaftsvertrag der AIF 
nicht bis zum 19. Januar 2015 in Kraft ge-
treten sind. Bis zum 19. Januar 2015 sind 
die Anleger in dem Verkaufsprospekt und 
den wesentlichen Anlegerinformationen 
drucktechnisch herausgestellt an hervorge-
hobener Stelle auf die notwendige Anpas-
sung der Rückgaberechte an die Anforde-
rungen in Artikel 1 Absatz 5 der der Dele-
gierten Verordnung (EU) Nr. 694/2014 und 
die Folgen einer unterbliebenen Anpas-
sung hinzuweisen. Bei Spezial-AIF muss 
dieser Hinweis im Rahmen der Informatio-
nen gemäß § 307 erfolgen. 

 

(12) Für den Vertrieb von geschlosse-
nen EU-AIF und ausländischen geschlos-
senen AIF, die  

(12) u n v e r ä n d e r t  

1. nicht die Voraussetzungen von Artikel 
1 Absatz 3 der Delegierten Verordnung 
(EU) Nr. 694/2014 erfüllen und 

 

2. zwischen dem 22. Juli 2013 und dem 
19. Juli 2014 eine Vertriebsberechti-
gung nach den Vorschriften dieses Ge-
setzes erhalten haben, 
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an Privatanleger im Inland gelten die Vor-
schriften für den Vertrieb von geschlosse-
nen AIF nach diesem Gesetz. 

 

(13) Für den Vertrieb von EU-AIF und 
ausländischen AIF, die  

(13) u n v e r ä n d e r t  

1. nicht die Voraussetzungen von Artikel 
1 Absatz 3 und 5 der Delegierten Ver-
ordnung (EU) Nr. 694/2014 erfüllen, 

 

2. die Voraussetzungen von § 1 Absatz 5 
dieses Gesetzes in seiner bis zum 18. 
Juli 2014 geltenden Fassung erfüllen 
und 

 

3. zwischen dem 22. Juli 2013 und dem 
19. Juli 2014 eine Vertriebsberechti-
gung nach den Vorschriften dieses Ge-
setzes erhalten haben, 

 

an Privatanleger im Inland gelten die Vor-
schriften für den Vertrieb von geschlosse-
nen AIF nach diesem Gesetz, wenn die An-
lagebedingungen und gegebenenfalls die 
Satzung oder der Gesellschaftsvertrag der 
AIF an die Voraussetzungen nach Artikel 1 
Absatz 5 der Delegierten Verordnung (EU) 
Nr. 694/2014 angepasst werden und die in 
Kraft getretene Anpassung der Bundesan-
stalt bis spätestens 19. Januar 2015 ange-
zeigt wird; andernfalls erlischt die Ver-
triebsberechtigung für diese AIF am 19. Ja-
nuar 2015. Absatz 11 Satz 5 gilt entspre-
chend. 

 



 - 341 -   

Geltendes Recht Änderungen durch Gesetzentwurf 

Gesetz über deutsche Immobi-
lien-Aktiengesellschaften mit 

börsennotierten Anteilen 

Gesetz über deutsche Immobi-
lien-Aktiengesellschaften mit 

börsennotierten Anteilen 

(REIT-Gesetz - REITG) 
vom: 28.05.2007 - Zuletzt geän-

dert durch Art. 63 G v. 
10.8.2021 I 3436 

(REIT-Gesetz - REITG) 
vom: 28.05.2007 - Zuletzt geän-

dert durch Art. 63 G v. 
10.8.2021 I 3436 

§ 12 § 354 

Vermögens- und Ertragsanforderungen Vermögens- und Ertragsanforderungen 

(1) Ist die REIT-Aktiengesellschaft zur 
Aufstellung eines Konzernabschlusses ge-
mäß § 315e des Handelsgesetzbuchs ver-
pflichtet, ist für Zwecke dieser Vorschrift o-
der der §§ 14 und 15 auf den Konzernab-
schluss abzustellen, anderenfalls auf den 
Einzelabschluss gemäß § 325 Abs. 2a des 
Handelsgesetzbuchs. Dabei ist für Zwecke 
dieser Vorschrift oder der §§ 14 und 15 für 
als Finanzinvestition gehaltenes unbewegli-
ches Vermögen der beizulegende Zeitwert 
im Sinne des IAS 40 maßgebend. Beteili-
gungen an Immobilienpersonengesell-
schaften gelten für Zwecke dieser Vor-
schrift und der §§ 14 und 15 als unbewegli-
ches Vermögen und sind mit dem beizule-
genden Zeitwert zu bewerten. 

(1) Ist die REIT-Aktiengesellschaft zur 
Aufstellung eines Konzernabschlusses ge-
mäß § 315g des Handelsgesetzbuchs ver-
pflichtet, ist für Zwecke dieser Vorschrift o-
der der §§ 14 und 15 auf den Konzernab-
schluss abzustellen, anderenfalls auf den 
Einzelabschluss gemäß § 325 Abs. 2a des 
Handelsgesetzbuchs. Dabei ist für Zwecke 
dieser Vorschrift oder der §§ 14 und 15 für 
als Finanzinvestition gehaltenes unbewegli-
ches Vermögen der beizulegende Zeitwert 
im Sinne des IAS 40 maßgebend. Beteili-
gungen an Immobilienpersonengesell-
schaften gelten für Zwecke dieser Vor-
schrift und der §§ 14 und 15 als unbewegli-
ches Vermögen und sind mit dem beizule-
genden Zeitwert zu bewerten. 

(2) Bezogen auf die Summe der Ak-
tiva gemäß Einzel- bzw. Konzernabschluss 
nach Absatz 1 abzüglich der Ausschüt-
tungsverpflichtung im Sinne des § 13 Abs. 
1 und der Rücklagen im Sinne des § 13 
Abs. 3  

(2) u n v e r ä n d e r t  

a) müssen zum Ende eines jeden Ge-
schäftsjahres mindestens 75 Prozent 
der Aktiva zum unbeweglichen Vermö-
gen gehören und 
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b) dürfen die Aktiva, die zum Vermögen 
von in den Konzernabschluss der 
REIT-Aktiengesellschaft einzubezie-
henden REIT-Dienstleistungsgesell-
schaften gehören, zum Ende eines je-
den Geschäftsjahres höchstens 20 
Prozent ausmachen. 

 

(3) Bezogen auf die gesamten Um-
satzerlöse zuzüglich der sonstigen Erträge 
aus unbeweglichem Vermögen eines Ge-
schäftsjahres gemäß Einzel- bzw. Konzern-
abschluss nach Absatz 1  

(3) u n v e r ä n d e r t  

a) müssen mindestens 75 Prozent der 
Umsatzerlöse zuzüglich der sonstigen 
Erträge aus unbeweglichem Vermögen 
eines Geschäftsjahres aus Vermie-
tung, Leasing, Verpachtung einschließ-
lich immobiliennaher Tätigkeiten oder 
Veräußerung von unbeweglichem Ver-
mögen stammen und 

 

b) darf die Summe der Umsatzerlöse zu-
züglich der sonstigen Erträge aus un-
beweglichem Vermögen eines Ge-
schäftsjahres von REIT-Dienstleis-
tungsgesellschaften, die in den Kon-
zernabschluss der REIT-Aktiengesell-
schaft einzubeziehen sind, höchstens 
20 Prozent ausmachen. 
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(4) Zu den sonstigen Erträgen aus un-
beweglichem Vermögen im Sinne des Ab-
satzes 3 zählen nicht regelmäßig wieder-
kehrende Erträge, erfolgswirksam erfasste 
Bewertungsgewinne und -verluste, reali-
sierte Veräußerungsverluste sowie Erträge 
aus Vermietung, Leasing, Verpachtung und 
Veräußerung von unbeweglichem Vermö-
gen, soweit sie nicht unter den Umsatzerlö-
sen zu erfassen sind. Bewertungsgewinne 
und -verluste sind Gewinne und Verluste 
aus dem Ansatz des als Finanzinvestition 
gehaltenen unbeweglichen Vermögens im 
Einzel- bzw. Konzernabschluss nach Ab-
satz 1 mit dem beizulegenden Zeitwert im 
Sinne des IAS 40. Erfolgt der Ansatz des 
als Finanzinvestition gehaltenen unbeweg-
lichen Vermögens im Einzel- bzw. Kon-
zernabschluss der REIT-Aktiengesellschaft 
gemäß IAS 40 mit den fortgeführten An-
schaffungskosten, sind in einer Nebenrech-
nung Bewertungsgewinne und -verluste im 
Sinne des Satzes 2 zu ermitteln und den 
sonstigen Erträgen hinzuzusetzen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 15 § 15 

Mindesteigenkapital Mindesteigenkapital 

Das am Ende eines Geschäftsjahres 
im Einzel- bzw. Konzernabschluss nach § 
12 Abs. 1 ausgewiesene Eigenkapital der 
REIT-Aktiengesellschaft darf 45 Prozent 
des Betrages, mit dem das unbewegliche 
Vermögen im Einzel- bzw. Konzernab-
schluss nach § 12 Abs. 1 angesetzt ist, 
nicht unterschreiten. Nicht dem Mutterun-
ternehmen gehörende und als Fremdkapi-
tal ausgewiesene Anteile an in den Kon-
zernabschluss nach § 315e des Handels-
gesetzbuchs einbezogenen Tochterunter-
nehmen gelten für die Berechnung des 
Mindesteigenkapitals als Eigenkapital. 

Das am Ende eines Geschäftsjahres 
im Einzel- bzw. Konzernabschluss nach § 
12 Abs. 1 ausgewiesene Eigenkapital der 
REIT-Aktiengesellschaft darf 45 Prozent 
des Betrages, mit dem das unbewegliche 
Vermögen im Einzel- bzw. Konzernab-
schluss nach § 12 Abs. 1 angesetzt ist, 
nicht unterschreiten. Nicht dem Mutterun-
ternehmen gehörende und als Fremdkapi-
tal ausgewiesene Anteile an in den Kon-
zernabschluss nach § 315g des Handels-
gesetzbuchs einbezogenen Tochterunter-
nehmen gelten für die Berechnung des 
Mindesteigenkapitals als Eigenkapital. 
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Verordnung zur Umsetzung der 
Richtlinie 2007/14/EG der Kom-
mission vom 8. März 2007 mit 
Durchführungsbestimmungen 

zu bestimmten Vorschriften der 
Richtlinie 2004/109/EG zur Har-
monisierung der Transparenz-
anforderungen in Bezug auf In-
formationen über Emittenten, 

deren Wertpapiere zum Handel 
an einem geregelten Markt zu-

gelassen sind 

Verordnung zur Umsetzung der 
Richtlinie 2007/14/EG der Kom-
mission vom 8. März 2007 mit 
Durchführungsbestimmungen 

zu bestimmten Vorschriften der 
Richtlinie 2004/109/EG zur Har-
monisierung der Transparenz-
anforderungen in Bezug auf In-
formationen über Emittenten, 

deren Wertpapiere zum Handel 
an einem geregelten Markt zu-

gelassen sind 

(Transparenzrichtlinie-Durch-
führungsverordnung - Tran-

spRLDV) 
vom: 13.03.2008 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 24 Abs. 10 G v. 

23.6.2017 I 1693 

(Transparenzrichtlinie-Durch-
führungsverordnung - Tran-

spRLDV) 
vom: 13.03.2008 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 24 Abs. 10 G v. 

23.6.2017 I 1693 

§ 10 § 10 

Mindestinhalt des nicht konsolidierten 
verkürzten Abschlusses 

Mindestinhalt des nicht konsolidierten 
verkürzten Abschlusses 

Sind auf den verkürzten Abschluss 
nicht die in § 315e Absatz 1 des Handels-
gesetzbuchs bezeichneten internationalen 
Rechnungslegungsstandards anzuwenden, 
sind die folgenden Bestimmungen einzu-
halten:  

Sind auf den verkürzten Abschluss 
nicht die in § 315g Absatz 1 des Handels-
gesetzbuchs bezeichneten internationalen 
Rechnungslegungsstandards anzuwenden, 
sind die folgenden Bestimmungen einzu-
halten:  
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1. In der verkürzten Bilanz und in der ver-
kürzten Gewinn- und Verlustrechnung 
sind die Überschriften und Zwischen-
summen auszuweisen, die in dem zu-
letzt veröffentlichten Jahresabschluss 
des Unternehmens enthalten sind. Zu-
sätzliche Posten sind einzufügen, 
wenn ohne sie der verkürzte Abschluss 
ein irreführendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Unterneh-
mens vermitteln würde. Als verglei-
chende Informationen hat der ver-
kürzte Abschluss zusätzlich zu enthal-
ten  

1. u n v e r ä n d e r t  

a) eine verkürzte Bilanz für den 
Schluss des vorhergehenden Ge-
schäftsjahrs sowie 

 

b) im Rahmen der verkürzten Ge-
winn- und Verlustrechnung verglei-
chende Angaben über die ersten 
sechs Monate des vorhergehen-
den Geschäftsjahrs. 

 

2. Die Angaben im Anhang haben die 
Vergleichbarkeit des verkürzten Ab-
schlusses mit dem Jahresabschluss zu 
gewährleisten und die Beurteilung der 
wesentlichen Änderungen und Ent-
wicklungen der einzelnen Posten in der 
verkürzten Bilanz und der verkürzten 
Gewinn- und Verlustrechnung in dem 
Berichtszeitraum zu ermöglichen. 

2. u n v e r ä n d e r t  
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Verordnung über die Prüfung 
der Jahresabschlüsse der Kre-
ditinstitute und Finanzdienst-
leistungsinstitute sowie über 

die darüber zu erstellenden Be-
richte 

Verordnung über die Prüfung 
der Jahresabschlüsse der Kre-
ditinstitute und Finanzdienst-
leistungsinstitute sowie über 

die darüber zu erstellenden Be-
richte 

(Prüfungsberichtsverordnung - 
PrüfbV 2015) 

vom: 11.06.2015 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 28 G v. 3.6.2021 

I 1568 

(Prüfungsberichtsverordnung - 
PrüfbV 2015) 

vom: 11.06.2015 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 28 G v. 3.6.2021 

I 1568 

§ 47 § 47 

Zusammengefasste Eigenmittel Zusammengefasste Eigenmittel 

(1) Bei übergeordneten Unternehmen 
sind die Höhe und Zusammensetzung der 
Eigenmittel der Gruppe nach § 10a des 
Kreditwesengesetzes nach dem Stand bei 
Geschäftsschluss am Bilanzstichtag des 
übergeordneten Instituts darzustellen. Die 
Besonderheiten der Bestandteile der Ei-
genmittel der wesentlichen nachgeordne-
ten Unternehmen sind in der Höhe darzu-
stellen, in der sie in die Zusammenfassung 
eingehen; dabei ist bei den Kapitalverhält-
nissen ausländischer Tochterunternehmen 
auf wesentliche Besonderheiten einzuge-
hen, insbesondere auf Bestandteile, bei de-
nen Zweifel darüber bestehen, ob sie den 
nach Artikel 72 der Verordnung (EU) Nr. 
575/2013 anerkannten Bestandteilen ent-
sprechen. Die §§ 18 bis 23 gelten entspre-
chend. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Wenn für die Ermittlung der zu-
sammengefassten Eigenmittel nach § 10a 
Absatz 5 des Kreditwesengesetzes ein 
Konzernabschluss zugrunde gelegt wird, ist 
auch über Besonderheiten bei der Zeitwer-
termittlung zu berichten. Bei Konzernab-
schlüssen nach § 315e des Handelsge-
setzbuchs ist zu beurteilen, wie das Wahl-
recht zur Bewertung von Finanzinstrumen-
ten zum beizulegenden Zeitwert genutzt 
wird. 

(2) Wenn für die Ermittlung der zu-
sammengefassten Eigenmittel nach § 10a 
Absatz 5 des Kreditwesengesetzes ein 
Konzernabschluss zugrunde gelegt wird, ist 
auch über Besonderheiten bei der Zeitwer-
termittlung zu berichten. Bei Konzernab-
schlüssen nach § 315g des Handelsge-
setzbuchs ist zu beurteilen, wie das Wahl-
recht zur Bewertung von Finanzinstrumen-
ten zum beizulegenden Zeitwert genutzt 
wird. 

(3) § 25 gilt entsprechend für das An-
zeige- und Meldewesen des übergeordne-
ten Unternehmens auf Ebene der Instituts-
gruppe, Finanzholding-Gruppe oder ge-
mischten Finanzholding-Gruppe. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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Gesetz über den Wertpapier-
handel 

Gesetz über den Wertpapier-
handel 

(Wertpapierhandelsgesetz - 
WpHG) 

vom: 26.07.1994 - zuletzt geän-
dert durch Art. 10 G v. 

19.12.2022 I 2606 

(Wertpapierhandelsgesetz - 
WpHG) 

vom: 26.07.1994 - zuletzt geän-
dert durch Art. 10 G v. 

19.12.2022 I 2606 

§ 114 § 114 

Jahresfinanzbericht; Verordnungser-
mächtigung 

Jahresfinanzbericht; Verordnungser-
mächtigung 
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(1) Ein Unternehmen, das als In-
landsemittent Wertpapiere begibt, hat für 
den Schluss eines jeden Geschäftsjahrs ei-
nen Jahresfinanzbericht nach Maßgabe der 
Delegierten Verordnung (EU) 2019/815 der 
Kommission vom 17. Dezember 2018 zur 
Ergänzung der Richtlinie 2004/109/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
im Hinblick auf technische Regulierungs-
standards für die Spezifikation eines ein-
heitlichen elektronischen Berichtsformats 
(ABl. L 143 vom 29.5.2019, S. 1; L 145 
vom 4.6.2019, S. 85) in der jeweils gelten-
den Fassung zu erstellen und spätestens 
vier Monate nach Ablauf eines jeden Ge-
schäftsjahrs der Öffentlichkeit zur Verfü-
gung zu stellen, wenn es nicht nach den 
handelsrechtlichen Vorschriften zur Offen-
legung der in Absatz 2 Nummer 1 bis 3 ge-
nannten Rechnungslegungsunterlagen ver-
pflichtet ist. Außerdem muss jedes Unter-
nehmen, das als Inlandsemittent Wertpa-
piere begibt, spätestens vier Monate nach 
Ablauf eines jeden Geschäftsjahres und vor 
dem Zeitpunkt, zu dem die in Absatz 2 ge-
nannten Rechnungslegungsunterlagen 
erstmals der Öffentlichkeit zur Verfügung 
stehen, eine Bekanntmachung darüber ver-
öffentlichen, ab welchem Zeitpunkt und un-
ter welcher Internetadresse die in Absatz 2 
genannten Rechnungslegungsunterlagen 
zusätzlich zu ihrer Verfügbarkeit im Unter-
nehmensregister öffentlich zugänglich sind. 
Das Unternehmen teilt die Bekanntma-
chung gleichzeitig mit ihrer Veröffentlichung 
der Bundesanstalt mit und übermittelt sie 
unverzüglich, jedoch nicht vor ihrer Veröf-
fentlichung der das Unternehmensregister 
führenden Stelle zur Einstellung in das Un-
ternehmensregister. Ein Unternehmen, das 
als Inlandsemittent Wertpapiere begibt und 
der Verpflichtung nach Satz 1 unterliegt, 
hat außerdem unverzüglich, jedoch nicht 
vor Veröffentlichung der Bekanntmachung 
nach Satz 2, den Jahresfinanzbericht an 
die das Unternehmensregister führende 
Stelle zur Einstellung in das Unterneh-
mensregister zu übermitteln. 

(1) Ein Unternehmen, das als In-
landsemittent Wertpapiere begibt, hat für 
den Schluss eines jeden Geschäftsjahrs ei-
nen Jahresfinanzbericht nach Maßgabe der 
Delegierten Verordnung (EU) 2019/815 der 
Kommission vom 17. Dezember 2018 zur 
Ergänzung der Richtlinie 2004/109/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
im Hinblick auf technische Regulierungs-
standards für die Spezifikation eines ein-
heitlichen elektronischen Berichtsformats 
(ABl. L 143 vom 29.5.2019, S. 1; L 145 
vom 4.6.2019, S. 85) in der jeweils gelten-
den Fassung zu erstellen und zusammen 
mit dem Bestätigungsvermerk oder dem 
Vermerk über dessen Versagung und, 
sofern ein solcher zu erstellen ist, dem 
Prüfungsvermerk zum Nachhaltigkeits-
bericht spätestens vier Monate nach Ab-
lauf eines jeden Geschäftsjahrs der Öffent-
lichkeit zur Verfügung zu stellen, wenn es 
nicht nach den handelsrechtlichen Vor-
schriften zur Offenlegung der in Absatz 2 
Nummer 1 bis 3 genannten Rechnungsle-
gungsunterlagen verpflichtet ist. Außerdem 
muss jedes Unternehmen, das als In-
landsemittent Wertpapiere begibt, spätes-
tens vier Monate nach Ablauf eines jeden 
Geschäftsjahres und vor dem Zeitpunkt, zu 
dem die in Absatz 2 genannten Rech-
nungslegungsunterlagen erstmals der Öf-
fentlichkeit zur Verfügung stehen, eine Be-
kanntmachung darüber veröffentlichen, ab 
welchem Zeitpunkt und unter welcher Inter-
netadresse die in Absatz 2 genannten 
Rechnungslegungsunterlagen zusätzlich zu 
ihrer Verfügbarkeit im Unternehmensregis-
ter öffentlich zugänglich sind. Das Unter-
nehmen teilt die Bekanntmachung gleich-
zeitig mit ihrer Veröffentlichung der Bun-
desanstalt mit und übermittelt sie unverzüg-
lich, jedoch nicht vor ihrer Veröffentlichung 
der das Unternehmensregister führenden 
Stelle zur Einstellung in das Unterneh-
mensregister. Ein Unternehmen, das als In-
landsemittent Wertpapiere begibt und der 
Verpflichtung nach Satz 1 unterliegt, hat 
außerdem unverzüglich, jedoch nicht vor 
Veröffentlichung der Bekanntmachung 
nach Satz 2, den Jahresfinanzbericht, den 
Bestätigungsvermerk oder den Vermerk 
über dessen Versagung und, sofern ein 
solcher zu erstellen ist, den Prüfungs-
vermerk zum Nachhaltigkeitsbericht an 
die das Unternehmensregister führende 
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Stelle zur Einstellung in das Unterneh-
mensregister zu übermitteln. 

(2) Der Jahresfinanzbericht hat min-
destens zu enthalten  

(2) Der Jahresfinanzbericht hat min-
destens zu enthalten  

1. den Jahresabschluss, der  1. den Jahresabschluss, der  

a) im Falle eines Unternehmens, das 
seinen Sitz in einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder ei-
nem Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum hat, gemäß dem nati-
onalen Recht des Sitzstaats des 
Unternehmens aufgestellt und ge-
prüft wurde oder 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) im Falle eines Unternehmens, das 
seinen Sitz in einem Drittstaat hat, 
nach den Vorgaben des Handels-
gesetzbuchs aufgestellt und ge-
prüft wurde und mit dem Bestäti-
gungsvermerk oder dem Vermerk 
über dessen Versagung versehen 
ist, 

b) im Falle eines Unternehmens, das 
seinen Sitz in einem Drittstaat hat, 
nach den Vorgaben des Handels-
gesetzbuchs aufgestellt und ge-
prüft wurde, 

2. den Lagebericht, der  2. den Lagebericht, der  

a) im Falle eines Unternehmens, das 
seinen Sitz in einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder ei-
nem Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum hat, gemäß dem nati-
onalen Recht des Sitzstaats des 
Unternehmens aufgestellt und ge-
prüft wurde oder 

a) im Falle eines Unternehmens, das 
seinen Sitz in einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder ei-
nem Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum hat, 
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 aa) gemäß dem nationalen 
Recht des Sitzstaats des 
Unternehmens im Einklang 
mit den gemäß Artikel 8 Ab-
satz 4 der Verordnung (EU) 
2020/852 des Europäischen 
Parlaments und des Rates 
vom 18. Juni 2020 über die 
Einrichtung eines Rahmens 
zur Erleichterung nachhalti-
ger Investitionen und zur 
Änderung der Verordnung 
(EU) 2019/2088 (ABl. L 198 
vom 22.6.2020, S. 13; L 156 
vom 9.6.2022, S. 159; L 142 
vom 1.06.2023, S. 45), die 
zuletzt durch die Delegierte 
Verordnung (EU) 2021/2178 
(ABl. L 443 vom 10.12.2021, 
S. 9) geändert worden ist, 
angenommenen Spezifikati-
onen aufgestellt wurde und 

 bb) gemäß dem nationalen 
Recht des Sitzstaats des 
Unternehmens geprüft 
wurde oder 

b) im Falle eines Unternehmens, das 
seinen Sitz in einem Drittstaat hat, 
nach den Vorgaben des Handels-
gesetzbuchs aufgestellt und ge-
prüft wurde, 

b) im Falle eines Unternehmens, das 
seinen Sitz in einem Drittstaat hat, 

 aa) nach den Vorgaben des 
Handelsgesetzbuchs und im 
Ein-klang mit den gemäß 
Artikel 8 Absatz 4 der Ver-
ordnung (EU) 2020/852 an-
genommenen Spezifikatio-
nen aufgestellt wurde und 

 bb) nach den Vorgaben des 
Handelsgesetzbuchs ge-
prüft wurde, 

3. eine den Vorgaben von § 264 Absatz 2 
Satz 3, § 289 Absatz 1 Satz 5 des 
Handelsgesetzbuchs entsprechende 
Erklärung und 

3. eine den Vorgaben von § 289h Absatz 
1 und 2 des Handelsgesetzbuchs ent-
sprechende Erklärung und 
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4. eine Bescheinigung der Wirtschafts-
prüferkammer gemäß § 134 Absatz 2a 
der Wirtschaftsprüferordnung über die 
Eintragung des Abschlussprüfers oder 
eine Bestätigung der Wirtschaftsprüfer-
kammer gemäß § 134 Absatz 4 Satz 8 
der Wirtschaftsprüferordnung über die 
Befreiung von der Eintragungspflicht. 

4. u n v e r ä n d e r t  

(3) Das Bundesministerium der Finan-
zen kann im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium der Justiz und für Verbrau-
cherschutz durch Rechtsverordnung, die 
nicht der Zustimmung des Bundesrates be-
darf, nähere Bestimmungen erlassen über  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. den Mindestinhalt, die Art, die Spra-
che, den Umfang und die Form der 
Veröffentlichung nach Absatz 1 Satz 2, 

 

2. den Mindestinhalt, die Art, die Spra-
che, den Umfang und die Form der 
Mitteilung nach Absatz 1 Satz 3, 

 

3. die Sprache, in der die Informationen 
nach Absatz 2 abzufassen sind, sowie 
den Zeitraum, für den diese Informatio-
nen im Unternehmensregister allge-
mein zugänglich bleiben müssen und 
den Zeitpunkt, zu dem diese Informati-
onen zu löschen sind. 
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§ 115 § 115 

Halbjahresfinanzbericht; Verordnungs-
ermächtigung 

Halbjahresfinanzbericht; Verordnungs-
ermächtigung 

(1) Ein Unternehmen, das als In-
landsemittent Aktien oder Schuldtitel im 
Sinne des § 2 Absatz 1 begibt, hat für die 
ersten sechs Monate eines jeden Ge-
schäftsjahrs einen Halbjahresfinanzbericht 
zu erstellen und diesen unverzüglich, spä-
testens drei Monate nach Ablauf des Be-
richtszeitraums der Öffentlichkeit zur Verfü-
gung zu stellen, es sei denn, es handelt 
sich bei den zugelassenen Wertpapieren 
um Schuldtitel, die unter § 2 Absatz 1 Num-
mer 2 fallen oder die ein zumindest beding-
tes Recht auf den Erwerb von Wertpapie-
ren nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 oder 
Nummer 2 begründen. Außerdem muss 
das Unternehmen spätestens drei Monate 
nach Ablauf des Berichtszeitraums und vor 
dem Zeitpunkt, zu dem der Halbjahresfi-
nanzbericht erstmals der Öffentlichkeit zur 
Verfügung steht, eine Bekanntmachung 
darüber veröffentlichen, ab welchem Zeit-
punkt und unter welcher Internetadresse 
der Bericht zusätzlich zu seiner Verfügbar-
keit im Unternehmensregister öffentlich zu-
gänglich ist. Das Unternehmen teilt die Be-
kanntmachung gleichzeitig mit ihrer Veröf-
fentlichung der Bundesanstalt mit und über-
mittelt sie unverzüglich, jedoch nicht vor ih-
rer Veröffentlichung der das Unterneh-
mensregister führenden Stelle zur Einstel-
lung in das Unternehmensregister. Es hat 
außerdem unverzüglich, jedoch nicht vor 
Veröffentlichung der Bekanntmachung 
nach Satz 2 den Halbjahresfinanzbericht 
an die das Unternehmensregister führende 
Stelle zur Einstellung in das Unterneh-
mensregister zu übermitteln. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Der Halbjahresfinanzbericht hat 
mindestens  

(2) Der Halbjahresfinanzbericht hat 
mindestens  

1. einen verkürzten Abschluss, 1. u n v e r ä n d e r t  

2. einen Zwischenlagebericht und 2. u n v e r ä n d e r t  
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3. eine den Vorgaben des § 264 Abs. 2 
Satz 3, § 289 Abs. 1 Satz 5 des Han-
delsgesetzbuchs entsprechende Erklä-
rung 

3. eine den Vorgaben des § 289h Absatz 
1 und 2 Satz 1 des Handelsgesetz-
buchs entsprechende Erklärung 

zu enthalten. zu enthalten. 

(3) Der verkürzte Abschluss hat min-
destens eine verkürzte Bilanz, eine ver-
kürzte Gewinn- und Verlustrechnung und 
einen Anhang zu enthalten. Auf den ver-
kürzten Abschluss sind die für den Jahres-
abschluss geltenden Rechnungslegungs-
grundsätze anzuwenden. Tritt bei der Of-
fenlegung an die Stelle des Jahresab-
schlusses ein Einzelabschluss im Sinne 
des § 325 Abs. 2a des Handelsgesetz-
buchs, sind auf den verkürzten Abschluss 
die in § 315e Absatz 1 des Handelsgesetz-
buchs bezeichneten internationalen Rech-
nungslegungsstandards und Vorschriften 
anzuwenden. 

(3) Der verkürzte Abschluss hat min-
destens eine verkürzte Bilanz, eine ver-
kürzte Gewinn- und Verlustrechnung und 
einen Anhang zu enthalten. Auf den ver-
kürzten Abschluss sind die für den Jahres-
abschluss geltenden Rechnungslegungs-
grundsätze anzuwenden. Tritt bei der Of-
fenlegung an die Stelle des Jahresab-
schlusses ein Einzelabschluss im Sinne 
des § 325 Abs. 2a des Handelsgesetz-
buchs, sind auf den verkürzten Abschluss 
die in § 315g Absatz 1 des Handelsgesetz-
buchs bezeichneten internationalen Rech-
nungslegungsstandards und Vorschriften 
anzuwenden. 

(4) Im Zwischenlagebericht sind min-
destens die wichtigen Ereignisse des Be-
richtszeitraums im Unternehmen des Emit-
tenten und ihre Auswirkungen auf den ver-
kürzten Abschluss anzugeben sowie die 
wesentlichen Chancen und Risiken für die 
dem Berichtszeitraum folgenden sechs Mo-
nate des Geschäftsjahrs zu beschreiben. 
Ferner sind bei einem Unternehmen, das 
als Inlandsemittent Aktien begibt, die we-
sentlichen Geschäfte des Emittenten mit 
nahe stehenden Personen anzugeben; die 
Angaben können stattdessen im Anhang 
des Halbjahresfinanzberichts gemacht wer-
den. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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(5) Der verkürzte Abschluss und der 
Zwischenlagebericht kann einer prüferi-
schen Durchsicht durch einen Abschluss-
prüfer unterzogen werden. Die Vorschriften 
über die Bestellung des Abschlussprüfers 
sind auf die prüferische Durchsicht entspre-
chend anzuwenden. Die prüferische Durch-
sicht ist so anzulegen, dass bei gewissen-
hafter Berufsausübung ausgeschlossen 
werden kann, dass der verkürzte Abschluss 
und der Zwischenlagebericht in wesentli-
chen Belangen den anzuwendenden Rech-
nungslegungsgrundsätzen widersprechen. 
Der Abschlussprüfer hat das Ergebnis der 
prüferischen Durchsicht in einer Bescheini-
gung zum Halbjahresfinanzbericht zusam-
menzufassen, die mit dem Halbjahresfi-
nanzbericht zu veröffentlichen ist. Sind der 
verkürzte Abschluss und der Zwischenlage-
bericht entsprechend § 317 des Handels-
gesetzbuchs geprüft worden, ist der Bestä-
tigungsvermerk oder der Vermerk über 
seine Versagung vollständig wiederzuge-
ben und mit dem Halbjahresfinanzbericht 
zu veröffentlichen. Sind der verkürzte Ab-
schluss und der Zwischenlagebericht we-
der einer prüferischen Durchsicht unterzo-
gen noch entsprechend § 317 des Han-
delsgesetzbuchs geprüft worden, ist dies 
im Halbjahresfinanzbericht anzugeben. § 
320 und § 323 des Handelsgesetzbuchs 
gelten entsprechend. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Das Bundesministerium der Finan-
zen kann im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium der Justiz und für Verbrau-
cherschutz durch Rechtsverordnung, die 
nicht der Zustimmung des Bundesrates be-
darf, nähere Bestimmungen erlassen über  

(6) u n v e r ä n d e r t  

1. den Inhalt und die prüferische Durch-
sicht des Halbjahresfinanzberichts, 

 

2. den Mindestinhalt, die Art, die Spra-
che, den Umfang und die Form der 
Veröffentlichung nach Absatz 1 Satz 2, 

 

3. den Mindestinhalt, die Art, die Spra-
che, den Umfang und die Form der 
Mitteilung nach Absatz 1 Satz 3 und 

 



 - 356 -   

Geltendes Recht Änderungen durch Gesetzentwurf 

4. die Sprache, in der der Halbjahresfi-
nanzbericht abzufassen ist, sowie den 
Zeitraum, für den der Halbjahresfinanz-
bericht im Unternehmensregister allge-
mein zugänglich bleiben muss, und 
den Zeitpunkt, zu dem er zu löschen 
ist. 

 

(7) Erstellt und veröffentlicht ein Unterneh-
men zusätzliche unterjährige Finanzinfor-
mationen, die den Vorgaben des Absatzes 
2 Nummer 1 und 2 und der Absätze 3 und 
4 entsprechen, gilt für die Prüfung oder prü-
ferische Durchsicht dieser Finanzinformati-
onen durch einen Abschlussprüfer Absatz 5 
entsprechend. 

 

§ 117 § 117 

Konzernabschluss Konzernabschluss 

Ist ein Mutterunternehmen verpflichtet, 
einen Konzernabschluss und einen Kon-
zernlagebericht aufzustellen, gelten die §§ 
114 und 115 mit der folgenden Maßgabe:  

Ist ein Mutterunternehmen verpflichtet, 
einen Konzernabschluss und einen Kon-
zernlagebericht aufzustellen, gelten die §§ 
114 und 115 mit der folgenden Maßgabe:  

1. Der Jahresfinanzbericht hat auch den 
geprüften, im Einklang mit der Verord-
nung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 
19. Juli 2002 betreffend die Anwen-
dung internationaler Rechnungsle-
gungsstandards (ABl. EG Nr. L 243 S. 
1) aufgestellten Konzernabschluss, 
den Konzernlagebericht, eine den Vor-
gaben des § 297 Absatz 2 Satz 4, § 
315 Absatz 1 Satz 5 des Handelsge-
setzbuchs entsprechende Erklärung 
und eine Bescheinigung der Wirt-
schaftsprüferkammer gemäß § 134 
Abs. 2a der Wirtschaftsprüferordnung 
über die Eintragung des Abschlussprü-
fers oder eine Bestätigung der Wirt-
schaftsprüferkammer gemäß § 134 
Abs. 4 Satz 8 der Wirtschaftsprüferord-
nung über die Befreiung von der Ein-
tragungspflicht zu enthalten. 

1. Der Jahresfinanzbericht hat auch zu 
enthalten: 
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 a) den geprüften Konzernab-
schluss, der im Einklang mit der 
Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 
des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 19. Juli 2002 
betreffend die Anwendung inter-
nationaler Rechnungslegungs-
standards (ABl. L 243 S. 1 vom 
11.9.2002, S. 1), die zuletzt 
durch die Verordnung (EG) Nr. 
297/2008 (ABl. L 97 vom 
9.4.2008, S. 62) geändert worden 
ist, aufgestellt wurde, 

 b) den Konzernlagebericht, der 

 aa) im Falle eines Mutterunter-
nehmens, das seinen Sitz in 
einem Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union oder ei-
nem Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum hat, 

 aaa) gemäß dem nationa-
len Recht des Sitz-
staats des Mutterun-
ternehmens im Ein-
klang mit den gemäß 
Artikel 8 Absatz 4 der 
Verordnung (EU) 
2020/852 angenom-
menen Spezifikatio-
nen aufgestellt wurde 
und 

 bbb) gemäß dem nationa-
len Recht des Sitz-
staats des Mutterun-
ternehmens geprüft 
wurde oder 

 bb) im Falle eines Mutterunter-
nehmens, das seinen Sitz in 
einem Drittstaat hat, 
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 aaa) nach den Vorgaben 
des Handelsgesetz-
buchs und im Ein-
klang mit den gemäß 
Artikel 8 Absatz 4 der 
Verordnung (EU) 
2020/852 angenom-
menen Spezifikatio-
nen aufgestellt wurde 
und 

 bbb) nach den Vorgaben 
des Handelsgesetz-
buchs geprüft wurde, 

 c) eine den Vorgaben des § 315f 
Absatz 1 und 2 des Handelsge-
setzbuchs entsprechende Erklä-
rung und 

 d) eine Bescheinigung der Wirt-
schaftsprüferkammer gemäß § 
134 Absatz 2a der Wirtschafts-
prüferordnung über die Eintra-
gung des Abschlussprüfers o-
der eine Bestätigung der Wirt-
schaftsprüfer-kammer gemäß § 
134 Absatz 4 Satz 8 der Wirt-
schaftsprüferordnung über die 
Befreiung von der Eintragungs-
pflicht. 

2. Das Mutterunternehmen hat den Halb-
jahresfinanzbericht für das Mutterun-
ternehmen und die Gesamtheit der ein-
zubeziehenden Tochterunternehmen 
zu erstellen und zu veröffentlichen. § 
115 Absatz 3 gilt entsprechend, wenn 
das Mutterunternehmen verpflichtet ist, 
den Konzernabschluss nach den in § 
315e Absatz 1 des Handelsgesetz-
buchs bezeichneten internationalen 
Rechnungslegungsstandards und Vor-
schriften aufzustellen. 

2. Das Mutterunternehmen hat den Halb-
jahresfinanzbericht für das Mutterun-
ternehmen und die Gesamtheit der ein-
zubeziehenden Tochterunternehmen 
zu erstellen und zu veröffentlichen. § 
115 Absatz 3 gilt entsprechend, wenn 
das Mutterunternehmen verpflichtet ist, 
den Konzernabschluss nach den in § 
315g Absatz 1 des Handelsgesetz-
buchs bezeichneten internationalen 
Rechnungslegungsstandards und Vor-
schriften aufzustellen. 

3. (weggefallen) 3. u n v e r ä n d e r t  
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§ 119a § 119a 

Strafvorschriften Strafvorschriften 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jah-
ren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer  

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jah-
ren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer  

1. entgegen § 114 Absatz 2 Nummer 3 o-
der § 115 Absatz 2 Nummer 3, jeweils 
in Verbindung mit § 264 Absatz 2 Satz 
3 oder § 289 Absatz 1 Satz 5 des Han-
delsgesetzbuchs, oder 

1. entgegen § 114 Absatz 2 Nummer 3 o-
der § 115 Absatz 2 Nummer 3, jeweils 
in Verbindung mit § 289h Absatz 1 o-
der Absatz 2 des Handelsgesetzbuchs, 
oder 

2. entgegen § 117 Nummer 1 in Verbin-
dung mit § 297 Absatz 2 Satz 4 oder § 
315 Absatz 1 Satz 5 des Handelsge-
setzbuchs 

2. entgegen § 117 Nummer 1 Buchstabe 
c in Verbindung mit § 315f Absatz 1 o-
der 2 des Handelsgesetzbuchs 

eine unrichtige Versicherung abgibt. eine unrichtige Versicherung abgibt. 

(2) Handelt der Täter leichtfertig, so 
ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren oder Geldstrafe. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

§ 120 § 120 

Bußgeldvorschriften; Verordnungser-
mächtigung 

Bußgeldvorschriften; Verordnungser-
mächtigung 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer  (1) u n v e r ä n d e r t  

1. einer vollziehbaren Anordnung nach § 
8 Absatz 2 Satz 1 oder Satz 2 zuwider-
handelt, 

 

2. eine Information entgegen § 26 Absatz 
1 oder Absatz 2 nicht oder nicht recht-
zeitig übermittelt, 

 

3. eine Mitteilung entgegen § 26 Absatz 1 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig o-
der nicht rechtzeitig macht, 

 

4. eine Mitteilung entgegen § 26 Absatz 2 
nicht oder nicht rechtzeitig macht oder 

 

5. entgegen § 30 Absatz 3 Clearing-
Dienste nutzt. 

 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder leichtfertig  

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder leichtfertig  
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1. eine Information entgegen § 5 Absatz 
1 Satz 2 nicht oder nicht rechtzeitig 
übermittelt, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. entgegen  2. u n v e r ä n d e r t  

a) § 5 Absatz 1 Satz 2,  

b) § 22 Absatz 3,  

c) § 23 Absatz 1 Satz 1, auch in Ver-
bindung mit einer Rechtsverord-
nung nach Absatz 4 Satz 1, 

 

d) § 33 Absatz 1 Satz 1 oder 2 oder 
Absatz 2, jeweils auch in Verbin-
dung mit einer Rechtsverordnung 
nach § 33 Absatz 5, 

 

e) § 38 Absatz 1 Satz 1, auch in Ver-
bindung mit einer Rechtsverord-
nung nach § 38 Absatz 5, oder § 
39 Absatz 1, auch in Verbindung 
mit einer Rechtsverordnung nach 
§ 39 Absatz 2, 

 

f) § 40 Absatz 2, auch in Verbindung 
mit einer Rechtsverordnung nach 
§ 40 Absatz 3 Nummer 2, 

 

g) § 41 Absatz 1 Satz 2, auch in Ver-
bindung mit § 41 Absatz 2, 

 

h) § 46 Absatz 2 Satz 1,  

i) § 50 Absatz 1 Satz 1, auch in Ver-
bindung mit einer Rechtsverord-
nung nach § 50 Absatz 2, 

 

j) § 51 Absatz 2,  

k) § 114 Absatz 1 Satz 3, auch in 
Verbindung mit § 117, jeweils 
auch in Verbindung mit einer 
Rechtsverordnung nach § 114 Ab-
satz 3 Nummer 2, 

 

l) § 115 Absatz 1 Satz 3, auch in 
Verbindung mit § 117, jeweils 
auch in Verbindung mit einer 
Rechtsverordnung nach § 115 Ab-
satz 6 Nummer 3, 
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m) § 116 Absatz 2 Satz 2, auch in 
Verbindung mit einer Rechtsver-
ordnung nach § 116 Absatz 4 
Nummer 2 oder 

 

n) § 118 Absatz 4 Satz 3  

eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig, nicht in der vorgeschriebe-
nen Weise oder nicht rechtzeitig 
macht, 

 

2a. entgegen § 12 oder § 23 Absatz 1 Satz 
2 eine Person über eine Anzeige, eine 
eingeleitete Untersuchung oder eine 
Maßnahme in Kenntnis setzt, 

2a. u n v e r ä n d e r t  

2b. einer vollziehbaren Anordnung nach § 
15 Absatz 1 zuwiderhandelt, 

2b. u n v e r ä n d e r t  

3. entgegen § 25 in Verbindung mit Arti-
kel 15 der Verordnung (EU) Nr. 
596/2014 eine Marktmanipulation 
begeht, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. entgegen  4. u n v e r ä n d e r t  

a) § 40 Absatz 1 Satz 1, auch in Ver-
bindung mit einer Rechtsverord-
nung nach § 40 Absatz 3 Nummer 
1, oder entgegen § 41 Absatz 1 
Satz 1, auch in Verbindung mit § 
41 Absatz 2, oder § 46 Absatz 2 
Satz 1, 

 

b) § 40 Absatz 1 Satz 2, in Verbin-
dung mit § 40 Absatz 1 Satz 1, 
auch in Verbindung mit einer 
Rechtsverordnung nach § 40 Ab-
satz 3, 

 

c) § 49 Absatz 1 oder 2,  

d) § 50 Absatz 1 Satz 1 in Verbin-
dung mit einer Rechtsverordnung 
nach § 50 Absatz 2 oder entgegen 
§ 51 Absatz 2, 

 

e) § 114 Absatz 1 Satz 2 in Verbin-
dung mit einer Rechtsverordnung 
nach § 114 Absatz 3 Nummer 1, 
jeweils auch in Verbindung mit § 
117, oder entgegen § 118 Absatz 
4 Satz 3, 
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f) § 115 Absatz 1 Satz 2 in Verbin-
dung mit einer Rechtsverordnung 
nach § 115 Absatz 6 Nummer 2, 
jeweils auch in Verbindung mit § 
117, oder 

 

g) § 116 Absatz 2 Satz 1 in Verbin-
dung mit einer Rechtsverordnung 
nach § 116 Absatz 4 Nummer 1 

 

eine Veröffentlichung nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig, nicht in der vorge-
schriebenen Weise oder nicht rechtzei-
tig vornimmt oder nicht oder nicht 
rechtzeitig nachholt, 

 

5. entgegen § 27 Satz 1 eine Aufzeich-
nung nicht, nicht richtig, nicht vollstän-
dig oder nicht rechtzeitig erstellt, 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. entgegen § 29 Absatz 5 Satz 1 der 
Stellung eines Billigungsantrags nicht 
eine dort genannte Erklärung beifügt, 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. (weggefallen) 7. u n v e r ä n d e r t  

8. entgegen § 32 Absatz 1 Satz 1 die dort 
genannten Tatsachen nicht oder nicht 
rechtzeitig prüfen und bescheinigen 
lässt, 

8. u n v e r ä n d e r t  

9. entgegen § 32 Absatz 4 Satz 1 eine 
Bescheinigung nicht oder nicht recht-
zeitig übermittelt, 

9. u n v e r ä n d e r t  

10. entgegen § 40 Absatz 1 Satz 1, § 41 
Absatz 1 Satz 3, § 46 Absatz 2 Satz 2, 
§ 50 Absatz 1 Satz 2, § 51 Absatz 2, § 
114 Absatz 1 Satz 3, § 115 Absatz 1 
Satz 3, § 116 Absatz 2 Satz 2 oder § 
118 Absatz 4 Satz 3 eine Information 
oder eine Bekanntmachung nicht oder 
nicht rechtzeitig übermittelt, 

10. u n v e r ä n d e r t  

11. entgegen § 48 Absatz 1 Nummer 2, 
auch in Verbindung mit § 48 Absatz 3, 
nicht sicherstellt, dass Einrichtungen 
und Informationen im Inland öffentlich 
zur Verfügung stehen, 

11. u n v e r ä n d e r t  
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12. entgegen § 48 Absatz 1 Nummer 3, 
auch in Verbindung mit § 48 Absatz 3, 
nicht sicherstellt, dass Daten vor der 
Kenntnisnahme durch Unbefugte ge-
schützt sind, 

12. u n v e r ä n d e r t  

13. entgegen § 48 Absatz 1 Nummer 4, 
auch in Verbindung mit § 48 Absatz 3, 
nicht sicherstellt, dass eine dort ge-
nannte Stelle bestimmt ist, 

13. u n v e r ä n d e r t  

14. entgegen § 86 Absatz 1 Satz 1, 5 oder 
6 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig erstat-
tet, 

14. u n v e r ä n d e r t  

14a. einer vollziehbaren Anordnung nach 
§ 107 Absatz 5 Satz 1 oder § 109 Ab-
satz 2 Satz 4 zuwiderhandelt, 

14a. u n v e r ä n d e r t  

15. entgegen § 114 Absatz 1 Satz 4, § 115 
Absatz 1 Satz 4, jeweils auch in Ver-
bindung mit § 117, einen Jahresfinanz-
bericht einschließlich der Erklärung ge-
mäß § 114 Absatz 2 Nummer 3 und 
der Eintragungsbescheinigung oder 
Bestätigung gemäß § 114 Absatz 2 
Nummer 4 oder einen Halbjahresfi-
nanzbericht einschließlich der Erklä-
rung gemäß § 115 Absatz 2 Nummer 3 
oder entgegen § 116 Absatz 2 Satz 3 
einen Zahlungs- oder Konzernzah-
lungsbericht nicht, nicht in der vorge-
schriebenen Weise oder nicht rechtzei-
tig übermittelt oder 

15. entgegen § 114 Absatz 1 Satz 4, auch 
in Verbindung mit § 117, einen Jahres-
finanzbericht einschließlich der Erklä-
rung gemäß § 114 Absatz 2 Nummer 3 
und der Eintragungsbescheinigung o-
der Bestätigung gemäß § 114 Absatz 2 
Nummer 4, einen Bestätigungsver-
merk oder einen Vermerk über des-
sen Versagung oder einen Prü-
fungsvermerk zum Nachhaltigkeits-
bericht oder einen Vermerk über 
dessen Versagung, entgegen § 115 
Absatz 1 Satz 4, auch in Verbindung 
mit § 117, einen Halbjahresfinanzbe-
richt einschließlich der Erklärung ge-
mäß § 115 Absatz 2 Nummer 3 oder 
entgegen § 116 Absatz 2 Satz 3 einen 
Zahlungs- oder Konzernzahlungsbe-
richt nicht, nicht in der vorgeschriebe-
nen Weise oder nicht rechtzeitig über-
mittelt oder 
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16. einer unmittelbar geltenden Vorschrift 
in delegierten Rechtsakten der Europä-
ischen Union, die die Verordnung (EG) 
Nr. 1060/2009 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 16. Sep-
tember 2009 über Ratingagenturen 
(ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 1; L 
350 vom 29.12.2009, S. 59, L 145 vom 
31.5.2011, S. 57, L 267 vom 6.9.2014, 
S. 30), die zuletzt durch die Richtlinie 
2014/51/EU (ABl. L 153 vom 
22.5.2014, S. 1) geändert worden ist, 
ergänzen, im Anwendungsbereich die-
ses Gesetzes zuwiderhandelt, soweit 
eine Rechtsverordnung nach Absatz 
28 für einen bestimmten Tatbestand 
auf diese Bußgeldvorschrift verweist. 

16. u n v e r ä n d e r t  

(3) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder leichtfertig entgegen Artikel 74 
oder Artikel 75 der Delegierten Verordnung 
(EU) 2017/565 der Kommission vom 25. 
April 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 
2014/65/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates in Bezug auf die organisato-
rischen Anforderungen an Wertpapierfir-
men und die Bedingungen für die Aus-
übung ihrer Tätigkeit sowie in Bezug auf 
die Definition bestimmter Begriffe für die 
Zwecke der genannten Richtlinie (ABl. L 87 
vom 31.3.2017, S. 1) eine Aufzeichnung 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig erstellt. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Ordnungswidrig handelt, wer als 
Person, die für ein Wertpapierdienstleis-
tungsunternehmen handelt, gegen die Ver-
ordnung (EG) Nr. 1060/2009 verstößt, in-
dem er vorsätzlich oder leichtfertig  

(4) u n v e r ä n d e r t  

1. entgegen Artikel 4 Absatz 1 Unterab-
satz 1 ein Rating verwendet, 

 

2. entgegen Artikel 5a Absatz 1 nicht da-
für Sorge trägt, dass das Wertpapier-
dienstleistungsunternehmen eigene 
Kreditrisikobewertungen vornimmt, 

 

3. entgegen Artikel 8c Absatz 1 einen 
Auftrag nicht richtig erteilt, 
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4. entgegen Artikel 8c Absatz 2 nicht da-
für Sorge trägt, dass die beauftragten 
Ratingagenturen die dort genannten 
Voraussetzungen erfüllen oder 

 

5. entgegen Artikel 8d Absatz 1 Satz 2 
eine dort genannte Dokumentation 
nicht richtig vornimmt. 

 

(5) Ordnungswidrig handelt, wer ge-
gen die Verordnung (EU) Nr. 1031/2010 
verstößt, indem er vorsätzlich oder leicht-
fertig  

(5) u n v e r ä n d e r t  

1. als Person nach Artikel 40   

a) entgegen Artikel 39 Buchstabe a 
eine Insiderinformation weitergibt 
oder 

 

b) entgegen Artikel 39 Buchstabe b 
die Einstellung, Änderung oder Zu-
rückziehung eines Gebotes emp-
fiehlt oder eine andere Person 
hierzu verleitet, 

 

2. entgegen Artikel 42 Absatz 1 Satz 2 o-
der Satz 3 das Verzeichnis nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig übermittelt, 

 

3. entgegen Artikel 42 Absatz 2 eine Un-
terrichtung nicht, nicht richtig oder nicht 
innerhalb von fünf Werktagen vor-
nimmt oder 

 

4. entgegen Artikel 42 Absatz 5 die Be-
hörde nicht, nicht richtig, nicht vollstän-
dig oder nicht rechtzeitig informiert. 

 

(6) Ordnungswidrig handelt, wer ge-
gen die Verordnung (EU) Nr. 236/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 14. März 2012 über Leerverkäufe und 
bestimmte Aspekte von Credit Default 
Swaps (ABl. L 86 vom 24.3.2012, S. 1), die 
durch die Verordnung (EU) Nr. 909/2014 
(ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 1) geändert 
worden ist, verstößt, indem er vorsätzlich o-
der leichtfertig  

(6) u n v e r ä n d e r t  
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1. entgegen Artikel 5 Absatz 1, Artikel 7 
Absatz 1 oder Artikel 8 Absatz 1, je-
weils auch in Verbindung mit Artikel 9 
Absatz 1 Unterabsatz 1 oder Artikel 10, 
eine Meldung nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig 
macht, 

 

2. entgegen Artikel 6 Absatz 1, auch in 
Verbindung mit Artikel 9 Absatz 1 Un-
terabsatz 1 oder Artikel 10, eine Ein-
zelheit nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig offenlegt, 

 

3. entgegen Artikel 12 Absatz 1 oder Arti-
kel 13 Absatz 1 eine Aktie oder einen 
öffentlichen Schuldtitel leer verkauft, 

 

4. entgegen Artikel 14 Absatz 1 eine 
Transaktion vornimmt oder 

 

5. entgegen Artikel 15 Absatz 1 nicht si-
cherstellt, dass er über ein dort ge-
nanntes Verfahren verfügt. 

 

(7) Ordnungswidrig handelt, wer ge-
gen die Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 4. Juli 2012 über OTC-Derivate, zent-
rale Gegenparteien und Transaktionsregis-
ter (ABl. L 201 vom 27.7.2012, S. 1; L 321 
vom 30.11.2013, S. 6), die zuletzt durch die 
Verordnung (EU) 2019/834 (ABl. L 141 
vom 28.5.2019, S. 42) geändert worden ist, 
verstößt, indem er vorsätzlich oder leicht-
fertig  

(7) u n v e r ä n d e r t  

1. entgegen Artikel 4 Absatz 1 und 3 ei-
nen OTC-Derivatekontrakt nicht oder 
nicht in der vorgeschriebenen Weise 
cleart, 

 

1a. entgegen Artikel 4a Absatz 1 Unterab-
satz 2 Buchstabe a eine Unterrichtung 
nicht oder nicht rechtzeitig vornimmt, 

 

2. als Betreiber eines multilateralen Han-
delssystems im Sinne des § 72 Absatz 
1 entgegen Artikel 8 Absatz 1 in Ver-
bindung mit Absatz 4 Unterabsatz 1 
Handelsdaten nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig, nicht in der vorgeschriebe-
nen Weise oder nicht rechtzeitig zur 
Verfügung stellt, 
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3. entgegen Artikel 9 Absatz 1 Satz 2 
eine Meldung nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig 
macht, 

 

4. entgegen Artikel 9 Absatz 2 eine Auf-
zeichnung nicht oder nicht mindestens 
fünf Jahre aufbewahrt, 

 

5. entgegen Artikel 10 Absatz 1 Unterab-
satz 2 Buchstabe a eine Unterrichtung 
nicht oder nicht rechtzeitig vornimmt, 

 

6. entgegen Artikel 11 Absatz 1 nicht ge-
währleistet, dass ein dort genanntes 
Verfahren oder eine dort genannte 
Vorkehrung besteht, 

 

7. entgegen Artikel 11 Absatz 2 Satz 1 
den Wert ausstehender Kontrakte 
nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig 
ermittelt, 

 

8. entgegen Artikel 11 Absatz 3 kein dort 
beschriebenes Risikomanagement be-
treibt, 

 

9. entgegen Artikel 11 Absatz 4 nicht ge-
währleistet, dass zur Abdeckung der 
dort genannten Risiken eine geeignete 
und angemessene Eigenkapitalaus-
stattung vorgehalten wird, oder 

 

10. entgegen Artikel 11 Absatz 11 Satz 1 
die Information über eine Befreiung 
von den Anforderungen des Artikels 11 
Absatz 3 nicht oder nicht richtig veröf-
fentlicht. 

 

(8) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder leichtfertig  

(8) u n v e r ä n d e r t  

  1. im Zusammenhang mit einer Untersu-
chung betreffend die Einhaltung der 
Pflichten nach den Abschnitten 9 bis 
11 einer vollziehbaren Anordnung der 
Bundesanstalt nach den §§ 6 bis 9 zu-
widerhandelt, 

u n v e r ä n d e r t  

  2. einer vollziehbaren Anordnung der 
Bundesanstalt nach § 9 Absatz 2 zuwi-
derhandelt, auch wenn im Ausland ge-
handelt wird, 

u n v e r ä n d e r t  
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  3. als Betreiber eines inländischen Han-
delsplatzes, der im Namen eines Wert-
papierdienstleistungsunternehmens 
Meldungen nach Artikel 26 Absatz 1 
der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 15. Mai 2014 über Märkte für 
Finanzinstrumente und zur Änderung 
der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 
(ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 84; L 6 
vom 10.1.2015, S. 6; L 270 vom 
15.10.2015, S. 4), die zuletzt durch die 
Verordnung (EU) 2016/1033 (ABl. L 
175 vom 30.6.2016, S. 1) geändert 
worden ist, vornimmt, 

u n v e r ä n d e r t  

a) entgegen § 22 Absatz 2 Satz 1 
dort genannte Sicherheitsmaßnah-
men nicht einrichtet oder 

 

b) entgegen § 22 Absatz 2 Satz 2 
dort genannte Mittel nicht vorhält 
oder dort genannte Notfallsysteme 
nicht einrichtet, 

 

  4. ein von der Bundesanstalt für ein Wa-
renderivat gemäß § 54 Absatz 1, 3, 5 
festgelegtes Positionslimit überschrei-
tet, 

u n v e r ä n d e r t  

  5. ein von einer ausländischen zuständi-
gen Behörde eines Mitgliedstaates für 
ein Warenderivat festgelegtes Positi-
onslimit überschreitet, 

u n v e r ä n d e r t  

  6. entgegen § 54 Absatz 6 Satz 1 nicht 
über angemessene Kontrollverfahren 
zur Überwachung des Positionsmana-
gements verfügt, 

u n v e r ä n d e r t  

  7. entgegen § 54 Absatz 6 Satz 4 eine 
Unterrichtung nicht, nicht richtig oder 
nicht vollständig vornimmt, 

u n v e r ä n d e r t  

  8. entgegen § 57 Absatz 2, 3 und 4 eine 
Übermittlung nicht, nicht richtig oder 
nicht vollständig vornimmt, 

u n v e r ä n d e r t  

  9. entgegen § 57 Absatz 1 eine Meldung 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig o-
der nicht rechtzeitig vornimmt, 

u n v e r ä n d e r t  

 10. bis 26. (weggefallen)  10. u n v e r ä n d e r t  
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 27. entgegen § 63 Absatz 2 Satz 1 in Ver-
bindung mit Satz 2, auch in Verbin-
dung mit dem auf Grundlage von Arti-
kel 23 Absatz 4 in Verbindung mit Arti-
kel 89 der Richtlinie 2014/65/EU des 
Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 15. Mai 2014 über Märkte für 
Finanzinstrumente sowie zur Änderung 
der Richtlinien 2002/92/EG und 
2011/61/EU (ABl. L 173 vom 
12.6.2014, S. 349; L 74 vom 
18.3.2015, S. 38; L 188 vom 
13.7.2016, S. 28; L 273 vom 
8.10.2016, S. 35; L 64 vom 10.3.2017, 
S. 116), die zuletzt durch die Richtlinie 
(EU) 2016/1034 (ABl. L 175 vom 
30.6.2016, S. 8) geändert worden ist, 
erlassenen delegierten Rechtsakt der 
Europäischen Kommission, eine Darle-
gung nicht, nicht richtig, nicht vollstän-
dig, nicht in der vorgeschriebenen 
Weise oder nicht rechtzeitig vornimmt, 

 27. u n v e r ä n d e r t  

 28. als Wertpapierdienstleistungsunterneh-
men entgegen § 63 Absatz 3 Satz 1, 
auch in Verbindung mit dem auf 
Grundlage von Artikel 24 Absatz 13 in 
Verbindung mit Artikel 89 der Richtlinie 
2014/65/EU erlassenen delegierten 
Rechtsakt der Europäischen Kommis-
sion, keine Sicherstellung trifft, 

 28. u n v e r ä n d e r t  

 29. als Wertpapierdienstleistungsunterneh-
men entgegen § 63 Absatz 3 Satz 2, 
auch in Verbindung mit dem auf 
Grundlage von Artikel 24 Absatz 13 in 
Verbindung mit Artikel 89 der Richtlinie 
2014/65/EU erlassenen delegierten 
Rechtsakt der Europäischen Kommis-
sion, einen Anreiz setzt, 

 29. u n v e r ä n d e r t  

 30. als Wertpapierdienstleistungsunterneh-
men ein Finanzinstrument vertreibt, 
das nicht gemäß den Anforderungen 
des § 63 Absatz 4, auch in Verbindung 
mit einer Rechtsverordnung nach § 80 
Absatz 14 sowie dem auf Grundlage 
von Artikel 24 Absatz 13 in Verbindung 
mit Artikel 89 der Richtlinie 2014/65/EU 
erlassenen delegierten Rechtsakt der 
Europäischen Kommission, konzipiert 
wurde, 

 30. u n v e r ä n d e r t  
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 31. als Wertpapierdienstleistungsunterneh-
men entgegen § 63 Absatz 6 Satz 1, 
auch in Verbindung mit dem auf 
Grundlage von Artikel 24 Absatz 13 in 
Verbindung mit Artikel 89 der Richtlinie 
2014/65/EU erlassenen delegierten 
Rechtsakt der Europäischen Kommis-
sion, Informationen zugänglich macht, 
die nicht redlich, nicht eindeutig oder ir-
reführend sind, 

 31. u n v e r ä n d e r t  

 32. als Wertpapierdienstleistungsunterneh-
men einer anderen Person eine Marke-
tingmitteilung zugänglich macht, die 
entgegen § 63 Absatz 6 Satz 2 nicht 
eindeutig als solche erkennbar ist, 

 32. u n v e r ä n d e r t  

 33. entgegen § 63 Absatz 7 Satz 1 in Ver-
bindung mit den Sätzen 3 und 4, auch 
in Verbindung mit Satz 11, auch in Ver-
bindung mit einer Rechtsverordnung 
nach Absatz 14 und auch in Verbin-
dung mit dem auf Grundlage von Arti-
kel 24 Absatz 13 in Verbindung mit Ar-
tikel 89 der Richtlinie 2014/65/EU er-
lassenen delegierten Rechtsakt der 
Europäischen Kommission, Informatio-
nen nicht, nicht richtig, nicht vollstän-
dig, nicht in der vorgeschriebenen 
Weise oder nicht rechtzeitig zur Verfü-
gung stellt, 

 33. u n v e r ä n d e r t  

 34. entgegen § 63 Absatz 7 Satz 5, auch 
in Verbindung mit dem auf Grundlage 
von Artikel 24 Absatz 13 in Verbindung 
mit Artikel 89 der Richtlinie 2014/65/EU 
erlassenen delegierten Rechtsakt der 
Europäischen Kommission, eine Auf-
stellung nicht, nicht richtig oder nicht 
vollständig zur Verfügung stellt, 

 34. u n v e r ä n d e r t  

34a. entgegen § 63 Absatz 7 Satz 13 
eine dort genannte Möglichkeit nicht o-
der nicht rechtzeitig einräumt, 

34a. u n v e r ä n d e r t  

 35. entgegen § 64 Absatz 1, auch in Ver-
bindung mit dem auf Grundlage von 
Artikel 24 Absatz 3 in Verbindung mit 
Artikel 89 der Richtlinie 2014/65/EU er-
lassenen delegierten Rechtsakt der 
Europäischen Kommission, einen Kun-
den nicht, nicht richtig, nicht vollstän-
dig, nicht in der vorgeschriebenen 
Weise oder nicht rechtzeitig informiert, 

 35. u n v e r ä n d e r t  
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 36. entgegen § 63 Absatz 9 Satz 1, auch 
in Verbindung mit dem auf Grundlage 
von Artikel 24 Absatz 3 in Verbindung 
mit Artikel 89 der Richtlinie 2014/65/EU 
erlassenen delegierten Rechtsakt der 
Europäischen Kommission, einen Kun-
den nicht oder nicht richtig informiert o-
der ihm nicht für jeden Bestandteil ge-
trennt Kosten und Gebühren nach-
weist, 

 36. u n v e r ä n d e r t  

 37. entgegen § 63 Absatz 9 Satz 2, auch 
in Verbindung mit dem auf Grundlage 
von Artikel 24 Absatz 3 in Verbindung 
mit Artikel 89 der Richtlinie 2014/65/EU 
erlassenen delegierten Rechtsakt der 
Europäischen Kommission, einen Pri-
vatkunden nicht oder nicht in ange-
messener Weise informiert, 

 37. u n v e r ä n d e r t  

 38. entgegen § 64 Absatz 2 Satz 1 in Ver-
bindung mit einer Rechtsverordnung 
nach § 64 Absatz 10 Satz 1 Nummer 1 
ein dort genanntes Dokument nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig zur Verfügung stellt, 

 38. u n v e r ä n d e r t  

 39. entgegen § 64 Absatz 3 Satz 1, auch 
in Verbindung mit dem auf Grundlage 
von Artikel 25 Absatz 8 in Verbindung 
mit Artikel 89 der Richtlinie 2014/65/EU 
erlassenen delegierten Rechtsakt der 
Europäischen Kommission, die dort 
genannten Informationen nicht oder 
nicht vollständig einholt, 

 39. u n v e r ä n d e r t  

 40. entgegen § 64 Absatz 3 Satz 2 bis 4 
ein Finanzinstrument oder eine Wert-
papierdienstleistung empfiehlt oder ein 
Geschäft tätigt, 

 40. u n v e r ä n d e r t  

 41. entgegen § 64 Absatz 4 Satz 1 in Ver-
bindung mit Satz 2, auch in Verbin-
dung mit dem auf Grundlage von Arti-
kel 25 Absatz 8 in Verbindung mit Arti-
kel 89 der Richtlinie 2014/65/EU erlas-
senen delegierten Rechtsakt der Euro-
päischen Kommission, eine Geeig-
netheitserklärung nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig, nicht in der vorge-
schriebenen Weise oder nicht rechtzei-
tig zur Verfügung stellt, 

 41. u n v e r ä n d e r t  
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41a. entgegen § 64 Absatz 4 Satz 5 oder 
§ 142 Absatz 1 Satz 1, 2 oder 3 eine 
Information nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig gibt, 

41a. u n v e r ä n d e r t  

 42. als Wertpapierdienstleistungsunterneh-
men, das einem Kunden im Verlauf ei-
ner Anlageberatung mitgeteilt hat, dass 
eine Unabhängige Honorar-Anlagebe-
ratung erbracht wird, dem Kunden ge-
genüber eine Empfehlung eines Finan-
zinstruments ausspricht, der nicht eine 
im Sinne von § 64 Absatz 5 Nummer 1, 
auch in Verbindung mit dem auf 
Grundlage von Artikel 24 Absatz 3 in 
Verbindung mit Artikel 89 der Richtlinie 
2014/65/EU erlassenen delegierten 
Rechtsakt der Europäischen Kommis-
sion, ausreichende Palette von Finan-
zinstrumenten zugrunde liegt, 

 42. u n v e r ä n d e r t  

 43. entgegen § 64 Absatz 6 Satz 1, auch 
in Verbindung mit einer Rechtsverord-
nung nach § 64 Absatz 10 Nummer 2, 
eine Information nicht, nicht richtig o-
der nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig gibt, 

 43. u n v e r ä n d e r t  

 44. entgegen § 64 Absatz 6 Satz 2 einen 
Vertragsschluss als Festpreisgeschäft 
ausführt, 

 44. u n v e r ä n d e r t  

 45. entgegen § 64 Absatz 7, auch in Ver-
bindung mit einer Rechtsverordnung 
nach § 64 Absatz 10 Nummer 3, eine 
Zuwendung annimmt oder behält, 

 45. u n v e r ä n d e r t  

 45a. entgegen § 65 Absatz 1 Satz 3 oder 
§ 65a Absatz 1 Satz 3 einen Vertrags-
schluss vermittelt, 

 45a. u n v e r ä n d e r t  

 46. entgegen § 63 Absatz 10 Satz 1, auch 
in Verbindung mit Satz 2, jeweils auch 
in Verbindung mit dem auf Grundlage 
von Artikel 25 Absatz 8 in Verbindung 
mit Artikel 89 der Richtlinie 2014/65/EU 
erlassenen delegierten Rechtsakt der 
Europäischen Kommission, die dort 
genannten Informationen nicht oder 
nicht vollständig einholt, 

 46. u n v e r ä n d e r t  
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 47. entgegen § 63 Absatz 10 Satz 3 oder 
4, auch in Verbindung mit dem auf 
Grundlage von Artikel 25 Absatz 8 in 
Verbindung mit Artikel 89 der Richtlinie 
2014/65/EU erlassenen delegierten 
Rechtsakt der Europäischen Kommis-
sion, einen Hinweis oder eine Informa-
tion nicht oder nicht rechtzeitig gibt, 

 47. u n v e r ä n d e r t  

 48. entgegen § 63 Absatz 12 Satz 1 in 
Verbindung mit Satz 2, auch in Verbin-
dung mit § 64 Absatz 8, jeweils auch in 
Verbindung mit dem auf Grundlage 
von Artikel 25 Absatz 8 in Verbindung 
mit Artikel 89 der Richtlinie 2014/65/EU 
erlassenen delegierten Rechtsakt der 
Europäischen Kommission, einem 
Kunden nicht regelmäßig berichtet o-
der nicht den Ausführungsort eines 
Auftrags mitteilt, 

 48. u n v e r ä n d e r t  

 49. entgegen § 68 Absatz 1 Satz 2 mit ei-
ner geeigneten Gegenpartei nicht in 
der dort beschriebenen Weise kommu-
niziert, 

 49. u n v e r ä n d e r t  

 50. entgegen § 69 Absatz 1 Nummer 1 o-
der Nummer 2, auch in Verbindung mit 
dem auf Grundlage von Artikel 28 Ab-
satz 3 in Verbindung mit Artikel 89 der 
Richtlinie 2014/65/EU erlassenen dele-
gierten Rechtsakt der Europäischen 
Kommission, keine geeigneten Vorkeh-
rungen in Bezug auf die Ausführung 
und Weiterleitung von Kundenaufträ-
gen trifft, 

 50. u n v e r ä n d e r t  

 51. entgegen § 69 Absatz 2 Satz 1, auch 
in Verbindung mit dem auf Grundlage 
von Artikel 28 Absatz 3 in Verbindung 
mit Artikel 89 der Richtlinie 2014/65/EU 
erlassenen delegierten Rechtsakt der 
Europäischen Kommission, einen Auf-
trag nicht, nicht in der vorgeschriebe-
nen Weise oder nicht rechtzeitig be-
kannt macht, 

 51. u n v e r ä n d e r t  

 52. entgegen § 70 Absatz 1 Satz 1, auch 
in Verbindung mit einer Rechtsverord-
nung nach § 70 Absatz 9 Nummer 1, 
eine Zuwendung annimmt oder ge-
währt, 

 52. u n v e r ä n d e r t  
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 53. entgegen § 70 Absatz 5, auch in Ver-
bindung mit dem auf Grundlage von 
Artikel 24 Absatz 13 in Verbindung mit 
Artikel 89 der Richtlinie 2014/65/EU er-
lassenen delegierten Rechtsakt der 
Europäischen Kommission, einen Kun-
den nicht über Verfahren betreffend die 
Auskehrung von Zuwendungen an 
Kunden informiert, 

 53. u n v e r ä n d e r t  

 54. entgegen § 72 Absatz 1 Nummer 1 die 
dort genannten Regelungen nicht oder 
nicht im vorgeschriebenen Umfang 
festlegt, 

 54. u n v e r ä n d e r t  

 55. entgegen § 72 Absatz 1 Nummer 2 die 
dort genannten Regelungen nicht oder 
nicht im vorgeschriebenen Umfang 
festlegt, 

 55. u n v e r ä n d e r t  

 56. entgegen § 72 Absatz 1 Nummer 3 
nicht über angemessene Verfahren 
verfügt, 

 56. u n v e r ä n d e r t  

 57. entgegen § 72 Absatz 1 Nummer 4 
eine Veröffentlichung nicht, nicht richtig 
oder nicht vollständig vornimmt, 

 57. u n v e r ä n d e r t  

 58. entgegen § 72 Absatz 1 Nummer 5 
Entgelte nicht oder nicht im vorge-
schriebenen Umfang verlangt, 

 58. u n v e r ä n d e r t  

 59. entgegen § 72 Absatz 1 Nummer 6 die 
dort benannten Vorkehrungen nicht o-
der nicht im vorgeschriebenen Umfang 
trifft, 

 59. u n v e r ä n d e r t  

 60. entgegen § 72 Absatz 1 Nummer 7 
kein angemessenes Order-Transakti-
ons-Verhältnis sicherstellt, 

 60. u n v e r ä n d e r t  

 61. entgegen § 72 Absatz 1 Nummer 8 
keine Festlegung über die angemes-
sene Größe der kleinstmöglichen 
Preisänderung trifft, 

 61. u n v e r ä n d e r t  

 62. entgegen § 72 Absatz 1 Nummer 9 die 
dort genannten Risikokontrollen, 
Schwellen und Regelungen nicht fest-
legt, 

 62. u n v e r ä n d e r t  

 63. entgegen § 72 Absatz 1 Nummer 10 
die dort genannten Regelungen nicht 
festlegt, 

 63. u n v e r ä n d e r t  
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 64. entgegen § 72 Absatz 1 Nummer 11 
keine zuverlässige Verwaltung der 
technischen Abläufe des Handelssys-
tems sicherstellt, 

 64. u n v e r ä n d e r t  

 65. entgegen § 72 Absatz 1 Nummer 12 
die dort genannten Vorkehrungen nicht 
trifft, 

 65. u n v e r ä n d e r t  

 66. entgegen § 72 Absatz 1 Nummer 13 
ein multilaterales oder organisiertes 
Handelssystem betreibt, ohne über 
mindestens drei Nutzer zu verfügen, 
die mit allen übrigen Nutzern zum Zwe-
cke der Preisbildung in Verbindung tre-
ten können, 

 66. u n v e r ä n d e r t  

 67. ein multilaterales oder organisiertes 
Handelssystem betreibt, ohne über die 
Systeme im Sinne von § 5 Absatz 4a 
des Börsengesetzes in Verbindung mit 
§ 72 Absatz 1 zu verfügen, 

 67. u n v e r ä n d e r t  

 68. als Betreiber eines multilateralen oder 
eines organisierten Handelssystems 
entgegen § 26c Absatz 2 Satz 1 des 
Börsengesetzes in Verbindung mit § 
72 Absatz 1 nicht eine ausreichende 
Teilnehmerzahl sicherstellt, 

 68. u n v e r ä n d e r t  

 69. als Betreiber eines multilateralen oder 
organisierten Handelssystems einen 
Vertrag im Sinne des § 26c Absatz 1 
des Börsengesetzes in Verbindung mit 
§ 72 Absatz 1 schließt, der nicht sämt-
liche in § 26c Absatz 3 des Börsenge-
setzes genannten Bestandteile enthält, 

 69. u n v e r ä n d e r t  

 70. entgegen § 72 Absatz 2 Gebühren-
strukturen nicht gemäß den dort ge-
nannten Anforderungen gestaltet, 

 70. u n v e r ä n d e r t  

 71. entgegen § 72 Absatz 3 eine Beschrei-
bung nicht, nicht richtig oder nicht voll-
ständig vorlegt, 

 71. u n v e r ä n d e r t  

 72. entgegen § 72 Absatz 6 Satz 1 eine 
Mitteilung an die Bundesanstalt über 
schwerwiegende Verstöße gegen Han-
delsregeln, über Störungen der 
Marktintegrität und über Anhaltspunkte 
für einen Verstoß gegen die Vorschrif-
ten der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 
nicht oder nicht rechtzeitig macht, 

 72. u n v e r ä n d e r t  
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 73. entgegen § 73 Absatz 1 Satz 2 den 
Handel mit einem Finanzinstrument 
nicht aussetzt oder einstellt, 

 73. u n v e r ä n d e r t  

 74. entgegen § 73 Absatz 1 Satz 4 eine 
Entscheidung nicht oder nicht richtig 
veröffentlicht oder die Bundesanstalt 
über eine Veröffentlichung nicht oder 
nicht rechtzeitig informiert, 

 74. u n v e r ä n d e r t  

 74a. einer vollziehbaren Anordnung nach 
§ 73 Absatz 2 Satz 1 oder Absatz 3 
Satz 3 zuwiderhandelt, 

 74a. u n v e r ä n d e r t  

 75. entgegen § 74 Absatz 1 und 2 als Be-
treiber eines multilateralen Systems 
nicht dort genannte Regeln vorhält, 

 75. u n v e r ä n d e r t  

 76. entgegen § 74 Absatz 3 die dort ge-
nannten Vorkehrungen nicht oder nicht 
im vorgeschriebenen Umfang trifft, 

 76. u n v e r ä n d e r t  

 77. entgegen § 74 Absatz 5 einen Kunden-
auftrag unter Einsatz des Eigenkapitals 
ausführt, 

 77. u n v e r ä n d e r t  

 78. entgegen § 75 Absatz 1 die dort ge-
nannten Vorkehrungen nicht trifft, 

 78. u n v e r ä n d e r t  

 79. entgegen § 75 Absatz 2 Satz 1 ohne 
Zustimmung des Kunden auf die Zu-
sammenführung sich deckender Kun-
denaufträge zurückgreift, 

 79. u n v e r ä n d e r t  

 80. entgegen § 75 Absatz 2 Satz 2 Kun-
denaufträge zusammenführt, 

 80. u n v e r ä n d e r t  

 81. entgegen § 75 Absatz 2 Satz 3 bei der 
Ausführung eines Geschäfts nicht si-
cherstellt, dass 

 81. u n v e r ä n d e r t  

c) er während der gesamten Ausfüh-
rung eines Geschäfts zu keiner 
Zeit einem Marktrisiko ausgesetzt 
ist, 

 

d) beide Vorgänge gleichzeitig aus-
geführt werden oder 
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e) das Geschäft zu einem Preis ab-
geschlossen wird, bei dem er, ab-
gesehen von einer vorab offenge-
legten Provision, Gebühr oder 
sonstigen Vergütung, weder Ge-
winn noch Verlust macht, 

 

 82. entgegen § 75 Absatz 3 als Betreiber 
eines organisierten Handelssystems 
bei dessen Betrieb ein Geschäft für ei-
gene Rechnung abschließt, das nicht 
in der Zusammenführung von Kunden-
aufträgen besteht und das ein Finan-
zinstrument zum Gegenstand hat, bei 
dem es sich nicht um einen öffentli-
chen Schuldtitel handelt, für den es 
keinen liquiden Markt gibt, 

 82. u n v e r ä n d e r t  

 83. entgegen § 75 Absatz 4 Satz 1 inner-
halb derselben rechtlichen Einheit ein 
organisiertes Handelssystem und die 
systematische Internalisierung betreibt, 

 83. u n v e r ä n d e r t  

 84. entgegen § 75 Absatz 4 Satz 2 ein or-
ganisiertes Handelssystem betreibt, 
das eine Verbindung zu einem syste-
matischen Internalisierer in einer 
Weise herstellt, dass die Interaktion 
von Aufträgen in dem organisierten 
Handelssystem und Aufträgen oder Of-
ferten in dem systematischen Internali-
sierer ermöglicht wird, 

 84. u n v e r ä n d e r t  

 85. als Betreiber eines organisierten Han-
delssystems beim Umgang mit Aufträ-
gen in anderen als den in § 75 Absatz 
6 Satz 2 genannten Fällen ein Ermes-
sen ausübt, 

 85. u n v e r ä n d e r t  

 86. einem vollziehbaren Erklärungsverlan-
gen nach § 75 Absatz 7 Satz 1 zuwi-
derhandelt, 

 86. u n v e r ä n d e r t  

 87. entgegen § 75 Absatz 7 Satz 3 die dort 
genannten Informationen nicht, nicht 
richtig oder nicht vollständig zur Verfü-
gung stellt, 

 87. u n v e r ä n d e r t  

 88. entgegen § 77 Absatz 1 einen direkten 
elektronischen Zugang zu einem Han-
delsplatz anbietet, ohne über die dort 
genannten Systeme und Kontrollen zu 
verfügen, 

 88. u n v e r ä n d e r t  
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 89. entgegen § 77 Absatz 1 nicht sicher-
stellt, dass seine Kunden die dort ge-
nannten Anforderungen erfüllen oder 
die dort genannten Vorschriften einhal-
ten, 

 89. u n v e r ä n d e r t  

 90. entgegen § 77 Absatz 1 Nummer 4 
Buchstabe c Geschäfte nicht über-
wacht, um Verstöße gegen die Regeln 
des Handelsplatzes, marktstörende 
Handelsbedingungen oder auf Markt-
missbrauch hindeutende Verhaltens-
weisen zu erkennen, 

 90. u n v e r ä n d e r t  

 91. als Wertpapierdienstleistungsunterneh-
men einem Kunden einen direkten 
elektronischen Zugang zu einem Han-
delsplatz anbietet, ohne zuvor einen 
schriftlichen Vertrag mit dem Kunden 
geschlossen zu haben, der den inhaltli-
chen Anforderungen des § 77 Absatz 1 
Nummer 2 entspricht, 

 91. u n v e r ä n d e r t  

 92. entgegen § 77 Absatz 2 Satz 1 eine 
Mitteilung nicht oder nicht richtig 
macht, 

 92. u n v e r ä n d e r t  

 93. einer vollziehbaren Anordnung nach § 
77 Absatz 2 Satz 2 zuwiderhandelt, 

 93. u n v e r ä n d e r t  

 94. entgegen § 77 Absatz 3 nicht für die 
Aufbewahrung von Aufzeichnungen 
sorgt oder nicht sicherstellt, dass die 
Aufzeichnungen ausreichend sind, 

 94. u n v e r ä n d e r t  

 95. als Wertpapierdienstleistungsunterneh-
men als allgemeines Clearing-Mitglied 
für andere Personen handelt, ohne 
über die in § 78 Satz 1 genannten Sys-
teme und Kontrollen zu verfügen, 

 95. u n v e r ä n d e r t  

 96. als Wertpapierdienstleistungsunterneh-
men als allgemeines Clearing-Mitglied 
für eine andere Person handelt, ohne 
zuvor mit dieser Person eine nach § 78 
Satz 3 erforderliche schriftliche Verein-
barung hinsichtlich der wesentlichen 
Rechte und Pflichten geschlossen zu 
haben, 

 96. u n v e r ä n d e r t  
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 97. entgegen § 80 Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 1, auch in Verbindung mit dem auf 
Grundlage von Artikel 23 Absatz 4 in 
Verbindung mit Artikel 89 der Richtlinie 
2014/65/EU erlassenen delegierten 
Rechtsakt der Europäischen Kommis-
sion, keine Vorkehrungen trifft, 

 97. u n v e r ä n d e r t  

 98. als Wertpapierdienstleistungsunterneh-
men algorithmischen Handel betreibt, 
ohne über die in § 80 Absatz 2 Satz 3 
genannten Systeme und Risikokontrol-
len zu verfügen, 

 98. u n v e r ä n d e r t  

 99. als Wertpapierdienstleistungsunterneh-
men algorithmischen Handel betreibt, 
ohne über die in § 80 Absatz 2 Satz 4 
genannten Notfallvorkehrungen zu ver-
fügen, 

 99. u n v e r ä n d e r t  

100. entgegen § 80 Absatz 2 Satz 5 eine 
Anzeige nicht macht, 

100. u n v e r ä n d e r t  

1. einer vollziehbaren Anordnung nach § 
80 Absatz 3 Satz 3 zuwiderhandelt, 

101. u n v e r ä n d e r t  

102. entgegen § 80 Absatz 3 Satz 1 in 
Verbindung mit Satz 2 eine Aufzeich-
nung nicht, nicht richtig, nicht vollstän-
dig oder nicht in der vorgeschriebenen 
Weise macht oder nicht für die Dauer 
von fünf Jahren aufbewahrt, 

102. u n v e r ä n d e r t  

103. entgegen § 80 Absatz 4 Nummer 1 
das Market-Making nicht im dort vorge-
schriebenen Umfang betreibt, 

103. u n v e r ä n d e r t  

104. als Wertpapierdienstleistungsunter-
nehmen algorithmischen Handel unter 
Verfolgung einer Market-Making-Stra-
tegie im Sinne des § 80 Absatz 5 be-
treibt, ohne zuvor einen schriftlichen 
Vertrag mit dem Handelsplatz ge-
schlossen zu haben, der zumindest die 
Verpflichtungen im Sinne des § 80 Ab-
satz 4 Nummer 1 beinhaltet, 

104. u n v e r ä n d e r t  

105. als Wertpapierdienstleistungsunter-
nehmen algorithmischen Handel unter 
Verfolgung einer Market-Making-Stra-
tegie im Sinne des § 80 Absatz 5 be-
treibt, ohne über die in § 80 Absatz 4 
Nummer 3 genannten Systeme und 
Kontrollen zu verfügen, 

105. u n v e r ä n d e r t  
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106. entgegen § 80 Absatz 9 Satz 1, 
auch in Verbindung mit einer Rechts-
verordnung nach § 80 Absatz 14 Satz 
1, ein Produktfreigabeverfahren nicht 
oder nicht in der vorgeschriebenen 
Weise unterhält oder betreibt oder 
nicht regelmäßig überprüft, 

106. u n v e r ä n d e r t  

107. entgegen § 80 Absatz 10 Satz 1, 
auch in Verbindung mit einer Rechts-
verordnung nach § 80 Absatz 14 Satz 
1, die Festlegung eines Zielmarkts 
nicht regelmäßig überprüft, 

107. u n v e r ä n d e r t  

108. entgegen § 80 Absatz 11 Satz 1, 
auch in Verbindung mit einer Rechts-
verordnung nach § 80 Absatz 14 Satz 
1, die dort genannten Informationen 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig o-
der nicht in der vorgeschriebenen 
Weise zur Verfügung stellt, 

108. u n v e r ä n d e r t  

109. entgegen § 80 Absatz 11 Satz 2, 
auch in Verbindung mit einer Rechts-
verordnung nach § 80 Absatz 14 Satz 
1, nicht über angemessene Vorkehrun-
gen verfügt, um sich die in § 80 Absatz 
11 Satz 1 genannten Informationen 
vom konzipierenden Wertpapierdienst-
leistungsunternehmen oder vom Emit-
tenten zu verschaffen und die Merk-
male und den Zielmarkt des Finanzin-
struments zu verstehen, 

109. u n v e r ä n d e r t  

110. entgegen § 81 Absatz 1 nicht die 
Organisation, Eignung des Personals, 
Mittel und Regelungen zur Erbringung 
von Wertpapierdienstleistungen und 
Wertpapiernebendienstleistungen, die 
Firmenpolitik und die Vergütungspolitik 
festlegt, umsetzt und überwacht, 

110. u n v e r ä n d e r t  

111. entgegen § 81 Absatz 2 nicht die 
Eignung und die Umsetzung der strate-
gischen Ziele des Wertpapierdienst-
leistungsunternehmens, die Wirksam-
keit der Unternehmensführungsrege-
lungen und die Angemessenheit der 
Firmenpolitik überwacht und überprüft 
oder nicht unverzüglich Schritte einlei-
tet, um bestehende Mängel zu beseiti-
gen, 

111. u n v e r ä n d e r t  
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112. entgegen § 81 Absatz 3 keinen an-
gemessenen Zugang sicherstellt, 

112. u n v e r ä n d e r t  

113. entgegen § 82 Absatz 1, auch in 
Verbindung mit dem auf Grundlage 
von Artikel 27 Absatz 9 in Verbindung 
mit Artikel 89 der Richtlinie 2014/65/EU 
erlassenen delegierten Rechtsakt der 
Europäischen Kommission, nicht si-
cherstellt, dass ein Kundenauftrag 
nach den dort benannten Grundsätzen 
ausgeführt wird, 

113. u n v e r ä n d e r t  

114. entgegen § 82 Absatz 1 Nummer 1, 
auch in Verbindung mit dem auf 
Grundlage von Artikel 27 Absatz 9 in 
Verbindung mit Artikel 89 der Richtlinie 
2014/65/EU erlassenen delegierten 
Rechtsakt der Europäischen Kommis-
sion, keine regelmäßige Überprüfung 
vornimmt, 

114. u n v e r ä n d e r t  

115. entgegen § 82 Absatz 5 Satz 2, 
auch in Verbindung mit dem auf 
Grundlage von Artikel 27 Absatz 9 in 
Verbindung mit Artikel 89 der Richtlinie 
2014/65/EU erlassenen delegierten 
Rechtsakt der Europäischen Kommis-
sion, einen dort genannten Hinweis 
nicht oder nicht rechtzeitig gibt oder 
eine dort genannte Einwilligung nicht 
oder nicht rechtzeitig einholt, 

115. u n v e r ä n d e r t  

116. entgegen § 82 Absatz 6 Nummer 1, 
auch in Verbindung mit dem auf 
Grundlage von Artikel 27 Absatz 9 in 
Verbindung mit Artikel 89 der Richtlinie 
2014/65/EU erlassenen delegierten 
Rechtsakt der Europäischen Kommis-
sion, einen Kunden nicht, nicht richtig, 
nicht in der vorgeschriebenen Weise o-
der nicht rechtzeitig informiert, 

116. u n v e r ä n d e r t  

117. entgegen § 82 Absatz 6 Nummer 1 
eine dort genannte Zustimmung nicht 
oder nicht rechtzeitig einholt, 

117. u n v e r ä n d e r t  



 - 382 -   

Geltendes Recht Änderungen durch Gesetzentwurf 

118. entgegen § 82 Absatz 6 Nummer 2, 
auch in Verbindung mit dem auf 
Grundlage von Artikel 27 Absatz 9 in 
Verbindung mit Artikel 89 der Richtlinie 
2014/65/EU erlassenen delegierten 
Rechtsakt der Europäischen Kommis-
sion, eine dort genannte Mitteilung 
nicht, nicht richtig, nicht in der vorge-
schriebenen Weise oder nicht rechtzei-
tig macht, 

118. u n v e r ä n d e r t  

119. entgegen § 82 Absatz 8 eine Vergü-
tung, einen Rabatt oder einen nicht 
monetären Vorteil annimmt, 

119. u n v e r ä n d e r t  

120. entgegen § 82 Absatz 9, auch in 
Verbindung mit einem technischen Re-
gulierungsstandard nach Artikel 27 Ab-
satz 10 Buchstabe b der Richtlinie 
2014/65/EU, eine dort genannte Veröf-
fentlichung nicht mindestens einmal 
jährlich vornimmt, 

120. u n v e r ä n d e r t  

121. als Betreiber eines Handelsplatzes 
oder als systematischer Internalisierer, 
vorbehaltlich der Regelung zu § 26e 
des Börsengesetzes, entgegen § 82 
Absatz 10, auch in Verbindung mit ei-
ner delegierten Verordnung nach Arti-
kel 27 Absatz 9 sowie einem techni-
schen Regulierungsstandard nach Arti-
kel 27 Absatz 10 Buchstabe a der 
Richtlinie 2014/65/EU, eine dort ge-
nannte Veröffentlichung nicht mindes-
tens einmal jährlich vornimmt, 

121. u n v e r ä n d e r t  

122. als Betreiber eines Ausführungs-
platzes, vorbehaltlich der Regelung zu 
§ 26e des Börsengesetzes, entgegen § 
82 Absatz 11, auch in Verbindung mit 
einer delegierten Verordnung nach Ar-
tikel 27 Absatz 9 sowie einem techni-
schen Regulierungsstandard nach Arti-
kel 27 Absatz 10 Buchstabe a der 
Richtlinie 2014/65/EU, eine Veröffentli-
chung nicht mindestens einmal jährlich 
vornimmt, 

122. u n v e r ä n d e r t  



 - 383 -   

Geltendes Recht Änderungen durch Gesetzentwurf 

123. entgegen § 83 Absatz 1 oder Ab-
satz 2 Satz 1, auch in Verbindung mit 
einer Rechtsverordnung nach § 83 Ab-
satz 10 Satz 1 und den Artikeln 58 so-
wie 72 bis 74 der Delegierten Verord-
nung (EU) 2017/565, eine dort ge-
nannte Aufzeichnung nicht, nicht richtig 
oder nicht vollständig erstellt, 

123. u n v e r ä n d e r t  

124. entgegen § 83 Absatz 3 Satz 1, 
auch in Verbindung mit einer Rechts-
verordnung nach § 83 Absatz 10 Satz 
1 und Artikel 76 der Delegierten Ver-
ordnung (EU) 2017/565, ein Telefonge-
spräch oder eine elektronische Kom-
munikation nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht in der vorge-
schriebenen Weise aufzeichnet, 

124. u n v e r ä n d e r t  

125. entgegen § 83 Absatz 4 Satz 1, 
auch in Verbindung mit einer Rechts-
verordnung nach § 83 Absatz 10 Satz 
1, nicht alle angemessenen Maßnah-
men ergreift, um einschlägige Telefon-
gespräche und elektronische Kommu-
nikation aufzuzeichnen, 

125. u n v e r ä n d e r t  

126. entgegen § 83 Absatz 5, auch in 
Verbindung mit einer Rechtsverord-
nung nach § 83 Absatz 10 Satz 1 und 
Artikel 76 Absatz 8 der Delegierten 
Verordnung (EU) 2017/565, einen Kun-
den nicht oder nicht rechtzeitig vorab in 
geeigneter Weise über die Aufzeich-
nung von Telefongesprächen nach § 
83 Absatz 3 Satz 1 informiert, 

126. u n v e r ä n d e r t  

127. entgegen § 84 Absatz 1 Satz 1 oder 
Absatz 4 Satz 1 keine geeigneten Vor-
kehrungen trifft, um die Rechte der 
Kunden an ihnen gehörenden Finan-
zinstrumenten oder Geldern zu schüt-
zen und zu verhindern, dass diese 
ohne ausdrückliche Zustimmung für ei-
gene Rechnung verwendet werden, 

127. u n v e r ä n d e r t  

128. entgegen § 84 Absatz 2 Satz 3 die 
Zustimmung des Kunden zur Verwah-
rung seiner Vermögensgegenstände 
bei einem qualifizierten Geldmarkt-
fonds nicht oder nicht rechtzeitig ein-
holt, 

128. u n v e r ä n d e r t  
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129. entgegen § 84 Absatz 2 Satz 5 eine 
treuhänderische Einlage nicht offen-
legt, 

129. u n v e r ä n d e r t  

130. entgegen § 84 Absatz 2 Satz 6 den 
Kunden nicht, nicht richtig oder nicht 
rechtzeitig darüber unterrichtet, bei 
welchem Institut und auf welchem 
Konto seine Gelder verwahrt werden, 

130. u n v e r ä n d e r t  

131. entgegen § 84 Absatz 5 Satz 1 ein 
Wertpapier nicht oder nicht rechtzeitig 
zur Verwahrung weiterleitet, 

131. u n v e r ä n d e r t  

132. entgegen § 84 Absatz 7 mit einem 
Privatkunden eine Finanzsicherheit in 
Form einer Vollrechtsübertragung nach 
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b der 
Richtlinie 2002/47/EG abschließt, 

132. u n v e r ä n d e r t  

133. entgegen § 84 Absatz 6 Satz 1, 
auch in Verbindung mit § 84 Absatz 6 
Satz 2, ein Wertpapier für eigene 
Rechnung oder für Rechnung eines 
anderen Kunden nutzt, 

133. u n v e r ä n d e r t  

134. entgegen § 87 Absatz 1 Satz 1, Ab-
satz 2, 3, 4 Satz 1 oder Absatz 5 Satz 
1, jeweils auch in Verbindung mit einer 
Rechtsverordnung nach § 87 Absatz 9 
Satz 1 Nummer 2, einen Mitarbeiter mit 
einer dort genannten Tätigkeit betraut, 

134. u n v e r ä n d e r t  

135. entgegen  135. u n v e r ä n d e r t  

a) § 87 Absatz 1 Satz 2 oder Satz 3, 
Absatz 4 Satz 2 oder Satz 3 oder 
Absatz 5 Satz 2 oder Satz 3, je-
weils auch in Verbindung mit einer 
Rechtsverordnung nach § 87 Ab-
satz 9 Satz 1 Nummer 1, oder 

 

b) § 87 Absatz 1 Satz 4 in Verbin-
dung mit einer Rechtsverordnung 
nach § 87 Absatz 9 Satz 1 Num-
mer 1 

 

eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig erstat-
tet oder 

 

136. (weggefallen) 136. u n v e r ä n d e r t  
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137. entgegen § 94 Absatz 1 eine dort 
genannte Bezeichnung führt. 

137. u n v e r ä n d e r t  

(9) Ordnungswidrig handelt, wer ge-
gen die Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finan-
zinstrumente und zur Änderung der Verord-
nung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 173 vom 
12.6.2014, S. 84; L 6 vom 10.1.2015, S. 6; 
L 270 vom 15.10.2015, S. 4; L 278 vom 
27.10.2017, S. 54), die zuletzt durch die 
Verordnung (EU) 2019/2175 (ABl. L 334 
vom 27.12.2019, S. 1) geändert worden ist, 
verstößt, indem er vorsätzlich oder leicht-
fertig  

(9) u n v e r ä n d e r t  

1. als Wertpapierdienstleistungsunterneh-
men im Sinne dieses Gesetzes entge-
gen  

 

a) Artikel 3 Absatz 1,  

b) Artikel 6 Absatz 1,  

c) Artikel 8 Absatz 1 Satz 2,  

d) Artikel 8 Absatz 4 Satz 2,  

e) Artikel 10 Absatz 1,  

f) Artikel 11 Absatz 3 Unterabsatz 3 
in Verbindung mit Artikel 10 Ab-
satz 1, 

 

g) Artikel 31 Absatz 2  

eine Veröffentlichung nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig, nicht in der vorge-
schriebenen Weise oder nicht rechtzei-
tig vornimmt, 

 

2. als Wertpapierdienstleistungsunterneh-
men im Sinne dieses Gesetzes entge-
gen  

 

a) Artikel 3 Absatz 3,  

b) Artikel 6 Absatz 2  

nicht in der dort beschriebenen Weise 
Zugang zu den betreffenden Systemen 
gewährt, 
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3. als Wertpapierdienstleistungsunterneh-
men im Sinne dieses Gesetzes entge-
gen  

 

a) Artikel 8 Absatz 3,  

b) Artikel 10 Absatz 2  

nicht in der dort beschriebenen Weise 
Zugang zu den betreffenden Einrich-
tungen gewährt, 

 

4. als Wertpapierdienstleistungsunterneh-
men im Sinne dieses Gesetzes entge-
gen  

 

a) Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 3 
Satz 1 eine Genehmigung nicht 
rechtzeitig einholt oder auf ge-
plante Regelungen für eine Veröf-
fentlichung nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig, nicht in der vor-
geschriebenen Weise oder nicht 
rechtzeitig hinweist, 

 

b) Artikel 11 Absatz 1 Unterabsatz 3 
Satz 1 auf geplante Regelungen 
für eine Veröffentlichung nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig, nicht 
in der vorgeschriebenen Weise o-
der nicht rechtzeitig hinweist, 

 

c) Artikel 12 Absatz 1 eine Informa-
tion nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig, nicht in der vorgeschrie-
benen Weise oder nicht rechtzeitig 
offenlegt, 

 

d) Artikel 13 Absatz 1 Satz 1 in Ver-
bindung mit Satz 2 eine Angabe o-
der Information nicht, nicht richtig, 
nicht in der vorgeschriebenen 
Weise oder nicht rechtzeitig offen-
legt oder bereitstellt oder keinen 
diskriminierungsfreien Zugang zu 
den Informationen sicherstellt, 
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e) Artikel 14 Absatz 1 Unterabsatz 1 
in Verbindung mit Artikel 14 Ab-
satz 3, 4, 5 und Artikel 15 Absatz 1 
Unterabsatz 1 eine Kursofferte 
nicht, nicht vollständig, nicht in der 
vorgeschriebenen Weise, nicht 
rechtzeitig oder nicht im vorge-
schriebenen Umfang offenlegt, 

 

f) Artikel 25 Absatz 2 Satz 1 die be-
treffenden Daten eines Auftrags 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht in der vorgeschriebenen 
Weise aufzeichnet oder die aufge-
zeichneten Daten nicht für mindes-
tens fünf Jahre zur Verfügung der 
zuständigen Behörde hält, 

 

g) Artikel 26 Absatz 5 eine Meldung 
nicht, nicht richtig, nicht vollstän-
dig, nicht in der vorgeschriebenen 
Weise oder nicht rechtzeitig vor-
nimmt, 

 

h) Artikel 31 Absatz 3 Satz 1 eine 
Aufzeichnung nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht in der 
vorgeschriebenen Weise führt, 

 

i) Artikel 31 Absatz 3 Satz 2 der Eu-
ropäischen Wertpapier- und Markt-
aufsichtsbehörde eine Aufzeich-
nung nicht, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig zur Verfügung 
stellt, 

 

j) Artikel 35 Absatz 1 Unterabsatz 1 
Satz 1 das Clearen nicht oder 
nicht auf nichtdiskriminierender 
und transparenter Basis über-
nimmt, 

 

k) Artikel 35 Absatz 2 Satz 1 einen 
Antrag nicht in der vorgeschriebe-
nen Form übermittelt, 

 

l) Artikel 35 Absatz 3 Satz 1 dem 
Handelsplatz nicht, nicht in der 
vorgeschriebenen Weise oder 
nicht rechtzeitig antwortet, 

 

m) Artikel 35 Absatz 3 Satz 2 einen 
Antrag ablehnt, 
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n) Artikel 35 Absatz 3 Satz 3, auch in 
Verbindung mit Satz 4, eine Unter-
sagung nicht ausführlich begrün-
det oder eine Unterrichtung oder 
Mitteilung nicht oder nicht in der 
vorgeschriebenen Weise vor-
nimmt, 

 

o) Artikel 35 Absatz 3 Satz 5 einen 
Zugang nicht oder nicht rechtzeitig 
ermöglicht, 

 

p) Artikel 36 Absatz 1 Unterabsatz 1 
Satz 1 Handelsdaten nicht auf 
nichtdiskriminierender und trans-
parenter Basis bereitstellt, 

 

q) Artikel 36 Absatz 3 Satz 1 einer 
zentralen Gegenpartei nicht, nicht 
in der vorgeschriebenen Weise o-
der nicht rechtzeitig antwortet, 

 

r) Artikel 36 Absatz 3 Satz 2 einen 
Zugang verweigert, ohne dass die 
dort genannten Voraussetzungen 
für eine Zugangsverweigerung 
vorliegen, 

 

s) Artikel 36 Absatz 3 Satz 5 einen 
Zugang nicht oder nicht rechtzeitig 
ermöglicht, 

 

5. als Wertpapierdienstleistungsunterneh-
men im Sinne dieses Gesetzes im 
Zuge des Betriebs eines multilateralen 
Handelssystems oder eines organisier-
ten Handelssystems ein System zur 
Formalisierung ausgehandelter Ge-
schäfte betreibt, das nicht oder nicht 
vollständig den in Artikel 4 Absatz 3 
Unterabsatz 1 beschriebenen Anforde-
rungen entspricht, 

 

6. entgegen Artikel 14 Absatz 1 Unterab-
satz 2 in Verbindung mit Artikel 14 Ab-
satz 3, 4 und 5 eine Kursofferte nicht, 
nicht vollständig, nicht in der vorge-
schriebenen Weise oder nicht im vor-
geschriebenen Umfang macht, 

 

7. entgegen Artikel 15 Absatz 4 Satz 2 ei-
nen Auftrag nicht in der vorgeschriebe-
nen Weise ausführt, 
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8. als systematischer Internalisierer ent-
gegen Artikel 17 Absatz 1 Satz 2 in 
Verbindung mit Artikel 17 Absatz 1 
Satz 1 nicht über eindeutige Standards 
für den Zugang zu Kursofferten ver-
fügt, 

 

9. entgegen Artikel 18 Absatz 1 in Verbin-
dung mit Artikel 18 Absatz 9 eine dort 
genannte Kursofferte nicht veröffent-
licht, 

 

10. entgegen Artikel 18 Absatz 2 Satz 1 in 
Verbindung mit Artikel 18 Absatz 9 
keine Kursofferte macht, 

 

11. entgegen Artikel 18 Absatz 5 Satz 1 
eine Kursofferte nicht zugänglich 
macht, 

 

12. entgegen Artikel 18 Absatz 6 Unterab-
satz 1 nicht eine Verpflichtung zum Ab-
schluss eines Geschäfts mit einem an-
deren Kunden eingeht, 

 

13. als systematischer Internalisierer ent-
gegen Artikel 18 Absatz 8 die dort vor-
geschriebene Bekanntmachung nicht 
oder nicht in der dort vorgeschriebenen 
Weise vornimmt, 

 

14. entgegen   

a) Artikel 20 Absatz 1 Satz 1 in Ver-
bindung mit Artikel 20 Absatz 1 
Satz 2 und Absatz 2, 

 

b) Artikel 21 Absatz 1 Satz 1 in Ver-
bindung mit Artikel 21 Absatz 1 
Satz 2, Absatz 2, 3 und Artikel 10 

 

eine dort vorgeschriebene Veröffentli-
chung nicht, nicht richtig, nicht vollstän-
dig, nicht rechtzeitig oder nicht in der 
vorgeschriebenen Weise vornimmt, 

 

15. als Wertpapierdienstleistungsunterneh-
men, als genehmigtes Veröffentli-
chungssystem oder als Bereitsteller 
konsolidierter Datenträger entgegen 
Artikel 22 Absatz 2 erforderliche Daten 
nicht während eines ausreichenden 
Zeitraums speichert, 
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16. entgegen Artikel 23 Absatz 1 ein Han-
delsgeschäft außerhalb der dort ge-
nannten Handelssysteme tätigt, 

 

17. entgegen Artikel 25 Absatz 1 Satz 1 
die betreffenden Daten eines Auftrags 
oder eines Geschäfts nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig oder nicht in der 
vorgeschriebenen Weise aufzeichnet 
oder aufgezeichnete Daten nicht für 
mindestens fünf Jahre zur Verfügung 
der zuständigen Behörde hält, 

 

18. entgegen Artikel 26 Absatz 1 Unterab-
satz 1, auch in Verbindung mit Artikel 
26 Absatz 4 Satz 2, eine Meldung 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig, 
nicht in der vorgeschriebenen Weise o-
der nicht rechtzeitig vornimmt, 

 

19. entgegen Artikel 26 Absatz 4 Satz 1 ei-
nem übermittelten Auftrag nicht sämtli-
che Einzelheiten beifügt, 

 

20. als genehmigter Meldemechanismus 
oder als Betreiber eines Handelsplat-
zes entgegen Artikel 26 Absatz 7 Un-
terabsatz 1 eine Meldung nicht, nicht 
richtig oder nicht vollständig übermit-
telt, 

 

21. als Betreiber eines Handelsplatzes im 
Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 
24 entgegen Artikel 26 Absatz 5 eine 
Meldung nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig, nicht in der vorgeschriebenen 
Weise oder nicht rechtzeitig vornimmt, 

 

22. als Wertpapierdienstleistungsunterneh-
men, systematischer Internalisierer o-
der Betreiber eines Handelsplatzes 
entgegen Artikel 27 Absatz 1 Unterab-
satz 1, 2 oder 3 Satz 2 identifizierende 
Referenzdaten in Bezug auf ein Finan-
zinstrument nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig, nicht in der vorgeschriebe-
nen Weise oder nicht rechtzeitig zur 
Verfügung stellt oder aktualisiert, 

 

22a. entgegen Artikel 27g Absatz 1 Satz 
2 eine Information nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
zur Verfügung stellt, 
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22b. entgegen Artikel 27g Absatz 3 Satz 
2 oder Artikel 27i Absatz 2 Satz 2 eine 
Information nicht richtig behandelt, 

 

23. entgegen Artikel 28 Absatz 1, auch in 
Verbindung mit Artikel 28 Absatz 2 Un-
terabsatz 1, ein Geschäft an einem an-
deren als den dort bezeichneten Plät-
zen abschließt, 

 

24. als zentrale Gegenpartei im Sinne des 
Artikels 2 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) Nr. 648/2012 oder als Wertpa-
pierdienstleistungsunternehmen im 
Sinne dieses Gesetzes entgegen Arti-
kel 29 Absatz 2 Unterabsatz 1 nicht 
über die dort bezeichneten Systeme, 
Verfahren und Vorkehrungen verfügt, 

 

25. entgegen Artikel 36 Absatz 2 einen An-
trag nicht oder nicht in der vorgeschrie-
benen Weise übermittelt, 

 

26. entgegen Artikel 37 Absatz 1 einen Zu-
gang nicht, nicht in der vorgeschriebe-
nen Weise oder nicht rechtzeitig ge-
währt, 

 

27. als zentrale Gegenpartei im Sinne des 
Artikels 2 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) Nr. 648/2012 oder als Wertpa-
pierdienstleistungsunternehmen im 
Sinne dieses Gesetzes oder als mit ei-
nem der beiden Erstgenannten verbun-
denes Unternehmen entgegen Artikel 
37 Absatz 3 eine dort genannte Verein-
barung trifft, 

 

28. einem vollziehbaren Beschluss der Eu-
ropäischen Wertpapier- und Marktauf-
sichtsbehörde nach Artikel 40 Absatz 1 
zuwiderhandelt, 

 

29. einem vollziehbaren Beschluss der Eu-
ropäischen Bankenaufsichtsbehörde 
nach Artikel 41 Absatz 1 zuwiderhan-
delt oder 

 

30. einer vollziehbaren Anordnung der 
Bundesanstalt nach Artikel 42 Absatz 1 
zuwiderhandelt. 
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(9a) Ordnungswidrig handelt, wer 
vorsätzlich oder leichtfertig als Person nach 
Artikel 2 Absatz 1 Nummer 34 der Verord-
nung (EU) Nr. 600/2014 

(9a) u n v e r ä n d e r t  

1. nicht dafür sorgt, dass sie über 
Grundsätze und Vorkehrungen nach 
Artikel 27g Absatz 1 Satz 1 der Verord-
nung (EU) Nr. 600/2014 verfügt, 

 

2. nicht über die in Artikel 27g Absatz 4 
Satz 2 oder Artikel 27i Absatz 3 Satz 2 
der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 ge-
nannten Mittel und Notfallsysteme ver-
fügt, 

 

3. nicht in der Lage ist, Informationen in 
der in Artikel 27g Absatz 1 Satz 3 der 
Verordnung (EU) Nr. 600/2014 vorge-
schriebenen Weise zu verbreiten, 

 

4. nicht die in Artikel 27g Absatz 3 Satz 1 
der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 ge-
nannten Vorkehrungen trifft und beibe-
hält, 

 

5. nicht die in Artikel 27g Absatz 4 Satz 1 
oder Artikel 27i Absatz 3 Satz 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 600/2014 ge-
nannten Mechanismen einrichtet, 

 

6. nicht über die in Artikel 27g Absatz 4 
Satz 2 oder Artikel 27i Absatz 3 Satz 2 
der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 ge-
nannten Ressourcen und Notfallsys-
teme verfügt, 

 

7. nicht über die in Artikel 27g Absatz 5 
der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 ge-
nannten Systeme verfügt, 

 

8. nicht über die in Artikel 27i Absatz 1 
der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 ge-
nannten Grundsätze und Vorkehrun-
gen zu deren Einhaltung verfügt, 

 

9. nicht die in Artikel 27i Absatz 2 der 
Verordnung (EU) Nr. 600/2014 ge-
nannten Vorkehrungen trifft oder nicht 
über die in Artikel 27i Absatz 4 ge-
nannten Systeme verfügt. 
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(10) Ordnungswidrig handelt, wer ge-
gen die Verordnung (EU) 2015/2365 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. November 2015 über die Transpa-
renz von Wertpapierfinanzierungsgeschäf-
ten und der Weiterverwendung sowie zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 
648/2012 (ABl. L 337 vom 23.12.2015, S. 
1) verstößt, indem er vorsätzlich oder 
leichtfertig  

(10) u n v e r ä n d e r t  

1. entgegen Artikel 4 Absatz 1 eine Mel-
dung nicht, nicht richtig, nicht vollstän-
dig, nicht in der vorgeschriebenen 
Weise oder nicht rechtzeitig vornimmt, 

 

2. entgegen Artikel 4 Absatz 4 Aufzeich-
nungen nicht, nicht vollständig oder 
nicht mindestens für die vorgeschrie-
bene Dauer aufbewahrt, 

 

3. entgegen Artikel 15 Absatz 1 Finanzin-
strumente weiterverwendet, ohne dass 
die dort genannten Voraussetzungen 
erfüllt sind oder 

 

4. entgegen Artikel 15 Absatz 2 ein Recht 
auf Weiterverwendung ausübt, ohne 
dass die dort genannten Vorausset-
zungen erfüllt sind. 

 

(11) Ordnungswidrig handelt, wer ge-
gen die Verordnung (EU) 2016/1011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 8. Juni 2016 über Indizes, die bei Fi-
nanzinstrumenten und Finanzkontrakten 
als Referenzwert oder zur Messung der 
Wertentwicklung eines Investmentfonds 
verwendet werden, und zur Änderung der 
Richtlinien 2008/48/EG und 2014/17/EU 
sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 
(ABl. L 171 vom 29.6.2016, S. 1) verstößt, 
indem er vorsätzlich oder leichtfertig  

(11) u n v e r ä n d e r t  

1. als Administrator entgegen Artikel 4 
Absatz 1 Unterabsatz 1 über keine Re-
gelungen für die Unternehmensführung 
verfügt oder nur über solche, die nicht 
den dort genannten Anforderungen 
entsprechen, 
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2. als Administrator entgegen Artikel 4 
Absatz 1 Unterabsatz 2 keine ange-
messenen Schritte unternimmt, um In-
teressenkonflikte zu erkennen, zu ver-
meiden oder zu regeln, 

 

3. als Administrator entgegen Artikel 4 
Absatz 1 Unterabsatz 2 nicht dafür 
sorgt, dass Beurteilungs- oder Ermes-
sensspielräume unabhängig und red-
lich ausgeübt werden, 

 

4. als Administrator einen Referenzwert 
entgegen Artikel 4 Absatz 2 nicht orga-
nisatorisch getrennt von den übrigen 
Geschäftsbereichen bereitstellt, 

 

5. als Administrator einer vollziehbaren 
Anordnung der Bundesanstalt nach Ar-
tikel 4 Absatz 3 oder Absatz 4 zuwider-
handelt, 

 

6. als Administrator Interessenkonflikte 
entgegen Artikel 4 Absatz 5 nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht un-
verzüglich veröffentlicht oder offenlegt, 
nachdem er von deren Bestehen 
Kenntnis erlangt hat, 

 

7. als Administrator entgegen Artikel 4 
Absatz 6 die dort genannten Maßnah-
men nicht festlegt, nicht anwendet oder 
nicht regelmäßig überprüft oder aktua-
lisiert, 

 

8. als Administrator entgegen Artikel 4 
Absatz 7 nicht dafür sorgt, dass Mitar-
beiter und die dort genannten anderen 
natürlichen Personen die in Artikel 4 
Absatz 7 Buchstabe a bis e genannten 
Anforderungen erfüllen, 

 

9. als Administrator entgegen Artikel 4 
Absatz 8 keine spezifischen Verfahren 
der internen Kontrolle zur Sicherstel-
lung der Integrität und Zuverlässigkeit 
der Mitarbeiter oder Personen, die den 
Referenzwert bestimmen, festlegt oder 
den Referenzwert vor seiner Verbrei-
tung nicht durch die Geschäftsleitung 
abzeichnen lässt, 
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10. als Administrator entgegen Artikel 5 
Absatz 1 keine ständige und wirksame 
Aufsichtsfunktion schafft und unterhält, 

 

11. als Administrator entgegen Artikel 5 
Absatz 2 keine soliden Verfahren zur 
Sicherung der Aufsichtsfunktion entwi-
ckelt und unterhält oder diese der Bun-
desanstalt nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht unverzüglich nach 
Fertigstellung der Entwicklung zur Ver-
fügung stellt, 

 

12. als Administrator die Aufsichtsfunktion 
entgegen Artikel 5 Absatz 3 nicht mit 
den dort genannten Zuständigkeiten 
ausstattet oder diese nicht an die Kom-
plexität, Verwendung und Anfälligkeit 
des Referenzwerts anpasst, 

 

13. als Administrator entgegen Artikel 5 
Absatz 4 die Aufsichtsfunktion nicht ei-
nem gesonderten Ausschuss überträgt 
oder durch andere geeignete Regelun-
gen zur Unternehmensführung die In-
tegrität der Funktion sicherstellt und 
das Auftreten von Interessenkonflikten 
verhindert, 

 

14. als Administrator entgegen Artikel 6 
Absatz 1, 2 oder 3 keinen oder keinen 
den dort genannten Anforderungen ge-
nügenden Kontrollrahmen vorhält, 

 

15. als Administrator entgegen Artikel 6 
Absatz 4 die dort genannten Maßnah-
men nicht, nicht vollständig oder nicht 
wirksam trifft, 

 

16. als Administrator entgegen Artikel 6 
Absatz 5 den Kontrollrahmen nicht o-
der nicht vollständig dokumentiert, 
überprüft oder aktualisiert oder der 
Bundesanstalt oder seinen Nutzern 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig o-
der nicht rechtzeitig zur Verfügung 
stellt, 

 

17. als Administrator entgegen Artikel 7 
Absatz 1 nicht über einen den dort ge-
nannten Anforderungen genügenden 
Rahmen für die Rechenschaftslegung 
verfügt, 
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18. als Administrator entgegen Artikel 7 
Absatz 2 keine interne Stelle benennt, 
die ausreichend befähigt ist, die Ein-
haltung der Referenzwert-Methodik 
und dieser Verordnung durch den Ad-
ministrator zu überprüfen und darüber 
Bericht zu erstatten, 

 

19. als Administrator entgegen Artikel 7 
Absatz 3 keinen unabhängigen exter-
nen Prüfer benennt, 

 

20. als Administrator entgegen Artikel 7 
Absatz 4 die dort bestimmten Informa-
tionen nicht, nicht richtig, nicht vollstän-
dig oder nicht rechtzeitig zur Verfügung 
stellt oder veröffentlicht, 

 

21. als Administrator entgegen Artikel 8 
Absatz 1 eine dort genannte Aufzeich-
nung nicht oder nicht vollständig führt, 

 

22. als Administrator entgegen Artikel 8 
Absatz 2 Satz 1 eine dort genannte 
Aufzeichnung nicht, nicht vollständig o-
der nicht mindestens für die Dauer von 
fünf Jahren aufbewahrt, 

 

23. als Administrator entgegen Artikel 8 
Absatz 2 Satz 2 eine dort genannte 
Aufzeichnung nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig zur 
Verfügung stellt oder nicht mindestens 
für die Dauer von drei Jahren aufbe-
wahrt, 

 

24. als Administrator entgegen Artikel 9 
Absatz 1 keine geeigneten Beschwer-
deverfahren unterhält und diese nicht 
unverzüglich nach ihrer Bereitstellung 
veröffentlicht, 

 

25. als Administrator entgegen Artikel 10 
Absatz 1 Aufgaben in einer Weise aus-
lagert, die seine Kontrolle über die Be-
reitstellung des Referenzwertes oder 
die Möglichkeit der zuständigen Be-
hörde zur Beaufsichtigung des Refe-
renzwertes wesentlich beeinträchtigt, 
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26. als Administrator entgegen Artikel 10 
Absatz 3 Aufgaben auslagert, ohne da-
für zu sorgen, dass die in Artikel 10 
Absatz 3 Buchstabe a bis h genannten 
Bedingungen erfüllt sind, 

 

27. als Administrator entgegen Artikel 11 
Absatz 1 einen Referenzwert bereit-
stellt, ohne dass die in Artikel 11 Ab-
satz 1 Buchstabe a bis c und e ge-
nannten Anforderungen erfüllt sind, 

 

28. als Administrator entgegen Artikel 11 
Absatz 1 einen Referenzwert bereit-
stellt, ohne dass die in Artikel 11 Ab-
satz 1 Buchstabe d genannten Anfor-
derungen erfüllt sind, 

 

29. als Administrator entgegen Artikel 11 
Absatz 2 nicht für Kontrollen im dort 
genannten Umfang sorgt, 

 

30. als Administrator entgegen Artikel 11 
Absatz 3 nicht auch aus anderen Quel-
len Daten einholt oder die Einrichtung 
von Aufsichts- und Verifizierungsver-
fahren bei den Kontributoren nicht si-
cherstellt, 

 

31. als Administrator entgegen Artikel 11 
Absatz 4 nicht die nach seiner Ansicht 
erforderlichen Änderungen der Einga-
bedaten oder der Methoden zur Abbil-
dung des Marktes oder der wirtschaftli-
chen Realität vornimmt oder die Bereit-
stellung des Referenzwertes nicht ein-
stellt, 

 

32. als Administrator bei der Bestimmung 
eines Referenzwertes entgegen Artikel 
12 Absatz 1 eine Methodik anwendet, 
die die dort genannten Anforderungen 
nicht erfüllt, 

 

33. als Administrator bei der Entwicklung 
einer Referenzwert-Methodik entgegen 
Artikel 12 Absatz 2 die dort genannten 
Anforderungen nicht erfüllt, 
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34. als Administrator entgegen Artikel 12 
Absatz 3 nicht über eindeutige, veröf-
fentlichte Regelungen verfügt, die fest-
legen, wann Menge oder Qualität der 
Eingabedaten nicht mehr den festge-
legten Standards entspricht und keine 
zuverlässige Bestimmung des Refe-
renzwertes mehr zulässt, 

 

35. als Administrator entgegen Artikel 13 
Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 2 die dort 
genannten Informationen zur Entwick-
lung, Verwendung, Verwaltung und Än-
derung des Referenzwertes und der 
Referenzwert-Methodik nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig veröffentlicht oder zur Ver-
fügung stellt, 

 

36. als Administrator entgegen Artikel 14 
Absatz 1 keine angemessenen Sys-
teme und wirksamen Kontrollen zur Si-
cherstellung der Integrität der Eingabe-
daten schafft, 

 

37. als Administrator Eingabedaten und 
Kontributoren entgegen Artikel 14 Ab-
satz 2 Unterabsatz 1 nicht oder nicht 
wirksam überwacht, damit er die zu-
ständige Behörde benachrichtigen und 
ihr alle relevanten Informationen mittei-
len kann, 

 

38. als Administrator der Bundesanstalt 
entgegen Artikel 14 Absatz 2 Unterab-
satz 1 die dort genannten Informatio-
nen nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht unverzüglich nach dem Auf-
treten eines Manipulationsverdachts 
mitteilt, 

 

39. als Administrator entgegen Artikel 14 
Absatz 3 nicht über Verfahren verfügt, 
um Verstöße seiner Führungskräfte, 
Mitarbeiter sowie aller anderen natürli-
chen Personen, von denen er Leistun-
gen in Anspruch nehmen kann, gegen 
die Verordnung (EU) 2016/1011 intern 
zu melden, 
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40. als Administrator einen Verhaltensko-
dex für auf Eingabedaten von Kontribu-
toren beruhende Referenzwerte entge-
gen Artikel 15 Absatz 1 Satz 1 in Ver-
bindung mit Absatz 2 nicht oder nicht 
den dort genannten Anforderungen ge-
nügend ausarbeitet, 

 

41. als Administrator die Einhaltung eines 
Verhaltenskodex entgegen Artikel 15 
Absatz 1 Satz 2 nicht oder nicht ausrei-
chend überprüft, 

 

42. als Administrator einen Verhaltensko-
dex entgegen Artikel 15 Absatz 4 Satz 
2 oder Absatz 5 Satz 3 in Verbindung 
mit Absatz 4 nicht rechtzeitig anpasst, 

 

43. als Administrator die Bundesanstalt 
entgegen Artikel 15 Absatz 5 Satz 1 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig o-
der nicht rechtzeitig von dem Verhal-
tenskodex in Kenntnis setzt, 

 

44. als beaufsichtigter Kontributor entge-
gen Artikel 16 Absatz 1 die dort ge-
nannten Anforderungen an die Unter-
nehmensführung und Kontrolle nicht 
erfüllt, 

 

45. als beaufsichtigter Kontributor entge-
gen Artikel 16 Absatz 2 oder Absatz 3 
nicht über wirksame Systeme, Kontrol-
len und Strategien zur Wahrung der In-
tegrität und Zuverlässigkeit aller Bei-
träge von Eingabedaten oder Exper-
tenschätzungen nach Absatz 3 für den 
Administrator verfügt, 

 

46. als beaufsichtigter Kontributor entge-
gen Artikel 16 Absatz 3 Satz 1 Auf-
zeichnungen nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht für die vorge-
schriebene Dauer aufbewahrt, 

 

47. als beaufsichtigter Kontributor entge-
gen Artikel 16 Absatz 4 bei der Prüfung 
und Beaufsichtigung der Bereitstellung 
eines Referenzwertes Informationen o-
der Aufzeichnungen nicht, nicht richtig 
oder nicht vollständig zur Verfügung 
stellt oder nicht uneingeschränkt mit 
dem Administrator und der Bundesan-
stalt zusammenarbeitet, 
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48. als Administrator die Bundesanstalt 
entgegen Artikel 21 Absatz 1 Unterab-
satz 1 Buchstabe a nicht oder nicht 
rechtzeitig über die Absicht der Einstel-
lung eines kritischen Referenzwertes 
benachrichtigt oder nicht oder nicht 
rechtzeitig eine in Buchstabe b ge-
nannte Einschätzung vorlegt, 

 

49. als Administrator entgegen Artikel 21 
Absatz 1 Unterabsatz 2 in dem dort ge-
nannten Zeitraum die Bereitstellung 
des Referenzwertes einstellt, 

 

50. als Administrator einer vollziehbaren 
Anordnung der Bundesanstalt nach Ar-
tikel 21 Absatz 3 zuwiderhandelt, 

 

51. als Administrator entgegen Artikel 23 
Absatz 2 eine Einschätzung nicht, nicht 
richtig, nicht in der vorgeschriebenen 
Weise oder nicht rechtzeitig bei der 
Bundesanstalt einreicht, 

 

52. als beaufsichtigter Kontributor dem Ad-
ministrator eine Benachrichtigung ent-
gegen Artikel 23 Absatz 3 Satz 1 nicht, 
nicht richtig, nicht in der vorgeschriebe-
nen Weise oder nicht rechtzeitig mit-
teilt, 

 

53. als Administrator die Bundesanstalt 
entgegen Artikel 23 Absatz 3 Satz 1 
nicht oder nicht rechtzeitig unterrichtet, 

 

54. als Administrator der Bundesanstalt 
entgegen Artikel 23 Absatz 3 Satz 3 
eine dort bestimmte Einschätzung 
nicht oder nicht rechtzeitig unterbreitet, 

 

55. als Kontributor einer vollziehbaren An-
ordnung der Bundesanstalt nach Arti-
kel 23 Absatz 5, als beaufsichtigtes 
Unternehmen nach Artikel 23 Absatz 6 
oder als beaufsichtigter Kontributor 
nach Artikel 23 Absatz 10 zuwiderhan-
delt, 

 

56. als Kontributor eine Benachrichtigung 
entgegen Artikel 23 Absatz 11 nicht o-
der nicht rechtzeitig vornimmt, 
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57. als Administrator eine Benachrichti-
gung entgegen Artikel 24 Absatz 3 
nicht oder nicht rechtzeitig vornimmt, 

 

58. als Administrator der Bundesanstalt 
entgegen Artikel 25 Absatz 2 eine Ent-
scheidung oder Informationen nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig mitteilt, 

 

59. als Administrator einer vollziehbaren 
Anordnung der Bundesanstalt nach Ar-
tikel 25 Absatz 3 Satz 1 zuwiderhan-
delt, 

 

60. als Administrator eine Konformitätser-
klärung entgegen Artikel 25 Absatz 7 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig, 
nicht in der vorgeschriebenen Weise o-
der nicht rechtzeitig veröffentlicht oder 
diese nicht aktualisiert, 

 

61. als Administrator entgegen Artikel 26 
Absatz 2 Satz 1 die Bundesanstalt 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig o-
der nicht rechtzeitig von der Über-
schreitung des in Artikel 24 Absatz 1 
Buchstabe a genannten Schwellenwer-
tes unterrichtet oder die in Satz 2 ge-
nannte Frist nicht einhält, 

 

62. als Administrator eine Konformitätser-
klärung entgegen Artikel 26 Absatz 3  

 

a) nach der Entscheidung, eine oder 
mehrere in Artikel 26 Absatz 1 ge-
nannte Bestimmungen nicht anzu-
wenden, nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht unverzüglich 
veröffentlicht oder 

 

b) nach der Entscheidung, eine oder 
mehrere in Artikel 26 Absatz 1 ge-
nannte Bestimmungen nicht anzu-
wenden, der Bundesanstalt nicht, 
nicht vollständig oder nicht unver-
züglich vorlegt oder diese nicht ak-
tualisiert, 

 

63. als Administrator einer vollziehbaren 
Anordnung der Bundesanstalt nach Ar-
tikel 26 Absatz 4 zuwiderhandelt, 
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64. als Administrator eine Referenzwert-
Erklärung entgegen Artikel 27 Absatz 1 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig, 
nicht in der vorgeschriebenen Weise o-
der nicht rechtzeitig veröffentlicht, 

 

65. als Administrator eine Referenzwert-
Erklärung entgegen Artikel 27 Absatz 1 
Unterabsatz 3 nicht oder nicht rechtzei-
tig überprüft und aktualisiert, 

 

66. als Administrator entgegen Artikel 28 
Absatz 1 dort genannte Maßnahmen 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig, 
nicht in der vorgeschriebenen Weise o-
der nicht rechtzeitig veröffentlicht oder 
nicht oder nicht rechtzeitig aktualisiert, 

 

67. als beaufsichtigtes Unternehmen ent-
gegen Artikel 28 Absatz 2 einen den 
dort genannten Anforderungen genü-
genden Plan nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht in der vorge-
schriebenen Weise aufstellt, nicht aktu-
alisiert, ihn der Bundesanstalt nicht, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
vorlegt oder sich daran nicht orientiert, 

 

68. als beaufsichtigtes Unternehmen ent-
gegen Artikel 29 Absatz 1 einen Refe-
renzwert verwendet, der die dort ge-
nannten Anforderungen nicht erfüllt, 

 

69. als Emittent, Anbieter oder Person, die 
die Zulassung eines Wertpapiers zum 
Handel an einem geregelten Markt be-
antragt, entgegen Artikel 29 Absatz 2 
nicht sicherstellt, dass ein Prospekt In-
formationen enthält, aus denen hervor-
geht, ob der Referenzwert von einem 
in das Register nach Artikel 36 einge-
tragenen Administrator bereitgestellt 
wird, 

 

70. als Administrator entgegen Artikel 34 
Absatz 1 tätig wird, ohne zuvor eine 
Zulassung oder Registrierung nach Ab-
satz 6 erhalten zu haben, 

 

71. als Administrator entgegen Artikel 34 
Absatz 2 weiterhin tätig ist, obwohl die 
Zulassungsvoraussetzungen der Ver-
ordnung (EU) 2016/1011 nicht mehr 
erfüllt sind, 
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72. als Administrator der Bundesanstalt 
entgegen Artikel 34 Absatz 2 wesentli-
che Änderungen nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht unverzüg-
lich nach ihrem Auftreten mitteilt, 

 

73. einen Antrag entgegen Artikel 34 Ab-
satz 3 nicht oder nicht rechtzeitig stellt, 

 

74. entgegen Artikel 34 Absatz 4 unrichtige 
Angaben zu den zum Nachweis der 
Einhaltung der Anforderungen der Ver-
ordnung (EU) 2016/1011 erforderlichen 
Informationen macht oder 

 

75. im Zusammenhang mit einer Untersu-
chung hinsichtlich der Einhaltung der 
Pflichten nach der Verordnung (EU) 
2016/1011 einer vollziehbaren Anord-
nung der Bundesanstalt nach den §§ 6 
bis 10 zuwiderhandelt. 

 

(12) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig  

(12) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig  

1. einer vollziehbaren Anordnung nach  1. u n v e r ä n d e r t  

a) § 6 Absatz 2a oder 2b,  

b) § 6 Absatz 3 Satz 1,  

c) § 87 Absatz 6 Satz 1 Nummer 1 o-
der Nummer 2 Buchstabe b, 

 

d) § 92 Absatz 1  

zuwiderhandelt,  

2. entgegen § 6 Absatz 11 Satz 1 oder 2 
oder § 107 Absatz 6 Satz 1 ein Betre-
ten nicht gestattet oder nicht duldet, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. entgegen § 89 Absatz 1 Satz 4 einen 
Prüfer nicht oder nicht rechtzeitig be-
stellt, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. entgegen § 89 Absatz 3 Satz 1 eine 
Anzeige nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig erstattet 
oder 

4. u n v e r ä n d e r t  
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5. entgegen § 114 Absatz 1 Satz 1, § 115 
Absatz 1 Satz 1, jeweils auch in Ver-
bindung mit § 117, einen Jahresfinanz-
bericht, einen Halbjahresfinanzbericht 
oder entgegen § 116 Absatz 1 in Ver-
bindung mit § 341w des Handelsge-
setzbuchs einen Zahlungs- oder Kon-
zernzahlungsbericht nicht, nicht in der 
vorgeschriebenen Weise oder nicht 
rechtzeitig zur Verfügung stellt. 

5. entgegen § 114 Absatz 1 Satz 1, auch 
in Verbindung mit § 117, einen Jah-
resfinanzbericht, einen Bestäti-
gungsvermerk oder einen Vermerk 
über dessen Versagung oder einen 
Prüfungsvermerk zum Nachhaltig-
keitsbericht oder einen Vermerk 
über dessen Versagung, entgegen § 
115 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbin-
dung mit § 117, einen Halbjahresfi-
nanzbericht oder entgegen § 116 Ab-
satz 1 in Verbindung mit § 341w des 
Handelsgesetzbuchs einen Zahlungs- 
oder Konzernzahlungsbericht nicht, 
nicht in der vorgeschriebenen Weise o-
der nicht rechtzeitig zur Verfügung 
stellt. 

(13) Ordnungswidrig handelt, wer ge-
gen die Verordnung (EU) Nr. 236/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 14. März 2012 über Leerverkäufe und 
bestimmte Aspekte von Credit Default 
Swaps (ABl. L 86 vom 24.3.2012, S. 1), die 
zuletzt durch die Verordnung (EU) Nr. 
909/2014 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 23. Juli 2014 zur Ver-
besserung der Wertpapierlieferungen und -
abrechnungen in der Europäischen Union 
und über Zentralverwahrer sowie zur Ände-
rung der Richtlinien 98/26/EG und 
2014/65/EU und der Verordnung (EU) Nr. 
236/2012 (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 1) 
geändert worden ist, verstößt, indem er 
vorsätzlich oder fahrlässig einer vollziehba-
ren Anordnung nach Artikel 18 Absatz 2 
Satz 2 oder Satz 3, Artikel 19 Absatz 2, Ar-
tikel 20 Absatz 2 oder Artikel 21 Absatz 1 
oder Artikel 23 Absatz 1 zuwiderhandelt. 

(13) u n v e r ä n d e r t  

(14) Ordnungswidrig handelt, wer eine 
in § 119 Absatz 3 Nummer 1 bis 3 bezeich-
nete Handlung leichtfertig begeht. 

(14) u n v e r ä n d e r t  

(15) Ordnungswidrig handelt, wer ge-
gen die Verordnung (EU) Nr. 596/2014 ver-
stößt, indem er vorsätzlich oder leichtfertig  

(15) u n v e r ä n d e r t  



 - 405 -   

Geltendes Recht Änderungen durch Gesetzentwurf 

1. als Handelsplatzbetreiber entgegen Ar-
tikel 4 identifizierende Referenzdaten 
in Bezug auf ein Finanzinstrument 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig, 
nicht in der vorgeschriebenen Weise o-
der nicht rechtzeitig zur Verfügung 
stellt oder aktualisiert, 

 

2. entgegen Artikel 15 eine Marktmanipu-
lation begeht, 

 

3. entgegen Artikel 16 Absatz 1 Unterab-
satz 1 oder Absatz 2 Satz 1 wirksame 
Regelungen, Systeme und Verfahren 
nicht schafft oder nicht aufrechterhält, 

 

4. entgegen Artikel 16 Absatz 1 Unterab-
satz 2 eine Meldung nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig, nicht in der vorge-
schriebenen Weise oder nicht rechtzei-
tig vornimmt, 

 

5. entgegen Artikel 16 Absatz 2 Satz 2 
eine Unterrichtung nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig, nicht in der vorge-
schriebenen Weise oder nicht rechtzei-
tig vornimmt, 

 

6. entgegen Artikel 17 Absatz 1 Unterab-
satz 1 oder Artikel 17 Absatz 2 Unter-
absatz 1 Satz 1 eine Insiderinformation 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig, 
nicht in der vorgeschriebenen Weise o-
der nicht rechtzeitig bekannt gibt, 

 

7. entgegen Artikel 17 Absatz 1 Unterab-
satz 2 Satz 1 eine Veröffentlichung 
nicht sicherstellt, 

 

8. entgegen Artikel 17 Absatz 1 Unterab-
satz 2 Satz 2 die Veröffentlichung einer 
Insiderinformation mit einer Vermark-
tung seiner Tätigkeiten verbindet, 

 

9. entgegen Artikel 17 Absatz 1 Unterab-
satz 2 Satz 3 eine Insiderinformation 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig, 
nicht in der vorgeschriebenen Weise o-
der nicht rechtzeitig veröffentlicht oder 
nicht mindestens fünf Jahre lang auf 
der betreffenden Website anzeigt, 
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10. entgegen Artikel 17 Absatz 4 Unterab-
satz 3 Satz 1 die zuständige Behörde 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig, 
nicht in der vorgeschriebenen Weise o-
der nicht rechtzeitig über den Aufschub 
einer Offenlegung informiert oder den 
Aufschub einer Offenlegung nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig, nicht in 
der vorgeschriebenen Weise oder nicht 
rechtzeitig erläutert, 

 

11. entgegen Artikel 17 Absatz 8 Satz 1 
eine Insiderinformation nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig, nicht in der vorge-
schriebenen Weise oder nicht rechtzei-
tig veröffentlicht, 

 

12. entgegen Artikel 18 Absatz 1 Buch-
stabe a eine Liste nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig, nicht in der vorge-
schriebenen Weise oder nicht rechtzei-
tig aufstellt, 

 

13. entgegen Artikel 18 Absatz 1 Buch-
stabe b in Verbindung mit Artikel 18 
Absatz 4 eine Insiderliste nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig, nicht in der 
vorgeschriebenen Weise oder nicht 
rechtzeitig aktualisiert, 

 

14. entgegen Artikel 18 Absatz 1 Buch-
stabe c eine Insiderliste nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig, nicht in der 
vorgeschriebenen Weise oder nicht 
rechtzeitig zur Verfügung stellt, 

 

15. entgegen Artikel 18 Absatz 2 Unterab-
satz 1 nicht die dort genannten Vor-
kehrungen trifft, 

 

16. entgegen Artikel 18 Absatz 5 eine Insi-
derliste nach einer Erstellung oder Ak-
tualisierung nicht oder nicht mindes-
tens fünf Jahre aufbewahrt, 

 

17. entgegen Artikel 19 Absatz 1 Unterab-
satz 1, auch in Verbindung mit Artikel 
19 Absatz 7 Unterabsatz 1, jeweils 
auch in Verbindung mit einem techni-
schen Durchführungsstandard nach 
Artikel 19 Absatz 15, eine Meldung 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig, 
nicht in der vorgeschriebenen Weise o-
der nicht rechtzeitig vornimmt, 
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18. entgegen Artikel 19 Absatz 3 Unterab-
satz 1 in Verbindung mit Artikel 19 Ab-
satz 4, auch in Verbindung mit einem 
technischen Durchführungsstandard 
nach Artikel 19 Absatz 15, eine Veröf-
fentlichung nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig, nicht in der vorgeschriebe-
nen Weise oder nicht rechtzeitig si-
cherstellt, 

 

19. entgegen Artikel 19 Absatz 5 Unterab-
satz 1 Satz 1 oder Unterabsatz 2 eine 
dort genannte Person nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig oder nicht in der 
vorgeschriebenen Weise in Kenntnis 
setzt, 

 

20. entgegen Artikel 19 Absatz 5 Unterab-
satz 1 Satz 2 eine Liste nicht, nicht 
richtig oder nicht vollständig erstellt, 

 

21. entgegen Artikel 19 Absatz 5 Unterab-
satz 2 eine Kopie nicht oder nicht min-
destens fünf Jahre aufbewahrt, 

 

22. entgegen Artikel 19 Absatz 11 ein Ei-
gengeschäft oder ein Geschäft für 
Dritte tätigt oder 

 

23. entgegen Artikel 20 Absatz 1, auch in 
Verbindung mit einem technischen Re-
gulierungsstandard nach Artikel 20 Ab-
satz 3, nicht oder nicht in der vorge-
schriebenen Weise dafür Sorge trägt, 
dass Informationen objektiv dargestellt 
oder Interessen oder Interessenkon-
flikte offengelegt werden. 

 

(15a) Ordnungswidrig handelt, wer 
vorsätzlich oder leichtfertig entgegen Artikel 
5 Absatz 5 der Delegierten Verordnung 
(EU) 2016/957 der Kommission vom 9. 
März 2016 zur Ergänzung der Verordnung 
(EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parla-
ments und des Rates im Hinblick auf tech-
nische Regulierungsstandards für die ge-
eigneten Regelungen, Systeme und Ver-
fahren sowie Mitteilungsmuster zur Vorbeu-
gung, Aufdeckung und Meldung von Miss-
brauchspraktiken oder verdächtigen Aufträ-
gen oder Geschäften (ABl. L 160 vom 
17.6.2016, S. 1) eine Verdachtsmeldung 
nicht richtig ausfüllt. 

(15a) u n v e r ä n d e r t  
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(16) Ordnungswidrig handelt, wer ge-
gen die Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 
des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 26. November 2014 über Basisin-
formationsblätter für verpackte Anlagepro-
dukte für Kleinanleger und Versicherungs-
anlageprodukte (PRIIP) (ABl. L 352 vom 
9.12.2014, S. 1; L 358 vom 13.12.2014, S. 
50) verstößt, indem er vorsätzlich oder 
leichtfertig  

(16) u n v e r ä n d e r t  

1. entgegen   

a) Artikel 5 Absatz 1,  

b) Artikel 5 Absatz 1 in Verbindung 
mit Artikel 6, 

 

c) Artikel 5 Absatz 1 in Verbindung 
mit Artikel 7 Absatz 2, 

 

d) Artikel 5 Absatz 1 in Verbindung 
mit Artikel 8 Absatz 1 bis 3 

 

ein Basisinformationsblatt nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig, nicht rechtzei-
tig oder nicht in der vorgeschriebenen 
Weise abfasst oder veröffentlicht, 

 

2. entgegen Artikel 5 Absatz 1 in Verbin-
dung mit Artikel 7 Absatz 1 ein Basisin-
formationsblatt nicht in der vorge-
schriebenen Weise abfasst oder über-
setzt, 

 

3. entgegen Artikel 10 Absatz 1 Satz 1 
ein Basisinformationsblatt nicht oder 
nicht rechtzeitig überprüft, 

 

4. entgegen Artikel 10 Absatz 1 Satz 1 
ein Basisinformationsblatt nicht oder 
nicht vollständig überarbeitet, 

 

5. entgegen Artikel 10 Absatz 1 Satz 2 
ein Basisinformationsblatt nicht oder 
nicht rechtzeitig zur Verfügung stellt, 

 

6. entgegen Artikel 9 Satz 1 in Werbema-
terialien Aussagen trifft, die im Wider-
spruch zu den Informationen des Ba-
sisinformationsblattes stehen oder des-
sen Bedeutung herabstufen, 
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7. entgegen Artikel 9 Satz 2 die erforderli-
chen Hinweise in Werbematerialien 
nicht, nicht richtig oder nicht vollständig 
aufnimmt, 

 

8. entgegen   

a) Artikel 13 Absatz 1, 3 und 4 oder  

b) Artikel 14  

ein Basisinformationsblatt nicht oder 
nicht rechtzeitig oder nicht in der vor-
geschriebenen Weise zur Verfügung 
stellt, 

 

9. entgegen Artikel 19 Buchstabe a und b 
nicht oder nicht in der vorgeschriebe-
nen Weise geeignete Verfahren und 
Vorkehrungen zur Einreichung und Be-
antwortung von Beschwerden vorsieht 
oder 

 

10. entgegen Artikel 19 Buchstabe c nicht 
oder nicht in der vorgeschriebenen 
Weise geeignete Verfahren und Vor-
kehrungen vorsieht, durch die gewähr-
leistet wird, dass Kleinanlegern wirk-
same Beschwerdeverfahren im Falle 
von grenzüberschreitenden Streitigkei-
ten zur Verfügung stehen. 

 

(17) Die Ordnungswidrigkeit kann in 
den Fällen des Absatzes 2 Nummer 2 
Buchstabe d und e, Nummer 4 Buchstabe 
a, b und e bis g und des Absatzes 12 Num-
mer 5 mit einer Geldbuße bis zu zwei Milli-
onen Euro geahndet werden. Gegenüber 
einer juristischen Person oder Personen-
vereinigung kann über Satz 1 hinaus eine 
höhere Geldbuße verhängt werden; die 
Geldbuße darf den höheren der folgenden 
Beträge nicht übersteigen:  

(17) u n v e r ä n d e r t  

1. zehn Millionen Euro oder  

2. 5 Prozent des Gesamtumsatzes, den 
die juristische Person oder Personen-
vereinigung im der Behördenentschei-
dung vorangegangenen Geschäftsjahr 
erzielt hat. 
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Über die in den Sätzen 1 und 2 genannten 
Beträge hinaus kann die Ordnungswidrig-
keit mit einer Geldbuße bis zum Zweifa-
chen des aus dem Verstoß gezogenen wirt-
schaftlichen Vorteils geahndet werden. Der 
wirtschaftliche Vorteil umfasst erzielte Ge-
winne und vermiedene Verluste und kann 
geschätzt werden. 

 

(18) Die Ordnungswidrigkeit kann in 
den Fällen der Absätze 14 und 15 Nummer 
2 mit einer Geldbuße bis zu fünf Millionen 
Euro, in den Fällen des Absatzes 2 Num-
mer 3, des Absatzes 15 Nummer 3 bis 11 
sowie des Absatzes 15a mit einer Geld-
buße bis zu einer Million Euro und in den 
Fällen des Absatzes 15 Nummer 1 und 12 
bis 23 mit einer Geldbuße bis zu fünfhun-
derttausend Euro geahndet werden. Ge-
genüber einer juristischen Person oder Per-
sonenvereinigung kann über Satz 1 hinaus 
eine höhere Geldbuße verhängt werden; 
diese darf  

(18) u n v e r ä n d e r t  

1. in den Fällen der Absätze 14 und 15 
Nummer 2 den höheren der Beträge 
von fünfzehn Millionen Euro und 15 
Prozent des Gesamtumsatzes, den die 
juristische Person oder Personenverei-
nigung im der Behördenentscheidung 
vorangegangenen Geschäftsjahr er-
zielt hat, 

 

2. in den Fällen des Absatzes 15 Num-
mer 3 bis 11 und des Absatzes 15a 
den höheren der Beträge von zweiein-
halb Millionen Euro und 2 Prozent des 
Gesamtumsatzes, den die juristische 
Person oder Personenvereinigung im 
der Behördenentscheidung vorange-
gangenen Geschäftsjahr erzielt hat 
und 

 

3. in den Fällen des Absatzes 15 Num-
mer 1 und 12 bis 23 eine Million Euro 

 

nicht überschreiten. Über die in den Sätzen 
1 und 2 genannten Beträge hinaus kann 
die Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße 
bis zum Dreifachen des aus dem Verstoß 
gezogenen wirtschaftlichen Vorteils geahn-
det werden. Der wirtschaftliche Vorteil um-
fasst erzielte Gewinne und vermiedene 
Verluste und kann geschätzt werden. 
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(19) Die Ordnungswidrigkeit kann in 
den Fällen des Absatzes 16 mit einer Geld-
buße von bis zu siebenhunderttausend 
Euro geahndet werden. Gegenüber einer 
juristischen Person oder einer Personen-
vereinigung kann über Satz 1 hinaus eine 
höhere Geldbuße verhängt werden; diese 
darf den höheren der Beträge von fünf Milli-
onen Euro und 3 Prozent des Gesamtum-
satzes, den die juristische Person oder Per-
sonenvereinigung im der Behördenent-
scheidung vorangegangenen Geschäfts-
jahr erzielt hat, nicht überschreiten. Über 
die in den Sätzen 1 und 2 genannten Be-
träge hinaus kann die Ordnungswidrigkeit 
mit einer Geldbuße bis zum Zweifachen 
des aus dem Verstoß gezogenen wirt-
schaftlichen Vorteils geahndet werden. Der 
wirtschaftliche Vorteil umfasst erzielte Ge-
winne und vermiedene Verluste und kann 
geschätzt werden. 

(19) u n v e r ä n d e r t  

(20) Die Ordnungswidrigkeit kann in 
den Fällen der Absätze 8 bis 9a mit einer 
Geldbuße bis zu fünf Millionen Euro geahn-
det werden. Gegenüber einer juristischen 
Person oder Personenvereinigung kann 
über Satz 1 hinaus eine höhere Geldbuße 
in Höhe von bis zu 10 Prozent des Gesam-
tumsatzes, den die juristische Person oder 
Personenvereinigung im der Behördenent-
scheidung vorangegangenen Geschäfts-
jahr erzielt hat, verhängt werden. Über die 
in den Sätzen 1 und 2 genannten Beträge 
hinaus kann die Ordnungswidrigkeit mit ei-
ner Geldbuße bis zum Zweifachen des aus 
dem Verstoß gezogenen wirtschaftlichen 
Vorteils geahndet werden. Der wirtschaftli-
che Vorteil umfasst erzielte Gewinne und 
vermiedene Verluste und kann geschätzt 
werden. 

(20) u n v e r ä n d e r t  

(21) Die Ordnungswidrigkeit kann in 
den Fällen des Absatzes 10 mit einer Geld-
buße bis zu fünf Millionen Euro geahndet 
werden. Gegenüber einer juristischen Per-
son oder Personenvereinigung kann über 
Satz 1 hinaus eine höhere Geldbuße ver-
hängt werden; diese darf  

(21) u n v e r ä n d e r t  
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1. in den Fällen des Absatzes 10 Satz 1 
Nummer 1 und 2 den höheren der Be-
träge von fünf Millionen Euro und 10 
Prozent des Gesamtumsatzes, den die 
juristische Person oder Personenverei-
nigung im der Behördenentscheidung 
vorangegangenen Geschäftsjahr er-
zielt hat, 

 

2. in den Fällen des Absatzes 10 Satz 1 
Nummer 3 und 4 den höheren der Be-
träge von fünfzehn Millionen Euro und 
10 Prozent des Gesamtumsatzes, den 
die juristische Person oder Personen-
vereinigung im der Behördenentschei-
dung vorangegangenen Geschäftsjahr 
erzielt hat, 

 

nicht überschreiten. Über die in den Sätzen 
1 und 2 genannten Beträge hinaus kann 
die Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße 
bis zum Dreifachen des aus dem Verstoß 
gezogenen wirtschaftlichen Vorteils geahn-
det werden. Der wirtschaftliche Vorteil um-
fasst erzielte Gewinne und vermiedene 
Verluste und kann geschätzt werden. 

 

(22) Die Ordnungswidrigkeit kann in 
den Fällen des Absatzes 11 Satz 1 Num-
mer 1 bis 27, 29, 30 und 32 bis 74 mit einer 
Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro 
und in den Fällen des Absatzes 11 Satz 1 
Nummer 28, 31 und 75 mit einer Geldbuße 
bis zu einhunderttausend Euro geahndet 
werden. Gegenüber einer juristischen Per-
son oder Personenvereinigung kann über 
Satz 1 hinaus eine höhere Geldbuße ver-
hängt werden; diese darf  

(22) u n v e r ä n d e r t  

1. in den Fällen des Absatzes 11 Satz 1 
Nummer 27, 29, 30 und 32 bis 74 den 
höheren der Beträge von einer Million 
Euro und 10 Prozent des Gesamtum-
satzes, den die juristische Person oder 
Personenvereinigung im der Behör-
denentscheidung vorangegangenen 
Geschäftsjahr erzielt hat, 
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2. in den Fällen des Absatzes 11 Satz 1 
Nummer 28, 31 und 75 den höheren 
der Beträge von zweihundertfünfzig-
tausend Euro und 2 Prozent des Ge-
samtumsatzes, den die juristische Per-
son oder Personenvereinigung im der 
Behördenentscheidung vorangegange-
nen Geschäftsjahr erzielt hat, 

 

nicht überschreiten. Über die in den Sätzen 
1 und 2 genannten Beträge hinaus kann 
die Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße 
bis zum Dreifachen des aus dem Verstoß 
gezogenen wirtschaftlichen Vorteils geahn-
det werden. Der wirtschaftliche Vorteil um-
fasst erzielte Gewinne und vermiedene 
Verluste und kann geschätzt werden. Die 
Sätze 1 bis 4 gelten für sonstige Vereini-
gungen entsprechend mit der Maßgabe, 
dass der maßgebliche Gesamtumsatz 10 
Prozent des aggregierten Umsatzes der 
Anteilseigner beträgt, wenn es sich bei der 
sonstigen Vereinigung um ein Mutterunter-
nehmen oder ein Tochterunternehmen 
handelt. 

 

(22a) Die Ordnungswidrigkeit kann 
in den Fällen des Absatzes 12 Nummer 1 
Buchstabe a mit einer Geldbuße bis zu sie-
benhunderttausend Euro geahndet werden. 
Gegenüber einer juristischen Person oder 
Personenvereinigung kann über Satz 1 hin-
aus eine höhere Geldbuße verhängt wer-
den; diese darf den höheren der Beträge 
von fünf Millionen Euro und 3 Prozent des 
Gesamtumsatzes, den die juristische Per-
son oder Personenvereinigung im der Be-
hördenentscheidung vorangegangenen 
Geschäftsjahr erzielt hat, nicht überschrei-
ten. Über die in den Sätzen 1 und 2 ge-
nannten Beträge hinaus kann die Ord-
nungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis 
zum Zweifachen des aus dem Verstoß ge-
zogenen wirtschaftlichen Vorteils geahndet 
werden. Der wirtschaftliche Vorteil umfasst 
erzielte Gewinne und vermiedene Verluste 
und kann geschätzt werden. 

(22a) u n v e r ä n d e r t  

(23) Gesamtumsatz im Sinne des Ab-
satzes 17 Satz 2 Nummer 2, des Absatzes 
18 Satz 2 Nummer 1 und 2, des Absatzes 
19 Satz 2, des Absatzes 20 Satz 2, des Ab-
satzes 21 Satz 2, des Absatzes 22 Satz 2 
und des Absatzes 22a Satz 2 ist  

(23) u n v e r ä n d e r t  
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1. im Falle von Kreditinstituten, Zahlungs-
instituten, Finanzdienstleistungsinstitu-
ten und Wertpapierinstituten im Sinne 
des § 340 des Handelsgesetzbuchs 
der sich aus dem auf das Institut an-
wendbaren nationalen Recht im Ein-
klang mit Artikel 27 Nummer 1, 3, 4, 6 
und 7 oder Artikel 28 Nummer B1, B2, 
B3, B4 und B7 der Richtlinie 
86/635/EWG des Rates vom 8. De-
zember 1986 über den Jahresab-
schluss und den konsolidierten Ab-
schluss von Banken und anderen Fi-
nanzinstituten (ABl. L 372 vom 
31.12.1986, S. 1) ergebende Gesamt-
betrag, abzüglich der Umsatzsteuer 
und sonstiger direkt auf diese Erträge 
erhobener Steuern, 

 

2. im Falle von Versicherungsunterneh-
men der sich aus dem auf das Versi-
cherungsunternehmen anwendbaren 
nationalen Recht im Einklang mit Arti-
kel 63 der Richtlinie 91/674/EWG des 
Rates vom 19. Dezember 1991 über 
den Jahresabschluss und den konsoli-
dierten Abschluss von Versicherungs-
unternehmen (ABl. L 374 vom 
31.12.1991, S. 7) ergebende Gesamt-
betrag, abzüglich der Umsatzsteuer 
und sonstiger direkt auf diese Erträge 
erhobener Steuern, 

 

3. im Übrigen der Betrag der Nettoum-
satzerlöse nach Maßgabe des auf das 
Unternehmen anwendbaren nationalen 
Rechts im Einklang mit Artikel 2 Num-
mer 5 der Richtlinie 2013/34/EU. 
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Handelt es sich bei der juristischen Person 
oder Personenvereinigung um ein Mutter-
unternehmen oder um eine Tochtergesell-
schaft, so ist anstelle des Gesamtumsatzes 
der juristischen Person oder Personenver-
einigung der jeweilige Gesamtbetrag in 
dem Konzernabschluss des Mutterunter-
nehmens maßgeblich, der für den größten 
Kreis von Unternehmen aufgestellt wird. 
Wird der Konzernabschluss für den größten 
Kreis von Unternehmen nicht nach den in 
Satz 1 genannten Vorschriften aufgestellt, 
ist der Gesamtumsatz nach Maßgabe der 
den in Satz 1 Nummer 1 bis 3 vergleichba-
ren Posten des Konzernabschlusses zu er-
mitteln. Ist ein Jahresabschluss oder Kon-
zernabschluss für das maßgebliche Ge-
schäftsjahr nicht verfügbar, ist der Jahres- 
oder Konzernabschluss für das unmittelbar 
vorausgehende Geschäftsjahr maßgeblich; 
ist auch dieser nicht verfügbar, kann der 
Gesamtumsatz geschätzt werden. 

 

(24) Die Ordnungswidrigkeit kann in 
den Fällen des Absatzes 2 Nummer 2 
Buchstabe f bis h, Nummer 2b und 4 Buch-
stabe c, Nummer 10 und 15 sowie des Ab-
satzes 6 Nummer 3 bis 5 sowie des Absat-
zes 7 Nummer 5, 8 und 9 mit einer Geld-
buße bis zu fünfhunderttausend Euro, in 
den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2 und 
3, des Absatzes 2 Nummer 1, 2 Buchstabe 
a, b und k bis n, Nummer 2a, 14a und 16, 
des Absatzes 4 Nummer 5, des Absatzes 6 
Nummer 1 und 2, des Absatzes 7 Nummer 
1, 3 und 4 und des Absatzes 12 Nummer 1 
Buchstabe b mit einer Geldbuße bis zu 
zweihunderttausend Euro, in den Fällen 
des Absatzes 1 Nummer 4, des Absatzes 2 
Nummer 6 bis 8, 11 bis 13, des Absatzes 7 
Nummer 2, 6 und 7 und des Absatzes 12 
Nummer 1 Buchstabe c mit einer Geldbuße 
bis zu hunderttausend Euro, in den übrigen 
Fällen mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtau-
send Euro geahndet werden. 

(24) u n v e r ä n d e r t  



 - 416 -   

Geltendes Recht Änderungen durch Gesetzentwurf 

(25) § 17 Absatz 2 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten ist nicht anzuwenden 
bei Verstößen gegen Gebote und Verbote, 
die in den Absätzen 17 bis 22 in Bezug ge-
nommen werden. Dies gilt nicht für Ord-
nungswidrigkeiten nach Absatz 2 Nummer 
4 Buchstabe a, Absatz 8 Nummer 43 und 
44, 134 bis 137 und Absatz 15 Nummer 1. 
§ 30 des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten gilt auch für juristische Personen o-
der Personenvereinigungen, die über eine 
Zweigniederlassung oder im Wege des 
grenzüberschreitenden Dienstleistungsver-
kehrs im Inland tätig sind. 

(25) u n v e r ä n d e r t  

(26) Die Verfolgung der Ordnungswid-
rigkeiten nach den Absätzen 17 bis 22 ver-
jährt in drei Jahren. 

(26) u n v e r ä n d e r t  

(27) Absatz 2 Nummer 5 und 14, Ab-
satz 3 sowie Absatz 12 Nummer 1 Buch-
stabe c, Nummer 3 und 4, jeweils in Verbin-
dung mit Absatz 24, gelten auch für die er-
laubnispflichtige Anlageverwaltung im 
Sinne des § 2 Absatz 13 Satz 3. Absatz 8 
Nummer 27 bis 37, 39 bis 53, 97 bis 100, 
103 bis 112 und 123, jeweils in Verbindung 
mit Absatz 20, gilt auch für Wertpapier-
dienstleistungsunternehmen und Kreditin-
stitute, wenn sie im Sinne des § 96 struktu-
rierte Einlagen verkaufen oder über diese 
beraten. Absatz 8 Nummer 88 bis 96 und 
98 bis 102, jeweils in Verbindung mit Ab-
satz 20, gilt auch für Unternehmen im 
Sinne des § 3 Satz 1. Absatz 8 Nummer 2, 
27 bis 126 und 134 bis 136, jeweils in Ver-
bindung mit Absatz 20, gilt auch für Unter-
nehmen im Sinne des § 3 Absatz 3 Satz 1 
und 2. 

(27) u n v e r ä n d e r t  

(28) Das Bundesministerium der Finan-
zen wird ermächtigt, soweit dies zur Durch-
setzung der Rechtsakte der Europäischen 
Union erforderlich ist, durch Rechtsverord-
nung ohne Zustimmung des Bundesrates 
die Tatbestände zu bezeichnen, die als 
Ordnungswidrigkeit nach Absatz 2 Nummer 
16 geahndet werden können. 

(28) u n v e r ä n d e r t  

 

§ 143 
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 Übergangsvorschrift zum Gesetz zur 
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2464 
des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 14. Dezember 2022 zur Ände-
rung der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 

und der Richtlinien 2004/109/EG, 
2006/43/EG und 2013/34/EU hinsichtlich 

der Nachhaltigkeitsberichterstattung 
von Unternehmen 

 (1) § 114 Absatz 2 Nummer 2 in der 
jeweils ab dem … [einsetzen: Datum des 
Inkrafttretens nach Artikel 31 Absatz 1 
dieses Gesetzes] geltenden Fassung ist 
erstmals anzuwenden auf Jahresfinanz-
berichte für ein nach dem 31. Dezember 
2023 beginnendes Geschäftsjahr von 
Unternehmen, die 

 1. groß sind im Sinne des § 267 Absatz 
3 Satz 1, Absatz 4 bis 5 des Han-
delsgesetzbuchs, auch in Verbin-
dung mit § 340a Absatz 2 Satz 6 o-
der § 341a Absatz 2 Satz 7 des Han-
delsgesetzbuchs, und 

 2. im Jahresdurchschnitt mehr als 500 
Arbeitnehmer beschäftigen. 

 Die in Satz 1 genannte Vorschrift in der 
bis einschließlich … [einsetzen: Datum 
des Tages vor dem Inkrafttreten nach 
Artikel 31 Absatz 1 dieses Gesetzes] gel-
tenden Fassung ist von den Unterneh-
men nach Satz 1 letztmals anzuwenden 
auf Jahresfinanzberichte für das vor 
dem 1. Januar 2024 beginnende Ge-
schäftsjahr. 

 (2) § 114 Absatz 2 Nummer 2 in der 
jeweils ab dem … [einsetzen: Datum des 
Inkrafttretens nach Artikel 31 Absatz 1 
dieses Gesetzes] geltenden Fassung ist 
erstmals anzuwenden auf Jahresfinanz-
berichte für ein nach dem 31. Dezember 
2024 beginnendes Geschäftsjahr von 
Unternehmen, die 
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 1. groß sind im Sinne des § 267 Absatz 
3 Satz 1, Absatz 4 bis 5 des Han-
delsgesetzbuchs, auch in Verbin-
dung mit § 340a Absatz 2 Satz 6 o-
der § 341a Absatz 2 Satz 7 des Han-
delsgesetzbuchs, und nicht bereits 
Absatz 1 unterliegen, 

 2. kein kleines und nicht komplexes 
Insti-tut im Sinne des Artikels 4 Ab-
satz 1 Nummer 145 der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. 
Juni 2013 über Aufsichtsanforde-
rungen an Kreditinstitute und zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 
648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, 
S. 1; L 208 vom 2.8.2013; S. 68; L 
321 vom 30.11.2013, S. 6; L 193 vom 
21.7.2015, S. 166; L 20 vom 
25.1.2017, S. 3; L 13 vom 17.1.2020, 
S. 58; L 335 vom 13.10.2020, S. 20), 
die zuletzt durch die Verordnung 
(EU) 2021/558 (ABl. L 116 vom 
6.4.2021, S. 25) geändert worden ist, 
sind und 

 3. kein firmeneigenes Versicherungs-
unternehmen im Sinne des Artikels 
13 Nummer 2 der Richtlinie 
2009/138/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 25. No-
vember 2009 betreffend die Auf-
nahme und Ausübung der Versiche-
rungs- und der Rückversiche-
rungstätigkeit (Solvabilität II) (ABl. L 
335 vom 17.12.2009, S. 1; L 219 vom 
25.7.2014, S. 66), die zuletzt durch 
die Richtlinie (EU) 2022/2556 (ABl. L 
333 vom 27.12.2022, S. 153) geän-
dert worden ist, und kein firmenei-
genes Rückversicherungsunterneh-
men im Sinne des Artikels 13 Num-
mer 5 der Richtlinie 2009/138/EG 
sind. 
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 Die in Satz 1 genannte Vorschrift in der 
bis einschließlich … [einsetzen: Datum 
des Tages vor dem Inkrafttreten nach 
Artikel 31 Absatz 1 dieses Gesetzes] gel-
tenden Fassung ist von den Unterneh-
men nach Satz 1 letztmals anzuwenden 
auf Jahresfinanzberichte für das vor 
dem 1. Januar 2025 beginnende Ge-
schäftsjahr. 

 (3) § 114 Absatz 2 Nummer 2 in der 
jeweils ab dem … [einsetzen: Datum des 
Inkrafttretens nach Artikel 31 Absatz 1 
dieses Gesetzes] geltenden Fassung ist 
erstmals anzuwenden auf Jahresfinanz-
berichte für ein nach dem 31. Dezember 
2025 beginnendes Geschäftsjahr von 
Unternehmen, die nicht bereits den Ab-
sätzen 1 oder 2 unterliegen. Die in Satz 1 
genannte Vorschrift in der bis ein-
schließlich … [einsetzen: Datum des Ta-
ges vor dem Inkrafttreten nach Artikel 
31 Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden 
Fassung ist von den Unternehmen nach 
Satz 1 letztmals anzuwenden auf Jahres-
finanzberichte für das vor dem 1. Januar 
2026 beginnende Geschäftsjahr. 

 (4) § 117 Nummer 1 Buchstabe b in 
der jeweils ab dem … [einsetzen: Datum 
des Inkrafttretens nach Artikel 31 Absatz 
1 dieses Gesetzes] geltenden Fassung 
ist erstmals anzuwenden auf Jahresfi-
nanzberichte für ein nach dem 31. De-
zember 2023 beginnendes Geschäfts-
jahr von Mutterunternehmen, 

 1. bei denen die Voraussetzungen für 
eine größenabhängige Befreiung 
von der Pflicht zur Aufstellung eines 
Konzernabschlusses und Konzern-
lageberichts gemäß § 293 Absatz 1 
und 2 des Handelsgesetzbuchs 
nicht vorliegen und 

 2. die zusammen mit den anderen in 
den Konzernabschluss einzubezie-
henden Unternehmen insgesamt im 
Jahresdurchschnitt mehr als 500 Ar-
beitnehmer beschäftigen. 
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 Die in Satz 1 genannte Vorschrift in der 
bis einschließlich … [einsetzen: Datum 
des Tages vor dem Inkrafttreten nach 
Artikel 31 Absatz 1 dieses Gesetzes] gel-
tenden Fassung ist von Mutterunterneh-
men nach Satz 1 letztmals anzuwenden 
auf Jahresfinanzberichte für das vor 
dem 1. Januar 2024 beginnende Ge-
schäftsjahr. 

 (5) § 117 Nummer 1 Buchstabe b in 
der jeweils ab dem … [einsetzen: Datum 
des Inkrafttretens nach Artikel 31 Absatz 
1 dieses Gesetzes] geltenden Fassung 
ist erstmals anzuwenden auf Jahresfi-
nanzberichte für ein nach dem 31. De-
zember 2024 beginnendes Geschäfts-
jahr von Mutterunternehmen, bei denen 
die Voraussetzungen für eine größenab-
hängige Befreiung von der Pflicht zur 
Aufstellung eines Konzernabschlusses 
und Konzernlageberichts gemäß § 293 
Absatz 1 und 2 des Handelsgesetzbuchs 
nicht vorliegen und die nicht bereits Ab-
satz 4 unterliegen. Die in Satz 1 ge-
nannte Vorschrift in der bis einschließ-
lich … [einsetzen: Datum des Tages vor 
dem In-krafttreten nach Artikel 31 Ab-
satz 1 dieses Gesetzes] geltenden Fas-
sung ist von Mutterunternehmen nach 
Satz 1 letztmals anzuwenden auf Jahres-
finanzberichte für das vor dem 1. Januar 
2025 beginnende Geschäftsjahr. 

 (6) Soweit § 114 Absatz 2 und § 117 
Nummer 1 in der jeweils ab dem … [ein-
setzen: Datum des Inkrafttretens nach 
Artikel 31 Absatz 1 dieses Gesetzes] gel-
tenden Fassung auf Vorschriften des 
Handelsgesetzbuchs verweisen, sind 
die hierauf bezogenen Übergangsrege-
lungen der Artikel ... [einsetzen: der 
nächste bei der Verkündung im Einfüh-
rungsgesetz zum Handelsgesetzbuch 
freie Artikel mit Zählbezeichnung] und 
… [einsetzen: der übernächste bei der 
Verkündung im Einführungsgesetz zum 
Handelsgesetzbuch freie Artikel mit 
Zählbezeichnung] des Einführungsge-
setzes zum Handelsgesetzbuch entspre-
chend anzuwenden. 
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Gesetz über Vermögensanla-
gen 

Gesetz über Vermögensanla-
gen 

(Vermögensanlagengesetz - 
VermAnlG) 

vom: 06.12.2011 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 4 G v. 10.8.2021 

I 3483 

(Vermögensanlagengesetz - 
VermAnlG) 

vom: 06.12.2011 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 4 G v. 10.8.2021 

I 3483 

§ 23 § 23 

Erstellung und Offenlegung von Jahres-
berichten 

Erstellung und Offenlegung von Jahres-
berichten 

(1) Ein Emittent von Vermögensanla-
gen, der nicht verpflichtet ist, nach den Vor-
schriften des Handelsgesetzbuchs einen 
Jahresabschluss offenzulegen, hat für den 
Schluss eines jeden Geschäftsjahres einen 
Jahresbericht zu erstellen und spätestens 
sechs Monate nach Ablauf des Geschäfts-
jahres der das Unternehmensregister füh-
renden Stelle elektronisch zur Einstellung 
in das Unternehmensregister zu übermit-
teln sowie den Anlegern auf Anforderung 
zur Verfügung zu stellen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Der Jahresbericht besteht mindes-
tens aus  

(2) Der Jahresbericht besteht mindes-
tens aus  

1. dem nach Maßgabe des § 24 aufge-
stellten und von einem Abschlussprü-
fer geprüften Jahresabschluss, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. dem nach Maßgabe des § 24 aufge-
stellten und von einem Abschlussprü-
fer geprüften Lagebericht, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. einer den Vorgaben des § 264 Absatz 
2 Satz 3 beziehungsweise des § 289 
Absatz 1 Satz 5 des Handelsgesetz-
buchs entsprechenden Erklärung der 
gesetzlichen Vertreter des Emittenten 
der Vermögensanlagen sowie 

3. einer den Vorgaben des § 289h Absatz 
1 und 2 Satz 1 des Handelsgesetz-
buchs entsprechenden Erklärung der 
gesetzlichen Vertreter des Emittenten 
der Vermögensanlagen sowie 

4. den Bestätigungen des Abschlussprü-
fers nach § 25. 

4. u n v e r ä n d e r t  



 - 422 -   

Geltendes Recht Änderungen durch Gesetzentwurf 

(3) § 325 Absatz 1b, 2a, 2b, 5 und 6 
sowie § 328 Absatz 1 Satz 1 bis 3, Absatz 
1a bis 4 und § 329 Absatz 1, 2 und 4 des 
Handelsgesetzbuchs gelten entsprechend. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) (weggefallen) (4) u n v e r ä n d e r t  

§ 24 § 24 

Inhalt von Jahresabschlüssen und La-
geberichten 

Inhalt von Jahresabschlüssen und La-
geberichten 

(1) Alle Emittenten von Vermögensan-
lagen mit Sitz im Inland haben für den Jah-
resabschluss die Bestimmungen des Ers-
ten Unterabschnitts des Zweiten Abschnitts 
des Dritten Buches des Handelsgesetz-
buchs und für den Lagebericht die Bestim-
mungen des § 289 des Handelsgesetz-
buchs einzuhalten sowie dem Jahresab-
schluss und dem Lagebericht Erklärungen 
nach § 264 Absatz 2 Satz 3 und § 289 Ab-
satz 1 Satz 5 des Handelsgesetzbuchs bei-
zufügen; Emittenten von Vermögensanla-
gen haben den Jahresabschluss um eine 
Kapitalflussrechnung zu erweitern; dies gilt 
nicht für Emittenten, die die Einstufung als 
klein im Sinne des § 267 des Handelsge-
setzbuchs erfüllen. § 264 Absatz 1 Satz 4 
Halbsatz 1 und Satz 5, Absatz 3, 4 und § 
264b des Handelsgesetzbuchs sind nicht 
anzuwenden. Der Lagebericht hat zusätz-
lich die folgenden Angaben zu enthalten:  

(1) Alle Emittenten von Vermögensan-
lagen mit Sitz im Inland haben für den Jah-
resabschluss die Bestimmungen des Ers-
ten Unterabschnitts des Zweiten Abschnitts 
des Dritten Buches des Handelsgesetz-
buchs und für den Lagebericht die Bestim-
mungen des § 289 des Handelsgesetz-
buchs einzuhalten sowie dem Jahresab-
schluss und dem Lagebericht Erklärungen 
nach § 289h Absatz 1 und 2 Satz 1 des 
Handelsgesetzbuchs beizufügen; Emitten-
ten von Vermögensanlagen haben den 
Jahresabschluss um eine Kapitalflussrech-
nung zu erweitern; dies gilt nicht für Emit-
tenten, die die Einstufung als klein im 
Sinne des § 267 des Handelsgesetzbuchs 
erfüllen. § 264 Absatz 1 Satz 4 Halbsatz 1 
und Satz 5, Absatz 3, 4 und § 264b des 
Handelsgesetzbuchs sind nicht anzuwen-
den. Der Lagebericht hat zusätzlich die fol-
genden Angaben zu enthalten:  

1. die Gesamtsumme der im abgelaufe-
nen Geschäftsjahr gezahlten Vergütun-
gen, aufgeteilt in feste und variable 
vom Emittenten von Vermögensanla-
gen gezahlte Vergütungen, die Zahl 
der Begünstigten und gegebenenfalls 
die vom Emittenten der Vermögensan-
lagen gezahlten besonderen Gewinn-
beteiligungen sowie 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. die Gesamtsumme der im abgelaufe-
nen Geschäftsjahr gezahlten Vergütun-
gen, aufgeteilt nach Führungskräften 
und Mitarbeitern, deren berufliche Tä-
tigkeit sich wesentlich auf das Risi-
koprofil des Emittenten von Vermö-
gensanlagen auswirkt. 

2. u n v e r ä n d e r t  



 - 423 -   

Geltendes Recht Änderungen durch Gesetzentwurf 

Für den letzten Jahresabschluss und Lage-
bericht des Emittenten von Vermögensan-
lagen vor dem öffentlichen Angebot von 
Vermögensanlagen sind die Sätze 1 bis 3 
und § 23 entsprechend anzuwenden. 
Wurde der Emittent weniger als 18 Monate 
vor der Einreichung eines Verkaufspros-
pekts zur Billigung nach § 8 gegründet und 
hat er noch keinen Jahresabschluss und 
keinen Lagebericht erstellt, sind in den Ver-
kaufsprospekt aktuelle und zukünftige Fi-
nanzinformationen nach Maßgabe der 
nach § 7 Absatz 3 erlassenen Rechtsver-
ordnung aufzunehmen. 

Für den letzten Jahresabschluss und Lage-
bericht des Emittenten von Vermögensan-
lagen vor dem öffentlichen Angebot von 
Vermögensanlagen sind die Sätze 1 bis 3 
und § 23 entsprechend anzuwenden. 
Wurde der Emittent weniger als 18 Monate 
vor der Einreichung eines Verkaufspros-
pekts zur Billigung nach § 8 gegründet und 
hat er noch keinen Jahresabschluss und 
keinen Lagebericht erstellt, sind in den Ver-
kaufsprospekt aktuelle und zukünftige Fi-
nanzinformationen nach Maßgabe der 
nach § 7 Absatz 3 erlassenen Rechtsver-
ordnung aufzunehmen. 

(2) Handelt es sich bei dem Emitten-
ten der Vermögensanlagen um eine Perso-
nenhandelsgesellschaft oder das Unter-
nehmen eines Einzelkaufmanns, dürfen 
das sonstige Vermögen der Gesellschafter 
oder des Einzelkaufmanns (Privatvermö-
gen) nicht in die Bilanz und die auf das Pri-
vatvermögen entfallenden Aufwendungen 
und Erträge nicht in die Gewinn- und Ver-
lustrechnung aufgenommen werden. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Emittenten von Vermögensanla-
gen mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder in einem an-
deren Vertragsstaat des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum haben 
für den Jahresabschluss die gleichwerti-
gen, dort jeweils für Kapitalgesellschaften 
geltenden Rechnungslegungsvorschriften 
anzuwenden. Hat der Emittent nach den 
dortigen Vorschriften einen Lagebericht zu 
erstellen, sind auch insoweit die dort je-
weils für Kapitalgesellschaften geltenden 
Vorschriften anzuwenden. Der Lagebericht 
muss zusätzlich die in Absatz 1 Satz 3 ge-
nannten Angaben enthalten. Sieht das dor-
tige Recht keine Erstellung eines Lagebe-
richts vor, können die Angaben nach Ab-
satz 1 Satz 3 auch in den Jahresabschluss 
aufgenommen oder in einer gesonderten 
Erklärung beigefügt werden. Absatz 1 Satz 
4 und 5 ist entsprechend anzuwenden. Ist 
der Jahresabschluss oder der Lagebericht, 
den ein Emittent gemäß den nach Satz 1 
bis 4 anwendbaren Vorschriften zu erstel-
len hat, nicht in deutscher Sprache ver-
fasst, ist eine Übersetzung in die deutsche 
Sprache beizufügen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Emittenten von Vermögensanla-
gen mit Sitz außerhalb der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union und der anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum haben ei-
nen Jahresabschluss und einen Lagebe-
richt nach den in Deutschland geltenden, 
auf Kapitalgesellschaften anzuwendenden 
Rechnungslegungsvorschriften in deut-
scher Sprache zu erstellen. Die Absätze 1 
und 2 sind entsprechend anzuwenden. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Die Bundesanstalt kann eine Prü-
fung der Rechnungslegung von Emittenten 
von Vermögensanlagen anordnen, soweit 
konkrete Anhaltspunkte, insbesondere auf 
Grund von Eingaben Dritter, für einen Ver-
stoß gegen Rechnungslegungsvorschriften 
vorliegen. Die Bundesanstalt kann Schwer-
punkte für die einzelne Prüfung festlegen; 
der Umfang der einzelnen Prüfung soll in 
der jeweiligen Prüfungsanordnung festge-
legt werden. Zur Durchführung der Prüfung 
bestellt die Bundesanstalt andere Einrich-
tungen und Personen; sie kann an der Prü-
fung teilnehmen. § 107 Absatz 2 des Wert-
papierhandelsgesetzes findet entspre-
chende Anwendung. Eine Prüfung findet 
auch dann nicht statt, wenn ein Verfahren 
nach § 107 des Wertpapierhandelsgeset-
zes anhängig ist, soweit der Gegenstand 
des Bilanzkontrollverfahrens reicht. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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(6) Der Emittent einer Vermögensan-
lage, die Mitglieder seiner Organe, seine 
Beschäftigten sowie seine Abschlussprüfer 
haben den Einrichtungen und Personen, 
derer sich die Bundesanstalt bei der Durch-
führung ihrer Aufgaben bedient, und der 
Bundesanstalt auf Verlangen Auskünfte zu 
erteilen und Unterlagen vorzulegen, soweit 
dies zur Prüfung erforderlich ist; die Aus-
kunftspflicht der Abschlussprüfer be-
schränkt sich auf Tatsachen, die ihnen im 
Rahmen der Abschlussprüfung bekannt ge-
worden sind. Satz 1 gilt auch hinsichtlich 
Konzernunternehmen sowie abhängigen o-
der herrschenden Unternehmen. Für das 
Recht zur Auskunftsverweigerung und die 
Belehrungspflicht gilt § 19 Absatz 3 ent-
sprechend. Die zur Auskunft und Vorlage 
von Unterlagen Verpflichteten haben den 
Bediensteten der Bundesanstalt oder den 
von ihr beauftragten Personen, soweit dies 
zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforder-
lich ist, während der üblichen Arbeitszeit 
das Betreten ihrer Grundstücke und Ge-
schäftsräume zu gestatten. § 6 Absatz 11 
Satz 2 des Wertpapierhandelsgesetzes gilt 
entsprechend. Das Grundrecht der Unver-
letzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des 
Grundgesetzes) wird insoweit einge-
schränkt. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) Die Einrichtungen und Personen, 
derer sich die Bundesanstalt bei der Durch-
führung der Prüfung bedient, haben der 
Bundesanstalt unverzüglich nach Ab-
schluss der Prüfung schriftlich oder elektro-
nisch über das Ergebnis der Prüfung zu be-
richten. In den Bericht sind alle Tatsachen 
aufzunehmen, deren Kenntnis zur Beurtei-
lung des zu prüfenden Vorgangs durch die 
Bundesanstalt erforderlich ist. Der Bericht 
ist zu unterzeichnen. Die von der Bundes-
anstalt zur Durchführung der Prüfung be-
stellten Einrichtungen und Personen haben 
Anspruch auf Ersatz angemessener barer 
Auslagen und auf Vergütung ihrer Tätigkeit. 
Die Bundesanstalt kann gegenüber dem 
Emittenten die Auslagen und die Vergütung 
des Prüfers festsetzen. § 323 des Handels-
gesetzbuchs gilt entsprechend. 

(7) u n v e r ä n d e r t  
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(8) Die Bundesanstalt hat Tatsachen, 
die den Verdacht einer Ordnungswidrigkeit 
oder einer Straftat im Zusammenhang mit 
der Rechnungslegung eines Emittenten 
von Vermögensanlagen begründen, den für 
die Verfolgung zuständigen Behörden an-
zuzeigen. Tatsachen, die auf das Vorliegen 
einer Berufspflichtverletzung durch den Ab-
schlussprüfer schließen lassen, übermittelt 
die Bundesanstalt der Wirtschaftsprüfer-
kammer. 

(8) u n v e r ä n d e r t  

§ 28 § 24 

Strafvorschriften Strafvorschriften 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jah-
ren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer  

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jah-
ren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer  

1. entgegen § 24 Absatz 1 Satz 1 in Ver-
bindung mit § 264 Absatz 2 Satz 3 des 
Handelsgesetzbuchs oder 

1. entgegen § 24 Absatz 1 Satz 1 erster 
Halbsatz in Verbindung mit § 289h Ab-
satz 1 des Handelsgesetzbuchs oder 

2. entgegen § 24 Absatz 1 Satz 1 in Ver-
bindung mit § 289 Absatz 1 Satz 5 des 
Handelsgesetzbuchs 

2. entgegen § 24 Absatz 1 Satz 1 erster 
Halbsatz in Verbindung mit § 289h Ab-
satz 2 Satz 1 des Handelsgesetzbuchs 

eine Versicherung nicht richtig abgibt. eine Versicherung nicht richtig abgibt. 

(2) Handelt der Täter leichtfertig, so 
ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren oder Geldstrafe. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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Gesetz zur Beaufsichtigung 
von Wertpapierinstituten 

Gesetz zur Beaufsichtigung 
von Wertpapierinstituten 

(Wertpapierinstitutsgesetz - 
WpIG) 

vom: 12.05.2021 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 14 G v. 

22.2.2023 I Nr. 51 

(Wertpapierinstitutsgesetz - 
WpIG) 

vom: 12.05.2021 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 14 G v. 

22.2.2023 I Nr. 51 

§ 76 § 76 

Vorlage von Rechnungslegungsunterla-
gen 

Vorlage von Rechnungslegungsunterla-
gen 

(1) Ein Kleines oder Mittleres Wertpa-
pierinstitut hat den Jahresabschluss in den 
ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 
für das vergangene Geschäftsjahr aufzu-
stellen und den aufgestellten sowie später 
den festgestellten Jahresabschluss und 
den Lagebericht der Bundesanstalt und der 
Deutschen Bundesbank jeweils unverzüg-
lich einzureichen. Der Jahresabschluss 
muss mit dem Bestätigungsvermerk oder 
einem Vermerk über die Versagung der Be-
stätigung versehen sein. Der Abschlussprü-
fer hat den Bericht über die Prüfung des 
Jahresabschlusses (Prüfungsbericht) un-
verzüglich nach Beendigung seiner Prü-
fung der Bundesanstalt und der Deutschen 
Bundesbank einzureichen. 

(1) Ein Kleines oder Mittleres Wertpa-
pierinstitut hat den Jahresabschluss in den 
ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 
für das vergangene Geschäftsjahr aufzu-
stellen und den aufgestellten sowie später 
den festgestellten Jahresabschluss und 
den Lagebericht der Bundesanstalt und der 
Deutschen Bundesbank jeweils unverzüg-
lich einzureichen. Der Jahresabschluss 
muss mit dem Bestätigungsvermerk oder 
einem Vermerk über die Versagung der Be-
stätigung versehen sein. Der Abschlussprü-
fer hat den Abschlussprüfungsbericht 
unverzüglich nach Beendigung seiner Prü-
fung der Bundesanstalt und der Deutschen 
Bundesbank einzureichen. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für ei-
nen Einzelabschluss nach § 325 Absatz 2a 
des Handelsgesetzbuchs. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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§ 77 § 77 

Prüferbestellung und Anzeige Bestellung des Abschlussprüfers und 
Anzeige 

(1) Ein Kleines oder Mittleres Wertpa-
pierinstitut hat der Bundesanstalt und der 
Deutschen Bundesbank den von ihm be-
stellten Prüfer unverzüglich nach der Be-
stellung anzuzeigen. Die Bundesanstalt 
kann innerhalb von zwei Monaten nach Zu-
gang der Anzeige die Bestellung eines an-
deren Prüfers verlangen, wenn dies zur Er-
reichung des Prüfungszwecks geboten ist. 
Hat das Wertpapierinstitut eine Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft zum Prüfer bestellt, 
die in einem der beiden vorangegangenen 
Geschäftsjahre Prüfer des Wertpapierinsti-
tuts war, kann die Bundesanstalt den 
Wechsel des verantwortlichen Prüfungs-
partners verlangen, wenn die vorangegan-
gene Prüfung einschließlich des Prüfungs-
berichts den Prüfungszweck nicht erfüllt 
hat; § 43 Absatz 3 Satz 3 der Wirtschafts-
prüferordnung gilt entsprechend. 

(1) Ein Kleines oder Mittleres Wertpa-
pierinstitut hat der Bundesanstalt und der 
Deutschen Bundesbank den von ihm be-
stellten Abschlussprüfer unverzüglich 
nach der Bestellung anzuzeigen. Die Bun-
desanstalt kann innerhalb von zwei Mona-
ten nach Zugang der Anzeige die Bestel-
lung eines anderen Abschlussprüfers ver-
langen, wenn dies zur Erreichung des Prü-
fungszwecks geboten ist. Hat das Wertpa-
pierinstitut eine Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft zum Abschlussprüfer bestellt, die 
in einem der beiden vorangegangenen Ge-
schäftsjahre Abschlussprüfer des Wertpa-
pierinstituts war, kann die Bundesanstalt 
den Wechsel des verantwortlichen Prü-
fungspartners verlangen, wenn die voran-
gegangene Abschlussprüfung einschließ-
lich des Abschlussprüfungsberichts den 
Prüfungszweck nicht erfüllt hat; § 43 Ab-
satz 3 Satz 3 der Wirtschaftsprüferordnung 
gilt entsprechend. 

(2) Das Gericht des Sitzes des Wert-
papierinstituts hat auf Antrag der Bundes-
anstalt einen Prüfer zu bestellen, wenn  

(2) Das Gericht des Sitzes des Wert-
papierinstituts hat auf Antrag der Bundes-
anstalt einen Abschlussprüfer zu bestel-
len, wenn  

1. die Anzeige nach Absatz 1 Satz 1 nicht 
unverzüglich nach Ablauf des Ge-
schäftsjahres erstattet wird; 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. das Wertpapierinstitut dem Verlangen 
auf Bestellung eines anderen Prüfers 
nach Absatz 1 Satz 2 nicht unverzüg-
lich nachkommt oder 

2. das Wertpapierinstitut dem Verlangen 
auf Bestellung eines anderen Ab-
schlussprüfers nach Absatz 1 Satz 2 
nicht unverzüglich nachkommt oder 

3. der gewählte Prüfer die Annahme des 
Prüfungsauftrages abgelehnt hat, weg-
gefallen ist oder am rechtzeitigen Ab-
schluss der Prüfung verhindert ist und 
das Wertpapierinstitut nicht unverzüg-
lich einen anderen Prüfer bestellt. 

3. der gewählte Abschlussprüfer die An-
nahme des Prüfungsauftrages abge-
lehnt hat, weggefallen ist oder am 
rechtzeitigen Abschluss der Ab-
schlussprüfung verhindert ist und das 
Wertpapierinstitut nicht unverzüglich 
einen anderen Abschlussprüfer be-
stellt. 
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Die Bestellung durch das Gericht ist end-
gültig. § 318 Absatz 5 des Handelsgesetz-
buchs ist entsprechend anzuwenden. Das 
Gericht kann auf Antrag der Bundesanstalt 
einen nach Satz 1 bestellten Prüfer abberu-
fen. 

Die Bestellung durch das Gericht ist end-
gültig. § 318 Absatz 5 des Handelsgesetz-
buchs ist entsprechend anzuwenden. Das 
Gericht kann auf Antrag der Bundesanstalt 
einen nach Satz 1 bestellten Abschluss-
prüfer abberufen. 

§ 78 § 78 

Besondere Pflichten des Prüfers; Ver-
ordnungsermächtigung 

Besondere Pflichten des Abschlussprü-
fers; Verordnungsermächtigung 

(1) Als Teil der Prüfung des Jahresab-
schlusses sowie eines Zwischenabschlus-
ses hat der Prüfer auch die wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Wertpapierinstituts zu prü-
fen. Dies schließt die Prüfung der Einhal-
tung der Eigenmittel- und Liquiditätsanfor-
derungen sowie deren angemessene Er-
mittlung durch das Wertpapierinstitut ein. 
Bei der Prüfung des Jahresabschlusses hat 
er insbesondere festzustellen, ob das Wert-
papierinstitut die folgenden Anzeigepflich-
ten und Anforderungen erfüllt hat:  

(1) Als Teil der Prüfung des Jahresab-
schlusses sowie eines Zwischenabschlus-
ses hat der Prüfer auch die wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Wertpapierinstituts zu prü-
fen. Dies schließt die Prüfung der Einhal-
tung der Eigenmittel- und Liquiditätsanfor-
derungen sowie deren angemessene Er-
mittlung durch das Wertpapierinstitut ein. 
Bei der Prüfung des Jahresabschlusses hat 
er insbesondere festzustellen, ob das Wert-
papierinstitut die folgenden Anzeigepflich-
ten und Anforderungen erfüllt hat:  

1. die Anzeigepflichten nach § 70 dieses 
Gesetzes, den Artikeln 54 und 55 der 
Verordnung (EU) 2019/2033 sowie ge-
mäß § 66 Absatz 1 dieses Gesetzes, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. die Anforderungen der §§ 38 bis 46, 
soweit diese auf das Wertpapierinstitut 
anwendbar sind, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. die Anforderungen nach den §§ 20, 21 
und 40, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. die Anforderungen nach den §§ 17, 20, 
23, 25 und 27 des Finanzkonglome-
rate-Aufsichtsgesetzes, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. sofern davon betroffene Geschäfte 
vom Wertpapierinstitut erbracht wer-
den, die Anforderungen nach  

5. u n v e r ä n d e r t  

a) Artikel 4 Absatz 1, 2 und 3 Unter-
absatz 2, den Artikeln 4a und 9 
Absatz 1 bis 4 sowie Artikel 11 Ab-
satz 1 bis 10, 11 Unterabsatz 1 
und Absatz 12 der Verordnung 
(EU) Nr. 648/2012, 
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b) Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 1, 
Artikel 5a Absatz 1 sowie den Arti-
keln 8b bis 8d der Verordnung 
(EG) Nr. 1060/2009 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates 
vom 16. September 2009 über Ra-
tingagenturen (ABl. L 302 vom 
17.11.2009, S. 1; L 350 vom 
29.12.2009, S. 59; L 145 vom 
31.5.2011, S. 57; L 267 vom 
6.9.2014, S. 30), die zuletzt durch 
die Verordnung (EU) 2017/2402 
(ABl. L 347 vom 28.12.2017, S. 
35) geändert worden ist, soweit es 
nicht nach § 29 Absatz 2 in Ver-
bindung mit § 89 Absatz 1 Satz 1 
des Wertpapierhandelsgesetzes 
geprüft wird, 

 

c) Artikel 4 Absatz 1 bis 5 und Artikel 
15 der Verordnung (EU) 
2015/2365, 

 

d) den Artikeln 16, 23 Absatz 3 Satz 
1, Absatz 5, 6 und 10, Artikel 28 
Absatz 2 sowie nach Artikel 29 der 
Verordnung (EU) 2016/1011, 

 

e) Artikel 28 Absatz 1 bis 3 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 600/2014 und 

 

f) den Artikeln 5 bis 9, 18 bis 26, 27 
Absatz 1 und 4 sowie nach Artikel 
43 Absatz 5 und 6 der Verordnung 
(EU) 2017/2402. 

 

Hat die Bundesanstalt nach Absatz 5 ge-
genüber dem Wertpapierinstitut Bestim-
mungen über den Inhalt der Prüfung getrof-
fen, sind diese vom Prüfer zu berücksichti-
gen. Bei einem Mittleren Wertpapierinstitut, 
das aufgefordert wurde, einen Sanierungs-
plan nach § 12 des Sanierungs- und Ab-
wicklungsgesetzes aufzustellen, hat der 
Prüfer auch zu prüfen, ob der Sanierungs-
plan die Voraussetzungen nach § 12 Ab-
satz 1 sowie nach § 13 Absatz 1 bis 4 des 
Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes er-
füllt. Das Ergebnis ist in den Prüfungsbe-
richt aufzunehmen. 

Hat die Bundesanstalt nach Absatz 5 ge-
genüber dem Wertpapierinstitut Bestim-
mungen über den Inhalt der Prüfung getrof-
fen, sind diese vom Abschlussprüfer zu 
berücksichtigen. Bei einem Mittleren Wert-
papierinstitut, das aufgefordert wurde, ei-
nen Sanierungsplan nach § 12 des Sanie-
rungs- und Abwicklungsgesetzes aufzustel-
len, hat der Abschlussprüfer auch zu prü-
fen, ob der Sanierungsplan die Vorausset-
zungen nach § 12 Absatz 1 sowie nach § 
13 Absatz 1 bis 4 des Sanierungs- und Ab-
wicklungsgesetzes erfüllt. Das Ergebnis ist 
in den Abschlussprüfungsbericht aufzu-
nehmen. 
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(2) Der Prüfer hat auch zu prüfen, ob 
das Wertpapierinstitut seinen Verpflichtun-
gen nach Kapitel 4 dieses Gesetzes und 
dem Geldwäschegesetz nachgekommen 
ist. Zudem hat er die Einhaltung der Mittei-
lungs- und Veröffentlichungspflichten und 
sonstigen Anforderungen der Artikel 5 bis 
10 und 12 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 
236/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 14. März 2012 über 
Leerverkäufe und bestimmte Aspekte von 
Credit Default Swaps (ABl. L 86 vom 
24.3.2012, S. 1), die zuletzt durch die Ver-
ordnung (EU) Nr. 909/2014 (ABl. L 257 
vom 28.8.2014, S. 1) geändert worden ist, 
zu prüfen. Bei Wertpapierinstituten, die die 
Verwahrung und Verwaltung im Sinne des 
§ 2 Absatz 3 Nummer 1 oder das einge-
schränkte Verwahrgeschäft betreiben, hat 
der Prüfer dieses Geschäft gesondert zu 
prüfen, soweit es nicht nach § 89 Absatz 1 
Satz 2 des Wertpapierhandelsgesetzes zu 
prüfen ist; diese Prüfung hat sich auch auf 
die Einhaltung des § 128 des Aktiengeset-
zes über Mitteilungspflichten und des § 135 
des Aktiengesetzes über die Ausübung des 
Stimmrechts zu erstrecken. 

(2) Der Abschlussprüfer hat auch zu 
prüfen, ob das Wertpapierinstitut seinen 
Verpflichtungen nach Kapitel 4 dieses Ge-
setzes und dem Geldwäschegesetz nach-
gekommen ist. Zudem hat er die Einhaltung 
der Mitteilungs- und Veröffentlichungs-
pflichten und sonstigen Anforderungen der 
Artikel 5 bis 10 und 12 bis 14 der Verord-
nung (EU) Nr. 236/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 14. März 
2012 über Leerverkäufe und bestimmte As-
pekte von Credit Default Swaps (ABl. L 86 
vom 24.3.2012, S. 1), die zuletzt durch die 
Verordnung (EU) Nr. 909/2014 (ABl. L 257 
vom 28.8.2014, S. 1) geändert worden ist, 
zu prüfen. Bei Wertpapierinstituten, die die 
Verwahrung und Verwaltung im Sinne des 
§ 2 Absatz 3 Nummer 1 oder das einge-
schränkte Verwahrgeschäft betreiben, hat 
der Abschlussprüfer dieses Geschäft ge-
sondert zu prüfen, soweit es nicht nach § 
89 Absatz 1 Satz 2 des Wertpapierhandels-
gesetzes zu prüfen ist; diese Prüfung hat 
sich auch auf die Einhaltung des § 128 des 
Aktiengesetzes über Mitteilungspflichten 
und des § 135 des Aktiengesetzes über die 
Ausübung des Stimmrechts zu erstrecken. 
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(3) Der Prüfer hat der Bundesanstalt 
und der Deutschen Bundesbank unverzüg-
lich anzuzeigen, wenn ihm bei der Prüfung 
Tatsachen bekannt werden, welche die 
Einschränkung oder Versagung des Bestä-
tigungsvermerkes rechtfertigen, die den 
Bestand des Wertpapierinstituts gefährden 
oder seine Entwicklung wesentlich beein-
trächtigen können, die einen erheblichen 
Verstoß gegen die Vorschriften über die 
Zulassungsvoraussetzungen des Wertpapi-
erinstituts oder die Ausübung einer Tätig-
keit nach diesem Gesetz darstellen oder 
die schwerwiegende Verstöße der Ge-
schäftsleiter gegen Gesetz, Satzung oder 
Gesellschaftsvertrag des Wertpapierinsti-
tuts erkennen lassen. Auf Verlangen der 
Bundesanstalt oder der Deutschen Bun-
desbank hat der Prüfer ihr die Art und den 
Umfang seines Vorgehens darzustellen, 
den Prüfungsbericht zu erläutern und sons-
tige bei der Prüfung bekannt gewordene 
Tatsachen der Bundesanstalt und der 
Deutschen Bundesbank mitzuteilen, die ge-
gen eine ordnungsmäßige Durchführung 
der Geschäfte des Wertpapierinstituts spre-
chen. Die Anzeige-, Erläuterungs- und Mit-
teilungspflichten nach den Sätzen 1 und 2 
bestehen auch in Bezug auf ein Unterneh-
men, das mit dem Wertpapierinstitut in en-
ger Verbindung steht, sofern dem Prüfer 
die Tatsachen im Rahmen der Prüfung des 
Wertpapierinstituts bekannt werden. Der 
Prüfer haftet nicht für die Richtigkeit von 
Tatsachen, die er nach diesem Absatz in 
gutem Glauben anzeigt. 

(3) Der Abschlussprüfer hat der 
Bundesanstalt und der Deutschen Bundes-
bank unverzüglich anzuzeigen, wenn ihm 
bei der Abschlussprüfung Tatsachen be-
kannt werden, welche die Einschränkung o-
der Versagung des Bestätigungsvermerkes 
rechtfertigen, die den Bestand des Wertpa-
pierinstituts gefährden oder seine Entwick-
lung wesentlich beeinträchtigen können, 
die einen erheblichen Verstoß gegen die 
Vorschriften über die Zulassungsvorausset-
zungen des Wertpapierinstituts oder die 
Ausübung einer Tätigkeit nach diesem Ge-
setz darstellen oder die schwerwiegende 
Verstöße der Geschäftsleiter gegen Ge-
setz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag 
des Wertpapierinstituts erkennen lassen. 
Auf Verlangen der Bundesanstalt oder der 
Deutschen Bundesbank hat der Ab-
schlussprüfer ihr die Art und den Umfang 
seines Vorgehens darzustellen, den Ab-
schlussprüfungsbericht zu erläutern und 
sonstige bei der Abschlussprüfung be-
kannt gewordene Tatsachen der Bundes-
anstalt und der Deutschen Bundesbank 
mitzuteilen, die gegen eine ordnungsmä-
ßige Durchführung der Geschäfte des 
Wertpapierinstituts sprechen. Die Anzeige-, 
Erläuterungs- und Mitteilungspflichten nach 
den Sätzen 1 und 2 bestehen auch in Be-
zug auf ein Unternehmen, das mit dem 
Wertpapierinstitut in enger Verbindung 
steht, sofern dem Abschlussprüfer die 
Tatsachen im Rahmen der Abschlussprü-
fung des Wertpapierinstituts bekannt wer-
den. Der Abschlussprüfer haftet nicht für 
die Richtigkeit von Tatsachen, die er nach 
diesem Absatz in gutem Glauben anzeigt. 

(4) Unbeschadet der besonderen 
Pflichten des Prüfers nach den Absätzen 1 
bis 3 kann die Bundesanstalt auch gegen-
über dem Wertpapierinstitut Bestimmungen 
über den Inhalt der Prüfung treffen, die vom 
Prüfer im Rahmen der Jahresabschlussprü-
fung zu berücksichtigen sind. Sie kann ins-
besondere Schwerpunkte für die Prüfungen 
festlegen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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(5) Gehört das Wertpapierinstitut zu 
einer Wertpapierinstitutsgruppe im Sinne 
des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 25 der 
Verordnung (EU) 2019/2033 und hat das 
die Konsolidierung nach Artikel 7 dieser 
Verordnung oder das den Gruppenkapital-
test nach Artikel 8 dieser Verordnung vor-
zunehmende Unternehmen seinen Sitz im 
Inland, so hat der Prüfer zu prüfen und zu 
berichten, ob  

(5) Gehört das Wertpapierinstitut zu 
einer Wertpapierinstitutsgruppe im Sinne 
des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 25 der 
Verordnung (EU) 2019/2033 und hat das 
die Konsolidierung nach Artikel 7 dieser 
Verordnung oder das den Gruppenkapital-
test nach Artikel 8 dieser Verordnung vor-
zunehmende Unternehmen seinen Sitz im 
Inland, so hat der Abschlussprüfer zu prü-
fen und zu berichten, ob  

1. die für die Einhaltung der Vorschriften 
verantwortliche Gruppe richtig be-
stimmt wurde, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. die Anforderungen an die Konsolidie-
rung nach Artikel 7 oder an den Grup-
penkapitaltest nach Artikel 8 dieser 
Verordnung eingehalten wurden und 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. die nach Artikel 55 dieser Verordnung 
auf Gruppenebene vorzunehmenden 
Meldungen zutreffend abgegeben wur-
den. 

3. u n v e r ä n d e r t  

Gehören zu der Wertpapierinstitutsgruppe 
mehrere im Inland ansässige Wertpapierin-
stitute, obliegt diese Prüfung dem Prüfer, 
welcher das Wertpapierinstitut mit der hö-
heren Bilanzsumme prüft, es sei denn, die 
Bundesanstalt bestimmt etwas anderes. 

Gehören zu der Wertpapierinstitutsgruppe 
mehrere im Inland ansässige Wertpapierin-
stitute, obliegt diese Prüfung dem Ab-
schlussprüfer, welcher das Wertpapier-
institut mit der höheren Bilanzsumme prüft, 
es sei denn, die Bundesanstalt bestimmt 
etwas anderes. 

(6) Das Bundesministerium der Finan-
zen wird ermächtigt, in Bezug auf Kleine 
und Mittlere Wertpapierinstitute im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium der 
Justiz und für Verbraucherschutz und nach 
Anhörung der Deutschen Bundesbank 
durch Rechtsverordnung, die nicht der Zu-
stimmung des Bundesrates bedarf, nähere 
Bestimmungen zur Erfüllung der Aufgaben 
der Bundesanstalt zu erlassen über  

(6) Das Bundesministerium der Finan-
zen wird ermächtigt, in Bezug auf Kleine 
und Mittlere Wertpapierinstitute im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium der 
Justiz und nach Anhörung der Deutschen 
Bundesbank durch Rechtsverordnung, die 
nicht der Zustimmung des Bundesrates be-
darf, nähere Bestimmungen zur Erfüllung 
der Aufgaben der Bundesanstalt zu erlas-
sen über  

1. den Gegenstand der Prüfung nach den 
Absätzen 1 und 2, 

1. den Gegenstand der Abschlussprü-
fung nach den Absätzen 1 und 2, 

2. den Zeitpunkt ihrer Durchführung und 2. u n v e r ä n d e r t  

3. die Form und den Inhalt der Prüfungs-
berichte. 

3. den Inhalt der Abschlussprüfungsbe-
richte sowie die Form ihrer Einrei-
chung. 
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Die Rechtsverordnung dient insbesondere 
zur Vermeidung und Behebung von Miss-
ständen, die die Sicherheit der einem Wert-
papierinstitut anvertrauten Vermögens-
werte gefährden oder die ordnungsgemäße 
Durchführung der Wertpapierdienstleistun-
gen, Wertpapiernebendienstleistungen und 
Nebengeschäfte beeinträchtigen können, 
sowie dem Erhalt einheitlicher Unterlagen 
zur Beurteilung der von dem Wertpapier-
institut durchgeführten Geschäfte. In der 
Rechtsverordnung kann bestimmt werden, 
dass die in den Absätzen 1 bis 3 geregel-
ten Pflichten auch bei der Prüfung des 
Konzernabschlusses einer Finanzholding-
gruppe oder gemischten Investmenthol-
dinggruppe oder eines Finanzkonglomerats 
einzuhalten sind; nähere Bestimmungen 
über den Gegenstand der Prüfung, den 
Zeitpunkt ihrer Durchführung und den Inhalt 
des Prüfungsberichts können dabei nach 
Maßgabe des Satzes 1 erlassen werden. 
Das Bundesministerium der Finanzen kann 
die Ermächtigung durch Rechtsverordnung, 
die nicht der Zustimmung des Bundesrates 
bedarf, auf die Bundesanstalt übertragen. 

Die Rechtsverordnung dient insbesondere 
zur Vermeidung und Behebung von Miss-
ständen, die die Sicherheit der einem Wert-
papierinstitut anvertrauten Vermögens-
werte gefährden oder die ordnungsgemäße 
Durchführung der Wertpapierdienstleistun-
gen, Wertpapiernebendienstleistungen und 
Nebengeschäfte beeinträchtigen können, 
sowie dem Erhalt einheitlicher Unterlagen 
zur Beurteilung der von dem Wertpapier-
institut durchgeführten Geschäfte. In der 
Rechtsverordnung kann bestimmt werden, 
dass die in den Absätzen 1 bis 3 geregel-
ten Pflichten auch bei der Abschlussprü-
fung des Konzernabschlusses einer Fi-
nanzholdinggruppe oder gemischten In-
vestmentholdinggruppe oder eines Finanz-
konglomerats einzuhalten sind; nähere 
Bestimmungen über den Gegenstand der 
Abschlussprüfung, den Zeitpunkt ihrer 
Durchführung und den Inhalt des Ab-
schlussprüfungsberichts können dabei 
nach Maßgabe des Satzes 1 erlassen wer-
den. Das Bundesministerium der Finanzen 
kann die Ermächtigung durch Rechtsver-
ordnung, die nicht der Zustimmung des 
Bundesrates bedarf, auf die Bundesanstalt 
übertragen. 
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Gesetz über die Beaufsichti-
gung von Zahlungsdiensten 

Gesetz über die Beaufsichti-
gung von Zahlungsdiensten 

(Zahlungsdiensteaufsichtsge-
setz - ZAG 2018) 

vom: 17.07.2017 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 13 G v. 

22.2.2023 I Nr. 51 

(Zahlungsdiensteaufsichtsge-
setz - ZAG 2018) 

vom: 17.07.2017 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 13 G v. 

22.2.2023 I Nr. 51 

§ 22 § 22 

Vorlage von Jahresabschluss, Lagebe-
richt und Prüfungsberichten 

Vorlage von Jahresabschluss, Lagebe-
richt und Abschlussprüfungsberichten 

(1) Ein Institut hat den Jahresab-
schluss in den ersten drei Monaten des 
Geschäftsjahres für das vergangene Ge-
schäftsjahr aufzustellen und den aufgestell-
ten sowie später den festgestellten Jahres-
abschluss und den Lagebericht der Bun-
desanstalt und der Deutschen Bundesbank 
jeweils unverzüglich einzureichen. Der Jah-
resabschluss muss mit dem Bestätigungs-
vermerk oder einem Vermerk über die Ver-
sagung der Bestätigung versehen sein. Der 
Abschlussprüfer hat den Bericht über die 
Prüfung des Jahresabschlusses (Prüfungs-
bericht) unverzüglich nach Beendigung der 
Prüfung der Bundesanstalt und der Deut-
schen Bundesbank einzureichen. 

(1) Ein Institut hat den Jahresab-
schluss in den ersten drei Monaten des 
Geschäftsjahres für das vergangene Ge-
schäftsjahr aufzustellen und den aufgestell-
ten sowie später den festgestellten Jahres-
abschluss und den Lagebericht der Bun-
desanstalt und der Deutschen Bundesbank 
jeweils unverzüglich einzureichen. Der Jah-
resabschluss muss mit dem Bestätigungs-
vermerk oder einem Vermerk über die Ver-
sagung der Bestätigung versehen sein. Der 
Abschlussprüfer hat den Abschlussprü-
fungsbericht unverzüglich nach Beendi-
gung der Prüfung der Bundesanstalt und 
der Deutschen Bundesbank einzureichen. 

(2) Ein Institut, das einen Konzernab-
schluss oder einen Konzernlagebericht auf-
stellt, hat diese Unterlagen der Bundesan-
stalt und der Deutschen Bundesbank un-
verzüglich einzureichen. Wird ein Prüfungs-
bericht von einem Konzernabschlussprüfer 
erstellt, hat dieser den Prüfungsbericht un-
verzüglich nach Beendigung der Prüfung 
der Bundesanstalt und der Deutschen Bun-
desbank einzureichen. Die Bestimmungen 
dieses Absatzes gelten entsprechend für 
einen Einzelabschluss nach § 325 Absatz 
2a des Handelsgesetzbuchs. 

(2) Ein Institut, das einen Konzernab-
schluss oder einen Konzernlagebericht auf-
stellt, hat diese Unterlagen der Bundesan-
stalt und der Deutschen Bundesbank un-
verzüglich einzureichen. Wird ein Konzern-
abschlussprüfungsbericht von einem 
Konzernabschlussprüfer erstellt, hat dieser 
den Konzernabschlussprüfungsbericht 
unverzüglich nach Beendigung der Kon-
zernabschlussprüfung der Bundesanstalt 
und der Deutschen Bundesbank einzu-
reichen. Die Bestimmungen dieses Absat-
zes gelten entsprechend für einen Einzel-
abschluss nach § 325 Absatz 2a des Han-
delsgesetzbuchs. 
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§ 23 § 23 

Anzeigepflicht bei Bestellung des Ab-
schlussprüfers, Bestellung in besonde-

ren Fällen 

Anzeigepflicht bei Bestellung des Ab-
schlussprüfers, Bestellung in besonde-

ren Fällen 

(1) Das Institut hat einen Abschluss-
prüfer oder Konzernabschlussprüfer unver-
züglich nach dessen Bestellung der Bun-
desanstalt und der Deutschen Bundesbank 
anzuzeigen. Die Bundesanstalt kann inner-
halb von zwei Monaten nach Zugang der 
Anzeige die Bestellung eines anderen Prü-
fers verlangen, wenn dies zur Erreichung 
des Prüfungszweckes geboten ist. Die Be-
stellung eines anderen Prüfers ist in der 
Regel zur Erreichung des Prüfungszwecks 
geboten, wenn ein Institut, das kein Unter-
nehmen von öffentlichem Interesse nach § 
316a Satz 2 Nummer 1 des Handelsge-
setzbuchs ist, der Bundesanstalt für min-
destens elf aufeinanderfolgende Ge-
schäftsjahre denselben Prüfer angezeigt 
hat. Die Bundesanstalt kann die Bestellung 
eines anderen Prüfers auch dann verlan-
gen, wenn ihr Tatsachen bekannt werden, 
die die Annahme rechtfertigen, dass der 
Prüfer seine Pflichten nach § 24 Absatz 2 
verletzt hat. 

(1) Das Institut hat einen Abschluss-
prüfer oder Konzernabschlussprüfer unver-
züglich nach dessen Bestellung der Bun-
desanstalt und der Deutschen Bundesbank 
anzuzeigen. Die Bundesanstalt kann inner-
halb von zwei Monaten nach Zugang der 
Anzeige die Bestellung eines anderen Ab-
schlussprüfers verlangen, wenn dies zur 
Erreichung des Prüfungszweckes geboten 
ist. Die Bestellung eines anderen Ab-
schlussprüfers ist in der Regel zur Errei-
chung des Prüfungszwecks geboten, wenn 
ein Institut, das kein Unternehmen von öf-
fentlichem Interesse nach § 316a Satz 2 
Nummer 1 des Handelsgesetzbuchs ist, 
der Bundesanstalt für mindestens elf aufei-
nanderfolgende Geschäftsjahre denselben 
Abschlussprüfer angezeigt hat. Die Bun-
desanstalt kann die Bestellung eines ande-
ren Abschlussprüfers auch dann verlan-
gen, wenn ihr Tatsachen bekannt werden, 
die die Annahme rechtfertigen, dass der 
Abschlussprüfer seine Pflichten nach § 
24 Absatz 2 verletzt hat. 

(2) Das Registergericht des Sitzes 
des Instituts hat auf Antrag der Bundesan-
stalt einen Prüfer zu bestellen, wenn  

(2) Das Registergericht des Sitzes 
des Instituts hat auf Antrag der Bundesan-
stalt einen Abschlussprüfer zu bestellen, 
wenn  

1. nicht unverzüglich nach Ablauf des Ge-
schäftsjahres die Bestellung nach Ab-
satz 1 Satz 1 angezeigt worden ist; 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. das Institut dem Verlangen auf Bestel-
lung eines anderen Prüfers nach Ab-
satz 1 Satz 2 oder 4 nicht unverzüglich 
nachkommt; 

2. das Institut dem Verlangen auf Bestel-
lung eines anderen Abschlussprüfers 
nach Absatz 1 Satz 2 oder 4 nicht un-
verzüglich nachkommt; 

3. der gewählte Prüfer die Annahme des 
Prüfungsauftrags abgelehnt hat, weg-
gefallen ist oder am rechtzeitigen Ab-
schluss der Prüfung gehindert ist und 
das Institut nicht unverzüglich einen 
anderen Prüfer bestellt hat. 

3. der gewählte Abschlussprüfer die An-
nahme des Prüfungsauftrags abge-
lehnt hat, weggefallen ist oder am 
rechtzeitigen Abschluss der Ab-
schlussprüfung gehindert ist und das 
Institut nicht unverzüglich einen ande-
ren Abschlussprüfer bestellt hat. 
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Die Bestellung durch das Gericht ist end-
gültig. § 318 Absatz 5 des Handelsgesetz-
buchs gilt entsprechend. Das Registerge-
richt kann auf Antrag der Bundesanstalt ei-
nen nach Satz 1 bestellten Prüfer abberu-
fen. 

Die Bestellung durch das Gericht ist end-
gültig. § 318 Absatz 5 des Handelsgesetz-
buchs gilt entsprechend. Das Registerge-
richt kann auf Antrag der Bundesanstalt ei-
nen nach Satz 1 bestellten Abschlussprü-
fer abberufen. 

§ 24 § 24 

Besondere Pflichten des Prüfers; Ver-
ordnungsermächtigung 

Besondere Pflichten des Abschlussprü-
fers; Verordnungsermächtigung 

(1) Als Teil der Prüfung des Jahresab-
schlusses sowie eines Zwischenabschlus-
ses hat der Prüfer auch die wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Instituts zu prüfen. Bei der 
Prüfung des Jahresabschlusses hat er ins-
besondere festzustellen, ob das Institut die 
Anzeigepflichten nach § 10 Absatz 5, § 11 
Absatz 4, § 21 Absatz 4 Satz 1, § 28 Ab-
satz 1, auch in Verbindung mit einer 
Rechtsverordnung nach § 28 Absatz 4, er-
füllt hat. Der Prüfer hat auch zu prüfen, ob 
das Institut seinen Verpflichtungen  

(1) Als Teil der Prüfung des Jahresab-
schlusses sowie eines Zwischenabschlus-
ses hat der Abschlussprüfer auch die 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Instituts 
zu prüfen. Bei der Prüfung des Jahresab-
schlusses hat er insbesondere festzustel-
len, ob das Institut die Anzeigepflichten 
nach § 10 Absatz 5, § 11 Absatz 4, § 21 
Absatz 4 Satz 1, § 28 Absatz 1, auch in 
Verbindung mit einer Rechtsverordnung 
nach § 28 Absatz 4, erfüllt hat. Der Ab-
schlussprüfer hat auch zu prüfen, ob das 
Institut seinen Verpflichtungen  

1. nach dem Geldwäschegesetz und der 
Verordnung (EU) 2015/847 nachge-
kommen ist, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. nach § 3, nach § 15, auch in Verbin-
dung mit einer Rechtsverordnung nach 
§ 15 Absatz 3, nach den §§ 16 bis 18, 
25 bis 30, 36, 45, 46 und 48 bis 55 
nachgekommen ist, 

2. u n v e r ä n d e r t  
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3. nach der Verordnung (EG) Nr. 
924/2009 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 16. Septem-
ber 2009 über grenzüberschreitende 
Zahlungen in der Gemeinschaft und 
zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 2560/2001 (ABl. L 266 vom 
9.10.2009, S. 11), die durch die Ver-
ordnung (EU) Nr. 260/2012 (ABl. L 94 
vom 30.3.2012, S. 22) geändert wor-
den ist, und der Verordnung (EU) Nr. 
260/2012 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 14. März 
2012 zur Festlegung der technischen 
Vorschriften und der Geschäftsanfor-
derungen für Überweisungen und Last-
schriften in Euro und zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 924/2009 (ABl. L 
94 vom 30.3.2012, S. 22), die durch 
die Verordnung (EU) Nr. 248/2014 
(ABl. L 84 vom 20.3.2014, S.1) geän-
dert worden ist, nachgekommen ist 
und 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. nach der Verordnung (EU) 2015/751 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 29. April 2015 über Inter-
bankenentgelte für kartengebundene 
Zahlungsvorgänge (ABl. L 123 vom 
19.5.2015, S. 1) nachgekommen ist. 

4. u n v e r ä n d e r t  

(2) Der Prüfer hat es unverzüglich der 
Bundesanstalt und der Deutschen Bundes-
bank anzuzeigen, wenn ihm bei der Prü-
fung Tatsachen bekannt werden,  

(2) Der Abschlussprüfer hat es un-
verzüglich der Bundesanstalt und der Deut-
schen Bundesbank anzuzeigen, wenn ihm 
bei der Abschlussprüfung Tatsachen be-
kannt werden,  

1. welche die Einschränkung oder Versa-
gung des Bestätigungsvermerkes 
rechtfertigen, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. die den Bestand des Instituts gefähr-
den oder seine Entwicklung wesentlich 
beeinträchtigen können, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. die einen erheblichen Verstoß gegen 
die Vorschriften über die Zulassungs-
voraussetzungen des Instituts oder 
über die Ausübung einer Tätigkeit nach 
diesem Gesetz darstellen oder 

3. u n v e r ä n d e r t  
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4. die schwerwiegende Verstöße der Ge-
schäftsleiter gegen Gesetz, Satzung o-
der Gesellschaftsvertrag erkennen las-
sen. 

4. u n v e r ä n d e r t  

Auf Verlangen der Bundesanstalt oder der 
Deutschen Bundesbank hat der Prüfer 
ihnen den Prüfungsbericht zu erläutern und 
sonstige bei der Prüfung bekannt gewor-
dene Tatsachen mitzuteilen, die gegen 
eine ordnungsmäßige Durchführung der 
Geschäfte des Instituts sprechen. Die An-
zeige-, Erläuterungs- und Mitteilungspflich-
ten nach den Sätzen 1 und 2 bestehen 
auch in Bezug auf ein Unternehmen, das 
mit dem Institut in enger Verbindung steht, 
sofern dem Prüfer die Tatsachen im Rah-
men der Prüfung des Instituts bekannt wer-
den. Der Prüfer haftet nicht für die Richtig-
keit von Tatsachen, die er nach diesem Ab-
satz in gutem Glauben anzeigt. 

Auf Verlangen der Bundesanstalt oder der 
Deutschen Bundesbank hat der Ab-
schlussprüfer ihnen den Abschlussprü-
fungsbericht zu erläutern und sonstige bei 
der Abschlussprüfung bekannt gewor-
dene Tatsachen mitzuteilen, die gegen 
eine ordnungsmäßige Durchführung der 
Geschäfte des Instituts sprechen. Die An-
zeige-, Erläuterungs- und Mitteilungspflich-
ten nach den Sätzen 1 und 2 bestehen 
auch in Bezug auf ein Unternehmen, das 
mit dem Institut in enger Verbindung steht, 
sofern dem Abschlussprüfer die Tatsa-
chen im Rahmen der Abschlussprüfung 
des Instituts bekannt werden. Der Ab-
schlussprüfer haftet nicht für die Richtig-
keit von Tatsachen, die er nach diesem Ab-
satz in gutem Glauben anzeigt. 

(3) Das Bundesministerium der Finan-
zen wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung, die nicht der Zustimmung des Bun-
desrates bedarf, im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium der Justiz und für Ver-
braucherschutz und nach Anhörung der 
Deutschen Bundesbank nähere Bestim-
mungen über den Gegenstand der Prü-
fung, den Zeitpunkt ihrer Durchführung und 
den Inhalt der Prüfungsberichte sowie die 
Form ihrer Einreichung zu erlassen, soweit 
dies zur Erfüllung der Aufgaben der Bun-
desanstalt erforderlich ist. Insbesondere 
sollen die Bestimmungen geeignet sein, 
Missstände, welche die Sicherheit der dem 
Institut anvertrauten Vermögenswerte ge-
fährden oder die ordnungsmäßige Durch-
führung der Zahlungsdienste oder das ord-
nungsgemäße Betreiben des E-Geld-Ge-
schäfts beeinträchtigen können, zu erken-
nen sowie einheitliche Unterlagen zur Be-
urteilung der von den Instituten durchge-
führten Geschäfte zu erhalten. Das Bun-
desministerium der Finanzen kann die Er-
mächtigung im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium der Justiz und für Ver-
braucherschutz auf die Bundesanstalt 
übertragen. Vor Erlass der Rechtsverord-
nung sind die Spitzenverbände der Institute 
anzuhören. 

(3) Das Bundesministerium der Finan-
zen wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung, die nicht der Zustimmung des Bun-
desrates bedarf, im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium der Justiz und nach An-
hörung der Deutschen Bundesbank nähere 
Bestimmungen über den Gegenstand der 
Abschlussprüfung, den Zeitpunkt ihrer 
Durchführung und den Inhalt der Ab-
schlussprüfungsprüfungsberichte sowie 
die Form ihrer Einreichung zu erlassen, so-
weit dies zur Erfüllung der Aufgaben der 
Bundesanstalt erforderlich ist. Insbeson-
dere sollen die Bestimmungen geeignet 
sein, Missstände, welche die Sicherheit der 
dem Institut anvertrauten Vermögenswerte 
gefährden oder die ordnungsmäßige 
Durchführung der Zahlungsdienste oder 
das ordnungsgemäße Betreiben des E-
Geld-Geschäfts beeinträchtigen können, zu 
erkennen sowie einheitliche Unterlagen zur 
Beurteilung der von den Instituten durchge-
führten Geschäfte zu erhalten. Das Bun-
desministerium der Finanzen kann die Er-
mächtigung im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium der Justiz auf die Bun-
desanstalt übertragen. Vor Erlass der 
Rechtsverordnung sind die Spitzenver-
bände der Institute anzuhören. 



 - 440 -   

Geltendes Recht Änderungen durch Gesetzentwurf 

(4) § 29 des Kreditwesengesetzes 
bleibt unberührt. Unbeschadet der Absätze 
1 bis 3 kann die Bundesanstalt gegenüber 
dem Institut auch Bestimmungen über den 
Inhalt der Prüfung treffen, die vom Prüfer 
im Rahmen der Jahresabschlussprüfung zu 
berücksichtigen sind. Sie kann insbeson-
dere Schwerpunkte für die Prüfungen fest-
legen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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Bundeshaushaltsordnung Bundeshaushaltsordnung 

( - BHO) 
vom: 19.08.1969 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 2 G v. 1.7.2022 I 

1030 

( - BHO) 
vom: 19.08.1969 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 2 G v. 1.7.2022 I 

1030 

§ 65 § 65 

Beteiligung an privatrechtlichen Unter-
nehmen 

Beteiligung an privatrechtlichen Unter-
nehmen 

(1) Der Bund soll sich, außer in den 
Fällen des Absatzes 5, an der Gründung 
eines Unternehmens in einer Rechtsform 
des privaten Rechts oder an einem beste-
henden Unternehmen in einer solchen 
Rechtsform nur beteiligen, wenn  

(1) Der Bund soll sich, außer in den 
Fällen des Absatzes 5, an der Gründung 
eines Unternehmens in einer Rechtsform 
des privaten Rechts oder an einem beste-
henden Unternehmen in einer solchen 
Rechtsform nur beteiligen, wenn  

1. ein wichtiges Interesse des Bundes 
vorliegt und sich der vom Bund ange-
strebte Zweck nicht besser und wirt-
schaftlicher auf andere Weise errei-
chen läßt, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. die Einzahlungsverpflichtung des Bun-
des auf einen bestimmten Betrag be-
grenzt ist, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. der Bund einen angemessenen Ein-
fluß, insbesondere im Aufsichtsrat oder 
in einem entsprechenden Überwa-
chungsorgan erhält, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. gewährleistet ist, daß der Jahresab-
schluß und der Lagebericht, soweit 
nicht weitergehende gesetzliche Vor-
schriften gelten oder andere gesetzli-
che Vorschriften entgegenstehen, in 
entsprechender Anwendung der Vor-
schriften des Dritten Buchs des Han-
delsgesetzbuchs für große Kapitalge-
sellschaften aufgestellt und geprüft 
werden. 

4. gewährleistet ist, daß der Jahresab-
schluß und der Lagebericht, soweit 
nicht weitergehende gesetzliche Vor-
schriften gelten oder andere gesetzli-
che Vorschriften entgegenstehen, in 
entsprechender Anwendung der Vor-
schriften des Dritten Buchs des Han-
delsgesetzbuchs für große Kapitalge-
sellschaften aufgestellt und geprüft 
werden; hierbei richtet sich der 
Nachhaltigkeitsbericht von kleinen 
und mittelgroßen Unternehmen al-
lein nach dem Gesellschaftsvertrag, 
soweit nicht gesetzliche Vorschrif-
ten unmittelbar anwendbar sind. 
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(2) Das zuständige Bundesministe-
rium hat die Einwilligung des Bundesminis-
teriums der Finanzen einzuholen und das 
für das Bundesvermögen zuständigen Bun-
desministerium zu beteiligen, bevor der 
Bund Anteile an einem Unternehmen er-
wirbt, seine Beteiligung erhöht oder sie 
ganz oder zum Teil veräußert. Entspre-
chendes gilt bei einer Änderung des Nenn-
kapitals oder des Gegenstandes des Un-
ternehmens oder bei einer Änderung des 
Einflusses des Bundes. Das Bundesminis-
terium der Finanzen ist an den Verhandlun-
gen zu beteiligen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Das zuständige Bundesministe-
rium soll darauf hinwirken, daß ein Unter-
nehmen, an dem der Bund unmittelbar o-
der mittelbar mit Mehrheit beteiligt ist, nur 
mit seiner Zustimmung eine Beteiligung 
von mehr als dem vierten Teil der Anteile 
eines anderen Unternehmens erwirbt, eine 
solche Beteiligung erhöht oder sie ganz o-
der zum Teil veräußert. Es hat vor Ertei-
lung seiner Zustimmung die Einwilligung 
des Bundesministeriums der Finanzen ein-
zuholen und das für das Bundesvermögen 
zuständige Bundesministerium zu beteili-
gen. Die Grundsätze des Absatzes 1 Nr. 3 
und 4 sowie des Absatzes 2 Satz 2 gelten 
entsprechend. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Das Bundesministerium der Finan-
zen und das für das Bundesvermögen zu-
ständige Bundesministerium können auf 
die Ausübung der Befugnisse nach den 
Absätzen 2 und 3 verzichten. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) An einer Genossenschaft soll sich 
der Bund nur beteiligen, wenn die Haft-
pflicht der Mitglieder für die Verbindlichkei-
ten der Genossenschaft dieser gegenüber 
im voraus auf eine bestimmte Summe be-
schränkt ist. Die Beteiligung des Bundes 
an einer Genossenschaft bedarf der Einwil-
ligung des Bundesministeriums der Finan-
zen. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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(6) Das zuständige Bundesministe-
rium soll darauf hinwirken, daß die auf Ver-
anlassung des Bundes gewählten oder ent-
sandten Mitglieder der Aufsichtsorgane der 
Unternehmen bei ihrer Tätigkeit auch die 
besonderen Interessen des Bundes be-
rücksichtigen. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) Haben Anteile an Unternehmen 
besondere Bedeutung und ist deren Veräu-
ßerung im Haushaltsplan nicht vorgese-
hen, so dürfen sie nur mit Einwilligung des 
Bundestages und des Bundesrates veräu-
ßert werden, soweit nicht aus zwingenden 
Gründen eine Ausnahme geboten ist. Ist 
die Zustimmung nicht eingeholt worden, so 
sind der Bundestag und der Bundesrat als-
bald von der Veräußerung zu unterrichten. 

(7) Die Führung eines Unterneh-
mens, an dem der Bund unmittelbar o-
der mittelbar mit Mehrheit beteiligt ist, 
erfolgt nach den jeweiligen unterneh-
mensrechtlichen Vorschriften, die durch 
einen Public Corporate Governance Ko-
dex des Bundes ergänzt werden. 

 (8) Haben Anteile an Unternehmen 
besondere Bedeutung und ist deren Ver-
äußerung im Haushaltsplan nicht vorge-
sehen, so dürfen sie nur mit Einwilli-
gung des Bundestages und des Bun-
desrates veräußert werden, soweit nicht 
aus zwingenden Gründen eine Aus-
nahme geboten ist. Ist die Zustimmung 
nicht eingeholt worden, so sind der 
Bundestag und der Bundesrat alsbald 
von der Veräußerung zu unterrichten. 

§ 69a § 69a 

Parlamentarische Kontrolle von Bun-
desbeteiligungen 

Parlamentarische Kontrolle von Bundes-
beteiligungen 

(1) Die Bundesregierung unterrichtet 
den Deutschen Bundestag über alle grund-
sätzlichen und wesentlichen Fragen der 
Beteiligungen des Bundes an privatrechtli-
chen Unternehmen sowie der Beteiligungs-
verwaltung durch die Bundesregierung. Die 
Unterrichtung umfasst auch die Beteiligun-
gen des Bundes nach § 112 Absatz 2. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Die Unterrichtung nach Absatz 1 
erfolgt regelmäßig gegenüber dem Gre-
mium nach § 3 des Gesetzes zur Regelung 
des Schuldenwesens des Bundes. § 3 Ab-
satz 2 Satz 2 und 3 und Absatz 3 des Ge-
setzes zur Regelung des Schuldenwesens 
des Bundes gelten entsprechend. Auf Be-
schluss des Gremiums ist der Haushalts-
ausschuss mit der Unterrichtung zu befas-
sen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Sofern grundsätzliche und wesent-
liche Fragen gemäß Absatz 1 die Grün-
dung, den Erwerb, die Veräußerung von 
Unternehmen oder Änderung an bestehen-
den Beteiligungen durch den Bund sowie 
Übertragungen wesentlicher Vermögens-
positionen berühren, soll das Gremium 
nach Absatz 2 zeitnah unterrichtet werden. 
Die Vorschriften des § 65 Absatz 7 bleiben 
davon unberührt. 

(3) Sofern grundsätzliche und wesent-
liche Fragen gemäß Absatz 1 die Grün-
dung, den Erwerb, die Veräußerung von 
Unternehmen oder Änderung an bestehen-
den Beteiligungen durch den Bund sowie 
Übertragungen wesentlicher Vermögens-
positionen berühren, soll das Gremium 
nach Absatz 2 zeitnah unterrichtet werden. 
Die Vorschriften des § 65 Absatz 8 bleiben 
davon unberührt. 

(4) Die Rechte des Deutschen Bun-
destages und seiner Ausschüsse bleiben 
unberührt. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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Verordnung über das Unterneh-
mensregister 

Verordnung über das Unterneh-
mensregister 

(Unternehmensregisterverord-
nung - URV) 

vom: 26.02.2007 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 7 G v. 20.7.2022 

I 1166 
Änderung durch Art. 5 G v. 

19.6.2023 I Nr. 154 

(Unternehmensregisterverord-
nung - URV) 

vom: 26.02.2007 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 7 G v. 20.7.2022 

I 1166 
Änderung durch Art. 5 G v. 

19.6.2023 I Nr. 154 

§ 1 § 1 

Allgemeines Allgemeines 

(1) Im Unternehmensregister werden 
die nach § 8b Abs. 3 Satz 1 des Handels-
gesetzbuchs zur Einstellung übermittelten 
Daten, mit Ausnahme der der zur dauerhaf-
ten Hinterlegung eingestellten Unterlagen, 
im Internet unmittelbar zugänglich ge-
macht. Die Daten werden wie folgt gespei-
chert:  

(1) Im Unternehmensregister werden 
die nach § 8b Abs. 3 Satz 1 des Handels-
gesetzbuchs zur Einstellung übermittelten 
Daten, mit Ausnahme der der zur dauerhaf-
ten Hinterlegung eingestellten Unterlagen, 
im Internet unmittelbar zugänglich ge-
macht. Die Daten werden wie folgt gespei-
chert:  

1. strukturiert in Form der Extensible 
Markup Language (XML), 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. in einem nach dem Stand der Technik 
vergleichbaren Format oder 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. bei Datenübermittlungen gemäß § 11 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 3 in 
dem vorgeschriebenen Datenübermitt-
lungsformat. 

3. bei Datenübermittlungen gemäß § 11 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 4 in 
dem vorgeschriebenen Datenübermitt-
lungsformat. 

Eine Speicherung in einem reinen Binärfor-
mat ist nur zulässig, soweit eine Umwand-
lung in Text nicht oder nur mit unvertretba-
rem Aufwand möglich ist. Das Unterneh-
mensregister muss erkennen lassen, in 
welcher Sprache die Daten im Sinn des 
Satzes 1 im Unternehmensregister gespei-
chert sind. 

Eine Speicherung in einem reinen Binärfor-
mat ist nur zulässig, soweit eine Umwand-
lung in Text nicht oder nur mit unvertretba-
rem Aufwand möglich ist. Das Unterneh-
mensregister muss erkennen lassen, in 
welcher Sprache die Daten im Sinn des 
Satzes 1 im Unternehmensregister gespei-
chert sind. 
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(2) Das Unternehmensregister vermit-
telt über die nach § 8b Abs. 3 Satz 2 des 
Handelsgesetzbuchs übermittelten Daten 
(Indexdaten) den Zugang zu den Eintra-
gungen im Handels-, Genossenschafts- 
und Partnerschaftsregister, den Register-
bekanntmachungen, den zu den Registern 
eingereichten Dokumenten und den Zu-
gang zu den Bekanntmachungen der Insol-
venzgerichte im Sinn des § 8b Abs. 2 Nr. 
11 des Handelsgesetzbuchs. Die Indexda-
ten dienen nur der Zugangsvermittlung und 
sind nicht zugänglich zu machen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Das Unternehmensregister ist zu-
mindest über die Adresse www.unterneh-
mensregister.de erreichbar. Zugangsstö-
rungen, insbesondere aufgrund von War-
tungs- oder Verbesserungsarbeiten, sind 
soweit möglich rechtzeitig anzukündigen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 11 § 11 

Datenübermittlung durch Veröffentli-
chungs- und Offenlegungspflichtige, 

durch mit der Veranlassung der Veröf-
fentlichung oder Offenlegung beauf-

tragte Dritte oder durch die Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

Datenübermittlung durch Veröffentli-
chungs- und Offenlegungspflichtige, 

durch mit der Veranlassung der Veröf-
fentlichung oder Offenlegung beauf-

tragte Dritte oder durch die Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

(1) Daten im Sinn des § 8b Abs. 2 Nr. 
9 des Handelsgesetzbuchs sind dem Un-
ternehmensregister unverzüglich nach der 
Veröffentlichung sowie Daten im Sinn des 
§ 8b Abs. 2 Nr. 10 des Handelsgesetz-
buchs unverzüglich nach der Mitteilung zu 
übermitteln. § 10 Satz 2 und 3 gilt entspre-
chend. Den Veröffentlichungspflichtigen 
und den von diesen mit der Veranlassung 
der Veröffentlichung beauftragten Dritten 
kann auch die Übermittlung über Formulare 
im Internet ermöglicht werden. Für die 
Übermittlung ist eine Registrierung des 
Veröffentlichungspflichtigen oder des mit 
der Veranlassung der Veröffentlichung be-
auftragten Dritten nach § 3 erforderlich. Der 
Erfolg der Übermittlung wird elektronisch 
angezeigt. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Daten im Sinne des § 8b Absatz 2 
Nummer 4 des Handelsgesetzbuchs sowie 
die Unterlagen, die dauerhaft hinterlegt 
werden sollen, sind dem Unternehmensre-
gister unter Verwendung einer von der re-
gisterführenden Stelle bestimmten, nach 
dem Stand der Technik gesicherten Inter-
netverbindung wie folgt elektronisch zu 
übermitteln:  

(2) Daten im Sinne des § 8b Absatz 2 
Nummer 4 des Handelsgesetzbuchs sowie 
die Unterlagen, die dauerhaft hinterlegt 
werden sollen, sind dem Unternehmensre-
gister unter Verwendung einer von der re-
gisterführenden Stelle bestimmten, nach 
dem Stand der Technik gesicherten Inter-
netverbindung wie folgt elektronisch zu 
übermitteln:  

1. Jahresfinanzberichte (§ 114 des Wert-
papierhandelsgesetzes) oder die in § 
328 Absatz 1 Satz 1 des Handelsge-
setzbuchs bezeichneten Rechnungsle-
gungsunterlagen eines Unternehmens, 
das als Inlandsemittent (§ 2 Absatz 14 
des Wertpapierhandelsgesetzes) Wert-
papiere (§ 2 Absatz 1 des Wertpapier-
handelsgesetzes) begibt: in dem ein-
heitlichen elektronischen Berichtsfor-
mat nach Maßgabe der Delegierten 
Verordnung (EU) 2019/815 der Kom-
mission vom 17. Dezember 2018 zur 
Ergänzung der Richtlinie 2004/109/EG 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates im Hinblick auf technische Re-
gulierungsstandards für die Spezifika-
tion eines einheitlichen elektronischen 
Berichtsformats (ABl. L 143 vom 
29.5.2019, S. 1; L 145 vom 4.6.2019, 
S. 85), die zuletzt durch die Delegierte 
Verordnung (EU) 2022/352 (ABl. L 77 
vom 7.3.2022, S. 1) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung, 

1. Lageberichte eines Unternehmens, 
das den Lagebericht gemäß § 289b 
des Handelsgesetzbuchs um einen 
Nachhaltigkeitsbericht zu erweitern 
hat, und Konzernlageberichte eines 
Unternehmens, das den Konzernlage-
bericht gemäß § 315b des Handels-
gesetzbuchs um einen Kon-
zernnachhaltigkeitsbericht zur er-
weitern hat: im Format nach den §§ 
289g und 315e des Handelsgesetz-
buchs, 

2. Unterlagen der Rechnungslegung ei-
ner Kapitalgesellschaft mit Sitz in ei-
nem anderen Staat (§ 325a des Han-
delsgesetzbuchs): im nach dem Recht 
der Hauptniederlassung maßgeblichen 
Offenlegungsformat, 

2. Jahresfinanzberichte (§ 114 des 
Wertpapierhandelsgesetzes) oder 
die in § 328 Absatz 1 Satz 1 des Han-
delsgesetzbuchs bezeichneten 
Rechnungslegungsunterlagen eines 
Unternehmens, das als Inlandsemit-
tent (§ 2 Absatz 14 des Wertpapier-
handelsgesetzes) Wertpapiere (§ 2 
Absatz 1 des Wertpapierhandelsge-
setzes) begibt: im Format nach § 328 
Absatz 1 Satz 4 des Handelsgesetz-
buchs, 

3. Ertragsteuerinformationsberichte (§ 
342m des Handelsgesetzbuchs): im 
Erstellungsformat (§ 342l Absatz 2 des 
Handelsgesetzbuchs) und 

3. Unterlagen der Rechnungslegung 
einer Kapitalgesellschaft mit Sitz in 
einem anderen Staat (§ 328a des 
Handelsgesetzbuchs): im nach dem 
Recht der Hauptniederlassung maß-
geblichen Offenlegungsformat, 
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4. Daten, die nicht von den Nummern 1 
bis 3 erfasst werden: im strukturierten 
Format Extensible Markup Language 
(XML). 

4. Ertragsteuerinformationsberichte (§ 
342m des Handelsgesetzbuchs): im 
Format nach § 342l Absatz 2 des 
Handelsgesetzbuchs und 

 5. Daten, die nicht von den Nummern 1 
bis 4 erfasst werden: im strukturier-
ten Format Extensible Markup Lan-
guage (XML). 

Abweichend von Satz 1 Nummer 4 dürfen 
bei Unternehmen im Sinne des Satzes 1 
Nummer 1 alle nach gesetzlichen Vor-
schriften offenzulegenden Rechnungsle-
gungsunterlagen in dem einheitlichen elekt-
ronischen Berichtsformat im Sinne des Sat-
zes 1 Nummer 1 übermittelt werden. Die 
Übermittlung der Daten nach Satz 1 oder 
Satz 2 erfolgt unter Verwendung eines Ver-
trauensdienstes nach der Verordnung (EU) 
Nr. 910/2014. Im Übrigen gelten Absatz 1 
Satz 3 bis 5 und § 10 Satz 3 entsprechend. 

Abweichend von Satz 1 Nummer 5 dürfen 
bei Unternehmen im Sinne des Satzes 1 
Nummer 1 oder 2 alle nach gesetzlichen 
Vorschriften offenzulegenden Rechnungs-
legungsunterlagen in dem Format nach § 
328 Absatz 1 Satz 4 Nummer 1 des Han-
delsgesetzbuchs übermittelt werden. 

(3) Die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht übermittelt die Da-
ten im Sinne des § 8b Absatz 2 Nummer 
13 des Handelsgesetzbuchs an das Unter-
nehmensregister elektronisch über eine 
nach dem Stand der Technik gesicherte In-
ternetverbindung. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

 

§ 19 

 Übergangsvorschrift zum Gesetz zur 
Umsetzung der Richtlinie (EU) 

2022/2464 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 14. Dezember 2022 
zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 

537/2014 und der Richtlinien 
2004/109/EG, 2006/43/EG und 

2013/34/EU hinsichtlich der Nachhaltig-
keitsberichterstattung von Unternehmen 
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 § 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 und § 
11 Absatz 2 in der ab dem … [einsetzen: 
Datum des Inkrafttretens nach Artikel 31 
Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden 
Fassung sind erstmals auf Rechnungs-
legungsunterlagen und Unternehmens-
berichte für das nach dem 31. Dezember 
2023 beginnende Geschäftsjahr anzu-
wenden. Die in Satz 1 bezeichneten Vor-
schriften in der bis einschließlich … 
[einsetzen: Datum des Tages vor dem 
Inkrafttreten nach Artikel 31 Absatz 1 
dieses Gesetzes] geltenden Fassung 
sind letztmals anzuwenden auf Rech-
nungslegungsunterlagen und Unterneh-
mensberichte für das vor dem 1. Januar 
2024 beginnende Geschäftsjahr. 
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Gesetz über Kosten in Angele-
genheiten der Justizverwaltung  

Gesetz über Kosten in Angele-
genheiten der Justizverwaltung 

(Justizverwaltungskostenge-
setz - JVKostG) 

(Justizverwaltungskostenge-
setz - JVKostG) 

vom: 23.07.2013 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 4 G v. 19.6.2023 

I Nr. 154 

(Justizverwaltungskostenge-
setz - JVKostG) 

vom: 23.07.2013 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 4 G v. 19.6.2023 

I Nr. 154 

Anlage (zu § 4 Absatz 1) 

 
Anlage (zu § 4 Absatz 1) 

Kostenverzeichnis Kostenverzeichnis 

Geltendes Recht 

Nr. Gebührentatbestand Gebührenbetrag 

1423 b) für Unterlagen, die in dem Offenlegungsformat nach § 328 Abs. 
1 Satz 4 HGB übermittelt werden 

330,00 € 

Änderungen durch Gesetzentwurf 

Nr. Gebührentatbestand Gebührenbetrag 

1423 b) für Unterlagen, die in dem Format nach § 289g HGB oder in 
dem Format nach § 328 Abs. 1 Satz 4 HGB übermittelt werden 

330,00 € 

Geltendes Recht 

Nr. Gebührentatbestand Gebührenbetrag 

1426 b) für Unterlagen, die in dem Offenlegungsformat nach § 328 Abs. 
1 Satz 4 HGB übermittelt werden 

550,00 € 

Änderungen durch Gesetzentwurf 

Nr. Gebührentatbestand Gebührenbetrag 

1426 für Unterlagen, die in dem Format nach § 315e HGB oder in dem 
Format nach § 328 Abs. 1 Satz 4 HGB übermittelt werden 

550,00 € 

Geltendes Recht 

Nr. Gebührentatbestand Gebührenbetrag 

1427 der Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften mit Sitz in einem 
anderen Staat durch eine inländische Zweigniederlassung nach § 

325a HGB sowie von Unternehmen mit Sitz in einem anderen Staat 
durch eine inländische Zweigniederlassung nach § 340l Abs. 2 

HGB: 

 

Änderungen durch Gesetzentwurf 

Nr. Gebührentatbestand Gebührenbetrag 
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1427 der Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften mit Sitz in einem 
anderen Staat durch eine inländische Zweigniederlassung nach § 

328a HGB sowie von Unternehmen mit Sitz in einem anderen Staat 
durch eine inländische Zweigniederlassung nach § 340l Abs. 2 

HGB: 

 

Geltendes Recht 

Nr. Gebührentatbestand Gebührenbetrag 

1431 eines Halbjahresfinanzberichts nach § 115 Abs. 1 Satz 4 WpHG 110,00 € 

Änderungen durch Gesetzentwurf 

Nr. Gebührentatbestand Gebührenbetrag 

1431 eines Nachhaltigkeitsberichts nach § 315i Absatz 1 Nummer 1 
oder § 315i Absatz 2 Nummer 2 HGB, eines Konzernnachhal-
tigkeitsberichts nach § 315h Absatz 1 Nummer 1, § 315h Ab-

satz 2 Nummer 2, § 315j Absatz 1 Nummer 1 oder § 315j Absatz 
2 Nummer 2 HGB, eines Bestätigungsurteils nach § 315h Ab-

satz 1 Nummer 2, § 315i Absatz 1 Nummer 2 oder § 315j Absatz 
1 Nummer 2 HGB oder einer Erklärung nach § 315h Absatz 2 
Nummer 1, § 315h Absatz 3, § 315i Absatz 2 Nummer 1, § 315i 
Absatz 3, § 315j Absatz 2 Nummer 1 oder § 315j Absatz 3 HGB, 

eines Halbjahresfinanzberichts nach § 115 Abs. 1 Satz 4 WpHG 

110,00 € 
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Gesetz über eine Berufsord-
nung der Wirtschaftsprüfer 

Gesetz über eine Berufsord-
nung der Wirtschaftsprüfer 

(Wirtschaftsprüferordnung - 
WiPrO) 

vom: 24.07.1961 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 9 G v. 19.6.2023 

I Nr. 154 

(Wirtschaftsprüferordnung - 
WiPrO) 

vom: 24.07.1961 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 9 G v. 19.6.2023 

I Nr. 154 

Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht 

Erster Teil 

Allgemeine Vorschriften 

Erster Teil 
u n v e r ä n d e r t  

§   1 Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften 
§   2 Inhalt der Tätigkeit 
§   3 Berufliche Niederlassung 
§   4 Wirtschaftsprüferkammer 
§   4a Verfahren über eine einheitliche Stelle 
§   4b Frist für den Erlass von Verwaltungsakten 

u n v e r ä n d e r t  

Zweiter Teil 

Voraussetzungen für die Berufsausübung 

Erster Abschnitt 

Zulassung zur Prüfung 

Zweiter Teil 
Voraussetzungen für die Berufsausübung 

Erster Abschnitt 
Zulassung zum Wirtschaftsprüferexamen 

§   5 Prüfungsstelle; Rechtsschutz 
§   6 Verbindliche Auskunft 
§   7 Antrag auf Zulassung zur Prüfung 
§   8 Voraussetzungen für die Zulassung (Vorbildung) 
§   8a Anerkannte Hochschulausbildungsgänge; Verord-
nungsermächtigung 
§   9 Voraussetzungen für die Zulassung (Prüfungstätig-
keit); Verordnungsermächtigung 
§§ 10 
und 11  
(weggefallen) 

§   5 Prüfungsstelle; Rechtsschutz 
§   6 Verbindliche Auskunft 
§   7 Antrag auf Zulassung zum Wirtschaftsprüferexa-
men 
§   8 Vorbildung als Voraussetzung für die Zulassung 
§   8a Anerkannte Hochschulausbildungsgänge; Verord-
nungsermächtigung 
§   9 Prüfungstätigkeit als Voraussetzung für die Zu-
lassung; Verordnungsermächtigung 
§§ 10 
und 11  
(weggefallen) 

Zweiter Abschnitt 

Prüfung 

Zweiter Abschnitt 
Wirtschaftsprüferexamen und zusätzli-

che Prüfung 

§  12 Prüfungskommission und Gliederung der Prüfung 
§  13 Verkürzte Prüfung für Steuerberater 
§  13a Verkürzte Prüfung für vereidigte Buchprüfer 
§  13b Verkürzte Prüfung nach Anrechnung gleichwertiger 
Prüfungsleistungen; Verordnungsermächtigung 
§  14 Verordnungsermächtigung zu Einzelheiten des 
Prüfungsverfahrens 
§  14a Zulassungs- und Prüfungsgebühren 

§  12 Wirtschaftsprüferexamen 
§  13 Verkürztes Wirtschaftsprüferexamen für Steuer-
berater 
§  13a Verkürztes Wirtschaftsprüferexamen für verei-
digte Buchprüfer 
§  13b Verkürztes Wirtschaftsprüferexamen nach An-
rechnung gleichwertiger Prüfungsleistungen; Verordnungs-
ermächtigung 
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 §  13c Zusätzliche Prüfung zum Prüfer für Nachhaltig-
keitsberichte  

 §  13d Registrierung als Prüfer für Nachhaltigkeitsbe-
richte 
§  14 Verordnungsermächtigung zu Einzelheiten des 
Prüfungsverfahrens 
§  14a Zulassungs- und Prüfungsgebühren 

Dritter Abschnitt 

Bestellung 

Dritter Abschnitt 
u n v e r ä n d e r t  

§  15 Bestellungsbehörde 
§  16 Versagung der Bestellung 
§  16a Ärztliches Gutachten im Bestellungsverfahren 
§  16b Aussetzung des Bestellungsverfahrens 
§  17 Berufsurkunde und Berufseid 
§  18 Berufsbezeichnung 
§  19 Erlöschen der Bestellung 
§  20 Rücknahme und Widerruf der Bestellung 
§  20a Ärztliches Gutachten im Widerrufsverfahren 
§  21 Zuständigkeit 
§  22 (weggefallen) 
§  23 Wiederbestellung 
§  24 (weggefallen) 

u n v e r ä n d e r t  

Vierter Abschnitt 

(weggefallen) 

Vierter Abschnitt 
u n v e r ä n d e r t  

§§ 25 
und 26  
(weggefallen) 

§§ 25 

u n v e r ä n d e r t  

Fünfter Abschnitt 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 

Fünfter Abschnitt 
u n v e r ä n d e r t  

§  27 Rechtsform 
§  28 Voraussetzungen für die Anerkennung 
§  29 Zuständigkeit und Verfahren 
§  30 Änderungsanzeige 
§  31 Bezeichnung „Wirtschaftsprüfungsgesellschaft“ 
§  32 Bestätigungsvermerke 
§  33 Erlöschen der Anerkennung 
§  34 Rücknahme und Widerruf der Anerkennung 
§§ 35 
und 36  
(weggefallen) 

§  27 Rechtsform 
§  28 Voraussetzungen für die Anerkennung 
§  29 Zuständigkeit und Verfahren 
§  30 Änderungsanzeige 
§  31 Bezeichnung „Wirtschaftsprüfungsgesellschaft“ 
§  32 Bestätigungsvermerke und Prüfungsvermerke 
§  33 Erlöschen der Anerkennung 
§  34 Rücknahme und Widerruf der Anerkennung 
§§ 35 
und 36  
(weggefallen) 

Sechster Abschnitt 

Allgemeine Vorschriftenfür das Verwal-

tungsverfahren 

Sechster Abschnitt 
u n v e r ä n d e r t  

§  36a Untersuchungsgrundsatz; Mitwirkungspflicht; Da-
tenübermittlung 

u n v e r ä n d e r t  
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Siebenter Abschnitt 

Berufsregister 

Siebenter Abschnitt 
u n v e r ä n d e r t  

§  37 Registerführende Stelle 
§  38 Eintragung 
§  39 Löschung 
§  40 Verfahren 
§  40a Register für genossenschaftliche Prüfungsver-
bände und Prüfungsstellen der Sparkassen- und Girover-
bände 

u n v e r ä n d e r t  

Achter Abschnitt 

Verwaltungsgerichtliches Verfahren 

Achter Abschnitt 
u n v e r ä n d e r t  

§  41 Unmittelbare Klage gegen Bescheide der Wirt-
schaftsprüferkammer 
§  42 (weggefallen) 

u n v e r ä n d e r t  

Dritter Teil 

Rechte und Pflichten der Wirtschaftsprüfer 

Dritter Teil 
u n v e r ä n d e r t  

§  43 Allgemeine Berufspflichten 
§  43a Regeln der Berufsausübung 
§  44 Eigenverantwortliche Tätigkeit 
§  44a Wirtschaftsprüfer im öffentlich-rechtlichen Dienst- 
oder Amtsverhältnis 
§  44b Gemeinsame Berufsausübung 
§  45 Prokuristen 
§  46 Beurlaubung 
§  47 Zweigniederlassungen 
§  48 Siegel 
§  49 Versagung der Tätigkeit 
§  50 Verschwiegenheitspflicht beschäftigter Personen 
§  50a Inanspruchnahme von Dienstleistungen 
§  51 Mitteilung der Ablehnung eines Auftrages 
§  51a Pflicht zur Übernahme der Beratungshilfe 
§  51b Handakten 
§  51c Auftragsdatei 
§  52 Werbung 
§  53 Wechsel des Auftraggebers 
§  54 Berufshaftpflichtversicherung 
§  54a Vertragliche Begrenzung von Ersatzansprüchen 
§  55 Vergütung 
§  55a Erfolgshonorar für Hilfeleistung in Steuersachen 
§  55b Internes Qualitätssicherungssystem 
§  55c Bestellung eines Praxisabwicklers 
§  56 Anwendung der Vorschriften über die Rechte und 
Pflichten der Wirtschaftsprüfer auf Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaften 

§  43 Allgemeine Berufspflichten 
§  43a Regeln der Berufsausübung 
§  43b Verbot der Erbringung von Nichtprüfungsleis-
tungen im Zusammenhang mit der Prüfung von Nach-
haltigkeitsberichten 
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 §  44 Eigenverantwortliche Tätigkeit 
§  44a Wirtschaftsprüfer im öffentlich-rechtlichen 
Dienst- oder Amtsverhältnis 
§  44b Gemeinsame Berufsausübung 
§  45 Prokuristen 
§  46 Beurlaubung 
§  47 Zweigniederlassungen 
§  48 Siegel 
§  49 Versagung der Tätigkeit 
§  50 Verschwiegenheitspflicht beschäftigter Perso-
nen 
§  50a Inanspruchnahme von Dienstleistungen 
§  51 Mitteilung der Ablehnung eines Auftrages 
§  51a Pflicht zur Übernahme der Beratungshilfe 
§  51b Handakten 
§  51c Auftragsdatei 
§  52 Werbung 
§  53 Wechsel des Auftraggebers 
§  54 Berufshaftpflichtversicherung 
§  54a Vertragliche Begrenzung von Ersatzansprü-
chen 
§  55 Vergütung 
§  55a Erfolgshonorar für Hilfeleistung in Steuersa-
chen 
§  55b Internes Qualitätssicherungssystem 
§  55c Bestellung eines Praxisabwicklers 
§  56 Anwendung der Vorschriften über die Rechte 
und Pflichten der Wirtschaftsprüfer auf Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften 

Vierter Teil 

Organisation des Berufs 

Vierter Teil 
u n v e r ä n d e r t  

§  57 Aufgaben der Wirtschaftsprüferkammer 
§  57a Qualitätskontrolle 
§  57b Verschwiegenheitspflicht und Verantwortlichkeit 
§  57c Satzung für Qualitätskontrolle 
§  57d Mitwirkungspflichten 
§  57e Kommission für Qualitätskontrolle 
§  57f (weggefallen) 
§  57g Freiwillige Qualitätskontrolle 
§  57h Qualitätskontrolle bei Prüfungsstellen der Sparkas-
sen- und Giroverbände 
§  58 Mitgliedschaft 
§  58a Mitgliederakten 
§  59 Organe; Kammerversammlungen 
§  59a Abteilungen des Vorstandes und der Kommission 
für Qualitätskontrolle 
§  59b Ehrenamtliche Tätigkeit 
§  59c Verschwiegenheitspflicht; Inanspruchnahme von 
Dienstleistungen 
§  60 Satzung; Wirtschaftsplan 
§  61 Beiträge und Gebühren 

u n v e r ä n d e r t  
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Fünfter Teil 

Berufsaufsicht 

Fünfter Teil 
u n v e r ä n d e r t  

§  61a Zuständigkeit 
§  62 Pflicht zum Erscheinen vor der Wirtschaftsprüfer-
kammer; Auskunfts- und Vorlagepflichten; Betretens- und 
Einsichtsrecht 
§  62a Zwangsgeld bei Verletzung von Mitwirkungspflich-
ten 
§  62b Inspektionen 
§  63 (weggefallen) 
§  64 Auskünfte von Nichtkammerangehörigen 
§  65 Unterrichtung der Staatsanwaltschaft 
§  66 Rechtsaufsicht 
§  66a Abschlussprüferaufsicht 
§  66b Verschwiegenheit; Schutz von Privatgeheimnissen 
§  66c Zusammenarbeit mit anderen Stellen und internati-
onale Zusammenarbeit 
§  67 Ahndung einer Pflichtverletzung 
§  68 Berufsaufsichtliche Maßnahmen 
§  68a Untersagungsverfügung 
§  68b Vorläufige Untersagungsverfügung 
§  68c Ordnungsgeld 
§  69 Bekanntmachung von Maßnahmen, Bußgeldent-
scheidungen und strafrechtlichen Verurteilungen 
§  69a Anderweitige Ahndung 
§  70 Verjährung von Pflichtverletzungen 
§  71 Vorschriften für Mitglieder der Wirtschaftsprüfer-
kammer, die nicht Wirtschaftsprüfer sind, und Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften 

u n v e r ä n d e r t  

Sechster Teil 

Berufsgerichtsbarkeit 

Erster Abschnitt 

Berufsgerichtliche Entscheidung 

Sechster Teil 
u n v e r ä n d e r t  

§  71a Antrag auf berufsgerichtliche Entscheidung u n v e r ä n d e r t  

Zweiter Abschnitt 

Gerichte 

Zweiter Abschnitt 
u n v e r ä n d e r t  

§  72 Kammer für Wirtschaftsprüfersachen 
§  73 Senat für Wirtschaftsprüfersachen beim Oberlan-
desgericht 
§  74 Senat für Wirtschaftsprüfersachen beim Bundesge-
richtshof 
§  75 Berufsangehörige als Beisitzer 
§  76 Voraussetzungen für die Berufung zum Beisitzer 
und Recht zur Ablehnung 
§  77 Enthebung vom Amt des Beisitzers 
§  78 Stellung der ehrenamtlichen Richter und Pflicht zur 
Verschwiegenheit 
§  79 Reihenfolge der Teilnahme an den Sitzungen 
§  80 Entschädigung der ehrenamtlichen Richter 

u n v e r ä n d e r t  
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Dritter Abschnitt 

Verfahrensvorschriften 

Erster Unterabschnitt 

Allgemeines 

Dritter Abschnitt 
u n v e r ä n d e r t  

§  81 Vorschriften für das Verfahren 
§  82 Keine Verhaftung von Berufsangehörigen 
§  82a Verteidigung 
§  82b Akteneinsicht; Beteiligung der Wirtschaftsprüfer-
kammer und der Abschlussprüferaufsichtsstelle 
§  83 Verhältnis des berufsgerichtlichen Verfahrens zum 
Straf- oder Bußgeldverfahren 
§  83a (weggefallen) 
§  83b Aussetzung des berufsgerichtlichen Verfahrens 
§  83c Wiederaufnahme des berufsgerichtlichen Verfah-
rens 

u n v e r ä n d e r t  

Zweiter Unterabschnitt 

Verfahren im ersten Rechtszug 

Zweiter Unterabschnitt 
u n v e r ä n d e r t  

§  84 Mitwirkung der Staatsanwaltschaft 
§  85 Einleitung des berufsgerichtlichen Verfahrens 
§  86 Verfahren 
§§ 87 
bis 93  
(weggefallen) 
§  94 Verlesung der berufsaufsichtlichen Entscheidung 
§§ 95 
bis 97  
(weggefallen) 
§  98 Hauptverhandlung trotz Ausbleibens der Berufsan-
gehörigen 
§  99 (weggefallen) 
§ 100 (weggefallen) 
§ 101 Beweisaufnahme durch einen ersuchten Richter 
§ 102 Verlesen von Protokollen 
§ 103 Entscheidung 

u n v e r ä n d e r t  

Dritter Unterabschnitt 

Rechtsmittel 

Dritter Unterabschnitt 
u n v e r ä n d e r t  

§ 104 Beschwerde 
§ 105 Berufung 
§ 106 Mitwirkung der Staatsanwaltschaft vor dem Senat 
für Wirtschaftsprüfersachen 
§ 107 Revision 
§ 107a Einlegung der Revision und Verfahren 
§ 108 Mitwirkung der Staatsanwaltschaft vor dem Bun-
desgerichtshof 

§ 104 u n v e r ä n d e r t  

Vierter Unterabschnitt 

Sicherung von Beweisen 

Vierter Unterabschnitt 
u n v e r ä n d e r t  

§ 109 Anordnung der Beweissicherung 
§ 110 Verfahren 

§ 109 u n v e r ä n d e r t  
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Fünfter Unterabschnitt 

Vorläufiges Tätigkeits- und Berufsverbot 

Fünfter Unterabschnitt 
u n v e r ä n d e r t  

§ 111 Voraussetzung des Verbots 
§ 112 Mündliche Verhandlung 
§ 113 Abstimmung über das Verbot 
§ 114 Verbot im Anschluss an die Hauptverhandlung 
§ 115 Zustellung des Beschlusses 
§ 116 Wirkungen des Verbots 
§ 117 Zuwiderhandlungen gegen das Verbot 
§ 118 Beschwerde 
§ 119 Außerkrafttreten des Verbots 
§ 120 Aufhebung des Verbots 
§ 120a Mitteilung des Verbots 
§ 121 Bestellung eines Vertreters 

§ 111 u n v e r ä n d e r t  

Sechster Unterabschnitt 

Vorläufige Untersagung 

Sechster Unterabschnitt 
u n v e r ä n d e r t  

§ 121a Voraussetzung des Verfahrens § 121a u n v e r ä n d e r t  

Vierter Abschnitt 

Kosten desberufsgerichtlichen Verfah-

rens;Vollstreckung der berufsaufsichtli-

chenMaßnahmen und der Kosten; Tilgung 

Vierter Abschnitt 
u n v e r ä n d e r t  

§ 122 Gerichtskosten 
§ 123 (weggefallen) 
§ 124 Kostenpflicht 
§ 125 (weggefallen) 
§ 126 Vollstreckung der berufsaufsichtlichen Maßnah-
men und der Kosten 
§ 126a Tilgung 

§ 122 u n v e r ä n d e r t  

Fünfter Abschnitt 

Anzuwendende Vorschriften 

Fünfter Abschnitt 
u n v e r ä n d e r t  

§ 127 Anzuwendende Vorschriften § 127 u n v e r ä n d e r t  

Siebenter Teil 

Vereidigte Buchprüfer und Buchprüfungs-

gesellschaften 

Siebenter Teil 
u n v e r ä n d e r t  

§ 128 Berufszugehörigkeit und Berufsbezeichnung 
§ 129 Inhalt der Tätigkeit 
§ 130 Anwendung von Vorschriften des Gesetzes 

§ 128 u n v e r ä n d e r t  
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Achter Teil 

EU- und EWR-Abschlussprüfungsgesell-

schaften 

Achter Teil 
u n v e r ä n d e r t  

§ 131 Prüfungstätigkeit von EU- und EWR-Abschlussprü-
fungsgesellschaften 
§ 131a Registrierungsverfahren 
§ 131b Überwachung der EU- und EWR-Abschlussprü-
fungsgesellschaften 
§§ 131c 
bis 131f  
(weggefallen) 

§ 131 u n v e r ä n d e r t  

Neunter Teil 

Eignungsprüfung als Wirtschaftsprüfer 

Neunter Teil 
u n v e r ä n d e r t  

§ 131g Zulassung zur Eignungsprüfung als Wirtschaftsprü-
fer 
§ 131h Eignungsprüfung als Wirtschaftsprüfer 
§ 131i Anwendung des Berufsqualifikationsfeststellungs-
gesetzes 
§ 131j (weggefallen) 
§ 131k Bestellung 
§ 131l Verordnungsermächtigung 
§ 131m Bescheinigungen des Herkunftsmitgliedstaats 

§ 131g Zulassung zur Eignungsprüfung als Wirtschaftsprü-
fer 
§ 131h Eignungsprüfung als Wirtschaftsprüfer 
§ 131i Anwendung des Berufsqualifikationsfeststellungs-
gesetzes 
§ 131j (weggefallen) 
§ 131k Bestellung und Registrierung 
§ 131l Verordnungsermächtigung 
§ 131m Bescheinigungen des Herkunftsmitgliedstaats 

Zehnter Teil 

Straf- und Bußgeldvorschriften 

Zehnter Teil 
u n v e r ä n d e r t  

§ 132 Verbot verwechselungsfähiger Berufsbezeichnun-
gen; Siegelimitate 
§ 133 Schutz der Bezeichnungen „Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft“ und „Buchprüfungsgesellschaft“ 
§ 133a Unbefugte Ausübung einer Führungsposition bei 
dem geprüften Unternehmen 
§ 133b Unbefugte Verwertung fremder Betriebs- oder Ge-
schäftsgeheimnisse 
§ 133c Unbefugte Offenbarung fremder Betriebs- oder Ge-
schäftsgeheimnisse 
§ 133d Verwaltungsbehörde 
§ 133e Verwendung der Geldbußen 

§ 132 u n v e r ä n d e r t  
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Elfter Teil 

Übergangs- und Schlussvorschriften 

Elfter Teil 
u n v e r ä n d e r t  

§ 134 Anwendung von Vorschriften dieses Gesetzes auf 
Abschlussprüfer, Abschlussprüferinnen und Abschlussprü-
fungsgesellschaften aus Drittstaaten 
§ 134a Übergangsregelung 
§§ 135 Übergangsvorschrift zum Finanzmarktintegritäts-
stärkungsgesetz 
§§ 136 
bis 139a  
(weggefallen) 
§ 139b Übergangsregelung für den bis zum 31. Dezember 
2003 geltenden § 51a 
§ 140 (weggefallen) 
§ 141 Inkrafttreten 
Anlage (zu § 122 Satz 1) 

§ 134 Anwendung von Vorschriften dieses Gesetzes auf 
Abschlussprüfer, Abschlussprüferinnen und Abschlussprü-
fungsgesellschaften aus Drittstaaten 
§ 134a Übergangsregelung 
§§ 135 Übergangsvorschrift zum Finanzmarktintegritäts-
stärkungsgesetz 
§§ 136 
bis 139a  
(weggefallen) 
§ 139b Übergangsregelung für den bis zum 31. Dezember 
2003 geltenden § 51a 
§ 140 Übergangsvorschrift zur Qualitätskontrolle im 
Hinblick auf Prüfungen von Nachhaltigkeitsberichten 
§ 141 Inkrafttreten 
Anlage (zu § 122 Satz 1) 

§ 2 u n v e r ä n d e r t  

Inhalt der Tätigkeit u n v e r ä n d e r t  

(1) Wirtschaftsprüfer haben die beruf-
liche Aufgabe, betriebswirtschaftliche Prü-
fungen, insbesondere solche von Jahres-
abschlüssen wirtschaftlicher Unternehmen, 
durchzuführen und Bestätigungsvermerke 
über die Vornahme und das Ergebnis sol-
cher Prüfungen zu erteilen. 

(1) Wirtschaftsprüfer haben die beruf-
liche Aufgabe, betriebswirtschaftliche Prü-
fungen, insbesondere solche von Jahres-
abschlüssen und Nachhaltigkeitsberich-
ten wirtschaftlicher Unternehmen, durchzu-
führen sowie Bestätigungsvermerke und 
Prüfungsvermerke über die Vornahme 
und das Ergebnis solcher Prüfungen zu er-
teilen. 

(2) Wirtschaftsprüfer sind befugt, ihre 
Auftraggeber in steuerlichen Angelegenhei-
ten nach Maßgabe der bestehenden Vor-
schriften zu beraten und zu vertreten. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Wirtschaftsprüfer sind weiter nach 
Maßgabe der bestehenden Vorschriften 
befugt  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. unter Berufung auf ihren Berufseid auf 
den Gebieten der wirtschaftlichen Be-
triebsführung als Sachverständige auf-
zutreten; 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. in wirtschaftlichen Angelegenheiten zu 
beraten und fremde Interessen zu 
wahren; 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. zur treuhänderischen Verwaltung. 3. u n v e r ä n d e r t  
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§ 3 u n v e r ä n d e r t  

Berufliche Niederlassung u n v e r ä n d e r t  

(1) Berufsangehörige müssen unmit-
telbar nach der Bestellung eine berufliche 
Niederlassung begründen und eine solche 
unterhalten; wird die Niederlassung in ei-
nem Staat begründet, der nicht Mitglied-
staat der Europäischen Union oder Ver-
tragsstaat des Abkommens über den euro-
päischen Wirtschaftsraum (Drittstaat) oder 
die Schweiz ist, muss eine zustellungsfä-
hige Anschrift im Inland unterhalten wer-
den. Berufliche Niederlassung eines Be-
rufsangehörigen ist die Praxis, von der aus 
er seinen Beruf überwiegend ausübt. 

(1) Berufsangehörige müssen unmit-
telbar nach ihrer Bestellung eine berufliche 
Niederlassung begründen. Die berufliche 
Niederlassung ist die Praxis, von der 
aus der Berufsangehörige seinen Beruf 
überwiegend ausübt. Wird die berufliche 
Niederlassung in einem Staat begründet, 
der weder Mitgliedstaat der Europäischen 
Union noch Vertragsstaat des Abkommens 
über den europäischen Wirtschaftsraum ist 
(Drittstaat), muss eine zustellungsfähige 
Anschrift im Inland unterhalten werden. 
Satz 3 gilt nicht für berufliche Niederlas-
sungen in der Schweiz. 

(2) Bei Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften ist Sitz der Hauptniederlassung 
der Verwaltungssitz der Gesellschaft. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Berufsangehörige und Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften dürfen Zweignie-
derlassungen nach den Vorschriften dieses 
Gesetzes begründen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 4 u n v e r ä n d e r t  

Wirtschaftsprüferkammer u n v e r ä n d e r t  

(1) Zur Erfüllung der beruflichen 
Selbstverwaltungsaufgaben wird eine Kam-
mer der Wirtschaftsprüfer gebildet; diese 
wird bei der Prüfung und der Eignungsprü-
fung, der Bestellung, der Anerkennung, 
dem Widerruf und der Registrierung, der 
Beaufsichtigung der kontinuierlichen Fort-
bildung, der Berufsaufsicht und der Quali-
tätskontrolle sowie bei dem Erlass von Be-
rufsausübungsregelungen (§ 57 Abs. 3, § 
57c) in mittelbarer Staatsverwaltung tätig; 
die Zuständigkeit der Abschlussprüferauf-
sichtsstelle beim Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (Abschlussprüferauf-
sichtsstelle) bleibt unberührt. Sie führt die 
Bezeichnung "Wirtschaftsprüferkammer". 

(1) Zur Erfüllung der beruflichen 
Selbstverwaltungsaufgaben wird eine Kam-
mer der Wirtschaftsprüfer gebildet; diese 
wird bei den Prüfungen nach den §§ 12 
bis 14a, und der Eignungsprüfung, der Be-
stellung, der Anerkennung, der Registrie-
rung, der Beaufsichtigung der kontinuierli-
chen Fortbildung, der Berufsaufsicht und 
der Qualitätskontrolle sowie bei dem Erlass 
von Berufsausübungsregelungen (§ 57 
Abs. 3, § 57c) in mittelbarer Staatsverwal-
tung tätig; die Zuständigkeit der Abschluss-
prüferaufsichtsstelle beim Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Ab-
schlussprüferaufsichtsstelle) bleibt unbe-
rührt. Sie führt die Bezeichnung "Wirt-
schaftsprüferkammer". 
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(2) Die Wirtschaftsprüferkammer ist 
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. 
Ihr Sitz bestimmt sich nach ihrer Satzung. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Wirtschaftsprüferkammer kann 
Landesgeschäftsstellen errichten. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

E r s t e r  A b s c h n i t t  u n v e r ä n d e r t  

Z u l a s s u n g  z u r  P r ü f u n g  Z u l a s s u n g  z u m  W i r t -
s c h a f t s p r ü f e r e x a m e n  

§ 5 u n v e r ä n d e r t  

Prüfungsstelle; Rechtsschutz u n v e r ä n d e r t  

(1) Die Wirtschaftsprüferkammer rich-
tet zur Erfüllung der ihr nach dem Zweiten 
und Neunten Teil dieses Gesetzes oblie-
genden Aufgaben für das Zulassungs- und 
staatliche Prüfungsverfahren eine "Prü-
fungsstelle für das Wirtschaftsprüfungsexa-
men bei der Wirtschaftsprüferkammer" 
(Prüfungsstelle) ein. 

(1) Die Wirtschaftsprüferkammer rich-
tet zur Erfüllung der ihr nach dem Zweiten 
und Neunten Teil dieses Gesetzes oblie-
genden Aufgaben für das Zulassungs- und 
staatliche Prüfungsverfahren eine "Prü-
fungsstelle für das Wirtschaftsprüferexa-
men bei der Wirtschaftsprüferkammer" 
(Prüfungsstelle) ein. 

(2) Die Prüfungsstelle ist eine selbst-
ständige Verwaltungseinheit bei der Wirt-
schaftsprüferkammer. Die Prüfungsstelle 
wird von einer Person geleitet, welche die 
Befähigung zum Richteramt haben muss 
(Leitung der Prüfungsstelle). Die Prüfungs-
stelle ist bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
an Weisungen nicht gebunden. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Prüfungsstelle kann bei der 
Durchführung ihrer Aufgaben die Landes-
geschäftsstellen der Wirtschaftsprüferkam-
mer einbeziehen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Prüfungsstelle unterstützt die 
Aufgabenkommission, die Prüfungskom-
mission und die Widerspruchskommission. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Über den Widerspruch gegen Be-
scheide, die im Rahmen des Zulassungs- 
und Prüfungsverfahrens erlassen worden 
sind, entscheidet die Widerspruchskommis-
sion. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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§ 6 u n v e r ä n d e r t  

Verbindliche Auskunft u n v e r ä n d e r t  

Auf Antrag erteilt die Prüfungsstelle 
eine verbindliche Auskunft über die Erfül-
lung einzelner Voraussetzungen für die Zu-
lassung zur Prüfung, für die Befreiung von 
Zulassungsvoraussetzungen und für die 
Anrechung von Prüfungsleistungen. 

Auf Antrag erteilt die Prüfungsstelle 
eine verbindliche Auskunft über die Erfül-
lung einzelner Voraussetzungen für die Zu-
lassung zum Wirtschaftsprüferexamen, 
für die Befreiung von Zulassungsvorausset-
zungen und für die Anrechnung von Prü-
fungsleistungen. 

§ 7 u n v e r ä n d e r t  

Antrag auf Zulassung zur Prüfung Antrag auf Zulassung zum Wirtschafts-
prüferexamen 

Der Antrag auf Zulassung zur Prüfung 
ist schriftlich oder elektronisch an die Prü-
fungsstelle zu richten. 

Der Antrag auf Zulassung zum Wirt-
schaftsprüferexamen ist schriftlich oder 
elektronisch an die Prüfungsstelle zu rich-
ten. 

§ 8 u n v e r ä n d e r t  

Voraussetzungen für die Zulassung 
(Vorbildung) 

Vorbildung als Voraussetzung für die 
Zulassung 

(1) Die Zulassung setzt den Nachweis 
einer abgeschlossenen Hochschulausbil-
dung voraus. 

(1) Die Zulassung zum Wirtschafts-
prüferexamen setzt den Nachweis einer 
abgeschlossenen Hochschulausbildung vo-
raus. Eine abgeschlossene Hochschul-
ausbildung liegt vor, wenn ein Studien-
abschluss einer Hochschule in einem o-
der mehreren Studiengängen mit einer 
Regelstudienzeit von insgesamt min-
destens sechs Semestern aufgrund ei-
ner Prüfung erworben worden ist. 

(2) Auf den Nachweis einer abge-
schlossenen Hochschulausbildung kann 
verzichtet werden, wenn die Bewerbenden  

(2) u n v e r ä n d e r t  
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1. sich in mindestens zehnjähriger Tätig-
keit als Beschäftigte bei Berufsangehö-
rigen, einer Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft, vereidigten Buchprüfern oder 
vereidigten Buchprüferinnen, einer 
Buchprüfungsgesellschaft, einem ge-
nossenschaftlichen Prüfungsverband 
oder der Prüfungsstelle eines Sparkas-
sen- und Giroverbandes oder einer 
überörtlichen Prüfungseinrichtung für 
Körperschaften und Anstalten des öf-
fentlichen Rechts bewährt haben; 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. mindestens fünf Jahre den Beruf als 
vereidigter Buchprüfer oder vereidigte 
Buchprüferin oder als Steuerberater o-
der Steuerberaterin ausgeübt haben. 

2. u n v e r ä n d e r t  

(3) Wurde die Hochschulausbildung 
außerhalb des Geltungsbereiches dieses 
Gesetzes abgeschlossen, so muss das Ab-
schlusszeugnis gleichwertig sein. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 8a u n v e r ä n d e r t  

Anerkannte Hochschulausbildungs-
gänge; Verordnungsermächtigung 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Hochschulausbildungsgänge,  (1) u n v e r ä n d e r t  

1. die alle Wissensgebiete nach § 4 der 
Wirtschaftsprüferprüfungsverordnung 
umfassen, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. die mit einer Hochschulprüfung oder 
einer staatlichen Prüfung abschließen 
und 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. in denen Prüfungen einzelner Wis-
sensgebiete, für die ein Leistungsnach-
weis ausgestellt wird, in Inhalt, Form 
und Umfang einer Prüfung im Wirt-
schaftsprüfungsexamen entsprechen, 

3. in denen Prüfungen einzelner Wis-
sensgebiete, für die ein Leistungsnach-
weis ausgestellt wird, in Inhalt, Form 
und Umfang einer Prüfung im Wirt-
schaftsprüferexamen entsprechen, 

können auf Antrag der Hochschule von der 
in der Rechtsverordnung nach Absatz 3 be-
stimmten Stelle als zur Ausbildung von Be-
rufsangehörigen besonders geeignet aner-
kannt werden. 

u n v e r ä n d e r t  
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(2) Leistungsnachweise, die in Prü-
fungen nach Absatz 1 Nr. 3 erbracht wur-
den, ersetzen die entsprechenden Prüfun-
gen im Wirtschaftsprüfungsexamen. Die 
Leistungsnachweise sind der Prüfungs-
stelle vorzulegen. 

(2) Leistungsnachweise, die in Prü-
fungen nach Absatz 1 Nr. 3 erbracht wur-
den, ersetzen die entsprechenden Prüfun-
gen im Wirtschaftsprüferexamen. Die 
Leistungsnachweise sind der Prüfungs-
stelle vorzulegen. 

(3) Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie bestimmt durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesra-
tes die für die Anerkennung zuständige 
Stelle. In der Rechtsverordnung kann es 
ferner  

(3) Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz bestimmt durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates die für die Anerkennung zu-
ständige Stelle. In der Rechtsverordnung 
kann es ferner  

1. die Voraussetzungen der Anerkennung 
näher bestimmen, insbesondere das 
Verfahren zur Feststellung, ob Wis-
sensgebiete des Hochschulausbil-
dungsgangs denen nach § 4 der Wirt-
schaftsprüferprüfungsverordnung ent-
sprechen, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Einzelheiten des Anerkennungsverfah-
rens, insbesondere die dem Antrag 
beizufügenden Unterlagen, und die Be-
kanntmachung der Anerkennung re-
geln sowie 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. die Voraussetzungen der frühzeitigen 
Zulassung zur Prüfung nach § 9 Abs. 
6, insbesondere die dem Antrag beizu-
fügenden Unterlagen, bestimmen. 

3. die Voraussetzungen der frühzeitigen 
Zulassung zum Wirtschaftsprüfer-
examen nach § 9 Absatz 6, insbeson-
dere die dem Antrag beizufügenden 
Unterlagen, bestimmen. 
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§ 9 u n v e r ä n d e r t  

Voraussetzungen für die Zulassung 
(Prüfungstätigkeit); Verordnungser-

mächtigung 

Prüfungstätigkeit als Voraussetzung für 
die Zulassung; Verordnungsermächti-

gung 

(1) Die Zulassung setzt eine für die 
Ausübung des Berufes genügende prakti-
sche Ausbildung (Tätigkeit) voraus. Bewer-
bende mit abgeschlossener Hochschulaus-
bildung haben eine wenigstens dreijährige 
Tätigkeit bei einer in § 8 Abs. 2 Nr. 1 ge-
nannten Stelle nachzuweisen. Beträgt die 
Regelstudienzeit der Hochschulausbildung 
weniger als acht Semester, verlängert sich 
die Tätigkeit auf vier Jahre; eine darüber 
hinausgehende Tätigkeit wird nicht gefor-
dert. Die Tätigkeit muss nach Erwerb des 
ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-
schlusses erbracht werden; Absatz 6 bleibt 
unberührt. 

(1) Die Zulassung zum Wirtschafts-
prüferexamen setzt eine für die Ausübung 
des Berufes genügende praktische Ausbil-
dung (Tätigkeit) voraus. Bewerbende mit 
abgeschlossener Hochschulausbildung ha-
ben eine wenigstens dreijährige Tätigkeit 
bei einer in § 8 Abs. 2 Nr. 1 genannten 
Stelle nachzuweisen. Beträgt die Regelstu-
dienzeit der Hochschulausbildung weniger 
als acht Semester, verlängert sich die Tä-
tigkeit auf vier Jahre; eine darüber hinaus-
gehende Tätigkeit wird nicht gefordert. Die 
Tätigkeit muss nach Erwerb des ersten be-
rufsqualifizierenden Hochschulabschlusses 
erbracht werden; Absatz 6 bleibt unberührt. 

(2) Von ihrer gesamten Tätigkeit müs-
sen die Bewerbenden wenigstens während 
der Dauer zweier Jahre überwiegend an 
Abschlussprüfungen teilgenommen und bei 
der Abfassung der Prüfungsberichte mitge-
wirkt haben (Prüfungstätigkeit). Sie sollen 
während dieser Zeit insbesondere an ge-
setzlich vorgeschriebenen Abschlussprü-
fungen teilgenommen und an der Abfas-
sung der Prüfungsberichte hierüber mitge-
wirkt haben. Die Prüfungstätigkeit muss  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. im Falle des § 8 Abs. 2 Nr. 1 nach dem 
fünften Jahr der Mitarbeit abgeleistet 
werden; 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. im Falle des § 8 Abs. 2 Nr. 2 während 
oder nach der beruflichen Tätigkeit als 
vereidigter Buchprüfer oder vereidigte 
Buchprüferin oder als Steuerberater o-
der Steuerberaterin abgeleistet wer-
den. 

2. u n v e r ä n d e r t  
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Das Erfordernis der Prüfungstätigkeit ist er-
füllt, wenn die Bewerbenden nachweislich 
in fremden Unternehmen materielle Buch- 
und Bilanzprüfungen nach betriebswirt-
schaftlichen Grundsätzen durchgeführt ha-
ben. Als fremd gilt ein Unternehmen, mit 
dem die Bewerbenden weder in einem Lei-
tungs- noch in einem Anstellungsverhältnis 
stehen oder gestanden haben. 

u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Prüfungstätigkeit muss ausge-
übt worden sein in Mitarbeit bei  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. Berufsangehörigen, 1. u n v e r ä n d e r t  

2. Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, 2. u n v e r ä n d e r t  

3. vereidigten Buchprüfern oder vereidig-
ten Buchprüferinnen, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. Buchprüfungsgesellschaften, 4. u n v e r ä n d e r t  

5. genossenschaftlichen Prüfungsverbän-
den, in denen ein Berufsangehöriger 
tätig ist, 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. Prüfungsstellen von Sparkassen- und 
Giroverbänden, in denen ein Berufsan-
gehöriger tätig ist, 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. überörtlichen Prüfungseinrichtungen 
für Körperschaften und Anstalten des 
öffentlichen Rechts, in denen ein Be-
rufsangehöriger tätig ist, oder 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. in einem anderen Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union oder in einem ande-
ren Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschafts-
raum zugelassenen Abschlussprüfern 
oder Abschlussprüferinnen (EU- oder 
EWR-Abschlussprüfern) oder dort zu-
gelassenen Prüfungsgesellschaften 
(EU- oder EWR-Abschlussprüfungsge-
sellschaften). 

8. u n v e r ä n d e r t  
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(4) Der Nachweis der Tätigkeit wie 
auch der Prüfungstätigkeit entfällt für Be-
werbende, die seit mindestens 15 Jahren 
den Beruf als Steuerberater oder Steuerbe-
raterin oder als vereidigter Buchprüfer oder 
vereidigte Buchprüferin ausgeübt haben; 
dabei sind bis zu zehn Jahre Berufstätigkeit 
als Steuerbevollmächtigter oder Steuerbe-
vollmächtigte anzurechnen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Eine Revisorentätigkeit in größe-
ren Unternehmen oder eine Tätigkeit als 
Steuerberater oder Steuerberaterin oder in 
einem Prüfungsverband nach § 26 Abs. 2 
des Kreditwesengesetzes oder eine mit der 
Prüfungstätigkeit in Zusammenhang ste-
hende Tätigkeit bei der Wirtschaftsprüfer-
kammer, bei der Abschlussprüferaufsichts-
stelle oder bei einer Personenvereinigung 
nach § 43a Absatz 1 Nummer 9 kann bis 
zur Höchstdauer von einem Jahr auf die 
Tätigkeit nach Absatz 1 angerechnet wer-
den. Dasselbe gilt für prüfende Personen 
im öffentlichen Dienst, sofern sie nachweis-
lich selbstständig Prüfungen von größeren 
Betrieben durchgeführt haben. Eine Tätig-
keit im Ausland ist auf die Tätigkeit nach 
Absatz 1 anzurechnen, wenn sie bei einer 
Person, die in dem ausländischen Staat als 
sachverständiger Prüfer ermächtigt oder 
bestellt ist, abgeleistet wurde und wenn die 
Voraussetzungen für die Ermächtigung o-
der Bestellung den Vorschriften dieses Ge-
setzes im Wesentlichen entsprechen. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Bewerbende, die einen nach § 8a 
anerkannten Hochschulausbildungsgang 
abgeschlossen haben, können ohne Nach-
weis der Tätigkeit nach Absatz 1 und der 
Prüfungstätigkeit nach Absatz 2 bereits zu 
einem früheren Zeitpunkt zur Prüfung zu-
gelassen werden. 

(6) Bewerbende, die einen nach § 8a 
anerkannten Hochschulausbildungsgang 
abgeschlossen haben, können ohne Nach-
weis der Tätigkeit nach Absatz 1 und der 
Prüfungstätigkeit nach Absatz 2 bereits zu 
einem früheren Zeitpunkt zum Wirt-
schaftsprüferexamen zugelassen werden. 

(7) Bewerbende können zur Ablegung 
einzelner Teile der Prüfung zugelassen 
werden, wenn sie eine Tätigkeit nach Ab-
satz 1 von wenigstens sechs Monaten 
nachweisen. Das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung, die nicht der Zu-
stimmung des Bundesrats bedarf, einzelne 
Prüfungsgebiete von der Regelung des 
Satzes 1 auszunehmen. 

(7) Bewerbende können zur Ablegung 
einzelner Teile des Wirtschaftsprüferexa-
mens zugelassen werden, wenn sie eine 
Tätigkeit nach Absatz 1 von wenigstens 
sechs Monaten nachweisen. Das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Klima-
schutz wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung, die nicht der Zustimmung des 
Bundesrats bedarf, einzelne Prüfungsge-
biete von der Regelung des Satzes 1 aus-
zunehmen. 
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Z w e i t e r  A b s c h n i t t  u n v e r ä n d e r t  

P r ü f u n g  W i r t s c h a f t s p r ü f e r e x a m e n  
u n d  z u s ä t z l i c h e  P r ü f u n g  

§ 12 u n v e r ä n d e r t  

Prüfungskommission und Gliederung 
der Prüfung 

Wirtschaftsprüferexamen 

(1) Die Prüfung wird vor der Prüfungs-
kommission abgelegt. 

(1) Das Bestehen des Wirtschafts-
prüferexamens ist Voraussetzung für 
die Bestellung als Wirtschaftsprüfer. 
Das Wirtschaftsprüferexamen wird vor 
der Prüfungskommission abgelegt. 

(2) Die Prüfung gliedert sich in eine 
schriftliche und eine mündliche Prüfung. 

(2) Das Wirtschaftsprüferexamen 
gliedert sich in eine schriftliche und eine 
mündliche Prüfung. 

(3) An alle Bewerber sind ohne Rück-
sicht auf ihren beruflichen Werdegang glei-
che Anforderungen zu stellen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 13 u n v e r ä n d e r t  

Verkürzte Prüfung für Steuerberater Verkürztes Wirtschaftsprüferexamen für 
Steuerberater 

Steuerberater und Bewerber, die die 
Prüfung als Steuerberater bestanden ha-
ben, können die Prüfung in verkürzter Form 
ablegen. Bei der Prüfung in verkürzter 
Form entfällt die schriftliche und mündliche 
Prüfung im Steuerrecht. 

Steuerberater und Bewerber, die die 
Prüfung zum Steuerberater bestanden ha-
ben, können das Wirtschaftsprüferexa-
men in verkürzter Form ablegen. Beim 
Wirtschaftsprüferexamen in verkürzter 
Form entfällt die schriftliche und mündliche 
Prüfung im Steuerrecht. 

§ 13a u n v e r ä n d e r t  

Verkürzte Prüfung für vereidigte Buch-
prüfer 

Verkürztes Wirtschaftsprüferexamen für 
vereidigte Buchprüfer 

(1) Vereidigte Buchprüfer und verei-
digte Buchprüferinnen können die Prüfung 
in verkürzter Form ablegen. 

(1) Vereidigte Buchprüfer und verei-
digte Buchprüferinnen können das Wirt-
schaftsprüferexamen in verkürzter Form 
ablegen. 
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(2) Bei der verkürzten Prüfung entfällt 
die schriftliche und mündliche Prüfung in  

(2) Beim Wirtschaftsprüferexamen 
in verkürzter Form entfällt die schriftliche 
und mündliche Prüfung in  

1. Angewandter Betriebswirtschaftslehre 
und Volkswirtschaftslehre sowie 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. in jenen Bereichen der Gebiete Wirt-
schaftliches Prüfungswesen, Unterneh-
mensbewertung und Berufsrecht sowie 
Wirtschaftsrecht, die bereits Gegen-
stand des Buchprüferexamens nach § 
131a Absatz 2 dieses Gesetzes in der 
Fassung des Artikels 6 Nummer 16 
des Bilanzrichtliniengesetzes vom 19. 
Dezember 1985 (BGBl. I S. 2355) wa-
ren. 

2. u n v e r ä n d e r t  

Für vereidigte Buchprüfer und vereidigte 
Buchprüferinnen, die Steuerberater oder 
Steuerberaterinnen sind, entfällt über Satz 
1 hinaus die schriftliche und mündliche 
Prüfung im Steuerrecht. Für vereidigte 
Buchprüfer und vereidigte Buchprüferin-
nen, die Rechtsanwälte oder Rechtsanwäl-
tinnen sind, entfällt über Satz 1 hinaus die 
vollständige schriftliche und mündliche Prü-
fung im Wirtschaftsrecht. 

u n v e r ä n d e r t  
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§ 13b § 12b 

Verkürzte Prüfung nach Anrechnung 
gleichwertiger Prüfungsleistungen; Ver-

ordnungsermächtigung 

Verkürztes Wirtschaftsprüferexamen 
nach Anrechnung gleichwertiger Prü-

fungsleistungen; Verordnungsermächti-
gung 

Prüfungsleistungen, die im Rahmen ei-
ner Hochschulausbildung erbracht werden, 
werden angerechnet, wenn ihre Gleichwer-
tigkeit in Inhalt, Form und Umfang mit den 
in § 4 der Wirtschaftsprüferprüfungsverord-
nung aufgeführten Anforderungen der Prü-
fungsgebiete Angewandte Betriebswirt-
schaftslehre, Volkswirtschaftslehre oder 
Wirtschaftsrecht im Zulassungsverfahren 
durch die Prüfungsstelle festgestellt wird. 
Bei der Prüfung in verkürzter Form entfällt 
die schriftliche und mündliche Prüfung in 
dem entsprechenden Prüfungsgebiet. Das 
Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
die inhaltlichen und formalen Vorausset-
zungen für die Feststellung der Gleichwer-
tigkeit und das Verfahren festzulegen. 

Prüfungsleistungen, die im Rahmen ei-
ner Hochschulausbildung erbracht werden, 
werden angerechnet, wenn ihre Gleichwer-
tigkeit in Inhalt, Form und Umfang mit den 
in § 4 der Wirtschaftsprüferprüfungsverord-
nung aufgeführten Anforderungen der Prü-
fungsgebiete Angewandte Betriebswirt-
schaftslehre, Volkswirtschaftslehre oder 
Wirtschaftsrecht im Zulassungsverfahren 
durch die Prüfungsstelle festgestellt wird. 
Beim Wirtschaftsprüferexamen in ver-
kürzter Form entfällt die schriftliche und 
mündliche Prüfung in dem entsprechenden 
Prüfungsgebiet. Das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates die inhaltlichen und 
formalen Voraussetzungen für die Feststel-
lung der Gleichwertigkeit und das Verfah-
ren festzulegen. 
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 § 13c 

 

Zusätzliche Prüfung zum Prüfer für 
Nachhaltigkeitsberichte 

 

(1) Wer das Wirtschaftsprüferexa-
men ablegen und nach seiner Bestel-
lung als Wirtschaftsprüfer gesetzlich 
vorgeschriebene Prüfungen von Nach-
haltigkeitsberichten durchführen will, 
muss zusätzlich zum Wirtschaftsprüfer-
examen eine Prüfung zum Prüfer für 
Nachhaltigkeitsberichte vor der Prü-
fungskommission ablegen. Diese zu-
sätzliche Prüfung gliedert sich in eine 
schriftliche und eine mündliche Prü-
fung. Durch die zusätzliche Prüfung 
müssen nachgewiesen werden: 

 

3. die notwendigen theoretischen 
Kenntnisse in den für die Prüfung 
von Nachhaltigkeitsberichten maß-
geblichen Sachgebieten nach § 24b 
Absatz 2 der Wirtschaftsprüferprü-
fungsverordnung und  

 

4. die Fähigkeit, die in Nummer 1 ge-
nannten Kenntnisse praktisch anzu-
wenden. 

 

Die §§ 6, 7 und 12 Absatz 3 gelten ent-
sprechend. 

 

(2) Berufsangehörige, die das Wirt-
schaftsprüferexamen ohne die zusätzli-
che Prüfung nach Absatz 1 abgelegt ha-
ben, können diese gesondert vor der 
Prüfungskommission ablegen. Absatz 1 
Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. 

 § 13d 

 

Registrierung als Prüfer für Nachhaltig-
keitsberichte 
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(1) Berufsangehörige, die die zu-
sätzliche Prüfung nach § 13c Absatz 1 
bestanden und eine mindestens acht-
monatige praktische Ausbildung nach-
gewiesen haben, während der sie an 
Prüfungen von Nachhaltigkeitsberichten 
teilgenommen oder an anderen nachhal-
tigkeitsbezogenen Dienstleistungen mit-
gewirkt haben, werden auf Antrag im 
Berufsregister nach § 38 Nummer 1 
Buchstabe g als Prüfer für Nachhaltig-
keitsberichte registriert. Die Ausbildung 
nach Satz 1 kann als Teil der prakti-
schen Ausbildung nach § 9 Absatz 1 
und 2 absolviert werden; § 9 Absatz 3 
gilt entsprechend. 

 

(2) Vor dem 1. Januar 2026 be-
stellte Berufsangehörige, die gesetzlich 
vorgeschriebene Prüfungen von Nach-
haltigkeitsberichten durchführen wollen, 
werden auf Antrag im Berufsregister 
nach § 38 Nummer 1 Buchstabe g als 
Prüfer für Nachhaltigkeitsberichte regis-
triert, wenn sie die Teilnahme an einer 
Fortbildung, durch die sie die notwendi-
gen Kenntnisse über Nachhaltigkeitsbe-
richte und deren Prüfung erlangt haben, 
nachgewiesen haben. Die Fortbildung 
muss die in § 24b Absatz 2 der Wirt-
schaftsprüferprüfungsverordnung ge-
nannten Inhalte umfassen. Die Sätze 1 
und 2 gelten auch für Berufsangehörige, 
die am 1. Januar 2024 das Prüfungsver-
fahren zum Wirtschaftsprüferexamen 
begonnen hatten und bis zum 1. Januar 
2026 zum Wirtschaftsprüfer bestellt wur-
den. 

§ 14 u n v e r ä n d e r t  

Verordnungsermächtigung zu Einzelhei-
ten des Prüfungsverfahrens 

u n v e r ä n d e r t  

Das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie regelt durch Rechtsverord-
nung  

Das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz regelt für alle Prüfun-
gen nach diesem Abschnitt durch 
Rechtsverordnung  
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1. die Einrichtung der Prüfungskommis-
sion, der Aufgabenkommission und der 
Widerspruchskommission, in denen je-
weils eine Person, die eine für die Wirt-
schaft zuständige oder eine andere 
oberste Landesbehörde vertritt, den 
Vorsitz hat, die Zusammensetzung und 
die Berufung ihrer Mitglieder; 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. die Einzelheiten der Prüfungsaufga-
benfindung, der Prüfung und des Prü-
fungsverfahrens, insbesondere die 
dem Antrag auf Zulassung zur Prüfung 
beizufügenden Unterlagen, und die 
Prüfungsgebiete; 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. die schriftliche und mündliche Prüfung, 
Rücktritt und Ausschluss von der Prü-
fung, Prüfungsergebnis, Ergänzungs-
prüfung, Wiederholung der Prüfung 
und die Mitteilung des Prüfungsergeb-
nisses. 

3. u n v e r ä n d e r t  

Die Rechtsverordnung bedarf nicht der Zu-
stimmung des Bundesrates. 

u n v e r ä n d e r t  

§ 14a u n v e r ä n d e r t  

Zulassungs- und Prüfungsgebühren u n v e r ä n d e r t  

Für alle Zulassungs- und Prüfungsver-
fahren und für erfolglose Widerspruchsver-
fahren sind Gebühren an die Wirtschafts-
prüferkammer zu zahlen; die Wirtschafts-
prüferkammer kann die Erhebung der Ge-
bühren sowie deren Höhe und Fälligkeit 
bestimmen. Näheres regelt die Gebühren-
ordnung der Wirtschaftsprüferkammer (§ 
61 Abs. 2). 

Für alle Zulassungs- und Prüfungsver-
fahren nach diesem Abschnitt und für er-
folglose Widerspruchsverfahren sind Ge-
bühren an die Wirtschaftsprüferkammer zu 
zahlen; die Wirtschaftsprüferkammer kann 
die Erhebung der Gebühren sowie deren 
Höhe und Fälligkeit bestimmen. Näheres 
regelt die Gebührenordnung der Wirt-
schaftsprüferkammer (§ 61 Abs. 2). 
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§ 15 u n v e r ä n d e r t  

Bestellungsbehörde u n v e r ä n d e r t  

Nach bestandener Prüfung wird der 
Bewerber auf Antrag durch Aushändigung 
einer von der Wirtschaftsprüferkammer 
ausgestellten Urkunde als Wirtschaftsprü-
fer bestellt. Zuständig ist die Wirtschafts-
prüferkammer. Wird der Antrag auf Bestel-
lung als Wirtschaftsprüfer nicht innerhalb 
von fünf Jahren nach bestandener Prüfung 
gestellt, so finden auf die Bestellung die 
Vorschriften des § 23 Abs. 2 und 3 entspre-
chende Anwendung. Wer gemäß § 9 Abs. 
6 zugelassen wurde, hat vor der Bestellung 
den Nachweis der insgesamt dreijährigen 
Tätigkeit nach § 9 Abs. 1, einschließlich der 
Prüfungstätigkeit nach § 9 Abs. 2, vorzule-
gen. 

Nach bestandenem Wirtschaftsprü-
ferexamen wird der Bewerber auf Antrag 
durch Aushändigung einer von der Wirt-
schaftsprüferkammer ausgestellten Ur-
kunde als Wirtschaftsprüfer bestellt. Zu-
ständig ist die Wirtschaftsprüferkammer. 
Wird der Antrag auf Bestellung als Wirt-
schaftsprüfer nicht innerhalb von fünf Jah-
ren nach bestandenem Wirtschaftsprü-
ferexamen gestellt, so finden auf die Be-
stellung die Vorschriften des § 23 Abs. 2 
und 3 entsprechende Anwendung. Wer ge-
mäß § 9 Abs. 6 zugelassen wurde, hat vor 
der Bestellung den Nachweis der insge-
samt dreijährigen Tätigkeit nach § 9 Abs. 1, 
einschließlich der Prüfungstätigkeit nach § 
9 Abs. 2, vorzulegen. 

§ 23 u n v e r ä n d e r t  

Wiederbestellung u n v e r ä n d e r t  

(1) Ein ehemaliger Wirtschaftsprüfer 
kann wiederbestellt werden, wenn  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. die Bestellung nach § 19 Abs. 1 Nr. 2 
erloschen ist; 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. im Falle des Erlöschens der Bestellung 
nach § 19 Abs. 1 Nr. 3 die unanfecht-
bare Ausschließung aus dem Beruf im 
Gnadenwege aufgehoben worden ist 
oder seit der unanfechtbaren Aus-
schließung mindestens acht Jahre ver-
strichen sind; 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. die Bestellung zurückgenommen oder 
widerrufen ist und die Gründe, die für 
die Rücknahme oder den Widerruf 
maßgeblich gewesen sind, nicht mehr 
bestehen. 

3. u n v e r ä n d e r t  
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(2) Eine erneute Prüfung ist nicht er-
forderlich. Die Wirtschaftsprüferkammer 
kann im Einzelfall anordnen, daß sich der 
Bewerber der Prüfung oder Teilen dersel-
ben zu unterziehen hat, wenn die pflichtge-
mäße Ausübung des Berufes sonst nicht 
gewährleistet erscheint. Für das Prüfungs-
verfahren gelten die §§ 7 und 12 sinnge-
mäß. 

(2) Eine erneute Ablegung des Wirt-
schaftsprüferexamens ist nicht erforder-
lich. Die Wirtschaftsprüferkammer kann im 
Einzelfall anordnen, dass sich der Bewer-
ber dem Wirtschaftsprüferexamen oder 
Teilen desselben zu unterziehen hat, 
wenn die pflichtgemäße Ausübung des Be-
rufes sonst nicht gewährleistet erscheint. 
Für das Prüfungsverfahren gelten die §§ 7 
und 12 sinngemäß. 

(3) Die Wiederbestellung ist zu versa-
gen, wenn die Voraussetzungen für die 
Wiederbestellung unter sinngemäßer An-
wendung des § 16 nicht vorliegen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 32 u n v e r ä n d e r t  

Bestätigungsvermerke Bestätigungsvermerke und Prüfungs-
vermerke 

Erteilen Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften gesetzlich vorgeschriebene Be-
stätigungsvermerke, so dürfen diese nur 
von Wirtschaftsprüfern unterzeichnet wer-
den; sie dürfen auch von vereidigten Buch-
prüfern unterzeichnet werden, soweit diese 
gesetzlich befugt sind, Bestätigungsver-
merke zu erteilen. Gleiches gilt für sonstige 
Erklärungen im Rahmen von Tätigkeiten, 
die den Berufsangehörigen gesetzlich vor-
behalten sind. 

Erteilen Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften gesetzlich vorgeschriebene Be-
stätigungsvermerke zu Abschlüssen oder 
Prüfungsvermerke über Nachhaltigkeits-
berichte, so dürfen diese Vermerke nur 
von Wirtschaftsprüfern unterzeichnet wer-
den. Abweichend von Satz 1 dürfen sie 
auch von vereidigten Buchprüfern unter-
zeichnet werden, soweit dies nach § 319 
Absatz 1 Satz 2 des Handelsgesetz-
buchs zulässig ist. Gleiches gilt für sons-
tige Erklärungen im Rahmen von Tätigkei-
ten, die den Berufsangehörigen gesetzlich 
vorbehalten sind. 

§ 36a u n v e r ä n d e r t  

Untersuchungsgrundsatz; Mitwirkungs-
pflicht; Datenübermittlung 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Die Wirtschaftsprüferkammer er-
mittelt den Sachverhalt von Amts wegen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Die am Verfahren beteiligten Be-
werber, Wirtschaftsprüfer oder Gesellschaf-
ten sollen bei der Ermittlung des Sachver-
halts mitwirken und, soweit es dessen be-
darf, ihr Einverständnis mit der Verwen-
dung von Beweismitteln erklären. Ihr An-
trag auf Gewährung von Rechtsvorteilen ist 
zurückzuweisen, wenn die für die Entschei-
dung zuständige Stelle infolge ihrer Verwei-
gerung der Mitwirkung den Sachverhalt 
nicht hinreichend klären kann. Der Bewer-
ber, Wirtschaftsprüfer oder die Gesellschaft 
ist auf diese Rechtsfolge hinzuweisen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Es übermitteln  (3) u n v e r ä n d e r t  

1. die Wirtschaftsprüferkammer, Gerichte 
und Behörden an die für die Entschei-
dung zuständige Stelle: Diejenigen Da-
ten über natürliche und juristische Per-
sonen sowie rechtsfähige Personenge-
sellschaften, deren Kenntnis aus Sicht 
der übermittelnden Stelle für die Zulas-
sung zur oder die Durchführung der 
Prüfung oder Eignungsprüfung, für die 
Erteilung einer Ausnahmegenehmi-
gung nach § 28 Absatz 2 oder 3 oder 
für die Rücknahme oder den Widerruf 
dieser Entscheidung erforderlich ist, 

1. die Wirtschaftsprüferkammer, Gerichte 
und Behörden an die für die Entschei-
dung zuständige Stelle: Diejenigen Da-
ten über natürliche und juristische Per-
sonen sowie rechtsfähige Personenge-
sellschaften, deren Kenntnis aus Sicht 
der übermittelnden Stelle für die Zulas-
sung zu den oder die Durchführung 
der Prüfungen nach den §§ 12 bis 
14a oder der Eignungsprüfung, für die 
Erteilung einer Ausnahmegenehmi-
gung nach § 28 Absatz 2 oder 3 oder 
für die Rücknahme oder den Widerruf 
dieser Entscheidung erforderlich ist, 

2. Gerichte und Behörden einschließlich 
der Berufskammern an die Wirtschafts-
prüferkammer oder die für die Ent-
scheidung zuständige Stelle: Diejeni-
gen Daten über natürliche und juristi-
sche Personen sowie rechtsfähige Per-
sonengesellschaften, deren Kenntnis 
aus Sicht der übermittelnden Stelle für 
die Bestellung, die Wiederbestellung o-
der die Anerkennung, für die Rück-
nahme oder den Widerruf einer sol-
chen Entscheidung oder für die Einlei-
tung oder Durchführung eines berufs-
aufsichtlichen Verfahrens erforderlich 
ist. 

2. u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Übermittlung nach Absatz 3 
unterbleibt, soweit  

(4) u n v e r ä n d e r t  
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1. sie schutzwürdige Interessen einer be-
troffenen Person beeinträchtigen 
würde und das Informationsinteresse 
des Empfängers das Interesse der be-
troffenen Person an dem Unterbleiben 
der Übermittlung nicht überwiegt oder 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. besondere gesetzliche Verwendungs-
regelungen entgegenstehen. 

2. u n v e r ä n d e r t  

Satz 1 Nummer 2 gilt nicht für die Ver-
schwiegenheitspflichten der für eine Be-
rufskammer eines freien Berufs im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes tätigen Per-
sonen, für das Steuergeheimnis nach § 30 
der Abgabenordnung und für die Ver-
schwiegenheitspflichten der in § 66b Ab-
satz 1 Satz 1 dieses Gesetzes, in § 9 Ab-
satz 1 des Kreditwesengesetzes und in § 
21 des Wertpapierhandelsgesetzes be-
nannten Personen und Stellen. 

u n v e r ä n d e r t  

(5) Die Wirtschaftsprüferkammer darf 
personenbezogene Daten ihrer Mitglieder 
an die Versorgungswerke der Wirtschafts-
prüfer und der vereidigten Buchprüfer über-
mitteln, soweit sie für die Feststellung der 
Mitgliedschaft sowie von Art und Umfang 
der Beitragspflicht oder der Versorgungs-
leistung erforderlich sind. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

§ 38 u n v e r ä n d e r t  

Eintragung u n v e r ä n d e r t  

In das Berufsregister sind einleitend 
die für alle Berufsangehörigen und Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften verantwortli-
chen Stellen für die Zulassung, die Quali-
tätskontrolle, die Berufsaufsicht und die öf-
fentliche Aufsicht nach § 66a (Bezeichnun-
gen, Anschriften) und darauf folgend im 
Einzelnen neben der jeweiligen Register-
nummer einzutragen  

u n v e r ä n d e r t  

1. Berufsangehörige, und zwar 1. u n v e r ä n d e r t  

a) Name, Vorname, Geburtstag und 
Geburtsort, 

a) u n v e r ä n d e r t  
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b) Tag der Bestellung und die Be-
hörde, die die Bestellung vorge-
nommen hat, 

b) u n v e r ä n d e r t  

c) Datum der Begründung der berufli-
chen Niederlassung, deren An-
schrift, in den Fällen des § 3 Abs. 
1 Satz 1 Halbsatz 2 die inländi-
sche Zustellungsanschrift und, so-
fern der Berufsangehörige in ein 
Netzwerk eingebunden ist, Na-
men, Firmen und Anschriften der 
anderen Mitglieder des Netzwerks 
und der mit diesen durch gemein-
sames Eigentum, gemeinsame 
Kontrolle oder gemeinsame Ge-
schäftsführung verbundenen Un-
ternehmen oder ein Hinweis da-
rauf, wo diese Angaben öffentlich 
zugänglich sind, 

c) Datum der Begründung der berufli-
chen Niederlassung, deren An-
schrift, in den Fällen des § 3 Ab-
satz 1 Satz 3 die inländische Zu-
stellungsanschrift und, sofern der 
Berufsangehörige in ein Netzwerk 
eingebunden ist, Namen, Firmen 
und Anschriften der anderen Mit-
glieder des Netzwerks und der mit 
diesen durch gemeinsames Eigen-
tum, gemeinsame Kontrolle oder 
gemeinsame Geschäftsführung 
verbundenen Unternehmen oder 
ein Hinweis darauf, wo diese An-
gaben öffentlich zugänglich sind, 

d) Art der beruflichen Tätigkeit nach 
§ 43a Absatz 1 unter Angabe der 
Praxis, 

d) u n v e r ä n d e r t  

e) Name, Vorname, Berufe oder 
Firma und die Anschriften der be-
ruflichen Niederlassungen der Ge-
sellschafter einer Personengesell-
schaft im Sinne des § 44b und 
Name oder Firma der Personen-
gesellschaft; dies gilt entspre-
chend im Fall der Kundmachung 
einer Personengesellschaft, auch 
wenn die Voraussetzungen nach § 
44b Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 
nicht vorliegen, 

e) u n v e r ä n d e r t  

f) Firma, Anschrift, Internetadresse 
und Registernummer der Prü-
fungsgesellschaft, bei welcher die 
Berufsangehörigen angestellt oder 
in anderer Weise tätig sind oder 
der sie als Partner oder Partnerin 
angehören oder in ähnlicher 
Weise verbunden sind, 

f) u n v e r ä n d e r t  

g) (weggefallen) g) Registrierung als Prüfer für 
Nachhaltigkeitsberichte, 

h) Anzeige der Tätigkeit als gesetzli-
cher Abschlussprüfer nach § 57a 
Absatz 1 Satz 2, 

h) u n v e r ä n d e r t  
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i) Registrierung als Prüfer für Quali-
tätskontrolle nach § 57a Abs. 3, 

i) u n v e r ä n d e r t  

j) alle anderen Registrierungen bei 
zuständigen Stellen anderer Staa-
ten unter Angabe des Namens der 
betreffenden Registerstelle sowie 
der Registernummer, 

j) alle anderen Registrierungen bei 
zuständigen Stellen anderer Staa-
ten unter Angabe des Namens der 
betreffenden Registerstelle, der 
Registernummer und der Infor-
mation, ob die Registrierung die 
Abschlussprüfung, die Prüfung 
von Nachhaltigkeitsberichten o-
der beides betrifft, 

k) berufsaufsichtlich festgesetzte, 
auch vorläufige Tätigkeits- und Be-
rufsverbote und bei Tätigkeitsver-
boten das Tätigkeitsgebiet, jeweils 
unter Angabe des Beginns und der 
Dauer, 

k) u n v e r ä n d e r t  

l) die sofort vollziehbare Aufhebung 
der Bestellung unter Angabe des 
Datums, 

l) u n v e r ä n d e r t  

m) die Beurlaubung m) u n v e r ä n d e r t  

sowie alle Veränderungen zu den 
Buchstaben a, c, d, e, f, h, i, j und m 
unter Angabe des Datums; 

u n v e r ä n d e r t  

2. Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, 
und zwar 

2. u n v e r ä n d e r t  

a) Name, Firma und Rechtsform, a) u n v e r ä n d e r t  

b) Tag der Anerkennung als Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft und 
die Behörde, die die Anerkennung 
ausgesprochen hat, 

b) u n v e r ä n d e r t  
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c) Anschrift der Hauptniederlassung, 
Kontaktmöglichkeiten einschließ-
lich einer Kontaktperson, Internet-
adresse und, sofern die Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft in ein 
Netzwerk eingebunden ist, Na-
men, Firmen und Anschriften der 
anderen Mitglieder des Netzwerks 
und der mit diesen durch gemein-
sames Eigentum, gemeinsame 
Kontrolle oder gemeinsame Ge-
schäftsführung verbundenen Un-
ternehmen oder ein Hinweis da-
rauf, wo diese Angaben öffentlich 
zugänglich sind, 

c) u n v e r ä n d e r t  

d) Namen, Berufe, Geburtsdaten und 
Anschriften der Gesellschafter und 
der Mitglieder des zur gesetzlichen 
Vertretung berufenen Organs ei-
ner juristischen Person und die 
Höhe ihrer Anteile sowie Namen, 
Berufe, Geburtsdaten und An-
schriften der vertretungsberechtig-
ten und der übrigen Gesellschafter 
einer Personengesellschaft und 
die Höhe der im Handelsregister 
eingetragenen Einlagen der Kom-
manditisten, 

d) u n v e r ä n d e r t  

e) Namen, Geschäftsanschriften und 
Registernummern der im Namen 
der Gesellschaft tätigen Wirt-
schaftsprüfer, 

e) Namen, Geschäftsanschriften, Re-
gisternummern und Registrie-
rungen als Prüfer für Nachhal-
tigkeitsberichte der im Namen 
der Gesellschaft tätigen Wirt-
schaftsprüfer, 

f) Anzeige der Tätigkeit als gesetzli-
cher Abschlussprüfer nach § 57a 
Absatz 1 Satz 2, 

f) u n v e r ä n d e r t  

g) Registrierung als Prüfer für Quali-
tätskontrolle nach § 57a Abs. 3, 

g) u n v e r ä n d e r t  

h) alle anderen Registrierungen bei 
zuständigen Stellen anderer Staa-
ten unter Angabe des Namens der 
Registerstelle sowie der Register-
nummer, 

h) alle anderen Registrierungen bei 
zuständigen Stellen anderer Staa-
ten unter Angabe des Namens der 
Registerstelle, der Registernum-
mer und der Information, ob die 
Registrierung die Abschluss-
prüfung, die Prüfung von Nach-
haltigkeitsberichten oder beides 
betrifft, 
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i) berufsaufsichtlich festgesetzte, 
auch vorläufige Tätigkeits- und Be-
rufsverbote und bei Tätigkeitsver-
boten das Tätigkeitsgebiet, jeweils 
unter Angabe des Beginns und der 
Dauer, 

i) u n v e r ä n d e r t  

j) die sofort vollziehbare Aufhebung 
der Anerkennung unter Angabe 
des Datums 

j) u n v e r ä n d e r t  

sowie alle Veränderungen zu den 
Buchstaben a, c, d, e, f, g, h und i un-
ter Angabe des Datums; 

u n v e r ä n d e r t  

3. Zweigniederlassungen von Wirt-
schaftsprüfern und Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften, und zwar 

3. u n v e r ä n d e r t  

a) Name, a) u n v e r ä n d e r t  

b) Anschrift der Zweigniederlassung, b) u n v e r ä n d e r t  

c) Namen und Anschriften der die 
Zweigniederlassung leitenden Per-
sonen 

c) u n v e r ä n d e r t  

sowie alle Veränderungen zu den 
Buchstaben a bis c unter Angabe des 
Datums; 

u n v e r ä n d e r t  

4. EU- und EWR-Abschlussprüfungsge-
sellschaften gemäß § 131; die Num-
mern 2 und 3 gelten entsprechend mit 
der Maßgabe, dass nur EU- und EWR-
Abschlussprüfer und Niederlassungen, 
die im Geltungsbereich dieses Geset-
zes tätig werden, einzutragen sind; 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. Drittstaatsprüfer und Drittstaatsprü-
fungsgesellschaften gemäß § 134; die 
Nummern 1 bis 3 gelten entsprechend. 

5. u n v e r ä n d e r t  

§ 39 u n v e r ä n d e r t  

Löschung u n v e r ä n d e r t  

(1) Im Berufsregister sind zu löschen  (1) u n v e r ä n d e r t  
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1. Berufsangehörige, wenn die Bestellung 
als Wirtschaftsprüfer erloschen oder 
unanfechtbar zurückgenommen oder 
widerrufen ist; 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, 
wenn die Anerkennung als Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft erloschen oder 
unanfechtbar zurückgenommen oder 
widerrufen ist; 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. Zweigniederlassungen, 3. u n v e r ä n d e r t  

a) wenn die Zweigniederlassung auf-
gehoben ist oder 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) wenn die Zweigniederlassung 
nicht mehr von einem Berufsange-
hörigen verantwortlich geleitet wird 
und eine Ausnahmegenehmigung 
der Wirtschaftsprüferkammer nicht 
vorliegt; 

b) u n v e r ä n d e r t  

4. EU- und EWR-Abschlussprüfungsge-
sellschaften gemäß § 131, wenn  

4. u n v e r ä n d e r t  

a) die Zulassung der Prüfungsgesell-
schaft in dem Herkunftsmitglied-
staat erloschen ist oder unanfecht-
bar zurückgenommen, widerrufen 
oder in sonstiger Weise aufgeho-
ben wurde oder 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) die Prüfungsgesellschaft in dem 
Herkunftsmitgliedstaat nicht mehr 
registriert ist. 

b) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Die Angaben nach § 38 Nummer 1 
Buchstabe h und Nummer 2 Buchstabe f 
sind zu löschen, wenn die Kommission für 
Qualitätskontrolle auf die Löschung der 
Eintragung als gesetzlicher Abschlussprü-
fer entschieden hat oder wenn die eingetra-
genen Berufsangehörigen oder Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften auf die 
Durchführung gesetzlicher Abschlussprü-
fungen verzichtet haben. Die Angaben 
nach § 38 Nummer 1 Buchstabe i und 
Nummer 2 Buchstabe g sind zu löschen, 
wenn die Registrierung als Prüfer für Quali-
tätskontrolle unanfechtbar zurückgenom-
men oder widerrufen worden ist. Die Anga-
ben nach § 38 Nummer 1 Buchstabe k und 
i sind zu löschen, wenn die Tätigkeits- oder 
Berufsverbote erloschen sind. 

(2) Die Angaben nach § 38 Nummer 1 
Buchstabe g und die darauf bezogenen 
Angaben in § 38 Nummer 2 Buchstabe e 
sind zu löschen, wenn die Kommission 
für Qualitätskontrolle auf die Löschung 
der Registrierung als Prüfer für Nach-
haltigkeitsberichte entschieden hat oder 
wenn die eingetragenen Berufsangehö-
rigen auf die Durchführung der Prüfung 
von Nachhaltigkeitsberichten verzichtet 
haben. Die Angaben nach § 38 Nummer 
1 Buchstabe h und Nummer 2 Buchstabe f 
sind zu löschen, wenn die Kommission für 
Qualitätskontrolle auf die Löschung der 
Eintragung als gesetzlicher Abschlussprü-
fer entschieden hat oder wenn die eingetra-
genen Berufsangehörigen oder Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften auf die 
Durchführung gesetzlicher Abschlussprü-
fungen verzichtet haben. Die Angaben 
nach § 38 Nummer 1 Buchstabe i und 
Nummer 2 Buchstabe g sind zu löschen, 
wenn die Registrierung als Prüfer für Quali-
tätskontrolle unanfechtbar zurückgenom-
men oder widerrufen worden ist. Die Anga-
ben nach § 38 Nummer 1 Buchstabe k und 
i sind zu löschen, wenn die Tätigkeits- oder 
Berufsverbote erloschen sind. 

(3) Die Berufsangehörigen haben ihre 
Auftraggeber während eines laufenden 
Mandats unverzüglich über die Löschung 
der Eintragung im Berufsregister nach Ab-
satz 2 Satz 1 zu informieren. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 43 u n v e r ä n d e r t  

Allgemeine Berufspflichten u n v e r ä n d e r t  

(1) Berufsangehörige haben ihren Be-
ruf unabhängig, gewissenhaft, verschwie-
gen und eigenverantwortlich auszuüben. 
Sie haben sich insbesondere bei der Er-
stattung von Prüfungsberichten und Gut-
achten unparteiisch zu verhalten. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Berufsangehörige haben sich je-
der Tätigkeit zu enthalten, die mit ihrem 
Beruf oder mit dem Ansehen des Berufs 
unvereinbar ist. Sie haben sich der beson-
deren Berufspflichten bewusst zu sein, die 
ihnen aus der Befugnis erwachsen, gesetz-
lich vorgeschriebene Bestätigungsver-
merke zu erteilen. Sie haben sich auch au-
ßerhalb der Berufstätigkeit des Vertrauens 
und der Achtung würdig zu erweisen, die 
der Beruf erfordert. Sie sind verpflichtet, 
sich fortzubilden. 

(2) Berufsangehörige haben sich je-
der Tätigkeit zu enthalten, die mit ihrem 
Beruf oder mit dem Ansehen des Berufs 
unvereinbar ist. Sie haben sich der beson-
deren Berufspflichten bewusst zu sein, die 
ihnen aus der Befugnis erwachsen, gesetz-
lich vorgeschriebene Bestätigungsver-
merke zu Abschlüssen oder Prüfungs-
vermerke über Nachhaltigkeitsberichten 
zu erteilen. Sie haben sich auch außerhalb 
der Berufstätigkeit des Vertrauens und der 
Achtung würdig zu erweisen, die der Beruf 
erfordert. Sie sind verpflichtet, sich fortzu-
bilden. 

(3) Wer Abschlussprüfer eines Unter-
nehmens von öffentlichem Interesse nach 
§ 316a Satz 2 des Handelsgesetzbuchs 
war oder wer als verantwortlicher Prüfungs-
partner im Sinne der Sätze 3 oder 4 bei der 
Abschlussprüfung eines solchen Unterneh-
mens tätig war, darf dort innerhalb von 
zwei Jahren nach der Beendigung der Prü-
fungstätigkeit keine wichtige Führungstätig-
keit ausüben, nicht als Mitglied des Auf-
sichtsrats, des Prüfungsausschusses des 
Aufsichtsrats oder des Verwaltungsrats tä-
tig sein und sich nicht zur Übernahme einer 
der vorgenannten Tätigkeiten verpflichten. 
Satz 1 gilt mit der Maßgabe, dass die Frist 
ein Jahr beträgt, entsprechend für  

(3) Wer als Abschlussprüfer, Prüfer 
von Nachhaltigkeitsberichten, verant-
wortlicher Prüfungspartner im Sinne der 
Sätze 3 oder 5 oder verantwortlicher 
Nachhaltigkeitsprüfungspartner im 
Sinne der Sätze 4 oder 5 gesetzlich vor-
geschriebene Abschlussprüfungen oder 
gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen 
von Nachhaltigkeitsberichten eines Un-
ternehmens von öffentlichem Interesse 
nach § 316a Satz 2 des Handelsgesetz-
buchs durchgeführt hat, darf in diesem 
Unternehmen innerhalb von zwei Jahren 
nach der Beendigung der Prüfungstätigkeit 
keine wichtige Führungstätigkeit ausüben, 
nicht als Mitglied des Aufsichtsrats, des 
Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats o-
der des Verwaltungsrats tätig sein und sich 
nicht zur Übernahme einer der vorgenann-
ten Tätigkeiten verpflichten. Satz 1 gilt mit 
der Maßgabe, dass die Frist ein Jahr be-
trägt, entsprechend für  

1. Personen, die als Abschlussprüfer o-
der verantwortliche Prüfungspartner 
gesetzliche Abschlussprüfungen eines 
sonstigen Unternehmens durchgeführt 
haben, 

1. Personen, die als Abschlussprüfer, 
Prüfer eines Nachhaltigkeitsbe-
richts, verantwortlicher Prüfungs-
partner oder verantwortlicher Nach-
haltigkeitsprüfungspartner gesetz-
lich vorgeschriebene Abschlussprü-
fungen oder gesetzlich vorgeschrie-
bene Prüfungen von Nachhaltig-
keitsberichten eines sonstigen Unter-
nehmens durchgeführt haben, 
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2. Partner und Mitarbeiter des Abschluss-
prüfers, die zwar nicht selbst als Ab-
schlussprüfer oder verantwortlicher 
Prüfungspartner tätig, aber unmittelbar 
am Prüfungsauftrag beteiligt waren 
und die als Wirtschaftsprüfer, vereidig-
ter Buchprüfer oder EU- oder EWR-Ab-
schlussprüfer zugelassen sind, und 

2. Partner und Mitarbeiter des Abschluss-
prüfers oder eines Prüfers des Nach-
haltigkeitsberichts, die zwar nicht 
selbst als Abschlussprüfer, Prüfer ei-
nes Nachhaltigkeitsberichts, verant-
wortlicher Prüfungspartner oder ver-
antwortlicher Nachhaltigkeitsprü-
fungspartner tätig, aber unmittelbar 
am Prüfungsauftrag beteiligt waren 
und die als Wirtschaftsprüfer, vereidig-
ter Buchprüfer oder EU- oder EWR-Ab-
schlussprüfer zugelassen sind, und 

3. alle anderen Berufsangehörigen, verei-
digten Buchprüfer oder EU- oder EWR-
Abschlussprüfer, deren Leistungen der 
Abschlussprüfer des Unternehmens in 
Anspruch nehmen oder kontrollieren 
kann und die unmittelbar am Prüfungs-
auftrag beteiligt waren. 

3. alle anderen Berufsangehörigen, verei-
digten Buchprüfer oder EU- oder EWR-
Abschlussprüfer, deren Leistungen der 
Abschlussprüfer oder der Prüfer ei-
nes Nachhaltigkeitsberichts des Un-
ternehmens in Anspruch nehmen oder 
kontrollieren kann und die unmittelbar 
am Prüfungsauftrag beteiligt waren. 

Verantwortlicher Prüfungspartner ist, wer 
den Bestätigungsvermerk nach § 322 des 
Handelsgesetzbuchs unterzeichnet oder 
als Wirtschaftsprüfer von einer Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft als für die Durchfüh-
rung einer Abschlussprüfung vorrangig ver-
antwortlich bestimmt worden ist. Als verant-
wortlicher Prüfungspartner gilt auf Konzern-
ebene auch, wer als Wirtschaftsprüfer auf 
der Ebene bedeutender Tochterunterneh-
men als für die Durchführung von deren 
Abschlussprüfung vorrangig verantwortlich 
bestimmt worden ist. 

Verantwortlicher Prüfungspartner ist, wer 
den Bestätigungsvermerk nach § 322 des 
Handelsgesetzbuchs unterzeichnet oder 
als Wirtschaftsprüfer von einer Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft als für die Durchfüh-
rung einer Abschlussprüfung vorrangig ver-
antwortlich bestimmt worden ist. Verant-
wortlicher Nachhaltigkeitsprüfungs-
partner ist, wer den Prüfungsvermerk 
über den Nachhaltigkeitsbericht unter-
zeichnet oder als Wirtschaftsprüfer von 
einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
als für die Durchführung einer Prüfung 
eines Nachhaltigkeitsberichts vorrangig 
verantwortlich bestimmt worden ist. Als 
verantwortlicher Prüfungspartner oder als 
verantwortlicher Nachhaltigkeitsprü-
fungspartner gilt auf Konzernebene auch, 
wer als Wirtschaftsprüfer auf der Ebene be-
deutender Tochterunternehmen als für die 
Durchführung von deren Abschlussprüfung 
oder Prüfung des Nachhaltigkeitsbe-
richts vorrangig verantwortlich bestimmt 
worden ist. Der für die Durchführung der 
Abschlussprüfung verantwortliche Prü-
fungspartner kann zugleich verantwortli-
cher Nachhaltigkeitsprüfungspartner 
sein. 

(4) Berufsangehörige haben während 
der gesamten Prüfung eine kritische 
Grundhaltung zu wahren. Dazu gehört es,  

(4) u n v e r ä n d e r t  



 - 487 -   

Geltendes Recht Änderungen durch Gesetzentwurf 

1. Angaben zu hinterfragen, 1. u n v e r ä n d e r t  

2. ungeachtet ihrer bisherigen Erfahrung 
mit der Aufrichtigkeit und Integrität des 
Führungspersonals des geprüften Un-
ternehmens und der mit der Unterneh-
mensüberwachung betrauten Perso-
nen die Möglichkeit in Betracht zu zie-
hen, dass es auf Grund von Sachver-
halten oder Verhaltensweisen, die auf 
Unregelmäßigkeiten wie Betrug oder 
Unrichtigkeiten hindeuten, zu einer we-
sentlichen falschen Darstellung ge-
kommen sein könnte, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. auf Gegebenheiten zu achten, die auf 
eine falsche Darstellung hindeuten 
könnten, und 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. die Prüfungsnachweise kritisch zu be-
urteilen. 

4. u n v e r ä n d e r t  

Ihre kritische Grundhaltung haben Berufs-
angehörige insbesondere bei der Beurtei-
lung der Schätzungen des Unternehmens 
in Bezug auf Zeitwertangaben, Wertminde-
rungen von Vermögensgegenständen, 
Rückstellungen und künftige Cashflows, 
die für die Beurteilung der Fähigkeit des 
Unternehmens zur Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit von Bedeutung sind, bei-
zubehalten. 

u n v e r ä n d e r t  

 (4a) Mitteilungen nach Artikel 7 Un-
terabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 
537/2014 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16. April 2014 über 
spezifische An-forderungen an die Ab-
schlussprüfung bei Unternehmen von 
öffentlichem Interesse und zur Aufhe-
bung des Beschlusses 2005/909/EG der 
Kommission (ABl. L 158 vom 27.5.2014, 
S. 77; L 170 vom 11.6.2014, S. 66), die 
zuletzt durch die Richtlinie (EU) 
2022/2464 (ABl. L 322 vom 16.12.2022, S. 
15) geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung sind an die Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht und beim Verdacht einer Straftat o-
der Ordnungswidrigkeit auch an eine für 
deren Verfolgung jeweils zuständige Be-
hörde zu richten. 
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 (4b) Haben Berufsangehörige, die 
bei einem Unternehmen von öffentli-
chem Interesse die Prüfung eines Nach-
haltigkeitsberichts durchführen, die Ver-
mutung oder einen berechtigten Grund 
zu der Vermutung, dass Unregelmäßig-
keiten wie etwa Betrug aufgetreten sind 
oder auftreten könnten, so haben sie 
dies unbeschadet des Artikels 12 der 
Verordnung (EU) Nr. 537/2014 und der 
Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates zur 
Verhinderung der Nutzung des Fi-nanz-
systems zum Zwecke der Geldwäsche 
und der Terrorismusfinanzierung (ABl. L 
141 vom 5.6.2015, S. 73) in den jeweils 
geltenden Fassungen, dem geprüften 
Unternehmen mitzuteilen. Sie haben das 
geprüfte Unternehmen dabei aufzufor-
dern, die Angelegenheit zu untersuchen 
sowie angemessene Maßnahmen zu 
treffen, um derartige Unregelmäßigkei-
ten aufzugreifen und Wiederholungen 
vorzubeugen. Untersucht das geprüfte 
Unternehmen die Angelegenheit nicht, 
so haben die Berufsangehörigen die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht und beim Verdacht einer 
Straftat oder Ordnungswidrigkeit auch 
eine für deren Verfolgung jeweils zu-
ständige Behörde zu informieren. Mittei-
lungen über Unregelmäßigkeiten im 
Sinne der Sätze 1 und 3, die Berufsan-
gehörige den in Satz 3 genannten Be-
hörden in gutem Glauben machen, gel-
ten nicht als Verletzung einer gesetzli-
chen oder vertraglichen Verschwiegen-
heitspflicht. 

(5) Berufsangehörige haben bei der 
Durchführung von Abschlussprüfungen 
ausreichend Zeit für den Auftrag aufzuwen-
den und die zur angemessenen Wahrneh-
mung der Aufgaben erforderlichen Mittel, 
insbesondere – soweit erforderlich – Perso-
nal mit den notwendigen Kenntnissen und 
Fähigkeiten, einzusetzen. 

(5) Berufsangehörige haben bei der 
Durchführung von Abschlussprüfungen 
und von Prüfungen von Nachhaltigkeits-
berichten ausreichend Zeit für den Auftrag 
aufzuwenden und die zur angemessenen 
Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen 
Mittel, insbesondere – soweit erforderlich – 
Personal mit den notwendigen Kenntnissen 
und Fähigkeiten, einzusetzen. 

(6) Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
haben darüber hinaus bei Durchführung 
der Abschlussprüfung  

(6) u n v e r ä n d e r t  
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1. den verantwortlichen Prüfungspartner 
insbesondere anhand der Kriterien der 
Prüfungsqualität, Unabhängigkeit und 
Kompetenz auszuwählen, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. dem verantwortlichen Prüfungspartner 
die zur angemessenen Wahrnehmung 
der Aufgaben erforderlichen Mittel, ins-
besondere Personal mit den notwendi-
gen Kenntnissen und Fähigkeiten, zur 
Verfügung zu stellen und 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. den verantwortlichen Prüfungspartner 
aktiv an der Durchführung der Ab-
schlussprüfung zu beteiligen. 

3. u n v e r ä n d e r t  

Die für die Durchführung einer gesetzlichen 
Abschlussprüfung bei einem Unternehmen 
von öffentlichem Interesse nach § 316a 
Satz 2 des Handelsgesetzbuchs verant-
wortlichen Prüfungspartner beenden ihre 
Teilnahme an der Abschlussprüfung des 
geprüften Unternehmens abweichend von 
Artikel 17 Absatz 7 Unterabsatz 1 Satz 1 
der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 
16. April 2014 über spezifische Anforderun-
gen an die Abschlussprüfung bei Unterneh-
men von öffentlichem Interesse und zur 
Aufhebung des Beschlusses 2005/909/EG 
der Kommission (ABl. L 158 vom 
27.5.2014, S. 77; L 170 vom 11.6.2014, S. 
66) spätestens fünf Jahre nach dem Datum 
ihrer Bestellung. 

Satz 1 gilt bei der Durchführung der Prü-
fung von Nachhaltigkeitsberichten im 
Hinblick auf den verantwortlichen Nach-
haltigkeitsprüfungspartner entspre-
chend. Die für die Durchführung einer ge-
setzlich vorgeschriebenen Abschlussprü-
fung bei einem Unternehmen von öffentli-
chem Interesse nach § 316a Satz 2 des 
Handelsgesetzbuchs verantwortlichen Prü-
fungspartner beenden ihre Teilnahme an 
der Abschlussprüfung des geprüften Unter-
nehmens abweichend von Artikel 17 Ab-
satz 7 Unterabsatz 1 Satz 1 der Verord-
nung (EU) Nr. 537/2014 spätestens fünf 
Jahre nach dem Datum ihrer Bestellung. 

§ 43a u n v e r ä n d e r t  

Regeln der Berufsausübung u n v e r ä n d e r t  

(1) Berufsangehörige üben ihren Be-
ruf aus  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. in eigener Praxis oder in gemeinsamer 
Berufsausübung gemäß § 44b, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. als Vorstandsmitglieder, Geschäftsfüh-
rer, persönlich haftende oder nach 
dem Partnerschaftsgesellschaftsgesetz 
verbundene Personen von Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften, 

2. u n v e r ä n d e r t  
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3. als zeichnungsberechtigte Vertreter o-
der zeichnungsberechtigte Angestellte 
bei Berufsangehörigen, Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften, Personengesell-
schaften nach § 44b Absatz 1, EU- o-
der EWR-Abschlussprüfern, EU- oder 
EWR-Abschlussprüfungsgesellschaf-
ten, genossenschaftlichen Prüfungs-
verbänden, Prüfungsstellen von Spar-
kassen- und Giroverbänden oder 
überörtlichen Prüfungseinrichtungen 
für Körperschaften und Anstalten des 
öffentlichen Rechts, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. als Vorstandsmitglieder, Geschäftsfüh-
rer, persönlich haftende oder nach 
dem Partnerschaftsgesellschaftsgesetz 
verbundene Personen einer Buchprü-
fungsgesellschaft, einer Berufsaus-
übungsgesellschaft nach der Bundes-
rechtsanwaltsordnung oder einer Be-
rufsausübungsgesellschaft nach dem 
Steuerberatungsgesetz, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. als zeichnungsberechtigte Vertreter o-
der zeichnungsberechtigte Angestellte 
bei einem Angehörigen eines ausländi-
schen Prüferberufs oder einer auslän-
dischen Prüfungsgesellschaft oder als 
gesetzliche Vertreter oder Mitglieder 
des zur gesetzlichen Vertretung beru-
fenen Organs einer ausländischen Prü-
fungsgesellschaft, wenn die Vorausset-
zungen für deren Berufsausübung den 
Vorschriften dieses Gesetzes im We-
sentlichen entsprechen, 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. als gesetzliche Vertreter oder Mitglie-
der des zur gesetzlichen Vertretung 
berufenen Organs einer ausländischen 
Rechtsberatungsgesellschaft oder 
Steuerberatungsgesellschaft, wenn die 
Voraussetzungen für deren Berufsaus-
übung den Vorschriften der Bundes-
rechtsanwaltsordnung oder des Steu-
erberatungsgesetzes im Wesentlichen 
entsprechen, 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. als Angestellte der Wirtschaftsprüfer-
kammer, 

7. u n v e r ä n d e r t  
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8. als Angestellte des Bundesamts für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, soweit 
es sich um eine Tätigkeit bei der Ab-
schlussprüferaufsichtsstelle handelt, 

8. u n v e r ä n d e r t  

9. als Angestellte einer  9. u n v e r ä n d e r t  

a) nach § 342q Absatz 1 des Han-
delsgesetzbuchs vom Bundesmi-
nisterium der Justiz durch Vertrag 
anerkannten Einrichtung oder 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) nicht gewerblich tätigen Personen-
vereinigung,  

b) u n v e r ä n d e r t  

aa) deren ordentliche Mitglieder 
Berufsangehörige, Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaf-
ten, vereidigte Buchprüfer o-
der Buchprüfungsgesellschaf-
ten oder Personen oder Per-
sonengesellschaften sind, die 
die Voraussetzungen des § 
44b Absatz 2 Satz 1 erfüllen, 

aa) u n v e r ä n d e r t  

bb) deren ausschließlicher Zweck 
die Vertretung der beruflichen 
Belange der Wirtschaftsprüfer 
oder vereidigten Buchprüfer 
ist und 

bb) u n v e r ä n d e r t  

cc) in der Berufsangehörige, Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaf-
ten, vereidigte Buchprüfer o-
der Buchprüfungsgesellschaf-
ten die Mehrheit haben, 

cc) u n v e r ä n d e r t  

10. als Angestellte der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht, wenn es 
sich um eine Tätigkeit  

10. u n v e r ä n d e r t  

a) nach Abschnitt 16 des Wertpapier-
handelsgesetzes oder 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) zur Vorbereitung, Durchführung 
und Analyse von Prüfungen bei ei-
nem von einer Aufsichtsbehörde 
beaufsichtigten Unternehmen 

b) u n v e r ä n d e r t  

handelt, oder u n v e r ä n d e r t  

11. als Angestellte eines Prüfungsver-
bands nach § 26 Absatz 2 des Geset-
zes über das Kreditwesen. 

11. u n v e r ä n d e r t  
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(2) Vereinbar mit dem Beruf des Wirt-
schaftsprüfers ist  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. die Ausübung eines freien Berufs auf 
dem Gebiet der Technik und des 
Rechtswesens sowie eines Berufs, mit 
dem die gemeinsame Berufsausübung 
im Sinne des § 44b zulässig ist, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. die Tätigkeit als Lehrer oder wissen-
schaftlicher Mitarbeiter an wissen-
schaftlichen Instituten oder Hochschu-
len, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. die Tätigkeit als Geschäftsführer einer 
Europäischen wirtschaftlichen Interes-
senvereinigung, deren Mitglieder aus-
schließlich Personen sind, mit denen 
die gemeinsame Berufsausübung im 
Sinne des § 44b zulässig ist, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. die Durchführung von Lehr- und Vor-
tragsveranstaltungen zur Vorbereitung 
auf die Prüfungen zum Wirtschaftsprü-
fer, zum vereidigten Buchprüfer oder 
zum Steuerberater sowie zur Fortbil-
dung der Mitglieder der Wirtschaftsprü-
ferkammer und 

4. die Durchführung von Lehr- und Vor-
tragsveranstaltungen zur Vorbereitung 
auf die Prüfungen zum Wirtschaftsprü-
fer und zum Prüfer für Nachhaltig-
keitsberichte, zum vereidigten Buch-
prüfer oder zum Steuerberater sowie 
zur Fortbildung der Mitglieder der Wirt-
schaftsprüferkammer und 

5. die freie schriftstellerische, wissen-
schaftliche und künstlerische Tätigkeit 
sowie die freie Vortragstätigkeit. 

5. u n v e r ä n d e r t  

(3) Berufsangehörige dürfen keine der 
folgenden Tätigkeiten ausüben:  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. gewerbliche Tätigkeiten; 1. u n v e r ä n d e r t  

2. Tätigkeiten in einem Anstellungsver-
hältnis mit Ausnahme der in den Ab-
sätzen 1 und 2 genannten Fälle; 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. Tätigkeiten in einem Beamtenverhält-
nis oder einem nicht ehrenamtlich aus-
geübten Richterverhältnis mit Aus-
nahme des in Absatz 2 Nummer 2 ge-
nannten Falls; § 44a bleibt unberührt. 

3. u n v e r ä n d e r t  
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Auf Antrag kann die Wirtschaftsprüferkam-
mer Berufsangehörigen genehmigen, eine 
Tätigkeit nach Satz 1 auszuüben, wenn 
diese einer der Tätigkeiten nach Absatz 1 
oder 2 vergleichbar ist und durch die Tätig-
keit das Vertrauen in die Einhaltung der 
Berufspflichten nicht gefährdet werden 
kann. Auf Antrag kann die Wirtschaftsprü-
ferkammer die Eingehung eines außerbe-
ruflichen Anstellungsverhältnisses vorüber-
gehend genehmigen, wenn es der Über-
nahme einer Notgeschäftsführung oder der 
Sanierung einer gewerblichen Gesellschaft 
dient. 

u n v e r ä n d e r t  

 

§ 43b 

 Verbot der Erbringung von Nichtprü-
fungsleistungen im Zusammenhang mit 
der Prüfung von Nachhaltigkeitsberich-

ten 

 (1) Wirtschaftsprüfer und Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften, die bei 
einem Unternehmen von öffentlichem 
Interesse nach § 316a des Handelsge-
setzbuchs die Prüfung von Nachhaltig-
keitsberichten durchführen, sowie alle 
Mitglieder von Netzwerken, denen sol-
che Wirtschaftsprüfer oder Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften angehören, dür-
fen in der Europäischen Union für das 
Unternehmen von öffentlichem Inte-
resse, dessen Mutterunternehmen oder 
die von ihm beherrschten Unternehmen 
weder direkt noch indirekt die in Artikel 
5 Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe b, c 
und e bis k der Verordnung (EU) Nr. 
537/2014 genannten verbotenen Nicht-
prüfungsleistungen erbringen, und zwar 

 1. innerhalb des Zeitraums zwischen 
dem Beginn des Zeitraums, der Ge-
genstand der Prüfung des Nachhal-
tigkeitsberichts ist, und der Abgabe 
des Prüfungsvermerks über den 
Nachhaltigkeitsbericht, und 
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 2. in Bezug auf die in Artikel 5 Absatz 
1 Unterabsatz 2 Buchstabe e der 
Verordnung (EU) Nr. 537/2014 ge-
nannten Leistungen zudem inner-
halb des Geschäftsjahrs, das dem in 
Nummer 1 genannten Zeitraum un-
mittelbar vorausgeht. 

 (2) Die in Absatz 1 genannten Per-
sonen dürfen für die in Absatz 1 ge-
nannten Unternehmen andere Leistun-
gen als die verbotenen Nichtprüfungs-
leistungen nach Absatz 1 erbringen, so-
fern der Prüfungsausschuss des Unter-
nehmens seine Zustimmung erteilt hat. 
Der Prüfungsausschuss des Unterneh-
mens darf seine Zustimmung erst nach 
einer ordnungsgemäßen Beurteilung der 
Gefährdungen für die Unabhängigkeit 
der Personen und der ergriffenen 
Schutzmaßnahmen erteilen. 
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 (3) Wenn ein Mitglied eines Netz-
werks im Sinne des Absatzes 1 Nicht-
prüfungsleistungen im Sinne des Absat-
zes 1 für ein Unternehmen erbringt, das 
seinen Sitz außerhalb der Europäischen 
Union hat und von einem Unternehmen 
von öffentlichem Interesse beherrscht 
wird, dessen Nachhaltigkeitsberichte 
von einem dem Netzwerk angehörigen 
Wirtschaftsprüfer oder einer dem Netz-
werk angehörenden Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft geprüft werden, so 
hat der Wirtschaftsprüfer oder die Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft zu beurtei-
len, ob die Leistungserbringung durch 
das Mitglied des Netzwerks seine oder 
ihre Unabhängigkeit beeinträchtigt. Wird 
die Unabhängigkeit beeinträchtigt, so 
hat der Wirtschaftsprüfer oder die Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Schutz-
maßnahmen zur Verringerung der Ge-
fahren zu treffen, die durch die Leistun-
gen des Mitglieds des Netzwerks entste-
hen. Im Fall des Satzes 1 dürfen Wirt-
schaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaften die Prüfung von Nach-
haltigkeitsberichten des beherrschen-
den Unternehmens von öffentlichem In-
teresse nur dann fortsetzen, wenn sie 
begründen können, dass die Leistungs-
erbringung durch das Mitglied des Netz-
werks ihre fachliche Einschätzung und 
den Prüfungsvermerk über den Nach-
haltigkeitsbericht nicht beeinträchtigen. 
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§ 44 u n v e r ä n d e r t  

Eigenverantwortliche Tätigkeit u n v e r ä n d e r t  

(1) Eine eigenverantwortliche Tätig-
keit übt nicht aus, wer sich als zeichnungs-
berechtigter Vertreter oder als zeichnungs-
berechtigter Angestellter an Weisungen zu 
halten hat, die ihn verpflichten, Prüfungsbe-
richte und Gutachten auch dann zu unter-
zeichnen, wenn ihr Inhalt sich mit seiner 
Überzeugung nicht deckt. Weisungen, die 
solche Verpflichtungen enthalten, sind un-
zulässig. Anteilseigner einer Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft und Mitglieder der 
Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsor-
gane dieser oder einer verbundenen Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft dürfen auf die 
Durchführung von Abschlussprüfungen 
nicht in einer Weise Einfluss nehmen, die 
die Unabhängigkeit der verantwortlichen 
Berufsangehörigen beeinträchtigt. 

(1) Eine eigenverantwortliche Tätig-
keit übt nicht aus, wer sich als zeichnungs-
berechtigter Vertreter oder als zeichnungs-
berechtigter Angestellter an Weisungen zu 
halten hat, die ihn verpflichten, Prüfungsbe-
richte und Gutachten auch dann zu unter-
zeichnen, wenn ihr Inhalt sich mit seiner 
Überzeugung nicht deckt. Weisungen, die 
solche Verpflichtungen enthalten, sind un-
zulässig. Anteilseigner einer Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft und Mitglieder der 
Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsor-
gane dieser oder einer verbundenen Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft dürfen auf die 
Durchführung von Abschlussprüfungen 
und von Prüfungen von Nachhaltigkeits-
berichten nicht in einer Weise Einfluss 
nehmen, die die Unabhängigkeit der ver-
antwortlichen Berufsangehörigen beein-
trächtigt. 

(2) Die Eigenverantwortlichkeit wird 
nicht schon dadurch ausgeschlossen, daß 
für gesetzliche Vertreter von Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften und für bei Wirt-
schaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaften angestellte Wirtschaftsprüfer 
eine Mitzeichnung durch einen anderen 
Wirtschaftsprüfer oder bei genossenschaft-
lichen Prüfungsverbänden, Prüfungsstellen 
von Sparkassen- und Giroverbänden oder 
überörtlichen Prüfungseinrichtungen für 
Körperschaften und Anstalten des öffentli-
chen Rechts durch einen zeichnungsbe-
rechtigten Vertreter des Prüfungsverban-
des, der Prüfungsstelle oder der Prüfungs-
einrichtung vereinbart ist. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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§ 50a u n v e r ä n d e r t  

Inanspruchnahme von Dienstleistungen u n v e r ä n d e r t  

(1) Der Wirtschaftsprüfer darf Dienst-
leistern den Zugang zu Tatsachen eröff-
nen, auf die sich die Verpflichtung zur Ver-
schwiegenheit gemäß § 43 bezieht, soweit 
dies für die Inanspruchnahme der Dienst-
leistung erforderlich ist. Dienstleister ist 
eine andere Person oder Stelle, die vom 
Wirtschaftsprüfer im Rahmen seiner Be-
rufsausübung mit Dienstleistungen beauf-
tragt wird. 

(1) Der Wirtschaftsprüfer darf Dienst-
leistern den Zugang zu Tatsachen eröff-
nen, auf die sich die Verpflichtung zur Ver-
schwiegenheit gemäß § 43 Absatz 1 Satz 
1 bezieht, soweit dies für die Inanspruch-
nahme der Dienstleistung erforderlich ist. 
Dienstleister ist eine andere Person oder 
Stelle, die vom Wirtschaftsprüfer im Rah-
men seiner Berufsausübung mit Dienstleis-
tungen beauftragt wird. 

(2) Der Wirtschaftsprüfer ist verpflich-
tet, den Dienstleister sorgfältig auszuwäh-
len. Die Zusammenarbeit muss unverzüg-
lich beendet werden, wenn die Einhaltung 
der dem Dienstleister gemäß Absatz 3 zu 
machenden Vorgaben nicht gewährleistet 
ist. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Der Vertrag mit dem Dienstleister 
bedarf der Textform. In ihm ist  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. der Dienstleister unter Belehrung über 
die strafrechtlichen Folgen einer 
Pflichtverletzung zur Verschwiegenheit 
zu verpflichten, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. der Dienstleister zu verpflichten, sich 
nur insoweit Kenntnis von fremden Ge-
heimnissen zu verschaffen, als dies 
zur Vertragserfüllung erforderlich ist, 
und 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. festzulegen, ob der Dienstleister befugt 
ist, weitere Personen zur Erfüllung des 
Vertrags heranzuziehen; für diesen 
Fall ist dem Dienstleister aufzuerlegen, 
diese Personen in Textform zur Ver-
schwiegenheit zu verpflichten. 

3. u n v e r ä n d e r t  
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(4) Bei der Inanspruchnahme von 
Dienstleistungen, die im Ausland erbracht 
werden, darf der Wirtschaftsprüfer dem 
Dienstleister den Zugang zu fremden Ge-
heimnissen unbeschadet der übrigen Vo-
raussetzungen dieser Vorschrift nur dann 
eröffnen, wenn der dort bestehende Schutz 
der Geheimnisse dem Schutz im Inland 
vergleichbar ist, es sei denn, dass der 
Schutz der Geheimnisse dies nicht gebie-
tet. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Bei der Inanspruchnahme von 
Dienstleistungen, die unmittelbar einem 
einzelnen Mandat dienen, darf der Wirt-
schaftsprüfer dem Dienstleister den Zu-
gang zu fremden Geheimnissen nur dann 
eröffnen, wenn der Mandant darin eingewil-
ligt hat. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Die Absätze 2 und 3 gelten auch 
im Fall der Inanspruchnahme von Dienst-
leistungen, in die der Mandant eingewilligt 
hat, sofern der Mandant nicht ausdrücklich 
auf die Einhaltung der in den Absätzen 2 
und 3 genannten Anforderungen verzichtet 
hat. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten nicht, 
soweit Dienstleistungen aufgrund besonde-
rer gesetzlicher Vorschriften in Anspruch 
genommen werden. Absatz 3 Satz 2 gilt 
nicht, soweit der Dienstleister hinsichtlich 
der zu erbringenden Dienstleistung gesetz-
lich zur Verschwiegenheit verpflichtet ist. 

(7) u n v e r ä n d e r t  

(8) Die Vorschriften zum Schutz per-
sonenbezogener Daten bleiben unberührt. 

(8) u n v e r ä n d e r t  

§ 51b u n v e r ä n d e r t  

Handakten u n v e r ä n d e r t  

(1) Berufsangehörige müssen durch 
Anlegung von Handakten ein zutreffendes 
Bild über die von ihnen entfaltete Tätigkeit 
geben können. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Berufsangehörige haben ihre 
Handakten für die Dauer von zehn Jahren 
nach Beendigung des Auftrags aufzube-
wahren. Diese Verpflichtung erlischt jedoch 
schon vor Beendigung dieses Zeitraums, 
wenn die Berufsangehörigen ihre Auftrag-
geber aufgefordert haben, die Handakten 
in Empfang zu nehmen, und die Auftragge-
ber dieser Aufforderung binnen sechs Mo-
naten, nachdem sie sie erhalten haben, 
nicht nachgekommen sind. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Berufsangehörige können ihren 
Auftraggebern die Herausgabe der Hand-
akten verweigern, bis sie wegen ihrer Ver-
gütung und Auslagen befriedigt sind. Dies 
gilt nicht, soweit die Vorenthaltung der 
Handakten oder einzelner Schriftstücke 
nach den Umständen unangemessen 
wäre. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Handakten im Sinne der Absätze 2 
und 3 sind nur solche Schriftstücke, die Be-
rufsangehörige aus Anlass ihrer beruflichen 
Tätigkeit von ihren Auftraggebern oder für 
diese erhalten haben, nicht aber die Brief-
wechsel zwischen den Berufsangehörigen 
und ihren Auftraggebern, die Schriftstücke, 
die die Auftraggeber bereits in Urschrift o-
der Abschrift erhalten haben, sowie die zu 
internen Zwecken gefertigten Arbeitspa-
piere. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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(5) Bei gesetzlichen Abschlussprüfun-
gen nach § 316 des Handelsgesetzbuchs 
ist für jede Abschlussprüfung eine Hand-
akte nach Absatz 1 (Prüfungsakte) anzule-
gen, die spätestens 60 Tage nach Unter-
zeichnung des Bestätigungsvermerks im 
Sinne des § 322 des Handelsgesetzbuchs 
zu schließen ist. Berufsangehörige haben 
in der Prüfungsakte auch zu dokumentie-
ren,  

(5) Bei gesetzlich vorgeschriebenen 
Abschlussprüfungen nach § 316 des Han-
delsgesetzbuchs und bei gesetzlich vor-
geschriebenen Prüfungen von Nachhal-
tigkeitsberichten ist für jede Abschluss-
prüfung und für jede Prüfung des Nach-
haltigkeitsberichts eine Prüfungsakte 
als Handakte nach Absatz 1 anzulegen. 
Die Prüfungsakte ist spätestens 60 Tage 
nach der Unterzeichnung des Bestäti-
gungsvermerks im Sinne des § 322 des 
Handelsgesetzbuchs oder des Prüfungs-
vermerks über den Nachhaltigkeitsbe-
richt zu schließen. Führt der-selbe Be-
rufsangehörige für einen Auftraggeber 
die gesetzlich vorgeschriebene Ab-
schlussprüfung und die gesetzlich vor-
geschriebene Prüfung des Nachhaltig-
keitsberichts durch, so kann die Prü-
fungsakte zur Prüfung des Nachhaltig-
keitsberichts in die Prüfungsakte zur 
Abschlussprüfung aufgenommen wer-
den. Berufsangehörige haben in der Prü-
fungsakte auch zu dokumentieren,  

1. ob sie die Anforderungen an ihre Un-
abhängigkeit im Sinne des § 319 Ab-
satz 2 bis 5 des Handelsgesetzbuchs 
erfüllen, ob ihre Unabhängigkeit ge-
fährdende Umstände vorliegen und 
welche Schutzmaßnahmen sie gege-
benenfalls zur Verminderung dieser 
Gefahren ergriffen haben, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. ob sie über die Zeit, das Personal und 
die sonstigen Mittel verfügen, die nach 
§ 43 Absatz 5 zur angemessenen 
Durchführung der Abschlussprüfung 
erforderlich sind, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. wenn sie den Rat externer Sachver-
ständiger einholen, die entsprechen-
den Anfragen und die erhaltenen Ant-
worten. 

3. u n v e r ä n d e r t  
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Wirtschaftsprüfungsgesellschaften haben 
darüber hinaus den verantwortlichen Prü-
fungspartner zu benennen und zu doku-
mentieren, dass dieser nach dem Zweiten 
oder Neunten Teil zugelassen ist. Die Be-
rufsangehörigen haben alle Informationen 
und Unterlagen aufzubewahren, die zur 
Begründung des Bestätigungsvermerks im 
Sinne des § 322 des Handelsgesetzbuchs, 
des Prüfungsberichts im Sinne des § 321 
des Handelsgesetzbuchs oder zur Kon-
trolle der Einhaltung von Berufspflichten 
von Bedeutung sind oder die schriftliche 
Beschwerden über die Durchführung der 
Abschlussprüfungen beinhalten. Die Doku-
mentationspflichten nach den Artikeln 6 bis 
8 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 in der 
jeweils geltenden Fassung und die Aufbe-
wahrungspflicht nach Artikel 15 der Verord-
nung (EU) Nr. 537/2014 bleiben unberührt. 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften haben 
darüber hinaus den verantwortlichen Prü-
fungspartner zu benennen und zu doku-
mentieren, dass dieser nach dem Zweiten 
oder Neunten Teil zugelassen ist. Die Be-
rufsangehörigen haben alle Informationen 
und Unterlagen aufzubewahren, die zur 
Begründung des Bestätigungsvermerks im 
Sinne des § 322 des Handelsgesetzbuchs, 
des Prüfungsberichts im Sinne des § 321 
des Handelsgesetzbuchs, des Prüfungs-
vermerks über den Nachhaltigkeitsbe-
richt oder zur Kontrolle der Einhaltung von 
rechtlichen Anforderungen und Berufs-
pflichten von Bedeutung sind oder die 
schriftliche Beschwerden über die Durch-
führung der Abschlussprüfungen oder der 
Prüfungen von Nachhaltigkeitsberichten 
beinhalten. Die Dokumentationspflichten 
nach den Artikeln 6 bis 8 der Verordnung 
(EU) Nr. 537/2014 in der jeweils geltenden 
Fassung und die Aufbewahrungspflicht 
nach Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 
537/2014 bleiben unberührt. 

(6) Berufsangehörige, die eine Kon-
zernabschlussprüfung durchführen, haben 
der Wirtschaftsprüferkammer auf deren 
schriftliche oder elektronische Aufforderung 
die Unterlagen über die Arbeit von Dritt-
staatsprüfern und Drittstaatsprüfungsge-
sellschaften, die in den Konzernabschluss 
einbezogene Tochterunternehmen prüfen, 
zu übergeben, soweit diese nicht gemäß § 
134 Absatz 1 eingetragen sind und keine 
Vereinbarung zur Zusammenarbeit gemäß 
§ 57 Absatz 9 Satz 5 Nummer 3 besteht. 
Erhalten Berufsangehörige keinen Zugang 
zu den Unterlagen über die Arbeit von Dritt-
staatsprüfern und Drittstaatsprüfungsge-
sellschaften, so haben sie den Versuch ih-
rer Erlangung und die Hindernisse zu doku-
mentieren und der Wirtschaftsprüferkam-
mer auf deren schriftliche oder elektroni-
sche Aufforderung die Gründe dafür mitzu-
teilen. 

(6) Berufsangehörige, die eine Kon-
zernabschlussprüfung oder eine Prüfung 
von Konzernnachhaltigkeitsberichten 
durchführen, haben der Wirtschaftsprüfer-
kammer auf deren schriftliche oder elektro-
nische Aufforderung die Unterlagen über 
die Arbeit von Drittstaatsprüfern und Dritt-
staatsprüfungsgesellschaften, die in den 
Konzernabschluss oder den Kon-
zernnachhaltigkeitsbericht einbezogene 
Tochterunternehmen prüfen, zu überge-
ben, soweit diese nicht gemäß § 134 Ab-
satz 1 eingetragen sind und keine Verein-
barung zur Zusammenarbeit gemäß § 57 
Absatz 9 Satz 5 Nummer 3 besteht. Erhal-
ten Berufsangehörige keinen Zugang zu 
den Unterlagen über die Arbeit von Dritt-
staatsprüfern und Drittstaatsprüfungsge-
sellschaften, so haben sie den Versuch ih-
rer Erlangung und die Hindernisse zu doku-
mentieren und der Wirtschaftsprüferkam-
mer auf deren schriftliche oder elektroni-
sche Aufforderung die Gründe dafür mitzu-
teilen. 
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(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten ent-
sprechend, soweit sich Berufsangehörige 
zum Führen von Handakten der elektroni-
schen Datenverarbeitung bedienen. In an-
deren Gesetzen getroffene Regelungen 
über die Pflichten zur Aufbewahrung von 
Geschäftsunterlagen bleiben unberührt. 

(7) u n v e r ä n d e r t  

§ 51c u n v e r ä n d e r t  

Auftragsdatei u n v e r ä n d e r t  

Berufsangehörige müssen für gesetz-
lich vorgeschriebene Abschlussprüfungen 
nach § 316 des Handelsgesetzbuchs eine 
Auftragsdatei führen, die für jeden ihrer 
Auftraggeber folgende Angaben enthält:  

Berufsangehörige müssen für gesetz-
lich vorgeschriebene Abschlussprüfungen 
nach § 316 des Handelsgesetzbuchs und 
für gesetzlich vorgeschriebene Prüfun-
gen von Nachhaltigkeitsberichten eine 
Auftragsdatei führen, die für jeden ihrer 
Auftraggeber folgende Angaben enthält:  

1. Name, Anschrift und Ort, 1. u n v e r ä n d e r t  

2. bei Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
die Namen der jeweils verantwortlichen 
Prüfungspartner und 

2. bei Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
die Namen der jeweils verantwortlichen 
Prüfungspartner und Nachhaltigkeits-
prüfungspartner und 

3. für jedes Geschäftsjahr die für die Ab-
schlussprüfung und für andere Leistun-
gen in Rechnung gestellten Honorare. 

3. für jedes Geschäftsjahr die für die Ab-
schlussprüfung, die Prüfung des 
Nachhaltigkeitsberichts und für an-
dere Leistungen in Rechnung gestell-
ten Honorare. 

§ 54a u n v e r ä n d e r t  

Vertragliche Begrenzung von Ersatzan-
sprüchen 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Der Anspruch der Auftraggeber 
aus den zwischen ihnen und den Berufsan-
gehörigen bestehenden Vertragsverhältnis-
sen auf Ersatz eines fahrlässig verursach-
ten Schadens kann beschränkt werden  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. durch schriftliche Vereinbarung im Ein-
zelfall bis zur Mindesthöhe der De-
ckungssumme nach § 54 Absatz 4 
Satz 1 oder 

1. u n v e r ä n d e r t  
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2. durch vorformulierte Vertragsbedingun-
gen auf den vierfachen Betrag der Min-
desthöhe der Deckungssumme nach § 
54 Absatz 4 Satz 1, wenn insoweit Ver-
sicherungsschutz besteht. 

2. u n v e r ä n d e r t  

(2) Die persönliche Haftung von Mit-
gliedern einer Personengesellschaft (§ 
44b) auf Schadensersatz kann auch durch 
vorformulierte Vertragsbedingungen auf 
einzelne namentlich bezeichnete Mitglieder 
der Personengesellschaft beschränkt wer-
den, die die vertragliche Leistung erbringen 
sollen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Werden im Rahmen der gesetzli-
chen Abschlussprüfung Prüfungstätigkeiten 
durch Berufsangehörige auf Dritte übertra-
gen, so bleibt die Pflichtenstellung der Be-
rufsangehörigen gegenüber ihren Auftrag-
gebern hiervon unberührt. 

(3) Werden im Rahmen der gesetz-
lich vorgeschriebenen Abschlussprüfung 
oder der gesetzlich vorgeschriebenen 
Prüfung von Nachhaltigkeitsberichten 
Prüfungstätigkeiten durch Berufsangehö-
rige auf Dritte übertragen, so bleibt die 
Pflichtenstellung der Berufsangehörigen 
gegenüber ihren Auftraggebern hiervon un-
berührt. 
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§ 55 u n v e r ä n d e r t  

Vergütung u n v e r ä n d e r t  

(1) Unbeschadet des Artikels 4 der 
Verordnung (EU) Nr. 537/2014 dürfen Be-
rufsangehörige für Tätigkeiten nach § 2 
Abs. 1 und 3 Nr. 1 und 3 keine Vereinba-
rung schließen, durch welche die Höhe der 
Vergütung vom Ergebnis ihrer Tätigkeit als 
Wirtschaftsprüfer abhängig gemacht wird. 
Für Tätigkeiten nach § 2 Abs. 2 gilt dies, 
soweit § 55a nichts anderes bestimmt. Die 
Vergütung für gesetzlich vorgeschriebene 
Abschlussprüfungen darf über Satz 1 hin-
aus nicht an weitere Bedingungen geknüpft 
sein und sie darf auch nicht von der Erbrin-
gung zusätzlicher Leistungen für das ge-
prüfte Unternehmen beeinflusst oder be-
stimmt sein. Satz 3 gilt entsprechend für 
die Vergütung oder Leistungsbewertung 
von Personen, die an der Abschlussprü-
fung beteiligt sind oder auf andere Weise in 
der Lage sind, das Ergebnis der Ab-
schlussprüfung zu beeinflussen. Besteht 
zwischen der erbrachten Leistung und der 
vereinbarten Vergütung ein erhebliches 
Missverhältnis, muss der Wirtschaftsprüfer-
kammer oder der Abschlussprüferauf-
sichtsstelle auf Verlangen nachgewiesen 
werden können, dass für die Prüfung eine 
angemessene Zeit aufgewandt und qualifi-
ziertes Personal eingesetzt wurde. 

(1) Unbeschadet des Artikels 4 der 
Verordnung (EU) Nr. 537/2014 dürfen Be-
rufsangehörige für Tätigkeiten nach § 2 
Abs. 1 und 3 Nr. 1 und 3 keine Vereinba-
rung schließen, durch welche die Höhe der 
Vergütung vom Ergebnis ihrer Tätigkeit als 
Wirtschaftsprüfer abhängig gemacht wird. 
Für Tätigkeiten nach § 2 Abs. 2 gilt dies, 
soweit § 55a nichts anderes bestimmt. Die 
Vergütung für gesetzlich vorgeschriebene 
Abschlussprüfungen und für gesetzlich 
vorgeschriebene Prüfungen von Nach-
haltigkeitsberichten darf über Satz 1 hin-
aus nicht an weitere Bedingungen geknüpft 
sein und sie darf auch nicht von der Erbrin-
gung zusätzlicher Leistungen für das ge-
prüfte Unternehmen beeinflusst oder be-
stimmt sein. Satz 3 gilt entsprechend für 
die Vergütung oder Leistungsbewertung 
von Personen, die an der Abschlussprü-
fung oder der Prüfung von Nachhaltig-
keitsberichten beteiligt sind oder auf an-
dere Weise in der Lage sind, das Ergebnis 
der Abschlussprüfung zu beeinflussen. Be-
steht zwischen der erbrachten Leistung 
und der vereinbarten Vergütung ein erheb-
liches Missverhältnis, muss der Wirt-
schaftsprüferkammer oder der Abschluss-
prüferaufsichtsstelle auf Verlangen nachge-
wiesen werden können, dass für die Prü-
fung eine angemessene Zeit aufgewandt 
und qualifiziertes Personal eingesetzt 
wurde. 

(2) Die Abgabe und Entgegennahme 
eines Teils der Vergütung oder sonstiger 
Vorteile für die Vermittlung von Aufträgen, 
gleichviel ob im Verhältnis zu Berufsange-
hörigen oder Dritten, ist unzulässig. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Die Abtretung von Vergütungsfor-
derungen oder die Übertragung ihrer Ein-
ziehung an Berufsangehörige, an Berufs-
gesellschaften oder an Berufsausübungs-
gemeinschaften ist auch ohne Zustimmung 
der auftraggebenden Person zulässig; 
diese sind in gleicher Weise zur Verschwie-
genheit verpflichtet wie die beauftragte Per-
son. Satz 1 gilt auch bei einer Abtretung o-
der Übertragung an Berufsangehörige an-
derer freier Berufe, die einer entsprechen-
den gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht 
unterliegen. Die Abtretung von Vergütungs-
forderungen oder die Übertragung ihrer 
Einziehung an andere Personen ist entwe-
der bei rechtskräftiger Feststellung der Ver-
gütungsforderung oder mit Zustimmung der 
auftraggebenden Person zulässig. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 55b u n v e r ä n d e r t  

Internes Qualitätssicherungssystem u n v e r ä n d e r t  

(1) Berufsangehörige haben für ihre 
Praxis Regelungen zu schaffen, die die 
Einhaltung ihrer Berufspflichten gewährleis-
ten, und deren Anwendung zu überwachen 
und durchzusetzen (internes Qualitätssi-
cherungssystem). Das interne Qualitätssi-
cherungssystem soll in einem angemesse-
nen Verhältnis zum Umfang und zur Kom-
plexität der beruflichen Tätigkeit stehen. 
Das interne Qualitätssicherungssystem ist 
zu dokumentieren und den Mitarbeitern der 
Berufsangehörigen zur Kenntnis zu geben. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Bei Berufsangehörigen, die Ab-
schlussprüfungen nach § 316 des Handels-
gesetzbuchs durchführen, haben die Rege-
lungen nach Absatz 1 angemessene 
Grundsätze und Verfahren zur ordnungs-
gemäßen Durchführung und Sicherung der 
Qualität der Abschlussprüfung zu umfas-
sen. Dazu gehören zumindest  

(2) Bei Berufsangehörigen, die Ab-
schlussprüfungen nach § 316 des Handels-
gesetzbuchs oder Prüfungen von Nach-
haltigkeitsberichten durchführen, haben 
die Regelungen nach Absatz 1 angemes-
sene Grundsätze und Verfahren zur ord-
nungsgemäßen Durchführung und Siche-
rung der Qualität der Abschlussprüfung o-
der der Prüfung von Nachhaltigkeitsbe-
richten zu umfassen. Dazu gehören zu-
mindest  
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1. solide Verwaltungs- und Rechnungsle-
gungsverfahren, interne Qualitätssi-
cherungsmechanismen, wirksame Ver-
fahren zur Risikobewertung sowie wirk-
same Kontroll- und Sicherheitsvorkeh-
rungen für Datenverarbeitungssys-
teme, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Vorkehrungen zum Einsatz angemes-
sener und wirksamer Systeme und 
Verfahren sowie der zur angemesse-
nen Wahrnehmung der Aufgaben er-
forderlichen Mittel und des dafür erfor-
derlichen Personals, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. Grundsätze und Verfahren, die die Ein-
haltung der Anforderungen an die Ei-
genverantwortlichkeit des verantwortli-
chen Abschlussprüfers nach § 44 Ab-
satz 1 Satz 3 dieses Gesetzes und an 
die Unabhängigkeit nach den §§ 319 
und 319b des Handelsgesetzbuchs so-
wie nach den Artikeln 4 und 5 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 537/2014 gewähr-
leisten, 

3. Grundsätze und Verfahren, die die Ein-
haltung der Anforderungen an die Ei-
genverantwortlichkeit des verantwortli-
chen Abschlussprüfers oder Prüfers 
für Nachhaltigkeitsberichte nach § 
44 Absatz 1 Satz 3 dieses Gesetzes 
und an die Unabhängigkeit nach den 
§§ 319 und 319b des Handelsgesetz-
buchs sowie nach den Artikeln 4 und 5 
der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 ge-
währleisten, 

4. Grundsätze und Verfahren, die sicher-
stellen, dass Mitarbeiter sowie sonstige 
unmittelbar an den Prüfungstätigkeiten 
beteiligte Personen über angemessene 
Kenntnisse und Erfahrungen für die 
ihnen zugewiesenen Aufgaben verfü-
gen sowie fortgebildet, angeleitet und 
kontrolliert werden, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. die Führung von Prüfungsakten nach § 
51b Absatz 5, 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. organisatorische und administrative 
Vorkehrungen für den Umgang mit 
Vorfällen, die die ordnungsmäßige 
Durchführung der Prüfungstätigkeiten 
beeinträchtigen können, und für die 
Dokumentation dieser Vorfälle, 

6. u n v e r ä n d e r t  
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7. Verfahren, die es den Mitarbeitern un-
ter Wahrung der Vertraulichkeit ihrer 
Identität ermöglichen, potenzielle oder 
tatsächliche Verstöße gegen die Ver-
ordnung (EU) Nr. 537/2014 oder gegen 
Berufspflichten sowie etwaige strafbare 
Handlungen oder Ordnungswidrigkei-
ten innerhalb der Praxis an geeignete 
Stellen zu berichten, 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. Grundsätze der Vergütung und Ge-
winnbeteiligung nach § 55 und 

8. u n v e r ä n d e r t  

9. Grundsätze und Verfahren, die ge-
währleisten, dass im Fall der Auslage-
rung wichtiger Prüfungstätigkeiten die 
interne Qualitätssicherung und die Be-
rufsaufsicht nicht beeinträchtigt wer-
den. 

9. u n v e r ä n d e r t  

(3) Im Rahmen der Überwachung 
nach Absatz 1 Satz 1 haben Berufsange-
hörige, die Abschlussprüfungen nach § 316 
des Handelsgesetzbuchs durchführen, das 
interne Qualitätssicherungssystem zumin-
dest hinsichtlich der Grundsätze und Ver-
fahren für die Abschlussprüfung, für die 
Fortbildung, Anleitung und Kontrolle der 
Mitarbeiter sowie für die Handakte einmal 
jährlich zu bewerten. Im Fall von Mängeln 
des internen Qualitätssicherungssystems 
haben sie die zu deren Behebung erforder-
lichen Maßnahmen zu ergreifen. Die Be-
rufsangehörigen haben einmal jährlich in 
einem Bericht zu dokumentieren:  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. die Ergebnisse der Bewertung nach 
Satz 1, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Maßnahmen, die nach Satz 2 ergriffen 
oder vorgeschlagen wurden, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. Verstöße gegen Berufspflichten oder 
gegen die Verordnung (EU) Nr. 
537/2014, soweit diese nicht nur ge-
ringfügig sind, sowie 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. die aus Verstößen nach Nummer 3 er-
wachsenden Folgen und die zur Behe-
bung der Verstöße ergriffenen Maß-
nahmen. 

4. u n v e r ä n d e r t  
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(4) Bei Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften, die gesetzlich vorgeschriebene 
Abschlussprüfungen durchführen, liegt die 
Verantwortung für das interne Qualitätssi-
cherungssystem bei Berufsangehörigen, 
vereidigten Buchprüfern oder vereidigten 
Buchprüferinnen oder EU- oder EWR-Ab-
schlussprüfern. 

(4) Bei Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften, die gesetzlich vorgeschriebene 
Abschlussprüfungen oder gesetzlich vor-
geschriebene Prüfungen von Nachhal-
tigkeitsberichten durchführen, liegt die 
Verantwortung für das interne Qualitätssi-
cherungssystem bei Berufsangehörigen, 
vereidigten Buchprüfern oder vereidigten 
Buchprüferinnen oder EU- oder EWR-Ab-
schlussprüfern. 

§ 57 u n v e r ä n d e r t  

Aufgaben der Wirtschaftsprüferkammer u n v e r ä n d e r t  

(1) Die Wirtschaftsprüferkammer er-
füllt die ihr durch Gesetz zugewiesenen 
Aufgaben; sie hat die beruflichen Belange 
der Gesamtheit ihrer Mitglieder zu wahren 
und die Erfüllung der beruflichen Pflichten 
zu überwachen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Der Wirtschaftsprüferkammer ob-
liegt insbesondere:  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. die Mitglieder in Fragen der Berufs-
pflichten zu beraten und zu belehren; 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. auf Antrag bei Streitigkeiten unter den 
Mitgliedern zu vermitteln; 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. auf Antrag bei Streitigkeiten zwischen 
Mitgliedern und ihren Auftraggebern zu 
vermitteln; 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. die Erfüllung der den Mitgliedern oblie-
genden Pflichten zu überwachen und 
unbeschadet des § 66a Absatz 4 Satz 
2 und Absatz 6 berufsaufsichtliche 
Maßnahmen zu verhängen; 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. (weggefallen) 5. u n v e r ä n d e r t  

6. in allen die Gesamtheit der Mitglieder 
berührenden Angelegenheiten die Auf-
fassung der Wirtschaftsprüferkammer 
den zuständigen Gerichten, Behörden 
und Organisationen gegenüber zur 
Geltung zu bringen; 

6. u n v e r ä n d e r t  
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7. Gutachten zu erstatten, die ein Gericht 
oder eine Verwaltungsbehörde oder 
eine an der Gesetzgebung beteiligte 
Körperschaft des Bundes oder Landes 
anfordert; 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. die durch Gesetz zugewiesenen Auf-
gaben im Bereich der Berufsbildung 
wahrzunehmen; 

8. u n v e r ä n d e r t  

9. (weggefallen) 9. u n v e r ä n d e r t  

10. die berufliche Fortbildung der Mitglie-
der und Ausbildung des Berufsnach-
wuchses zu fördern; 

10. u n v e r ä n d e r t  

11. die Vorschlagsliste der ehrenamtlichen 
Beisitzer bei den Berufsgerichten den 
Landesjustizverwaltungen und dem 
Bundesministerium der Justiz einzu-
reichen; 

11. u n v e r ä n d e r t  

12. das Berufsregister zu führen; 12. u n v e r ä n d e r t  

13. Fürsorgeeinrichtungen für Wirtschafts-
prüfer und vereidigte Buchprüfer sowie 
deren Hinterbliebene zu schaffen; 

13. u n v e r ä n d e r t  

14. ein System der Qualitätskontrolle zu 
betreiben; 

14. u n v e r ä n d e r t  

15. Wirtschaftsprüfer sowie vereidigte 
Buchprüfer zu bestellen, Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften sowie Buch-
prüfungsgesellschaften anzuerkennen 
und Bestellungen sowie Anerkennun-
gen zurückzunehmen oder zu widerru-
fen; 

15. u n v e r ä n d e r t  

16. eine selbstständige Prüfungsstelle ein-
zurichten und zu unterhalten; 

16. u n v e r ä n d e r t  

17. die ihr als Bundesberufskammer ge-
setzlich eingeräumten Befugnisse im 
Rahmen der Geldwäschebekämpfung 
wahrzunehmen. 

17. u n v e r ä n d e r t  
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(3) Die Wirtschaftsprüferkammer kann 
eine Satzung über die Rechte und Pflichten 
bei der Ausübung der Berufe des Wirt-
schaftsprüfers und des vereidigten Buch-
prüfers (Berufssatzung) erlassen; die Be-
rufssatzung wird vom Beirat der Wirt-
schaftsprüferkammer beschlossen. Die 
Satzung und deren Änderungen müssen im 
Einklang mit den Vorgaben des auf sie an-
zuwendenden europäischen Rechts ste-
hen. Insbesondere sind bei neuen oder zu 
ändernden Vorschriften, die dem Anwen-
dungsbereich der Richtlinie 2005/36/EG 
des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 7. September 2005 über die Aner-
kennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 
255 vom 30.9.2005, S. 22; L 271 vom 
16.10.2007, S. 18; L 93 vom 4.4.2008, S. 
28; L 33 vom 3.2.2009, S. 49; L 305 vom 
24.10.2014, S. 115), die zuletzt durch die 
Richtlinie 2013/55/EU (ABl. L 354 vom 
28.12.2013, S. 132; L 268 vom 15.10.2015, 
S. 35; L 95 vom 9.4.2016, S. 20) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fas-
sung unterfallen, die Vorgaben der Richtli-
nie (EU) 2018/958 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 28. Juni 2018 
über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vor 
Erlass neuer Berufsreglementierungen 
(ABl. L 173 vom 9.7.2018, S. 25) in der je-
weils geltenden Fassung einzuhalten. 

(3) Die Wirtschaftsprüferkammer er-
lässt eine Satzung über die Rechte und 
Pflichten bei der Ausübung der Berufe des 
Wirtschaftsprüfers und des vereidigten 
Buchprüfers (Berufssatzung); die Berufs-
satzung wird vom Beirat der Wirtschafts-
prüferkammer beschlossen. Die Satzung 
und deren Änderungen müssen im Ein-
klang mit den Vorgaben des auf sie anzu-
wendenden europäischen Rechts stehen. 
Insbesondere sind bei neuen oder zu än-
dernden Vorschriften, die dem Anwen-
dungsbereich der Richtlinie 2005/36/EG 
des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 7. September 2005 über die Aner-
kennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 
255 vom 30.9.2005, S. 22; L 271 vom 
16.10.2007, S. 18; L 93 vom 4.4.2008, S. 
28; L 33 vom 3.2.2009, S. 49; L 305 vom 
24.10.2014, S. 115), die zuletzt durch die 
Richtlinie 2013/55/EU (ABl. L 354 vom 
28.12.2013, S. 132; L 268 vom 15.10.2015, 
S. 35; L 95 vom 9.4.2016, S. 20) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fas-
sung unterfallen, die Vorgaben der Richtli-
nie (EU) 2018/958 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 28. Juni 2018 
über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vor 
Erlass neuer Berufsreglementierungen 
(ABl. L 173 vom 9.7.2018, S. 25) in der je-
weils geltenden Fassung einzuhalten. 
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(3a) Eine Vorschrift im Sinne des 
Absatzes 3 Satz 3 ist anhand der in den Ar-
tikeln 5 bis 7 der Richtlinie (EU) 2018/958 
festgelegten Kriterien auf ihre Verhältnis-
mäßigkeit zu prüfen. Der Umfang der Prü-
fung muss im Verhältnis zu der Art, dem In-
halt und den Auswirkungen der Vorschrift 
stehen. Die Vorschrift ist so ausführlich zu 
erläutern, dass ihre Übereinstimmung mit 
dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz bewer-
tet werden kann. Die Gründe, aus denen 
sich ergibt, dass sie gerechtfertigt und ver-
hältnismäßig ist, sind durch qualitative und, 
soweit möglich und relevant, quantitative 
Elemente zu substantiieren. Mindestens 
zwei Wochen vor der Beschlussfassung im 
Beirat über die Vorschrift ist auf der Inter-
netseite der Wirtschaftsprüferkammer ein 
Entwurf mit der Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu veröffentlichen. Nach dem Er-
lass der Vorschrift ist ihre Übereinstim-
mung mit dem Verhältnismäßigkeitsgrund-
satz zu überwachen und bei einer Ände-
rung der Umstände zu prüfen, ob die Vor-
schrift anzupassen ist. 

(3a) u n v e r ä n d e r t  

(3b) Die Satzung und deren Än-
derungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 
der Genehmigung des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie. Dieses hat bei 
der Genehmigung zu prüfen, ob die Vorga-
ben der Richtlinie (EU) 2018/958 in der je-
weils geltenden Fassung eingehalten wur-
den. Zu diesem Zweck hat ihm die Wirt-
schaftsprüferkammer die Unterlagen zuzu-
leiten, aus denen sich die Einhaltung der 
Vorgaben ergibt. Insbesondere sind die 
Gründe zu übermitteln, auf Grund derer der 
Beirat der Wirtschaftsprüferkammer die 
Satzung oder deren Änderungen als ge-
rechtfertigt, notwendig und verhältnismäßig 
beurteilt hat. Nach der Genehmigung sind 
die Satzung und deren Änderungen unter 
Angabe des Datums ihres Inkrafttretens 
dauerhaft auf der Internetseite der Wirt-
schaftsprüferkammer zu veröffentlichen. 

(3b) Die Satzung und deren Än-
derungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 
der Genehmigung des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Klimaschutz. Dieses hat 
bei der Genehmigung zu prüfen, ob die 
Vorgaben der Richtlinie (EU) 2018/958 in 
der jeweils geltenden Fassung eingehalten 
wurden. Zu diesem Zweck hat ihm die Wirt-
schaftsprüferkammer die Unterlagen zuzu-
leiten, aus denen sich die Einhaltung der 
Vorgaben ergibt. Insbesondere sind die 
Gründe zu übermitteln, auf Grund derer der 
Beirat der Wirtschaftsprüferkammer die 
Satzung oder deren Änderungen als ge-
rechtfertigt, notwendig und verhältnismäßig 
beurteilt hat. Nach der Genehmigung sind 
die Satzung und deren Änderungen unter 
Angabe des Datums ihres Inkrafttretens 
dauerhaft auf der Internetseite der Wirt-
schaftsprüferkammer zu veröffentlichen. 

(4) Die Berufssatzung kann im Rah-
men der Vorschriften dieses Gesetzes nä-
her regeln:  

(4) u n v e r ä n d e r t  

1. Allgemeine Berufspflichten 1. u n v e r ä n d e r t  
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a) Unabhängigkeit, Gewissenhaf-
tigkeit, Verschwiegenheit, Eigen-
verantwortlichkeit; 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) berufswürdiges Verhalten; b) u n v e r ä n d e r t  

c) Wechsel des Auftraggebers und 
Verbot der Vertretung widerstrei-
tender Interessen; 

c) u n v e r ä n d e r t  

d) vereinbare und unvereinbare Tä-
tigkeiten; 

d) u n v e r ä n d e r t  

e) Inhalt, Umfang und Nachweis der 
Berufshaftpflichtversicherung nach 
§ 54 Absatz 6; 

e) u n v e r ä n d e r t  

f) Vereinbarung und Abrechnung der 
Vergütung der beruflichen Tätig-
keit und deren Beitreibung; 

f) u n v e r ä n d e r t  

g) Umgang mit fremden Vermögens-
werten; 

g) u n v e r ä n d e r t  

h) Ausbildung des Berufsnachwuch-
ses sowie der Fachgehilfen in 
steuer- und wirtschaftsberatenden 
Berufen; 

h) u n v e r ä n d e r t  

i) Siegelgestaltung (Form, Größe, 
Art und Beschriftung) und Siegel-
führung nach § 48 Abs. 2; 

i) u n v e r ä n d e r t  

j) Verbot der Mitwirkung bei unbe-
fugter Hilfeleistung in Steuersa-
chen; 

j) u n v e r ä n d e r t  

k) Verbot der Verwertung von Berufs-
geheimnissen; 

k) u n v e r ä n d e r t  

l) Art, Umfang und Nachweis der all-
gemeinen Fortbildungspflicht nach 
§ 43 Abs. 2 Satz 4, wobei der Um-
fang der vorgeschriebenen Teil-
nahme an Fortbildungsveranstal-
tungen 20 Stunden im Jahr nicht 
überschreiten darf. 

l) u n v e r ä n d e r t  

2. Besondere Berufspflichten bei der 
Durchführung von Prüfungen und der 
Erstattung von Gutachten 

2. u n v e r ä n d e r t  

a) Unbefangenheit, Unparteilichkeit 
und Versagung der Tätigkeit; 

a) u n v e r ä n d e r t  
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b) Ausschluß als Prüfer oder Gutach-
ter. 

b) u n v e r ä n d e r t  

3. Besondere Berufspflichten 3. u n v e r ä n d e r t  

a) im Zusammenhang mit der An-
nahme, Wahrnehmung und Been-
digung eines Auftrags und bei der 
Nachfolge im Mandat; 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) bei der Führung von Handakten; b) u n v e r ä n d e r t  

c) bei der gemeinsamen Berufsaus-
übung; 

c) u n v e r ä n d e r t  

d) bei der Errichtung und Tätigkeit 
von Berufsgesellschaften; 

d) u n v e r ä n d e r t  

e) bei grenzüberschreitender Tätig-
keit; 

e) u n v e r ä n d e r t  

f) gegenüber Gerichten, Behörden, 
der Wirtschaftsprüferkammer und 
anderen Mitgliedern der Wirt-
schaftsprüferkammer; 

f) u n v e r ä n d e r t  

g) im Zusammenhang mit der Bera-
tungshilfe. 

g) u n v e r ä n d e r t  

4. Durchführungsvorschriften zu den Kri-
terien zur Beschreibung der Vergü-
tungsgrundlagen im Sinne von Artikel 
13 Absatz 2 Buchstabe i der Verord-
nung (EU) Nr. 537/2014. 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. Besondere Berufspflichten zur Siche-
rung der Qualität der Berufsarbeit (§ 
55b). 

5. u n v e r ä n d e r t  

(5) Die Wirtschaftsprüferkammer kann 
die in Absatz 2 Nr. 1 bis 3 bezeichneten 
Aufgaben einzelnen Mitgliedern des Vor-
standes übertragen; weitere Aufgaben kön-
nen Abteilungen im Sinne des § 59a über-
tragen werden. Im Falle des Absatzes 2 Nr. 
4 zweite Alternative entscheidet der Vor-
stand über den Einspruch (§ 68 Absatz 5 
Satz 2). 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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(6) Soweit nicht die Zuständigkeit der 
Abschlussprüferaufsichtsstelle nach § 66c 
Absatz 2 gegeben ist, leistet die Wirt-
schaftsprüferkammer einer für die Bestel-
lung, Anerkennung, Berufsaufsicht und 
Qualitätskontrolle zuständigen Stelle in ei-
nem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum Amtshilfe, soweit dies für die 
Wahrnehmung der genannten Aufgaben 
der zuständigen Stelle im Einzelfall erfor-
derlich ist. Ist die Erledigung einer Anfrage 
innerhalb einer angemessenen Frist nicht 
möglich, teilt die Wirtschaftsprüferkammer 
dies unter Angabe von Gründen mit. Die 
Wirtschaftsprüferkammer lehnt es ab, auf 
eine Anfrage eigene Ermittlungen durchzu-
führen, wenn  

(6) u n v e r ä n d e r t  

1. aufgrund derselben Handlung und ge-
gen dieselbe Person in Deutschland 
bereits ein berufsaufsichtliches Verfah-
ren anhängig ist oder 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. gegen die betreffende Person aufgrund 
derselben Handlung in Deutschland 
bereits eine rechtskräftige Entschei-
dung ergangen ist. 

2. u n v e r ä n d e r t  

Macht die Wirtschaftsprüferkammer von ih-
rem Recht nach Satz 3 Gebrauch, so teilt 
sie dies unverzüglich der ersuchenden 
Stelle unter Angabe der Gründe mit und 
übermittelt genaue Informationen über das 
berufsaufsichtliche Verfahren oder die 
rechtskräftige Entscheidung. 

u n v e r ä n d e r t  
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(7) Die Wirtschaftsprüferkammer darf 
Informationen, einschließlich personenbe-
zogener Daten, an die in Absatz 6 Satz 1 
genannten Stellen auf Ersuchen übermit-
teln, soweit die Kenntnis der Informationen 
zur Wahrnehmung der in Absatz 6 Satz 1 
genannten Aufgaben der zuständigen 
Stelle im Einzelfall erforderlich ist. Informa-
tionen, die einer Geheimhaltungspflicht un-
terliegen, dürfen nur übermittelt werden, 
wenn zusätzlich sichergestellt ist, dass sie 
bei diesen Stellen in gleicher Weise ge-
heim gehalten werden. Bei der Übermitt-
lung personenbezogener Daten ist auf den 
Zweck hinzuweisen, für den die Daten 
übermittelt werden. Die Übermittlung von 
Informationen einschließlich personenbe-
zogener Daten unterbleibt, soweit hier-
durch die öffentliche Sicherheit oder Ord-
nung beeinträchtigt werden könnte. 

(7) u n v e r ä n d e r t  

(8) Soweit nicht die Zuständigkeit der 
Abschlussprüferaufsichtsstelle nach § 66c 
Absatz 5 gegeben ist, arbeitet die Wirt-
schaftsprüferkammer mit den für die Be-
stellung, Anerkennung, Berufsaufsicht und 
Qualitätskontrolle zuständigen Stellen an-
derer als der in Absatz 6 Satz 1 genannten 
Staaten zusammen, soweit dies für die 
Wahrnehmung der jeweiligen Aufgabe der 
zuständigen Stelle im Einzelfall erforderlich 
ist. Absatz 6 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. 

(8) u n v e r ä n d e r t  

(9) Die Wirtschaftsprüferkammer darf 
Informationen, einschließlich personenbe-
zogener Daten, an die in Absatz 8 Satz 1 
genannten Stellen auf Ersuchen übermit-
teln, soweit die Kenntnis der Informationen 
zur Wahrnehmung der in Absatz 8 Satz 1 
genannten Aufgaben der zuständigen 
Stelle im Einzelfall erforderlich ist. Informa-
tionen, die einer Geheimhaltungspflicht un-
terliegen, dürfen nur übermittelt werden, 
wenn zusätzlich sichergestellt ist, dass sie 
bei diesen Stellen in gleicher Weise ge-
heim gehalten werden. Die Übermittlung 
personenbezogener Daten muss im Ein-
klang stehen mit  

(9) u n v e r ä n d e r t  
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1. Kapitel V der Verordnung (EU) 
2016/679 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 27. April 
2016 zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten, zum freien Datenverkehr 
und zur Aufhebung der Richtlinie 
95/46/EG (Datenschutz-Grundverord-
nung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; 
L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 
vom 23.5.2018, S. 2) in der jeweils gel-
tenden Fassung und 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. den sonstigen allgemeinen daten-
schutzrechtlichen Vorschriften. 

2. u n v e r ä n d e r t  

Die Übermittlung von Informationen, ein-
schließlich personenbezogener Daten, un-
terbleibt, soweit hierdurch die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung beeinträchtigt 
werden könnte. Legt die zuständige Stelle 
begründet dar, dass sie mit der Erledigung 
durch die Wirtschaftsprüferkammer nicht 
einverstanden ist, kann die Wirtschaftsprü-
ferkammer unter den Voraussetzungen der 
Sätze 1 bis 4 Arbeitsunterlagen und andere 
Dokumente auf Anforderung der zuständi-
gen Stelle an diese herausgeben, wenn  

u n v e r ä n d e r t  

1. diese Arbeitsunterlagen oder Doku-
mente sich auf Prüfungen von Unter-
nehmen beziehen, die Wertpapiere in 
diesem Drittstaat ausgegeben haben 
oder Teile eines Konzerns sind, der in 
diesem Staat einen Konzernabschluss 
vorlegt, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. die zuständige Stelle die Anforderun-
gen erfüllt, auf die in Artikel 47 Abs. 3 
der Richtlinie 2006/43/EG Bezug ge-
nommen wird und die von der Kommis-
sion der Europäischen Gemeinschaf-
ten als angemessen erklärt wurden, 

2. die zuständige Stelle die Anforderun-
gen erfüllt, auf die in Artikel 47 Abs. 3 
der Richtlinie 2006/43/EG Bezug ge-
nommen wird und die von der Europä-
ischen Kommission als angemessen 
erklärt wurden, 

3. auf der Grundlage der Gegenseitigkeit 
eine Vereinbarung zur Zusammenar-
beit zwischen der Wirtschaftsprüfer-
kammer und der jeweiligen Stelle ge-
troffen wurde. 

3. u n v e r ä n d e r t  
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§ 57a u n v e r ä n d e r t  

Qualitätskontrolle u n v e r ä n d e r t  

(1) Berufsangehörige in eigener Pra-
xis und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
sind verpflichtet, sich einer Qualitätskon-
trolle zu unterziehen, wenn sie gesetzlich 
vorgeschriebene Abschlussprüfungen nach 
§ 316 des Handelsgesetzbuchs durchfüh-
ren. Sie sind verpflichtet, dies bei der Wirt-
schaftsprüferkammer spätestens zwei Wo-
chen nach Annahme eines Prüfungsauftra-
ges anzuzeigen. Mit der Anzeige sind Art 
und Umfang der Tätigkeit mitzuteilen. We-
sentliche Änderungen von Art und Umfang 
der Prüfungstätigkeit sind ebenfalls mitzu-
teilen. 

(1) Berufsangehörige in eigener Pra-
xis und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
sind verpflichtet, sich einer Qualitätskon-
trolle zu unterziehen, wenn sie gesetzlich 
vorgeschriebene Abschlussprüfungen nach 
§ 316 des Handelsgesetzbuchs oder ge-
setzlich vorgeschriebene Prüfungen von 
Nachhaltigkeitsberichten durchführen. 
Sie sind verpflichtet, dies bei der Wirt-
schaftsprüferkammer spätestens zwei Wo-
chen nach Annahme eines Prüfungsauftra-
ges anzuzeigen. Mit der Anzeige sind Art 
und Umfang der Tätigkeit mitzuteilen. We-
sentliche Änderungen von Art und Umfang 
der Prüfungstätigkeit sind ebenfalls mitzu-
teilen. 
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(2) Die Qualitätskontrolle dient der 
Überwachung, ob die Regelungen zur Qua-
litätssicherung nach Maßgabe der gesetzli-
chen Vorschriften und der Berufssatzung 
insgesamt und bei der Durchführung ein-
zelner Aufträge eingehalten werden. Sie er-
streckt sich auf Abschlussprüfungen nach § 
316 des Handelsgesetzbuchs und auf be-
triebswirtschaftliche Prüfungen, die von der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht beauftragt werden. Sie umfasst auf 
der Grundlage einer angemessenen Über-
prüfung ausgewählter Prüfungsunterlagen 
eine Beurteilung der Angemessenheit und 
Wirksamkeit des Qualitätssicherungssys-
tems nach § 55b, insbesondere bezogen 
auf die Einhaltung der einschlägigen Be-
rufsausübungsregelungen, die Unabhän-
gigkeitsanforderungen, die Quantität und 
Qualität der eingesetzten Mittel und des 
Personals sowie die berechnete Vergü-
tung. Die Qualitätskontrolle findet auf der 
Grundlage einer Risikoanalyse mindestens 
alle sechs Jahre statt. Haben zu Prüfende 
erstmals nach Absatz 1 Satz 2 angezeigt, 
gesetzlich vorgeschriebene Abschlussprü-
fungen nach § 316 des Handelsgesetz-
buchs durchzuführen, hat die Qualitätskon-
trolle spätestens drei Jahre nach Beginn 
der ersten derartigen Prüfung stattzufinden. 
Die Entscheidung über den Zeitpunkt der 
Qualitätskontrolle und die Anordnung ge-
genüber den zu Prüfenden trifft die Kom-
mission für Qualitätskontrolle. 

(2) Die Qualitätskontrolle dient der 
Überwachung, ob die Regelungen zur Qua-
litätssicherung nach Maßgabe der gesetzli-
chen Vorschriften und der Berufssatzung 
insgesamt und bei der Durchführung ein-
zelner Aufträge eingehalten werden. Sie er-
streckt sich auf Abschlussprüfungen nach § 
316 des Handelsgesetzbuchs und auf be-
triebswirtschaftliche Prüfungen, die von der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht beauftragt werden; werden auch 
Prüfungen von Nachhaltigkeitsberichten 
durchgeführt, erstreckt sich die Quali-
tätskontrolle auch auf diese. Sie umfasst 
auf der Grundlage einer angemessenen 
Überprüfung ausgewählter Prüfungsunter-
lagen eine Beurteilung der Angemessen-
heit und Wirksamkeit des Qualitätssiche-
rungssystems nach § 55b, insbesondere 
bezogen auf die Einhaltung der einschlägi-
gen Berufsausübungsregelungen, die Un-
abhängigkeitsanforderungen, die Quantität 
und Qualität der eingesetzten Mittel und 
des Personals sowie die berechnete Ver-
gütung. Die Qualitätskontrolle findet auf der 
Grundlage einer Risikoanalyse mindestens 
alle sechs Jahre statt. Haben zu Prüfende 
erstmals nach Absatz 1 Satz 2 angezeigt, 
gesetzlich vorgeschriebene Abschlussprü-
fungen nach § 316 des Handelsgesetz-
buchs oder Prüfungen von Nachhaltig-
keitsberichten durchzuführen, hat die 
Qualitätskontrolle spätestens drei Jahre 
nach Beginn der ersten derartigen Prüfung 
stattzufinden. Die Entscheidung über den 
Zeitpunkt der Qualitätskontrolle und die An-
ordnung gegenüber den zu Prüfenden trifft 
die Kommission für Qualitätskontrolle. 

(3) Die Qualitätskontrolle wird durch 
bei der Wirtschaftsprüferkammer re-
gistrierte Berufsangehörige in eigener Pra-
xis oder durch Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften (Prüfer für Qualitätskontrolle) 
durchgeführt. Berufsangehörige sind auf 
Antrag zu registrieren, wenn  

(3) Die Qualitätskontrolle wird durch 
bei der Wirtschaftsprüferkammer re-
gistrierte Berufsangehörige in eigener Pra-
xis oder durch Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften (Prüfer für Qualitätskontrolle) 
durchgeführt. Berufsangehörige sind auf 
Antrag als Prüfer für Qualitätskontrolle 
zu registrieren, wenn  

1. sie seit mindestens drei Jahren als 
Wirtschaftsprüfer bestellt und dabei im 
Bereich der gesetzlichen Abschluss-
prüfung tätig sind; 

1. sie seit mindestens drei Jahren als 
Wirtschaftsprüfer bestellt und dabei im 
Bereich der gesetzlich vorgeschrie-
benen Abschlussprüfung tätig sind; 
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2. sie eine spezielle Ausbildung in der 
Qualitätskontrolle absolviert haben und 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. gegen sie in den letzten fünf Jahren 
keine berufsaufsichtliche Maßnahme 
nach § 68 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 
bis 6 wegen der Verletzung einer Be-
rufspflicht verhängt worden ist, die ihre 
Eignung als Prüfer für Qualitätskon-
trolle ausschließt. 

3. u n v e r ä n d e r t  
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Die Registrierung setzt für Berufsangehö-
rige in eigener Praxis voraus, dass sie 
nach § 38 Nummer 1 Buchstabe h als ge-
setzlicher Abschlussprüfer eingetragen 
sind. Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
sind auf Antrag zu registrieren, wenn min-
destens ein gesetzlicher Vertreter oder ein 
Mitglied des zur gesetzlichen Vertretung 
berufenen Organs nach Satz 2 registriert 
ist, sie nach § 38 Nummer 2 Buchstabe f 
als gesetzliche Abschlussprüfer eingetra-
gen sind und sie die Anforderungen nach 
Satz 2 Nummer 3 erfüllen. Wird einer Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft der Auftrag zur 
Durchführung einer Qualitätskontrolle er-
teilt, so müssen die für die Qualitätskon-
trolle verantwortlichen Berufsangehörigen 
entweder dem Personenkreis nach Satz 4 
angehören oder Gesellschafter der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft und nach Satz 
2 registriert sein. Sind als Prüfer für Quali-
tätskontrolle registrierte Berufsangehörige, 
welche die Voraussetzung von Satz 3 nicht 
erfüllen, in eigener Praxis und in sonstiger 
Weise tätig, dürfen sie keine Qualitätskon-
trolle in eigener Praxis durchführen. 

Die Registrierung als Prüfer für Qualitäts-
kontrolle setzt für Berufsangehörige in ei-
gener Praxis voraus, dass sie nach § 38 
Nummer 1 Buchstabe h als gesetzlicher 
Abschlussprüfer eingetragen sind. Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften sind auf An-
trag als Prüfer für Qualitätskontrolle zu 
registrieren, wenn mindestens ein gesetzli-
cher Vertreter oder ein Mitglied des zur ge-
setzlichen Vertretung berufenen Organs 
nach Satz 2 registriert ist, sie nach § 38 
Nummer 2 Buchstabe f als gesetzliche Ab-
schlussprüfer eingetragen sind und sie die 
Anforderungen nach Satz 2 Nummer 3 er-
füllen. Wird einer Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft der Auftrag zur Durchführung ei-
ner Qualitätskontrolle erteilt, so müssen die 
für die Qualitätskontrolle verantwortlichen 
Berufsangehörigen entweder dem Perso-
nenkreis nach Satz 4 angehören oder Ge-
sellschafter der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft und nach Satz 2 registriert sein. Prü-
fer für Qualitätskontrolle, die Qualitäts-
kontrollen bei solchen Berufsangehöri-
gen oder Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften durchführen, die auch gesetz-
lich vorgeschriebene Nachhaltigkeitsbe-
richte prüfen, müssen über Kenntnisse 
auf den Gebieten der Nachhaltigkeitsbe-
richte und deren Prüfung oder anderer 
nachhaltigkeitsbezogener Dienstleistun-
gen verfügen. [ab dem 01.01.2026] Prü-
fer für Qualitätskontrolle, die Qualitäts-
kontrollen bei solchen Berufsangehöri-
gen oder Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften durchführen, die auch gesetz-
lich vorgeschriebene Nachhaltigkeitsbe-
richte prüfen, müssen über Kenntnisse 
und einschlägige Erfahrungen auf den 
Gebieten der Nachhaltigkeitsberichte 
und deren Prüfung oder anderer nach-
haltigkeitsbezogener Dienstleistungen 
verfügen. Satz 6 gilt für Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften entsprechend, wo-
bei die für die Qualitätskontrolle verant-
wortlichen Berufsangehörigen die An-
forderungen nach den Sätzen 5 und 6 
erfüllen müssen. Sind als Prüfer für Quali-
tätskontrolle registrierte Berufsangehörige, 
welche die Voraussetzung von Satz 3 nicht 
erfüllen, in eigener Praxis und in sonstiger 
Weise tätig, dürfen sie keine Qualitätskon-
trolle in eigener Praxis durchführen. 
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(3a) Die Registrierung als Prüfer 
für Qualitätskontrolle ist zu widerrufen, 
wenn die Voraussetzungen für die Regist-
rierung als Prüfer für Qualitätskontrolle ent-
fallen sind. Sie ist insbesondere zu widerru-
fen, wenn  

(3a) u n v e r ä n d e r t  

1. die Eintragung als gesetzlicher Ab-
schlussprüfer gemäß Absatz 6a Satz 2 
gelöscht worden ist, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. der Prüfer für Qualitätskontrolle in den 
letzten drei Jahren nicht mehr im Be-
reich der gesetzlichen Abschlussprü-
fungen tätig gewesen ist, 

2. der Prüfer für Qualitätskontrolle in den 
letzten drei Jahren nicht mehr im Be-
reich der gesetzlich vorgeschriebe-
nen Abschlussprüfungen tätig gewe-
sen ist, 

3. gegen den Prüfer für Qualitätskontrolle 
eine unanfechtbare berufsaufsichtliche 
Maßnahme nach § 68 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 2 bis 6 verhängt worden ist, 
die seine Eignung als Prüfer für Quali-
tätskontrolle ausschließt, oder 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. der Prüfer für Qualitätskontrolle in den 
letzten drei Jahren keine spezielle 
Fortbildung in der Qualitätskontrolle 
nachweisen kann. 

4. u n v e r ä n d e r t  

Die Registrierung einer als Prüfer für Quali-
tätskontrolle registrierten Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft ist zu widerrufen, wenn 
sie die Voraussetzungen nach Absatz 3 
Satz 4 nicht mehr erfüllt. 

u n v e r ä n d e r t  

(4) Berufsangehörige oder Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften dürfen nicht 
als Prüfer für Qualitätskontrolle tätig wer-
den, wenn kapitalmäßige, finanzielle oder 
persönliche Bindungen, insbesondere als 
Teilhaber oder Mitarbeiter, zu den zu prü-
fenden Berufsangehörigen oder Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften oder sons-
tige Umstände, welche die Besorgnis der 
Befangenheit begründen, bestehen oder in 
den letzten drei Jahren vor ihrer Beauftra-
gung bestanden haben. Ferner sind wech-
selseitige Qualitätskontrollen ausgeschlos-
sen. Prüfer für Qualitätskontrolle haben zu 
erklären, dass keine Ausschlussgründe o-
der sonstigen Interessenkonflikte zwischen 
ihnen und den zu Prüfenden bestehen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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(5) Prüfer für Qualitätskontrolle haben 
das Ergebnis der Qualitätskontrolle in ei-
nem Bericht (Qualitätskontrollbericht) zu-
sammenzufassen. Der Qualitätskontrollbe-
richt hat zu enthalten:  

(5) u n v e r ä n d e r t  

1. die Nennung der Kommission für Qua-
litätskontrolle und der Geprüften als 
Empfänger oder Empfängerinnen des 
Berichts, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. eine Beschreibung von Gegenstand, 
Art und Umfang der Prüfung, ein-
schließlich einer Beschreibung des 
Qualitätssicherungssystems nach § 
55b, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. eine nach Prüfungsart gegliederte An-
gabe der Stundenanzahl, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. die Zusammensetzung und Qualifika-
tion der Prüfer für Qualitätskontrolle 
und 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. eine Beurteilung des Prüfungsergeb-
nisses nach Absatz 2 Satz 3. 

5. u n v e r ä n d e r t  
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Zum Inhalt und zur Vereinheitlichung des 
Aufbaus des Qualitätskontrollberichts nach 
§ 57c Absatz 2 Nummer 6 getroffene wei-
tere Bestimmungen sind zu beachten. Sind 
von den Prüfern für Qualitätskontrolle keine 
wesentlichen Mängel im Qualitätssiche-
rungssystem festgestellt worden, haben sie 
zu erklären, dass ihnen keine Sachverhalte 
bekannt geworden sind, die gegen die An-
nahme sprechen, dass das Qualitätssiche-
rungssystem der Praxis in Einklang mit den 
gesetzlichen oder satzungsmäßigen Anfor-
derungen steht und mit hinreichender Si-
cherheit eine ordnungsgemäße Abwicklung 
von Abschlussprüfungen nach § 316 des 
Handelsgesetzbuchs und von betriebswirt-
schaftlichen Prüfungen, die von der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht beauftragt werden, gewährleistet. 
Sind Mängel im Qualitätssicherungssystem 
oder Prüfungshemmnisse festgestellt wor-
den, so haben die Prüfer für Qualitätskon-
trolle diese zu benennen, Empfehlungen 
zur Beseitigung der Mängel zu geben und, 
sofern die festgestellten Mängel wesentlich 
sind, ihre Erklärung nach Satz 4 einzu-
schränken oder zu versagen. Eine Ein-
schränkung oder Versagung ist zu begrün-
den. 

Zum Inhalt und zur Vereinheitlichung des 
Aufbaus des Qualitätskontrollberichts nach 
§ 57c Absatz 2 Nummer 6 getroffene wei-
tere Bestimmungen sind zu beachten. Sind 
von den Prüfern für Qualitätskontrolle keine 
wesentlichen Mängel im Qualitätssiche-
rungssystem festgestellt worden, haben sie 
zu erklären, dass ihnen keine Sachverhalte 
bekannt geworden sind, die gegen die An-
nahme sprechen, dass das Qualitätssiche-
rungssystem der Praxis in Einklang mit den 
gesetzlichen oder satzungsmäßigen Anfor-
derungen steht und mit hinreichender Si-
cherheit eine ordnungsgemäße Abwicklung 
von Abschlussprüfungen nach § 316 des 
Handelsgesetzbuchs, von Prüfungen von 
Nachhaltigkeitsberichten, soweit die 
Praxis diese durchführt, und von be-
triebswirtschaftlichen Prüfungen, die von 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht beauftragt werden, gewähr-
leistet. Sind Mängel im Qualitätssiche-
rungssystem oder Prüfungshemmnisse 
festgestellt worden, so haben die Prüfer für 
Qualitätskontrolle diese zu benennen, 
Empfehlungen zur Beseitigung der Mängel 
zu geben und, sofern die festgestellten 
Mängel wesentlich sind, ihre Erklärung 
nach Satz 4 einzuschränken oder zu versa-
gen. Eine Einschränkung oder Versagung 
ist zu begründen. 
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(5a) Bei Berufsangehörigen, die 
gesetzlich vorgeschriebene Abschlussprü-
fungen bei Unternehmen von öffentlichem 
Interesse nach § 316a Satz 2 des Handels-
gesetzbuchs durchführen, sind im Rahmen 
der Qualitätskontrolle die Ergebnisse der 
Inspektion nach Artikel 26 der Verordnung 
(EU) Nr. 537/2014 zu berücksichtigen. Die 
Qualitätskontrolle und der Qualitätskontroll-
bericht haben nicht die in Artikel 26 Absatz 
6 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 ge-
nannten Bereiche zu betreffen. Auf der 
Grundlage des aktuellen Inspektionsbe-
richts beurteilen die Prüfer für Qualitätskon-
trolle ausschließlich die Wirksamkeit des 
Qualitätssicherungssystems bei gesetzlich 
vorgeschriebenen Abschlussprüfungen von 
Unternehmen, die nicht von öffentlichem 
Interesse im Sinne des § 316a Satz 2 des 
Handelsgesetzbuchs sind, und bei be-
triebswirtschaftlichen Prüfungen, die von 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht beauftragt werden, und be-
nennen gegebenenfalls festgestellte Män-
gel in Bezug auf diese Prüfungen. Der 
Qualitätskontrollbericht ist der Kommission 
für Qualitätskontrolle, den Geprüften und 
der Abschlussprüferaufsichtsstelle zu über-
mitteln. Im Übrigen gilt Absatz 5 entspre-
chend. 

(5a) u n v e r ä n d e r t  

(5b) Die Qualitätskontrolle muss 
im Hinblick auf den Umfang und die Kom-
plexität der Tätigkeit der Geprüften geeig-
net und angemessen sein. Dies ist insbe-
sondere bei der gesetzlichen Abschluss-
prüfung von mittleren und kleinen Unter-
nehmen nach § 267 Absatz 1 und 2 des 
Handelsgesetzbuchs zu berücksichtigen, 
wobei der Art, der Anzahl der Mandate und 
der Größe der Praxis des Geprüften beson-
dere Bedeutung zukommt. 

(5b) Die Qualitätskontrolle muss 
im Hinblick auf den Umfang und die Kom-
plexität der Tätigkeit der Geprüften geeig-
net und angemessen sein. Dies ist insbe-
sondere bei der gesetzlich vorgeschrie-
benen Abschlussprüfung von mittleren und 
kleinen Unternehmen nach § 267 Absatz 1 
und 2 des Handelsgesetzbuchs zu berück-
sichtigen, wobei der Art, der Anzahl der 
Mandate und der Größe der Praxis des Ge-
prüften besondere Bedeutung zukommt. 
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(6) Die zu Prüfenden haben bei der 
Kommission für Qualitätskontrolle bis zu 
drei Vorschläge für mögliche Prüfer für 
Qualitätskontrolle einzureichen. Die einge-
reichten Vorschläge müssen jeweils um 
eine Unabhängigkeitsbestätigung der Prü-
fer für Qualitätskontrolle nach Maßgabe der 
Satzung für Qualitätskontrolle ergänzt sein 
(§ 57c Absatz 2 Nummer 7). Von den Vor-
schlägen kann die Kommission für Quali-
tätskontrolle unter Angabe der Gründe ein-
zelne oder alle ablehnen; dies ist den zu 
Prüfenden innerhalb von vier Wochen seit 
Einreichung der Vorschläge mitzuteilen, 
ansonsten gelten die Vorschläge als aner-
kannt. Bei Ablehnung aller Vorschläge kön-
nen die zu Prüfenden bis zu drei neue Vor-
schläge einreichen; die Sätze 2 und 3 fin-
den Anwendung. Im Fall der erneuten Ab-
lehnung aller Vorschläge hat die Kommis-
sion für Qualitätskontrolle einen zu beauf-
tragenden Prüfer für Qualitätskontrolle zu 
benennen. Die Prüfer für Qualitätskontrolle 
sind von den zu Prüfenden eigenverant-
wortlich zu beauftragen. 

(6) Die zu Prüfenden haben bei der 
Kommission für Qualitätskontrolle bis zu 
drei Vorschläge für mögliche Prüfer für 
Qualitätskontrolle einzureichen. Die einge-
reichten Vorschläge müssen jeweils um 
eine Unabhängigkeitsbestätigung der Prü-
fer für Qualitätskontrolle nach Maßgabe der 
Satzung für Qualitätskontrolle sowie um 
Angaben zu Kenntnissen und Erfahrun-
gen der Prüfer für Qualitätskontrolle auf 
dem Gebiet der Nachhaltigkeitsberichte 
und deren Prüfung oder dem anderer 
nachhaltigkeitsbezogener Dienstleistun-
gen ergänzt sein. Von den Vorschlägen 
kann die Kommission für Qualitätskontrolle 
unter Angabe der Gründe einzelne oder 
alle ablehnen; dies ist den zu Prüfenden in-
nerhalb von vier Wochen seit Einreichung 
der Vorschläge mitzuteilen, ansonsten gel-
ten die Vorschläge als anerkannt. Bei Ab-
lehnung aller Vorschläge können die zu 
Prüfenden bis zu drei neue Vorschläge ein-
reichen; die Sätze 2 und 3 finden Anwen-
dung. Im Fall der erneuten Ablehnung aller 
Vorschläge hat die Kommission für Quali-
tätskontrolle einen zu beauftragenden Prü-
fer für Qualitätskontrolle zu benennen. Die 
Prüfer für Qualitätskontrolle sind von den 
zu Prüfenden eigenverantwortlich zu beauf-
tragen. 

(6a) Nach Abschluss der Prüfung 
leiten die Prüfer für Qualitätskontrolle eine 
Ausfertigung des Qualitätskontrollberichts 
unverzüglich und möglichst elektronisch 
der Wirtschaftsprüferkammer zu. Die Kom-
mission für Qualitätskontrolle entscheidet 
auf Löschung der Eintragung nach § 38 
Nummer 1 Buchstabe h oder Nummer 2 
Buchstabe f, wenn  

(6a) u n v e r ä n d e r t  

1. die Qualitätskontrolle nicht innerhalb 
der von der Kommission für Qualitäts-
kontrolle vorgegebenen Frist oder un-
ter Verstoß gegen Absatz 3 Satz 1 und 
5 oder Absatz 4 durchgeführt worden 
ist, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. wesentliche Prüfungshemmnisse fest-
gestellt worden sind oder 

2. u n v e r ä n d e r t  
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3. wesentliche Mängel im Qualitätssiche-
rungssystem festgestellt worden sind, 
die das Qualitätssicherungssystem als 
unangemessen oder unwirksam er-
scheinen lassen. 

3. u n v e r ä n d e r t  

 Satz 2 gilt im Fall einer Registrierung als 
Prüfer für Nachhaltigkeitsberichte ent-
sprechend für die Löschung der Eintra-
gung nach § 38 Nummer 1 Buchstabe g 
oder der darauf bezogenen Angaben in 
§ 38 Nummer 2 Buchstabe e. 

(7) Aufträge zur Durchführung der 
Qualitätskontrolle können nur aus wichti-
gem Grund gekündigt werden. Meinungs-
verschiedenheiten über den Inhalt des 
Qualitätskontrollberichts gelten nicht als 
wichtiger Grund. Prüfer für Qualitätskon-
trolle haben der Kommission für Qualitäts-
kontrolle über das Ergebnis ihrer bisheri-
gen Prüfung und den Kündigungsgrund zu 
berichten. Der Bericht ist von den zu Prü-
fenden im Fall einer späteren Qualitätskon-
trolle den nächsten Prüfern für Qualitäts-
kontrolle vorzulegen. 

(7) u n v e r ä n d e r t  

(8) Die Wirtschaftsprüferkammer hat 
den Qualitätskontrollbericht und den damit 
in Zusammenhang stehenden Vorgang sie-
ben Jahre nach Eingang des Berichts auf-
zubewahren und anschließend zu vernich-
ten. Im Fall eines anhängigen Rechtsstreits 
über Maßnahmen der Kommission für Qua-
litätskontrolle verlängert sich die Frist bis 
zur Rechtskraft des Urteils. 

(8) u n v e r ä n d e r t  
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§ 57c u n v e r ä n d e r t  

Satzung für Qualitätskontrolle u n v e r ä n d e r t  

(1) Die Wirtschaftsprüferkammer er-
lässt eine Satzung für Qualitätskontrolle; 
die Satzung wird vom Beirat der Wirt-
schaftsprüferkammer beschlossen. Die 
Satzung und deren Änderungen müssen im 
Einklang mit den Vorgaben des auf sie an-
zuwendenden europäischen Rechts ste-
hen. Insbesondere sind bei neuen oder zu 
ändernden Vorschriften, die dem Anwen-
dungsbereich der Richtlinie 2005/36/EG in 
der jeweils geltenden Fassung unterfallen, 
die Vorgaben der Richtlinie (EU) 2018/958 
in der jeweils geltenden Fassung einzuhal-
ten. § 57 Absatz 3a gilt entsprechend. Die 
Satzung und deren Änderungen bedürfen 
zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Energie im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium der Justiz. Das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie hat bei 
der Genehmigung zu prüfen, ob die Vorga-
ben der Richtlinie (EU) 2018/958 in der je-
weils geltenden Fassung eingehalten wur-
den. Zu diesem Zweck hat ihm die Wirt-
schaftsprüferkammer die Unterlagen zuzu-
leiten, aus denen sich die Einhaltung der 
Vorgaben ergibt. Insbesondere sind die 
Gründe zu übermitteln, auf Grund derer der 
Beirat der Wirtschaftsprüferkammer die 
Satzung oder deren Änderungen als ge-
rechtfertigt, notwendig und verhältnismäßig 
beurteilt hat. Nach der Genehmigung sind 
die Satzung und deren Änderungen unter 
Angabe des Datums ihres Inkrafttretens 
dauerhaft auf der Internetseite der Wirt-
schaftsprüferkammer zu veröffentlichen. 

(1) Die Wirtschaftsprüferkammer er-
lässt eine Satzung für Qualitätskontrolle; 
die Satzung wird vom Beirat der Wirt-
schaftsprüferkammer beschlossen. Die 
Satzung und deren Änderungen müssen im 
Einklang mit den Vorgaben des auf sie an-
zuwendenden europäischen Rechts ste-
hen. Insbesondere sind bei neuen oder zu 
ändernden Vorschriften, die dem Anwen-
dungsbereich der Richtlinie 2005/36/EG in 
der jeweils geltenden Fassung unterfallen, 
die Vorgaben der Richtlinie (EU) 2018/958 
in der jeweils geltenden Fassung einzuhal-
ten. § 57 Absatz 3a gilt entsprechend. Die 
Satzung und deren Änderungen bedürfen 
zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Kli-
maschutz im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium der Justiz. Das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Klimaschutz 
hat bei der Genehmigung zu prüfen, ob die 
Vorgaben der Richtlinie (EU) 2018/958 in 
der jeweils geltenden Fassung eingehalten 
wurden. Zu diesem Zweck hat ihm die Wirt-
schaftsprüferkammer die Unterlagen zuzu-
leiten, aus denen sich die Einhaltung der 
Vorgaben ergibt. Insbesondere sind die 
Gründe zu übermitteln, auf Grund derer der 
Beirat der Wirtschaftsprüferkammer die 
Satzung oder deren Änderungen als ge-
rechtfertigt, notwendig und verhältnismäßig 
beurteilt hat. Nach der Genehmigung sind 
die Satzung und deren Änderungen unter 
Angabe des Datums ihres Inkrafttretens 
dauerhaft auf der Internetseite der Wirt-
schaftsprüferkammer zu veröffentlichen. 

(2) Die Satzung für Qualitätskontrolle 
hat im Rahmen der Vorschriften dieses Ge-
setzes näher zu regeln:  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. die Voraussetzungen und das Verfah-
ren der Registrierung der Prüfer für 
Qualitätskontrolle sowie des Widerrufs 
der Registrierung nach § 57a Absatz 3 
und 3a sowie nach § 63f Abs. 2 des 
Gesetzes betreffend die Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften; 

1. u n v e r ä n d e r t  
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2. Ausschlussgründe des Prüfers für 
Qualitätskontrolle nach § 57a Abs. 4; 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. das Verfahren nach den §§ 57a ff. in-
nerhalb der Wirtschaftsprüferkammer; 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. die Mitteilungspflichten nach § 57a Ab-
satz 1 Satz 3 und 4, die Risikoanalyse 
nach § 57a Absatz 2 Satz 4 und die 
Anordnung der Qualitätskontrolle nach 
§ 57a Absatz 2 Satz 6; 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. die Maßnahmen der Kommission für 
Qualitätskontrolle; 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. Umfang und Inhalt der Qualitätskon-
trolle nach § 57a Absatz 2 Satz 3 und 
des Qualitätskontrollberichts nach § 
57a Absatz 5; 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. Bestimmungen zu Inhalt und Aufbau 
der Unabhängigkeitsbestätigung nach 
§ 57a Abs. 6 Satz 2; 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. Umfang und Inhalt der speziellen Aus-
bildungsverpflichtung nach § 57a Ab-
satz 3 Satz 2 Nummer 2, der in § 57a 
Absatz 3a genannten speziellen Fort-
bildung sowie den entsprechenden 
Aus- oder Fortbildungsnachweis. 

8. u n v e r ä n d e r t  

§ 57e u n v e r ä n d e r t  

Kommission für Qualitätskontrolle u n v e r ä n d e r t  

(1) In der Wirtschaftsprüferkammer 
wird eine Kommission für Qualitätskontrolle 
eingerichtet. Mitglieder der Kommission für 
Qualitätskontrolle sind Berufsangehörige 
und vereidigte Buchprüfer, die auf Vor-
schlag des Vorstands vom Beirat gewählt 
werden; mindestens ein Mitglied soll im ge-
nossenschaftlichen Prüfungswesen erfah-
ren und tätig sein. Sie sind unabhängig und 
nicht weisungsgebunden. Die Kommission 
für Qualitätskontrolle ist innerhalb der Wirt-
schaftsprüferkammer zuständig für alle An-
gelegenheiten der Qualitätskontrolle im 
Sinne von § 57a, soweit nicht die Ab-
schlussprüferaufsichtsstelle zuständig ist. 
Ihr obliegt insbesondere:  

(1) u n v e r ä n d e r t  
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1. Anordnungen zur Durchführung einer 
Qualitätskontrolle nach § 57a Absatz 2 
Satz 6 zu treffen; 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Prüfer für Qualitätskontrolle nach § 57a 
Abs. 3 zu registrieren; 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. Qualitätskontrollberichte entgegenzu-
nehmen und auszuwerten; 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. die Aufsicht über die Prüfer für Quali-
tätskontrolle nach Absatz 7 sowie Ent-
scheidungen über die Rücknahme o-
der den Widerruf der Registrierung als 
Prüfer für Qualitätskontrolle zu treffen; 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. über Maßnahmen nach den Absätzen 
2 und 3 und die Löschung der Eintra-
gung nach § 57a Absatz 6a Satz 2 zu 
entscheiden; 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. Widersprüche gegen Entscheidungen 
im Zusammenhang mit der Qualitäts-
kontrolle zu bescheiden. 

6. u n v e r ä n d e r t  

Die Kommission für Qualitätskontrolle 
kann im Einvernehmen mit der Abschluss-
prüferaufsichtsstelle an Qualitätskontrollen 
teilnehmen und sich Arbeitsunterlagen des 
Prüfers für Qualitätskontrolle vorlegen las-
sen. 

u n v e r ä n d e r t  
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(2) Liegen bei Berufsangehörigen in 
eigener Praxis oder bei Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften Mängel vor, wurden 
Verletzungen von Berufsrecht, die auf Män-
geln des Qualitätssicherungssystems beru-
hen, festgestellt oder wurde die Qualitäts-
kontrolle nicht nach Maßgabe der §§ 57a 
bis 57d und der Satzung für Qualitätskon-
trolle durchgeführt, kann die Kommission 
für Qualitätskontrolle Auflagen zur Beseiti-
gung der Mängel erteilen oder eine Son-
derprüfung anordnen. Werden Auflagen er-
teilt, haben die Geprüften diese in einer 
von der Kommission für Qualitätskontrolle 
vorgegebenen Frist umzusetzen und hier-
über unverzüglich einen Bericht vorzule-
gen. Die Kommission für Qualitätskontrolle 
kann bestimmen, dass mit der Sonderprü-
fung ein anderer Prüfer für Qualitätskon-
trolle beauftragt wird. Sind die Vorausset-
zungen des § 57a Absatz 6a Satz 2 gege-
ben, entscheidet die Kommission für Quali-
tätskontrolle über die Löschung der Eintra-
gung. Die Berufsangehörigen oder Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften sind vor 
dem Erlass der Maßnahmen nach den Sät-
zen 1 bis 4 anzuhören. Beabsichtigt die 
Wirtschaftsprüferkammer, eine Eintragung 
nach § 57a Absatz 6a Satz 2 zu löschen, 
hat sie den Vorgang zuvor der Abschluss-
prüferaufsichtsstelle vorzulegen. Für Maß-
nahmen nach den Sätzen 1 bis 4 gegen-
über Berufsangehörigen, die gesetzlich 
vorgeschriebene Abschlussprüfungen bei 
Unternehmen von öffentlichem Interesse 
nach § 316a Satz 2 des Handelsgesetz-
buchs durchführen, bleibt die Zuständigkeit 
der Abschlussprüferaufsichtsstelle nach § 
66a Absatz 6 unberührt. 

(2) Liegen bei Berufsangehörigen in 
eigener Praxis oder bei Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften Mängel vor, wurden 
Verletzungen von Berufsrecht, die auf Män-
geln des Qualitätssicherungssystems beru-
hen, festgestellt oder wurde die Qualitäts-
kontrolle nicht nach Maßgabe der §§ 57a 
bis 57d und der Satzung für Qualitätskon-
trolle durchgeführt, kann die Kommission 
für Qualitätskontrolle Auflagen zur Beseiti-
gung der Mängel erteilen oder eine Son-
derprüfung anordnen. Werden Auflagen er-
teilt, haben die Geprüften diese in einer 
von der Kommission für Qualitätskontrolle 
vorgegebenen Frist umzusetzen und hier-
über unverzüglich einen Bericht vorzule-
gen. Die Kommission für Qualitätskontrolle 
kann bestimmen, dass mit der Sonderprü-
fung ein anderer Prüfer für Qualitätskon-
trolle beauftragt wird. Sind die Vorausset-
zungen des § 57a Absatz 6a Satz 2 und 3 
gegeben, entscheidet die Kommission für 
Qualitätskontrolle über die Löschung der 
Eintragung. Die Berufsangehörigen oder 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sind vor 
dem Erlass der Maßnahmen nach den Sät-
zen 1 bis 4 anzuhören. Beabsichtigt die 
Wirtschaftsprüferkammer, eine Eintragung 
nach § 57a Absatz 6a Satz 2 und 3 zu lö-
schen, hat sie den Vorgang zuvor der Ab-
schlussprüferaufsichtsstelle vorzulegen. 
Für Maßnahmen nach den Sätzen 1 bis 4 
gegenüber Berufsangehörigen, die gesetz-
lich vorgeschriebene Abschlussprüfungen 
oder gesetzlich vorgeschriebene Prü-
fungen von Nachhaltigkeitsberichten bei 
Unternehmen von öffentlichem Interesse 
nach § 316a Satz 2 des Handelsgesetz-
buchs durchführen, bleibt die Zuständigkeit 
der Abschlussprüferaufsichtsstelle nach § 
66a Absatz 6 unberührt. 

(3) Befolgen Berufsangehörige oder 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Maß-
nahmen nach Absatz 2 nicht, kann die 
Kommission für Qualitätskontrolle ein 
Zwangsgeld bis zu 25 000 Euro verhängen. 
Werden trotz wiederholter Festsetzung ei-
nes Zwangsgeldes Auflagen und sonstige 
Maßnahmen nach Absatz 2 nicht fristge-
recht oder nicht vollständig umgesetzt, ist 
die Eintragung der Anzeige nach § 38 
Nummer 1 Buchstabe h oder Nummer 2 
Buchstabe f zu löschen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Die Kommission für Qualitätskon-
trolle hat den Vorstand der Wirtschaftsprü-
ferkammer zu unterrichten, wenn ein Wi-
derruf der Bestellung als Wirtschaftsprüfer 
oder der Anerkennung als Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft oder die Einleitung eines 
berufsaufsichtlichen Verfahrens in Betracht 
zu ziehen ist. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Die im Rahmen der Qualitätskon-
trolle nach § 57d oder bei Maßnahmen 
nach den Absätzen 2 und 3 erteilten Aus-
künfte und übermittelten Unterlagen und 
Daten dürfen auch für solche Aufsichtsver-
fahren verwendet werden, die sonst von 
der Wirtschaftsprüferkammer oder der Ab-
schlussprüferaufsichtsstelle eingeleitet o-
der geführt werden. Sobald die Unterlagen 
oder Daten nicht mehr erforderlich sind, 
sind sie unverzüglich zurückzugeben oder 
zu löschen. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Die Absätze 2 bis 4 gelten ent-
sprechend, wenn sich außerhalb einer 
Qualitätskontrolle im Sinne des § 57a An-
haltspunkte für Mängel im Qualitätssiche-
rungssystem von Berufsangehörigen oder 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften erge-
ben. Die Kommission für Qualitätskontrolle 
ist dabei an die im Verfahren nach § 62b 
getroffenen Feststellungen gebunden. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) Die Kommission für Qualitätskon-
trolle untersucht bei Prüfern für Qualitäts-
kontrolle (§ 57a Absatz 3), ob diese bei den 
Qualitätskontrollen die gesetzlichen Anfor-
derungen und die Berufsausübungsrege-
lungen eingehalten haben. Absatz 2 Satz 1 
bis 4 und 7, Absatz 3 Satz 1 und die Ab-
sätze 4 und 5 gelten entsprechend. 

(7) u n v e r ä n d e r t  
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§ 57h u n v e r ä n d e r t  

Qualitätskontrolle bei Prüfungsstellen 
der Sparkassen- und Giroverbände 

u n v e r ä n d e r t  

(1) § 57a Absatz 1 Satz 1, Absatz 3 
bis 5 und 5b bis 8, die §§ 57b bis 57d und 
66a Absatz 1 Satz 1, Absatz 3 Satz 1 bis 3, 
Absatz 5 Satz 1 und Absatz 8, §§ 66b und 
136 gelten entsprechend für die Qualitäts-
kontrolle bei Prüfungsstellen der Sparkas-
sen- und Giroverbände, soweit diese Mit-
glieder der Wirtschaftsprüferkammer sind 
und das Landesrecht hinsichtlich der Ver-
pflichtung zur Durchführung der Qualitäts-
kontrolle nichts anderes vorsieht. Maßstab, 
Reichweite und Zeitpunkt der Qualitätskon-
trolle werden in entsprechender Anwen-
dung von § 57a Abs. 2 durch die nach Lan-
desrecht zuständige Aufsichtsbehörde be-
stimmt. § 57e Abs. 2 findet mit der Maß-
gabe entsprechende Anwendung, dass die 
Kommission für Qualitätskontrolle nicht 
über belastende Maßnahmen gegenüber 
den Prüfungsstellen entscheidet, sondern 
der nach Landesrecht zuständigen Auf-
sichtsbehörde unverzüglich die Tatsachen 
und Schlussfolgerungen mitteilt, die Grund-
lage solcher Maßnahmen sein können. Er-
kennt die Wirtschaftsprüferkammer, dass 
eine Eintragung nach § 57a Absatz 6a Satz 
2 zu löschen ist, so ist § 57e Absatz 2 Satz 
4 mit der Maßgabe anzuwenden, dass der 
Vorgang der nach Landesrecht zuständi-
gen Aufsichtsbehörde zur Entscheidung 
vorzulegen ist. 

(1) § 57a Absatz 1 Satz 1, Absatz 3 
bis 5 und 5b bis 8, die §§ 57b bis 57d und 
66a Absatz 1 Satz 1, Absatz 3 Satz 1 bis 3, 
Absatz 5 Satz 1 und Absatz 8, §§ 66b und 
136 gelten entsprechend für die Qualitäts-
kontrolle bei Prüfungsstellen der Sparkas-
sen- und Giroverbände, soweit diese Mit-
glieder der Wirtschaftsprüferkammer sind 
und das Landesrecht hinsichtlich der Ver-
pflichtung zur Durchführung der Qualitäts-
kontrolle nichts anderes vorsieht. Maßstab, 
Reichweite und Zeitpunkt der Qualitätskon-
trolle werden in entsprechender Anwen-
dung von § 57a Abs. 2 durch die nach Lan-
desrecht zuständige Aufsichtsbehörde be-
stimmt. § 57e Abs. 2 findet mit der Maß-
gabe entsprechende Anwendung, dass die 
Kommission für Qualitätskontrolle nicht 
über belastende Maßnahmen gegenüber 
den Prüfungsstellen entscheidet, sondern 
der nach Landesrecht zuständigen Auf-
sichtsbehörde unverzüglich die Tatsachen 
und Schlussfolgerungen mitteilt, die Grund-
lage solcher Maßnahmen sein können. Er-
kennt die Wirtschaftsprüferkammer, dass 
eine Eintragung nach § 57a Absatz 6a Satz 
2 und 3 zu löschen ist, so ist § 57e Absatz 
2 Satz 4 mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass der Vorgang der nach Landesrecht 
zuständigen Aufsichtsbehörde zur Ent-
scheidung vorzulegen ist. 
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(2) Prüfer für Qualitätskontrolle kön-
nen im Falle des Absatzes 1 auch Prü-
fungsstellen der Sparkassen- und Girover-
bände sein. Eine Prüfungsstelle ist auf An-
trag nach § 57a Abs. 3 zu registrieren, 
wenn der Leiter der Prüfungsstelle nach § 
57a Abs. 3 Satz 2 registriert ist und die 
Prüfungsstelle die Voraussetzung nach § 
57a Abs. 3 Satz 3 erfüllt. Wird einer Prü-
fungsstelle eines Sparkassen- und Girover-
bandes der Auftrag zur Durchführung einer 
Qualitätskontrolle erteilt, so muss die für 
die Qualitätskontrolle nach § 57a Abs. 3 
Satz 5 verantwortliche berufsangehörige 
Person der Leiter oder die Leiterin der Prü-
fungsstelle des Sparkassen- und Girover-
bandes sein und nach § 57a Abs. 3 Satz 2 
registriert sein. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Artikel 26 der Verordnung (EU) Nr. 
537/2014 findet keine Anwendung auf die 
Prüfungsstellen der Sparkassen- und Giro-
verbände, soweit Landesrecht nichts ande-
res vorsieht. Gehört die zu prüfende Spar-
kasse zu den in § 316a Satz 2 des Han-
delsgesetzbuchs genannten Unternehmen 
und hat sie eine Bilanzsumme von mehr 
als 3 Milliarden Euro, hat, soweit Landes-
recht nichts anderes vorsieht, in entspre-
chender Anwendung des Artikels 8 der 
Verordnung (EU) Nr. 537/2014 eine prü-
fungsbegleitende Qualitätssicherung statt-
zufinden. Die prüfungsbegleitende Quali-
tätssicherung darf nur von solchen fachlich 
und persönlich geeigneten Personen wahr-
genommen werden, die an der Durchfüh-
rung der Prüfung nicht beteiligt sind. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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§ 59c § 58c 

Verschwiegenheitspflicht; Inanspruch-
nahme von Dienstleistungen 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Die Mitglieder des Vorstands, des 
Beirats und der Ausschüsse haben über 
die Angelegenheiten, die ihnen bei ihrer je-
weiligen Tätigkeit über Mitglieder der Wirt-
schaftsprüferkammer und andere Personen 
bekannt werden, Verschwiegenheit zu be-
wahren. Dies gilt auch nach ihrem Aus-
scheiden aus dem Vorstand, dem Beirat o-
der dem Ausschuss. Die Verschwiegen-
heitspflicht gilt nicht für Tatsachen,  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. deren Weitergabe zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben erforderlich ist, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. in deren Weitergabe die Betroffenen 
eingewilligt haben, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. die offenkundig sind oder 3. u n v e r ä n d e r t  

4. die ihrer Bedeutung nach keiner Ge-
heimhaltung bedürfen. 

4. u n v e r ä n d e r t  

(2) Absatz 1 gilt auch für  (2) u n v e r ä n d e r t  

1. Angestellte der Wirtschaftsprüferkam-
mer, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Mitglieder der Wirtschaftsprüferkam-
mer, die von der Wirtschaftsprüferkam-
mer zur Mitarbeit im Vorstand, im Bei-
rat oder in den Ausschüssen herange-
zogen werden, und 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. Mitglieder der Wirtschaftsprüferkam-
mer, die  

3. u n v e r ä n d e r t  

a) im Verfahren nach § 62 zur Anhö-
rung geladen werden oder 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) im Rahmen einer Aufsichts- oder 
Beschwerdesache oder eines Wi-
derrufsverfahrens um Auskunft ge-
beten werden. 

b) u n v e r ä n d e r t  

Die in Satz 1 Nummer 1 und 2 genannten 
Personen sind in Textform über ihre Ver-
schwiegenheitspflicht zu belehren. 

u n v e r ä n d e r t  
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(3) Wurde im Rahmen eines Vertre-
tungsverhältnisses eine Berufspflichtverlet-
zung begangen, dürfen die in den Absät-
zen 1 und 2 Satz 1 Nummer 1 und 2 be-
zeichneten Personen den Vertretenen über 
ein gegen ein Mitglied der Wirtschaftsprü-
ferkammer geführtes berufsaufsichtliches 
Verfahren unterrichten. Abweichend von 
Absatz 1 dürfen die in den Absätzen 1 und 
2 Satz 1 Nummer 1 und 2 bezeichneten 
Personen in Fällen von öffentlichem Inte-
resse, die mögliche Pflichtverletzungen im 
Zusammenhang mit gesetzlichen Ab-
schlussprüfungen betreffen, auf Anfrage 
darüber Auskunft geben, ob berufsaufsicht-
liche Verfahren eingeleitet wurden und ob 
diese noch andauern oder bereits abge-
schlossen wurden. Die Auskunft darf auch 
Informationen zur Art des Abschlusses und 
der getroffenen Maßnahmen, jedoch keine 
personenbezogenen Daten enthalten. § 69 
bleibt unberührt. 

(3) Wurde im Rahmen eines Vertre-
tungsverhältnisses eine Berufspflichtverlet-
zung begangen, dürfen die in den Absät-
zen 1 und 2 Satz 1 Nummer 1 und 2 be-
zeichneten Personen den Vertretenen über 
ein gegen ein Mitglied der Wirtschaftsprü-
ferkammer geführtes berufsaufsichtliches 
Verfahren unterrichten. Abweichend von 
Absatz 1 dürfen die in den Absätzen 1 und 
2 Satz 1 Nummer 1 und 2 bezeichneten 
Personen in Fällen von öffentlichem Inte-
resse, die mögliche Pflichtverletzungen im 
Zusammenhang mit gesetzlich vorge-
schriebenen Abschlussprüfungen oder 
gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen 
von Nachhaltigkeitsberichten betreffen, 
auf Anfrage darüber Auskunft geben, ob 
berufsaufsichtliche Verfahren eingeleitet 
wurden und ob diese noch andauern oder 
bereits abgeschlossen wurden. Die Aus-
kunft darf auch Informationen zur Art des 
Abschlusses und der getroffenen Maßnah-
men, jedoch keine personenbezogenen 
Daten enthalten. § 69 bleibt unberührt. 

(4) In Verfahren vor Gerichten und 
Behörden dürfen die in den Absätzen 1 und 
2 Satz 1 Nummer 1 und 2 genannten Per-
sonen über Angelegenheiten, die ihrer Ver-
schwiegenheitspflicht unterliegen, ohne 
Genehmigung nicht aussagen. Die Geneh-
migung zur Aussage erteilt der Vorstand 
der Wirtschaftsprüferkammer nach pflicht-
gemäßem Ermessen. Die Genehmigung 
soll nur versagt werden, wenn dies mit 
Rücksicht auf die Stellung oder die Aufga-
ben der Wirtschaftsprüferkammer oder be-
rechtigte Belange der Personen, über wel-
che die Tatsachen bekannt geworden sind, 
unabweisbar erforderlich ist. § 28 Absatz 2 
des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes 
bleibt unberührt. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Für die Inanspruchnahme von 
Dienstleistungen durch die Wirtschaftsprü-
ferkammer gilt in Bezug auf Angelegenhei-
ten, die der Verschwiegenheitspflicht der 
Wirtschaftsprüfer nach § 43 Absatz 1 unter-
liegen, § 50a Absatz 1 bis 4, 7 und 8 sinn-
gemäß. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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§ 60 u n v e r ä n d e r t  

Satzung; Wirtschaftsplan u n v e r ä n d e r t  

(1) Die Organisation und Verwaltung 
der Wirtschaftsprüferkammer, insbeson-
dere die Einrichtung von Landesgeschäfts-
stellen, werden in der Satzung der Wirt-
schaftsprüferkammer geregelt, die vom 
Beirat der Wirtschaftsprüferkammer be-
schlossen wird. Die Satzung, die Wahlord-
nung und deren Änderungen bedürfen zu 
ihrer Wirksamkeit der Genehmigung des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Energie. § 57 Absatz 3b Satz 5 gilt entspre-
chend. 

(1) Die Organisation und Verwaltung 
der Wirtschaftsprüferkammer, insbeson-
dere die Einrichtung von Landesgeschäfts-
stellen, werden in der Satzung der Wirt-
schaftsprüferkammer geregelt, die vom 
Beirat der Wirtschaftsprüferkammer be-
schlossen wird. Die Satzung, die Wahlord-
nung und deren Änderungen bedürfen zu 
ihrer Wirksamkeit der Genehmigung des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Kli-
maschutz. § 57 Absatz 3b Satz 5 gilt ent-
sprechend. 

(2) Die Wirtschaftsprüferkammer legt 
jährlich ihren Wirtschaftsplan für das da-
rauffolgende Kalenderjahr vor Feststellung 
dem Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie vor. Die auf die Qualitätskontrolle 
und die Arbeit der Berufsaufsicht bezoge-
nen Teile des Wirtschaftsplans bedürfen 
der Genehmigung des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie. 

(2) Die Wirtschaftsprüferkammer legt 
jährlich ihren Wirtschaftsplan für das da-
rauffolgende Kalenderjahr vor Feststellung 
dem Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz vor. Die auf die Qualitätskon-
trolle und die Arbeit der Berufsaufsicht be-
zogenen Teile des Wirtschaftsplans bedür-
fen der Genehmigung des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Klimaschutz. 

§ 61 u n v e r ä n d e r t  

Satzung; Wirtschaftsplan Beiträge und Gebühren 

(1) Die Mitglieder sind verpflichtet, die 
Beiträge nach Maßgabe der Beitragsord-
nung zu leisten; die Beitragsordnung kann 
je nach Tätigkeitsfeld des Mitglieds ver-
schiedene Beiträge vorsehen. Der 2. Ab-
schnitt des Verwaltungskostengesetzes in 
der bis zum 14. August 2013 geltenden 
Fassung ist entsprechend anzuwenden. 
Die Beitragsordnung sowie deren Änderun-
gen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Ge-
nehmigung des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie. Die Höhe der Bei-
träge bestimmt der Beirat der Wirtschafts-
prüferkammer. Der Anspruch der Wirt-
schaftsprüferkammer auf Zahlung von Bei-
trägen unterliegt der Verjährung. § 20 des 
Verwaltungskostengesetzes in der bis zum 
14. August 2013 geltenden Fassung ist 
sinngemäß anzuwenden. 

(1) Die Mitglieder sind verpflichtet, die 
Beiträge nach Maßgabe der Beitragsord-
nung zu leisten; die Beitragsordnung kann 
je nach Tätigkeitsfeld des Mitglieds ver-
schiedene Beiträge vorsehen. Der 2. Ab-
schnitt des Verwaltungskostengesetzes in 
der bis zum 14. August 2013 geltenden 
Fassung ist entsprechend anzuwenden. 
Die Beitragsordnung sowie deren Änderun-
gen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Ge-
nehmigung des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Klimaschutz. Die Höhe der 
Beiträge bestimmt der Beirat der Wirt-
schaftsprüferkammer. Der Anspruch der 
Wirtschaftsprüferkammer auf Zahlung von 
Beiträgen unterliegt der Verjährung. § 20 
des Verwaltungskostengesetzes in der bis 
zum 14. August 2013 geltenden Fassung 
ist sinngemäß anzuwenden. 
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(2) Die Wirtschaftsprüferkammer kann 
für die Inanspruchnahme von besonderen 
Einrichtungen oder Tätigkeiten, insbeson-
dere im Zulassungs-, Prüfungs- und Wider-
spruchsverfahren sowie im Qualitätskon-
troll- und Berufsaufsichtsverfahren, für die 
Bestellung und Wiederbestellung als Wirt-
schaftsprüfer, die Anerkennung als Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft und die Ertei-
lung von Ausnahmegenehmigungen nach § 
28 Abs. 2 und 3, Gebühren nach Maßgabe 
einer Gebührenordnung erheben. Die Ge-
bührenordnung und deren Änderungen be-
dürfen der Genehmigung des Bundesmi-
nisteriums für Wirtschaft und Energie. Die 
§§ 3 bis 7 und 9 bis 21 des Bundesgebüh-
rengesetzes sind entsprechend anzuwen-
den. 

(2) Die Wirtschaftsprüferkammer kann 
für die Inanspruchnahme von besonderen 
Einrichtungen oder Tätigkeiten, insbeson-
dere im Zulassungs-, Prüfungs- und Wider-
spruchsverfahren sowie im Qualitätskon-
troll- und Berufsaufsichtsverfahren, für die 
Bestellung und Wiederbestellung als Wirt-
schaftsprüfer, die Anerkennung als Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft und die Ertei-
lung von Ausnahmegenehmigungen nach § 
28 Abs. 2 und 3, Gebühren nach Maßgabe 
einer Gebührenordnung erheben. Die Ge-
bührenordnung und deren Änderungen be-
dürfen der Genehmigung des Bundesmi-
nisteriums für Wirtschaft und Klimaschutz. 
Die §§ 3 bis 7 und 9 bis 21 des Bundesge-
bührengesetzes sind entsprechend anzu-
wenden. 

(3) Beiträge und Gebühren werden 
nach Maßgabe der Vorschriften des Ver-
waltungsvollstreckungsgesetzes beigetrie-
ben. 

(3) Beiträge und Gebühren werden 
nach Maßgabe der Vorschriften des Ver-
waltungsvollstreckungsgesetzes beigetrie-
ben. 
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§ 62 § 59 

Pflicht zum Erscheinen vor der Wirt-
schaftsprüferkammer; Auskunfts- und 
Vorlagepflichten; Betretens- und Ein-

sichtsrecht 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Persönliche Mitglieder der Wirt-
schaftsprüferkammer haben in Aufsichts- 
und Beschwerdesachen vor der Wirt-
schaftsprüferkammer zu erscheinen, wenn 
sie zur Anhörung geladen werden. Sie ha-
ben dem Vorstand, einer Abteilung im 
Sinne des § 59a, dem Beirat oder einem 
Beauftragten des Vorstandes, des Beirates 
oder eines Ausschusses auf Verlangen 
Auskunft zu geben und ihre Handakten o-
der sonstige Unterlagen, die für das Auf-
sichts- und Beschwerdeverfahren von Be-
deutung sein können, vorzulegen. Sind die 
Unterlagen nach Satz 2 mit Hilfe eines Da-
tenverarbeitungssystems elektronisch ge-
speichert worden, sind sie auf einem ma-
schinell verwertbaren Datenträger zur Ver-
fügung zu stellen. Die Sätze 1 bis 3 gelten 
sinngemäß für sonstige Mitglieder der Wirt-
schaftsprüferkammer, soweit die Anhörung, 
das Auskunftsverlangen oder die Aufforde-
rung zur Vorlage von Unterlagen die ge-
setzlich vorgeschriebene Abschlussprüfung 
betreffen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Auskunft und die Vorlage von 
Unterlagen können verweigert werden, 
wenn und soweit dadurch die Pflicht zur 
Verschwiegenheit verletzt würde. Die Aus-
kunft kann verweigert werden, wenn und 
soweit sich dadurch die Gefahr ergäbe, we-
gen einer Straftat, einer Ordnungswidrigkeit 
oder einer Berufspflichtverletzung verfolgt 
zu werden, und sich das Mitglied hierauf 
beruft. Auf ein Recht zur Auskunftsverwei-
gerung ist hinzuweisen. Wenn die Auskunft 
oder die Vorlage von Unterlagen nicht ver-
weigert wurde, besteht die Verpflichtung, 
richtige und vollständige Auskünfte zu er-
teilen und richtige und vollständige Unterla-
gen vorzulegen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Die richtige und vollständige Aus-
kunft und Vorlage von Unterlagen können 
nicht von denjenigen Mitgliedern der Wirt-
schaftsprüferkammer verweigert werden, 
die zur Durchführung gesetzlich vorge-
schriebener Abschlussprüfungen befugt 
sind oder solche ohne diese Befugnis tat-
sächlich durchführen, wenn die Auskunft 
und die Vorlage von Unterlagen im Zusam-
menhang mit der Prüfung eines der gesetz-
lichen Pflicht zur Abschlussprüfung unter-
liegenden Unternehmens stehen. Satz 1 
gilt auch für Prüfer für Qualitätskontrolle für 
Auskünfte und die Vorlage von Unterlagen, 
die mit dieser Tätigkeit im Zusammenhang 
stehen. Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt entspre-
chend. 

(3) Die richtige und vollständige Aus-
kunft und Vorlage von Unterlagen können 
nicht von denjenigen Mitgliedern der Wirt-
schaftsprüferkammer verweigert werden, 
die zur Durchführung gesetzlich vorge-
schriebener Abschlussprüfungen oder ge-
setzlich vorgeschriebener Prüfungen 
von Nachhaltigkeitsberichten befugt sind 
oder solche ohne diese Befugnis tatsäch-
lich durchführen, wenn die Auskunft und 
die Vorlage von Unterlagen im Zusammen-
hang mit der Prüfung eines der gesetzli-
chen Pflicht zur Abschlussprüfung oder zur 
Prüfung von Nachhaltigkeitsberichten 
unterliegenden Unternehmens stehen. Satz 
1 gilt auch für Prüfer für Qualitätskontrolle 
für Auskünfte und die Vorlage von Unterla-
gen, die mit dieser Tätigkeit im Zusammen-
hang stehen. Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt 
entsprechend. 

(4) Die Angestellten der Wirtschafts-
prüferkammer sowie die sonstigen Perso-
nen, derer sich die Wirtschaftsprüferkam-
mer bei der Berufsaufsicht bedient, können 
die Grundstücke und Geschäftsräume von 
Berufsangehörigen und Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften sowie von Personen, 
die den Beruf gemeinsam mit diesen ausü-
ben, innerhalb der üblichen Betriebs- und 
Geschäftszeiten betreten und besichtigen, 
Einsicht in Unterlagen nehmen und hieraus 
Abschriften und Ablichtungen anfertigen. 
Sind die Unterlagen mit Hilfe eines Daten-
verarbeitungssystems elektronisch gespei-
chert, haben die in Satz 1 genannten Ange-
stellten und Personen das Recht, Einsicht 
in die gespeicherten Daten zu nehmen, das 
Datenverarbeitungssystem zur Prüfung die-
ser Unterlagen zu nutzen und Kopien elekt-
ronischer Daten anzufertigen. Die betroffe-
nen Berufsangehörigen und Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften sowie die Perso-
nen, die den Beruf gemeinsam mit diesen 
ausüben, haben diese Maßnahmen zu dul-
den. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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(5) Die bei Maßnahmen nach den Ab-
sätzen 1 bis 4 gegebenen Auskünfte und 
übermittelten Unterlagen und Daten dürfen 
auch für solche Aufsichtsverfahren verwen-
det werden, die sonst von der Wirtschafts-
prüferkammer oder der Abschlussprüfer-
aufsichtsstelle eingeleitet oder geführt wer-
den. Sobald die Unterlagen oder Daten 
nicht mehr erforderlich sind, sind sie unver-
züglich zurückzugeben oder zu löschen. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

§ 62b u n v e r ä n d e r t  

Inspektionen u n v e r ä n d e r t  

(1) Berufsangehörige in eigener Pra-
xis und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
sind verpflichtet, sich einer Inspektion 
durch die Abschlussprüferaufsichtsstelle 
nach Artikel 26 der Verordnung (EU) Nr. 
537/2014 zu unterziehen, wenn sie gesetz-
lich vorgeschriebene Abschlussprüfungen 
bei Unternehmen von öffentlichem Inte-
resse nach § 316a Satz 2 des Handelsge-
setzbuchs oder Abschlussprüfungen im 
Sinne von § 134 Absatz 1 dieses Gesetzes 
durchführen. Im Fall von Beanstandungen 
können in die Inspektionen andere gesetz-
lich vorgeschriebene Abschlussprüfungen 
einbezogen werden. Wird im Zusammen-
hang mit einer Anfrage zur internationalen 
Zusammenarbeit gemäß § 66c eine In-
spektion durchgeführt, können andere Prü-
fungen bei den in § 57 Absatz 9 Satz 5 
Nummer 1 genannten Unternehmen in die 
Inspektion nach Satz 1 einbezogen wer-
den. 

(1) Berufsangehörige in eigener Pra-
xis und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
sind verpflichtet, sich einer Inspektion 
durch die Abschlussprüferaufsichtsstelle 
nach Artikel 26 der Verordnung (EU) Nr. 
537/2014 zu unterziehen, wenn sie gesetz-
lich vorgeschriebene Abschlussprüfungen 
oder gesetzlich vorgeschriebene Prü-
fungen von Nachhaltigkeitsberichten bei 
Unternehmen von öffentlichem Interesse 
nach § 316a Satz 2 des Handelsgesetz-
buchs oder Abschlussprüfungen im Sinne 
von § 134 Absatz 1 dieses Gesetzes 
durchführen. Im Fall von Beanstandungen 
können in die Inspektionen andere gesetz-
lich vorgeschriebene Abschlussprüfungen 
oder Prüfungen von Nachhaltigkeitsbe-
richten einbezogen werden. Wird im Zu-
sammenhang mit einer Anfrage zur interna-
tionalen Zusammenarbeit gemäß § 66c 
eine Inspektion durchgeführt, können an-
dere Prüfungen bei den in § 57 Absatz 9 
Satz 5 Nummer 1 genannten Unternehmen 
in die Inspektion nach Satz 1 einbezogen 
werden. 

(2) Soweit Artikel 26 der Verordnung 
(EU) Nr. 537/2014 nichts anderes regelt, 
gelten § 62 Absatz 1 bis 5 und § 62a ent-
sprechend. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Erkenntnisse aus den Inspektio-
nen werden zur Entlastung der Qualitäts-
kontrollen nach den von der Wirtschafts-
prüferkammer im Einvernehmen mit der 
Abschlussprüferaufsichtsstelle festgelegten 
Grundsätzen berücksichtigt. Die Ab-
schlussprüferaufsichtsstelle übermittelt der 
geprüften Praxis den Inspektionsbericht. 
Für den Inspektionsbericht gilt unbescha-
det des Artikels 26 Absatz 8 und 9 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 537/2014 § 57a Absatz 5 
entsprechend. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 64 u n v e r ä n d e r t  

Auskünfte von Nichtkammerangehöri-
gen 

u n v e r ä n d e r t  

Zur Durchführung von Ermittlungen in 
Aufsichts- und Beschwerdesachen sowie in 
Widerrufsverfahren sind die in § 59c Ab-
satz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 Nummer 
1 und 2 genannten Personen berechtigt, 
Nichtkammerangehörige um Auskunft zu 
bitten. Nichtkammerangehörige sind nicht 
zur Auskunft verpflichtet, es sei denn, die 
Auskunft bezieht sich auf gesetzlich vorge-
schriebene Abschlussprüfungen bei Unter-
nehmen von öffentlichem Interesse nach § 
316a Satz 2 des Handelsgesetzbuchs und 
die Nichtkammerangehörigen fallen unter 
Artikel 23 Absatz 3 Unterabsatz 2 Buch-
stabe b bis e der Verordnung (EU) Nr. 
537/2014. 

Zur Durchführung von Ermittlungen in 
Aufsichts- und Beschwerdesachen sowie in 
Widerrufsverfahren sind die in § 59c Ab-
satz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 Nummer 
1 und 2 genannten Personen berechtigt, 
Nichtkammerangehörige um Auskunft zu 
bitten. Nichtkammerangehörige sind nicht 
zur Auskunft verpflichtet, es sei denn, die 
Auskunft bezieht sich auf gesetzlich vorge-
schriebene Abschlussprüfungen oder ge-
setzlich vorgeschriebene Prüfungen von 
Nachhaltigkeitsberichten bei Unterneh-
men von öffentlichem Interesse nach § 
316a Satz 2 des Handelsgesetzbuchs und 
die Nichtkammerangehörigen fallen unter 
Artikel 23 Absatz 3 Unterabsatz 2 Buch-
stabe b bis e der Verordnung (EU) Nr. 
537/2014. 
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§ 66 u n v e r ä n d e r t  

Rechtsaufsicht u n v e r ä n d e r t  

(1) Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie führt die Rechtsaufsicht 
über die Wirtschaftsprüferkammer ein-
schließlich der Prüfungsstelle, soweit diese 
nicht nach § 66a Absatz 1 Satz 1 von der 
Abschlussprüferaufsichtsstelle überwacht 
werden. Insoweit hat es darüber zu wa-
chen, dass die Aufgaben im Rahmen der 
geltenden Gesetze und Satzungen erfüllt 
werden. Es kann unter anderem den Erlass 
der Satzungen nach § 57 Absatz 3 und § 
57c Absatz 1 oder Änderungen dieser Sat-
zungen anordnen und, wenn die Wirt-
schaftsprüferkammer dieser Anordnung 
nicht innerhalb einer angemessenen Frist 
nachkommt, im Wege der Ersatzvornahme 
die Satzungen oder Änderungen der Sat-
zungen anstelle der Wirtschaftsprüferkam-
mer erlassen. 

(1) Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz führt die Rechts-
aufsicht über die Wirtschaftsprüferkammer 
einschließlich der Prüfungsstelle, soweit 
diese nicht nach § 66a Absatz 1 Satz 1 von 
der Abschlussprüferaufsichtsstelle über-
wacht werden. Insoweit hat es darüber zu 
wachen, dass die Aufgaben im Rahmen 
der geltenden Gesetze und Satzungen er-
füllt werden. Es kann unter anderem den 
Erlass der Satzungen nach § 57 Absatz 3 
und § 57c Absatz 1 oder Änderungen die-
ser Satzungen anordnen und, wenn die 
Wirtschaftsprüferkammer dieser Anord-
nung nicht innerhalb einer angemessenen 
Frist nachkommt, im Wege der Ersatzvor-
nahme die Satzungen oder Änderungen 
der Satzungen anstelle der Wirtschaftsprü-
ferkammer erlassen. 

(2) Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie führt darüber hinaus die 
Rechtsaufsicht über die Abschlussprüfer-
aufsichtsstelle; Absatz 1 Satz 2 gilt ent-
sprechend. Im Übrigen bleibt die Aufsicht 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Energie über das Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle unberührt. 

(2) Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz führt darüber hin-
aus die Rechtsaufsicht über die Abschluss-
prüferaufsichtsstelle; Absatz 1 Satz 2 gilt 
entsprechend. Im Übrigen bleibt die Auf-
sicht des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Klimaschutz über das Bundes-
amt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle un-
berührt. 
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§ 66a u n v e r ä n d e r t  

Abschlussprüferaufsicht u n v e r ä n d e r t  

(1) Die Abschlussprüferaufsichtsstelle 
führt eine öffentliche fachbezogene Auf-
sicht über die Wirtschaftsprüferkammer, 
soweit diese Aufgaben nach § 4 Absatz 1 
Satz 1 erfüllt, die gegenüber Berufsange-
hörigen und Gesellschaften wahrzunehmen 
sind, die zur Durchführung gesetzlich vor-
geschriebener Abschlussprüfungen befugt 
sind oder solche ohne diese Befugnis tat-
sächlich durchführen; § 61a Satz 3 bleibt 
unberührt. Die Wirtschaftsprüferkammer 
hat vor dem Erlass und vor Änderungen 
von Berufsausübungsregelungen (§ 57 Ab-
satz 3 und § 57c) die Stellungnahme der 
Abschlussprüferaufsichtsstelle einzuholen 
und dem Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie vorzulegen. 

(1) Die Abschlussprüferaufsichtsstelle 
führt eine öffentliche fachbezogene Auf-
sicht über die Wirtschaftsprüferkammer, 
soweit diese Aufgaben nach § 4 Absatz 1 
Satz 1 erfüllt, die gegenüber Berufsange-
hörigen und Gesellschaften wahrzunehmen 
sind, die zur Durchführung gesetzlich vor-
geschriebener Abschlussprüfungen oder 
gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen 
von Nachhaltigkeitsberichten befugt sind 
oder solche ohne diese Befugnis tatsäch-
lich durchführen; § 61a Satz 3 bleibt unbe-
rührt. Die Wirtschaftsprüferkammer hat vor 
dem Erlass und vor Änderungen von Be-
rufsausübungsregelungen (§ 57 Absatz 3 
und § 57c) die Stellungnahme der Ab-
schlussprüferaufsichtsstelle einzuholen und 
dem Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz vorzulegen. 

(2) Die Abschlussprüferaufsichtsstelle 
ist zuständige Behörde im Sinne des Arti-
kels 13 Absatz 1 Unterabsatz 3, der Artikel 
14 und 17 Absatz 8 Unterabsatz 3 sowie 
des Artikels 20 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) Nr. 537/2014. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Die Abschlussprüferaufsichtsstelle 
beaufsichtigt die Wirtschaftsprüferkammer, 
ob diese ihre in Absatz 1 Satz 1 genannten 
Aufgaben geeignet, angemessen und ver-
hältnismäßig erfüllt. Die Abschlussprüfer-
aufsichtsstelle kann hierzu an Sitzungen 
der Wirtschaftsprüferkammer teilnehmen 
und hat ein Informations- und Einsichts-
recht. Die Abschlussprüferaufsichtsstelle 
kann an Qualitätskontrollen teilnehmen. 
Die Abschlussprüferaufsichtsstelle kann die 
Wirtschaftsprüferkammer beauftragen, bei 
Hinweisen auf Berufspflichtverletzungen 
und bei Anfragen im Rahmen der Zusam-
menarbeit nach § 66c berufsaufsichtliche 
Ermittlungen nach § 61a Satz 2 durchzu-
führen. Die Abschlussprüferaufsichtsstelle 
kann an Ermittlungen der Wirtschaftsprü-
ferkammer teilnehmen. Zur Ausführung ih-
rer Aufgaben kann die Abschlussprüferauf-
sichtsstelle Vertreter oder Vertreterinnen 
der Wirtschaftsprüferkammer, Berufsange-
hörige und Dritte als Sachverständige fall-
weise zur Beratung heranziehen. Soweit 
die Abschlussprüferaufsichtsstelle Aufträge 
von sachverständigen Dritten ausführen 
lässt, stellt sie sicher, dass bei diesen im 
Hinblick auf die zu Prüfenden keine Inte-
ressenkonflikte bestehen und dass die 
sachverständigen Dritten über eine ange-
messene Ausbildung sowie angemessene 
Kenntnisse und Erfahrungen verfügen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Abschlussprüferaufsichtsstelle 
kann Entscheidungen der Wirtschaftsprü-
ferkammer unter Angabe der Gründe zur 
nochmaligen Prüfung an diese zurückver-
weisen (Zweitprüfung). Ändert die Wirt-
schaftsprüferkammer beanstandete Ent-
scheidungen nicht ab, kann die Abschluss-
prüferaufsichtsstelle die Entscheidungen 
der Wirtschaftsprüferkammer aufheben und 
ihr Weisungen erteilen oder selbst im 
Wege der Ersatzvornahme Entscheidun-
gen treffen und die erforderlichen Maßnah-
men erlassen (Letztentscheidung). Die 
Wirtschaftsprüferkammer ist verpflichtet, 
Vorgänge in Umsetzung der Weisungen 
abzuschließen. Hält sie Weisungen oder 
Ersatzvornahmen der Abschlussprüferauf-
sichtsstelle für rechtswidrig, hat sie die Vor-
gänge dem Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie vorzulegen. 

(4) Die Abschlussprüferaufsichtsstelle 
kann Entscheidungen der Wirtschaftsprü-
ferkammer unter Angabe der Gründe zur 
nochmaligen Prüfung an diese zurückver-
weisen (Zweitprüfung). Ändert die Wirt-
schaftsprüferkammer beanstandete Ent-
scheidungen nicht ab, kann die Abschluss-
prüferaufsichtsstelle die Entscheidungen 
der Wirtschaftsprüferkammer aufheben und 
ihr Weisungen erteilen oder selbst im 
Wege der Ersatzvornahme Entscheidun-
gen treffen und die erforderlichen Maßnah-
men erlassen (Letztentscheidung). Die 
Wirtschaftsprüferkammer ist verpflichtet, 
Vorgänge in Umsetzung der Weisungen 
abzuschließen. Hält sie Weisungen oder 
Ersatzvornahmen der Abschlussprüferauf-
sichtsstelle für rechtswidrig, hat sie die Vor-
gänge dem Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz vorzulegen. 
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(5) Die Wirtschaftsprüferkammer ist 
verpflichtet, auf Anforderung der Ab-
schlussprüferaufsichtsstelle im Einzelfall o-
der von sich aus aufgrund genereller von 
der Abschlussprüferaufsichtsstelle festge-
legter Kriterien über einzelne aufsichtsrele-
vante Vorgänge nach Sachverhaltsaufklä-
rung zeitnah und in angemessener Form 
zu berichten. Aufsichtsrelevant ist ein Vor-
gang insbesondere dann, wenn er von der 
Wirtschaftsprüferkammer abschließend be-
arbeitet wurde und eine Entscheidung mit 
unmittelbarer Rechtswirkung nach außen 
ergehen soll. Ein unmittelbarer oder mittel-
barer Bezug zur Durchführung einer ge-
setzlich vorgeschriebenen Abschlussprü-
fung ist nicht erforderlich. 

(5) Die Wirtschaftsprüferkammer ist 
verpflichtet, auf Anforderung der Ab-
schlussprüferaufsichtsstelle im Einzelfall o-
der von sich aus aufgrund genereller von 
der Abschlussprüferaufsichtsstelle festge-
legter Kriterien über einzelne aufsichtsrele-
vante Vorgänge nach Sachverhaltsaufklä-
rung zeitnah und in angemessener Form 
zu berichten. Aufsichtsrelevant ist ein Vor-
gang insbesondere dann, wenn er von der 
Wirtschaftsprüferkammer abschließend be-
arbeitet wurde und eine Entscheidung mit 
unmittelbarer Rechtswirkung nach außen 
ergehen soll. Ein unmittelbarer oder mittel-
barer Bezug zur Durchführung einer ge-
setzlich vorgeschriebenen Abschlussprü-
fung oder einer gesetzlich vorgeschrie-
benen Prüfung des Nachhaltigkeitsbe-
richts ist nicht erforderlich. 

(6) Die Abschlussprüferaufsichtsstelle 
ermittelt bei Berufsangehörigen und Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften, die gesetz-
lich vorgeschriebene Abschlussprüfungen 
bei Unternehmen von öffentlichem Inte-
resse nach § 316a Satz 2 des Handelsge-
setzbuchs durchgeführt haben,  

(6) Die Abschlussprüferaufsichtsstelle 
ermittelt bei Berufsangehörigen und Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften, die gesetz-
lich vorgeschriebene Abschlussprüfungen 
oder gesetzlich vorgeschriebene Prü-
fungen von Nachhaltigkeitsberichten bei 
Unternehmen von öffentlichem Interesse 
nach § 316a Satz 2 des Handelsgesetz-
buchs durchgeführt haben,  

1. ohne besonderen Anlass gemäß Arti-
kel 26 der Verordnung (EU) Nr. 
537/2014, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. soweit sich aus den unter Nummer 1 
genannten Inspektionen oder sonsti-
gen Umständen konkrete Anhalts-
punkte für Verstöße gegen Berufs-
pflichten bei der Durchführung von ge-
setzlich vorgeschriebenen Abschluss-
prüfungen bei Unternehmen von öf-
fentlichem Interesse nach § 316a Satz 
2 des Handelsgesetzbuchs ergeben, 

2. soweit sich aus den unter Nummer 1 
genannten Inspektionen oder sonsti-
gen Umständen konkrete Anhalts-
punkte für Verstöße gegen Berufs-
pflichten bei der Durchführung von ge-
setzlich vorgeschriebenen Abschluss-
prüfungen oder von gesetzlich vor-
geschriebenen Prüfungen von 
Nachhaltigkeitsberichten bei Unter-
nehmen von öffentlichem Interesse 
nach § 316a Satz 2 des Handelsge-
setzbuchs ergeben, 

3. aufgrund von Mitteilungen, der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht nach § 110 Absatz 2 Satz 1 
des Wertpapierhandelsgesetzes oder 
einer anderen nationalen oder interna-
tionalen Stelle. 

3. u n v e r ä n d e r t  
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Werden bei den Ermittlungen nach Satz 1 
Verletzungen von Berufsrecht festgestellt, 
kann die Abschlussprüferaufsichtsstelle 
Auflagen zur Beseitigung der Mängel ertei-
len oder eine Sonderprüfung anordnen; § 
57e Absatz 2, 3 und 5 gilt entsprechend. 
Die Abschlussprüferaufsichtsstelle ent-
scheidet auch über die Verhängung von 
berufsaufsichtlichen Maßnahmen, Untersa-
gungsverfügungen sowie vorläufigen Un-
tersagungsverfügungen; die §§ 67 bis 68a, 
68b Satz 1, 3 und 4, die §§ 68c sowie 69a 
bis 71 gelten entsprechend, § 68 Absatz 7 
mit der Maßgabe, dass die Geldbußen, die 
nicht berufsgerichtlich überprüft werden, 
dem Bundeshaushalt zufließen, § 68c Ab-
satz 3 in Verbindung mit § 62a Absatz 4 
Satz 1 mit der Maßgabe, dass die Ord-
nungsgelder dem Bundeshaushalt zuflie-
ßen. 

u n v e r ä n d e r t  

(7) Soweit Artikel 23 Absatz 3 und Ar-
tikel 26 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 
nichts anderes regeln, gelten die §§ 62 und 
62a im Inspektions- und Berufsaufsichts-
verfahren entsprechend, § 62a Absatz 4 
mit der Maßgabe, dass die Zwangsgelder 
dem Bundeshaushalt zufließen. Ermitt-
lungsmaßnahmen in Bezug auf Abschluss-
prüfungen von Unternehmen von öffentli-
chem Interesse nach § 316a Satz 2 des 
Handelsgesetzbuchs dürfen auch gegen-
über den in Artikel 23 Absatz 3 Unterabsatz 
2 Buchstabe b bis e der Verordnung (EU) 
Nr. 537/2014 Genannten ausgeübt werden. 
Die Abschlussprüferaufsichtsstelle kann 
unbeschadet des Artikels 26 Absatz 5 Un-
terabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 
537/2014 bei Tätigkeiten nach diesem Ge-
setz Überprüfungen oder Untersuchungen 
durch solche Sachverständige vornehmen 
lassen, die in die Entscheidungsprozesse 
der Abschlussprüferaufsichtsstelle nicht 
eingebunden sind. 

(7) Soweit Artikel 23 Absatz 3 und Ar-
tikel 26 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 
nichts anderes regeln, gelten die §§ 62 und 
62a im Inspektions- und Berufsaufsichts-
verfahren entsprechend, § 62a Absatz 4 
mit der Maßgabe, dass die Zwangsgelder 
dem Bundeshaushalt zufließen. Ermitt-
lungsmaßnahmen in Bezug auf Abschluss-
prüfungen oder Prüfungen von Nachhal-
tigkeitsberichten von Unternehmen von 
öffentlichem Interesse nach § 316a Satz 2 
des Handelsgesetzbuchs dürfen auch ge-
genüber den in Artikel 23 Absatz 3 Unter-
absatz 2 Buchstabe b bis e der Verordnung 
(EU) Nr. 537/2014 Genannten ausgeübt 
werden. Die Abschlussprüferaufsichtsstelle 
kann unbeschadet des Artikels 26 Absatz 5 
Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 
537/2014 bei Tätigkeiten nach diesem Ge-
setz Überprüfungen oder Untersuchungen 
durch solche Sachverständige vornehmen 
lassen, die in die Entscheidungsprozesse 
der Abschlussprüferaufsichtsstelle nicht 
eingebunden sind. 

(8) Die Abschlussprüferaufsichtsstelle 
veröffentlicht jährlich ein Arbeitsprogramm 
und einen Tätigkeitsbericht. 

(8) u n v e r ä n d e r t  
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§ 66b u n v e r ä n d e r t  

Verschwiegenheit; Schutz von Privatge-
heimnissen 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Beamte und Angestellte, die in der 
Abschlussprüferaufsichtsstelle tätig sind, 
Mitglieder des bei ihr eingerichteten Fach-
beirats und sonstige von ihr Beauftragte 
sind zur Verschwiegenheit verpflichtet; die 
Artikel 31 bis 34 der Verordnung (EU) Nr. 
537/2014 und § 66c Absatz 4 und 6 bleiben 
unberührt. Die §§ 59c und 64 gelten sinn-
gemäß. In den Fällen des § 59c Absatz 3 
Satz 2 darf auch darüber Auskunft gege-
ben werden, ob eine der betroffenen Ab-
schlussprüfungen Gegenstand eines In-
spektionsverfahrens nach § 62b ist oder 
war. Eine erforderliche Ausnahmegenehmi-
gung nach § 59c Absatz 4 erteilt das Bun-
desministerium für Wirtschaft und Klima-
schutz. 

(1) Beamte und Angestellte, die in der 
Abschlussprüferaufsichtsstelle tätig sind, 
Mitglieder des bei ihr eingerichteten Fach-
beirats und sonstige von ihr Beauftragte 
sind zur Verschwiegenheit verpflichtet; die 
Artikel 31 bis 34 der Verordnung (EU) Nr. 
537/2014 und § 66c Absatz 4 und 6 bleiben 
unberührt. Die §§ 59c und 64 gelten sinn-
gemäß. In den Fällen des § 59c Absatz 3 
Satz 2 darf auch darüber Auskunft gege-
ben werden, ob eine der betroffenen Ab-
schlussprüfungen oder Prüfungen von 
Nachhaltigkeitsberichten Gegenstand ei-
nes Inspektionsverfahrens nach § 62b ist 
oder war. Eine erforderliche Ausnahmege-
nehmigung nach § 59c Absatz 4 erteilt das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Kli-
maschutz. 

(2) Die in Absatz 1 Satz 1 genannten 
Personen dürfen, auch nach Beendigung 
ihrer Tätigkeit, ein fremdes Geheimnis, na-
mentlich ein Geschäfts- oder Betriebsge-
heimnis, das ihnen bei ihrer Tätigkeit be-
kannt geworden ist, nicht offenbaren und 
nicht verwerten. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

§ 66c u n v e r ä n d e r t  

Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
und internationale Zusammenarbeit 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Die Abschlussprüferaufsichtsstelle 
übermittelt den folgenden Stellen, soweit 
es zur Erfüllung der jeweiligen Aufgaben 
dieser Stellen erforderlich ist, vertrauliche 
Informationen:  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. den Strafverfolgungsbehörden, 1. u n v e r ä n d e r t  

2. der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht, 

2. u n v e r ä n d e r t  

2a. dem Bundesamt für Justiz, 2a. u n v e r ä n d e r t  
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3. den Aufsichtsbehörden über die ge-
nossenschaftlichen Prüfungsverbände, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. den Aufsichtsbehörden über die Prü-
fungsstellen der Sparkassen- und Giro-
verbände, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. der Deutschen Bundesbank, 5. u n v e r ä n d e r t  

6. der Europäischen Zentralbank, 6. u n v e r ä n d e r t  

7. den Zentralbanken der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union sowie 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. dem Europäischen Ausschuss für Sys-
temrisiken. 

8. u n v e r ä n d e r t  

Für den Informationsaustausch zwischen 
der Abschlussprüferaufsichtsstelle und der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht gilt § 109a des Wertpapierhandels-
gesetzes. Die in Satz 1 Nummer 1 bis 5 ge-
nannten Stellen können der Abschlussprü-
feraufsichtsstelle Informationen übermit-
teln, soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben 
der Abschlussprüferaufsichtsstelle erforder-
lich ist. 

u n v e r ä n d e r t  

(2) Unbeschadet der Artikel 31 bis 33 
der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 hat die 
Abschlussprüferaufsichtsstelle in Bezug auf 
die in § 66a genannten Aufgaben mit den 
entsprechend zuständigen Stellen der Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union und 
der Vertragsstaaten des Europäischen 
Wirtschaftsraums sowie den europäischen 
Aufsichtsbehörden zusammenzuarbeiten, 
soweit dies für die Wahrnehmung der je-
weiligen Aufgaben der zuständigen Stellen 
im Einzelfall erforderlich ist. In diesem Rah-
men leisten die Stellen sich insbesondere 
Amtshilfe, tauschen Informationen aus und 
arbeiten bei Untersuchungen zusammen. § 
57 Absatz 6 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Zusammenarbeit der zuständi-
gen Stellen der Mitgliedstaaten findet ins-
besondere im Rahmen des Ausschusses 
der Aufsichtsstellen nach Artikel 30 der 
Verordnung (EU) Nr. 537/2014 statt. Sie er-
streckt sich auch auf die Bereiche der An-
gleichung  

(3) u n v e r ä n d e r t  
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1. der theoretischen und praktischen Aus-
bildung von Wirtschaftsprüfern sowie 
der Prüfungsanforderungen nach dem 
Zweiten Teil und 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. der Anforderungen in Bezug auf die 
Eignungsprüfung nach dem Neunten 
Teil. 

2. u n v e r ä n d e r t  

(4) Hat die Abschlussprüferaufsichts-
stelle konkrete Hinweise darauf, dass Be-
rufsangehörige aus anderen Mitglied- oder 
Vertragsstaaten gegen das Recht der Eu-
ropäischen Union über die Abschlussprü-
fungen von Jahresabschlüssen und Kon-
zernabschlüssen verstoßen, hat sie diese 
der zuständigen Stelle des anderen Mit-
glied- oder Vertragsstaats mitzuteilen. Er-
hält die Abschlussprüferaufsichtsstelle ent-
sprechende Hinweise von der zuständigen 
Stelle eines anderen Mitglied- oder Ver-
tragsstaats in Bezug auf deutsche Berufs-
angehörige, hat sie geeignete Maßnahmen 
zu treffen und kann der zuständigen Stelle 
des anderen Mitglied- oder Vertragsstaats 
das Ergebnis mitteilen. Darüber hinaus 
kann die zuständige Stelle eines anderen 
Mitglied- oder Vertragsstaats über die Ab-
schlussprüferaufsichtsstelle Ermittlungen 
verlangen, an denen Vertreter der zustän-
digen Stelle teilnehmen dürfen, wenn diese 
zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. 
Sind Berufsangehörige oder Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften auch in einem an-
deren Mitglied- oder Vertragsstaat regis-
triert, informiert die Abschlussprüferauf-
sichtsstelle von Amts wegen die zuständi-
gen Behörden des anderen Mitglied- oder 
Vertragsstaats über das Erlöschen, die un-
anfechtbare Rücknahme oder den unan-
fechtbaren Widerruf der Bestellung der Be-
rufsangehörigen oder die Löschung der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften ein-
schließlich der Gründe hierfür. § 57 Absatz 
7 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. 

(4) Hat die Abschlussprüferaufsichts-
stelle konkrete Hinweise darauf, dass Be-
rufsangehörige aus anderen Mitglied- oder 
Vertragsstaaten gegen das Recht der Eu-
ropäischen Union über die Abschlussprü-
fungen von Jahresabschlüssen und Kon-
zernabschlüssen oder über die Prüfun-
gen von Nachhaltigkeitsberichten und 
Konzernnachhaltigkeitsberichten versto-
ßen, hat sie diese der zuständigen Stelle 
des anderen Mitglied- oder Vertragsstaats 
mitzuteilen. Erhält die Abschlussprüferauf-
sichtsstelle entsprechende Hinweise von 
der zuständigen Stelle eines anderen Mit-
glied- oder Vertragsstaats in Bezug auf 
deutsche Berufsangehörige, hat sie geeig-
nete Maßnahmen zu treffen und kann der 
zuständigen Stelle des anderen Mitglied- o-
der Vertragsstaats das Ergebnis mitteilen. 
Darüber hinaus kann die zuständige Stelle 
eines anderen Mitglied- oder Vertrags-
staats über die Abschlussprüferaufsichts-
stelle Ermittlungen verlangen, an denen 
Vertreter der zuständigen Stelle teilnehmen 
dürfen, wenn diese zur Verschwiegenheit 
verpflichtet sind. Sind Berufsangehörige o-
der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
auch in einem anderen Mitglied- oder Ver-
tragsstaat registriert, informiert die Ab-
schlussprüferaufsichtsstelle von Amts we-
gen die zuständigen Behörden des ande-
ren Mitglied- oder Vertragsstaats über das 
Erlöschen, die unanfechtbare Rücknahme 
oder den unanfechtbaren Widerruf der Be-
stellung der Berufsangehörigen oder die 
Löschung der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften einschließlich der Gründe hierfür. 
§ 57 Absatz 7 Satz 2 bis 4 gilt entspre-
chend. 
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(5) Unbeschadet der Artikel 36 bis 38 
der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 hat die 
Abschlussprüferaufsichtsstelle in Bezug auf 
die in § 66a Absatz 1 Satz 1 genannten 
Aufgaben mit den entsprechend zuständi-
gen Stellen anderer als in Absatz 2 Satz 1 
genannter Staaten zusammenzuarbeiten, 
soweit dies für die Wahrnehmung der je-
weiligen Aufgaben der zuständigen Stellen 
im Einzelfall erforderlich ist oder wenn von 
diesen Stellen Sonderuntersuchungen oder 
Ermittlungen erbeten werden. § 57 Absatz 
6 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) § 57 Absatz 9 gilt entsprechend. 
Abweichend von § 57 Absatz 9 Satz 5 kön-
nen Berufsangehörige und Prüfungsgesell-
schaften unter den Voraussetzungen des § 
57 Absatz 9 Satz 1 bis 4 selbst Arbeitsun-
terlagen und andere Dokumente auf Anfor-
derung der zuständigen Stellen an diese 
herausgeben, wenn sie zuvor die Ab-
schlussprüferaufsichtsstelle über die An-
frage informiert haben und die in § 57 Ab-
satz 9 Satz 5 genannten Bedingungen er-
füllt sind. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

§ 68 u n v e r ä n d e r t  

Berufsaufsichtliche Maßnahmen u n v e r ä n d e r t  

(1) Der Vorstand der Wirtschaftsprü-
ferkammer kann gegen Berufsangehörige 
berufsaufsichtliche Maßnahmen verhän-
gen, wenn diese mit ihrem Verhalten ihnen 
obliegende Pflichten verletzt haben. Be-
rufsaufsichtliche Maßnahmen sind:  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. Rüge, 1. u n v e r ä n d e r t  

2. Geldbuße bis zu fünfhunderttausend 
Euro, bei einer berufsaufsichtlichen 
Maßnahme gegen eine Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft bis zu einer Million 
Euro, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. Verbot, auf bestimmten Tätigkeitsge-
bieten für die Dauer von einem Jahr 
bis zu fünf Jahren tätig zu werden, 

3. u n v e r ä n d e r t  
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4. Verbot, bei Unternehmen von öffentli-
chem Interesse nach § 316a Satz 2 
des Handelsgesetzbuchs für die Dauer 
von einem Jahr bis zu drei Jahren tätig 
zu werden, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. Berufsverbot von einem Jahr bis zu 
fünf Jahren, 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. Ausschließung aus dem Beruf und 6. Ausschließung aus dem Beruf, 

7. Feststellung, dass der Bestätigungs-
vermerk nicht die Anforderungen des § 
322 des Handelsgesetzbuchs und, so-
weit Unternehmen von öffentlichem In-
teresse nach § 316a Satz 2 des Han-
delsgesetzbuchs betroffen sind, des 
Artikels 10 der Verordnung (EU) Nr. 
537/2014 erfüllt. 

7. Feststellung, dass der Bestätigungs-
vermerk nicht die Anforderungen des § 
322 des Handelsgesetzbuchs und, so-
weit Unternehmen von öffentlichem In-
teresse nach § 316a Satz 2 des Han-
delsgesetzbuchs betroffen sind, des 
Artikels 10 der Verordnung (EU) Nr. 
537/2014 erfüllt und 

 8. Feststellung, dass der Prüfungsver-
merk über den Nachhaltigkeitsbe-
richt nicht die Anforderungen des 
Handelsgesetzbuchs erfüllt. 

(2) Die berufsaufsichtlichen Maßnah-
men nach Absatz 1 können nebeneinander 
verhängt werden. Der Vorstand der Wirt-
schaftsprüferkammer soll in die Entschei-
dung über die Verhängung berufsaufsichtli-
cher Maßnahmen alle Pflichtverletzungen 
einbeziehen, die ihm im Zeitpunkt der Ver-
hängung der Maßnahme bekannt sind. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Bei der Festlegung der Art und der 
Höhe der Maßnahme hat der Vorstand der 
Wirtschaftsprüferkammer alle relevanten 
Umstände zu berücksichtigen. Dazu gehö-
ren insbesondere die Art, die Schwere und 
die Dauer der Pflichtverletzung, die Verant-
wortung der Berufsangehörigen für die 
Pflichtverletzung, die Höhe etwaiger durch 
die Pflichtverletzung erzielter Mehrerlöse o-
der verhinderter Verluste, das Vorliegen 
früherer Verstöße und die Finanzkraft der 
Berufsangehörigen. Zugunsten der Berufs-
angehörigen ist zudem zu berücksichtigen, 
wenn sie an der Aufklärung der Pflichtver-
letzung mitgewirkt haben. Eine Rüge für ei-
nen fahrlässig begangenen fachlichen Feh-
ler kann in der Regel nur verhängt werden, 
wenn der Fehler von einigem Gewicht ist. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Bevor Maßnahmen verhängt wer-
den, sind die Berufsangehörigen anzuhö-
ren. Bescheide, durch die Maßnahmen ver-
hängt werden, sind zu begründen. Sie sind 
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu verse-
hen und den Berufsangehörigen zuzustel-
len. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Gegen einen Bescheid nach Ab-
satz 4 können Berufsangehörige binnen ei-
nes Monats nach der Zustellung beim Vor-
stand der Wirtschaftsprüferkammer Ein-
spruch erheben. Über den Einspruch ent-
scheidet der Vorstand; Absatz 4 Satz 2 und 
3 ist entsprechend anzuwenden. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Soweit der Einspruch nach Absatz 
5 gegen eine berufsaufsichtliche Maß-
nahme nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 bis 
7 erfolgreich ist, sind die Aufwendungen für 
einen Rechtsanwalt oder einen sonstigen 
Bevollmächtigten erstattungsfähig, wenn 
dessen Zuziehung notwendig war. Die Auf-
wendungen sind von der Wirtschaftsprüfer-
kammer zu tragen. Die Wirtschaftsprüfer-
kammer bestimmt auf Antrag der Berufsan-
gehörigen, ob die Zuziehung eines Bevoll-
mächtigten notwendig war, und setzt die 
Höhe der zu erstattenden Auslagen fest. 
Gegen die Entscheidung nach Satz 3 kann 
innerhalb eines Monats nach der Zustel-
lung die Entscheidung des Gerichts bean-
tragt werden. § 62a Absatz 3 gilt entspre-
chend. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) Geldbußen, die nicht berufsge-
richtlich überprüft werden, fließen unbe-
schadet des § 66a Absatz 6 Satz 3 dem 
Haushalt der Wirtschaftsprüferkammer zu. 
§ 61 Absatz 3 gilt entsprechend. 

(7) u n v e r ä n d e r t  
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§ 69 u n v e r ä n d e r t  

Bekanntmachung von Maßnahmen, 
Bußgeldentscheidungen und strafrecht-

lichen Verurteilungen 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Die Wirtschaftsprüferkammer und 
die Abschlussprüferaufsichtsstelle machen 
jede ihrer unanfechtbaren berufsaufsichtli-
chen Maßnahmen unverzüglich auf ihren 
Internetseiten öffentlich bekannt und teilen 
dabei auch Informationen zu Art und Cha-
rakter des Verstoßes mit. Bei berufsauf-
sichtlichen Maßnahmen nach § 68 Absatz 
1 Satz 2 Nummer 2 bis 7 gegen Berufsan-
gehörige ist in der Bekanntmachung der 
Name des Berufsangehörigen und die Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft zu nennen, für 
die der Berufsangehörige bei der Verwirkli-
chung der Berufspflichtverletzung gehan-
delt hat. Bei berufsaufsichtlichen Maßnah-
men nach § 68 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 
bis 7 gegen eine Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft ist die Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft in der Bekanntmachung zu nennen. 
Wenn der Berufsangehörige oder die Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft eine Stellung-
nahme zu der unanfechtbaren berufsauf-
sichtlichen Maßnahme abgegeben hat, ist 
diese in der Bekanntmachung mit zu veröf-
fentlichen. Darüber hinausgehende perso-
nenbezogene Daten darf die Bekanntma-
chung nicht enthalten. 

(1) Die Wirtschaftsprüferkammer und 
die Abschlussprüferaufsichtsstelle machen 
jede ihrer unanfechtbaren berufsaufsichtli-
chen Maßnahmen unverzüglich auf ihren 
Internetseiten öffentlich bekannt und teilen 
dabei auch Informationen zu Art und Cha-
rakter des Verstoßes mit. Bei berufsauf-
sichtlichen Maßnahmen nach § 68 Absatz 
1 Satz 2 Nummer 2 bis 8 gegen Berufsan-
gehörige ist in der Bekanntmachung der 
Name des Berufsangehörigen und die Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft zu nennen, für 
die der Berufsangehörige bei der Verwirkli-
chung der Berufspflichtverletzung gehan-
delt hat. Bei berufsaufsichtlichen Maßnah-
men nach § 68 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 
bis 8 gegen eine Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft ist die Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft in der Bekanntmachung zu nennen. 
Wenn der Berufsangehörige oder die Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft eine Stellung-
nahme zu der unanfechtbaren berufsauf-
sichtlichen Maßnahme abgegeben hat, ist 
diese in der Bekanntmachung mit zu veröf-
fentlichen. Darüber hinausgehende perso-
nenbezogene Daten darf die Bekanntma-
chung nicht enthalten. 

(1a) Die Abschlussprüferaufsichtsstelle 
soll neben der Bekanntmachung nach Ab-
satz 1 unverzüglich auf ihrer Internetseite 
öffentlich bekannt machen:  

u n v e r ä n d e r t  

1. jede rechtskräftige Bußgeldentschei-
dung nach § 334 Absatz 2 und 2a, § 
340n Absatz 2 und 2a und § 341n Ab-
satz 2 und 2a des Handelsgesetz-
buchs, § 20 Absatz 2 bis 2c des Publi-
zitätsgesetzes, § 405 Absatz 3b und 3c 
des Aktiengesetzes, § 87 Absatz 1 bis 
3 des Gesetzes betreffend die Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung, § 
152 Absatz 1a des Genossenschafts-
gesetzes und § 332 Absatz 4a und 4b 
des Versicherungsaufsichtsgesetzes 
sowie 

1. u n v e r ä n d e r t  
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2. jede rechtskräftige Verurteilung wegen 
einer Straftat nach den §§ 332, 333, je-
weils auch in Verbindung mit § 340m 
Absatz 1 Satz 1 oder § 341m Absatz 1 
Satz 1, nach den §§ 333a, 340m Ab-
satz 2 und nach § 341m Absatz 2 des 
Handelsgesetzbuchs, nach den §§ 18 
bis 19a des Publizitätsgesetzes, § 
404a des Aktiengesetzes, § 86 des 
Gesetzes betreffend die Gesellschaf-
ten mit beschränkter Haftung, § 151a 
des Genossenschaftsgesetzes und § 
331 Absatz 2a des Versicherungsauf-
sichtsgesetzes. 

2. u n v e r ä n d e r t  

Bei der Bekanntmachung nach Satz 1 sol-
len auch Informationen zu Art und Charak-
ter des Verstoßes mitgeteilt werden. Ab-
satz 1 Satz 2 bis 5 gilt entsprechend. 

u n v e r ä n d e r t  

(2) Maßnahmen, Bußgeldentschei-
dungen und strafrechtliche Verurteilungen 
werden anonymisiert bekannt gemacht, 
wenn im Fall einer Bekanntmachung nach 
Absatz 1 oder Absatz 1a die Stabilität der 
Finanzmärkte oder laufende strafrechtliche 
Ermittlungen erheblich gefährdet oder den 
Beteiligten ein unverhältnismäßig großer 
Schaden zugefügt würde. Gegen Berufsan-
gehörige verhängte Maßnahmen sowie 
Bußgeldentscheidungen und strafrechtliche 
Verurteilungen werden anonymisiert be-
kannt gemacht, wenn eine öffentliche Be-
kanntmachung der personenbezogenen 
Daten unverhältnismäßig wäre. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Eine Bekanntmachung nach den 
Absätzen 1 und 1a ist fünf Jahre nach ihrer 
Veröffentlichung zu löschen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Abschlussprüferaufsichtsstelle 
unterrichtet den Ausschuss der Aufsichts-
stellen (Artikel 30 der Verordnung (EU) Nr. 
537/2014) unverzüglich über alle berufsauf-
sichtlichen Maßnahmen nach § 68 Absatz 
1 Satz 2 Nummer 3 bis 6. Die Abschluss-
prüferaufsichtsstelle übermittelt dem Aus-
schuss der Aufsichtsstellen jährlich aggre-
gierte Informationen über  

(4) u n v e r ä n d e r t  

1. alle berufsaufsichtlichen Maßnahmen, 1. u n v e r ä n d e r t  
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2. alle Bußgeldentscheidungen nach § 
334 Absatz 2 und 2a, § 340n Absatz 2 
und 2a und § 341n Absatz 2 und 2a 
des Handelsgesetzbuchs, § 20 Absatz 
2 bis 2c des Publizitätsgesetzes, § 405 
Absatz 3b und 3c des Aktiengesetzes, 
§ 87 Absatz 1 bis 3 des Gesetzes be-
treffend die Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung, § 152 Absatz 1a 
des Genossenschaftsgesetzes und § 
332 Absatz 4a und 4b des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes sowie 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. alle Verurteilungen wegen einer Straf-
tat nach den §§ 333a, 340m Absatz 2 
und nach § 341m Absatz 2 des Han-
delsgesetzbuchs, § 19a des Publizi-
tätsgesetzes, § 404a des Aktiengeset-
zes, § 86 des Gesetzes betreffend die 
Gesellschaften mit beschränkter Haf-
tung, § 151a des Genossenschaftsge-
setzes und § 331 Absatz 2a und 2b 
des Versicherungsaufsichtsgesetzes. 

3. u n v e r ä n d e r t  

(5) Wird in einem Beschwerdeverfah-
ren eine Maßnahme nach § 68 Absatz 1 
verhängt und nach Absatz 1 veröffentlicht, 
so ist dies dem Beschwerdeführer mitzutei-
len. Die Mitteilung ist nicht anfechtbar. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

§ 71 u n v e r ä n d e r t  

Vorschriften für Mitglieder der Wirt-
schaftsprüferkammer, die nicht Wirt-

schaftsprüfer sind, und Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Die Vorschriften des Fünften und 
Sechsten Teils gelten entsprechend für 
Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer oder 
persönlich haftende Gesellschafter einer 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die nicht 
Wirtschaftsprüfer sind. An die Stelle der 
Ausschließung aus dem Beruf tritt die Ab-
erkennung der Eignung, eine Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft zu vertreten und ihre 
Geschäfte zu führen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Vorschriften des Fünften und 
Sechsten Teils gelten entsprechend für 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, wenn 
jemand  

(2) u n v e r ä n d e r t  
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1. als vertretungsberechtigtes Organ der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder 
als Mitglied eines solchen Organs, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. als vertretungsberechtigter Gesell-
schafter der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. als Generalbevollmächtigter oder in lei-
tender Stellung als Prokurist oder 
Handlungsbevollmächtigter der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. als verantwortlicher Prüfungspartner 
nach § 43 Absatz 3 Satz 3 und 4 oder 

4. als verantwortlicher Prüfungspartner o-
der verantwortlicher Nachhaltig-
keitsprüfungspartner nach § 43 Ab-
satz 3 Satz 3 bis 5 oder 

5. als sonstige Person, die für die Leitung 
der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
verantwortlich handelt, wozu auch die 
Überwachung der Geschäftsführung o-
der die sonstige Ausübung von Kon-
trollbefugnissen in leitender Stellung 
gehört, 

5. u n v e r ä n d e r t  

Berufspflichten der Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft betreffend die Durchführung von 
gesetzlichen Abschlussprüfungen verletzt 
hat. Bei der Entscheidung, ob berufsauf-
sichtliche Maßnahmen gegen eine Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft verhängt wer-
den und ob diese zusätzlich zu berufsauf-
sichtlichen Maßnahmen gegen die die Ge-
sellschaft vertretenden Berufsangehörigen 
verhängt werden, hat der Vorstand der 
Wirtschaftsprüferkammer alle relevanten 
Umstände zu berücksichtigen. § 68 Absatz 
1 Satz 2 Nummer 4 und 6 findet keine An-
wendung. 

Berufspflichten der Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft betreffend die Durchführung von 
gesetzlich vorgeschriebenen Abschluss-
prüfungen oder von gesetzlich vorge-
schriebenen Prüfungen von Nachhaltig-
keitsberichten verletzt hat. Bei der Ent-
scheidung, ob berufsaufsichtliche Maßnah-
men gegen eine Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft verhängt werden und ob diese zu-
sätzlich zu berufsaufsichtlichen Maßnah-
men gegen die die Gesellschaft vertreten-
den Berufsangehörigen verhängt werden, 
hat der Vorstand der Wirtschaftsprüferkam-
mer alle relevanten Umstände zu berück-
sichtigen. § 68 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 
und 6 findet keine Anwendung. 
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§ 126a u n v e r ä n d e r t  

Tilgung u n v e r ä n d e r t  

(1) Eintragungen in den über Berufs-
angehörige geführten Akten über die in den 
Sätzen 4 und 5 genannten Maßnahmen 
und Entscheidungen sind nach Ablauf der 
dort bestimmten Fristen zu tilgen. Dabei 
sind die über diese Maßnahmen und Ent-
scheidungen entstandenen Vorgänge aus 
den Akten zu entfernen und zu vernichten. 
Die Sätze 1 und 2 gelten sinngemäß, wenn 
die Akten über Berufsangehörige elektro-
nisch geführt werden. Die Fristen betragen  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. fünf Jahre bei  1. u n v e r ä n d e r t  

a) Rügen, a) u n v e r ä n d e r t  

b) Belehrungen, b) u n v e r ä n d e r t  

c) Geldbußen nach § 68 Absatz 1 
Satz 2 Nummer 2 bis zu zehntau-
send Euro, 

c) u n v e r ä n d e r t  

d) Feststellungen nach § 68 Absatz 1 
Satz 2 Nummer 7, 

d) Feststellungen nach § 68 Absatz 1 
Satz 2 Nummer 7 und 8, 

e) Entscheidungen in Verfahren we-
gen der Verletzung von Berufs-
pflichten nach diesem Gesetz, die 
nicht zu einer Maßnahme nach § 
68 Absatz 1 Satz 2 geführt haben, 

e) u n v e r ä n d e r t  

f) Entscheidungen und nicht Satz 5 
unterfallende Maßnahmen in Ver-
fahren wegen Straftaten oder Ord-
nungswidrigkeiten oder in berufs-
aufsichtlichen Verfahren anderer 
Berufe; 

f) u n v e r ä n d e r t  

2. zehn Jahre bei Geldbußen nach § 68 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 über zehn-
tausend Euro und Verboten nach § 68 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 und 4; 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. 20 Jahre bei Berufsverboten nach § 68 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 und bei ei-
ner Ausschließung aus dem Beruf, 
nach der eine Wiederbestellung erfolgt 
ist. 

3. u n v e r ä n d e r t  
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Für Maßnahmen, die in Verfahren wegen 
Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten oder 
in berufsaufsichtlichen Verfahren anderer 
Berufe getroffen wurden und bei denen das 
zugrundeliegende Verhalten zugleich die 
Berufspflichten nach diesem Gesetz ver-
letzt hat, gelten die für die Tilgung der je-
weiligen Maßnahmen geltenden Fristen 
entsprechend. 

u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Frist beginnt mit dem Tag, an 
dem die Maßnahme oder Entscheidung un-
anfechtbar geworden ist. Im Fall der Wie-
derbestellung nach einer Ausschließung 
beginnt die Frist mit der Wiederbestellung. 
Nach Fristablauf kann die Entfernung und 
Vernichtung nach Absatz 1 Satz 2 bis zum 
Ende des Kalenderjahres aufgeschoben 
werden. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Frist endet mit Ausnahme der 
Fälle des Absatzes 1 Satz 4 Nummer 1 
Buchstabe e und f nicht, solange  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. eine andere Eintragung über eine straf-
rechtliche Verurteilung, eine Ordnungs-
widrigkeit oder eine berufsaufsichtliche 
Maßnahme berücksichtigt werden darf, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. ein Verfahren anhängig ist, das eine in 
Nummer 1 bezeichnete Eintragung zur 
Folge haben kann, oder 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. eine Geldbuße nach § 68 Absatz 1 
Satz 2 Nummer 2 noch nicht vollstreckt 
ist. 

3. u n v e r ä n d e r t  

(4) Nach Ablauf der Frist gelten Be-
rufsangehörige als von den Maßnahmen o-
der Entscheidungen nach Absatz 1 nicht 
betroffen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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§ 131 u n v e r ä n d e r t  

Prüfungstätigkeit von EU- und EWR-Ab-
schlussprüfungsgesellschaften 

u n v e r ä n d e r t  

Eine EU- oder EWR-Abschlussprü-
fungsgesellschaft darf unter der Berufsbe-
zeichnung ihres Herkunftsstaats Ab-
schlussprüfungen nach § 316 des Handels-
gesetzbuchs durchführen, wenn der für die 
jeweilige Prüfung verantwortliche Prüfungs-
partner im Sinne des § 43 Absatz 3 Satz 3 
und 4 gemäß den Vorgaben des Zweiten 
Abschnitts des Zweiten Teils oder dem 
Neunten Teil zugelassen ist. Entsprechen-
des gilt für sonstige Tätigkeiten nach § 2 
Absatz 1 und 3 und Aufgaben, die Wirt-
schaftsprüfern oder Buchprüfern vorbehal-
ten sind. Die EU- oder EWR-Abschlussprü-
fungsgesellschaft ist verpflichtet, sich nach 
§ 131a registrieren zu lassen; soweit Ab-
schlussprüfungen nach § 316 des Handels-
gesetzbuchs durchgeführt werden, ist sie 
auch verpflichtet, ihre Tätigkeit nach § 57a 
Absatz 1 Satz 2 anzuzeigen. 

Eine EU- oder EWR-Abschlussprü-
fungsgesellschaft darf unter der Berufsbe-
zeichnung ihres Herkunftsstaats Ab-
schlussprüfungen nach § 316 des Handels-
gesetzbuchs durchführen, wenn der für die 
jeweilige Prüfung verantwortliche Prüfungs-
partner im Sinne des § 43 Absatz 3 Satz 3 
und 5 gemäß den Vorgaben des Zweiten 
Abschnitts des Zweiten Teils oder dem 
Neunten Teil zugelassen ist. Eine EU- o-
der EWR-Abschlussprüfungsgesell-
schaft darf unter der Berufsbezeichnung 
ihres Herkunftsstaats Prüfungen von 
Nachhaltigkeitsberichten durchführen, 
wenn der für die jeweilige Prüfung ver-
antwortliche Nachhaltigkeitsprüfungs-
partner im Sinne des § 43 Absatz 3 Satz 
4 und 6 nach § 38 Nummer 1 Buchstabe 
g oder j als Prüfer für Nachhaltigkeitsbe-
richte registriert ist. Satz 1 gilt entspre-
chend für sonstige Tätigkeiten nach § 2 
Absatz 1 und 3 und Aufgaben, die Wirt-
schaftsprüfern oder Buchprüfern vorbehal-
ten sind. Die EU- oder EWR-Abschlussprü-
fungsgesellschaft ist verpflichtet, sich nach 
§ 131a registrieren zu lassen; soweit Ab-
schlussprüfungen nach § 316 des Handels-
gesetzbuchs oder Prüfungen von Nach-
haltigkeitsberichten durchgeführt werden, 
ist sie auch verpflichtet, ihre Tätigkeit nach 
§ 57a Absatz 1 Satz 2 anzuzeigen. 
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§ 131b u n v e r ä n d e r t  

Überwachung der EU- und EWR-Ab-
schlussprüfungsgesellschaften 

u n v e r ä n d e r t  

Soweit nichts anderes geregelt ist, un-
terliegen EU- und EWR-Abschlussprü-
fungsgesellschaften im Hinblick auf ihre 
Tätigkeiten nach § 131 Satz 1 und 2 den 
Vorschriften dieses Gesetzes, insbeson-
dere denjenigen der Berufsaufsicht (§§ 61a 
bis 71) und der Berufsgerichtsbarkeit (§§ 
71a bis 127). Hinsichtlich der Inspektionen 
und der sonstigen Qualitätssicherungsprü-
fungen im Sinne des Artikels 29 der Richtli-
nie 2006/43/EG unterliegen sie der Aufsicht 
des Herkunftsstaats. Die Abschlussprüfer-
aufsichtsstelle arbeitet nach § 66c mit den 
zuständigen Stellen der Herkunftsstaaten 
und gegebenenfalls anderer Aufnahmes-
taaten zusammen. 

Soweit nichts anderes geregelt ist, un-
terliegen EU- und EWR-Abschlussprü-
fungsgesellschaften im Hinblick auf ihre 
Tätigkeiten nach § 131 Satz 1 bis 3 den 
Vorschriften dieses Gesetzes, insbeson-
dere denjenigen der Berufsaufsicht (§§ 61a 
bis 71) und der Berufsgerichtsbarkeit (§§ 
71a bis 127). Hinsichtlich der Inspektionen 
und der sonstigen Qualitätssicherungsprü-
fungen im Sinne des Artikels 29 der Richtli-
nie 2006/43/EG unterliegen sie der Aufsicht 
des Herkunftsstaats. Die Abschlussprüfer-
aufsichtsstelle arbeitet nach § 66c mit den 
zuständigen Stellen der Herkunftsstaaten 
und gegebenenfalls anderer Aufnahmes-
taaten zusammen. 

§ 131g u n v e r ä n d e r t  

Zulassung zur Eignungsprüfung als 
Wirtschaftsprüfer 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Eine Person, die in einem Mitglied-
staat oder in einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum oder der Schweiz außer-
halb des Geltungsbereichs dieses Geset-
zes als Abschlussprüfer zugelassen ist, 
kann abweichend von den Vorschriften des 
Ersten und Zweiten Abschnitts des Zweiten 
Teils als Wirtschaftsprüfer bestellt werden, 
wenn sie eine Eignungsprüfung als Wirt-
schaftsprüfer abgelegt hat. 

(1) Eine Person, die in einem ande-
ren Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder in einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum oder der Schweiz als Ab-
schlussprüfer zugelassen ist, kann abwei-
chend von den Vorschriften des Ersten und 
Zweiten Abschnitts des Zweiten Teils als 
Wirtschaftsprüfer bestellt werden, wenn sie 
eine Eignungsprüfung als Wirtschaftsprüfer 
abgelegt hat. 

 (2) Will die Person nach Absatz 1 
nach ihrer Bestellung als Wirtschafts-
prüfer gesetzlich vorgeschriebene Prü-
fungen von Nachhaltigkeitsberichten 
durchführen, so hat sich die Eignungs-
prüfung auch auf die Kenntnisse der in-
soweit relevanten Rechtsvorschriften 
der Bundesrepublik Deutschland zu er-
strecken. 
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(2) Über die Zulassung zur Eignungs-
prüfung entscheidet die Prüfungsstelle; der 
Antrag ist schriftlich oder elektronisch ein-
zureichen. Die §§ 13 bis 13b finden ent-
sprechende Anwendung. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 131h u n v e r ä n d e r t  

Eignungsprüfung als Wirtschaftsprüfer u n v e r ä n d e r t  

(1) Bewerber und Bewerberinnen, die 
zugelassen worden sind, legen die Eig-
nungsprüfung vor der Prüfungskommission 
ab. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Bei der Eignungsprüfung wird 
überprüft, ob der Bewerber oder die Bewer-
berin über angemessene Kenntnisse der 
für die Abschlussprüfung relevanten 
Rechtsvorschriften der Bundesrepublik 
Deutschland verfügt. Die Eignungsprüfung 
muss dem Umstand Rechnung tragen, 
dass der Bewerber oder die Bewerberin in 
einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder in einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum oder in der Schweiz über 
die beruflichen Voraussetzungen verfügt, 
die für die Zulassung zur Pflichtprüfung von 
Jahresabschlüssen und anderer Rech-
nungsunterlagen in diesem Staat erforder-
lich sind. 

(2) Bei der Eignungsprüfung wird 
überprüft, ob der Bewerber oder die Bewer-
berin über angemessene Kenntnisse der 
für die Abschlussprüfung und im Fall des 
§ 131g Absatz 2 auch der für die Prü-
fung von Nachhaltigkeitsberichten rele-
vanten Rechtsvorschriften der Bundesre-
publik Deutschland verfügt. Die Eignungs-
prüfung muss dem Umstand Rechnung tra-
gen, dass der Bewerber oder die Bewerbe-
rin in einem anderen Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union oder in einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum oder in der 
Schweiz über die beruflichen Vorausset-
zungen verfügt, die für die Zulassung zur 
Pflichtprüfung von Jahresabschlüssen und 
anderer Rechnungsunterlagen in diesem 
Staat erforderlich sind. 

(3) Die Prüfung gliedert sich in eine 
schriftliche und eine mündliche Prüfung. 
Sie wird in deutscher Sprache abgelegt. 
Prüfungsgebiete sind durch Rechtsverord-
nung näher zu bestimmende Bereiche des 
Wirtschaftlichen Prüfungswesens (rechtli-
che Vorschriften), des Wirtschaftsrechts, 
des Steuerrechts und das Berufsrecht der 
Wirtschaftsprüfer. 

(3) Die Eignungsprüfung gliedert 
sich in eine schriftliche und eine mündliche 
Prüfung. Sie wird in deutscher Sprache ab-
gelegt. Prüfungsgebiete sind durch Rechts-
verordnung näher zu bestimmende Berei-
che des Wirtschaftlichen Prüfungswesens 
(rechtliche Vorschriften), des Wirtschafts-
rechts, des Steuerrechts und das Berufs-
recht der Wirtschaftsprüfer. Im Fall des § 
131g Absatz 2 sind zudem die Kennt-
nisse der für die Prüfung von Nachhal-
tigkeitsberichten relevanten Rechtsvor-
schriften zu prüfen. 

(4) (weggefallen) (4) u n v e r ä n d e r t  
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§ 131k u n v e r ä n d e r t  

Bestellung Bestellung und Registrierung 

Auf die Bestellung der Personen, die 
die Prüfung nach § 131h bestanden haben, 
als Wirtschaftsprüfer findet der Dritte Ab-
schnitt des Zweiten Teils entsprechende 
Anwendung. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

 (2) Wer in einer nach § 131g Absatz 
2 durchgeführten Eignungsprüfung an-
gemessene Kenntnisse der für die Prü-
fung von Nachhaltigkeitsberichten rele-
vanten Rechtsvorschriften nachgewie-
sen hat, wird nach § 38 Nummer 1 Buch-
stabe g als Prüfer für Nachhaltigkeitsbe-
richte registriert. 

§ 131l u n v e r ä n d e r t  

Verordnungsermächtigung u n v e r ä n d e r t  

Das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung für die Prüfung nach § 131h 
Bestimmungen zu erlassen über die Zu-
sammensetzung der Prüfungskommission 
und die Berufung ihrer Mitglieder, die Ein-
zelheiten der Prüfung, der Prüfungsgebiete 
und des Prüfungsverfahrens, insbesondere 
über die in § 14 bezeichneten Angelegen-
heiten, den Erlass von Prüfungsleistungen 
sowie die Zulassung zur Eignungsprüfung 
von Bewerbenden, welche die Vorausset-
zungen des Artikels 13 Absatz 2 der Richt-
linie 2005/36/EG in der jeweils geltenden 
Fassung erfüllen. Die Rechtsverordnung 
bedarf nicht der Zustimmung des Bundes-
rates. 

Das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung für die Prüfung nach § 
131h Bestimmungen zu erlassen über die 
Zusammensetzung der Prüfungskommis-
sion und die Berufung ihrer Mitglieder, die 
Einzelheiten der Prüfung, der Prüfungsge-
biete und des Prüfungsverfahrens, insbe-
sondere über die in § 14 bezeichneten An-
gelegenheiten, den Erlass von Prüfungs-
leistungen sowie die Zulassung zur Eig-
nungsprüfung von Bewerbenden, welche 
die Voraussetzungen des Artikels 13 Ab-
satz 2 der Richtlinie 2005/36/EG in der je-
weils geltenden Fassung erfüllen. Die 
Rechtsverordnung bedarf nicht der Zustim-
mung des Bundesrates. 
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§ 134 u n v e r ä n d e r t  

Anwendung von Vorschriften dieses Ge-
setzes auf Abschlussprüfer, Abschluss-
prüferinnen und Abschlussprüfungsge-

sellschaften aus Drittstaaten 

u n v e r ä n d e r t  
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(1) Abschlussprüfer, Abschlussprüfe-
rinnen und Abschlussprüfungsgesellschaf-
ten aus Drittstaaten, bei denen keine Be-
stellung oder Anerkennung nach diesem 
Gesetz oder dem Recht eines anderen Mit-
gliedstaats der Europäischen Union oder 
eines anderen Vertragsstaats des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschafts-
raum vorliegt (Drittstaatsprüfer und Dritt-
staatsprüfungsgesellschaften), sind ver-
pflichtet, sich nach den Vorschriften des 
Siebten Abschnitts des Zweiten Teils ein-
tragen zu lassen, wenn sie beabsichtigen, 
den Bestätigungsvermerk für einen gesetz-
lich vorgeschriebenen Jahresabschluss o-
der Konzernabschluss einer Gesellschaft 
mit Sitz außerhalb der Europäischen Union 
und des Europäischen Wirtschaftsraums zu 
erteilen, deren übertragbare Wertpapiere 
zum Handel an einem geregelten Markt im 
Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 14 
der Richtlinie 2004/39/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 21. 
April 2004 über Märkte für Finanzinstru-
mente, zur Änderung der Richtlinien 
85/611/EWG und 93/6/EWG des Rates und 
der Richtlinie 2000/12/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates und zur 
Aufhebung der Richtlinie 93/22/EWG des 
Rates (ABl. L 145 vom 30.4.2004, S. 1) in 
der jeweils geltenden Fassung in Deutsch-
land zugelassen sind. Die Pflicht, sich ein-
tragen zu lassen, gilt nicht bei Bestäti-
gungsvermerken für Gesellschaften, die 
ausschließlich zum Handel an einem gere-
gelten Markt eines Mitgliedstaats der Euro-
päischen Union zugelassene Schuldtitel im 
Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe b 
der Richtlinie 2004/109/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 15. 
Dezember 2004 zur Harmonisierung der 
Transparenzanforderungen in Bezug auf 
Informationen über Emittenten, deren Wert-
papiere zum Handel auf einem geregelten 
Markt zugelassen sind, und zur Änderung 
der Richtlinie 2001/34/EG (ABl. L 390 vom 
31.12.2004, S. 38) in der jeweils geltenden 
Fassung begeben, wenn diese Schuldtitel  

(1) Abschlussprüfer, Abschlussprüfe-
rinnen und Abschlussprüfungsgesellschaf-
ten aus Drittstaaten, bei denen keine Be-
stellung oder Anerkennung nach diesem 
Gesetz oder dem Recht eines anderen Mit-
gliedstaats der Europäischen Union oder 
eines anderen Vertragsstaats des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschafts-
raum vorliegt (Drittstaatsprüfer und Dritt-
staatsprüfungsgesellschaften), sind ver-
pflichtet, sich nach den Vorschriften des 
Siebten Abschnitts des Zweiten Teils ein-
tragen zu lassen, wenn sie beabsichtigen, 
den Bestätigungsvermerk für einen gesetz-
lich vorgeschriebenen Jahresabschluss o-
der Konzernabschluss oder den Prü-
fungsvermerk über einen gesetzlich vor-
geschriebenen Nachhaltigkeitsbericht o-
der Konzernnachhaltigkeitsbericht einer 
Gesellschaft mit Sitz außerhalb der Euro-
päischen Union und des Europäischen 
Wirtschaftsraums zu erteilen, deren über-
tragbare Wertpapiere zum Handel an ei-
nem geregelten Markt im Sinne von Artikel 
4 Absatz 1 Nummer 14 der Richtlinie 
2004/39/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 21. April 2004 über 
Märkte für Finanzinstrumente, zur Ände-
rung der Richtlinien 85/611/EWG und 
93/6/EWG des Rates und der Richtlinie 
2000/12/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates und zur Aufhebung der 
Richtlinie 93/22/EWG des Rates (ABl. L 
145 vom 30.4.2004, S. 1) in der jeweils gel-
tenden Fassung in Deutschland zugelas-
sen sind. Die Pflicht, sich eintragen zu las-
sen, gilt nicht bei Bestätigungsvermerken 
oder Prüfungsvermerken für Gesellschaf-
ten, die ausschließlich zum Handel an ei-
nem geregelten Markt eines Mitgliedstaats 
der Europäischen Union zugelassene 
Schuldtitel im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 
Buchstabe b der Richtlinie 2004/109/EG 
des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 15. Dezember 2004 zur Harmoni-
sierung der Transparenzanforderungen in 
Bezug auf Informationen über Emittenten, 
deren Wertpapiere zum Handel auf einem 
geregelten Markt zugelassen sind, und zur 
Änderung der Richtlinie 2001/34/EG (ABl. L 
390 vom 31.12.2004, S. 38) in der jeweils 
geltenden Fassung begeben, wenn diese 
Schuldtitel  
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1. eine Mindeststückelung zu je 100 000 
Euro oder einen am Ausgabetag ent-
sprechenden Gegenwert einer anderen 
Währung aufweisen oder 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. eine Mindeststückelung zu je 50 000 
Euro oder einen am Ausgabetag ent-
sprechenden Gegenwert einer anderen 
Währung aufweisen und vor dem 31. 
Dezember 2010 begeben worden sind. 

2. u n v e r ä n d e r t  

(2) Drittstaatsprüfungsgesellschaften 
können nur eingetragen werden, wenn  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. sie die Voraussetzungen erfüllen, die 
denen des Fünften Abschnitts des 
Zweiten Teils gleichwertig sind, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. die Person, welche die Prüfung im Na-
men der Drittstaatsprüfungsgesell-
schaft durchführt, diejenigen Voraus-
setzungen erfüllt, die denen des Ersten 
Abschnitts des Zweiten Teils gleich-
wertig sind, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. die Prüfungen nach den internationa-
len Prüfungsstandards und den Anfor-
derungen an die Unabhängigkeit oder 
nach gleichwertigen Standards und 
Anforderungen durchgeführt werden 
und 

3. die Prüfungen von Jahresabschlüs-
sen, Konzernjahresabschlüssen, 
Nachhaltigkeitsberichten und Kon-
zernnachhaltigkeitsberichten nach 
den internationalen Prüfungsstandards 
und den Anforderungen an die Unab-
hängigkeit oder nach gleichwertigen 
Standards und Anforderungen durch-
geführt werden und 

4. sie auf ihrer Website einen jährlichen 
Transparenzbericht veröffentlichen, der 
die in Artikel 13 der Verordnung (EU) 
Nr. 537/2014 genannten Informationen 
enthält, oder sie gleichwertige Be-
kanntmachungsanforderungen erfüllen. 

4. u n v e r ä n d e r t  

Entsprechendes gilt für Drittstaatsprüfer, 
wenn die Voraussetzungen entsprechend 
Absatz 1 und den Nummern 2 bis 4 vorlie-
gen. 

u n v e r ä n d e r t  

(2a) Liegen die Voraussetzungen 
des Absatzes 1 und 2 vor, erteilt die Wirt-
schaftsprüferkammer dem eingetragenen 
Abschlussprüfer, der Abschlussprüferin o-
der der Abschlussprüfungsgesellschaft 
eine Eintragungsbescheinigung. 

(2a) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Die nach den Absätzen 1 und 2 
eingetragenen Drittstaatsprüfer und Dritt-
staatsprüfungsgesellschaften unterliegen 
im Hinblick auf ihre Tätigkeit nach Absatz 1 
den Vorschriften der Qualitätskontrolle (§§ 
57a bis 57g), der Berufsaufsicht (§§ 61a 
bis 71) sowie der Berufsgerichtsbarkeit (§§ 
71a bis 127). Von der Durchführung einer 
Qualitätskontrolle kann abgesehen werden, 
wenn in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union in den vorausgegan-
genen drei Jahren bereits eine Qualitäts-
kontrolle bei dem Drittstaatsprüfer oder bei 
der Drittstaatsprüfungsgesellschaft durch-
geführt worden ist. Satz 2 gilt entspre-
chend, wenn in einem Drittstaat in den vo-
rangegangenen drei Jahren bereits eine 
Qualitätskontrolle bei dem Drittstaatsprüfer 
oder bei der Drittstaatsprüfungsgesellschaft 
durchgeführt worden ist, wenn die dortige 
Qualitätskontrolle aufgrund der Bewertung 
gemäß Absatz 4 als gleichwertig anerkannt 
wurde. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Von der Eintragung und deren Fol-
gen nach Absatz 3 ist auf der Grundlage 
der Gegenseitigkeit abzusehen, wenn die 
in Absatz 1 Satz 1 genannten Personen 
und Gesellschaften in ihrem jeweiligen 
Drittstaat einer öffentlichen Aufsicht, einer 
Qualitätskontrolle sowie einer Berufsauf-
sicht unterliegen, die Anforderungen erfül-
len, welche denen der in Absatz 3 genann-
ten Vorschriften gleichwertig sind, oder 
wenn die Europäische Kommission dies für 
eine Übergangsfrist nach Artikel 46 Abs. 2 
Satz 5 der Richtlinie 2006/43/EG vorsieht. 
Die in Satz 1 genannte Gleichwertigkeit 
wird von der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften in Zusammenarbeit mit 
den Mitgliedstaaten bewertet und festge-
stellt. Solange die Kommission der Europä-
ischen Gemeinschaften noch keine Über-
gangsentscheidung nach Satz 1 oder Fest-
stellung nach Satz 2 getroffen hat, kann 
das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie die Gleichwertigkeit selbst bewer-
ten und feststellen. Es wird bei der Bewer-
tung die Bewertungen und Feststellungen 
anderer Mitgliedstaaten sowie diejenigen 
Kriterien berücksichtigen, die die Europäi-
sche Kommission auf der Grundlage des 
Artikels 46 Absatz 2 Unterabsatz 2 der 
Richtlinie 2006/43/EG in delegierten 
Rechtsakten bestimmt. Trifft das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie eine 
solche Feststellung, macht es diese durch 
Veröffentlichung im Bundesanzeiger be-
kannt. Lehnt das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie die Gleichwertigkeit 
im Sinn des Satzes 1 ab, kann es den in 
Absatz 1 Satz 1 genannten Personen und 
Gesellschaften für einen angemessenen 
Übergangszeitraum die Fortführung ihrer 
Prüfungstätigkeit im Einklang mit den ein-
schlägigen deutschen Vorschriften gestat-
ten. Die Feststellung und die Ablehnung 
der Gleichwertigkeit wird der Abschlussprü-
feraufsichtsstelle mitgeteilt, damit sie diese 
Entscheidung gemäß § 66c Absatz 6 be-
rücksichtigen kann. Erfolgt nach Maßgabe 
dieses Absatzes keine Eintragung gemäß 
Absatz 1, so bestätigt die Wirtschaftsprü-
ferkammer dies dem Abschlussprüfer, der 
Abschlussprüferin oder der Abschlussprü-
fungsgesellschaft auf Antrag schriftlich o-
der elektronisch. 

(4) Von der Eintragung und deren Fol-
gen nach Absatz 3 ist auf der Grundlage 
der Gegenseitigkeit abzusehen, wenn die 
in Absatz 1 Satz 1 genannten Personen 
und Gesellschaften in ihrem jeweiligen 
Drittstaat einer öffentlichen Aufsicht, einer 
Qualitätskontrolle sowie einer Berufsauf-
sicht unterliegen, die Anforderungen erfül-
len, welche denen der in Absatz 3 genann-
ten Vorschriften gleichwertig sind, oder 
wenn die Europäische Kommission dies für 
eine Übergangsfrist nach Artikel 46 Abs. 2 
Satz 5 der Richtlinie 2006/43/EG vorsieht. 
Die in Satz 1 genannte Gleichwertigkeit 
wird von der Europäischen Kommission in 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
bewertet und festgestellt. Solange die Eu-
ropäische Kommission noch keine Über-
gangsentscheidung nach Satz 1 oder Fest-
stellung nach Satz 2 getroffen hat, kann 
das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz die Gleichwertigkeit selbst 
bewerten und feststellen. Es wird bei der 
Bewertung die Bewertungen und Feststel-
lungen anderer Mitgliedstaaten sowie dieje-
nigen Kriterien berücksichtigen, die die Eu-
ropäische Kommission auf der Grundlage 
des Artikels 46 Absatz 2 Unterabsatz 2 der 
Richtlinie 2006/43/EG in delegierten 
Rechtsakten bestimmt. Trifft das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Klima-
schutz eine solche Feststellung, macht es 
diese durch Veröffentlichung im Bundesan-
zeiger bekannt. Lehnt das Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Klimaschutz die 
Gleichwertigkeit im Sinn des Satzes 1 ab, 
kann es den in Absatz 1 Satz 1 genannten 
Personen und Gesellschaften für einen an-
gemessenen Übergangszeitraum die Fort-
führung ihrer Prüfungstätigkeit im Einklang 
mit den einschlägigen deutschen Vorschrif-
ten gestatten. Die Feststellung und die Ab-
lehnung der Gleichwertigkeit wird der Ab-
schlussprüferaufsichtsstelle mitgeteilt, da-
mit sie diese Entscheidung gemäß § 66c 
Absatz 6 berücksichtigen kann. Erfolgt 
nach Maßgabe dieses Absatzes keine Ein-
tragung gemäß Absatz 1, so bestätigt die 
Wirtschaftsprüferkammer dies dem Ab-
schlussprüfer, der Abschlussprüferin oder 
der Abschlussprüfungsgesellschaft auf An-
trag schriftlich oder elektronisch. 
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(5) Liegen die Voraussetzungen einer 
Eintragung im Sinne der Absätze 1 und 2 
nicht mehr vor, erfolgt eine Löschung der 
Eintragung von Amts wegen. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

§ 135 u n v e r ä n d e r t  

Übergangsvorschrift zum Finanz-
marktintegritätsstärkungsgesetz 

u n v e r ä n d e r t  

§ 43 Absatz 6 Satz 2 und § 54 in der 
ab dem 1. Juli 2021 geltenden Fassung 
sind erstmals auf alle gesetzlich vorge-
schriebenen Abschlussprüfungen für das 
nach dem 31. Dezember 2021 beginnende 
Geschäftsjahr anzuwenden. § 54 in der bis 
einschließlich 30. Juni 2021 geltenden Fas-
sung ist letztmals anzuwenden auf alle ge-
setzlich vorgeschriebenen Abschlussprü-
fungen für das vor dem 1. Januar 2022 be-
ginnende Geschäftsjahr. 

§ 43 Absatz 6 Satz 3 und § 54 in der 
geltenden Fassung sind erstmals auf alle 
gesetzlich vorgeschriebenen Abschlussprü-
fungen für das nach dem 31. Dezember 
2021 beginnende Geschäftsjahr anzuwen-
den. § 54 in der bis einschließlich 30. Juni 
2021 geltenden Fassung ist letztmals anzu-
wenden auf alle gesetzlich vorgeschriebe-
nen Abschlussprüfungen für das vor dem 
1. Januar 2022 beginnende Geschäftsjahr. 

§ 140 u n v e r ä n d e r t  

(weggefallen) Übergangsvorschrift zur Qualitätskon-
trolle im Hinblick auf Prüfungen von 

Nachhaltigkeitsberichten 

  Im Hinblick auf die Qualitätskontrol-
len bei nach § 57a Absatz 1 zu prüfen-
den Berufsangehörigen in eigener Pra-
xis und Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften, die erstmals angezeigt haben, 
gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen 
von Nachhaltigkeitsberichten durchzu-
führen, ist § 57a Absatz 2 Satz 5 erst auf 
Anzeigen anzuwenden, die ab dem 1. 
Januar 2029 erfolgen. 
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Gesetz zur Einrichtung einer 
Abschlussprüferaufsichtsstelle 
beim Bundesamt für Wirtschaft 

und Ausfuhrkontrolle 

u n v e r ä n d e r t  

( - APAstErG) 
vom: 31.03.2016 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 22 G v. 3.6.2021 

I 1534 

u n v e r ä n d e r t  

§ 1 u n v e r ä n d e r t  

Organisation u n v e r ä n d e r t  

(1) Beim Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle wird eine Abschluss-
prüferaufsichtsstelle eingerichtet. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Abschlussprüferaufsichtsstelle 
beim Bundesamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle (Abschlussprüferaufsichts-
stelle) erledigt in eigener Zuständigkeit die-
jenigen Aufgaben auf dem Gebiet der Ab-
schlussprüferaufsicht, die ihr durch die 
Wirtschaftsprüferordnung oder andere Ge-
setze zugewiesen sind. Dienstvorgesetzter 
oder Dienstvorgesetzte der in der Ab-
schlussprüferaufsichtsstelle tätigen Be-
schäftigten ist der Präsident oder die Präsi-
dentin des Bundesamts für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Abschlussprüferaufsichtsstelle 
wird von Nichtberufsausübenden geleitet, 
die in den für Abschlussprüfungen relevan-
ten Bereichen über entsprechende Kennt-
nisse verfügen. Der Leiter oder die Leiterin 
sowie seine oder ihre beiden Stellvertreter 
oder Stellvertreterinnen (Leitung) werden 
in einem unabhängigen und transparenten 
Verfahren ausgewählt. Satz 1 gilt entspre-
chend für die Personen, die Mitglieder ei-
ner Beschlusskammer sind. 

(3) Die Abschlussprüferaufsichtsstelle 
wird von Nichtberufsausübenden geleitet, 
die in den für Abschlussprüfungen relevan-
ten Bereichen über entsprechende Kennt-
nisse verfügen. Zudem müssen sie in 
dem für ihre Tätigkeit erforderlichen 
Umfang über Kenntnisse der für Prüfun-
gen von Nachhaltigkeitsberichten rele-
vanten Bereiche verfügen. Der Leiter o-
der die Leiterin sowie seine oder ihre bei-
den Stellvertreter oder Stellvertreterinnen 
(Leitung) werden in einem unabhängigen 
und transparenten Verfahren ausgewählt. 
Satz 1 gilt entsprechend für die Personen, 
die Mitglieder einer Beschlusskammer sind. 
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(4) Unbeschadet des Artikels 21 Un-
terabsatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 
537/2014 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16. April 2014 über 
spezifische Anforderungen an die Ab-
schlussprüfung bei Unternehmen von öf-
fentlichem Interesse und zur Aufhebung 
des Beschlusses 2005/909/EG der Kom-
mission (ABl. L 158 vom 27.5.2014, S. 77) 
gelten als Nichtberufsausübende natürliche 
Personen, die während der letzten drei 
Jahre vor ihrer Beauftragung im Sinne des 
Absatzes 3 keine Abschlussprüfungen 
durchgeführt haben, keine Stimmrechte in 
einer Prüfungsgesellschaft gehalten ha-
ben, nicht Mitglied eines Verwaltungs-, Lei-
tungs- oder Aufsichtsorgans einer Prü-
fungsgesellschaft gewesen sind, nicht bei 
einer Prüfungsgesellschaft angestellt ge-
wesen sind und nicht in sonstiger Weise 
mit einer Prüfungsgesellschaft verbunden 
gewesen sind. Diese Anforderungen gelten 
entsprechend für die Zeit der Beauftragung 
dieser Personen im Sinne des Absatzes 3. 

(4) Unbeschadet des Artikels 21 Un-
terabsatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 
537/2014 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16. April 2014 über 
spezifische Anforderungen an die Ab-
schlussprüfung bei Unternehmen von öf-
fentlichem Interesse und zur Aufhebung 
des Beschlusses 2005/909/EG der Kom-
mission (ABl. L 158 vom 27.5.2014, S. 77; 
L 170 vom 11.6.2014, S. 66), die zuletzt 
durch die Richtlinie (EU) 2022/2464 (ABl. 
L 322 vom 16.12.2022, S. 15) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fas-
sung gelten als Nichtberufsausübende na-
türliche Personen, die während der letzten 
drei Jahre vor ihrer Beauftragung im Sinne 
des Absatzes 3 keine Abschlussprüfungen 
und keine Prüfungen von Nachhaltig-
keitsberichten durchgeführt haben, keine 
Stimmrechte in einer Prüfungsgesellschaft 
gehalten haben, nicht Mitglied eines Ver-
waltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans 
einer Prüfungsgesellschaft gewesen sind, 
nicht bei einer Prüfungsgesellschaft ange-
stellt gewesen sind und nicht in sonstiger 
Weise mit einer Prüfungsgesellschaft ver-
bunden gewesen sind. Diese Anforderun-
gen gelten entsprechend für die Zeit der 
Beauftragung dieser Personen im Sinne 
des Absatzes 3. 

(5) Die Abschlussprüferaufsichtsstelle 
entscheidet durch Beschlusskammern. 
Einzelheiten regelt das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie, soweit gesetz-
lich nichts anderes bestimmt ist. 

(5) Die Abschlussprüferaufsichtsstelle 
entscheidet durch Beschlusskammern. Ein-
zelheiten regelt das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz, soweit ge-
setzlich nichts anderes bestimmt ist. 

(6) Die Beschlusskammern entschei-
den in der Besetzung mit einem Vorsitzen-
den oder einer Vorsitzenden und vier bei-
sitzenden Mitgliedern. Den Vorsitz führt ein 
Mitglied der Leitung der Abschlussprüfer-
aufsichtsstelle; die beisitzenden Mitglieder 
dürfen nicht der Leitung der Abschlussprü-
feraufsichtsstelle angehören. Der oder die 
Vorsitzende und die beisitzenden Mitglie-
der müssen das Wirtschaftsprüfungsexa-
men abgelegt oder eine abgeschlossene 
wissenschaftliche Hochschulbildung erwor-
ben haben. Mindestens zwei Mitglieder der 
Beschlusskammer müssen die Befähigung 
zum Richteramt haben. 

(6) Die Beschlusskammern entschei-
den in der Besetzung mit einem Vorsitzen-
den oder einer Vorsitzenden und vier beisit-
zenden Mitgliedern. Den Vorsitz führt ein 
Mitglied der Leitung der Abschlussprüfer-
aufsichtsstelle; die beisitzenden Mitglieder 
dürfen nicht der Leitung der Abschlussprü-
feraufsichtsstelle angehören. Der oder die 
Vorsitzende und die beisitzenden Mitglieder 
müssen das Wirtschaftsprüferexamen 
abgelegt oder eine abgeschlossene wis-
senschaftliche Hochschulbildung erworben 
haben. Mindestens zwei Mitglieder der Be-
schlusskammer müssen die Befähigung 
zum Richteramt haben. 
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(7) Die Beschlusskammern entschei-
den mit einfacher Mehrheit. 

(7) u n v e r ä n d e r t  

§ 2 u n v e r ä n d e r t  

In der Abschlussprüferaufsichtsstelle 
tätige Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer sowie Auszubildende 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Auf in der Abschlussprüferauf-
sichtsstelle tätige Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer sowie Auszubildende sind 
die für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer sowie Auszubildende des Bundes je-
weils geltenden Tarifverträge und sonsti-
gen Bestimmungen anzuwenden. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) In der Abschlussprüferaufsichts-
stelle tätige Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer können mit Zustimmung des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Ener-
gie, die der im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium der Finanzen zu ertei-
lenden Einwilligung des Bundesministeri-
ums des Innern, für Bau und Heimat be-
darf, auch oberhalb der höchsten tarifver-
traglichen Entgeltgruppe in einem außerta-
riflichen Arbeitsverhältnis beschäftigt wer-
den, soweit dies für die Durchführung der 
Aufgaben der Abschlussprüferaufsichts-
stelle erforderlich ist. Satz 1 gilt für die 
sonstige Gewährung von über- oder außer-
tariflichen Leistungen entsprechend. 

(2) In der Abschlussprüferaufsichts-
stelle tätige Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer können mit Zustimmung des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Klima-
schutz, die der im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium der Finanzen zu ertei-
lenden Einwilligung des Bundesministeri-
ums des Innern, für Bau und Heimat be-
darf, auch oberhalb der höchsten tarifver-
traglichen Entgeltgruppe in einem außerta-
riflichen Arbeitsverhältnis beschäftigt wer-
den, soweit dies für die Durchführung der 
Aufgaben der Abschlussprüferaufsichts-
stelle erforderlich ist. Satz 1 gilt für die 
sonstige Gewährung von über- oder außer-
tariflichen Leistungen entsprechend. 

§ 3 u n v e r ä n d e r t  

Fachbeirat u n v e r ä n d e r t  

(1) Bei der Abschlussprüferaufsichts-
stelle wird ein Fachbeirat gebildet. Er berät 
die Abschlussprüferaufsichtsstelle bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben. Er kann auch 
Empfehlungen zur allgemeinen Weiterent-
wicklung der Aufsichtspraxis einbringen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Der Fachbeirat besteht aus min-
destens drei und höchstens fünf Mitglie-
dern. Die Mitglieder des Fachbeirats wer-
den durch das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie für die Dauer von vier 
Jahren bestellt. Dabei wird jeweils ein Mit-
glied bestellt, das zuvor vom Bundesminis-
terium der Justiz und für Verbraucher-
schutz und vom Bundesministerium der Fi-
nanzen benannt worden ist. Eine vorzeitige 
Abberufung durch das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie ist in begründe-
ten Ausnahmefällen möglich, bei den nach 
Satz 2 bestellten Mitgliedern jedoch nur im 
Einvernehmen mit dem Bundesministe-
rium, das sie benannt hatte. 

(2) Der Fachbeirat besteht aus min-
destens drei und höchstens fünf Mitglie-
dern. Die Mitglieder des Fachbeirats wer-
den durch das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz für die Dauer von 
vier Jahren bestellt. Dabei wird jeweils ein 
Mitglied bestellt, das zuvor vom Bundesmi-
nisterium der Justiz und für Verbraucher-
schutz und vom Bundesministerium der Fi-
nanzen benannt worden ist. Eine vorzeitige 
Abberufung durch das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Klimaschutz ist in be-
gründeten Ausnahmefällen möglich, bei 
den nach Satz 2 bestellten Mitgliedern je-
doch nur im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium, das sie benannt hatte. 

(3) Die Mitglieder sollen insbesondere 
über Kenntnisse in für die Abschlussprü-
fung relevanten Bereichen verfügen. Artikel 
21 Unterabsatz 3 und Artikel 26 Absatz 5 
Unterabsatz 2 Satz 4 der Verordnung (EU) 
Nr. 537/2014 sowie § 1 Absatz 4 dieses 
Gesetzes gelten entsprechend. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Der Fachbeirat wählt aus seinem 
Kreis eine Vorsitzende oder einen Vorsit-
zenden. Der Fachbeirat gibt sich eine Ge-
schäftsordnung. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Die Mitglieder des Fachbeirats er-
halten Ersatz ihrer Reisekosten. Das Bun-
desreisekostengesetz findet entspre-
chende Anwendung. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

§ 4 u n v e r ä n d e r t  

Gebühren; Verordnungsermächtigung; 
Geschäftsordnung 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Die Abschlussprüferaufsichtsstelle 
erhebt für individuell zurechenbare öffentli-
che Leistungen Gebühren und Auslagen 
nach Maßgabe dieses Gesetzes und der 
Gebührenverordnung nach Absatz 3. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die §§ 3 bis 7 und 9 bis 21 des 
Bundesgebührengesetzes sind entspre-
chend anzuwenden. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des 
Bundesrates die gebührenpflichtigen Tat-
bestände, die Höhe der Gebühren und 
Auslagen sowie die Stelle, die die Gebüh-
ren und Auslagen einzieht, festzulegen. 
Die Gebühren sind regelmäßig, mindes-
tens alle fünf Jahre, zu überprüfen und so-
weit erforderlich anzupassen. Bei einer An-
passung gelten für eine individuell zure-
chenbare öffentliche Leistung, die bereits 
beantragt oder begonnen, aber noch nicht 
vollständig erbracht wurde, die bisherigen 
Vorschriften fort. 

(3) Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung 
des Bundesrates die gebührenpflichtigen 
Tatbestände, die Höhe der Gebühren und 
Auslagen sowie die Stelle, die die Gebüh-
ren und Auslagen einzieht, festzulegen. Die 
Gebühren sind regelmäßig, mindestens alle 
fünf Jahre, zu überprüfen und soweit erfor-
derlich anzupassen. Bei einer Anpassung 
gelten für eine individuell zurechenbare öf-
fentliche Leistung, die bereits beantragt o-
der begonnen, aber noch nicht vollständig 
erbracht wurde, die bisherigen Vorschriften 
fort. 

(4) Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie erlässt eine Geschäfts-
ordnung der Abschlussprüferaufsichts-
stelle. Die Geschäftsordnung regelt insbe-
sondere das Verfahren der Beschlusskam-
mern sowie des Fachbeirats in der Ab-
schlussprüferaufsichtsstelle und die Unab-
hängigkeit und Integrität der Beschäftigten 
der Abschlussprüferaufsichtsstelle. Das 
schließt insbesondere auch Vorkehrungen 
und Maßnahmen mit Bezug zu privaten Fi-
nanzgeschäften der Beschäftigten ein. 

(4) Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz erlässt eine Ge-
schäftsordnung der Abschlussprüferauf-
sichtsstelle. Die Geschäftsordnung regelt 
insbesondere das Verfahren der Be-
schlusskammern sowie des Fachbeirats in 
der Abschlussprüferaufsichtsstelle und die 
Unabhängigkeit und Integrität der Beschäf-
tigten der Abschlussprüferaufsichtsstelle. 
Das schließt insbesondere auch Vorkeh-
rungen und Maßnahmen mit Bezug zu pri-
vaten Finanzgeschäften der Beschäftigten 
ein. 

§ 5 u n v e r ä n d e r t  

Übergang der im Bereich der Aufsicht 
über die Prüfer von Unternehmen von 

öffentlichem Interesse tätigen Wirt-
schaftsprüfer 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle tritt zum 17. Juni 2016 
kraft Gesetzes und nach Maßgabe der fol-
genden Absätze in die Rechte und Pflich-
ten der zu diesem Zeitpunkt zwischen der 
Wirtschaftsprüferkammer und den überge-
henden Beschäftigten bestehenden Ar-
beitsverhältnisse ein. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Als übergehende Beschäftigte im 
Sinne des Absatzes 1 gelten  

(2) u n v e r ä n d e r t  
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1. die Referenten, die am 16. Juni 2016 
zur Abschlussprüferaufsichtskommis-
sion abgeordnet und zu diesem Zeit-
punkt als Wirtschaftsprüfer für diese 
tätig waren, und 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. die Referatsleiter und Referenten, die 
am 16. Juni 2016 in Abstimmung zwi-
schen der Wirtschaftsprüferkammer 
und der Abschlussprüferaufsichtskom-
mission und mit Zustimmung des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und 
Energie dem innerhalb der Abteilung 
Berufsaufsicht der Wirtschaftsprüfer-
kammer gebildeten Referat „Berufsauf-
sicht über die Prüfer von Unternehmen 
von öffentlichem Interesse“ zugewie-
sen und zu diesem Zeitpunkt als Wirt-
schaftsprüfer dort tätig waren. 

2. die Referatsleiter und Referenten, die 
am 16. Juni 2016 in Abstimmung zwi-
schen der Wirtschaftsprüferkammer 
und der Abschlussprüferaufsichtskom-
mission und mit Zustimmung des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Kli-
maschutz dem innerhalb der Abteilung 
Berufsaufsicht der Wirtschaftsprüfer-
kammer gebildeten Referat „Berufsauf-
sicht über die Prüfer von Unternehmen 
von öffentlichem Interesse“ zugewie-
sen und zu diesem Zeitpunkt als Wirt-
schaftsprüfer dort tätig waren. 

(3) Für die übergegangenen Beschäf-
tigten nach Absatz 2 gelten die bisherigen 
Arbeitsverträge fort. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Ein Widerspruchsrecht der über-
gehenden Beschäftigten nach Absatz 2 ge-
gen den Übergang ihrer Arbeitsverhält-
nisse ist ausgeschlossen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 6 u n v e r ä n d e r t  

Übergang der weiteren im Bereich der 
Aufsicht über Prüfer von Unternehmen 
von öffentlichem Interesse tätigen Be-

schäftigten 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle tritt zum 17. Juni 2016 
kraft Gesetzes und nach Maßgabe der fol-
genden Absätze in die Rechte und Pflich-
ten der zu diesem Zeitpunkt zwischen der 
Wirtschaftsprüferkammer und den überge-
henden Beschäftigten bestehenden Ar-
beitsverhältnisse ein. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Als übergehende Beschäftigte im 
Sinne des Absatzes 1 gelten  

(2) u n v e r ä n d e r t  
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1. die Referenten und Sekretariatskräfte, 
die am 16. Juni 2016 zur Abschluss-
prüferaufsichtskommission abgeordnet 
und zu diesem Zeitpunkt nicht als Wirt-
schaftsprüfer für diese tätig waren, 
und 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. die Referatsleiter, Referenten, Sach-
bearbeiter und Sekretariatskräfte, die 
am 16. Juni 2016 in Abstimmung zwi-
schen der Wirtschaftsprüferkammer 
und der Abschlussprüferaufsichtskom-
mission und mit Zustimmung des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und 
Energie dem innerhalb der Abteilung 
Berufsaufsicht der Wirtschaftsprüfer-
kammer gebildeten Referat „Berufsauf-
sicht über die Prüfer von Unternehmen 
von öffentlichem Interesse“ zugewie-
sen und zu diesem Zeitpunkt nicht als 
Wirtschaftsprüfer dort tätig waren. 

2. die Referatsleiter, Referenten, Sachbe-
arbeiter und Sekretariatskräfte, die am 
16. Juni 2016 in Abstimmung zwischen 
der Wirtschaftsprüferkammer und der 
Abschlussprüferaufsichtskommission 
und mit Zustimmung des Bundesminis-
teriums für Wirtschaft und Klima-
schutz dem innerhalb der Abteilung 
Berufsaufsicht der Wirtschaftsprüfer-
kammer gebildeten Referat „Berufsauf-
sicht über die Prüfer von Unternehmen 
von öffentlichem Interesse“ zugewie-
sen und zu diesem Zeitpunkt nicht als 
Wirtschaftsprüfer dort tätig waren. 

(3) Für die übergegangenen Beschäf-
tigten nach Absatz 2 bestimmt sich ab dem 
17. Juni 2016 das Arbeitsverhältnis nach § 
2 Absatz 1 sowie den beim Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle geltenden 
Dienstvereinbarungen in der jeweils gelten-
den Fassung mit folgenden Maßgaben:  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. Die Überleitung der Beschäftigten er-
folgt zum 17. Juni 2016 in eine Ent-
geltgruppe des Tarifvertrags für den 
öffentlichen Dienst vom 13. September 
2005 in der für den Bereich des Bun-
des jeweils geltenden Fassung (Tarif-
vertrag für den öffentlichen Dienst) 
nach Maßgabe des § 12 des Tarifver-
trags für den öffentlichen Dienst. 

1. u n v e r ä n d e r t  
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2. Die Zuordnung zu den Stufen der Ent-
gelttabelle des Tarifvertrags für den öf-
fentlichen Dienst erfolgt entsprechend 
§ 16 des Tarifvertrags für den öffentli-
chen Dienst. Bei der Berechnung tarif-
rechtlich maßgebender Zeiten nach § 
16 des Tarifvertrags für den öffentli-
chen Dienst werden die bei der Ab-
schlussprüferaufsichtskommission o-
der Wirtschaftsprüferkammer am 16. 
Juni 2016 erreichten Zeiten unbescha-
det der übrigen Voraussetzungen so 
berücksichtigt, als wenn sie beim Bund 
zurückgelegt worden wären. Bei Ein-
gruppierung in eine der Entgeltgrup-
pen 2 bis 8 erfolgt die Stufenzuord-
nung oberhalb der Stufe 3, sofern die 
notwendigen Zeiten im Sinne von § 16 
Absatz 4 des Tarifvertrags für den öf-
fentlichen Dienst am 16. Juni 2016 er-
reicht wurden. Restzeiten, die nach 
der Zuordnung zu einer Stufe verblei-
ben, werden auf die Stufenlaufzeit 
zum Erreichen der jeweils nächsten 
Stufe beim Bund angerechnet. 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. Die bei der Abschlussprüferaufsichts-
kommission oder Wirtschaftsprüfer-
kammer am 16. Juni 2016 erreichte 
Beschäftigungszeit wird als Beschäfti-
gungszeit im Sinne des § 34 Absatz 3 
Satz 1 und 2 des Tarifvertrags für den 
öffentlichen Dienst fortgeführt. 

3. u n v e r ä n d e r t  



 - 577 -   

Geltendes Recht Änderungen durch Gesetzentwurf 

4. Weichen die tariflichen Regelungen 
des Tarifvertrags für den öffentlichen 
Dienst zum Entgelt gegenüber den mit 
der Wirtschaftsprüferkammer am 16. 
Juni 2016 geltenden vertraglichen Ver-
einbarungen zu Ungunsten der über-
gegangenen Beschäftigten ab, kann 
diesen mit Zustimmung des Bundesmi-
nisteriums für Wirtschaft und Energie, 
die der im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium der Finanzen zu 
erteilenden Einwilligung des Bundes-
ministeriums des Innern, für Bau und 
Heimat bedarf, eine persönliche Zu-
lage gewährt werden. Einzelheiten der 
Berechnung und der grundsätzlichen 
Abschmelzung der Zulage werden in 
einer gesonderten Regelung des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und 
Energie, die der im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium der Finanzen 
zu erteilenden Einwilligung des Bun-
desministeriums des Innern, für Bau 
und Heimat bedarf, geregelt. 

4. Weichen die tariflichen Regelungen 
des Tarifvertrags für den öffentlichen 
Dienst zum Entgelt gegenüber den mit 
der Wirtschaftsprüferkammer am 16. 
Juni 2016 geltenden vertraglichen Ver-
einbarungen zu Ungunsten der über-
gegangenen Beschäftigten ab, kann 
diesen mit Zustimmung des Bundesmi-
nisteriums für Wirtschaft und Klima-
schutz, die der im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium der Finanzen 
zu erteilenden Einwilligung des Bun-
desministeriums des Innern, für Bau 
und Heimat bedarf, eine persönliche 
Zulage gewährt werden. Einzelheiten 
der Berechnung und der grundsätzli-
chen Abschmelzung der Zulage wer-
den in einer gesonderten Regelung 
des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Klimaschutz, die der im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium 
der Finanzen zu erteilenden Einwilli-
gung des Bundesministeriums des In-
nern, für Bau und Heimat bedarf, gere-
gelt. 

5. Für übergegangene Beschäftigte, de-
nen vor dem Übergang zum Bund eine 
betriebliche Altersversorgung zuge-
sagt worden war und die nach Maß-
gabe des Tarifvertrags über die be-
triebliche Altersversorgung der Be-
schäftigten des öffentlichen Dienstes 
nicht pflichtversichert werden können, 
kann der Arbeitgeber die bisherige be-
triebliche Altersversorgung fortsetzen, 
soweit die Versicherungsbedingungen 
dies zulassen. 

5. u n v e r ä n d e r t  

(4) Das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle unterrichtet die überge-
henden Beschäftigten nach Absatz 2 vor 
dem Übergang über die rechtlichen, wirt-
schaftlichen und sozialen Folgen des Über-
gangs. Die Beschäftigten können dem 
Übergang ihrer Arbeitsverhältnisse wider-
sprechen. Der Widerspruch kann gegen-
über dem bisherigen Arbeitgeber oder dem 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkon-
trolle innerhalb eines Monats nach der Un-
terrichtung schriftlich erklärt werden. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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Gesetz zur Errichtung eines Fi-
nanzmarkt- und eines Wirt-
schaftsstabilisierungsfonds 

u n v e r ä n d e r t  

(Stabilisierungsfondsgesetz - 
FMStFG) 

vom: 17.10.2008 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 1 G v. 
22.12.2023 I Nr. 406 

u n v e r ä n d e r t  

§ 8a u n v e r ä n d e r t  

Bundesrechtliche Abwicklungsanstalten u n v e r ä n d e r t  
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(1) Die Anstalt kann auf Antrag der 
übertragenden Gesellschaft teilrechtsfähige 
Anstalten des öffentlichen Rechts errichten, 
auf die bis zum 31. Mai 2014 erworbene 
Risikopositionen sowie auf die nichtstrate-
gienotwendige Geschäftsbereiche der 
übertragenden Gesellschaft durch Rechts-
geschäft oder Umwandlung zum Zwecke 
der Abwicklung übertragen werden können 
(Abwicklungsanstalten). Übertragende Ge-
sellschaften sind Kreditinstitute und Finanz-
holding-Gesellschaften, die ihren Sitz be-
reits zum 31. Mai 2014 im Inland hatten, 
sowie ihre in- und ausländischen Tochter-
unternehmen oder Zweckgesellschaften, 
die Risikopositionen von ihnen übernom-
men haben. Übertragende Gesellschaften 
können vor einer Übertragung nach Satz 1 
bis zum 31. Mai 2014 erworbene Risikopo-
sitionen von in- und ausländischen Toch-
terunternehmen oder Zweckgesellschaften, 
die Risikopositionen von ihnen übernom-
men haben, übernehmen. Die Abwick-
lungsanstalten können die Risikopositionen 
oder Geschäftsbereiche auch durch Über-
nahme von Garantien, Unterbeteiligungen 
oder auf sonstige Weise ohne Übertragung 
absichern. Sie können unter ihrem eigenen 
Namen im rechtsgeschäftlichen Verkehr 
handeln, klagen und verklagt werden, ver-
fügen über einen eigenen Rechnungs- und 
Buchungskreis und sind vom Registerge-
richt unverzüglich ins Handelsregister ein-
zutragen. Die Kosten der Abwicklungsan-
stalten werden aus ihrem Vermögen ge-
deckt. Die der Anstalt oder der Finanza-
gentur entstehenden Verwaltungskosten 
aus Koordinations- und Überwachungstä-
tigkeiten für die Abwicklungsanstalten tra-
gen die Abwicklungsanstalten selbst; § 3e 
bleibt unberührt. Das Vermögen einer Ab-
wicklungsanstalt ist vom Vermögen ande-
rer Abwicklungsanstalten und von dem üb-
rigen Vermögen der Anstalt, ihren Rechten 
und Verbindlichkeiten getrennt zu halten. 
Die Anstalt, die Finanzagentur, der Fonds 
oder der Bund haften unbeschadet der Re-
gelung nach Absatz 4 Nummer 1 Satz 6 
und Nummer 1b nicht für die Verbindlich-
keiten der Abwicklungsanstalten; eine Ab-
wicklungsanstalt haftet nicht für die Ver-
bindlichkeiten anderer Abwicklungsanstal-
ten. Sofern Aufgaben der Anstalt, der Fi-
nanzagentur nach diesem Gesetz oder der 
Abwicklungsanstalten von anderen juristi-
schen oder natürlichen Personen wahrge-
nommen werden, ist vertraglich 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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sicherzustellen, dass der Bundesrech-
nungshof auch Erhebungsrechte bei diesen 
Personen hat. 

(1a) Die Abwicklungsanstalten stellen 
innerhalb der ersten vier Monate nach Ab-
schluss des Geschäftsjahres einen Jahres-
abschluss und einen Lagebericht nach den 
für große Kapitalgesellschaften geltenden 
Vorschriften des Handelsgesetzbuchs oder 
nach den für Kreditinstitute geltenden Vor-
schriften auf. Der Jahresabschluss und der 
Lagebericht sind nach den Vorschriften des 
Handelsgesetzbuchs zu prüfen. Eine Kon-
zernrechnungslegungspflicht besteht nicht. 
Das Publizitätsgesetz ist nicht anzuwen-
den. Näheres über Haushaltsführung und 
Rechnungslegung wird in der jeweiligen 
Satzung der Abwicklungsanstalten gere-
gelt. 

(1a) Die Abwicklungsanstalten stellen 
innerhalb der ersten vier Monate nach Ab-
schluss des Geschäftsjahres einen Jahres-
abschluss und einen Lagebericht, auf den 
§ 289b des Handelsgesetzbuchs keine 
Anwendung findet, nach den für große 
Kapitalgesellschaften geltenden Vorschrif-
ten des Handelsgesetzbuchs oder nach 
den für Kreditinstitute geltenden Vorschrif-
ten auf. Der Jahresabschluss und der La-
gebericht sind nach den Vorschriften des 
Handelsgesetzbuchs zu prüfen. Eine Kon-
zernrechnungslegungspflicht besteht nicht. 
Das Publizitätsgesetz ist nicht anzuwen-
den. Näheres über Haushaltsführung und 
Rechnungslegung wird in der jeweiligen 
Satzung der Abwicklungsanstalten gere-
gelt. 

(2) Die Anstalt überwacht die Abwick-
lungsanstalten. Die Überwachung stellt ins-
besondere sicher, dass die Abwicklungsan-
stalten die Vorgaben aus Gesetz und Sta-
tut einhalten. Darüber hinaus kann die An-
stalt in Abstimmung mit den Abwicklungs-
anstalten Koordinationsaufgaben für die 
Abwicklungsanstalten übernehmen, insbe-
sondere zu Grundsätzen der Risikobewer-
tung, zur Refinanzierung und zur markt-
schonenden Veräußerung übernommener 
Vermögenswerte; als Trägerin unterstützt 
die Finanzagentur die Anstalt bei der Wahr-
nehmung der Aufgaben nach den Sätzen 1 
bis 3; im Übrigen obliegt die Verwaltung 
der jeweiligen Aktiva der Abwicklungsan-
stalt. Der Sitz sowie das Nähere über die 
Aufgaben, Organisation, Vertretung, Erstat-
tung von Kosten, Rechnungslegung und 
Auflösung der Abwicklungsanstalten, ein-
schließlich ihre Überwachung durch die An-
stalt wird durch gesonderte Statute gere-
gelt, die von der Anstalt im Benehmen mit 
der Abwicklungsanstalt beschlossen wer-
den; § 4 Absatz 1 Satz 1 bis 3 gilt entspre-
chend. In den Statuten können auch Best-
immungen getroffen werden über  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. die Ausstattung der Abwicklungsan-
stalten mit Eigenmitteln, 

1. u n v e r ä n d e r t  
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2. die Aufbringung der Eigenmittel durch 
die unmittelbaren oder mittelbaren An-
teilsinhaber des übertragenden 
Rechtsträgers oder durch Dritte sowie 
über die Übertragung von Anteilen o-
der eine sonstige Beteiligung an der 
Abwicklungsanstalt und die mit einer 
Beteiligung verbundenen Rechte und 
Pflichten, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. die Aufgaben, Befugnisse und Ver-
pflichtungen der an den Eigenmitteln 
Beteiligten sowie 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. Besetzungs- oder Zustimmungsrechte 
für die Errichtung von Leitungsgremien 
und die Bestellung von Leitungsperso-
nen der Abwicklungsanstalten; ein Vor-
schlagsrecht der an der Abwicklungs-
anstalt Beteiligten kann vorgesehen 
werden; Absatz 2a bleibt unberührt. 

4. u n v e r ä n d e r t  

Die Statuten sind im Bundesanzeiger zu 
veröffentlichen. Sonstige Veröffentlichun-
gen erfolgen ebenfalls im Bundesanzeiger. 

u n v e r ä n d e r t  

(2a) Die Errichtung von Leitungs-
gremien und die Bestellung von Leitungs-
personen bedürfen der Zustimmung der 
Anstalt. Leiter von Abwicklungsanstalten 
werden für höchstens fünf Jahre bestellt. 
Eine wiederholte Bestellung oder Verlänge-
rung der Amtszeit, jeweils für höchstens 
fünf Jahre, ist zulässig. Sie bedarf der Zu-
stimmung der Anstalt und kann frühestens 
ein Jahr vor Ablauf der bisherigen Amtszeit 
erfolgen. 

(2a) u n v e r ä n d e r t  

(3) Über die Errichtung einer Abwick-
lungsanstalt zur Übernahme von Risikopo-
sitionen oder nichtstrategienotwendigen 
Geschäftsbereichen entscheidet die Anstalt 
auf Antrag der übertragenden Gesellschaft, 
im Falle einer Zweckgesellschaft auf den 
gemeinsamen Antrag der Zweckgesell-
schaft und des Kreditinstituts, dessen Risi-
kopositionen die Zweckgesellschaft über-
nommen hat; § 4 Absatz 1 Satz 1 bis 3 gilt 
entsprechend. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Die näheren Bedingungen für die 
Errichtung von Abwicklungsanstalten zur 
Übernahme von Risikopositionen oder 
nichtstrategienotwendigen Geschäftsberei-
chen legt die Anstalt nach folgenden Maß-
gaben fest:  

(4) u n v e r ä n d e r t  

1. Es ist sicherzustellen, dass eine Pflicht 
zum Ausgleich von Verlusten der Ab-
wicklungsanstalten von den unmittel-
baren oder mittelbaren Anteilsinhabern 
oder Mitgliedern der übertragenden 
Gesellschaft entsprechend ihrer Betei-
ligungsquote übernommen und im Au-
ßenverhältnis eine gesamtschuldneri-
sche Haftung der zum Verlustausgleich 
Verpflichteten begründet wird. Ist die 
übertragende Gesellschaft eine Zweck-
gesellschaft, ist auf die unmittelbaren 
oder mittelbaren Anteilsinhaber oder 
Mitglieder des Kreditinstituts abzustel-
len, dessen Risikopositionen sie über-
nommen hat. Die Übernahme einer 
nicht dem jeweiligen Anteil entspre-
chenden Verlustausgleichspflicht durch 
Teile der Anteilsinhaber oder Mitglieder 
ist zulässig, wenn die Einhaltung der 
europarechtlichen Vorgaben gewähr-
leistet ist. Eine Haftung der Anteilsin-
haber oder Mitglieder für übertragene 
Verbindlichkeiten der Abwicklungsan-
stalten kann begründet werden; die 
Sätze 2 und 3 gelten entsprechend. 
Für den Fall, dass die zum Verlustaus-
gleich verpflichteten Anteilsinhaber o-
der Mitglieder, als Gesamtschuldner 
und einzeln, nicht oder nicht mehr leis-
tungsfähig sind, ist eine, gegebenen-
falls nachrangige Pflicht der Gesell-
schaft vorzusehen, die Verluste aus 
dem an die Anteilseigner auszuschüt-
tenden Betrag nach Nummer 2 auszu-
gleichen. Nachrangig hierzu kann auch 
eine Verlustausgleichspflicht des 
Fonds gegenüber der Abwicklungsan-
stalt sowie ein Rückgriffsanspruch des 
Fonds oder des Bundes gegenüber der 
übertragenden Gesellschaft und ihren 
unmittelbaren oder mittelbaren Anteils-
inhabern oder Mitgliedern vorgesehen 
werden. 

1. u n v e r ä n d e r t  
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1a. Gehört zu den unmittelbaren oder mit-
telbaren Anteilsinhabern oder Mitglie-
dern der übertragenden Gesellschaft 
ein Land, ist eine gesamtschuldneri-
sche Haftung nicht zu begründen; die 
Pflicht zur Übernahme von Verlusten 
entsprechend der jeweiligen Beteili-
gungsquote nach Nummer 1 Satz 1 
bleibt unberührt. Für einen Verbund 
von Sparkassen oder eine Beteili-
gungsgesellschaft, an der Sparkassen 
mittelbar oder unmittelbar beteiligt 
sind, (Verbund) als Anteilsinhaber oder 
Mitglied muss vorgesehen werden, 
dass von diesem zu tragende Verluste 
der Abwicklungsanstalt jeweils zu-
nächst aus dem an ihn auszuschütten-
den Betrag nach Nummer 2 (Stufe 1), 
sodann, sofern der Betrag nicht aus-
reicht, unmittelbar durch den Verbund 
ausgeglichen werden (Stufe 2). Der ku-
mulierte Gesamtumfang der von dem 
Verbund zu tragenden Verluste ist auf 
den von der Anstalt festzusetzenden 
Betrag begrenzt, den der Verbund am 
30. Juni 2008 auf Grund der Gewähr-
trägerhaftung zu tragen hatte. Sofern 
Leistungen des Verbundes aus den 
Stufen 1 und 2 nicht ausreichen, um 
die von ihm entsprechend der Beteili-
gungsquote zu tragenden Verluste zu 
decken, wird der Differenzbetrag je-
weils durch den Fonds vorfinanziert 
und in den Folgejahren durch den auf 
den Verbund auszuschüttenden Betrag 
nach Nummer 2 refinanziert. Hieraus 
resultierende finanzielle Lasten tragen 
der Bund und das betreffende Land im 
Verhältnis von65 : 35; Einzelheiten 
werden in einer Verwaltungsvereinba-
rung geregelt. Weitergehende landes-
rechtliche Bestimmungen bleiben un-
berührt. 

1a. u n v e r ä n d e r t  
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1b. Der Fonds haftet für alle Darlehen, 
Schuldverschreibungen, als Festge-
schäfte ausgestaltete Terminge-
schäfte, Rechte aus Optionen und an-
dere Kredite an die Abwicklungsanstalt 
sowie für Kredite an Dritte, soweit sie 
von der Abwicklungsanstalt ausdrück-
lich gewährleistet werden, sofern diese 
jeweils in dem Zeitraum von der Ab-
wicklungsanstalt aufgenommen, bege-
ben, abgeschlossen, begründet oder 
auf die Abwicklungsanstalt übertragen 
wurden, in dem der Fonds alleiniger 
Verlustausgleichsverpflichteter ist. Eine 
angemessene Garantie im Sinne der 
Vorschriften über die aufsichtsrechtli-
che Risikogewichtung von Risikopositi-
onen gegenüber einer Abwicklungsan-
stalt liegt auch vor, wenn ein Land al-
lein oder gemeinsam mit dem Fonds 
unbegrenzt für den Ausgleich von Ver-
lusten einer Abwicklungsanstalt haftet. 
Rückgriffsansprüche zwischen Verlust-
ausgleichsverpflichteten und gegen-
über der Abwicklungsanstalt bleiben 
unberührt und können insbesondere im 
Statut der Abwicklungsanstalt begrün-
det werden. 

1b. u n v e r ä n d e r t  

2. Ist eine Übernahme einer Verlustaus-
gleichspflicht nach Nummer 1 auf 
Grund der nicht geschlossenen Anteil-
sinhaberschaft oder Mitgliedschaft der 
übertragenden Gesellschaft, etwa bei 
deren Börsennotierung, nicht praktika-
bel, ist von der übertragenden Gesell-
schaft die Pflicht zu übernehmen, die 
Verluste aus dem an die Anteilseigner 
auszuschüttenden Betrag auszuglei-
chen. Ist die übertragende Gesellschaft 
eine Zweckgesellschaft, ist auf das 
Kreditinstitut abzustellen, dessen Risi-
kopositionen sie übernommen hat; Ent-
sprechendes gilt für Tochterunterneh-
men als übertragende Gesellschaften. 
Für die Pflicht der übertragenden Ge-
sellschaft, die Verluste aus dem an die 
Anteilseigner auszuschüttenden Betrag 
auszugleichen, gelten die §§ 6b und 6c 
entsprechend. 

2. u n v e r ä n d e r t  
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3. Ergibt sich nach der vollständigen Ver-
wertung der übertragenen Risikopositi-
onen und der nichtstrategienotwendi-
gen Geschäftsbereiche ein positiver 
Saldo zugunsten der Abwicklungsan-
stalt, wird dieser gemäß den Regelun-
gen in den Statuten der Abwicklungs-
anstalt an die Beteiligten der Abwick-
lungsanstalt oder gegebenenfalls Dritte 
ausgekehrt; soweit die Statuten über 
diesen Saldo keine Regelung treffen, 
ist er den Anteilsinhabern oder Mitglie-
dern der übertragenden Gesellschaft 
oder der übertragenden Gesellschaft 
zur Auskehrung an ihre Anteilsinhaber 
oder Mitglieder zu überlassen. § 6b 
Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. Unbeschadet der Nummern 1 und 2 
kann die Anstalt die Gegenleistung be-
stimmen, die für die Übernahme von 
Risikopositionen oder nichtstrategien-
otwendigen Geschäftsbereichen oder 
deren Absicherung gewährt wird. 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. Die übertragende Gesellschaft muss 
vor einer Übertragung auf die Abwick-
lungsanstalt sämtliche Risiken bezüg-
lich der zu übertragenden oder abzusi-
chernden Risikopositionen und 
nichtstrategienotwendigen Geschäfts-
bereiche gegenüber der Anstalt offen-
legen. 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. Die Übernahme von Risikopositionen 
oder nichtstrategienotwendigen Ge-
schäftsbereichen setzt voraus, dass 
die übertragende Gesellschaft, im Falle 
einer Zweckgesellschaft das Kreditin-
stitut, dessen Risikopositionen sie 
übernommen hat, über ein tragfähiges 
Geschäftsmodell und grundsätzlich 
eine im Einzelfall angemessene Kapi-
talausstattung sowie die Abwicklungs-
anstalt über einen Abwicklungsplan 
verfügt, der im Einzelnen die vorgese-
hene Abwicklung der übernommenen 
Risikopositionen und nichtstrategienot-
wendigen Geschäftsbereiche be-
stimmt. 

6. u n v e r ä n d e r t  



 - 586 -   

Geltendes Recht Änderungen durch Gesetzentwurf 

7. Die übertragende Gesellschaft oder 
deren unmittelbare oder mittelbare An-
teilsinhaber oder Mitglieder müssen si-
cherstellen, dass ihre Verantwortung 
für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin-
nen, Pensionsverbindlichkeiten und 
sonstige im Zusammenhang mit Ar-
beitsverhältnissen bestehenden Lasten 
in vollem Umfang auch nach Übertra-
gung von Risikopositionen und 
nichtstrategienotwendigen Geschäfts-
bereichen auf Abwicklungsanstalten 
erhalten bleibt. 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. Für Institute, die Maßnahmen nach § 
8a in Anspruch nehmen, gelten die 
Auflagen aus § 5 Absatz 2 Nummer 1 
bis 5, Absatz 5 bis 9 der Finanzmarkt-
stabilisierungsfonds-Verordnung in der 
am 1. Januar 2015 geltenden Fassung 
entsprechend. Die Anstalt kann sons-
tige Bedingungen festlegen, die auch 
an Stabilisierungsmaßnahmen nach § 
8 geknüpft werden können. 

8. u n v e r ä n d e r t  

Die Bedingungen können in den Statuten 
der Abwicklungsanstalten gemäß Absatz 2 
und durch vertragliche Regelungen sicher-
gestellt werden. § 6a Absatz 5 Nummer 1 
Satz 2 bis 5 gilt entsprechend. 

u n v e r ä n d e r t  
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(5) Die Abwicklungsanstalten gelten 
nicht als Kreditinstitute oder Finanzdienst-
leistungsinstitute im Sinne des Kreditwe-
sengesetzes, als Wertpapierdienstleis-
tungsunternehmen im Sinne des Wertpa-
pierhandelsgesetzes oder als Versiche-
rungsunternehmen im Sinne des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes; § 3a Absatz 6a 
Satz 1 gilt entsprechend. Auf die Abwick-
lungsanstalten sind die §§ 3 und 6 Absatz 
2 und 3, die §§ 6a, 7 bis 8e, 9, 14, 22a bis 
22o, 24 Absatz 1 Nummer 6, 8, 11 bis 13 
sowie Absatz 1a, 2 und 4, die §§ 25, 25a 
Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 2, die 
§§ 25g bis 25m, 26 Absatz 1 Satz 1 bis 3, § 
29 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3, die §§ 
37, 39 bis 44a, 44c, 46g, 46h, 49, 54, 55a, 
55b, 56, 59, 60 und 60a des Kreditwesen-
gesetzes sowie § 23 des Wertpapierhan-
delsgesetzes entsprechend anzuwenden; 
sie gelten als Verpflichtete im Sinne des § 
2 Absatz 1 des Geldwäschegesetzes. Inso-
weit unterliegen sie der Aufsicht der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht. § 15 des Finanzdienstleistungsauf-
sichtsgesetzes ist entsprechend anzuwen-
den. Auf Abwicklungsanstalten, deren Sta-
tut das Betreiben von Bankgeschäften und 
das Erbringen von Finanzdienstleistungen 
im Sinne des Kreditwesengesetzes unter-
sagt, sind die Sätze 2 bis 4 nicht anzuwen-
den. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(5a) Soweit eine Abwicklungsan-
stalt wegen der Art und des Umfangs der 
von ihr betriebenen Geschäfte nicht mehr 
der Aufsicht bedarf, kann die Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht auf 
Antrag der Abwicklungsanstalt, welcher der 
Genehmigung der Anstalt bedarf, im Ein-
zelfall bestimmen, dass die in Absatz 5 
Satz 2 Halbsatz 1 genannten Regelungen 
ganz oder teilweise nicht anzuwenden sind. 

(5a) u n v e r ä n d e r t  

(6) Auf die Abwicklungsanstalten sind 
die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit sowie die §§ 55 und 109 Ab-
satz 1 und 2 der Bundeshaushaltsordnung 
anzuwenden. Im Übrigen finden die §§ 1 
bis 87 und 106 bis 110 der Bundeshaus-
haltsordnung keine Anwendung; Absatz 8 
Satz 3 bleibt unberührt. Der Bundesrech-
nungshof hat ein Prüfungsrecht gemäß § 
111 der Bundeshaushaltsordnung. 

(6) u n v e r ä n d e r t  
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(7) Ein Vertrag, durch den eine Ver-
pflichtung der übertragenden Gesellschaft 
oder ihrer unmittelbaren oder mittelbaren 
Anteilsinhaber oder Mitglieder begründet 
wird, Verluste einer Abwicklungsanstalt 
auszugleichen oder zukünftige an die An-
teilsinhaber auszuschüttende Beträge an 
die betreffende Abwicklungsanstalt abzu-
führen, ist kein Unternehmensvertrag. 

(7) u n v e r ä n d e r t  

(8) Die Abwicklungsanstalten können 
als übernehmende Rechtsträger an Aus-
gliederungen und Abspaltungen, jeweils 
zur Aufnahme, nach Maßgabe folgender 
Bestimmungen beteiligt sein:  

(8) u n v e r ä n d e r t  

1. Den unmittelbaren oder mittelbaren 
Anteilsinhabern des übertragenden 
Rechtsträgers oder dem übertragen-
den Rechtsträger selbst kann im Rah-
men der Spaltung eine Beteiligung an 
den Abwicklungsanstalten gewährt 
werden. Die Beteiligung kann auf einen 
Anspruch auf einen nach Beendigung 
der Abwicklung erzielten Überschuss 
begrenzt werden. Die an der Abwick-
lungsanstalt Beteiligten sowie weitere 
Einzelheiten der Beteiligung werden in 
den Statuten der Abwicklungsanstalten 
nach Absatz 2 bestimmt. Soweit den 
Anteilsinhabern des übertragenden 
Rechtsträgers eine Verlustausgleichs-
pflicht oder Haftung für Verbindlichkei-
ten einer Abwicklungsanstalt auferlegt 
wird, bedarf der Beschluss des über-
tragenden Rechtsträgers gemäß § 125 
in Verbindung mit § 13 des Umwand-
lungsgesetzes der Zustimmung aller 
Anteilsinhaber, die nach den zugrunde 
liegenden Regelungen eine Verlust-
ausgleichspflicht oder Haftung für Ver-
bindlichkeiten trifft; Nummer 4 bleibt 
unberührt. Werden mittelbaren Anteils-
inhabern im Sinne des Absatzes 4 
Nummer 1 Satz 2 Beteiligungen einge-
räumt, ist zusätzlich ein Beschluss die-
ser Anteilsinhaber erforderlich; werden 
ihnen Verlustausgleichspflichten oder 
eine Haftung für Verbindlichkeiten ei-
ner Abwicklungsanstalt auferlegt, be-
darf der Beschluss der Zustimmung al-
ler Anteilsinhaber. 

1. u n v e r ä n d e r t  
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2. Zwischen den an der Spaltung beteilig-
ten Rechtsträgern können Ausgleichs-
ansprüche begründet werden. 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. Der Spaltungs- und Übernahmevertrag 
bedarf keiner Prüfung im Sinne des § 
125 in Verbindung mit den §§ 9 bis 12 
des Umwandlungsgesetzes. Für die 
Anstalt fasst der Leitungsausschuss 
den gemäß § 125 in Verbindung mit § 
13 des Umwandlungsgesetzes zur 
Wirksamkeit der Übertragung erforder-
lichen Beschluss; er ist außerdem für 
die Verzichtserklärung gemäß § 127 
Satz 2 in Verbindung mit § 8 Absatz 3 
des Umwandlungsgesetzes zuständig. 
Der Bericht gemäß § 127 des Um-
wandlungsgesetzes ist von dem nach 
dem Statut gemäß Absatz 2 für die Ge-
schäftsführung zuständigen Organ der 
Abwicklungsanstalt zu erstatten. 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. Der Beschluss des übertragenden 
Rechtsträgers gemäß § 125 in Verbin-
dung mit § 13 des Umwandlungsgeset-
zes bedarf vorbehaltlich des Satzes 3 
einer Mehrheit, die mindestens zwei 
Drittel der abgegebenen Stimmen oder 
des vertretenen gezeichneten Kapitals 
oder Beteiligungskapitals umfasst; die 
einfache Mehrheit reicht, wenn die 
Hälfte des gezeichneten Kapitals oder 
Beteiligungskapitals vertreten ist. Ab-
weichende Satzungsbestimmungen 
sind unbeachtlich. Die Sätze 1 und 2 
gelten nicht für Rechtsträger in der 
Rechtsform landesunmittelbarer An-
stalten des öffentlichen Rechts. 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. Bei Spaltungen unter Beteiligung einer 
Abwicklungsanstalt sind die §§ 22, 23, 
126 Absatz 2 Satz 1 und 2 sowie die 
§§ 133 und 141 des Umwandlungsge-
setzes nicht anzuwenden. 

5. u n v e r ä n d e r t  
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6. Als Schlussbilanz darf auch eine Auf-
stellung des zu übertragenden Vermö-
gens (Teilbilanz) verwendet werden, 
für die die Vorschriften über die Jah-
resbilanz und deren Prüfung entspre-
chend gelten, sofern sich aus ihrem 
beschränkten Umfang nichts anderes 
ergibt. Das Registergericht darf die 
Spaltung nur eintragen, wenn die 
Schlussbilanz auf einen höchstens 
zwölf Monate vor der Anmeldung lie-
genden Stichtag aufgestellt worden ist. 
Im Übrigen bleibt die Vorschrift des § 
125 in Verbindung mit § 17 Absatz 2 
des Umwandlungsgesetzes unberührt. 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. Als Zwischenbilanz (§ 125 in Verbin-
dung mit § 63 Absatz 1 Nummer 1 des 
Umwandlungsgesetzes) darf auch eine 
Teilbilanz verwendet werden. Diese 
muss nicht geprüft werden. 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. Werden mittelbaren Anteilsinhabern im 
Sinne des Absatzes 4 Nummer 1 Satz 
2 Beteiligungen eingeräumt, sind bei 
der Anmeldung zum Handelsregister 
des übertragenden Rechtsträgers auch 
Erklärungen gemäß den §§ 140, 146 
Absatz 1 und § 148 Absatz 1 des Um-
wandlungsgesetzes der gesetzlichen 
Vertreter aller unmittelbar oder mittel-
bar an dem übertragenden Rechtsträ-
ger beteiligten Unternehmen einzu-
reichen, denen im Rahmen der Spal-
tung keine unmittelbare oder mittelbare 
Beteiligung an der Abwicklungsanstalt 
eingeräumt wird. § 346 Absatz 2 des 
Umwandlungsgesetzes ist auch auf 
diese Erklärung anzuwenden. 

8. u n v e r ä n d e r t  
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9. Das Nähere über die Spaltung ist in 
den Statuten der Abwicklungsanstalten 
gemäß Absatz 2 zu regeln. Spaltungen 
nach diesem Absatz sind Ausgliede-
rungen und Abspaltungen, jeweils zur 
Aufnahme, im Sinne des Umwand-
lungsgesetzes vom 28. Oktober 1994 
in der Fassung vom 17. Dezember 
2008 (BGBl. I S. 2586) in Verbindung 
mit Nummer 1 dieses Absatzes, auf die 
die Vorschriften des Umwandlungsge-
setzes entsprechend anzuwenden 
sind, soweit dieses Gesetz und die 
Statuten der Abwicklungsanstalten ge-
mäß Absatz 2 nicht etwas anderes be-
stimmen. 

9. u n v e r ä n d e r t  

Die Abwicklungsanstalten können im In- 
und Ausland Gesellschaften gründen und 
Beteiligungen an Gesellschaften erwerben. 
Die Gründung einer Gesellschaft oder ein 
Beteiligungserwerb soll nur erfolgen, wenn 
dies unmittelbar der Umsetzung des Ab-
wicklungsplans gemäß Absatz 4 Satz 1 
Nummer 6 dient. § 65 Absatz 1 Nummer 3 
und 4 der Bundeshaushaltsordnung ist ent-
sprechend anzuwenden. Es ist sicherzu-
stellen, dass der Bundesrechnungshof in 
Bezug auf Gesellschaften und Beteiligun-
gen im Sinne des Satzes 2 die Unterlagen 
und Auskünfte erhält, die er für die Erfül-
lung seiner Aufgaben für erforderlich hält. 
Die näheren Einzelheiten zur Gründung ei-
ner Gesellschaft und zum Beteiligungser-
werb werden in den Statuten der Abwick-
lungsanstalten geregelt. 

u n v e r ä n d e r t  

(8a) Die Abwicklungsanstalten 
können als übertragende Rechtsträger an 
Ausgliederungen und Abspaltungen nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen be-
teiligt sein:  

(8a) u n v e r ä n d e r t  

1. die Ausgliederung oder Abspaltung be-
darf der Zustimmung der Haftungsbe-
teiligten und der Anstalt; 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Refinanzierungsverbindlichkeiten dür-
fen im Rahmen der Ausgliederung o-
der Abspaltung nicht übertragen wer-
den; 

2. u n v e r ä n d e r t  
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3. zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Ausgliederung oder Abspaltung be-
stehende Gewährträgerhaftungen so-
wie eine für übertragene Verbindlich-
keiten bestehende Haftung des Fonds 
gemäß Absatz 4 Satz 1 Nummer 1b 
werden durch die Ausgliederung oder 
Abspaltung nicht berührt; 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. das Nähere über die Ausgliederung o-
der Abspaltung ist in den Statuten der 
Abwicklungsanstalten gemäß Absatz 2 
zu regeln. 

4. u n v e r ä n d e r t  

Ausgliederungen und Abspaltungen nach 
diesem Absatz sind Ausgliederungen und 
Abspaltungen im Sinne des Umwandlungs-
gesetzes vom 28. Oktober 1994 (BGBl. I S. 
3210; 1995 I S. 428), das zuletzt durch Arti-
kel 22 des Gesetzes vom 24. April 2015 
(BGBl. I S. 642) geändert worden ist, auf 
die die Vorschriften des Umwandlungsge-
setzes entsprechend anzuwenden sind, so-
weit dieses Gesetz und die Statuten der 
Abwicklungsanstalten von Absatz 2 Satz 4 
und 5 nicht etwas anderes bestimmen. 

u n v e r ä n d e r t  
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(8b) Sollen im Rahmen der Aus-
gliederung oder Abspaltung nach Absatz 
8a Verbindlichkeiten übertragen werden, 
darf die Anstalt die Zustimmung nach Ab-
satz 8a Satz 1 Nummer 1 nur erteilen, so-
weit es sich um Verbindlichkeiten handelt, 
die in unmittelbarem Zusammenhang mit 
einem zu übertragenden Grundgeschäft 
stehen oder durch den weiteren Fortgang 
des Grundgeschäfts bedingt sind. Die An-
stalt darf die Zustimmung zu einer Abspal-
tung nur erteilen, wenn die Abwicklungsan-
stalt nachweist, dass eine Ausgliederung 
wirtschaftlich nicht sinnvoll wäre und die Ri-
siken für den Fonds durch die Abspaltung 
nicht erhöht werden. Solange die Abwick-
lungsanstalten nach einer Ausgliederung 
Anteile an einem übernehmenden Rechts-
träger halten, gelten für den übernehmen-
den Rechtsträger die Absätze 2 und 2a 
entsprechend. Die übernehmenden 
Rechtsträger sind in diesem Fall auch dazu 
verpflichtet, einen Abwicklungsplan aufzu-
stellen. Satz 3 und 4 gelten auch, solange 
die Abwicklungsanstalten nach einer Ab-
spaltung für Verbindlichkeiten des überneh-
menden Rechtsträgers haften, es sei denn, 
die Träger der Abwicklungsanstalten ver-
pflichten sich, die Abwicklungsanstalt von 
den Nachhaftungsansprüchen freizustellen. 

(8b) u n v e r ä n d e r t  

(9) Die §§ 16 bis 18 und 20 des Wirt-
schaftsstabilisierungsbeschleunigungsge-
setzes sind auf die Übertragung und Absi-
cherung von Risikopositionen und 
nichtstrategienotwendigen Geschäftsberei-
chen gemäß den Absätzen 1 bis 8 entspre-
chend anwendbar. 

(9) u n v e r ä n d e r t  

(10) Der Fonds kann Abwicklungsan-
stalten Darlehen zur Refinanzierung der 
von diesen übernommenen Vermögensge-
genstände gewähren, sofern der Fonds al-
leiniger Verlustausgleichsverpflichteter ist. 
Die näheren Bedingungen der Darlehens-
gewährung legt der Fonds im Einzelfall 
fest. Ist der Fonds unmittelbarer oder mit-
telbarer Anteilsinhaber nach § 8a Absatz 4 
Satz 1 Nummer 1 Satz 1, kann er eine 
Pflicht zum Ausgleich von Verlusten und 
eine Haftung für übertragene Verbindlich-
keiten der Abwicklungsanstalten nach § 8a 
Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 Satz 1, 3 und 4 
übernehmen. 

(10) u n v e r ä n d e r t  
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(11) Soweit Risikopositionen oder nicht 
strategienotwendige Geschäftsbereiche 
durch eine Maßnahme nach dem Umwand-
lungsgesetz auf eine Abwicklungsanstalt 
übertragen werden sollen, gilt § 7c des 
Wirtschaftsstabilisierungsbeschleunigungs-
gesetzes entsprechend. 

(11) u n v e r ä n d e r t  
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Prüfungsverordnung für Wirt-
schaftsprüfer nach §§ 14 und 
131l der Wirtschaftsprüferord-

nung 

u n v e r ä n d e r t  

(Wirtschaftsprüferprüfungsver-
ordnung - WiPrPrüfV) 

vom: 20.07.2004 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 23 G v. 

25.6.2021 I 2154 

u n v e r ä n d e r t  

Inhaltsübersicht u n v e r ä n d e r t  

Erster Teil 
  Prüfungsverfahren nach § 14 der Wirtschaftsprü-
ferordnung 
§ 1 Antrag auf Zulassung zur Prüfung 
§ 2 Prüfungskommission, Prüfungstermine 
§ 3 Berufung der Mitglieder der Prüfungskommission 
§ 4 Prüfungsgebiete 
§ 4a (weggefallen) 
§ 5 Gliederung der Prüfung 
§ 6 Verkürzte Prüfung 
§ 7 Schriftliche Prüfung 
§ 8 Aufgabenkommission 
§ 9 Widerspruchskommission 
§ 10 Aufsichtsarbeiten 
§ 11 Prüfungsnoten 
§ 12 Bewertung der Aufsichtsarbeiten 
§ 13 Ergebnis der schriftlichen Prüfung; Ausschluss von 
der mündlichen Prüfung 
§ 14 Vorberatung der Prüfungskommission 
§ 15 Mündliche Prüfung 
§ 16 Bewertung der mündlichen Prüfung 
§ 17 Modulgesamtnote 
§ 18 Prüfungsergebnis 
§ 19 Ergänzungsprüfung 
§ 20 Niederschrift der Prüfungskommission 
§ 21 Rücktritt von der Prüfung 
§ 22 Wiederholung einer Modulprüfung und der Prüfung 
§ 23 Mitteilung des Prüfungsergebnisses 
§ 24 Täuschungsversuch, Ordnungsverstöße 
§ 24a Einsicht in Prüfungsakten 
Zweiter Teil 
  Prüfungsverfahren nach § 131l der Wirtschaftsprü-
ferordnung 
§ 25 Antrag auf Zulassung zur Prüfung 
§ 26 Prüfungskommission, Prüfungstermine 
§ 27 Prüfungsgebiete 
§ 28 Verkürzte Prüfung; Erlass von Prüfungsleistungen 
§ 29 Schriftliche Prüfung 
§ 30 Mündliche Prüfung 
§ 31 Prüfungsergebnis 
§ 32 Rücktritt von der Prüfung 
§ 33 Wiederholung der Prüfung 
§ 34 Täuschungsversuch, Ordnungsverstöße 
§ 35 Einsicht in Prüfungsakten 
Dritter Teil 
  Übergangsregelungen 
§ 36 Behandlung schwebender Verfahren 
§ 37 Verkürzte Prüfung nach § 13a der Wirtschaftsprü-
ferordnung 

Erster Teil 
  Prüfungsverfahren nach § 14 der Wirtschaftsprü-
ferordnung 
§ 1 Antrag auf Zulassung zum Wirtschaftsprüferexa-
men 
§ 2 Prüfungskommission, Prüfungstermine 
§ 3 Berufung der Mitglieder der Prüfungskommission 
§ 4 Prüfungsgebiete im Wirtschaftsprüferexamen 
§ 4a (weggefallen) 
§ 5 Gliederung des Wirtschaftsprüferexamens 
§ 6 Verkürztes Wirtschaftsprüferexamen 
§ 7 Schriftliche Prüfung 
§ 8 Aufgabenkommission 
§ 9 Widerspruchskommission 
§ 10 Aufsichtsarbeiten 
§ 11 Prüfungsnoten 
§ 12 Bewertung der Aufsichtsarbeiten 
§ 13 Ergebnis der schriftlichen Prüfung; Ausschluss von 
der mündlichen Prüfung 
§ 14 Vorberatung der Prüfungskommission 
§ 15 Mündliche Prüfung 
§ 16 Bewertung der mündlichen Prüfung 
§ 17 Modulgesamtnote 
§ 18 Prüfungsergebnis 
§ 19 Ergänzungsprüfung 
§ 20 Niederschrift der Prüfungskommission 
§ 21 Rücktritt von einer Modulprüfung oder vom Wirt-
schaftsprüferexamen 
§ 22 Wiederholung einer Modulprüfung oder des Wirt-
schaftsprüferexamens 
§ 23 Mitteilung des Prüfungsergebnisses 
§ 24 Täuschungsversuch, Ordnungsverstöße 
§ 24a Einsicht in Prüfungsakten 
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 § 24b Zusätzliche Prüfung zum Prüfer für Nachhaltig-
keitsberichte 
Zweiter Teil 
  Prüfungsverfahren nach § 131l der Wirtschafts-
prüferordnung 
§ 25 Antrag auf Zulassung zur Eignungsprüfung 
§ 26 Prüfungskommission, Prüfungstermine 
§ 27 Prüfungsgebiete 
§ 28 Verkürzte Eignungsprüfung; Erlass von Prü-
fungsleistungen 
§ 29 Schriftliche Prüfung 
§ 30 Mündliche Prüfung 
§ 31 Prüfungsergebnis 
§ 32 Rücktritt von der Eignungsprüfung 
§ 33 Wiederholung der Eignungsprüfung 
§ 34 Täuschungsversuch, Ordnungsverstöße 
§ 35 Einsicht in Prüfungsakten 
Dritter Teil 
  Übergangsregelungen 
§ 36 Behandlung schwebender Verfahren 
§ 37 Verkürztes Wirtschaftsprüferexamen nach § 
13a der Wirtschaftsprüferordnung 

§ 1 u n v e r ä n d e r t  

Antrag auf Zulassung zur Prüfung Antrag auf Zulassung zum Wirtschafts-
prüferexamen 

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Prü-
fung ist an die "Prüfungsstelle für das Wirt-
schaftsprüfungsexamen bei der Wirt-
schaftsprüferkammer" (Prüfungsstelle) zu 
richten. Dem Antrag auf Zulassung zur Prü-
fung sind beizufügen  

(1) Der Antrag auf Zulassung zum 
Wirtschaftsprüferexamen ist an die "Prü-
fungsstelle für das Wirtschaftsprüferexa-
men bei der Wirtschaftsprüferkammer" 
(Prüfungsstelle) zu richten. Dem Antrag auf 
Zulassung zum Wirtschaftsprüferexamen 
sind beizufügen  

1. ein tabellarischer Lebenslauf, der ge-
naue Angaben über die Vorbildung und 
den beruflichen Werdegang enthält; 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Zeugnisse über Hochschulprüfungen, 
andere einschlägige Prüfungen und die 
berufliche Tätigkeit, insbesondere mit 
Angaben über Art und Umfang der 
Prüfungstätigkeit, in Urschrift oder be-
glaubigter Abschrift; Angaben über Art 
und Umfang der Prüfungstätigkeit sind 
nicht erforderlich, wenn der Nachweis 
der Prüfungstätigkeit nach § 9 Abs. 4 
der Wirtschaftsprüferordnung entfällt; 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. eine Erklärung darüber, ob und bei 
welcher Stelle bereits früher ein Antrag 
auf Zulassung zur Prüfung eingereicht 
wurde; 

3. eine Erklärung darüber, ob und bei 
welcher Stelle bereits früher ein Antrag 
auf Zulassung zum Wirtschaftsprü-
ferexamen eingereicht wurde; 

4. ein Nachweis der Regelstudienzeit der 
absolvierten Hochschulausbildung; 

4. u n v e r ä n d e r t  
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5. falls der Nachweis nicht nach § 9 Abs. 
4 der Wirtschaftsprüferordnung entfällt, 
eine Bescheinigung über die Prüfungs-
tätigkeit nach § 9 Abs. 2 der Wirt-
schaftsprüferordnung; 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. (weggefallen) 6. eine Erklärung darüber, ob auch die 
zusätzliche Prüfung zum Prüfer für 
Nachhaltigkeitsberichte nach § 24b 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 als wei-
tere Modulprüfung abgelegt werden 
soll; 

7. (weggefallen) 7. u n v e r ä n d e r t  

8. gegebenenfalls eine Erklärung dar-
über, ob die Prüfung in verkürzter 
Form (§ 6) abgelegt werden soll. 

8. gegebenenfalls eine Erklärung dar-
über, ob das Wirtschaftsprüferexa-
men in verkürzter Form (§ 6) abgelegt 
werden soll. 
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(2) Die Bescheinigung gemäß Absatz 
1 Satz 2 Nr. 5, aus der Art und Umfang der 
Prüfungstätigkeit, insbesondere die Teil-
nahme an Abschlussprüfungen und die Mit-
wirkung bei der Abfassung der Prüfungsbe-
richte, hervorgeht, ist in Urschrift oder be-
glaubigter Abschrift beizufügen. Die Prü-
fungsstelle kann die Vorlage von wenigs-
tens zwei Prüfungsberichten verlangen. 
Werden Prüfungsberichte verlangt, hat die 
zu prüfende Person zu erklären, dass sie 
diese selbstständig oder im Wesentlichen 
selbstständig angefertigt hat und Zustim-
mungserklärungen der Auftraggebenden 
und der Auftragnehmenden zur Vorlage der 
Berichte beizufügen; die zu prüfende Per-
son kann die Kennzeichnung des geprüften 
Gegenstandes in den Berichten beseitigen. 
Sind die Auftraggebenden nicht die Unter-
nehmen, auf die sich die Prüfungsberichte 
beziehen, so sind außerdem deren Zustim-
mungserklärungen beizufügen. Bei Prü-
fungsberichten genossenschaftlicher Prü-
fungsverbände sind Zustimmungserklärun-
gen des Prüfungsverbandes und des ge-
prüften Unternehmens beizufügen. Werden 
Prüfungsberichte ohne Kennzeichnung des 
geprüften Gegenstandes vorgelegt, so ge-
nügt es, wenn die Auftragnehmenden er-
klären, dass ihnen gegenüber die Zustim-
mung der Auftraggebenden erteilt worden 
ist. Die Bescheinigung hat die ausstellende 
Stelle genau zu bezeichnen; sie ist von die-
ser auszustellen. Bescheinigungen oder ei-
desstattliche Versicherungen von zu prü-
fenden Personen, die nicht in eigener Pra-
xis tätig sind, reichen nicht aus. Gleiches 
gilt für den Nachweis der Tätigkeit nach § 9 
Abs. 1 der Wirtschaftsprüferordnung. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Anträge, Nachweise, Bescheini-
gungen, Aufsichtsarbeiten und Prüfungs-
niederschriften sind von der Prüfungsstelle 
nach Abschluss des Prüfungsverfahrens 
aufzubewahren. Im Fall des § 21 Absatz 4 
sind Aufsichtsarbeiten hiervon ausgenom-
men. Aufsichtsarbeiten sollen nach Ablauf 
von drei Jahren nach Abschluss des Prü-
fungsverfahrens vernichtet werden. Für die 
übrigen Unterlagen beträgt die Aufbewah-
rungsfrist 70 Jahre; nach Ablauf der Frist 
sind alle Unterlagen zu vernichten. Unterla-
gen können auch in elektronischer Form 
aufbewahrt werden. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Die Erklärung nach Absatz 1 Satz 
2 Nummer 8 kann auch nach der Zulas-
sung zur Prüfung abgegeben werden, so-
lange die Anmeldung zu einem Modul, um 
das die Prüfung verkürzt werden soll, nicht 
nach § 22 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 
Satz 1 ausgeschlossen ist. 

(4) Die Erklärung nach Absatz 1 Satz 
2 Nummer 8 kann auch nach der Zulas-
sung zum Wirtschaftsprüferexamen ab-
gegeben werden, solange die Anmeldung 
zu einem Modul, um das das Wirtschafts-
prüferexamen verkürzt werden soll, nicht 
nach § 22 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 
Satz 1 ausgeschlossen ist. 

§ 2 u n v e r ä n d e r t  

Prüfungskommission, Prüfungstermine u n v e r ä n d e r t  

(1) Der Prüfungskommission gehören 
als Mitglieder an ein Vertreter oder eine 
Vertreterin der für die Wirtschaft zuständi-
gen oder einer anderen obersten Landes-
behörde (oberste Landesbehörde) als vor-
sitzendes Mitglied, ein Hochschullehrer o-
der eine Hochschullehrerin der Betriebs-
wirtschaftslehre, ein Mitglied mit der Befä-
higung zum Richteramt, ein Vertreter oder 
eine Vertreterin der Finanzverwaltung, ein 
Vertreter oder eine Vertreterin der Wirt-
schaft und zwei Wirtschaftsprüfer oder 
Wirtschaftsprüferinnen. An der verkürzten 
Prüfung (§ 6), bei der die Prüfung im Steu-
errecht entfällt, nimmt die die Finanzver-
waltung vertretende Person, an der ver-
kürzten Prüfung, bei der die Prüfung in An-
gewandter Betriebswirtschaftslehre und 
Volkswirtschaftslehre entfällt, nimmt der 
Hochschullehrer oder die Hochschullehre-
rin der Betriebswirtschaftslehre und an der 
verkürzten Prüfung, bei der die Prüfung im 
Wirtschaftsrecht entfällt, nimmt ein zusätzli-
ches Mitglied mit der Befähigung zum Rich-
teramt nicht teil; ein Mitglied der Kommis-
sion muss die Befähigung zum Richteramt 
haben. 

(1) Der Prüfungskommission gehören 
als Mitglieder an: 

 1. ein Vertreter oder eine Vertreterin 
der für die Wirtschaft zuständigen o-
der einer anderen obersten Landes-
behörde (oberste Landesbehörde) 
als vorsitzendes Mitglied, 

 2. ein Hochschullehrer oder eine 
Hochschullehrerin der Betriebswirt-
schaftslehre, 

 3. eine Person mit der Befähigung zum 
Richteramt, 
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 4. ein Vertreter oder eine Vertreterin 
der Finanzverwaltung, 

 5. ein Vertreter oder eine Vertreterin 
der Wirtschaft, 

 6. ein Experte oder eine Expertin für 
Nachhaltigkeit und 

 7. zwei Berufsangehörige. 

 An dem verkürzten Wirtschaftsprüfer-
examen (§ 6), bei dem die Prüfung im 
Steuerrecht entfällt, nimmt die die Fi-
nanzverwaltung vertretende Person, an 
dem verkürzten Wirtschaftsprüferexa-
men, bei dem die Prüfung in Angewand-
ter Betriebswirtschaftslehre und Volks-
wirtschaftslehre entfällt, nimmt der 
Hochschullehrer oder die Hochschulleh-
rerin der Betriebswirtschaftslehre und 
an dem verkürzten Wirtschaftsprüfer-
examen, bei dem die Prüfung im Wirt-
schaftsrecht entfällt, nimmt ein zusätzli-
ches Mitglied mit der Befähigung zum 
Richteramt nicht teil; ein Mitglied der 
Kommission muss die Befähigung zum 
Richteramt haben. Der Experte oder die 
Expertin für Nachhaltigkeit nimmt nur an 
zusätzlichen Prüfungen zum Prüfer für 
Nachhaltigkeitsberichte nach § 24b teil. 

(2) Die an der Durchführung der 
mündlichen Prüfung nach § 15 mitwirken-
den Mitglieder der Prüfungskommission 
sind ein vorsitzendes Mitglied und ein Wirt-
schaftsprüfer oder eine Wirtschaftsprüferin 
sowie zusätzlich  

(2) Die an der Durchführung der 
mündlichen Prüfung nach § 15 mitwirken-
den Mitglieder der Prüfungskommission 
sind ein vorsitzendes Mitglied und ein Be-
rufsangehöriger oder eine Berufsange-
hörige sowie zusätzlich  

1. im Prüfungsgebiet Wirtschaftliches 
Prüfungswesen, Unternehmensbewer-
tung und Berufsrecht ein Vertreter oder 
eine Vertreterin der Wirtschaft und ein 
weiterer Wirtschaftsprüfer oder eine 
weitere Wirtschaftsprüferin, 

1. im Prüfungsgebiet Wirtschaftliches 
Prüfungswesen, Unternehmensbewer-
tung und Berufsrecht ein Vertreter oder 
eine Vertreterin der Wirtschaft und ein 
weiterer Berufsangehöriger oder eine 
weitere Berufsangehörige, 

2. im Prüfungsgebiet Angewandte Be-
triebswirtschaftslehre, Volkswirt-
schaftslehre ein Hochschullehrer oder 
eine Hochschullehrerin der Betriebs-
wirtschaftslehre und ein Vertreter oder 
eine Vertreterin der Wirtschaft, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. im Prüfungsgebiet Wirtschaftsrecht ein 
Mitglied mit der Befähigung zum Rich-
teramt und 

3. u n v e r ä n d e r t  
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4. im Prüfungsgebiet Steuerrecht ein Ver-
treter oder eine Vertreterin der Finanz-
verwaltung. 

4. u n v e r ä n d e r t  

Eine prüfende Person muss die Befähigung 
zum Richteramt haben. 

Die an der Durchführung der mündli-
chen Prüfung nach § 24b Absatz 3 Satz 
1 mitwirkenden Mitglieder der Prüfungs-
kommission sind ein vorsitzendes Mit-
glied, ein Berufsangehöriger oder eine 
Berufsangehörige sowie ein Experte o-
der eine Expertin für Nachhaltigkeit, der 
oder die nicht zugleich berufsangehörig 
ist. Eine prüfende Person muss die Befähi-
gung zum Richteramt haben. 

(3) Die Kommission entscheidet mit 
Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme der vorsitzenden 
Person. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Mitglieder der Prüfungskom-
mission haben über die ihnen bei ihrer Tä-
tigkeit bekannt gewordenen Tatsachen 
Verschwiegenheit zu bewahren. Mitglieder, 
die keine Amtsträger sind, sind bei ihrer 
erstmaligen Berufung zur gewissenhaften 
Erfüllung ihrer Obliegenheiten zu verpflich-
ten. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Die Mitglieder der Prüfungskom-
mission sind in ihrer Prüfungstätigkeit un-
abhängig. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Die Prüfungsstelle führt den Ge-
schäftsbetrieb der Prüfungskommission, 
bestimmt die Themen für den Vortrag in 
der mündlichen Prüfung auf Vorschlag ei-
nes Mitglieds der Prüfungskommission, 
entscheidet, welches Mitglied der Prü-
fungskommission in welcher Prüfung tätig 
werden soll und trifft alle Entscheidungen, 
soweit nicht die Aufgaben-, die Prüfungs- 
oder die Widerspruchskommission zustän-
dig sind. Sie kann zur Bewertung der Auf-
sichtsarbeiten auch Mitglieder der Prü-
fungskommission bestimmen, die nicht an 
der mündlichen Prüfung teilnehmen. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) Die Prüfungskommission kann au-
ßerhalb der mündlichen Prüfung Entschei-
dungen auch im schriftlichen Verfahren 
treffen. 

(7) u n v e r ä n d e r t  

(8) Es sollen mindestens zwei bun-
desweite Prüfungstermine im Kalenderjahr 
angeboten werden. 

(8) u n v e r ä n d e r t  
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§ 3 u n v e r ä n d e r t  

Berufung der Mitglieder der Prüfungs-
kommission 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Die Mitglieder der Prüfungskom-
mission werden auf Vorschlag des Vorstan-
des der Wirtschaftsprüferkammer, welcher 
der Zustimmung des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie bedarf, vom Bei-
rat der Wirtschaftsprüferkammer in der Re-
gel für die Dauer von fünf Jahren berufen; 
die oberste Landesbehörden vertretenden 
Personen sind vom Beirat nach Benennung 
durch die obersten Landesbehörden, die 
untereinander abstimmen können, welche 
Personen welchen Landes jeweils benannt 
werden, zu bestellen. Mitglieder der Prü-
fungskommission sind in ausreichender 
Zahl zu berufen. Die Berufung kann aus 
wichtigem Grund zurückgenommen wer-
den. 

(1) Die Mitglieder der Prüfungskom-
mission werden auf Vorschlag des Vorstan-
des der Wirtschaftsprüferkammer, welcher 
der Zustimmung des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Klimaschutz bedarf, 
vom Beirat der Wirtschaftsprüferkammer in 
der Regel für die Dauer von fünf Jahren be-
rufen; die oberste Landesbehörden vertre-
tenden Personen sind vom Beirat nach Be-
nennung durch die obersten Landesbehör-
den, die untereinander abstimmen können, 
welche Personen welchen Landes jeweils 
benannt werden, zu bestellen. Mitglieder 
der Prüfungskommission sind in ausrei-
chender Zahl zu berufen. Die Berufung 
kann aus wichtigem Grund zurückgenom-
men werden. 

(2) Die die Finanzverwaltung vertre-
tenden Personen sind dem Vorstand von 
den obersten Landesbehörden für Finan-
zen vorzuschlagen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Vorschläge für die die Wirtschaft 
vertretenden Personen sind dem Vorstand 
auf Anforderung vom Deutschen Industrie- 
und Handelskammertag einzureichen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Der Vorstand kann verlangen, 
dass wiederholt Vorschläge eingereicht 
werden. Er ist an die nach Absatz 3 einge-
reichten Vorschläge nicht gebunden. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 4 u n v e r ä n d e r t  

Prüfungsgebiete Prüfungsgebiete im Wirtschaftsprüfer-
examen 

(1) Prüfungsgebiete sind  (1) Prüfungsgebiete im Wirtschafts-
prüferexamen sind 

1. Wirtschaftliches Prüfungswesen, Un-
ternehmensbewertung und Berufs-
recht, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Angewandte Betriebswirtschaftslehre, 
Volkswirtschaftslehre, 

2. u n v e r ä n d e r t  
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3. Wirtschaftsrecht und 3. u n v e r ä n d e r t  

4. Steuerrecht. 4. u n v e r ä n d e r t  

(2) Das Prüfungsgebiet Wirtschaftli-
ches Prüfungswesen, Unternehmensbe-
wertung und Berufsrecht umfasst:  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. Rechnungslegung  1. u n v e r ä n d e r t  

a) Buchführung, Jahresabschluss 
und Lagebericht, 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) Konzernabschluss und Konzernla-
gebericht, Bericht über die Bezie-
hungen zu verbundenen Unter-
nehmen, 

b) u n v e r ä n d e r t  

c) international anerkannte Rech-
nungslegungsgrundsätze, 

c) u n v e r ä n d e r t  

d) Rechnungslegung in besonderen 
Fällen, 

d) u n v e r ä n d e r t  

e) Jahresabschlussanalyse; e) u n v e r ä n d e r t  

2. Prüfung  2. u n v e r ä n d e r t  

a) Prüfung der Rechnungslegung: 
rechtliche Vorschriften und Prü-
fungsstandards, insbesondere 
Prüfungsgegenstand und Prü-
fungsauftrag, Prüfungsansatz und 
Prüfungsdurchführung, Bestäti-
gungsvermerk, Prüfungsbericht 
und Bescheinigungen, andere Re-
porting-Aufträge, 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) sonstige gesetzlich vorgeschrie-
bene Prüfungen, insbesondere ak-
tienrechtliche Sonderprüfungen, 
Prüfung von Risikofrüherken-
nungssystemen, Geschäftsfüh-
rungsprüfungen, 

b) u n v e r ä n d e r t  

c) andere betriebswirtschaftliche Prü-
fungen, insbesondere Due-Dili-
gence-Prüfungen, Kreditwürdig-
keitsprüfungen, Unterschlagungs-
prüfungen, Wirtschaftlichkeitsprü-
fungen, Prüfung von Sanierungs-
konzepten; 

c) u n v e r ä n d e r t  

3. Grundzüge und Prüfung der Informati-
onstechnologie; 

3. u n v e r ä n d e r t  



 - 604 -   

4. Bewertung von Unternehmen und Un-
ternehmensanteilen; 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. Berufsrecht, insbesondere Organisa-
tion des Berufs, Berufsaufsicht, Berufs-
grundsätze und Unabhängigkeit. 

5. u n v e r ä n d e r t  

(3) Das Prüfungsgebiet Angewandte 
Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschafts-
lehre umfasst:  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. Angewandte Betriebswirtschaftslehre  1. u n v e r ä n d e r t  

a) Kosten- und Leistungsrechnung, a) u n v e r ä n d e r t  

b) Planungs- und Kontrollinstru-
mente, 

b) u n v e r ä n d e r t  

c) Unternehmensführung und Unter-
nehmensorganisation, 

c) u n v e r ä n d e r t  

d) Unternehmensfinanzierung sowie 
Investitionsrechnung, 

d) u n v e r ä n d e r t  

einschließlich methodischer Problem-
stellungen der externen Rechnungsle-
gung, der Corporate Governance und 
der Unternehmensbewertung; 

u n v e r ä n d e r t  

2. Volkswirtschaftslehre  2. u n v e r ä n d e r t  

a) Grundzüge der Volkswirtschafts-
lehre und Volkswirtschaftspolitik, 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) Grundzüge der Finanzwissen-
schaft; 

b) u n v e r ä n d e r t  

die Nummern 1 und 2 umfassen Grund-
kenntnisse anwendungsorientierter Mathe-
matik und Statistik. 

u n v e r ä n d e r t  

(4) Das Prüfungsgebiet Wirtschafts-
recht umfasst:  

(4) u n v e r ä n d e r t  

1. Grundzüge des Bürgerlichen Rechts 
einschließlich Grundzüge des Arbeits-
rechts und Grundzüge des internatio-
nalen Privatrechts, insbesondere 
Recht der Schuldverhältnisse und Sa-
chenrecht; 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Handelsrecht, insbesondere Handels-
stand und -geschäfte einschließlich in-
ternationalem Kaufrecht; 

2. u n v e r ä n d e r t  
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3. Gesellschaftsrecht (Personengesell-
schaften und Kapitalgesellschaften, 
Recht der verbundenen Unternehmen), 
Corporate Governance und Grundzüge 
des Kapitalmarktrechts; 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. Umwandlungsrecht; 4. u n v e r ä n d e r t  

5. Grundzüge des Insolvenzrechts; 5. u n v e r ä n d e r t  

6. Grundzüge des Europarechts. 6. u n v e r ä n d e r t  

(5) Das Prüfungsgebiet Steuerrecht 
umfasst:  

(5) u n v e r ä n d e r t  

1. Abgabenordnung und Nebengesetze, 
Finanzgerichtsordnung; 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Recht der Steuerarten, insbesondere  2. u n v e r ä n d e r t  

a) Einkommen-, Körperschaft- und 
Gewerbesteuer, 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) Bewertungsgesetz, Erbschafts-
teuer, Grundsteuer, 

b) u n v e r ä n d e r t  

c) Umsatzsteuer, Grunderwerb-
steuer, 

c) u n v e r ä n d e r t  

d) Umwandlungssteuerrecht; d) u n v e r ä n d e r t  

3. Grundzüge des Internationalen Steuer-
rechts. 

3. u n v e r ä n d e r t  

§ 5 u n v e r ä n d e r t  

Gliederung der Prüfung Gliederung des Wirtschaftsprüferexa-
mens 

(1) Die Prüfung gliedert sich in vier 
Module, die jeweils ein Prüfungsgebiet 
nach § 4 Absatz 1 umfassen. In jedem Mo-
dul ist eine Prüfung (Modulprüfung) abzule-
gen. In einem Prüfungstermin nach § 2 Ab-
satz 8 können eine oder mehrere Mo-
dulprüfungen abgelegt werden. Jede Mo-
dulprüfung besteht aus einer schriftlichen 
und einer mündlichen Prüfung. Jede 
schriftliche Modulprüfung besteht aus ein 
oder zwei unter Aufsicht anzufertigenden 
Arbeiten (Aufsichtsarbeiten). 

(1) Das Wirtschaftsprüferexamen 
gliedert sich in vier Module, die jeweils ein 
Prüfungsgebiet nach § 4 Absatz 1 umfas-
sen. In jedem Modul ist eine Prüfung (Mo-
dulprüfung) abzulegen. In einem Prüfungs-
termin nach § 2 Absatz 8 können eine oder 
mehrere Modulprüfungen abgelegt werden. 
Jede Modulprüfung besteht aus einer 
schriftlichen und einer mündlichen Prüfung. 
Jede schriftliche Modulprüfung besteht aus 
ein oder zwei unter Aufsicht anzufertigen-
den Arbeiten (Aufsichtsarbeiten). 
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(2) Für jede Modulprüfung ist eine 
schriftliche oder elektronische Anmeldung 
bei der Prüfungsstelle erforderlich. Mit dem 
Antrag auf Zulassung nach § 1 muss die 
Anmeldung zu mindestens einer Modulprü-
fung erklärt werden. Das Prüfungsgebiet 
Wirtschaftliches Prüfungswesen, Unterneh-
mensbewertung und Berufsrecht ist von ei-
ner Zulassung zur Prüfung nach § 9 Absatz 
7 der Wirtschaftsprüferordnung ausgenom-
men. Zum Zeitpunkt der Anmeldung zu 
weiteren Modulprüfungen darf die Zulas-
sung zur Prüfung nicht länger als sechs 
Jahre zurückliegen. Ein außerhalb der Frist 
des Satzes 3 liegender Prüfungstermin darf 
nur gewählt werden, wenn es sich um den 
nächstmöglichen handelt. 

(2) Für jede Modulprüfung ist eine 
schriftliche oder elektronische Anmeldung 
bei der Prüfungsstelle erforderlich. Mit dem 
Antrag auf Zulassung nach § 1 muss die 
Anmeldung zu mindestens einer Modulprü-
fung erklärt werden. Das Prüfungsgebiet 
Wirtschaftliches Prüfungswesen, Unterneh-
mensbewertung und Berufsrecht ist von ei-
ner Zulassung zum Wirtschaftsprüferexa-
men nach § 9 Absatz 7 der Wirtschaftsprü-
ferordnung ausgenommen. Zum Zeitpunkt 
der Anmeldung zu weiteren Modulprüfun-
gen darf die Zulassung zum Wirtschafts-
prüferexamen nicht länger als sechs Jahre 
zurückliegen. Ein außerhalb der Frist des 
Satzes 4 liegender Prüfungstermin darf nur 
gewählt werden, wenn es sich um den 
nächstmöglichen handelt. 

§ 6 u n v e r ä n d e r t  

Verkürzte Prüfung Verkürztes Wirtschaftsprüferexamen 

Abweichend von § 5 Absatz 1 kann die 
Prüfung in verkürzter Form nach den §§ 
8a, 13 bis 13b der Wirtschaftsprüferord-
nung abgelegt werden. 

Abweichend von § 5 Absatz 1 kann 
das Wirtschaftsprüferexamen in verkürz-
ter Form nach den §§ 8a, 13 bis 13b der 
Wirtschaftsprüferordnung abgelegt werden. 

§ 8 § 9 

Aufgabenkommission u n v e r ä n d e r t  

(1) Für das Bestimmen der Prüfungs-
aufgaben in der schriftlichen Prüfung und 
für die Entscheidung über die zugelasse-
nen Hilfsmittel wird bei der Prüfungsstelle 
eine Aufgabenkommission eingerichtet. Die 
Kommission gibt sich bei Bedarf eine ei-
gene Geschäftsordnung. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Der Aufgabenkommission gehören 
als Mitglieder eine Person, die eine oberste 
Landesbehörde vertritt, als vorsitzendes 
Mitglied, die Leitung der Prüfungsstelle, 
eine die Wirtschaft vertretende Person, ein 
Mitglied mit Befähigung zum Richteramt, 
das auch Mitglied des wirtschaftsprüfenden 
Berufsstandes sein kann, zwei Hochschul-
lehrer oder Hochschullehrerinnen für Be-
triebswirtschaftslehre, zwei Berufsangehö-
rige und eine die Finanzverwaltung vertre-
tende Person an. 

(2) Der Aufgabenkommission gehören 
als Mitglieder an: 
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 1. eine eine oberste Landesbehörde 
vertretende Person als vorsitzendes 
Mitglied, 

 2. die Leitung der Prüfungsstelle, 

 3. zwei Personen, die Hochschullehrer 
oder Hochschullehrerin für Be-
triebswirtschaftslehre sind, 

 4. eine Person mit Befähigung zum 
Richteramt, die auch berufsangehö-
rig sein kann, 

 5. ein Vertreter oder eine Vertreterin 
der Finanzverwaltung, 

 6. ein Vertreter oder eine Vertreterin 
der Wirtschaft, 

 7. ein Experte oder eine Expertin für 
Nachhaltigkeit und 

 8. zwei Berufsangehörige. 

(3) Die Aufgabenkommission ent-
scheidet mit Zweidrittelmehrheit. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) § 2 Absätze 4 und 5 sowie § 3 gel-
ten entsprechend, jedoch werden die Mit-
glieder der Aufgabenkommission in der Re-
gel für die Dauer von drei Jahren berufen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 15 u n v e r ä n d e r t  

Mündliche Prüfung u n v e r ä n d e r t  

(1) Die mündliche Modulprüfung im 
Prüfungsgebiet Wirtschaftliches Prüfungs-
wesen, Unternehmensbewertung und Be-
rufsrecht besteht aus einem kurzen Vortrag 
und zwei Prüfungsabschnitten. Die mündli-
chen Modulprüfungen in den übrigen Prü-
fungsgebieten bestehen aus jeweils einem 
Prüfungsabschnitt. 

(1) Die mündliche Modulprüfung im 
Prüfungsgebiet Wirtschaftliches Prüfungs-
wesen, Unternehmensbewertung und Be-
rufsrecht besteht aus einem kurzen Vortrag 
und zwei Prüfungsabschnitten. Die mündli-
chen Modulprüfungen in den übrigen Prü-
fungsgebieten des Wirtschaftsprüferexa-
mens bestehen aus jeweils einem Prü-
fungsabschnitt. 
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(2) Die mündliche Modulprüfung im 
Prüfungsgebiet Wirtschaftliches Prüfungs-
wesen, Unternehmensbewertung und Be-
rufsrecht beginnt mit einem kurzen Vortrag 
der zu prüfenden Person über einen Ge-
genstand aus der Berufsarbeit der Wirt-
schaftsprüfer und Wirtschaftsprüferinnen, 
für den ihr eine halbe Stunde vorher drei 
Themen zur Wahl gestellt werden. Die 
Dauer des Vortrags soll zehn Minuten nicht 
überschreiten. Im Übrigen sind in den 
mündlichen Modulprüfungen Fragen zu 
stellen, die mit der Berufsarbeit der Wirt-
schaftsprüfer und Wirtschaftsprüferinnen 
zusammenhängen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Dauer eines Prüfungsab-
schnitts soll für die einzelne zu prüfende 
Person 15 Minuten nicht überschreiten. Bei 
verkürzten Prüfungen nach § 8a oder § 13b 
der Wirtschaftsprüferordnung bleiben die 
hierfür geltenden Bestimmungen der Aus-
führungsverordnung unberührt. 

(3) Die Dauer eines Prüfungsab-
schnitts soll für die einzelne zu prüfende 
Person 15 Minuten nicht überschreiten. Bei 
verkürzten Prüfungen nach § 8a oder § 13b 
der Wirtschaftsprüferordnung bleiben die 
hierfür geltenden Bestimmungen der Wirt-
schaftsprüferexamens-Anrechnungsver-
ordnung unberührt. 

(4) Die mündliche Prüfung ist nicht öf-
fentlich. Die Prüfungsstelle kann mit dem 
Wirtschaftsprüfungsexamen befassten Per-
sonen gestatten, bei der mündlichen Prü-
fung zuzuhören. Sie kann für technische 
Hilfeleistungen Beschäftigte der Wirt-
schaftsprüferkammer zuziehen; anstelle 
solcher Personen oder neben solchen Per-
sonen können auch andere Personen zu-
gezogen werden. 

(4) Die mündliche Prüfung ist nicht öf-
fentlich. Die Prüfungsstelle kann mit dem 
Wirtschaftsprüferexamen befassten Per-
sonen gestatten, bei der mündlichen Prü-
fung zuzuhören. Sie kann für technische 
Hilfeleistungen Beschäftigte der Wirt-
schaftsprüferkammer zuziehen; anstelle 
solcher Personen oder neben solchen Per-
sonen können auch andere Personen zu-
gezogen werden. 

(5) Zur Prüfung zugelassenen Perso-
nen sowie Personen, die mindestens vier 
Jahre im wirtschaftlichen Prüfungswesen 
tätig sind und ein berechtigtes Interesse 
glaubhaft machen, kann auf Antrag gestat-
tet werden, einmal bei der mündlichen Prü-
fung zuzuhören. 

(5) Zum Wirtschaftsprüferexamen 
zugelassenen Personen sowie Personen, 
die mindestens vier Jahre im wirtschaftli-
chen Prüfungswesen tätig sind und ein be-
rechtigtes Interesse glaubhaft machen, 
kann auf Antrag gestattet werden, einmal 
bei der mündlichen Prüfung zuzuhören. 
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§ 18 u n v e r ä n d e r t  

Prüfungsergebnis u n v e r ä n d e r t  

(1) Die an der mündlichen Prüfung 
mitwirkenden Mitglieder der Prüfungskom-
mission entscheiden im Anschluss an eine 
mündliche Modulprüfung, ob die Modulprü-
fung bestanden oder nicht bestanden ist. 
Die Modulprüfung ist bestanden, wenn eine 
unter entsprechender Anwendung des § 17 
Satz 2 mindestens mit der Note 4,00 be-
wertete Leistung erbracht wurde. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Entscheidung der an der 
mündlichen Prüfung mitwirkenden Mitglie-
der der Prüfungskommission ist der geprüf-
ten Person im Anschluss an die mündliche 
Modulprüfung bekannt zu geben. Sie erhält 
bei bestandener Modulprüfung hierüber 
eine Bescheinigung. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Prüfung ist bestanden, wenn 
alle nach § 5 Absatz 1 Satz 1 und 2 erfor-
derlichen Modulprüfungen nach Absatz 1 
bestanden worden sind. 

(3) Das Wirtschaftsprüferexamen ist 
bestanden, wenn alle nach § 5 Absatz 1 
Satz 1 und 2 erforderlichen Modulprüfun-
gen nach Absatz 1 bestanden worden sind. 

(4) Die Ablegung der Prüfung berech-
tigt nicht zur Führung einer Bezeichnung, 
die auf das Bestehen der Prüfung Bezug 
nimmt. 

(4) Die Ablegung des Wirtschafts-
prüferexamens berechtigt nicht zur Füh-
rung einer Bezeichnung, die auf das Beste-
hen des Wirtschaftsprüferexamens Be-
zug nimmt. 

§ 21 u n v e r ä n d e r t  

Rücktritt von der Prüfung Rücktritt von einer Modulprüfung oder 
vom Wirtschaftsprüferexamen 

(1) Tritt die zu prüfende Person von 
einer Modulprüfung zurück, so gilt die Mo-
dulprüfung als nicht bestanden. Als Rück-
tritt gilt es, wenn sie an einer Aufsichtsar-
beit nicht teilnimmt oder sich der mündli-
chen Modulprüfung oder Teilen derselben 
nicht unterzieht. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Als Rücktritt gilt es nicht, wenn die 
zu prüfende Person an einer Aufsichtsar-
beit nicht teilnimmt oder sich der mündli-
chen Modulprüfung oder Teilen derselben 
nicht unterzieht und hierfür ein triftiger 
Grund vorliegt. Der Grund muss der Prü-
fungsstelle unverzüglich schriftlich oder 
elektronisch mitgeteilt und nachgewiesen 
werden. Die Prüfungsstelle entscheidet, ob 
ein Grund als triftig anzusehen ist und ob 
der Nachweis rechtzeitig erbracht ist. Bei 
behaupteter Krankheit soll die Vorlage ei-
nes amtsärztlichen Zeugnisses verlangt 
werden. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Im Falle des Absatzes 2 ist die zu 
prüfende Person zu einem späteren Prü-
fungstermin zur Ablegung der noch nicht 
erledigten Teile der schriftlichen Modulprü-
fung oder der noch nicht erledigten mündli-
chen Modulprüfung erneut zu laden. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Erklärt die zu prüfende Person ge-
genüber der Prüfungsstelle den Rücktritt 
von der gesamten Prüfung, so gilt die ge-
samte Prüfung als nicht bestanden. 

(4) Erklärt die zu prüfende Person ge-
genüber der Prüfungsstelle den Rücktritt 
vom Wirtschaftsprüferexamen, so gilt 
das Wirtschaftsprüferexamen als nicht 
bestanden. 

§ 22 u n v e r ä n d e r t  

Wiederholung einer Modulprüfung und 
der Prüfung 

Wiederholung einer Modulprüfung oder 
des Wirtschaftsprüferexamens 

(1) Eine Modulprüfung kann zweimal 
wiederholt werden. Für die Wiederholung 
der Modulprüfung ist eine Anmeldung bei 
der Prüfungsstelle erforderlich; § 5 Absatz 
2 Satz 4 und 5 gilt entsprechend. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Prüfung kann einmal wieder-
holt werden. Für die Wiederholung der Prü-
fung ist eine erneute Zulassung erforder-
lich. Wird der Antrag auf erneute Zulassung 
gestellt, sind nur die in § 1 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 1, 3 und 8 genannten Unterlagen 
und Erklärungen beizufügen; dies gilt nicht 
für Anträge nach dem 31. Dezember 2003, 
wenn die Zulassung zur vorhergehenden 
Prüfung bereits vor dem 1. Januar 2004 er-
folgt ist. 

(2) Das Wirtschaftsprüferexamen 
kann einmal wiederholt werden. Für die 
Wiederholung des Wirtschaftsprüferexa-
mens ist eine erneute Zulassung erforder-
lich. Wird der Antrag auf erneute Zulassung 
gestellt, sind nur die in § 1 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 1, 3 und 8 genannten Unterlagen 
und Erklärungen beizufügen; dies gilt nicht 
für Anträge nach dem 31. Dezember 2003, 
wenn die Zulassung zur vorhergehenden 
Prüfung bereits vor dem 1. Januar 2004 er-
folgt ist. 

(3) Im Fall der Wiederholung der Prü-
fung verfallen zuvor bestandene Modulprü-
fungen. 

(3) Im Fall der Wiederholung des 
Wirtschaftsprüferexamens verfallen zu-
vor bestandene Modulprüfungen. 
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§ 24 u n v e r ä n d e r t  

Täuschungsversuch, Ordnungsverstöße u n v e r ä n d e r t  

(1) Unternimmt es eine zu prüfende 
Person, das Ergebnis einer schriftlichen Ar-
beit durch Täuschung oder Benutzung 
nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflus-
sen, so kann die Prüfungskommission die 
Arbeit mit der Note 6,00 bewerten oder in 
schweren Fällen diese Person von der Mo-
dulprüfung oder der gesamten Prüfung 
ausschließen. Satz 1 gilt entsprechend für 
die mündliche Prüfung; die Entscheidung 
wird von den an der mündlichen Prüfung 
mitwirkenden Mitgliedern der Prüfungskom-
mission getroffen. 

(1) Unternimmt es eine zu prüfende 
Person, das Ergebnis einer schriftlichen Ar-
beit durch Täuschung oder Benutzung 
nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflus-
sen, so kann die Prüfungskommission die 
Arbeit mit der Note 6,00 bewerten oder in 
schweren Fällen diese Person von der Mo-
dulprüfung oder dem Wirtschaftsprüfer-
examen ausschließen. Satz 1 gilt entspre-
chend für die mündliche Prüfung; die Ent-
scheidung wird von den an der mündlichen 
Prüfung mitwirkenden Mitgliedern der Prü-
fungskommission getroffen. 

(2) Eine zu prüfende Person kann 
auch bei sonstigen erheblichen Verstößen 
gegen die Ordnung von der Prüfung ausge-
schlossen werden. 

(2) Eine zu prüfende Person kann 
auch bei sonstigen erheblichen Verstößen 
gegen die Ordnung von der Modulprüfung 
oder dem Wirtschaftsprüferexamen aus-
geschlossen werden. 

(3) Im Falle des Ausschlusses gilt die 
Prüfung als nicht bestanden. 

(3) Im Falle des Ausschlusses gilt die 
Modulprüfung oder das Wirtschaftsprü-
ferexamen als nicht bestanden. 

(4) Wird nachträglich festgestellt, dass 
die Voraussetzungen des Absatzes 1 vorla-
gen, so kann die Prüfungskommission die 
ergangene Prüfungsentscheidung widerru-
fen und aussprechen, dass die Prüfung 
nicht bestanden ist. Der Widerruf ist ausge-
schlossen, wenn seit der Beendigung der 
Prüfung mehr als drei Jahre vergangen 
sind. 

(4) Wird nachträglich festgestellt, dass 
die Voraussetzungen des Absatzes 1 vorla-
gen, so kann die Prüfungskommission die 
ergangene Prüfungsentscheidung widerru-
fen und aussprechen, dass die Modulprü-
fung oder das Wirtschaftsprüferexamen 
nicht bestanden ist. Der Widerruf ist ausge-
schlossen, wenn seit der Beendigung der 
Modulprüfung oder des Wirtschaftsprü-
ferexamens mehr als drei Jahre vergan-
gen sind. 

§ 24a u n v e r ä n d e r t  

Einsicht in Prüfungsakten u n v e r ä n d e r t  

Die geprüfte Person kann nach Be-
kanntgabe des Ergebnisses der Prüfung 
die Prüfungsakten persönlich einsehen. 

Die geprüfte Person kann nach Be-
kanntgabe des Ergebnisses einer Mo-
dulprüfung oder des Wirtschaftsprüfer-
examens die Prüfungsakten persönlich 
einsehen. 

 

§ 24b 
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 Zusätzliche Prüfung zum Prüfer für 
Nachhaltigkeitsberichte 

 (1) Die zusätzliche Prüfung zum 
Prüfer für Nachhaltigkeitsberichte nach 
§ 13c Absatz 1 der Wirtschaftsprüferord-
nung kann abgelegt werden 

 1. im Rahmen des Wirtschaftsprüfer-
examens als freiwillige weitere Mo-
dulprüfung oder 

 2. nach dem Bestehen des Wirt-
schaftsprüferexamens als geson-
derte Prüfung. 

 Zu der Prüfung nach Satz 1 Nummer 1 
kann nur zugelassen werden, wer zum 
Wirtschaftsprüferexamen zugelassen 
ist. Zu der Prüfung nach Satz 1 Nummer 
2 kann nur zugelassen werden, wer das 
Wirtschaftsprüferexamen bestanden 
hat. Der Antrag auf Zulassung zur Prü-
fung nach Satz 1 Nummer 2 ist an die 
Prüfungsstelle zu richten; dem Antrag 
ist ein tabellarischer Lebenslauf und der 
Nachweis des Bestehens des Wirt-
schaftsprüferexamens beizufügen. 

 (2) Die zusätzliche Prüfung um-
fasst: 

 1. rechtliche Anforderungen und Stan-
dards für die Aufstellung der jährli-
chen und konsolidierten Nachhaltig-
keitsberichte, 

 2. Nachhaltigkeitsanalyse, 

 3. Due-Diligence-Prozesse zu Nachhal-
tigkeitsaspekten und 

 4. rechtliche Anforderungen und Stan-
dards für die Prüfung von Nachhal-
tigkeitsberichten. 
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 (3) Die zusätzliche Prüfung besteht 
aus zwei Aufsichtsarbeiten sowie einer 
mündlichen Prüfung. Für jede Aufsichts-
arbeit stehen vier Stunden zur Verfü-
gung. Die mündliche Prüfung besteht 
aus zwei Prüfungsabschnitten. Die Be-
stimmung der Prüfungsaufgaben für die 
Aufsichtsarbeiten und die Entscheidung 
über die bei den Aufsichtsarbeiten zuge-
lassenen Hilfsmittel obliegt der Aufga-
benkommission nach § 8. 

 (4) § 1 Absatz 3, § 7 Absatz 1, 2 
Satz 2 bis 4 und Absatz 3 Satz 2, die §§ 
10 bis 14, § 15 Absatz 3 Satz 1, Absatz 4 
und 5, § 16 Absatz 1 und 2, die §§ 17 
und 18 Ab-satz 1, 2 und 4, die §§ 20, 21 
und 22 Absatz 1 sowie die §§ 23 bis 24a 
gelten für die zusätzliche Prüfung zum 
Prüfer für Nachhaltigkeitsberichte ent-
sprechend. § 5 Absatz 1 Satz 3 und Ab-
satz 2 Satz 1, 4 und 5 gilt entsprechend, 
wenn die zusätzliche Prüfung als wei-
tere Modulprüfung des Wirtschaftsprü-
ferexamens abgelegt wird. 

§ 25 § 24 

Antrag auf Zulassung zur Prüfung Antrag auf Zulassung zur Eignungsprü-
fung 

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Eig-
nungsprüfung ist an die "Prüfungsstelle für 
das Wirtschaftsprüfungsexamen bei der 
Wirtschaftsprüferkammer" (Prüfungsstelle) 
zu richten. 

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Eig-
nungsprüfung als Wirtschaftsprüfer nach 
§ 131g der Wirtschaftsprüferordnung ist 
an die "Prüfungsstelle für das Wirtschafts-
prüferexamen bei der Wirtschaftsprüfer-
kammer" (Prüfungsstelle) zu richten. 

(2) Dem Antrag auf Zulassung zur 
Prüfung sind beizufügen:  

(2) Dem Antrag auf Zulassung zur 
Eignungsprüfung sind beizufügen:  

1. ein tabellarischer Lebenslauf, der ge-
naue Angaben über die Vorbildung und 
den beruflichen Werdegang enthält; 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. eine Bescheinigung der zuständigen 
Behörde eines Staates gemäß § 131g 
Absatz 1 der Wirtschaftsprüferordnung, 
durch die nachgewiesen wird, dass die 
zu prüfende Person Abschlussprüfer 
ist; 

2. u n v e r ä n d e r t  
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3. (weggefallen) 3. eine Erklärung, ob sich die Eig-
nungsprüfung auch auf die für die 
Prüfung von Nachhaltigkeitsberich-
ten relevanten Kenntnisse erstre-
cken soll; 

4. eine Erklärung über das Wahlfach für 
die mündliche Prüfung; 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. eine Erklärung, ob und bei welcher 
Stelle im Geltungsbereich dieser Ver-
ordnung bereits früher ein Antrag auf 
Zulassung zur Prüfung eingereicht 
wurde; 

5. eine Erklärung, ob und bei welcher 
Stelle im Geltungsbereich dieser Ver-
ordnung bereits früher ein Antrag auf 
Zulassung zur Eignungsprüfung ein-
gereicht wurde; 

6. Unterlagen, aus denen sich die Staats-
angehörigkeit ergibt; 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. gegebenenfalls eine Erklärung, dass 
die Prüfung in verkürzter Form (§ 28 
Abs. 1) abgelegt werden soll; 

7. gegebenenfalls eine Erklärung, dass 
die Eignungsprüfung in verkürzter 
Form (§ 28 Abs. 1) abgelegt werden 
soll; 

8. gegebenenfalls ein Antrag auf Erlass 
von Prüfungsleistungen nach § 28 Abs. 
2 und 3. 

8. u n v e r ä n d e r t  

(3) Der Antrag und die beizufügenden 
Unterlagen sind, soweit sie von der zu prü-
fenden Person stammen, in deutscher 
Sprache einzureichen; sonstige Unterlagen 
sind mit einer beglaubigten Übersetzung 
durch einen hierzu ermächtigten Überset-
zer oder durch eine hierzu ermächtigte 
Übersetzerin im Geltungsbereich dieser 
Verordnung vorzulegen, soweit sie nicht in 
deutscher Sprache abgefasst sind. Prü-
fungssprache ist Deutsch. § 1 Abs. 3 gilt 
entsprechend. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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§ 26 § 25 

Prüfungskommission, Prüfungstermine u n v e r ä n d e r t  

(1) Der Prüfungskommission gehören 
als Mitglieder an eine eine oberste Landes-
behörde vertretende Person als vorsitzen-
des Mitglied, eine die Finanzverwaltung 
vertretende Person, eine weitere Person 
mit der Befähigung zum Richteramt und 
zwei Wirtschaftsprüfer oder Wirtschaftsprü-
ferinnen. An der verkürzten Prüfung (§ 28 
Abs. 1), bei der die Prüfung im Steuerrecht 
entfällt, nimmt die die Finanzverwaltung 
vertretende Person nicht teil. 

(1) Der Prüfungskommission gehören 
als Mitglieder an eine eine oberste Landes-
behörde vertretende Person als vorsitzen-
des Mitglied, eine die Finanzverwaltung 
vertretende Person, eine weitere Person 
mit der Befähigung zum Richteramt und 
zwei Wirtschaftsprüfer oder Wirtschaftsprü-
ferinnen. An der verkürzten Eignungsprü-
fung (§ 28 Abs. 1), bei der die Eignungs-
prüfung im Steuerrecht entfällt, nimmt die 
die Finanzverwaltung vertretende Person 
nicht teil. 

(2) § 2 Absatz 3 bis 8 und § 3 Abs. 1, 
2 und 4 gelten entsprechend. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

§ 28 u n v e r ä n d e r t  

Verkürzte Prüfung; Erlass von 
Prüfungsleistungen 

Verkürzte Eignungsprüfung; Erlass von 
Prüfungsleistungen 

(1) Für die verkürzte Prüfung gilt § 6 
entsprechend. 

(1) Für die verkürzte Eignungsprü-
fung gilt § 6 entsprechend. 

(2) Die Prüfungsstelle erlässt auf An-
trag einzelne Prüfungsleistungen, wenn die 
zu prüfende Person durch ein Prüfungs-
zeugnis nachweist, dass sie in ihrer bisheri-
gen Ausbildung in einem Prüfungsgebiet 
die für die Ausübung des Berufs in der 
Bundesrepublik Deutschland erforderlichen 
Kenntnisse in diesem Prüfungsgebiet er-
worben hat. 

(2) Die Prüfungsstelle erlässt auf An-
trag einzelne Prüfungsleistungen, wenn die 
zu prüfende Person durch ein Prüfungs-
zeugnis nachweist, dass sie in ihrer bisheri-
gen Ausbildung in einem Prüfungsgebiet 
die für die Ausübung des Berufs in der 
Bundesrepublik Deutschland erforderlichen 
Kenntnisse in diesem Prüfungsgebiet er-
worben hat. 
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(3) Die Prüfungsstelle erlässt auf An-
trag einzelne Prüfungsleistungen, wenn die 
zu prüfende Person nachweist, dass sie 
durch Berufserfahrung einen wesentlichen 
Teil der Kenntnisse erworben hat, die 
durch die erlassenen Prüfungsleistungen 
gefordert werden. Zur Überprüfung der im 
Rahmen der bisherigen beruflichen Tätig-
keit erworbenen Kenntnisse sind geeignete 
Nachweise vorzulegen; dazu zählen insbe-
sondere Falllisten, die regelmäßig folgende 
Angaben enthalten müssen: Akten- oder 
Geschäftszeichen, Gegenstand, Zeitraum, 
Art und Umfang der Tätigkeit, Sachstand. 
Ferner sind auf Verlangen der Prüfungs-
stelle anonymisierte Arbeitsproben vorzule-
gen. 

(3) Die Prüfungsstelle erlässt auf An-
trag einzelne Prüfungsleistungen, wenn die 
zu prüfende Person nachweist, dass sie 
durch Berufserfahrung einen wesentlichen 
Teil der Kenntnisse erworben hat, die 
durch die erlassenen Prüfungsleistungen 
gefordert werden. Zur Überprüfung der im 
Rahmen der bisherigen beruflichen Tätig-
keit erworbenen Kenntnisse sind geeignete 
Nachweise vorzulegen; dazu zählen insbe-
sondere Falllisten, die regelmäßig folgende 
Angaben enthalten müssen: Akten- oder 
Geschäftszeichen, Gegenstand, Zeitraum, 
Art und Umfang der Tätigkeit, Sachstand. 
Ferner sind auf Verlangen der Prüfungs-
stelle anonymisierte Arbeitsproben vorzule-
gen. 

§ 30 u n v e r ä n d e r t  

Mündliche Prüfung u n v e r ä n d e r t  

(1) Die zu prüfende Person ist von der 
mündlichen Prüfung ausgeschlossen, wenn 
beide Aufsichtsarbeiten den Anforderungen 
nicht genügen; gleiches gilt, wenn in Fällen 
des § 28 eine Aufsichtsarbeit den Anforde-
rungen nicht genügt. Die Prüfung ist nicht 
bestanden. 

(1) Die zu prüfende Person ist von der 
mündlichen Prüfung ausgeschlossen, wenn 
beide Aufsichtsarbeiten den Anforderungen 
nicht genügen; gleiches gilt, wenn in Fällen 
des § 28 eine Aufsichtsarbeit den Anforde-
rungen nicht genügt. Die Eignungsprü-
fung ist nicht bestanden. 

(2) Vor Beginn der mündlichen Prü-
fung findet eine Vorberatung der Prüfungs-
kommission statt, zu der sämtliche Prü-
fungsunterlagen vorliegen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) In der mündlichen Prüfung sind 
aus den in § 27 Abs. 2 genannten Prü-
fungsgebieten Fragen zu stellen, die mit 
der Berufsarbeit der Wirtschaftsprüfer und 
Wirtschaftsprüferinnen zusammenhängen. 

(3) In der mündlichen Prüfung sind 
aus den in § 27 Abs. 2 genannten Prü-
fungsgebieten Fragen zu stellen, die mit 
der Berufsarbeit der Wirtschaftsprüfer und 
Wirtschaftsprüferinnen zusammenhängen. 
Erstreckt sich die Eignungsprüfung 
auch auf die Prüfung von Nachhaltig-
keitsberichten, so ist in der mündlichen 
Prüfung zudem auch zu prüfen, ob die 
Person über angemessene Kenntnisse 
der für die Prüfung von Nachhaltigkeits-
berichten relevanten rechtlichen Vor-
schriften der Bundesrepublik Deutsch-
land verfügt. 
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(4) Die Dauer der Prüfung soll für die 
einzelne zu prüfende Person eine Stunde 
nicht überschreiten. Ist ein Prüfungsgebiet 
nach § 27 Abs. 2 Satz 2 zusätzlich Gegen-
stand der mündlichen Prüfung, so soll die 
Dauer der zusätzlichen mündlichen Prü-
fung in diesem Fach eine halbe Stunde 
nicht überschreiten. § 15 Abs. 3 Satz 2 und 
Abs. 4 gilt entsprechend. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Zur Prüfung zugelassenen Perso-
nen sowie Personen, die mindestens vier 
Jahre im wirtschaftlichen Prüfungswesen 
tätig sind und ein berechtigtes Interesse 
glaubhaft machen, kann auf Antrag gestat-
tet werden, einmal bei der mündlichen Prü-
fung zuzuhören. 

(5) Zur Eignungsprüfung zugelasse-
nen Personen sowie Personen, die min-
destens vier Jahre im wirtschaftlichen Prü-
fungswesen tätig sind und ein berechtigtes 
Interesse glaubhaft machen, kann auf An-
trag gestattet werden, einmal bei der 
mündlichen Prüfung zuzuhören. 

(6) Die Bewertung der mündlichen 
Prüfungsleistungen mit "genügt den Anfor-
derungen" oder "genügt nicht den Anforde-
rungen" erfolgt auf Vorschlag der jeweils 
prüfenden Person durch die Prüfungskom-
mission. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) Über den Hergang der mündlichen 
Prüfung ist eine Niederschrift aufzuneh-
men, in der festgestellt werden  

(7) u n v e r ä n d e r t  

1. die Besetzung der Prüfungskommis-
sion; 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. die Bewertung der schriftlichen Arbei-
ten; 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. die Bewertung der mündlichen Prü-
fung; 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. die Entscheidung der Prüfungskom-
mission über das Ergebnis der Prü-
fung. 

4. die Entscheidung der Prüfungskom-
mission über das Ergebnis der Eig-
nungsprüfung. 

Die Niederschrift ist von der vorsitzenden 
Person der Prüfungskommission zu unter-
schreiben. 

u n v e r ä n d e r t  
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§ 31 u n v e r ä n d e r t  

Prüfungsergebnis u n v e r ä n d e r t  

Die Prüfungskommission entscheidet 
im Anschluss an die mündliche Prüfung auf 
Grund des Gesamteindrucks der in der 
schriftlichen und in der mündlichen Prüfung 
erbrachten Leistungen, ob die geprüfte 
Person über die nach § 131h Abs. 2 der 
Wirtschaftsprüferordnung erforderlichen 
Kenntnisse verfügt und damit die Prüfung 
bestanden hat. § 18 Absatz 2 und 4 gilt 
entsprechend. 

Die Prüfungskommission entscheidet 
im Anschluss an die mündliche Prüfung auf 
Grund des Gesamteindrucks der in der 
schriftlichen und in der mündlichen Prüfung 
erbrachten Leistungen, ob die geprüfte 
Person über die nach § 131h Abs. 2 der 
Wirtschaftsprüferordnung erforderlichen 
Kenntnisse verfügt und damit die Eig-
nungsprüfung bestanden hat. Die Eig-
nungsprüfung ist auch dann bestanden, 
wenn keine angemessenen Kennt-nisse 
der für die Prüfung von Nachhaltigkeits-
berichten relevanten Rechtsvorschriften 
nachgewiesen wurden. § 18 Absatz 2 und 
4 gilt entsprechend. 

§ 32 u n v e r ä n d e r t  

Rücktritt von der Prüfung Rücktritt von der Eignungsprüfung 

Tritt die zu prüfende Person von der 
Prüfung zurück, so gilt die gesamte Prü-
fung als nicht bestanden. Als Rücktritt gilt 
es, wenn sie an einer Aufsichtsarbeit nicht 
teilnimmt oder sich der mündlichen Prüfung 
oder Teilen derselben nicht unterzieht. § 21 
Abs. 2 und 3 gilt entsprechend. 

Tritt die zu prüfende Person von der 
Eignungsprüfung zurück, so gilt die Eig-
nungsprüfung als nicht bestanden. Als 
Rücktritt gilt es, wenn sie an einer Auf-
sichtsarbeit nicht teilnimmt oder sich der 
mündlichen Prüfung oder Teilen derselben 
nicht unterzieht. § 21 Abs. 2 und 3 gilt ent-
sprechend. 

§ 33 u n v e r ä n d e r t  

Wiederholung der Prüfung Wiederholung der Eignungsprüfung 

(1) Die Prüfung kann zweimal wieder-
holt werden. Für die Wiederholung der Prü-
fung ist eine erneute Zulassung erforder-
lich. 

(1) Die Eignungsprüfung kann zwei-
mal wiederholt werden. Für die Wiederho-
lung der Eignungsprüfung ist eine er-
neute Zulassung erforderlich. 

(2) Wird der Antrag auf erneute Zulas-
sung gestellt, sind nur die in § 25 Absatz 2 
Nummer 1, 4, 5, 7 und 8 genannten Unter-
lagen und Erklärungen beizufügen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

§ 26 § 27 

Täuschungsversuch, Ordnungsver-
stöße 

u n v e r ä n d e r t  
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Unternimmt es eine zu prüfende Per-
son, das Ergebnis einer schriftlichen Arbeit 
durch Täuschung oder Benutzung nicht zu-
gelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, so 
kann die Prüfungskommission die Arbeit 
mit „genügt nicht den Anforderungen" be-
werten oder in schweren Fällen den Bewer-
ber von der Prüfung ausschließen. Satz 1 
gilt entsprechend für die mündliche Prü-
fung. § 24 Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend. 

Unternimmt es eine zu prüfende Per-
son, das Ergebnis einer schriftlichen Arbeit 
durch Täuschung oder Benutzung nicht zu-
gelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, so 
kann die Prüfungskommission die Arbeit 
mit „genügt nicht den Anforderungen" be-
werten oder in schweren Fällen den Bewer-
ber von der Eignungsprüfung ausschlie-
ßen. Satz 1 gilt entsprechend für die münd-
liche Prüfung. § 24 Abs. 2 bis 4 gilt ent-
sprechend. 

§ 27 § 28 

Einsicht in Prüfungsakten u n v e r ä n d e r t  

Die geprüfte Person kann nach Be-
kanntgabe des Ergebnisses der Prüfung 
die Prüfungsakten persönlich einsehen. 

Die geprüfte Person kann nach Be-
kanntgabe des Ergebnisses der Eignungs-
prüfung die Prüfungsakten persönlich ein-
sehen. 

§ 37 u n v e r ä n d e r t  

Verkürzte Prüfung nach § 13a der Wirt-
schaftsprüferordnung 

Verkürztes Wirtschaftsprüferexamen 
nach § 13a der Wirtschaftsprüferord-

nung 

Für die verkürzte Prüfung nach § 13a 
der Wirtschaftsprüferordnung gilt diese 
Verordnung in der bis zum 15. Februar 
2019 geltenden Fassung. 

(1) Für das verkürzte Wirtschafts-
prüferexamen nach § 13a der Wirtschafts-
prüferordnung gilt diese Verordnung in der 
bis zum 15. Februar 2019 geltenden Fas-
sung. 

 (2) Soll im Rahmen des verkürzten 
Wirtschaftsprüferexamens nach Absatz 
1 auch die zusätzliche Prüfung zum Prü-
fer für Nachhaltigkeitsberichte nach § 
24b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 abgelegt 
werden, so gilt diese Verordnung hin-
sichtlich der die Prüfung zum Prüfer für 
Nachhaltigkeitsberichte betreffenden 
Vorschriften abweichend von Absatz 1 
in der aktuellen Fassung. 
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Geltendes Recht Änderungen durch Gesetzentwurf 

Verordnung über die Voraus-
setzungen der Anerkennung 

von Studiengängen nach § 8a 
der Wirtschaftsprüferordnung 
und über die Anrechnung von 
Prüfungsleistungen aus Studi-
engängen nach § 13b der Wirt-

schaftsprüferordnung 

u n v e r ä n d e r t  

(Wirtschaftsprüfungsexamens-
Anrechnungsverordnung - 

WPAnrV) 
vom: 27.05.2005 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 4 V v. 28.4.2016 I 

1046 

(Wirtschaftsprüferexamens-An-
rechnungsverordnung - 

WPAnrV) 
vom: 27.05.2005 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 4 V v. 28.4.2016 I 

1046 

§ 1 u n v e r ä n d e r t  

Besondere Eignung von Masterstudien-
gängen 

u n v e r ä n d e r t  

Leistungen aus einem Masterstudien-
gang im Sinn des § 19 des Hochschulrah-
mengesetzes werden auf das Wirtschafts-
prüfungsexamen angerechnet, wenn der 
Masterstudiengang zur Ausbildung von 
Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüferin-
nen besonders geeignet ist. Dies ist der 
Fall, wenn er den Anforderungen dieser 
Verordnung entspricht und akkreditiert ist 
(Anerkennung im Sinn des § 8a Abs. 1 der 
Wirtschaftsprüferordnung). 

Leistungen aus einem Masterstudien-
gang im Sinn des § 19 des Hochschulrah-
mengesetzes werden auf das Wirtschafts-
prüferexamen angerechnet, wenn der 
Masterstudiengang zur Ausbildung von 
Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüferin-
nen besonders geeignet ist. Dies ist der 
Fall, wenn er den Anforderungen dieser 
Verordnung entspricht und akkreditiert ist 
(Anerkennung im Sinn des § 8a Abs. 1 der 
Wirtschaftsprüferordnung). 
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§ 4 u n v e r ä n d e r t  

Referenzrahmen u n v e r ä n d e r t  

(1) Die Anforderungen an die einzel-
nen Studien- und Prüfungsziele des Mas-
terstudiengangs auf Grundlage der in § 2 
genannten Anerkennungsgrundlagen sowie 
an den Inhalt der Zugangsprüfung nach § 3 
Nr. 2 ergeben sich aus einem fachspezi-
fisch konkretisierten Referenzrahmen; die 
Prüfungsordnungen der Hochschulen blei-
ben unberührt. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Der Referenzrahmen wird von ei-
nem Gremium bestehend aus je einem 
Vertreter oder einer Vertreterin der Aufga-
benkommission nach § 8 der Wirtschafts-
prüferprüfungsverordnung, der Finanzver-
waltung, der Wirtschaftsprüferkammer, ei-
ner oder einem Beauftragten des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Energie so-
wie je zwei Vertretern oder Vertreterinnen 
des Berufsstandes und der Hochschulen 
erarbeitet und beschlossen. Der Akkreditie-
rungsrat kann beratend an den Sitzungen 
des Gremiums teilnehmen. Vor einer An-
passung des Referenzrahmens soll dem 
Akkreditierungsrat Gelegenheit zur Stel-
lungnahme gegeben werden. Die Wirt-
schaftsprüferkammer ernennt die Mitglieder 
des Gremiums im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie. Das Gremium ist auch berechtigt, 
unverbindliche Lehrpläne (Curricula) zu er-
stellen. Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie erklärt den Referenz-
rahmen gegenüber den in § 5 Abs. 2 Satz 
1 genannten Vertretern und Vertreterinnen 
für verbindlich. Der Referenzrahmen wird 
von der Prüfungsstelle elektronisch geführt 
und zugänglich gemacht. 

(2) Der Referenzrahmen wird von ei-
nem Gremium bestehend aus je einem 
Vertreter oder einer Vertreterin der Aufga-
benkommission nach § 8 der Wirtschafts-
prüferprüfungsverordnung, der Finanzver-
waltung, der Wirtschaftsprüferkammer, ei-
ner oder einem Beauftragten des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Klima-
schutz sowie je zwei Vertretern oder Ver-
treterinnen des Berufsstandes und der 
Hochschulen erarbeitet und beschlossen. 
Der Akkreditierungsrat kann beratend an 
den Sitzungen des Gremiums teilnehmen. 
Vor einer Anpassung des Referenzrah-
mens soll dem Akkreditierungsrat Gelegen-
heit zur Stellungnahme gegeben werden. 
Die Wirtschaftsprüferkammer ernennt die 
Mitglieder des Gremiums im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz. Das Gremium ist auch 
berechtigt, unverbindliche Lehrpläne (Curri-
cula) zu erstellen. Das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Klimaschutz erklärt den 
Referenzrahmen gegenüber den in § 5 
Abs. 2 Satz 1 genannten Vertretern und 
Vertreterinnen für verbindlich. Der Refe-
renzrahmen wird von der Prüfungsstelle 
elektronisch geführt und zugänglich ge-
macht. 
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§ 5 u n v e r ä n d e r t  

Akkreditierung u n v e r ä n d e r t  

(1) Die Akkreditierung und Reakkredi-
tierung des Masterstudiengangs unter Be-
rücksichtigung der Anforderungen dieser 
Verordnung erfolgt auf Antrag der Hoch-
schule durch eine vom Akkreditierungsrat 
akkreditierte Agentur; diese ist die für die 
Anerkennung zuständige Stelle im Sinn 
des § 8a Abs. 3 Satz 1 der Wirtschaftsprü-
ferordnung. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Wenn gemäß dem Antrag der 
Hochschule im Akkreditierungsverfahren 
festgestellt werden soll, ob der Masterstudi-
engang zur Ausbildung von Wirtschaftsprü-
fern und Wirtschaftsprüferinnen besonders 
geeignet ist, müssen bei der Akkreditierung 
je ein Vertreter oder Beauftragter oder eine 
Vertreterin oder Beauftragte des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Energie, 
der Finanzverwaltung und der Wirtschafts-
prüferkammer mitwirken. Die Entscheidung 
nach Satz 1 bedarf der Zustimmung von 
mindestens zwei Vertretern oder Beauf-
tragten. Im Fall der Zustimmung ist eine 
Anrechnung von Leistungen aus dem Mas-
terstudiengang auf das Wirtschaftsprü-
fungsexamen möglich und wird in die Ak-
kreditierung folgender Zusatz aufgenom-
men: "Leistungen aus dem Masterstudien-
gang können in den Prüfungsgebieten "An-
gewandte Betriebswirtschaftslehre, Volks-
wirtschaftslehre" und "Wirtschaftsrecht" des 
Wirtschaftsprüfungsexamens angerechnet 
werden". 

(2) Wenn gemäß dem Antrag der 
Hochschule im Akkreditierungsverfahren 
festgestellt werden soll, ob der Masterstudi-
engang zur Ausbildung von Wirtschafts-
prüfern-fern und Wirtschaftsprüferinnen 
besonders geeignet ist, müssen bei der Ak-
kreditierung je ein Vertreter oder Beauftrag-
ter oder eine Vertreterin oder Beauftragte 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Klimaschutz, der Finanzverwaltung und 
der Wirtschaftsprüferkammer mitwirken. 
Die Entscheidung nach Satz 1 bedarf der 
Zustimmung von mindestens zwei Vertre-
tern oder Beauftragten. Im Fall der Zustim-
mung ist eine Anrechnung von Leistungen 
aus dem Masterstudiengang auf das Wirt-
schaftsprüferexamen möglich und wird in 
die Akkreditierung folgender Zusatz aufge-
nommen: "Leistungen aus dem Masterstu-
diengang können in den Prüfungsgebieten 
"Ange-wandte Betriebswirtschaftslehre, 
Volkswirtschaftslehre" und "Wirtschafts-
recht" des Wirtschaftsprüferexamens an-
gerechnet werden". 
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§ 6 u n v e r ä n d e r t  

Anrechnung von Leistungen aus dem 
Masterstudiengang auf das Wirtschafts-
prüfungsexamen und Anrechnungsver-

fahren 

Anrechnung von Leistungen aus dem 
Masterstudiengang auf das Wirtschafts-
prüferexamen und Anrechnungsverfah-

ren 

(1) Die Prüfungsstelle stellt auf 
Grundlage der Akkreditierung des Master-
studiengangs gemäß § 5 die Anrechnung 
von Leistungen auf das Wirtschaftsprü-
fungsexamen fest. Sie lässt die antragstel-
lende Person zum Wirtschaftsprüfungsexa-
men im Umfang des Absatzes 3 zu und 
lädt sie gemäß § 9 Abs. 6 Satz 2 der Wirt-
schaftsprüferordnung zum nächstmögli-
chen Prüfungstermin. 

(1) Die Prüfungsstelle stellt auf 
Grundlage der Akkreditierung des Master-
studiengangs gemäß § 5 die Anrechnung 
von Leistungen auf das Wirtschaftsprüfer-
examen fest. Sie lässt die antragstellende 
Person zum Wirtschaftsprüferexamen im 
Umfang des Absatzes 3 zu und lädt sie ge-
mäß § 9 Abs. 6 Satz 2 der Wirtschaftsprü-
ferordnung zum nächstmöglichen Prü-
fungstermin. 

(2) Dem Antrag an die Prüfungsstelle 
gemäß § 1 oder § 25 der Wirtschaftsprüfer-
prüfungsverordnung ist das Zeugnis über 
den Masterabschluss im Original oder in 
beglaubigter Abschrift beizufügen. Die 
Masterabschlussprüfung darf zum Zeit-
punkt der Antragstellung auf Zulassung 
zum Wirtschaftsprüfungsexamen nicht län-
ger als vier Jahre zurückliegen. 

(2) Dem Antrag an die Prüfungsstelle 
gemäß § 1 oder § 25 der Wirtschaftsprüfer-
prüfungsverordnung ist das Zeugnis über 
den Masterabschluss im Original oder in 
beglaubigter Abschrift beizufügen. Die 
Masterabschlussprüfung darf zum Zeit-
punkt der Antragstellung auf Zulassung 
zum Wirtschaftsprüferexamen nicht län-
ger als vier Jahre zurückliegen. 

(3) Die Anrechnung ersetzt die schrift-
lichen und mündlichen Prüfungen in den 
Prüfungsgebieten "Angewandte Betriebs-
wirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre" und 
"Wirtschaftsrecht". Der Kurzvortrag sowie 
die schriftlichen und mündlichen Prüfungen 
in den Prüfungsgebieten "Wirtschaftliches 
Prüfungswesen, Unternehmensbewertung 
und Berufsrecht" und "Steuerrecht" müssen 
vor der Prüfungskommission nach § 2 der 
Wirtschaftsprüferprüfungsverordnung nach 
Wahl der Prüfungsstelle auch in Sonder-
prüfungsterminen abgelegt werden. Dies 
gilt auch für Rücktrittsfolge- und Wiederho-
lungsprüfungen in den Prüfungsgebieten 
"Wirtschaftliches Prüfungswesen, Unter-
nehmensbewertung und Berufsrecht" und 
"Steuerrecht". In den Fällen der Sätze 2 
und 3 dauert die mündliche Prüfung 60 Mi-
nuten. § 19 Abs. 5 der Wirtschaftsprüfer-
prüfungsverordnung findet Anwendung. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Wenn eine Anrechnung im Einzel-
fall voraussichtlich nicht erfolgen kann, ist 
der Hochschule, die das Zeugnis über den 
Masterabschluss ausgestellt hat, Gelegen-
heit zur Stellungnahme zu geben. Erfolgt 
danach keine Anrechnung, teilt die Prü-
fungsstelle dies der antragstellenden Per-
son schriftlich oder elektronisch mit. Die 
Ablehnung einer Anrechnung kann insbe-
sondere gerechtfertigt sein, wenn der Mas-
terstudiengang nach der Akkreditierung 
wesentlich umgestaltet wird, so dass eine 
besondere Eignung nach § 1 ganz oder in 
Teilen entfallen ist. Für das Widerspruchs-
verfahren gilt § 5 Abs. 5 der Wirtschaftsprü-
ferordnung entsprechend. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

T e i l  2  u n v e r ä n d e r t  

V e r k ü r z t e  P r ü f u n g  n a c h  
A n r e c h n u n g  g l e i c h w e r t i -
g e r  P r ü f u n g s l e i s t u n g e n  
( §  1 3 b  d e r  W i r t s c h a f t s -

p r ü f e r o r d n u n g )  

V e r k ü r z t e s  W i r t -
s c h a f t s p r ü f e r e x a m e n  

n a c h  A n r e c h n u n g  
g l e i c h w e r t i g e r  P r ü f u n g s -

l e i s t u n g e n  ( §  1 3 b  d e r  
W i r t s c h a f t s p r ü f e r o r d -

n u n g )  

§ 7 u n v e r ä n d e r t  

Voraussetzungen der Anrechnung u n v e r ä n d e r t  

(1) Leistungsnachweise für schriftliche 
und mündliche Prüfungen in einem oder 
beiden der Prüfungsgebiete "Angewandte 
Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschafts-
lehre" und "Wirtschaftsrecht" eines in- oder 
ausländischen Studiengangs, der nicht 
nach Teil 1 anerkannt sein muss, werden 
auf das Wirtschaftsprüfungsexamen ange-
rechnet, wenn  

(1) Leistungsnachweise für schriftliche 
und mündliche Prüfungen in einem oder 
beiden der Prüfungsgebiete "Angewandte 
Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschafts-
lehre" und "Wirtschaftsrecht" eines in- oder 
ausländischen Studiengangs, der nicht 
nach Teil 1 anerkannt sein muss, werden 
auf das Wirtschaftsprüferexamen ange-
rechnet, wenn  

1. die Prüfungen als gleichwertig festge-
stellt werden, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. das gewählte Haupt- oder Schwer-
punktfach den wesentlichen Inhalten 
eines oder beider Prüfungsgebiete 
"Angewandte Betriebswirtschaftslehre, 
Volkswirtschaftslehre" und "Wirt-
schaftsrecht" entspricht und 

2. u n v e r ä n d e r t  
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3. hierin Prüfungsleistungen erbracht 
worden sind. 

3. u n v e r ä n d e r t  

§ 8 Abs. 3 der Wirtschaftsprüferordnung 
bleibt unberührt. 

u n v e r ä n d e r t  

(2) Schriftliche und mündliche Prüfun-
gen sind nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 als 
gleichwertig festzustellen, wenn sie sol-
chen des Wirtschaftsprüfungsexamens ent-
sprechen. Dies ist gegeben, wenn die Prü-
fungen nach  

(2) Schriftliche und mündliche Prüfun-
gen sind nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 als 
gleichwertig festzustellen, wenn sie sol-
chen des Wirtschaftsprüferexamens ent-
sprechen. Dies ist gegeben, wenn die Prü-
fungen nach  

1. ihrem Inhalt gemäß den §§ 4 und 15 
Abs. 1 der Wirtschaftsprüferprüfungs-
verordnung in Verbindung mit den An-
erkennungsgrundlagen und dem Refe-
renzrahmen nach dieser Verordnung, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. ihrer Form gemäß den §§ 10 und 15 
Abs. 2, 4 und 5 der Wirtschaftsprüfer-
prüfungsverordnung und 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. ihrem gesamten zeitlichen Umfang ge-
mäß § 7 Abs. 2 und § 15 Abs. 3 der 
Wirtschaftsprüferprüfungsverordnung 

3. u n v e r ä n d e r t  

im Ergebnis gleichzusetzen sind. Die 
Gleichwertigkeit ist anhand des Referenz-
rahmens nach § 4 Abs. 1 und, soweit ver-
fügbar, darauf basierender Lehrpläne (Cur-
ricula) nach § 4 Abs. 2 Satz 2 zu beurtei-
len. 

u n v e r ä n d e r t  

§ 9 u n v e r ä n d e r t  

Anrechnung auf das Wirtschaftsprü-
fungsexamen 

Anrechnung auf das Wirtschaftsprüfer-
examen 

(1) Die Prüfungsstelle stellt im Zulas-
sungsverfahren zum Wirtschaftsprüfungs-
examen die Anrechnung nach § 7 Abs. 1 
und die Gleichwertigkeit nach § 7 Abs. 2 
fest. Die Feststellung erfolgt auf Grundlage 
einer Bestätigung gemäß § 8. 

(1) Die Prüfungsstelle stellt im Zulas-
sungsverfahren zum Wirtschaftsprüfer-
examen die Anrechnung nach § 7 Abs. 1 
und die Gleichwertigkeit nach § 7 Abs. 2 
fest. Die Feststellung erfolgt auf Grundlage 
einer Bestätigung gemäß § 8. 
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(2) Die Leistungsnachweise sind von 
der antragstellenden Person im Original o-
der in beglaubigter Abschrift mit dem An-
trag nach § 1 oder § 25 der Wirtschaftsprü-
ferprüfungsverordnung vorzulegen. Der er-
folgreiche Abschluss des Studiengangs, 
aus dem die Leistungsnachweise stam-
men, darf zum Zeitpunkt der Antragstellung 
auf Zulassung zum Wirtschaftsprüfungs-
examen nicht länger als acht Jahre zurück-
liegen. 

(2) Die Leistungsnachweise sind von 
der antragstellenden Person im Original o-
der in beglaubigter Abschrift mit dem An-
trag nach § 1 oder § 25 der Wirtschaftsprü-
ferprüfungsverordnung vorzulegen. Der er-
folgreiche Abschluss des Studiengangs, 
aus dem die Leistungsnachweise stam-
men, darf zum Zeitpunkt der Antragstellung 
auf Zulassung zum Wirtschaftsprüferexa-
men nicht länger als acht Jahre zurücklie-
gen. 

(3) Wird festgestellt, dass ein Leis-
tungsnachweis angerechnet wird, entfällt 
die schriftliche und mündliche Prüfung in 
dem entsprechenden Prüfungsgebiet im 
Wirtschaftsprüfungsexamen; § 13 der Wirt-
schaftsprüferordnung bleibt unberührt. Die 
Prüfungsstelle teilt der antragstellenden 
Person die für das Wirtschaftsprüfungsexa-
men verbleibenden Prüfungsgebiete mit. 

(3) Wird festgestellt, dass ein Leis-
tungsnachweis angerechnet wird, entfällt 
die schriftliche und mündliche Prüfung in 
dem entsprechenden Prüfungsgebiet im 
Wirtschaftsprüferexamen; § 13 der Wirt-
schaftsprüferordnung bleibt unberührt. Die 
Prüfungsstelle teilt der antragstellenden 
Person die für das Wirtschaftsprüferexa-
men verbleibenden Prüfungsgebiete mit. 

(4) Entfällt das Prüfungsgebiet "Ange-
wandte Betriebswirtschaftslehre, Volkswirt-
schaftslehre", dauert die mündliche Prü-
fung im Prüfungsgebiet "Wirtschaftliches 
Prüfungswesen, Unternehmensbewertung 
und Berufsrecht" 45 Minuten. Diese verlän-
gerte mündliche Prüfung kann nach Wahl 
der Prüfungsstelle auch in Sonderprüfungs-
terminen abgelegt werden. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) § 19 Abs. 5 der Wirtschaftsprüfer-
prüfungsverordnung findet Anwendung. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Wenn eine Anrechnung voraus-
sichtlich nicht erfolgen kann, ist der aus-
stellenden Hochschule Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. Erfolgt danach 
keine Anrechnung, teilt die Prüfungsstelle 
dies der antragstellenden Person schriftlich 
oder elektronisch mit. Die Ablehnung einer 
Anrechnung kann insbesondere gerechtfer-
tigt sein, wenn der Studiengang nach der 
Bestätigung wesentlich umgestaltet wurde, 
so dass die Gleichwertigkeit nach § 7 Abs. 
2 ganz oder in Teilen entfallen ist. Für das 
Widerspruchsverfahren gilt § 5 Abs. 5 der 
Wirtschaftsprüferordnung entsprechend. 

(6) u n v e r ä n d e r t  
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§ 10 u n v e r ä n d e r t  

Übergangsvorschriften u n v e r ä n d e r t  

(1) Eine Anrechnung des Masterab-
schlusses auf das Wirtschaftsprüfungsexa-
men durch die Prüfungsstelle nach Teil 1 
findet nur statt, wenn der Masterstudien-
gang nach Inkrafttreten dieser Verordnung 
akkreditiert wird, auch wenn dieser bereits 
vor Inkrafttreten dieser Verordnung einge-
richtet war. 

(1) Eine Anrechnung des Masterab-
schlusses auf das Wirtschaftsprüferexa-
men durch die Prüfungsstelle nach Teil 1 
findet nur statt, wenn der Masterstudien-
gang nach Inkrafttreten dieser Verordnung 
akkreditiert wird, auch wenn dieser bereits 
vor Inkrafttreten dieser Verordnung einge-
richtet war. 

(2) Eine Anrechnung gleichwertiger 
Prüfungsleistungen nach Teil 2 findet nur 
statt, wenn die Gleichwertigkeit der Prüfun-
gen gemäß § 7 Abs. 2 nach Inkrafttreten 
dieser Verordnung durch die Prüfungsstelle 
festgestellt wird, auch wenn der Studien-
gang bereits vor Inkrafttreten dieser Ver-
ordnung eingerichtet war; Prüfungsleistun-
gen müssen, um angerechnet werden zu 
können, nach Inkrafttreten dieser Verord-
nung erbracht worden sein. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) § 9 ist in der bis zum 17. Juni 2009 
geltenden Fassung anzuwenden auf Prü-
fungsleistungen, die in einem Studium er-
bracht worden sind, das spätestens am 17. 
Juni 2009 begonnen wurde. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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Telekommunikationsgesetz u n v e r ä n d e r t  

( - TKG 2021) 
vom: 23.06.2021 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 5 G v. 14.3.2023 

I Nr. 71 

u n v e r ä n d e r t  

§ 6 § 10 

Jahresfinanzbericht u n v e r ä n d e r t  

(1) Unternehmen, die  (1) u n v e r ä n d e r t  

1. öffentliche Telekommunikationsnetze 
betreiben oder öffentlich zugängliche 
Telekommunikationsdienste erbringen, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. nicht nach handelsrechtlichen Vor-
schriften zur Offenlegung eines Jah-
resabschlusses verpflichtet sind und 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. in entsprechender Anwendung des § 
267 Absatz 3 bis 5 des Handelsgesetz-
buchs als groß anzusehen sind, 

3. u n v e r ä n d e r t  

haben einen Jahresfinanzbericht zu erstel-
len und nach Maßgabe des Vierten Unter-
abschnitts des Zweiten Abschnitts des Drit-
ten Buchs des Handelsgesetzbuchs offen-
zulegen; die §§ 326 und 327 des Handels-
gesetzbuchs sind nicht entsprechend anzu-
wenden. 

u n v e r ä n d e r t  

(2) Der Jahresfinanzbericht hat min-
destens zu enthalten:  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. einen nach Maßgabe des Absatzes 3 
aufgestellten und von einem Ab-
schlussprüfer nach Maßgabe des Ab-
satzes 4 geprüften Jahresabschluss, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. einen nach Maßgabe des Absatzes 3 
aufgestellten und von einem Ab-
schlussprüfer nach Maßgabe des Ab-
satzes 4 geprüften Lagebericht sowie 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. den Bestätigungsvermerk oder Versa-
gungsvermerk des Abschlussprüfers. 

3. u n v e r ä n d e r t  
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Geltendes Recht Änderungen durch Gesetzentwurf 

(3) Der Jahresabschluss und der La-
gebericht eines Unternehmens nach Ab-
satz 1 sind nach den für große Kapitalge-
sellschaften geltenden Vorschriften des 
Ersten Unterabschnitts des Zweiten Ab-
schnitts des Dritten Buchs des Handelsge-
setzbuchs aufzustellen; § 264 Absatz 3 und 
§ 264b des Handelsgesetzbuchs sind inso-
weit nicht entsprechend anzuwenden. Han-
delt es sich bei dem Unternehmen nach 
Absatz 1 um eine Personenhandelsgesell-
schaft oder das Unternehmen eines Einzel-
kaufmanns, dürfen das sonstige Vermögen 
der Gesellschafter oder des Einzelkauf-
manns (Privatvermögen) nicht in die Bilanz 
und die auf das Privatvermögen entfallen-
den Aufwendungen und Erträge nicht in die 
Gewinn- und Verlustrechnung aufgenom-
men werden. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Der Jahresabschluss und der La-
gebericht eines Unternehmens nach Ab-
satz 1 sind durch einen Abschlussprüfer 
nach Maßgabe des Dritten Unterabschnitts 
des Zweiten Abschnitts des Dritten Buchs 
des Handelsgesetzbuchs zu prüfen. § 324 
des Handelsgesetzbuchs ist entsprechend 
anzuwenden. 

(4) Der Jahresabschluss und der La-
gebericht eines Unternehmens nach Ab-
satz 1 sind durch einen Abschlussprüfer 
nach Maßgabe des Dritten Unterabschnitts 
des Zweiten Abschnitts des Dritten Buchs 
des Handelsgesetzbuchs zu prüfen. § 
324m des Handelsgesetzbuchs ist entspre-
chend anzuwenden. 
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Verordnung zum Vermögensge-
setz über die Rückgabe von Un-

ternehmen 

u n v e r ä n d e r t  

(Unternehmensrückgabever-
ordnung - URüV) 

vom: 13.07.1991 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 15 Abs. 34 G v. 

4.5.2021 I 882 

u n v e r ä n d e r t  

§ 6 § 11 

Verschlechterung der Ertragslage u n v e r ä n d e r t  

(1) Eine wesentliche Verschlechte-
rung der Ertragslage nach § 6 Abs. 1 und 4 
des Vermögensgesetzes wird vermutet, 
wenn das zurückzugebende Unternehmen 
in der Gewinn- und Verlustrechnung nach § 
58 Abs. 2 des D-Markbilanzgesetzes zum 
31. Dezember 1990 einen Fehlbetrag aus-
weist. Wird das Unternehmen nach dem 
30. Juni 1992 zurückgegeben und hat der 
Berechtigte bis zum 31. März 1992 einen 
Antrag auf vorläufige Einweisung nach § 6a 
des Vermögensgesetzes nicht gestellt, so 
ist der Berechnung die letzte festgestellte 
Gewinn- und Verlustrechnung zugrundezu-
legen, deren Stichtag nicht länger als 18 
Monate zurückliegen darf. Auf die Berech-
nung des Fehlbetrags sind § 50 Abs. 2 
Satz 2 bis 7 und § 24 Abs. 2 Satz 1 des D-
Markbilanzgesetzes entsprechend anzu-
wenden. Auf Unternehmen, die freiwillig ei-
nen Abschluß nach § 58 Abs. 2 des D-
Markbilanzgesetzes aufstellen, ist Satz 1 
bis 3 entsprechend anzuwenden. Eine we-
sentliche Verschlechterung ist nicht anzu-
nehmen, wenn das Unternehmen in seinen 
Jahresabschlüssen für die beiden letzten 
Geschäftsjahre vor Eintritt der Schädigung 
jeweils einen Jahresfehlbetrag ausgewie-
sen hat. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Eine wesentliche Verschlechte-
rung der Ertragslage wird bei sanierungsfä-
higen Unternehmen pauschal in der Weise 
ausgeglichen, daß dem Unternehmen eine 
Ausgleichsforderung in Höhe des Betrags 
der in der für die Übergabe maßgeblichen 
Bilanz ausgewiesenen Sonderposten nach 
§ 17 Abs. 4 und § 24 Abs. 5 des D-Markbi-
lanzgesetzes zuzüglich des Sechsfachen, 
im Falle des Absatzes 1 Satz 2 des Dreifa-
chen, des in der Gewinn- und Verlustrech-
nung nach Absatz 1 ausgewiesenen Fehl-
betrags eingeräumt wird. Auf die Verzin-
sung und Tilgung der Ausgleichsforderung 
ist § 7 anzuwenden. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Ein pauschalierter Ausgleich ent-
fällt, wenn der Berechtigte im Einzelfall 
nachweist, daß die nach Absatz 2 einzu-
räumende Ausgleichsforderung nicht aus-
reicht, um die Verschlechterung der Er-
tragslage auszugleichen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die D-Markeröffnungsbilanz ist um 
die Ausgleichsforderung nach Absatz 2 o-
der 3 zu berichtigen. In Höhe des aktivier-
ten Betrages ist innerhalb der Gewinnrück-
lagen eine Sonderrücklage zu bilden, die 
nur zum Ausgleich von Verlusten verwen-
det werden darf. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Die Behörde kann verlangen, daß 
die für die Zwecke des Absatzes 1 und 2 
vorgelegten Rechnungslegungsunterlagen 
nach den §§ 316 bis 324 des Handelsge-
setzbuchs geprüft werden. § 319 Abs. 1 
Satz 2 des Handelsgesetzbuchs ist auf 
kleine Unternehmen (§ 267 Abs. 1 HGB) 
entsprechend anzuwenden. 

(5) Die Behörde kann verlangen, daß 
die für die Zwecke des Absatzes 1 und 2 
vorgelegten Rechnungslegungsunterlagen 
nach den §§ 316 bis 323 und 324m des 
Handelsgesetzbuchs geprüft werden. § 319 
Abs. 1 Satz 2 des Handelsgesetzbuchs ist 
auf kleine Unternehmen (§ 267 Abs. 1 
HGB) entsprechend anzuwenden. 

(6) Bereits begonnene Restrukturie-
rungsmaßnahmen der Treuhandanstalt 
dürfen nicht vor der Rückübertragung des 
Unternehmens unterbrochen werden. Dies 
gilt nicht, wenn der Berechtigte ihrer Fort-
setzung widerspricht. § 3 Abs. 3 Satz 7 des 
Vermögensgesetzes bleibt unberührt. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

 


